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1. 

Gesetzartikel XXI VOlll Jahre 1886 über 
die J\iunizipien. *) 

(Sanktioniert an127 .. Jnni ISSt!. - l{unclgell1aüht in der Lande~gesctzsanHnlung 
alll 8. Juli 

(Auszug.) 

~ 1. 

Die nachstehend aufgezählten Komitatc~ und mit Jurisdiktiollt;-
nocM bekleideten Städte ,yerden als in das Gesetz 
inartikulii::'rt: 

I. Komitate. 

(1-34 sind Komitate im ung. Gebiete.) 
35. }loson (\Vicselburg). 
(36-42 sind Komitate im Ul1g. Gebiete.) 
43 Sopron (Ödenburg). 
(14-58 "ind Komitate Im ung. Gebiete.) 
59, Vas (Eisellburg). 

-63 sind Komitate Im ung. Gebiete). 

H. )1it Jurisdiktionsrecht bekleidete StäMe. 

(1-15 silld Städte im ung. Gt~hiete.) 

16 königL Freistadt Sopron (Ödenburg'). 
(17 -25 sind Städte im ung. Gebiete.) 

~\ 11111 er k Hllg: Die ~nüt Jlll'isdiktionsl'ecltt hekIl~ldeh~ll Städte~ 

werden im nachstehenden Text kurz als 
Jlunizi]lien" hezeidmet. 

*) :Mit Berücksichtigung der dureh spätere Ge~e;ze 
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I, 

. Die ,yerden auch m Zllkullft innerhalb der 
Schranken des Gesetzes 

a) die SelbstYPrlyaltung; 

b) die Yermittlung der staatlichen Administration aus
üben; 

cj überdies können ",ich die jlullizipüm auch mit s en 

das 

Angelegenheiten Yrm öffentlichem oder staatlichem 
Interesse 
hierauf 

sie können sie erörtern und ihre 
zum Au:::druck 

einander und uer Regierung mitteiien und in Form von 
Petitionen \Yelchem Hause der in1Il18r UlF 

mittelbar unterbreiten. 

§ 3. 

\yählt seme Beamten mit den in diesem 
stellt die Kosten der 

für deren Bedeckung, und Ziyar die 
den 
aber lTI1 Sinne des 

(s 164 des G. A. XXII 

Die yerkehren unmittelbar mit der 

~-\ tlIllBl'kung: LHier ~).>-dnliI'jstraLl0n'· ist auch die ..,~:aatliehe 

",-~dmillistrat~oll- im Sinne des § :2; Ur. Z~l verstelle'Tl § 57; B. lit. b 

lind § i.I, Abs. 

den UD 

ihre innere 
von ihn: ent .. 

f~) 
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Be:3chlüs:3e. clip. sich 

all1' 
halb der Grenzen des G. A. XY: 

(in Komitatf:n· inner
In . .:;tädti;:;chen 

124 und 125*) des 

der ~~ ~;, 

auf die 

oder Erwerbung unbF\yegllchen V81'-

städtischen innerhalb der Grenzen 
110. 113*) des Gemeil1degesetzes); 

Aufnahme "'Ion Darlehen; 
anf den Abschluß die Lösung yon im 

nicht yorkommenden Verträgen und auf die 
öffentlichen 'Yerken; 

nm neuen 
bestehender Amter 

oder die Auf
K:omitaten innerhalb 

der Grenzen 
beziehen und im 

Gesetz die höhere 
rieller. auf Grund einer 
enYirkter Genehmigung 

besonderen 

zo~ten werden. 

~\Yenn ein 

ilufzunehmen sich 

§ 

\yerden. 

hinnen 4·0 
nicht 

von der 
1Yird der 

kann v01l-

nahme der Summe in den anordnen. 
Anmerkung: Gemäß § 33 des G.A.XXYI:1S9d [sc gegen 

eine (Entscheidung) des Innenrninisters J ,,"onüt die _4.ur'~ 

der 
irn § 6 des G. 
das Yerfahre:l vor dem 

§ 7. 
dieses "wurden durch die 

de::: G. A. XX : iBOl und den § 155 der Komitats
- siehe Band 1. Seite 192 

auch § 1e des A. LYllL 
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§ 8. 

(1) Privatparü~ien können gegen Besehlüsse binnen 15 Tagen 
von deren oder an appellieren. 
Gegen Statute kann ehenfalls binnen 15 von deren Verlaut-
barling an an den betreffenden JlIinistel' 
werden. 

dem der folgenden Tage, bei 
yon Interesse und Statuten aber von 

dem auf die Verlautbanmg folgenden Tage gerechnet. 
(3) Wenn der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag oder auf 

einen Feie! tag nach dem Kalender fällt, kann die 
auch am nächstfolgenden 'V ochentage eingereicht werden. 

Annerkung: Siehe §§ () und 33 des G. A. XX : l~lOl und § 155 

der ·KoillltaisiEenstordnung. 

§ 9. 

Die p on ist bei de!1l 
einzureichen, weleher ist, sie binnen aeht Tagen 

Berichts zur höheren Vorlage zu In der 

administrative intra dominium 

extra dominium ist nur ausnahms-

weise und dann zulä;,;sig, 
yvenn ein Gesetz dies anordnet; 

b) wenn aus, Rücksicht für ein öffpntliches Interesse 
oder zur einet' öffentlichen Gefahr der sofortige 

der Entseheidung nach Einvernahme des KOIuitats
:fiskals als notv;Pl1dig wird und Zulässigkeit 
der extra dominium in der Entscheidung selbst 

deutlich ausgesprochen ist. 

Anmerkung: Siehe s§ 5, 7 und 8 des G. A. XX: 1901; "intra 

dorn in i um" bedeutet "'}nüt c:ufsehielv:;nder "extra dorni-

nhi TIl 44 dagegen ,;obne aufschiebende "\Virküng"', 

§ 10, 

Die Regierung kann die ihr :im Sinne des § 'ö7 die:"es Ge
setzes und des § 61 des G, A. VI: 1876 unterbreiteten sOvvie 
die in den Protokollen der Generalversammlung der Munizipien 
enthaltenen oder ·die jm ordentlichen Verlaufe der 

'. 

von Amb in,gen 'wahrgenommenen ullzuständigen oder gesetz
widrig(cll Beschlüsse nichtig erklären und, sofern die :r:\otwendig
keit einer Verfügung yorliegt, ein neues Verfahren anordnen; sie 
kann, ,yenn dies nicht zum Ziele führen sollte, insofern gemäß den 
Gpsetzen oder gesetzlichen Verordnungen eine Verfügung' not
"yendig ist, in Ang'(~legpnheiten yon allgemeinem 1nteres:"e ent-
~chejden. . 

Anmerkung: § öl des G. A. VI: 1876 lalltet: .. Dem Oller
g"'SptUl steht das He .. ht zu, die Allgelegenheit in allen Fällen des. § 58 
(VIf: 1876) <lern Innenministel' zur ReYision vorzulegen -. 

Siehe am:h § 11 des G. A, XX: 1901. 
An Stelle des 2, und 3. Absatzes des § 10 des G, A. XXH: l8Sö 

sind die Bestimmungen des § 3 des G. A. XX: 1 GO 1 üher das Hechts· 
lllitlei (Ies .,Re\'isiollsbegelll:ens" getreten. 

In Angelegenheiten, die nach §§ 22 his 83 Ües G. A. XX':!: 
1596 in die Zuständigkeit des Yerwaltnng'sgeriehtsllOfes gehören, i~t 

§ 20 (lieses G, A. keinerlei Üechtsmittel an die }Iinister zulässig 
:,llÜ kann daher die Regierung als höhere Tnstanz aueh nicht anf Grund 
aes § 10 des G. A. XXI: 1886 yerfiigen. 

~ 11. 

C,) Statute kann das Munizipium nur innerhalb der ürenzeu 
:Seines "elbständigen 'Wirkungskreises schaffen. 

Statute dürfen mit dem Gesetze und mit den in Kraft be
findlichen Normaiiven der Regierung nicht im 'Widerspruch stehen, 
die im Gesetze gewährleisteten autohomen Rechte der Gemeinde 
nicht beeinträchtigen, und können nm nach ihrer Yersehung mit 
der Eillreichungsklausel des betreffenden ThIinisters und nach 
Ablauf yon 30 Tagen nach der vorschriftsmäßig'en Verlautharung 
yo]lzog'en ,\·erden. 

8 H. 

(1) Übel' die gegen die Statute eingereichten Appellationen 
enb,heidet der betreffende 3'Iinister endgültig; \-01' seiner Ent
~.cheidung kann er, wenn ee es für nobyendig erachtet, das 
Munizipium einvernehmen. 

(:2) Wenn der betreffende Minister provisorisch oder endgültig 
ablehnt das behufs Ver:,;ehung mit der Einreichungsklausel vor
gelegte Statut mit der Einreichungsklausel zu versehen, so hat er 
seine diesfiillige Entscheidung zu begründen. 



(::) Bezüglich solcher Statute hingegen, deren Schaffung em 
Ge;,:etz dem Munizipium zur Pflicht macht. hat die Regierung da" 
Recht. behufs Behebung der Mängel eines Statutes dessen 
nmg oder Cmarbeitung zu fordern. 'Wenn das Statut dem Gesetze 
nicht entspricht. oder \yegen seiner formellen oder il1haltlichell 
Gebrechen auch hernach nicht geeignet ist. als Rechtsnorm zu 
dienen. oder \yenn das ::\Iunizipium die Schaffung des Statute,;: 
al11ehnt. ist die Regierung berechtigt im Verürdnung~rwege 

zu yerfügen. vVenn das Munizipium später ein entsprechendes Statut 
c'chaffL yediert nach dessen Be"tätigung das Statut der Regierung 
seine \Virksamkeii. 

§ 13. 

(1) Die :Uunizipien üben die Kompetenz in \' ormund
sclJaftsangelegenheiten im Sinne des G. A. XX: 1877, YI: 1885 
und YII: 1886 an". 

die yormundschaftsbehördliche 
S t ä dIe mit ;:rerege 1tem:\1 str a t dieselben Ge;;etze, 

§ 14. 

(1) Die Dome~:tikillsteuer der Munizipalstiidte wird i1' 
Prozenten der direkten Staatssteuern 

der Munizipalstädte die Bestimrmmgen 
maßi!ebend. 

~.\nJIlerknng: SiO}H~ §§ 10J his 114; liD his 1~5~ 127 his 
J36. 138, 139, 141, 14.1 lJ:" 14, und 154 des G. A. XXll: 18S6, 

§ 15. 

Die Jlullizipalstädte können auch zu indirekten 

Staatssteuern 
deren Gebiet 
durch den Staat 
. einführen, 

in der Stadt und auf 
CL"'" "'''.H;' , Mauttaxen einheben und 

genommene neue Steuerll 

(e) Zur Ausübung dieses Rechtes ist die der 

erforderlich, sofern es der 
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Staats einkünfte und olme Gefährdung der Interessen von Handel 
und Gewerbe durchführbar ist, auf begründetes Einschreiten der 
Stadt, je nach den LokalYerhältnissen, da:;;: Hecht gewähren kann. 

§ 16. 

Zu den Steuerzuschlägen, die auf eh'und des G. A. XV: 1883 
durch die Komitate umgelegt 'werden können und aus
~chließlich zur Deckung der mit den Bezügen des Personals der 
Stublrichteramtsbezirke oder mit der "Cnterbringung der Bezirks
ämter verbundenen Yer\yaltungsauslagen in Anspruch genommen 
,verden, sind die Städte mit gere em Magistrate beizu
tragen ni ch t yerpflichtet. 

§ 11. 

(1) Die I1Iunizipien stellen ihren nächstjährigen Voranschlag iH 

der ordentlichen Herbst-Generalyersammlul1g in einer solchen Zeit 
daß er bis 31. Oktober dem unterbreitet 

\yerden kann. 
(2) Die Schlußrechnung, die 
in Komitaten im Sinne des § b des G. A. XV: 1883. 

b) in :\Iunizipalstädten im Sinne der §§ 109 und al des 
Gemeindegesetzes zu verfassen ist. 

vdrd in der ordentlichen 
und binnen 15 Tagen zur Überprüfung dem Innellminister yorgelegt. 

(3) Sowohl der Yoranschlag als auch die Se:hlußrechnung ist 
samt dem Gutachten des Ausschusses ldes Stadt
magistrates) 15 Tage vor Abhaltun~ der Generalversammlung zur 
öffentlichen Einsicht aufzulegen. 

(i) Einzelne Steuerträger können in auf den Voranschlag' 
und auf die Schlußrechnung Bemerkungen (Eimyendungen) 
machen und diese fÜ.nf Tage vor der Generah-ersammlung bei 
dem ständigen Ausschuß einreichen. 

(;,) Der ständige Ausschuß (der ist verpflichtet, die 
eingereichten Bemerkungen zu verhandeln und mit einem begut
.achtenden Berichte der Generalversammlung yorzulegen. 

Anmerkung: Siehe die Instruktion für die den Finanzdirektionen 
beigegebenen Buchhaltungen bezüglich der Besorgung des Buchhallungs
dienstes in der Zentrale der Komitate Z. 122000 1 '102 l. M. und 
Z. 36001\102 .lVI. Präs. 



(1) Das Munizipium vollzieht auf seinem Gebiete die Gesetze 
Imd die an das Munizipium gerichteten Yerordmmgen der Re
gierung und läßt sie durchführen. 

(2) Imviefern eine Ausnahme von dieser allgemeinen Norm 
"tatthaft ist, bestimmt das Gesetz. 

§ 19. 

(1) Das Munizipium kann innerhalb der Grenzen dieses Gesetzes 
gegen einzelne Regierungs -Ver 0 I' dn Ul1 gen vor deren V oHzug 
repräsentieren (Yorstellung erheben), wenn es sie für gesetz
widrig oder in Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse für nicht 
zweekent:opreche:1d erachtet. 

(2) Wenn aber der JUinistel' ungeachtet der vorgebrachten 
Gründe den Vollzug der Vel'ordnung fordert oder wenn er dem 
Munizipium die Ausführung seines Beschlusses zum zweitenmal 
untersagt ist die Regierungsverordnung sogleich und bedingungs
los zu yo11ziehen (§ 68, Punkt d, und § 73, Punkt e). 

(3) Eine sokhe oder eine auf die Einberufung beurlaubter und 
im Reseryestande befindlicher Soldaten bezughabende oder eine 
Verordnl1ng, die eine wegen g'efährdeter Interessen des Staates 
Ilnauf::;chiebbare Yerfügung enthält, kann nur nach ihrem Vollzug 
und nur insofern den Gegenstand einer Debatte ul1d Beschluß
fassung der Generalversammlung bilden, als das Munizipium das 
Vorgehen der Regierung gravaminal (Beschwerde erregend) findet 
und dagegen bei dem Abhilfe sucht. 

(4) "Wenn der unverweilte Vollzug irgencleil1er Verfüglmg wegen 
Gefährdung VOll Interessen des Staates angeordnet wird, ist dies 
m der RegieI'UngsverOl'dnullg ausdrücklich zu erwähnen. 

Anmerkung"; Gemäß § 23 des G. A. LX: 1907 haben obige 
Bestimmungen des § 19, sofern sie das Verfahren gegenüber den gegen 
rl a s Ges e t z Y(' 1'5 t oß e nd en Verordnung'en regeln, ihre Geltung verloren. 

§ 20. 

(1) Ausgenommen yon der Regel der Verpflichtung zum Voll
zuge sind die auf die tatsächliche Eintreibung der vom RE'ichstage 
nicht bewilligten Steuern oder auf die tatsächliche Beistellung 
l1icht bewilligter Rekruten bezughabenden Verordnungen. 

(2) Die Vorarbeiten sind aber sofort in Angriff zu nehmen. 

H. Abschnitt. 

lUnnizipalansschuß. 

§ 21. 
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Das Munizipium als solches wird 
und. sofern das Ge.3etz ausnahmsweise 
der Ausschuß die behördlichen 

vom Aussehusse vertreten 
nicht anders verfügt, übt 

Rechte im Namen des 
Munizipiums aus. 

(Die §§ 22 bis 41 enthalten die auf die Zusammenstellung 
des }}Iunizipalausschusses, die Mitgliedschaft, das Wahlrecht 
und das "\Vahlverfahren bezughabenden Bestimmungen.) 

In. Abschnitt. 

Generalyel'sammlung. 

§ 45. 

(I) In Komitaten ist der Obergespan, im Falle seiner Ver
hinderung der Vorsitzender der Generalversammlung, 
wenn aber der Obergespan und Vizegespan gleichzeitig verhindert 
sein sollten, der Wer im Falle gleiehzeitiger Verhinderung 
der Genannten der Generah-ersammlung yorzusitzen habe. stellt das 
Munizipium mit Genehmigung des Innellministers mitte1st 
Statut fest. 

(~) In Munizipalstädten führt in der Generalversammlung 
der Obergespan~ in seiner Verhinderung der Bürgermeister 
den Yorsitz. Wer im Falle gleichzeitiger Verhinderung des Ober
gespans und Bürgermeisters der Generalversammlung vorzusitzen 
habe, stellt das städtische Munizipium mit Genehmigung des 
Innenministers mitte1st Statut fest. 

§ 46. 

(1) Anzahl und Zeit der Generalversammlungen bestimmt da::; 
Munizipium, mit Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 17, 
statutarisch, doch muß in jedem Frühjahr zur Prüfung der vor
jährigen Rechnungen und in jedem Herbste zur Feststellung des 
nächstjährigen Voranschlags eine Generalversammlung abgehalten 
werden. 



(2) Eine außerordentliche Genentlvel'Sammlullg kann der Ober
gespan im eigenen \Virkungskreise oder infolge Beschlusses der 
Generalversammlung wann immer, der Vizegespan und Bürger
meister aber nur ausnahmsweise, nämlich wenn die Obergespan
stelle erledigt oder der Obergespan yerhindert ist, je nach Bedarf 
einberufen. In außerordentlichen Generalversammlungen können 
nur solche Angelegenheiten .. erhandelt ,yerden, die auf die Tages
ordnung gestellt sind. 

(3) Der Vizegespan (Bürgermeister) ist verpflichtet, den Termin 
der Generalyersammlung sowie das Verzeichnis der zu verhan
delnden Gegenstände mindestens 8 Tage (in städtischen Munizipien 
24 Stunden) "\'01' Abhaltung der Generalversammlung (mit vVahrung 
der Bestimmungen des § 164 des Gemeindegesetzes) ordnungs
mäßig zu verlautbaren. 

§ 47. 

Zum "Wirkungskreise der Generalversammlung ge
hören die folgenden Gegenstände: 

a) Schaffung von Statuten; 

b) Feststellung der Venyaltungsbezirke und der Bezirke für die 
Wahl der Mitglieder des Munizipalausschusses ; 

c) Verfügung über die Verkehrslinien im Bereiche des Munizi
piums, über die öffentlichen Werke, Bauten und öffent
lichen Arbeiten; 

d) Aufnahme von Darlehen; 
e) Erwerbung oder Veräußerung von Sfammvermögen, in städti

schen Munizipien innerhalb der Schranken des Gemeinde
gesetzes; 

f) Feststellung der Voranschläge und Prüfung der Schluß
rechnungen (in Komitaten gemäß der Bestimmungen des 
G. A. XV: 1883, in städtischen Munizipien im Sinne des 
Gemeindegesetzes) ; 

g) Wahl der Beamten, der Mitglieder des ständigen, Verifikations-, 
Gerichts- und Zentralauschusses sowie der der \Vahl unter
liegenden Mitglieder des Verwaltungsausschusses und einzelner 
Kommissionen sowie SubstituierulJg des im Sinne des 
Disziplinargesetzes vom Amte suspendierten Vizegespa:ns 
(Bürgermeisters) ; 
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Kontrolle übel' die Beamten, Erteilung des Absolutoriums 
an sie, Anordnullg der Untersuchung gegen sie im Sinne 
des Disziplinargesetzes und ihre Suspendierung vom Amte; 

() Regelung, Erhöhung oder Herabsetzung der Gehälter der 
Beamten, des Hilfs- und Mal1ipulationspersonals und der 
Diener (in Komitaten innerhalb der Schranken des G. A. XV: 
1883) sowie ihre Abfertigung und Pensionierung; 

Je) Errichtung neuer Ämter und Stellen so\yie Aufhehung der 
alten (in Komitaten mit Beachtung der Verfügungen des 
G. A. XV: 1883); 

1) Untersuchung der unter der Verwaltung oder Aufsicht des 
Munizipiums stehenden Kassen und Verhandlung der hierauf 
bezüglichen Berichte; 

in Komitaten die zweitinstallzliclle Entscheidung in den 
von den Gemeinden im Sinne des Gesetzes unterbreiteten 
oder appellierten Angelegenheiten; 

11) Ausübung des Petitions- und Korrespondenzrechtes; 

0) Verhandlung \'on Anträgen; 

Ausübung des Repräsentations(Vorstelllmgs)rechtE:s: 

alle jene Angelegenheiten, die dieses oder ein anderes G(~setz 
oder ein Statut des Munizipiums ausschließlich der General
versammlung zuweist. 

Anmerkung: Zum Punkte i): Die Bezüge der KOlllitats
angestellten wurden mit G. A. X : 1904 geregelt und sind gemäß § \J 
des bezog'enen G. A. mit den gesetzlich hemessenen Beträgen in den 
Voranschlag aufzunehmen; die hiermit im Widerspruch stehenden Ver
fügungen des Punktes i) sind außer Kraft getreten. 

Zum Punkte l): Die Besorgung der Kassen- und Buchhaltungs
geschäfte der Komitate wurde mit G. A. III : 1902 geordnet. Die §§ 9 
und 11 dieses G. A. lauten: 

,,§ 9. Die zeih,-eilige Untersuchung ,1 er Geldgebarllng bei deü 
Staatskassen (Steuerämtern) ,yird vom Finanzdirektol' in der Regel 
unter J\Iil\Yirkung des Yizeg-espans lmd des 'Yaisellstuhlpl'äses oder 
ihres Bevollmächtigten vorgenommen; sollten diese jedoch am Er
scheinen verhindert sein und anläßlich der Untersuchung der Komitats
fonds und Depositen oder des \Vaisenkassenvermögens oder der Ge
llleindegeldgeharung Unregelmäßigkeiten wahrgenommen werden, so sind 
sie hien-on von der Finanzdirektion, die die Untersuchung angeordnet 
hat, unyerzüglich zu verständigen. Der Vizegespan und der \Vaisensluhl
präses haben auch sonst das Recht, in elen Räumlichkeiten der Kasse 
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und der Buchhaltung wann immer zu erscheinen, dort in sämtliche auf 
,lie Komitatsfonds und Depositen sowie auf das Vermögen der Wai~ell
kasse bezüglichen ,Journale und Bücher Einsicht zu nehmen und darüber 
mündlich oder auch schriftlich Angaben, Aufklärungen oder Ausweise 
zu yerlangen." 

"§ 11. Die Rechte der Komitatsmunizipalausschüsse hinsichtlich 
der Komitalsyoranschläge und Schlußrechnungen sowie der 'Waiser:
ka"senreehnung. ferner der Fonds und Stiftungen, die das 
(lps Komitates hilden oder unler dessen Aufsicht stehen, bleihen durcl
,lir tbernah'lle der Kassen in staatE"he Verwaltung 1mberührt. Aufrecht 
bleiht ferner das Verfugungsrecht und die Verantwortlichkeit der .Muni
zipalausschüsse hinsichtlich der Art und Weise der fruchtbringender:. 
Anlage des Vermögens der Fonds und Stiftungen und der \Vaisenkassen
kapitalien. Schließlich hleibt das Aufsichtsrecht des Komitatsmunizipal
ausschusses auch hinsichtlich der Feststellung der Voranschläge uwi 
Schlußrechmmgen der StädtE' mit geregeltem Magistrat und der Ge
meinden sowie hinsichtlich d"l' soustigen Verfügungen, die sich hieraus 
ergehen, in Geltung." 

§ 48. 

(.1) In Komitaten wird die Verhandlung der Generalversamm
lung übE'l' die in den Punkten er)J b)J c), d)J e)J f)) 

des § 47 aufgE'zählten und überhaupt die wichtigeren 
legenheiten der SeIhstverwaltung durch den ständigen Ausschuß 
vorhereitet. 

Die Mitglieder des ständigen Ausschusses werden der Zahl 
nach yon dE'r Generalversammlung hestimmt und von dieser aus 
d(or Reihe ihrer Mitglieder auf drei Jahre gewählt. Vorsitzender des 
ständigen Ausschusses ist der Obergespan, in dessen Verhinderung 
der VizegeSIJan, allfällig dessen gesetzlicher Vertreter, der 
llotäl'; Referenten sind die Komitatsnotäre und die Fachorgane. 

(3) DE'r Ausschuß wählt seine Vorsitzenden-Stellvertret.er 
stellt seine Geschäftsordnung fest, berät in Vollversammlung oder 
Fachabteilungen. stellt hinsichtlich der ihm zugewiesenen Angelegen
heiten Anträge und macht Vorschläge. 

(.1) Komitatsheamte können nicht zu Vorsitzenden-Stelh-er
tretern des ständigen Ausschusses gewählt werden. 

(5) Auswärtige Komitatsheamte und Mitglieder der Gemeinde
vorstehung können nieht Mitglieder des ständigen Ausschuss~s 

sein; die auswärtigen Komitatsbeamten sind jedoch gehalten, auf 
allfälligen Wunsch de" ständigen Ausschusses zur Erteilung von 
Aufklärungen zu erscheinen. 
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(6) In siädtbclH']l :JIuutzipieu -werden die in diesem Para
graphen dem ständigen Au:,:,ehnsse übertragenen Aufg'ahen vom 
städtischen Magistrat unter Vorsilz des Ohergespan,,: und. falb 
dieser yprhindert i:,t, des Bürgermeisters be:,;orgt. 

Anmcrkull![: Die Mandatsdaner der l\ntglieder des ständigen 
Ausschusses wunh' mit § 1 des G. A. XXYI: 1892 yon fünf auf drei 
Jahre herabgeselzt 

(Die §§ 49 his 55 regeln dE'lt 1'81'1 auf der GeHeralver
sammlung.) 

IV. Abschnitt. 

Ohergespäne. 

§ 56. 

),n der Spitz,~ cl\'1' Komitate nml dpr 
stAllt der Ohel'ges}}au, der auf Y OJ':,elllag- ries JIIlWJ Illlinisü'Y'3 
ernannt und enthoben Iylrd. 

§ 57. 

Der Ob(~rgespan iet der Yert.retet der yollzit'lH'lHie 
Gelyalt. Als solclwr 

A. kann er über das Vorgehen sämtlicher auf dem Gebiete 
des Munizipiums wirkenden staatlichen Orgalle, mit Au,,
nahme der gerichtlichen Organe dem zuständigen }linister 
Bericht erstatten; auf dessen AuffOl'derung ist er dies zu t11n ver
pflichtet zn welchem Behufe er Hlll jedem staatlichen Organe, 
mit Ausnahme der gerichtlichen Organe, hezüglich ein
zelner hestimmter Fälle Aufklärllng(~n Zll fordel'll berechtigt j,;1.. 

vVenn auf dem Gebiete des seiner LeitLllI g lllltersLehellden Mmü
zipiums bei diesen Organen der Fall der Blcfördenmg oder der 
Ernennullg eintritt ist er berechtigt, einen Vorschlag zn madwll: 
handelt es sich aber um die Besetzung \\-ichtigerel' Stellell, darlll 
,yjrd d(~r Obergespan über die PerSOll, die auf dem Gehietf~ des 
seiner Leitung unterstehenden lVIunizipiums ('rnannt oder befördert 
\yerden soll, VOll dem betreffenden Milli,:ter, auch einvernommen, 
in welchem li'alle er seine etwaigen Bemerkl1l1gell hinnen 8 Tagem 
yorzlliegen hat. 



\Veklle StellC'll a1" :,:okbe '.richligeren Stelhell zu betrachten 
sind. ,yird yom J1illistr~rinm im VeroFcinullg:::,yege festge:::etzt. 

B. kontrolliert er in hetreff der JIunizipalaclmiuistl'atioll 
die SellJstyenntltung de::: Munizipiums und \yacht er üher die 
Inten"sseu der vom Munizipium vel'mittelic::ll staaHic1wll Admilli

"tralioll: zu diesem Behufe heruft er 
in den Komitaten yor jeder ordentlichen G(~neralyersammluJJg, 
ia städtischen Munizipien aber jährlich mindt'stells z\yeimal 
die KOlltrollskmnmissioll ein. Mitglieder der Kontrolls
kommission sind, außer dem Obergespan als Vor"itzellcleu, in 
Komitaten derVizegespan, der Obemotäl', der Obel'fi,~kullmd 
die Vorsitzenden-Stellvertreter des "tändig'en Aus"l'husse,~, in 
städti"ehen Munizipien der BÜl'gern1('isü~L qel' OhelTwtä1', 
d(~r FiskaL die Magistratsräte und z\\-ei dl1rch die (Jc'twral
\-er"ammlung zu diesem Behufe jähl'ljeh Zll wüh1ende Au,,
"ehußmitglieder, Der Obergespall trifft entsprl'dwnd dem 
Ergebllisi'e derVerhandhmg-en der Konlrolh;kolllmissioll ,[je 
TlOhrendigen Verfügungen und erstattet übel' seine ,\Yalu'-
1;ehm1mgen und über die von ihm hinausg'egehenen Yerol'd
mmgen unt.er Vorlage einer ProtokoU"abschriftund des 
Tätigkeitsaus"\yeises dem Innemnil1ister hinm;n acht Tagen 
Bericht, das Protokoll selb"t aber lE~gt tT der nächsten 

Geueral versammlung yor; 
h) pr untersucht wenigstens einmal jährlich das amtliche \'01'

g-ehen und / die Geschäftsgebarullg der Zelltralbeami.c-m und 
d(or aus\Yärtigen Beamten an Ort und Stelle und nimmt, so 
oft er es für gut findet, Einsicht in die an den Vizeg'espall 
oder Bürgermeister :::O\vie an die ans,Yärtigen Beamten 
herahgelangten Verordmmgen der Reg'ierung und der höheren 
Behörden, in die sonstigen Eingaben so\yie in die auf Grund 
deren getroffenen Yerfügungen, macht den 'vVahrnelmmngen 
gemäß seine Bemerkungen und verfügt in der im Punkt i) 
dieses Paragraphen bestimmten 'vVeise; überdies prüft er 
auch in einzelnen Gemeinden das amtliche Vorgi~hen und die 
Geschäft"gebanmg und trifft im '\Vege der zuständigen 
Behörde die zur Abstellung der ,yahrgenommenen Mängel 

(~rforderlichen Verfügungen; 
C) im Sinne des Disziplinarge,setzes !mnn er gegen einen lHl.ch

lässigen oder ;,:trafbal'en Beamten, insofel'l1 diesel' nicht l\lit-
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glit,cl des Yenyaltul1g,oau""chu,"""cs iA. t'in0 l'JJtersucJmng 
anordnen 1md ihn '1'011 seinem Amte ;,:u:"pelldipren: 

er "nbstihliert die sn:,:pendierten Beamten, mit AusnalllllC' des 
Yizeg'espans und des Bürg'("rmeisters, zeitweilig dmehandel'e; 

C) "'1' macht eine ]wgründete V Ol'lage an die Reg·iel'UlJi('. falls 
der \"izege,:pau oder Bürgermeister der ~c\n"i~;ht i.;t, daß 
irgendeine Regiernngsyerordnung nicht durchführbar 
~ei (Punkt c) des § 68 llIld PUllkt d) des § 73J; dieser 
Yorlag'e ist auch die Außenmg des Vizege"palls oder Bürger
mei:,oters allzuschliessen ; 

er übt ~ein Kanditatioll,,,n~cht hei den im \Ye~re der 
\Yahl zu ])ei'etzellden Beamü"u"itellen smrie bei de:> Sub
."tituienmg des \"0111 Amte i'u:,pendierten Vizt'gespalls oder 
Bürgermeisters im Silllle des § 82; 

f!; er ernennt die im § 80 bezeichneten Beamten lJ1jd die 
jc' nach Bedarf zu bestellenden Honorarbeamteu und in 
Komitaten die Angehörigen des Hilf.s- ulld :itlllipulatiolls-

smYie den Bezirkskanzlisten ; "ofern er c" im 
Intere,,::,e des öffentlichen Diellstes nötig findet, daß il'g("lJd
du Angehöriger des Hilfs- und Mallipulationspel'sonaJs mit 
einem allderpn \Vil'kungskreise betraut oder ein Bezirks
kclllzibt in einen anderen B0zirk versetzt \i'el'de. trifft ei' in 
dit'c'el' Hilljcht, llach EiJlyel'lwhme de,s VizegBspans oder 
dei' lwtl'effenden Olwrstuhll'iehter, im pigeuell \Vil'kum,,,-
kreisc" Verfügung'; v 

(>1' yerteilt die Stnhlriellter nach EiIlwrnahme dps Vize
ge,,'l)'UlS, allfällig der betreffelldc"ll Obel'"tuhlüehter. auf die 
Bezirke und versetzt sie j(~ Ilach Bedarf aus einem Bezirke 
III elen anderen; 

'ij d' kamt auf AuffOl'denlllg des betreffenden .:muisters ode]' 
im eigeJl('ll \Yirkuugsheise innerhalb des in diesem Para
graphen umschriebenen Kontrolls- und Ühenyachungshereic.hs 
:m den Yizpg'espan oder an den Bürgermeister und dureh 
die"e an die Jlunizipal- uud Genwindeorgane Verordnungen 
erla~sen und kanu yon allen diesen auc.h unmittelbar 
Bel'khte wrlangen, 

\V E:'111l der Vizegespan oder Bürgermeister geg'en den 
Voll zug ein er Vel'O l'dnu II g des 0 b erg'es pans B edenkeu 



hegt kawI pr biWlt'JI :!1, ::itulIdpll im \Vvg'P cl,"" Ol:H:r~rbpans 

püw Vorlage aJl den Inueuministel' machen: diese 
Vorlage hat der Olwrge"pan binnen \\-piterer :!'J, SttmdeTl in 
Begleihlllg eillp" begTülldeten B(~l'ichtes zu untE'l'breitpJI. 

In "okhen Fällell jedoch, in \nüchen gefiihrdete Inter
p"sen des Staales lmau["chi(~bbare VpJ'iügungen pl'heisdwn, 
kann der Oherge"pall den Vollzug seillpr Yel'ol'dnung fordern 
und. wenn der Vizege"pall enhnder nicht an Orl nlld Stelle 
ist oder die Hinausgahe der Verordnung H'l"\veigert. kann 
dpr Oberg(~spah anch ullll1ittelhar an die ;VIllnizipG1- und 

C't~nwindeol'gane Verol'dnnng'en eda,-,sell: 
k) der Obergespan kann, ~Wellll jJ'gendein G(·nera1,pr"alllllllungs

besdl1uß gegen das ü(,setz oder eillp NIinisterialwrordllung 
Y(~J'~tößt. odPl' ,WIIll Fl' den B('schluß als mit den Interessen 
oe,,; Staaü~s nicht yereinbar ()rachtet dessen Y orlage zur 
Ülwl'prüfung- an Ol'dnen : er erdaitpt lliprüber dem lwll·efl'(>lldt·n 

)Jjnish'l' begründeten Bericht. 
Ein so1c:her Beschluß kaJm wie die im § 5 (:'I'\Yälmif;ll 

B(':<chlüsse ehenfalls nur nach ministeriener Uellt'hmigullg 

yollzogen '?,erden: 
1) er üht alle jene Rechte aus und erfüllt alle jpne PflichteJl) 

die irgendl'in Gesetz dem Obel'ge"pan überträgt. 

Anmerkung: Zum Punkt e): Die,;e Besliml1ll1I1f; hat. ,,)fern 

sie clas Y erfahren g('gel1ülJ(~r clt'n gef'Pll das Gesetz n'J'siof',elld"ll V ['1"

ordntln~'eil regelL ihre Geltung yerlol'pn. 
Zum Pllllht k): :'-:iphe \* 1l UPS G. A. XX.: 1901. 

(Die §§ 58 und 59 behandeln die Gebühren und die 

Pen"ionsansprüehe der Obeqrespäne. § 60 den Eid. § 61 den 
Sekretär des Obergespans, § 62 sein Amtssiegel und § G3 die 

Anzahl der Obergespanspo;.:ten.) 

§ M. 

(1) "Vertn das Munizipimn seine im § 1!) oda der Yizeg,;spau 

(Bürgermeister) seine im § 68, Punkt d). und § 73, Punkt e), UIn

schriebene gesetzliche Pflicht yerletzl oder llicht pünktlich 
kann das )Iinisterium den Obergespan ermächtigen, daß ('l' üheL' 
alle Beamten und Org'ane des Munizipiums, deren er hel dem 
Vollzug der nodl nielli ctLH'dl~2'erühl'!en VeJ'mdllll1lg bedarf. 

mittelbar verfüge. 

In di('selll Falle' sim[ die BeamteJl llml Orgaue H~l'pflichtet, 

die auf den Vollzug der lJidJt. dun'hgpfühtiell VerOl'dnu~lg bezüg
lichen Ve'rOnlll1111gen d('s OJwl'gespaJI"; mlyel'Züglich und unbedingt 
zu erfüll(~n. ohne daß sie de,,;halh YOll dem Munizipium zl~r 
V('rantworlung gezogPll \H'rd"ll können. 

§ 65. 

IH d,3Jl Füllen dps § (14 kann der Oherge:spau die ullgehor

"atnen Bpcunh'Jl llJld Orgallf' ill rlltersudllmg ziehen und \'om 
Amte su;;:pvJldieJ'l'lJ. 

Ann,erkullg: Dl'l' übrige Text die,,,, Parag-raphell wurde durch § 23 
d", G. _~. LX: HIO, a11f\E'1' \\'irha!llkci\ ge"elzl. 

§ GG. 

1lit dem Y ollzug der l{('giel'ungs verordmlllg hört die 
AHswÜnn:o:gewalt des Obu'gcslxlJl:O: i'oglf'ich all[ -

Das ~Illlljzipi um kaJlll, \\'P.IIH P:< da,,; Y Ol'!l'ehen der Regie
Jung für gray,ullinal \Besl:h\\Trd(~ el'H'gend) erachtet. bei dem 
A hgeordnett'uhaust' AJ)hllfe suc-helJ. ~ 

V. Abschnitt. 

1IunizipalorgaJHJ.. 

§ 67. 

(l:J Zpntralheamte des Komitate>." ,.:illd: 

Der Yizege:-ipan: 
dE'r Ohel'llotär lind die Yizeuotäl'e: 
der Olwl'fiskal Hlld dip Yizefiskale: 
der Pdist's 1111d dip Beisitzer d(;,,; 'Vaiseustuhlei-l: 
der Physikm.; (SaJJitiit";l'pfpl'pul): ' 

edE'I' Oberkassier, allfiillig d('1' ])\:,:<01 1 (}(>I'(' ~Waisell- oder 

scinslige 1\:<1 ""i er) : 
«(kr Kontrollor: 
der Obel'lmehhaltt'l', allfällig di" Yizebuebhalter;) 
der Arcbival'; 
rdp]' Evülenzlutlter de;;: 'Yaiseu:-iluhlt'i-\: 
(leI' l~u('hmhJ'('l' <1(',,; 'Yait-wnstuhles: 
der Tiel'Hl'zt.) 
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(2) All"wäl'tigl~ Beamte sind: die Olw'rstnhlriehtt,l' und 
Stuhlrichter und je naeh Maßgahe der LokalyerlJältnis"c: 
Bezirksärzte. 

(3) Die Bürgermf'ister der Städte mit geregeltem 
s t nd. e fallen dem Komitate gegenüher unter dellselben Geesiehts-
PUIl kt ,yie die Oherstuhlrichter. ' 

(i) Die Zentralheamtell sind nrpflichLet, am Ambsitze des 
l~omitatt~s, die allS \v är ti gen Beamten am Amtssitze des Bezirke.s. 
die Bürg'ermeister der Städte mit g'eregeltem Magistrate in dml 
betreffendell Städten zu \\~ohnen. 

(5) Wo sich der Wirkungskreis des Bezirksarztes, (des Bezirks
tierarztes oder des Bezirksbuchhalters) auf mehrere StuhJriehter~ 
amt,,))('zirke erstreckt, bestimmt ihren Amtssitz das Munizipium. 

Anmerkuni,t: Den tierärztlichen Dienst ,-ersehell "emi:U~ 
~ 1 des G. A. XVII: 1900 ernannte' staatliche Tierärzte. Dm'ch § c 3· d~s 
eL A. In: 1902 wurden sämtliche auf Grund des § 67 dc: G. A. 
XXI: 188ö s.l'stemisierten Kassel1~ und Buchhaltungsstell CH hei den 
]{ulililatsmunizipien aufgelassen und die hierauf hezügliclH'l1 Brsiim
mlmF"ll des G. A. XXI: J 88G außer Kraft gesetzt. 

Die Komitatsheamten, in erster Rpihe die OberstuhltielJtcr um: 
Stuhlrichter, sollen die Spraehe der Bevölkerung ihres Bezirkes 
lililldestens in dCJll Maße heherrsehen, um die Bevölkerung· Y('Flehe): 
\in,l sich wrständigcll zu können (Vdg. Kr. j ~)2635;1901 L 

Das Verbol dt·l' Geschellkannalune jn Allllssaell('11 ,nmi" JIJil Yd~. 
l'\r. 6,120/1907 L 1\r. eingeschärft. 

§ 68. 

Der YizcgeslllUl ist der erste Beamte (lcs Komitatt~;;.;. 
,,,1:3 solcher: 

a) leitet er im Kamel! des Komitates die Administration und 
yerfügt er in allen Angelegenheiten, die nicht in dl~n \Yi1'-· 
kUllgskreis der Generalyersammlung, des Verwaltumtsans-
schusses oder einzelner Org'aue gewiesen sind; '" 

7)) ühemimmt er die an die Gesamtheit des Komitates gerichteten 
Regierungsyerordnllng'P1J, Schreiben, Berichte und Eingaben; 

C) yollzieht er dit; RegierulJgsverordnnngell: sollte er aher 
irgendeine VerordnUllg (als gegen das Ges(~tz .-erstoßend. 
oder) unter d('noh,\'altend(~ll örtlichen Verhältnissen nach
teilig oder volllmds unausführhar erachtell, so erstattet 
1,ümen lällg"tens 24 SÜllldl~ll Bn'ieht an den Ohcrg;espan 

(§ ';)/. Punkt r?l uud ('rh(;])t in de,-"f:lJ AlmesUllheit YOl'
.-:tellllI1g· an (kn hdreffplldell ]Iinistt'l'. 

,r"llll (h'r 3Iinister. ungeachtet der Yorsiellung, sellle 
YerOrdJl1I11g' \yeiter aufrecht hält und der Vizegespan aUe!l 

nach dem Herahlangen des milli:oü;riellell Erlasse,:; zur 
Dnrchführl1ng' der Y('rordmmg sich nicht für H:l'pflichtet 
erachtet so hat er sofort an den Oherge"pall Bt'l'icht Z!l 

erstatten, auf dessim AlJOrdnung üdpl', ,YNIll der Ohergespan 
ahwesend i"t, in dessen Namen eine außerordentliche General
yersammlung für den achten Tag einzuberufen ulld die~el' 

die Verordnung yorzulegen, die von der Generatn~r"ammlul1g 
~·ofort aufzunehmen und in Verhandlung' zu ziehen ist; 

d) yollzieht er jene Yerordnungen der Regierung', die im Sinne 
des § 19 sofort lind unbedingt zu vollziehen sind, und 
t'rstattet er nach Durchführung der Vel'ordmmg der nächsten 
Generalyersammlung Bericht üher sein Vorgehen; 

e) yollzieht er die Beschlüsse der Generalversammlung; 

f) führt er die vom Ohergespan auf Grund des § 57, PUllkt 
hiliausgegebenen \Veisungen durch; hat er jedoch gegeL 
q.eren Durchführung Bedenken, so kann er binnen 24 Stllnden 
im vYcge des Obergespans an den Illuenministel' t;ine 
Repräsentation (Vorstellung) richten, die der Ohergespan 
himwn ,yeitel'er 24 Stunden zu unterbreiten verpflichtet 

unterfertigt er eigenhändig die im Namen des Munizipiums 
a;usg'estelltell Urkunden, Schreiben und Berichte; 

,yacht er darüher, daß geg'en RegiernngsverOl'dnung'ell 
gerichtete Vorstellungen binnen drei Tagen unterhreitet 

'werden (§ 19); 

i) ist er der Bewahrer des Sieg'els dps MunizipiuDls; 
k) bewirkt er Anweisungen aus der Donwstikalkassa ilmerhalh 

der Grenzen des Yoranschlages; 
J) yerfügt er über die Beamten des Munizipiums, üher das 

Hilfs- und Manipulationspersonal und betraut, falb einet' 
oder der andere in Erfüllung seiner Amtspflichten oder in 
irgendeiner amtlichen Sendung nicht pünktlich vor~rehen 

."ollte, mit dell Aufgaben einen anderen ordentlichen odet' 
Honorarheamtell. dem pr ZIl Lasten der Bezüge des säumigen 
Beamten ;Ul~ der Domestikalkassa Taggelder flüssig macht; 
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(2) Auswärtige 
Stublricllter und 
B('zirksärzte. 

B(~Lllnte fiind: die Oherstuhlrichtl'l' 
nach Maßgahe der LokalH!l'hiiltl1i.~,;;,: die 

(3) Die Bürgel'mdster der Stä.dte mit <YereO'e1t"111 :'Ir" 0'1_ t . b -'- \.. '. ~ CL?",-,--

sir Cl te fallen dem Komitate g'egenüber unt.er df'llSdbell GE,"ichts-
PUllkt IYie die Oberstuhlrichter, . 

(1) Die Zentralbeamtell .~ind n;qJfliehtet, am Amtssitzt; des 
Komitates, die auswärtigen Beamten am Amtssitze des Bezirkes. 
die Bürgprmeister der Städte mit geregeltem lVIagistrate in den 
betreffenden Städten zu ,,'ohnen. 

Wo sich der 'Wirkungskreis des Bezirksarztes. (des Bezirks
tierarzhcs oder des Bezirkshuchhalters) auf mehrere StuhJrichter
amtslwzirke erstreckt, bestimmt ihren Amtssitz das :Munizipium. 

Anmerkung: Den tierärzLliehen Dienst yersehen stemid 
S 1 d0S G. A. XVII: 1900 ernannleslaatliehe Tierärzle, Durch § C 3' des 
(" A. Hl: 1902 wurden sämtliche auf Gmnd des § Ei7 des G. A, 
XXI: 18815 systemisiertell Kassen- und Buchhaltungsstell eH hel dpn 
]{olilitatsmunizipien aufgelasscn und die hierauf he~üglicl]('n Best]!];: 
nlHngpn des G, A, XXI: 188Ei außer Kraft gesetzt. 

Die KomitatsbeamtelI, in 8rslor Heihc die ObersluhlriclttcI' und, 

Slulilri<:hter, sollen liie Sprache der Be\'ölkerung ihres Bezirkes 
llliJj(Jpstens in dem Maße beherrsehell, UIJJ die Bevölkerung YPl'stehE-ll 
und sieh yeI'stitlldi~tCll zu können (Vdg', NI'. 1 ~)2Ei35 '1 HO, L 
Das Verbot <101' GeschellkannallJJ1c in Amt"ac}l('11 wllrde IIlit ytl;;'. 
NI', 6020.'1907 L ;VI. eing\'scbärfr, 

§ G8. 

(1) Der nzegt'span ist der erste Bt>aJnte des Komitate~. 
Ab solcher: 

leitet er im Kamen des Komitates die Administration und 
\~el'fügt er in allen Allgelegenheiten, die nicht in den \Vi1'-' 
kungskl'eis der Generalversammlung, des Venntltllllg'san:o
sclmsses oder einzelner Organe gewiesen sind; 

u) ülwnJ1mmt er die an die Gesamtheit de,; Komitates g'eridJtdell 
Regierungfiverordmlllgell, Sehreiben, Berichte nnd Eimraben' 

c) vollzieht er dip Regif'rt 111 g,;yerordmm gel I ; sollle erG aber: 
irgendpille VprordmUlg (als gegen das Gesetz yerstoßend 
oder) unter den obwalte:üdell örtlichen VerhäHni.";;;ell nach
teilig odpl' vollends unausführbar pra('htf~lJ, so E~rstattet er" 

hilllWll WllgstellS 2~ Stunden Bericht an den Obergespan 

(§ 57, Plllikt el und i'rheht in des:,(,fj Almp,;,'Jllwit Yo1'
:"teIlung' alt d"n ]wtn;ffplJdpll 3Iinistel'. 

'\Y"lll1 dH' JIillistel', ungeachtet der YOl'"tellmlg', :",jw: 

Y PI'orc1ll1mg weiter anti'echt hält Llud der rizetw,.;pan auch 
]lach deli! Herahlallgen des rnilli"teriellell Eda,;,;es zur 
Durchführllng der YerordllllIlg' sich nicht für \'el'pf1ichtet 
erachtet. so hat er sofort an den Ohergespan Bericht zn 
Pl'statten, auf dessen Anonhmug odpl', wenn der Oberg'espan 
ab\ve.sellCl ist. in de.3sell Namen eine außerordentliche General
yer;;;all1mhmg für den achten Tag einzuherufen und diei'er 
dip Verordnung yorzulegen, die von der Gpneralversammlung 
,ofort aufzunehmen und in Verhandlung zu ziehpn ist; 

vollzieht pr jPlle Yerordllungen der Regierung, dil~ im Sinne 
des § 19 "ofort und unbedingt zu vollziehen Silld, und 
prstattet er nach Durchführung der Verordnung der nächsten 
Generalnl'sammlung Bericht über sein Vorgehen; 

e) yollzieht er die Beschlüsse der Generalversammlung; 

f) führt er die vom Ohergespan auf Grund des § 37, Puukt 
hiriaufigegebellell 'Veisungen durch; hat er jedoch geger: 
Q.erpl1 Durchführung Bedenken, so kann er binnen 24 Stunden 
im \Vege des Obergespans an den Innenminister pine 
Repräsentation (Vorstellung) richten, die der Obel'gespall 
hinnen ,yeitel'er 24 Stunden zu unterbreiten verpflichtet ist; 

;J) unterfertigt er eigenhändig die im Namen des Munizipiums 
ausgestelltpll 'Lrkunden, Schreiben und Berichte; 

h) wacht er darüber, daß geg'ell RegierullgsverordnulJ!-reh 

gerichtete Vorstellungen binnen drei Tagen unterbreitet 
~werden (§ 19); 

ij ist pr der Be'wahrer des Siegels des Munizipiums; 
k) hewirkt er ~:\Jnyeisung'en aus der Domü"tikalkai'sa illuerhalb 

der Grenzen des Yoranschlagei'; 
7) verfügt 81' über die Beamten des Munizipiums, über das 

Hilfs- und JHanipulationspersonal und betraut, falls einer 
oder der andere in Erfüllung seiner Amtspflichten oder in 
irgendeiller amtlichen Sendllllg' nicht pÜJlktlich 
sollte, mit dml Aufgaben (~iJlen anderen ordentlichen ode!' 
Honorarheamtul. dem er zu Lasten der Bezüge des 0<1.lUl,"'" 

Beamten ;UlS der Domestikalka"",a Taggelder flüfii'ig' macht; 
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In) kann t'r. mit AusmÜnne des Obel'l1otäri'. de,,: Ohedbkals, 
de:o Präses des "\Vaisenshl hles und des Physikus, :"O\yoh] 
gegf'll die Zentral- und Bezirksbeamten als gegen die 
J~ngehörigen des Hilfs- und Manipulationspersonals, den 
BezirkskauzlL.;ten und die Gemeindeorgane in Fällen des 
Ungehol':"ams im Dienste und geringerer Versäumnisse, 
\lllier EiJlYernahme dpl' Betreffenden, jedoch mit Ausschluß 
dp!, l~ppellation, YOll Fall zu Fall Ordnung'strafen yer
hängen. die bei den Beamten bis zu 20 K, bei deu An
gehörigen des Hilfs- und Manipulatiollspersonals und bei dem 
Bezirkskanzlisten sovde bei den Gemeillcleorganen bi", zn 
10 K sich belaufen können und je nachdem dem Komitats
pensiol1:"follds oder jenem der Gerneilldenotäl'e zuzuwenden 
siud, wobei betrpff's der Vergehen, die den Bestimmullg'en 
der Disziplinarg'esetze unterliegen, das Recht, den Betreffenden 
später' zur Yerantworhmg zu ziehen, YOl'hehalten bleibt; 

11) yprfügL er in hetreff der J\1ilitärheqllartienmg:"angekgen

lwitf'll: 
0) Y€l'J'ügt pr betreff::; dpr Entsendung yon Assistenzen, 

:"tollt er die Diener des ::\1unizipinms a11 und entläßt ",ie; die 
Dienet werden mit hesonderer Berücksichtigung der aus
gedienten Soldaten HllCl Honveds nach den Anordnungen 
de:" G, A, II: 1873, wenn sie ihn?ll Obliegenheiten pünktlich 
nachkomruell, auf Lehl~nsdauer angesiellt; 

1) sorgt er für die zeitweilige Prüfung der inneren G('schäfts
gel)anllJg ll~ld der Geldg'ebarullg der Gemeinden: 

,~) erstattet er üher ;;:eine Verfüg'ungen und den Zustand des 
MUllizipiums sowohl dem Munizipalal1sschllss(~ als auch dt'lll 
Obel'gespan in jeder ordentlichen Geueralver,,:ammlullg ein
gf-!helldell Bericht; überdies berlc-htet er an den Obel'
ge:"pan so oft als IJütig ausführlich über einzelne Ang(,
legf'llheiten und yon Fall zuFall üher die Art der DlIrch
führung Ul1pl'allgeJWr \Veisungell; 

~J trifft Cl' dip llötigen Verfüg'ullgell in betrE'fI der V odwreitullg 
der für die Generalversammlung bt,stimmten Angelegenheiten 
dnrch den :"H\ndigen Ausschuß 111ld in betreff der gehörigen 
h~f'truiernng (Bplpgung) der eil1zelnen· Aktenstücke; 

14) hf!Sorgt er alle jene Angelegenlwitel1, dip das eine O(lel' 

anoel'p Gesdz dl'll1 Vizegespan zuweist 

io 

(:» Eillzl'lile kÖlllW11 gegen Bt'sc:hlüs:-:e des Yizf'gt'slJaIJ:", durch 
die "ie' sich }wsc:lnH'l't ('raehteu, hinnen acht Tagen YOll (leI' Zll

"tdlung gel'l'c:lmt'i, apPl~llierell. 
;\lllllprKllug: Zum Punkt b): Die Bestimmlllll.!·. lant welcher 

die Geld- nnd \Ver-tseJl(lungcn yom Yizegespan ühernol1111li'1l Wl'rdell, 

mm1e ,llll'('h § 37 tle" G. A, XX: 1DOl außer Kraft g·c;;etzt. 
Zu den Punklen c), d) und lz): Die"c BestimlllUl1g'cll ,\"\mlell 

_ soferll sip das Verfahren gegenüber den gegNl das Gesetz yer· 
sloßenden Verordnuug'cn regeln -- durch § 23 des G. A, LX: 190, 

<1llf,u'hnhell. 
, ZUlll Punkt 1)): Die' Bpslilllllwngen, belreffend die Ycrpfliehl11llg 

dps Viz,'g'pspans zu Kassenrpyisionen, sind außer Kraft geirdrn I§ :r, 
des G. A, XX: 1901 und § 9 des G. A. m: 1902j, 

§ 69, 

(1) Der Obernoüir lmd die Yizellotlire führen die Prolökolle 
der lleJ;eralyersammlung, des :"tämtigen, des Verifikation,,- lmd de's 
GE'richbaussdmsses, des Verwaltuug:"alls:"chu:":,,es e;owie der zeit

, HchE'n Fachausschüsse und Kommissionen. 
(e) Sie l)lJt\H,rfl'll die Beschlüsse, RC'pl'ibentatiOllPll, Berichte·, 

KorrE'spondelIZE'll lind Verordllungen dl'l' Gpneralyersannnlung und 

dE's Yizegespans. 
(3) Sie fertigPll die im NanW1J de,.: i'llunizipiums 3J1SZU"ü,lh'jHlell 

rrklllHiell an lmd herichten iH dpl' Gelleralver,C:iU11mhmg ühl,r die 

einzelnen AllgelpgenheiteJI, 
(i) IJI yprhinderung des Vizege,'pans, oder Wpl111 die Vize

geO'palJ"telk f'dl'digt ie;t, Yl'l>ipht der Obemotär die Aufgahen dIeS 

Vizegpspmls. 
\Vird <1l'r VizPgl'"pall yom Amte snspelldiel't e;o YPl':"it'ht, 

insohmg'e dip Ceneralyersammlullg für seine Substituierung nicht 
yorgesorgt hat. ::rlpklJfaJls der Obpl'lloU\r dip Alrfgabell oes Yizl'-

g0span". 

§ 70. 

(1) D('l' OlH'diskal (Yizefislml, .Fiskal d('.~ \Vai':Pl1:"! nll1(':,) 

i:01 dpl' Hecld;;:kollsuleut eIce; }lunizipiums, 
Seine \Vohlmeimmg ist in Angelegenheiten, in d('l1üU de,r 

juridische Gf',,:ichtsprmkt entscheidend ist, vor der Bpschlllß

fa ss u n g stets ein z uh 0 leu. 
(ö) Er ist der Hüter der Gesetze, der Rechtskraft lwsitzellden 

Gpwolmhpijl'Il. der S1;11111e des Munizipiums in der Selbshenrali llllg' 
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uud in den GeneralYf:'l'smmnlungeu und kallu iu dieser seint:l' 
Amts(~jgenschaft gegen jed\\~eden Beschluß des Munizipiums im 
'Vege dei' Ohergespalls an den betreffenden 3Iinistel' apIJellieren. 

Er wl'tritt dn.~ :JtIul1izipium in dessen Prinltangelegelllwitell. 
Er strengt die Klagen wegen Beleidigung der Versammlung 

~lll ulld beantragt die Höhe der zu bemessenden Geldstrafe;. 
Er wirkt in Disziplinarsachen der KomitatsJJeamten, des 

Hilfs- und ::\Ianipulationspersonals und der Gemeindeorgalll' mit. 
(,I Er ist verpflichtet, bei Si cb erstell ung' und Eilltreibnng der 

direkten und indirekten Steuern suwie der g'leich die~en ein
zutreibenden Schuldigkeiten, die Reehtsyertrettlllg des Arars 
im Sinne der bestebenden Gesetze zu ...-ersehen. 

Eine mit seinem Amt nicht in vVider.sb'pit geratende 
Pl'ivatpl'Clxis kanu er mit yorgängiger Genehmigung des ::Vlunizi
pium,: nur insofern ausüben, als er hiedurch in der pli nktliehen 
Erfüllullg ::,einer amtlichen Aufgaben llicht behindert winl. 

(11 Der Oberstuhll'iellter i::,t der erste Beamte des. Be
zirke.~. 

(2) Er ÜhenYC1cht die :::einer Jurisdiktion unterstelH'Ilden (;e
meiuden, übt jene Rechte und erfüllt jene Pflichten, ,yeldw (1<1", 

GeHetz lind die Statute ihm übertrag·eu. 

Den Gemeilldeorganen gegenüber kaml er jn Füllen des 
Uligehorsams im Dienste und geringfügig(~rer Vel':3~junlllisse unter 
Einvernallllw/ der Betreffeudell, jedoch mit Ausschluß der Appellatiol1 
so oft nls notwendig, als Ordnungsstrafe eine Geldbuße bis zu 
10 K anwenden, die dmn PC'nsionsfonds der Gemeincl(~llotiil'e zu
zuwenden ist; bei deu den Disziplinargesetzen llnterliegendt'H 
VergeIlen bleibt das Hecht den BeiTetl'011dell nachtrliglich znr \'"'1'

alü\yorluJlg' zu ziehen, aufrecht. 

Cu Er empfüngt seine \VeisLlugell - insofern clie.~es oder l~ill 

anderes Gesetz nicht ausnalmls\velse anders yerfügt -- yom Vize
gespan und durch ihn und verkehrt mit ihm unmittelbar. 

(5) Er führt ein eigenes Siegel mit dem Wappell des Munizi
pium;,: und einer den Namen des Bezirkes enthaltellden Umschrift. 

Behufs pünktlicher Be;,:orgung seiner Obliegenheiten yerfügt 
er über den ihm yom Ohergcspan gemiiß des § 57, Punkt b), zu-
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geteilten Stuhlrichter und den durch clC'll OlJerge;:,;pan naeh Er
fordernis ernannten Yeywaltungspraktikanten und Bezirks
kanzlisten, allfällig über den von ihm auf Grund einer Ermäch
tigung' der Komitatsbehörde aufgenommenen ulid jederzeit ,yieder 
entlaßbaren D iurllisten. 

(7) Private können gegen Beschlüsse, welche der Ohel'stuhlrichier 
in seinem durch das Gesetz uud die Statute normierten 'Wirkungs
kreise selbställClig faßt und durch die sie sich beschwert fühlen, 
hinnen acht Tagen an den Vizegespan appellieren, sofern em 
oder das andere Geselz nieht anders y(~riügt. 

Anmerkung: Siehe auch § lOG des G. A. XXII: 188G. 

§ ,..,~) 
• i~. 

III den Komitaten setzt den \Virkungskrrcis deI' ührigen 
Beamten, desgleichen den Personalstand und die Organisation 
des Hilfs- und :\Ianipulationspersonals, innerhalb der Grenzen des 
G. A. XV: 1883. mit Genehmif!'llng des Innenministers, das 
Komitat seIhst fe,:t. 

§ -., , ;). 

11) Der Biil'g't'rIlu'istel' ist d('l' erste Beamte stlhUischer 
:Jhmizipien. 

Als solcher: 
a) ist er Y or"itzend(,r des :\lagistrats: 
b) n,rfügt er in allen AngelegenheitelL dJe das Gesetz oder die 

Statute dem \Virkungskreise des Bürgermeisters zLnveisen; 
c) übernimmt H' die an die Stadt gelangtreJ1 Regipnmgsverord

llungen, Schreiben, Berichte und Eingaben; 
cl) vollzieht el' die Yerordnungen der Regierung ;\\-ellll er aber 

tlndet, daß irgendeine Verordnung (gegen das Gesetz yerstößt 
oder) unter den obwaltenden örtlichen \" erhältnissen schädlich 
oder undurchführbar ist, erstattet er binnen 24 Stunden dem 
Obergespan Bericht (§ 57, Punkt e) und richtet in dessen 
Ablyesenheit eine Repräsentation (Vorstellung) an den 
betreffenden J'Iinister. 

We11n der Jiinister ungeachtet der Repräsentation seine 
Verordnung auch \'1'eiter aufrecht hält und der Bürgermeister 
auch nach dem Hel'ahlangen d(,:,; ministeriellen Erlasses zur 
Durchführung der Verordmlllg' sieh niebt für verpflichtet 



c'rat'lJLc't, ::<u hai f'J' ,~(~rOl't all lieH Oberge::<pan Bericht zu 
clAattell, anf dN::<ell Anordnung, Odet wenn der Obergespan 
abw('seml ist in df:::<sen Namen die außerordeutllehe Genel'al
yers,lItmllullg für den dütten Tag einzuberufen rilld dieser 
dito \~Cl'ül'dmnlg yorZulegell. die YOll der Generalyert'ammlung 
':0 for I. aUfZUJH']JlllC'll und in Yerhalldhmg zu zieheH j::<t; 

ci yollzi(,ht er di('jr;ltilZpll Yprorrlmmgell der RegierwllZ. die im 

Sinm' des ~ 19 :"ofort llltd 11llbedingt zu yollziehell sind 
lllld ('lAattd ej" JIat'lJ Durehfühnmg der YerordJlllllg der 
11 i\(-11:': 1 ('1 I C;cJll"ra]yC'r:'ammhl1lg Bericht üb(']' sein Vorgeheu; 

f) ndlzil'ltt (;]' die yom O])('l'gespaJl anf Gl'llild c[(.", ~ 57, Punkt i), 
llill<lII"I!('g'C'])('II('11 \V(·j"Ullgl'lJ: 

lwl (~l' jedoch gt::geJl 0"1'('11 Du J'(:hführUlJg' Berll'lIkell, so 
kiWl1 l'1' billlj('IJ 24 StllllClen im \Yege des Oherge.~paHs an 
deli hmenminisü'r (·ill<; RppräsPlltatiOlI l'jehtell. die der 
U]J(>rgf,.<pall hillJll'lJ \Yt'iiC'1'01' 24 Stnnden zn lJllterhreiten 
\~, :rpflidll.et i"t; 

:/J 1ilILC'rl'l'l'ligt C'l' eig"'lIliiillllig' die im Namen det' Mililizipinms 
a\l"g·(:~j (,111 ('11 L1'](1111(1"II. Sdm,ilwu IIlld Beriehll': 

It) wil(·bt l,r darüb(;l'. daß geitc'lI Heglenmgsvel'ordlllllli!C'll ge

l·ielikle YorAI'II\lng'en hiJlllel1 ;3 Tag'PII unterbreilet \\~el'den 

(8 19): 

I) j"t el' der Bewaltl'er de:" Siegels des Munizipiums: 

7:) verfügt er über die Beamten der Stadt, über das Hilfs
nnd Manipulationspel'sonal und betraut, fans einer oder 
rIel' andEre in del' Erfü illlng~einer Amtspflichten oder in 
irg(!ndeiner amtlichen Seudlilig nicht pünktlich \~orgehen 

sollte, mit den Allfgaben einen anderen Beamten, dem 
er zu Lasten der Bezügp des säumigen Beamten aus der 
Domesiikalkassa Taggeldel' flüssig macht; 

I) kann er, mit An:;:nahme des Ohel'l1otärs, des Fiskals, des 
Prüses de:i \Vaisenstuhle:i, de:i Polizeistadthauptmannes, des 
Physikus und der :\Iagistratsräte, gegen die Beamten sowie 
gegen die "\ngebörlgen des Hilfs- und :\!Ial1ipulations
lJel'sona]s in Fällen des Lllgehorsams im Dienste und 
gl'ringerer Veri'äumnisse unter Einvernahme des Betreffenden, 
jedoch mit Ausschluß der Appell,üion, nm Fall zu Fall Ord
mmgsi'trafen "erhällgen, welche bei den Beamten bis zu 20 K 

bei den Angehörigen de" Hilfs- und :\!lallipulationi'pel'SOllal", 
bis zu 10 K sich belaufen können und dem Pen:;:iomfonds 
des Munizipiums zuzuwenden sind, \"obei betreffs dpl' Yer
gehen, die den Bestimmungen der Disziplinargesetze unter
liegen, das Re~ht, den Betreffenden ,-,päter zur V(~ranl

wortung zu ziehen, yorbehalten hleiht: 
m) stellt er die Diener dei' :J.Iunizipium" alt und entläßt "ie: 

die Diener ',yerden mit besonderer Berlick.:iehtigung deI' 
ausgedienten Soldaten und HonvecIs nach den AnOl'dnungell 
des G. A. II : 1873,wenl1 "ie ihren Obliegenheiten pünkt

lich naehkommeu, auf Lebensdauer ange.~tellt: 

n) erstattet er über seine Vel'fi:igungen und elen Zustanu. u.e,,; 
Munizipiums sowohl dem Munizi]JalmN.:chll""e als auch dem 
Obt'l'geslum in jeder ordentlichen G(cnerahersammlung eilJ
gehenden Bericht; überdies berichtet er an den Obe1'
gespan so oft als notwendig üher einzellic Angelegenheiten 
und yon Fall zn Fall ülJcl' die ~.'.,rt der DurchfülJrung 

empfangener VV ei,,;ungeJ I: 

0) trifft er die nötigen YeJ'fügullgell in hetreff deI' Vorhereitung' 
der für elie Gen.eral\'ersamlillung lle"tjmm[en AngelE::genheiteu 
durch den ]\fHgi:.:trat und i!l }Ictrefl dee gellörig(:ell Inslmieruug 

(Belegullg) der einwlmm Aktell~tücke: 
pf besorgt er alle jene AngelegenheiteH, die das eiJw oder 

ancler(; Ge"etz dem Bürgermeister z\l\H;i~t. 

(:!) Einzelne kÖlllWl1 gegen Beschlüsse des BÜl'gel'llleiAers, 
dm:ch die :;:je sich be"dJ\yeJ't craddeJl. llümen acht Tagen YOlI 

der Zustellullg gerechnet allPclliC'l'en. 

An m (,l'kUll~': Zum PUllk! c): Die Bc,.:tillllIl1Jl{f!. laut \\-ekher 

Geld- und vVerlSl'lld1lllgell \'om Bi.irg·PI·mcj,.:ler ü]wrllumm('n werdeJJ. 

wurde dnreh § 38 des G. A. XX: 1901 <111ff!:01lUJlL'1l. 

Zu den Punkten d), I'). 71): Diest' Ik,.:timlJ\nll~·(,ll mmlen ~.~ Eoferll 

sie das Yerfahren g'cgellüi!er dCJl ge'gell <1:1": (~('''l·tz Y"l'SIOßt'llllcn Vt~l'

ordnullgE'll regeln ~-- (111 1',.] 1 § 23 <I,,:, G. A. LX : 1\10, :tu ß"l' Kraft 

gesetzt. 

(1) Der }Iagistrat ist das yollzieb ende OJ'gau des stüdtischell 
::'Vlunizipiums, so,yoh1 in der staatlichen Administration HIs aueh 

in der Selbstverwaltung: er ist zugleich selh"tälldige admillistrative 
Behörde in allen Ang'elegenheiten, die !!enüß der Ge"etze oder 
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Statute in erster oder zweitm' Instanz in s,'111e Zuständigkeit 
gehören und \w,der der GeJlerah'ersammlung noch einer anderen 
Behörde yorbehaltell sind. 

Auß(,;rdem leitet und erledigt der JJagistrat die wirtschaft
lichen Angelegenheiten der Stadt gemäß den Beschlüssen der 
Generalversammlung; er sorgt im Rabmen dieser Beschlüsse für 
die Erhaltung, I\utzung und Evidenthaltung des städtischen 
\~ermögens und der städtischen Einkünfte, fÜl~ die entsprechende 
Verwalttmg der städjjs~hen Kassen sowie der unter Aufsicht 
des städtischen }lunizipiums stehenden Fonds und für die An
fertigung und Überprüfung' der darauf bezughabenden HechnUlwen: 
ferJler be\rirkt er die Anweisullgen aus der Dome."Ukalkassa l~ach 
erfolgter EillYemahme der BuchhaltUJlg und innerhalb des Hahmens 
des Y oranschlages; endlich bel'eitct ('1', allfällig unter ~Iitvlirkung 
der betreffenchcll Fachausschüs,-oe, die Yerhandlung der in den 
"\ rirlmng,;kreis der Generalversammlung gehörenden, unter Punkt a). 

c), 1), 1), des § 47 aufgezählten Angelegel1heitel~ 
sowie üherhaupt der in den autonomen Bereich des städtischen 
:Munizipiums gehörenden und der vVlchtigerE;U wirtschaftlichen 
stiidtjsdwn Allgelegenheil en yor. 

~ ::J i 0. 

(1) Gegen die Beschlüsse des Mag'istrates in adrninistratiren 
Angelegenheiten kanu unmittelbar an den betreffenden ]}:l.inister 
oder an den Yerwaltungsaussclmß, . gegen die auf die EinkünfLe. 
das nnd den "\Yirtschaftsbetrieb der Stadt bezüglichen 
Beschlüsse des Magistrates aber an die Generalversammlung 
und VOll dort an den Innemninister, binnen 15 Tagen yon der 
Zustellung gerechnet, appelliert "werden. 

(2) Die ~lppellatjon ist bei dem Magistrat einzureichen; dieser 
ist yerp±1ichtet, die Appellation binnen acht Tagen an die höhere 
Behörde die nächste Generalyersammlung) zur Vorlage zu 
bringen. 

§ 76. 

(1) Der städtische Thlagistrat besteht aus dem Bürg'er
meister, aus dem Polize.istadtl13.ulltmann, den Jlagistrats
räten, dem Obernotär und Oberfiskalj der Polizeistadt
hauptmann kann ahr:]' an der Überprüfung der \'on ihm gefaBten 

und heim :\Iagbtrat mit Appellation angefochtellen Beschlü""e SOWiE: 

an der Erledigung der die Finanzen, die Einkünfte, das Yermögen 
und den Wirtschaftsbetl'ieb der Stadt hetreffenden Angelegenheiten 
nicht teilnehmen. 

(2) Über Aufforderung des Magistrates L·t jeder Beamte de,.; 
~tädtischen Munizipiums yerpflichtet, in der Magistratssitzung zu 
erscheinen und die gewünschten Aufklärungen zu erteilen; ebenso 
ist der :\Iagi~trat yerpflichtet, "wenn wichtigere Angelegenheitell 
die in den Dienstzweig irgendeines Fachorgans gehören, zur Be
ratung gelangen, die betreffenden Fachorgane behufs Erteilung 
yon Aufklärungen in die Sitzung zu bernfen. 

(3) Zur gültigen Beschlußfassung ist außer dem V Ol'sitzenclen 
die Anwesellheit von mindestens zwei Mitgliedern des Magistrates 
notwendig; im Falle der StimmengleiclJheit entscheidet die Stimme 
des YOl'::iitzellden. 

(4.) Der hetreffende Heferent, das betreffellde Mitglied des 
11agbtrates und der Bürgermeister oder des~;en Stell \'ertreter 
können laufende oder einsh\'eilige Verfügungen, die ellle 
meritorische Beschlußfassnng nicht erhei:oclwn, außer der Hats
sitzung im gegenseitigen Einn~l'ständnisse uud Ullter 
Vo~anh\'ol'tlichkeit im Namen des Magistraüos tn'ffen. 

§ 77. 

Im übrigen stellen di(~ Munizipalstädte jene orgallischen 
Bestimmungen, nach \\'elchen sie ihre eigenen inneren Angelegen
heiten yersehen und die städtische Autonomie ausüben 
und demgemäß auch den auf die Autonomie hezüglichen \Yirbmgs
kreis des Magistrates und der einzelnen B,;amten, darunter jenen 
des Polizeistadthauptmannes, die Einrichtung der Fachkommi,;sionell, 
den Stand und die Besoldung des Beamtenkörpf.:\l's, des Hilfs- und 
Manipulations-, des Polizei- und Dienerpersonals \"ie auch die 
Art der Appellation gegen die \'on einzelnen Beamten im autonomen 
Bereich gefällten Bescheide, entsprechend df'Jl öl'tliehen Verhält
nissen und innerhalb der Sehranken dieses Gesetzes dnrch ein vom 
lnnenmillistcl' zu genehmigendes Statut selbst fest. 

§ 78. 

Bei E·iuelll und dem"elbell jIunizipiuJll kömwll aL Kas."iel'e 
(der Kam 11]('1'- oder \Yai~(oJ1ka,ssa), Kontrollore, Buchführer lmd 



Buchhalter ~lJlche Per"OJH;H nicht angestellt 'wf~l'dell, die miteinander 
in direktc'm auf- und absteigenden Verwandtschaftsverhältnisse oder 
in SeilenY(onnmdtsehaft bis ins dritte Glied stehen, oder' bis ins 
zweite Glied nri'clnvägert sind, oder im Verhältnisse YOll 

Adoptiydü>l'Il IIUd Adoptivkindern ,~tehpn, 

VI. Abscbnitt. 
"~ahl (leI' Beamten. 

§ 79. 

Die Beamlen 'H>l'cl('lJ, au"'g('nonmwn die im ~ 80 aufgezählten 
Fälle. dllrc!l dil' GeIH'l'aln'rsamJlllllng des :Ylunizipalau",,:,clm,,,,~e6 

;mf ;.:ech: Jahre: g e,y ii ld 1. 

S 80. 

De!' 1luJlizipal-Phy",iklls. ek·!' Polizeisladthauptmmm, (di<~ Bueb
hallerl. Archi\·;m·, Idie' Eyidpl1zbal!c'l' und Buchführer lwim Waisen

stllhli, dil' BI~ziJ'k:,,- lind KI·('i<il'z[u. die Yel'\yaltlmg,:,praktikanten, 
{die Tierärztel lind die B(·zid,skanzlisten und in den KonlitHten 
die Angehi:h'igell des Hilr",- ll1lfl jIanipulatloll;.:pel':,onal.-' \n'rclell 
10m Ob(yq,('(',~P;Ul ,1111' L(>b('J1.~cl;tl!el' (, rnalllJ t. 

An me l' k 11 n ~: V ~l. di,' .\llIllC'I'kmw zu § 6i, 

S 8i. 

In dU)1 stiidtisehen JIuuizipien ,H'rd('11 die Angellörig'en des 
HiIC,,- u)]d ManipnlatiOlI"persollab dllrch dic~ Generalyer.sammllmg
de.'" jJlilJizipal:m:"sehus",e,;: allf Le])mHlmll'I' ge,yü.hlt. 

5 82. 

(1) 'VälU'C'Jlcl dc']' DaHE'l' der B('mntenwahlell sorgt dl'l' Oher
g'c:,pan, ,leHn die "Yahl eine alJgr'mC>ine ist, für die Slihslitllie/'uDg' 
de,,:, Notärs und cl(?s Fiskals. 

(2) Die Lieh' der Kandidaten '",ü'd irmerhaJb deI' Grenze:1] dC's 
G, A, I : 1883 und mit Hü(:k",icltt auf die Bestimmilligen des 

G, A. XLlr : 1868 du 1'(,11 dr~n KaudiilationsaussClmß zusammell
ge,:tellt. Dc']' KaJIClidatioll"'~lIl<sl'lIIIß j)('."tphl: ;tUS dem Oberg'espall 

als Yorsitzemkn, ans drei dunlJ dip GeJ1eraln~l',saJllmltmg gewählten 
lind d['ci dun:11 d('il OJwl'ge,-paJ1 j)(~rufellen Au,oschnßmitgJiedl'l'll, 

. Im F,lIlE' (kr SlilllllH'llgl(·i('hlwit (·JlJ,.:e}widE't die Stimme de" Yor

"itzl'llden, 

(3) Für jede Stulk· :"ind mindesten" drei Persemen karldi-
dierell; eine Abweichung YOl1 dieser Reg'e! ist nur dann zulässig, 

,,'('enn sich nicht drei kandidationsfähig'e Persollen für die zu be

setzende BeamtenstelJe gemeldet haben. 

(.t) Der Kandidatiollsausschuß ist nicht yerpflichtet. seine 

Beschlüsse zu begründen. 

§ 83. 

Bei der Beamtenneuwahl haben m den Komitaten 
Ausschußmitglieder Stimmrecht, die für das nächste Jahr, in den 
sW,dtischenll'Iuuizipien aber jene Ausschußmilg:iedcr, die für das 
Jahr, in dem die Beamtel1l1emyahl stattfindä in das NameJE

verzeichnis der Höchstbesteuerten lind gewäblten Ausschußmitg'lieder 
aufgenommen ,yurden, ferner die im § 31 anfg('ziihlten, lloch 

tatsäeb lieh ,Yirkenden Beamten. 

Anmerkung': § 51 hat fols'enuen ,\ror1but: 

,,(1) In uer Generalvel'sall1mlml~' hallen. RllCh wenn sie nieht )W· 

glieder des Aussel1llsses sind, Silk und Stimme der die 
Ohe1'- und Vizenotäre, die Oher- und Vizekomit,llsfiskaJe, der Präses und 
die Beisitzer des \Yaisensl.llhles, der l{omiiatspbysikus, die OhersLuhj· 
richter, Kassiere, Zentl'allJuchhaHer, Archivare und dir Bürgermeistel 
clerStädte mit geregelleffi ::IIagistrate; 

(2) in städtischen 1\Iullizipicn der Bürgermeister, die Obe1'- und 
Vizenoläre, der Polizeistadthauptmann, die 1\Iagistralsräle, die Oher- lmQ 

VizefiskaJe, der Präses und die Beisitzer des \Vaisenstuhles, der PhFikus 
der Oheringenieur, die Kassiere, die Bnchhalter, der \Vaisenyater und 

die Archivare. 

(3) Von diesem Rechte können jedoch die Beamten, Weltll \ on 
ihrer eigenen _'1nüs\drksamkeit die Hede ist, keinen Gebrauch mad,ero 

(4) Außer den Genannten hat in der 
Sitz und Stimme der Vorstand des ,mf dem Gl'hie:e des J;eireffender_ 
1\funizipiurns bestehenden Staatsbau3l1ltes," 

§ 84. 

Die Abstimmung, die auf sehriftlidJ ühel'l'eichtcll 
yon 20 Aussehußmitg'liedern stels anzuordnen i~L 

einer oder mehreren durch den Obergespan ernanUÜ'll K0l11111b
sionen mittels Verzeichmmg der ::\amell und 
Abstimmenden, in den jlunizipalstüdtC'll allel' durch 



§ S5. 

11) DIT Yizeg~pall und der Bürgermeister \yerden mit 
a bsolnter Stimmenmehrheit ge\yählt. 

'Wenn keiner der Kandidaten die absolute Stimmell
nwlirheit erlangt, findet eine neue vVahl z\Yischen den beiden 
Kandidatell ,~I att, die die meisten Stimmen erhalten haben. 

(3) Die übrigen Beamten werden mit l'f'lafiv0r Stimmen
mehrheit ge,YählL 

§ 86. 

1/) Die B8amten leisten folgenden Eid: 
"Ich N. N. schwöre, daß ich (dem König'e) treu sein, die 

G'eselze des Landes halten, meinen Amtsyoraesetzten aehorchen, 
die mit meinem Amte yerbundenen Pflichtell

L 

mit gelyi'ssenhafter 
Pürlktlichkeit erfüllen und dcts Amtsgeheimnis bewahren ,yerde. 
So\yahl' mir Gott helfe." 

(2) Sollte der Gewählte erklären, daß der Eid seiner l'elig'i
ösen Überzellgung widerstreitet, so hat er folgendes Gelöbnis 
abzulf'gen: 

~lch N. N. gelobe feierliehst, daß ieh (dem Köuige) treu 
sein. die Gesetze des Lalldeshalten, meüwn Amtsvorgesetzten 
gt'hordwl1, die mit meinem Amte yerbundenen Pflichten mit 
ge\\i":,,,cnhafter Pünktlichkeit erfüllen und das Amtsgeheimnis 
he,yalJl'en ,yerde." 

S 87. 

Die mittlerweile in Erledigung gekomnwllPll Stellen werden 
in der näebsten ordentlichen Generalversammlung besetzt. Bis 
dahin sorgt, falls es unumgänglich notwendig ist, der Obergespall 
für die Suhstitutioll. 

§ 88. 

(1) Die Komitate uud die städtischen 1Iunizipien haben 
innerhalb eines Jahre,; nach Inslebentreten dieses Gesetzes für die 
Errichtung eine,; Pensionsiustitutes zu sorgen. 

(2) Bezüglich der Organisierung des Pensionsinstitutes sowie 
der Sehaffung und Verwaltung des Pensiollsfonds verfügen die 
Munizipien mitteIst Statuts, das auf Grund der mit dem Staate 
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und deH übrigen }lunizipieu zu n~n'iJlbarendeJl und 
möglich,t in Gemäßheit der Hauptgrundsätze des G. A. XI: 1885 
zu ,,:ehaffen und durch dE'll bmemuinister zu hestätigen ist. 

(3) Ebenfalls statlltenmäßig' stellt das Munizipium geg'enüher 
den Beamten und den Angehörigen des Hilfs- und :Manipulations
peri'onali' elie Art seines Yorgehens für den J;~all fe"t, daß der 
Betreffende infolge Krankheit oder Abnehmens der Geiste.skräfte 
au eh naeh Ablauf dps Urlauhs, der yon der biezu zuständigen 
Behörde bewilligt 'wird und "ieh his zu einem Jahn~ erstreeken 
kanu, seinE' Arbeitsfähigkeit nicht I\'ieder erlangt hat. 

Das in dieser Hinsieht gesc:haffeJl(! Statut ist der Gelleh
mlguug de,;; Inneuministers zu untel'bl·('it(~lt. 

VII. Abschnitt. 

erant,vortHchkeit der Ausschußmitgliedcl' und 
Beamten. 

§ 89. 

(1) Der Beamte ist für allen Schaden, den er ilJ ~'einem 

amtlichc'll Yorgehen, sei es durch Tun oder Las,,:en abskhtlich oder 
aus sträflic.hel' i\'achlässigkeit dem Staate, dem }Iunizipium, den 
Gemeinden oder einzelnen gesetzwidrig oder infolge Unzusl äl1dig
keit nrursaeht, wenn der Sehaden mit yor,,;e.hrift"gpmäßer Reehts
abhilfe nicht zu beseitigen war, volle Ersatzleistnng;· schuldig. 

~:!) Die Sehadenersatzklagen g'ehören in dell Wirlnmgskreis 
des nach der Gerichtsordnung zustündigen Gerichtes, welches aher 
von der Anstrengung der Klage die yorgesetzte Verwaltungs
behörde zu verständigen verpflichtet ist. 

Jlutwillig Prozeßführende können ZUgUllf'tE'l1 il'gendeiner 
wohltätigen Anstalt des }hmizipiuDls zu einer Geldstrafe bis zu 
1000 K vernrleilt werden und sind in die Prozeßkosten zu 

verfälleIL 

§ 90. 

IVelln der Beamte in zuständig'em Auftrage und diesem 
gfInäß YOI'gegallgf.~n i"t, sind die Ersatzklagen stets gegen jene 
zu riehten. weldw die ungesetzlicllP Handlullg' an ordneten. 



(2) Jene Ausschußmitglieder, welche dem ge;;etzwidrlgen 
'Beschlusse zustimmten, sind dem Beschädigten gegenüber solidarisch 
verantwortlich, unter einander aber zm El'satzleistung gleichmäßig 
'verpfliehtet. 

S 91. 

v\fPlm der Besehädigte 'wegen Yermögellslüsigkeit des ver
urteilten Beamten nicht befriedigt \yerden könnte oder wenn nicht 
,ausfindig gemacht werden kann, \yer für den Besclnrerde erregenden 
Beschluß gestimmt hat, ersetzt das l\'Iunzipium den Schaden 
unter "\Valmmg des Rückgriffrechtes. Den Schaden aber. den 
Beamie yerur"achen, denen die Gebarung mit öffentlichen Geldern 
obli('gt, sind nach diesen in e1'::;ter Linie jene zn tragen yerpflichtet 
die nach d(~m Gesetze die Geldg'ebanmg zu überwachen haben, 
'wenn "ie ihrr~ Pflicht (·;nhveder gar nicht oder nieht der Vorschrift 
.gemäß (·rfüllten. 

S \J:2, 

Die mit der Amtsführung verbundene Veranhnlrtlichkeit 
,,,ühri so lange, als der Beamte durch das Munizipium nicht der 
Ver:=mtwortlichkeit enthoben worden ist. Diese Enthelmllg beenelet 
nur die gegenüher der Gesamtheit des Munizipiums bestc1ll
delle YerantwOl'tlichkeitj für die yel'tlrsachten Schäden, für die 
priyatrechtlichen und strafbaren Handlungen bleibt die in 
dpn Straf!2'psetzen hestimmte Verantwortlichkeit unberührt. 

S !:lS. 

Über die Art und vYeise; die Beamten ulld Angehörig'eu 
dei' Hilfs- und Manipulationspersonali' auf dbziplinärem oder 
strafgerichtlichem \Vege zur Yerantworhmg zu ziehen. wrfügHi 
hesondere Gesetze. 

§ 94, 

Ein Beamter kann für eille Handlung, die ihm 
oder die zuständige höhere Behörde zur Pflicht 
plinarwege nicht zur Veranhyortung gezogen ,yerc1ell, 

das Ge3etz 
im Di::,zi·-

VIII. Abschnitt. 

Gemischt.e und ÜbergallgsbestimmungeIl. 

§ 95. 

(1) MUllizipalstädte können mit Bewilligung des Inueu
ministers sich in Städte mit geregeltem Magistrat oder in Groß
gemeinden umgestalten. 

(2) 'Venn jener Teil der Bewohnerschaft, der zusammen 
mehr als die Hälfte der' gesamten direkten Staatssteuer der Stadt 
bezahlt, die Umgestaltung wünscht, kann die Umgestaltung nicht 
yerweigert ,yerden. Der Innenmillister ist verpflichtet, in hetreff 
jeder Umgestaltung einen ahgesonderten Gesetzentwurf YOl'

zulegen. 

-.( 96. l:l 

(1) }Iit dem Vollzug dieses Gesetze:, wird das Ministerium, mit 
der Bestimmung der Zeit des Iu:,lebentretens dF,r Illnenminister 

j)etl'aut. 
(Der nächste Absatz enthält gegenstandslos gewordene Über-

gaJlgsbestimmnngen.) 
(D) Mit Beginn des Inslebentretens dieses Gesetzes wdieren 

der G. A. XLII: 1870 und der G. G. XXXIX: 1874 sowie sonstige 
dip:,em Gesetze widerstreitende Bestimmungen von Gesetzen, 
Regierungsverordnung'en und Nlunizipalstatuten ihre Gellung. 
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Gesetzartikel XXII 
Gemeinden. 

1886 

(Sanktioniert am 27. Juni 1886. - Kundgemacht in der .u"J.lUe~"e 
am 8. Juli 1886.) 

I. Abschnitt. 

Über die GeIueinden un 

§ 1. 

Die Gemeinden sind: 

11) Städte, die nach § 63 dieses Gesetzes einen 
Magistrat besitz81l. 

L) Großgemeinden, die zwar keinen geregelten 
besitzen, jedoch aus eigener Kraft im :::;tande sind. der: 
ihnen vom Gesetze übertragenen Aufgaben nachzukommen. 

c) Kleinge~einden. die infolge' ihrer beschränkten wirt
schaftlichen Verhältnisse nicht im Stande sind, den yom 
Gesetze den Gemeinden übertragem;n Aufgaben aus 
Kraft nachzukommen und-sich zu diesem Behufe mit alldert~n 
Gemeinden vereinigen müssen. 

§ 2. 

Die Gemeinde erledigt innerhalb des Rahmens der G'~setZ(=: 
selbständig ihre inneren Angelegenheiten, ulld yoHzipht dir~ auf die 
staatliche und MunizipalverwaItung bezüglichen Yerfügungen des 
Gesetzes, der Regierung und des Munizipiums. 

*) Richtiggeslellt mit Berüt'ksiel!ligulF' tIpI' durch ~pii:eri' Gesetze ver· 
fügten AllderllngPll. 

H. Abschnitt. 

Von der ollrigkeitHchen Ge1"alt und Zuständigkeit 
der Gemeinden. 

§ 3. 

Die obrigkeitliche Gel\-alt der Gemeillden el'sll'l'd:t "icli cUI!" 

alle in der Gmneinde·\vohnhaften oder daselbst weilenden Personen 
und auf das gesamte in der Gemeindf" und auf ihrem Gehiete 

befindliche Vermögen. 
Gegen Entscheidungen des Munizipal- oder des Vel'~ 

\nltungsausschusses, ,vomit die gemeindehehördliche Kom
petenz bezüglich Personen oder Vermögen festgestellt oder 
abgelehnt wird, ist die Beschwerde an den Yerwaltungs
gerichtshof zulässig (§ 23, Punkt 1 des G. A. xxn : 1896). 

§ 4. 

Von der allgemeinen Regel sind ausgenommen: 

a) Die im aktiven Dienste stehenden Mitglieder der Arnwl', der 
Kriegsmarine und der Landwehr in den auf den Militärdienst 
bezüglichen und in den laut § 14 des G. A. XII : 1867, 
§ 54 des G. A. XL: 1868 und § 13 des G. A. XXXIX: 18S3 
im allgemeinen in den 1Virkungskreis der :iYIilitärgprichl e 

gehörigen Angelegenheiten; 
b) die zur ständigen oder zeitweiligen Wohnung des König,:: 

und des Hofstaates dienenden Gebäude und deren Zubehör; 
c) jedes ausschließlich zu Befestigungs- oder anderen mili

tärischen Zwecken tatsächlich benützte Gebände 
\yährend der Dauer der Benützung. 

§ 5. 

(1) Jeder Staatsbürger muß in den Verhand irgend 

einer Gemeinde geh ären. 
(2) Jeder kann nur in den Verband einer GE~meinde gehören, 
(3) Der Gemeindeyerband und die daraus folgende Zuständigkeit 

wird nur in dem Falle als erloschen betrachtet, vvenn der Betreffend", 
in den Verhand einer anderen Gemeinde getreten ist. 

In Zuständigkeitsfragenentscheidet in letzlerInstanz 

der VerwaltullO'sO"erichtshof (§ 24 des G. A. XXVI: 1896). o n ~ 
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Durch § 1:2 dei' G. A. XX : 1901 :::ind die Bestimmungen, 
',yonach in VerwaltungsgetichtsllOfsachen die Appellation auch 
gt'gen zwei gleichlautende Entscheidungen zulässig ist, daher 
ein Hl'yisiollslwgehl'E'l1 nicht Platz hat, aufrecht erhalten 
\yonkn. 

§ 6. 

Eheliche oder legitimierte Kinder folge>l1 der Zuständigkeit 
des Yate1':::. 

(2) Lneheliche Kinder gehören in den Verband jener Gemeinde, 
in den ihre :JIutter zur Zeit der Geburt gehört hat. 

(3) Adoptierte minrlerjährige Kinder folgen der Zuständigkeit 
des Arloptierenden. 

§ 7. 

Die Frau folgt der Zuständigkeit ihres Gatten und behält 
die~elbe ZU:,;tälldigkeit auch als Witwe, insolallge sie nicht kraft 
eigenen Rechtes in einer anderen Gemeinde die Zuständigkeit 
erYdrbt. 

Ist eine Frau gerichtlich von ihrem Gatten geschieden 
oder \\"ird da:::; Ehc'bülldnis infolge richterlichen Spruches als auf
gelöst erklärt, so tritt sie in den Verband jeIlPr Gemeinde zurück, 
der sie yor ihrH Yerehelichung angehört hat. 

I}) Jene ursprünglich ausländischen Frauen, die durch ihre 
Ehe die nngari:oche Staatshürgerschaft erwerben, behalten in den 
obell hezeiclmetrn FiillC'll die dmch die Verehelichung C'l'worbene 
Zuständigkeit. 

JC'ne Frau, die nach der Auflösung ihrer mit einem Aus
länder eingegangenen Eht~ im Sinne des § 37 des G. A. L : 1879 
ihr ungari:,;ches Stnatsbürgerrecht zurückerlangt hat, tritt in den 
Yerband jpner Gemeinde zurück, der sie 1'01' der Verehelichung 
angehört hat. 

Anmerkung. § 37 des G. A. L: 18'i9 lautet: "Ihre Staatsbürger~ 
~chan erlangl jene Fr;ll1, die sieh mit pinern Ausländer yerehelicht hat, 

. /;;:cinrc!t zl:rüek, daß ihre Ehe Yom kompetenten Gericht für ungültig 
"rkläl't wird." 

§ 8. 

Die Gemeindezuständigkeit kann durch Ansiedlung oder 
auch olme die"e durch ausdrüeldiche Aufnahme ll1 den 
GemeindeH~rbilld ("nyorben ,,,erden. 
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§ 9. 

(1) .rodel' Staabbürger hat da:::; Hecht, sich .in eiu:l' Llljd~.l'ell 

G . d lJ 'edelil D(,l' "ich An"iedelnde hat diese sellle Ab .. "lCht enW]]1 e allZl' ... . . '.' .' 

derienigell Gemeinde, in der er sich ansiedelll wIlL auzuzelgen: 
die'· Gemeinde darf die Ansiedlung nur in folgemkn FiUlen yel'-

\yeigern: . . . , _ 
a) wellU llaclJgewies('Ji wird, daß der :"ich AnswdelIlde Ullucr 

eim'1' l\l'illlillalklage oder Strafe steht; .. . 
b) \H'l1l1 er nicht imstande ist, olme Bdaslrillg elf;r C;PJ1lellldf:; 

sich selbst zu erhalten; 
c) wenn er yon seinem letzten ständigen 

Sittenzeugnis vorzuweisen yermag. 

zur 

Die Gemeinde stellt übr'l' die erfolgte Anzeige deI' Ah:::icht 

Ansiedlul1O' ein Zeugnis aus. 
Da: \"erfahrell vor dem Y eny altnngsgerich bhof 

greift Platz (§ 23, Punkt 2 des G. A. XXYI : 1896). gegell 
die Entscheidring des :Munizipalalls"dmsses (Yel'Waltullgs
ausschusses), \\'omit b(~züglieh der Ansiedlullg eiJl(~s Staat:
bürgers in eiller Gemeinde oder bezüglich d(~r ~.\ul])a.lJme m 
den Gemeindeverhand eines in der Gemeinde AngeSiedelten 

yel'fügt \vird. 
An m er kuu g. Für die An sie cll Ull gsb "' lYi 11 i gun g rlarf k e i Jl e I' lei 

Gehüllr ein9:ehohell werden; ('heuso ist für die \Volin- und Au{
('nlb;lllsh('~\-illigllDg keine Gehühr zu enlriehlcn (Vdg .. ::.Ir. 735!-7 
18\16. [lG1101885, 3034,1887 1. .!\1.). FlU" den ;\usliiucler 1st lheEJ~
holn;l;;; der \Vohnhewilligung in den §§ 3 und 4 des G. A. Y: 1900:: 
yorf.re~ehrif'hell; rrn' deli uHgarisc.hen StaatsbürgPl' bi'sleht eine 
~olclJe YerpfliehluJJg z,yar Hieh t, doch bum er im Sinne der poJi:ei
lichen 1IJl(] der S"hülJlillgswr,eln'iften D.1Jsgc\\ieseu \\'f'rtlen Ci dg. 
Nr. 1,26/.J8S1. IG1l11888 1. Cl1.). Die Aus'Hisnng darf aber deshalb, 
weil keiI~c ,Vo]m-, bezielnmgsweise AnfcnthaltsbelYillignng eingeholt 
oder die Ansiedltlllg"sahsieht nieht angemeldet wurde, nieht yerfügt 
"erden Ird9:. ?\r. 8338818\18. 105714;1899, 2782711\101 1. ~LI. 

\ "-- . 
Die Gemeinde ist nielli n~rpt1ichtet. yorhesiraflen PNsonen Cl!! 

Ansiedhmgszt'ngllis allsl.ustellelL doch darf durch die Yenyeigel'llng der 
Ansiedlun;sbcwillifmng das Reellt dN' Freizügigkeit - nämlieb 
tl~~ R0eh~ zum ~'iufentlJalt in der Gemeinde - nieht herührt wenlen 

\~ 1 . Y. ~(",r7 1"')1 1 CllJ Anf ,\~nn~eh dpr Gemeinde ist der lJmsland, l (Q.",1. <>V_,h), V' .••. -

daß~ sich der Bewerber olme Belastung tier Genwjmlr zn erhalten 
YCl'ma9:, dokmllentariseh naehZU1yeisen (Vdg. Xl'. 13730J8/:;tl, 4·0;1;1~J"lSS\) 
1. )L)~ Die Vermögenslosigkeit. an sich ist kein·Grund zur \'er~ 
weigeru1lg der Ansirdhmgsbewilligullg (Vdg. NI'. 2481/HlOl 1. }L). 
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Das Konkubinatsyerhällnis ist kein hinreichender Grund ZEr 
Yerweigerung der Ansiedlllngsbewilligung (Vdg. :'Ir. 105714 1899 I. .\a 

Die Ansiedlungsbewilligllng kann yerweigert \\'enlen, wenn de'[" 
Bewerber ,'on seiner früheren Gemeinde kein befriedigendes Si t; e n· 
zeugnis yorZmVeiS8n vermag (Vdg. NI'. 241111905 I. ?lU. 

. Die Gemeinden haben über die Ausfolgllng der Amiedlun;?s. 
zeugnisse und übel' die Abweisung diesbezüglieher An5Uchen (!l' 

letzter Absatz) einen Vor me l' k zu führen ('Tde> Yj' 9":;0'" '1'~"'~ \ ;;" i' . VLv V ~1(,O. 

:3893·j./1886 1. ?lU 

~ 10. 

. \Ver aus jener Gemeinde, in deren Verband er gewesen. 
111 eine andere Gemeinde übersiedelt, tritt hierdurch noch nicht 
aus dem Verbande der alten Gemeinde aus: wenn er aber ir:. 
der neuen Gemeinde vier Jahre ununterbrochen wohnt. 
zu ilm:;n Gemeindelasten beiträgt und die Gemeinde, in die er 
übersiedelt ist, gegen ihn die im § 9, Punkt a)) b), c) aufgestellten 
Bemängelungen 'während dieser Zeit nieht geltend macht. so wird 
er als diesem Gemeindeverbande angehörig und als aus dem 
früheren Gemeindeverbande ausgetreten auch in jenem 
betrachtet. wenn er seine Absieht sieh anzusiedeln nieht angemeldet 
hat; ausgeno mmen, \venn er zu den Lasten jener Gemeinde, 
aus der er übersiedelt ist, aUch während dieser Zeit fortwährend. 
})eigetragen hat oder aber, 'senn er auc;h ohne einen solchen 
Beitrag seine Zuständigkeit zu der früheren Gemeinde mit derer: 
Einwilligung beibehalten will. 

§ 11. 

'Wenn der Angesiedelte in den Verband jener Gemeinde, in 
die er übersiedelt ist, aufgenommen werden 'will, so kann er 
~u diesem Behufe bei der betreffenden Gemeinde auch binnen der 
1111 § 10 bestimmten Zeitfrist mündlich oder sehriftlieh einkommen 
und kann die Gemeinde ihm die Aufnahme sofort bewilligen: sie 
darf sie jedoch nicht verweigern: 

0) ,'\'eun der Angesiedelte zwei Jahre lang ständig in der 
Gemeinde gewohnt. hat: 

b) wenn er ,Yährend dieser Zeit ebendort die Kommunal
steuer gezahlt oder in Ermanglung einer solchen dle 
sonstigen öffentlichen Lasten fortwährend getragen hat: 
wenn er mittlenyeile nicht unter die in den Punkten a;. b) 
und cj des § 9 berührten Ausnahmen fällt. .. . 
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§ 12, 

(1) '\Vird die Aufnahme in den Gemeindeverband ohne An
siedelung ,'erlangt, so entscheidet hierüber die Genwinde mit 
Ausschluß jeder ferneren Appellation. 

(2) Über die Aufnahme in den Gemeindeverband ist die 
V orstehung jener Gemeinde, aus der der Aufgenormm:ne aus
getreten ist, gleichzeitig mit der Aufnalm1e zu yerständigen, 

AnnH'rkung. tber die Aufnahme in den Gemeindewrhaud 
entscheidet in erster Instanz in :Jlnnizipalstädten der }Illnizipal, 
ausschuß I§ 164 des G. A. XXII: 18861, in Städten mit gere 
Magistrate die Generalversammlung der Gemeindeyert1'etung IYdg. 
:'\1'. 32050,1889, 845811890 I. ?Ir.), in zweiter Instanz in Gemeinden 
und in Städten mit geregeltem ?lIagistrate der ,r erwaltungsausschuß IV dg. 
:'\r. 49068 i 1883 1. M.). Di.e GemeincleY81'tretung ist berechtigt. ungarische 
Staatshürger in den Gemeindeyerband aufzunehmen, auch \\'8nn sie den 
ge:;etzlich YOl'geschriebenen Bedingungen nicht Gegen die 
Enlscheidung der Gemeindeyertrelung in der Frage der Aufnahme in den 
(;Pllieimten?rballd jEt keine Appellation zulJssig (Yelg. :'\1'. VOSHl1907 1. }Lj. 

§ 13. 

Der Aufgenommene wird ordentliches Gemeindemitglied, 
nimmt an den durch dieses Gesetz gewährleisteten Rechten der 
Gemeindemilg'liecler teil und ist gehalten, die aus dem Gemeinde
verband erwachsenden Pflichten zu erfüllen. 

§ 14. 

(1) Die Gemeinden können die Aufnahme in elen Gemeinde
yel'band an die Zahlung einer mäßigen Taxe kuüpfen. Diese 
Taxe kann auch in dem Falle gefordert ,\yerden, \Tenn die Auf
nabme in den Uemeindeverband auf die im § 10 festgesetzte 

Weise stattgefunden hat. 
(2) Diese Taxe \vird '\'on der betreffenden Gemeinde miUelst 

Statut festgestellt. 
(3) Das in dieser Angelegenheit geschaffene Statut ist aber zur 

Genehmigung dem betreffenden Munizipium YGrzulegell: gegen 
den Beschluß des ll'Iullizipimns kann an den Innenminister 
appelliert werden. 

Anmerkung. Nach Rechtskraft des Beschlusses, womit die Auf
nahme in den Gemeindewrhand bewilligt ,nu'de, kann dieser Beschhlß 
nicht deshalb annulliert ,,,erden, weil die Taxe nicht erlegt wurde; die 
Taxe ist \'iPlmehr im Vpl'\\'altllllg"YC'f!'e hereinzubringen (Vdg. 
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:\1'. 90919;1900 r. ;\1.\. Die für die Aufnahme in den Gemeindc\"prhand 
,:U el;tl'lchtenden Taxen yerjähren, wenll sie nieht hinnen fünf Jahren 
\ om fage an gerechnet an welehem die Forderung entstanden ist. be
messen :yurden I§ 139 des G. A. XXII: 1886, § 90 des G, A. XLIV: 1883 
und " S:' de~ (' , vI' 1909\ I F )S cl ~ .T • .-1.. A • J. n ragen der Taxen enlseheidet der 
Vel'Wältungsaussehuß in zweiter Instanz (Y dg. Kr. 8496,1892 I. :i-L). 

§ 15. 

[Die Bestimmungen dieses Paragraphen wurden durch den G. A. \-: 1903 
ersetzt (sOitemlllnles AuslälHler"esPlz fo-Io'( unter (31 in d'e<81 B 1-1 ._ -,,, . . ' ., n all(L~I_. 

~ 16. 

. (1) In :jenen FällpJ1, in denen die Zuständigkeit auf Grund 
?blger Bestmmmngen nicht klargestellt -werden kann, wird die 
m Rede stehende Person mit Beachtung der Reihenfolge der 
nachstehenden Grundsittze dem Verhand jener Gemeinde zu
gewiesen: 

a) in der sie Steuer zahlt; 
u) in der sie geboren \\'Ul'de; 

C) in der "ie \vührend der letzt(m fünf .Iahresich um 
längsten aufgehalten hat: 

d) ein Findling dem Yerhulld jener Gemeinde, in der er 
gefunden wurde: 

e) \ver zum. Heer:esdiens t gestellt \\'urde oder freiwillig e1n
getrdf;ll Ist, \nrcl als zu jener Gemeinde gphörig betrachtet 
allS de:' er gestellt \yurde oder freiwillig eingetreten ist: 

\Venn aber die Zuständigkeit einer ganzen Familie in 
~rage steht l:llld die Zuständigkeit des Vaters bereits auf Grund 
emes d~r oblg~n Punkte festgestellt ist oder gleichzeitio- festzu
~tellell l~l, so 1st für sämilidw Familienmitglieder mit A:snahme 
.1ener, ehe schon eine andere Zuständigkeit enyorben hahen. die 
Zuständigkeit des Vaters maßgebend. 

§ 17. 

Die Gemeinde ist gehalten, auf mundlkhes oder schriftliches 
Ans::cheu ~inzelner oder üher Aufforderung der heteiligten 
B.ehorden em Zeugnis über die Zuständigkeit auszustellen oder 
e~le "Angelegenheit zur Feststellung der Zuständigkeit der hölwren 
13 t:llOrde YOrzuleglCll. . 

4ö 

Anmerkung. Siehe § 2i des G. A. XXYI: 1896. 
Die Gemeinde hat die Zuständigkeit auf Ansuchen festzllstellen 

und d,as bezügliche Zeugnis nicht nur dem Interessenten, sondern 
auch dritten Personen, die darum ansuchen, auszufolgen (Vdg. 
:\1'. 39534;1895 1. ~1.). Zur Bereinigung yon Zustänelig'keitsfragen sind 
die erforderlichen VerfügullFen yon Clmtsweg'en zn yel'anlassen (Velg. 

:\'1'.34.558:1908 L :iI.). 

§ 18. 

(1) In strittigen Zuständigkpitsal1gelegenheiten eulsd18idet: 
a) z\vischen Groß- und Kleingemeinden eines und des

selben Bezirkes in erster Instanz der Oberstulllricllter, 
in zweiter Instanz der'~iz('gespan: 

b) zwischen den zu yerschiedellen Bezirken \·ilte,,: lIlld 

desselben Munizipiums g'ehün~lldeu Groß- und Kleill
gemeinden sowie für Städte mit gereg'ellem :Ylagi
strate in erster Instanz der VizegespaIl~ in zweiter 
Instanz der Yer"\valtungsanssclmß des :.\Junizipiums. 

(2) Im Falle des Pl1uktes a) kann gegen die Entscheiduug 
des Yizegespans, ,reIm sie VOll jener des ObE'I'stuhlrichters 
ab,yekht, immer, wenn sie aber mil derselben ülwrPJllstimmt, nur 
dann an den Yerwaltullgsausschuß appelliert werden, ,Y81ll1 die 
Zuständigkeit für das ganze (1elJiet des Bezirkes yenn~igert \\'nrde. 

Gegen die in dritter Instanz gefüllh' Elüscheidung 
des' Yerwaltungsaussclmsses ist. die BeschIH:·rde an den 
Yerwaltungsgerichtshof zulässig (§ 24,' 1. 1. des G. A. 
XXVI: 1896). Gegen die im Falle des Punktes b) in zweiter 
Instanz gefällte Entscheidllllg des ,-cl'waltungsaussclmsses 
kann die Beschwerde an elen Y(~rvmltungsgel'jdJtsllOf 
ergriffen werden \.~ 24, I.. 2. dt~s G. A. XXYI: 18961 . 

(3) und Cl) (AnfgeholJell Ü1Il'dJ G .. 'l,. XXY1: lSCHi.) 

(5) -Wenn die Fedstellung der Zuständigkeit '(Oll amtsvYlCgeu 
zu be\\-erkstelligen ist, darm hat der Yizegespan (Bürgermeister) 
jenes J\Iunizipiums, bei deIn die Yerballdlung E'ingeleilE:t wurde, 
falls er die Zu~tändig'keit für das Gebiet des Jluuizipiums zu ver
weigern findet, die Verhandlung niit allen jenen:Munizipien fort
zusetzen, in denen die ZUi'tändigkeit in Gemäßhl'it der zu Tage 

getreteneu "CInstände feststpllbar erscheint. 
(6) \iV enn in dieser \Yeise die Zustäncligh·it in kc~illem :Muni

zipium ausgesprochen \Yird. 'hat der Yizegespan (Bürgermeister)~ 
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::\1'. 90919;1900 1. ::11.). Die für die Aufhahme in den Gemeinde\('rhand 
':11 el~~richtenden Taxen H'rjähren, wenn sie nicht hinnen fünf Jahren 
\ om I age an gerechnet, an \n~lehem die Forderung entstanden ist. be
lIlessen wurden I§ 139 des G. A. XXII: 1886, § 90 des G. A. XLIV: 1883 
und § 85 des G. A. Xl: 1909). In Fragen der Taxen entsdwidet der 
Vel'waltungsaussehuß in zweiter Instanz \Vdg. Xr. 84961892 1. :1-[,). 

§ 1;3. 

[Die Bestimmllngendieses Paragraphen wurden durch den G. A. \': 1903 
ersetzt (sogemmnles All slälldergesl'tz, folgt unter !.3) in tlil'sem Bandei]. 

~ 16. 

(1) In jenen Fällen, in denen die Zuständigkeit auf Grund 
obiger Bestimmungen nieht klargestellt ,verden kann. wird d' . . 1e 
m Rede stehende Person mit Beachtung der Reihenfolge der 
nachstehendt'n Grundsiitze dem Verhand jeller Gemeinde zu
ge'wiesen: 

a) in der S18 Steu(~r zahlt; 
,)) in der sie geboren ,yurde: 
C) in der :"ie während der letztJm fünf Jahre 'sich um 

längstell aufgehalten hat: 
dJ ein Findling dem Verband jener Gemeinde, m der er 

gefunden \yurde: 

e) \yer zum. Heel:esdienst gestellt \yurde oder freiwillig ein
getreten 1st, wml als zu jener Gemeinde gehörig betrachtet, 
allS de~' er gestellt IHlrde oder frei\yillig eingetreten ist. 

",Yenn aber die Zuständigkeit einer ganzen Familie in 
~rage steht ~1lld die Zuständigkeit des Vaters bereits auf Grund 
emes d~l' oblg~'n Punkte festgestellt ist oder gleichzeitig festzu
~tellen 1St, so ISt für sämtliche Familienmitglieder mit Ausnahme 
Jener, die schon eine andere Zuständigkeit erworben hahen, die 
Zuständigkeit des Vaters maßgebend. 

§ 17. 

Die GemeilJde ist gehalten, auf mündlkhes oder schriftliches 
Ans:.lchen ~inzelner . oder übel' Aufforderung der heteiligten 
B.ehol'den em Zeugms über die Zuständigkeit auszustellen oder 
dIe Angelegenheit zur Feststellung der Zuständigkeit der bölwren 
Bellörde yorZulegell. U' 
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Anmerkung. Siehe § 21 des G, A. XXYi: 18%, 
Die Genwinde hat die Zuständigkeit auf Ansuchen festzustellen 

und d,as bE'zügliche Zeugnis nicht nur dem InLeressenten, sondern 
auch dritien Personen, die darum ansuchen, auszufolg'en (Vdg, 
::\r. 39534j1895 J. j1.). Zur Bereinigung yon Zuständigkeiisfragen sind 
die erforderiichcn Verfügung'en VOll amtswegen zn yeranlacsen (Ydg. 

::\r.345581908 1. j!'). 

§ 18. 

~1) In strittigen Zuständigkeits angelegenheiten eutsdwide1: 
a) z\vischen Groß- und Kleingemeinden eines und des

selben Bezirkes in erster Instanz der Oberstuhlrichter, 
in zweiter Instanz der Vizpgt'span; 

lJ) zwischen den zu verschiedeJlen Bezirken l·ineslIud 
desselben Munizipiums gehürt'lldell Groß- und 1\.1ein
gemeinden sowie für Städte mit gereg'C'l!em :YIagi
strate in erster Instanz der Yizegespan. in z\"eiter' 
Instanz der Yerwaltungsaussclmß d<:,,.; ::YIllnizipillms. 

(2) Im .Falle des Pltllktes a) kann gegen die EntscheidllJlg 
des Yizegespans, ,\'am sie nm jener des Obc'l'stuhlrichters 
abweicht immer, wenn sie aher mit Jersdlwu überpillslillllllt, HUT 

dann an den Yerwaltungsausschl.lß appelliert werden, ,H,lm die 
Zuständigkeit für das ganze- Gebiet des Bezirkes yer\yeig(~]'t wurde. 

Gegen die in tll'itter Instanz geiülll(' EHtscheidung 
des' Yerwaltungsansse1msscs ist dk Besch\\'crde an den 
YerwaltungsgericlltsllOf zulässig (§ 24,' I. L df,s G. A, 
XXVI: 1896). Gegen die im Falle des Punktes b) in zweiter 
Instanz gefällte Entsc.lwidllllg des Y cr,valtungsaussdmsses 
kann die BesdnH;rde an d(m Ycr'.valtungsgericlltsllOf 
ergriffen werden I§ 24, L 2. d(~s G. A. xxn: 189G!. 

(3) und (I) (Aufgehoben durch ({ . .'I .. X:i.Yl : 1 

(5) vVenn die Fe:otstellung der ZnstiilJ(lighiL YO.lI amlswegen 
zu bewerkstelligen ist, dann hat der Yizegespan (Bürgermeister) 
jenes :Munizipiums, bei dem die VerlJaudlung t'ingeleiLet wurde. 
falls er die Zuständigkeit für das Gebiet des jIunizipiums zu yer
weigern findet, die Verhmidlullg' lliit alleH .ielJ(~ll :Mnnizipien fort
zusetzen, in denen die ZUc'tänc1igkeit in Gemäßlwit der zu Tage 
getretenen Lmstände feststellbar erscheint. 

(6) Wenn in dieser Weise die Zu:"tändigkt,it in keinem :Ylll11i
zipium ausgesproehen ,yird, 'hat da' Yizegespan (Bürgermeister), 
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der die Verhandlung begOlmen hat die Allgelegenlwit dem lmieu
minister zur Entscheidung in Vorlage zu bringen. 

Gegen die Elltschreidung des Minister:;:, mit welcher die 
Gem(;indezuständigkeiL die bezüglich des gesamten Gebietes 
verschiedener }Iunizipien venvelgert \yurde, festgestellt IYird, 
i."t die Beschwerde an den V erwa.ltungsgm·ichtshof zulässig 
I S 24, III. dt:s G. A. XXVI: 1896). 

§ 19. 

Jedes Gehic,j mllß enbyeder als ergänzelldel' Teil einer 
GemEjnd(egemarkung odex als eine zu einer Gemeinde admini
strai iY ullgTschlos:::ene Puszta LUpe). zu einer Gemeinde gehörerl. 

~ 20. 

(1) Die Frage, zu welcher :0iucbhargemeinde desselben Muni
zipiums eine Puszta (worunter die aus der Genwindegemarkung 
losgetrennten }Ieierhöfe nicht zu verstehen siud), die bisher zu 
keiner Gr!meinde gehörte und ihre Steuer unmittelbar bei der 
Staatskasse (Str~ueramt) zahlte, in administrativer Beziehung zu 
gehören habe. entscheidet der Eigentümer oder jener Teil der 
Eigentümer, dt"?r zusammPll mehr als die Hälfte der gesamten 
direkten Steuel'll der Puszta hezahlt. 

\Y 0'nu et\Y:l mehr als Z,yej :.vleinungen hestehen und keine 
davon die Stimmen der Träger yon mehr als der Hälfte der direkten 
Staats steuer für sich hat oder wenn jene Gemeinde, zu weleher 

. der Eigentümer oder die Eigentümer der Puszta gehören ,vollen, 
m die Einvel'leihung der Puszta in die Gemeinde nicht einwilligt, 
so ist die Frage, zu "'welcher Nachbargemeinde eine solche Puszta 
in administl'ativ-er Beziehung zu gehören habe, vom Vizegespan 
nach Anhömng der Eigentümer der Puszta und der Nachhal'
gemeinden in er:-:ter Instanz zu entscheiden und kann gegen diesen 
Beschluß an das JUunizipium \'on hier an den Innenminister 
appelliert werden. 

IU. Abschnitt. 
Yon den Rechten und Aufgaben der Gemeinden. 

§ 21. 
Die GeuH;üJdt': 

a) entscheidet in ihl'("lJ muerell Angelegelllwih'Jl und schafft 
Statute; 

D) yollstreckt illl'P Beschlü~:se und Statutt' durch il:n'!; 

Y orsteher und Organe; 
c) yel'fügt über das Gemeindevermögell: 

1eO't die Gemeindesteuer um und hebt sie ein; 
10 

e) sonrt für die Gemeindewege und sonstigen Y erkehl'smiUel; 
D SOl'~t für die Gemeindeschulen emd andere wnnmdtp Al1-

,,:talten; 
handhabt die Feld-, Feuer- und Sicherheitspolizei ulld das 

)"rmenweseni 
übt alle jene Rechte und erfüllt alle jene Pflichten, die den 
Gemeinden nach dem Gesetze zukommen. 

§ 22. 

Dir' Städte mit' geregeltem Magistrate habl;Jl außer 

elen im § 21 aufgezählten Rechten: 
a) das Recht, nach Maßgabe der Lokalyerhältnisse die Plalz-, 

Berg-. }[arld-. Bau- und Sanitätspolizpi zu verwalten; 
b) in Ge~yerbesachen und in den aus dem Dienstyerhältnisse 

z\Yischen Dienstgebern und Dienstnehmern entstandenen 
_.\ngelC'genheiten im SiJlne des G(·sl'tzes und dnl' Statute 

\"'orzngehen. 
AnmE,rkllng. Bergpolizei he(lell((d "\\"'einhergpolizei. 

§ 23. 

Die Städte mit geregeltem :Magistrate uud die Groß
~;emeinden, sofern letzte mit dem Rechte einer Yormuud
~chaftsbehörde hekleidet sind, ühen das vonnundsc:haftslwhördliche 
Recht im Sinne der G. A. XX : 1877, VI : 1885 und VII: 1886, 

§ 24. 

\.11 Erst ]lach Genehmigullg dm'ch das jUullizipium 
können soldw Beschlüsse vollzogen werdell, die sieh: 

a:uf die Feststellung, t'mlegullg und Einlwhung der Ge-

meindesteuer: 
0) auf die Yel'äußerung oder Erwerhung 1'011 Gemeilldevermägen, 

auf den Abschluß von Pachtverträgen auf mehr als sechs 

,jahre: 
C} auf die Aufnahme von Anlehen: 

auf die Schaffung eiller neuen üclpl' _1.uf1a,,::,:ung l'iner ])(',,1e-

lll'lld('ll Amt:,::,telle: 



t) auf del1 Abschluß Odl'}' die Auflösung belastender Verträge, 
die im Yoranschlag nieht yorkommel1, und auf die Errieh
t lWg hedC'utender öffentlidlPl' Werke; 

tj auf die Erhaltung, Umgestaltung und Zerstörung \'on ge
;;chic'hilidwn und Kunstdenkmälern 
]wzieh('ll : 

g) dE~;;:gki('hc'n jeder Bc'.'-'dtluß, ]wzüglich de;;:seu das Gnsetz eine 
hÖlWf(· Bl',,:iütigl111g anorelnd, ';') 

Dit, LiHlwinc!t: kallU ::,ich W'lll'U den Bpschluß des :Ylunizipiums 

innerhalb 13 Tagen an den Innenminister wenden (appellieren). 
(3'1 ,,'feIm das Munizipium in der nächsten GE'neralversamm

lUllg, die dem im Sinne der Komitats-Geschäftsordnung rechtzeitig 
unterbreiteteu BLsehlu::,,;e folgt ode·I' wenn die Regierung illnerhalb 
Yiel'zig Tagen. yom Einlangell. der aus Anlaß des Rdml'ses 
erfolgten "Clltl'rhn'üung gerecl1lld., sieh nicht äußert, ,yird der 
Gemeindl'bl':-ehll1ß ab stillsdnfeigend genehmigt angesehen 
und kann ausgeführt ,yerdl,n, 

Bl·züglkh clpl' Er\n~rlmllg, Veränßerullg und Verwaltung 
yon \Y aldlJC'sitz ~,illd cll'l' C,. A, XXXI: 1879 ulld die damit in 
r erbindullg .'-'ldwnden Hegü'l'Ul1gSYl'l'01'dmmgl'1l maßgebend. 

All merkllllf2'. Die ({eJlleilldevorslehnllg ist für alle Folgen 

auch lIwteriell yerant\\-ortlich, \\'ellIl sie olme Genehmigung durch 
die Obt'rbeltörde Beschlüsse yollzi0hL dpl'l'l1 G('Ij()]lllligulJg erfllrderlich 

ist (Y([g. ;\'1'. 640i1 18~H- 1. :'\t). 

S 25, 

(1) Uegc'll die im Sinne df:" vorhergl'l1l'ndell Paragraphen dem 
:.Ilnnizipiulll zu unterbreitenden, ferner g(ogen elie in ihren eigenen 
öffentlichen ulld Yermügensallgekgt'nlwüell g(c:faßtell und über~ 

haupt gegen alh, Beschlüsse der Gemeinde, bezüglich derer dalS 
Gesetz den Jlunizipalaui"lselmß :\1<.; z,H:ite Instanz bezeidlllet, kann 
an diesen, und von ihm an dell Inncnminister appelliert werden. 

(2) Gl·gl'Jl die in anhängigen llriyatangelegenheiten Eillzelner 
geL\ßten sowie auch gegvn anderc' durch den § 58 des G. A. VI: 1876 
dahill gl'~rieSHl(' Beschlü . ..:.-e der Gemeinde kann an den Y Cl'

\valtungsaussclmß und YOil clO1'I. wenn die heiden Beschlüsse 
voneinander alJ,yeidlt'n. an d('ll Innenminister appelliert werden. 

';') Bei :\"llhauleH odpr l:mbaulell sind die Bestimmllllgen 'der Ydg. cl'e:' 

1. ..\L 10m b. j \111. Z. lOi98~1 Zll berücksichtigen. 

Dil' -,\ppdlaliull"l'ri ... ;t i"t 1.) '1\\;2'1; Ulld \\i1'd hill..:idjllich 
der in Aligelew~nhpHI'I! Prh-ah'l' gl·j'"ßlc'll Be:"c:lJlii,,::,c, nm der Zu
stc~llUllg, hillsichtlich der iIl üffelJtlif:h(~ll Ang'C'lqn'lI]witt'll )ll'faßlell 

Beschlü~.-l' rOll (L('I' JIOl'mgr'lliäßl'll YI·rlalllhal'lIllg'. c!Vl't'1l 

imnw]' jWdlZnwpisf~ll\V('Jll! der ldzk Tag- d!']' 

AppPllalioH...:Jj-isl . auf eilwIJ SOJmhlg' Oc!f'l' llCH·b 

GregOJ'iani"chem Kal<illder fäll!. so lilUrl (kr T(;l'lllill am lJädbl

folgPl1uen Tage ab. 
II1 Aueü gegl'll elllen 111 c\Jlgeleg'plllwitpuPl'inlipl' gef<!ßlplJ 

Bt'schluß kUlll in dl~r Beg!'] Intra dominium apptdliert 
Iverdc'll. 1111(1 hat dip G"IlwilJdl' df'll L'lll;;i:tII d. daß ge'gdl den 
Bl'sehluß llllT (·xlra dqmillium appelJiO'L wet'(1(~Jl ]':1lI1i. im Bf':,,('hJl1sse 
deutlich H!H] molj....-iE'l't lwnmzulH,]JCen. 

Gl'g'C'll dü~ EnlscheidUlig' dl'S Y('n'l'altungsauS'sclmss(~H

in AII/;"dejlenheitc'll dpl' UJIl!pgnlli! der (~('nwiJld(':-,Il'II(,], auf 

die t'inzdllen Steuel'iräg'Pl' ist cli!' .!3psdllvprde an deli Yer
u<,."uu>- zulü:"jg (§ 34 d('" G. A, xxn : 189G), 

Anm<'l'kullg, .. fllira dOlll'llilllr!." J,,',i<'lIlr'l: "Illil au!'""hic-i"mder 

Wil'kllllg", }}" i.l1] § Z18 de:, Ü, c\. YJ ; 1 Si!) Jwz,'idllleten 11l1,lc:n'l\ Bl'-
f-:chlüSSI' ~ind: dlt' Hescldü:-:st, (h'l' "\'" (~l'Hikation~fnlS~(']üh:H'H"l dl:f' G(~

mellldcJL l'liler m·lcilp ,]"" i;li :"illlW lies ~ iJJ· ([ps G_ .-\, \\'!JJ: 
1871 in zll-eiler fnslmlZ Zlt elJhclll'i.]"llllltW,: di" 8n Lsd'l'idungc'll !l,'s 
\'izeg;es:paus in P;n·tE'lallg'e1eg·c·ntH~ilej!~ ;::egcll ,n~!('Jle dlt> Bpl'nI'tlHii ge
,,,izlidt zulässig \yal': lHe Reklamlltlollcll d('i' Pari.uien gegl'11 die iJidiYi

t1uelle ·'-ursc'}n>t'jlnJng der OenleilHh-''"' i1l1d die .H(·kl!r~e~ 

dprt~n El'l(~di~>nng' dnl'(,[l be:--:nrHlt'l'e Gp:;;;l'lZP <kill \Vjrkllljgskr('j~C' dc:-: Aus

S('!l!l;;::~(\:-: Zllg('ISi{'SPJl 1:--1. 

Da:" 

oder im SirlJJe de", ~ 25 
den in den 1 116 

~ 26. 
kölill auß(~l' Jeu Jlll S 21: ;lllf'g'('zäldlell 

ultd anßer 
Fällen "ich HilI' 

dann in die inneren Angelegenheiten der Gemeinde mellgen, ,nml] 

seine \~ ermittlnng oder Untel'stüt.zullg '1'011 der 
ISelb::,t angelSuchi oder i11 Anspruch genomml'lllYlrtL olkr ,yeml 
e" die IDtel'C';Sell der Y oder dtl' öffelliJieheJl Siehel'beii 

erhdsdlell. 
Gpgell den grayaminalen Btschluß des ..\IUllizipiums 

kalln elie Gemeinde biwlC'll 15 Tag'eu VOll der Zuslelluilg all 

gerechnet intra domillium an den appdlit,rell, 
Anmel'kullg ... Gl',namillal·' hedeni<'l "Be,oelJwerde elTl'gelld-; 

·wegen )ntra dennl:1ilnn·· \"8'1. § ~;») AJln10rkuug. 
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~ 27. 

(1) Das Statnt oer Uemeillde darf mit dem GesC'tzp. mil 
den in Kraft bestehendf'Tl Verordnullgen der HegierllJlg und mit 
den 1Iullizipalstatutell nieht imWidel',,;pruch ,,;tehen; e,.: ist lWl'h 

Ahlauf des 15tägigen Appellationsterlllines ,,;ofort dpm }1uuizipillln 
vorzulegelL ulld kann UHr llach der von Seite des lIunizipiums. 
el'teilteu au,,;drücklidwll oder sJiHsch,wigenden Genehmigung voll
zogen wel'dell. 

Hillsichtlich der Schatl'ulig YOll Statuten üJ)(;]' Ülwr
tretulJ gsallg·t;legPHüeitt'n sind die Be,.:timlllullgeJl des n. A. Xl : 
1879 YOl' Augell Zil haH('lI. 

~.\lllll"rl;ung. Grolil- t!ltti Kleingclllpillt!t'J[ siml nidli 1>,,
l'eehtigl, StatU1<e zu schaffen, womit ÜheI'I!'eltlll!:ren und Str;lft,u 
festgesetzt \\(,l'dell NI', 138983.1901 f. )1.1. 

Clcmeilld,'stBtute dürfen \'01' ihrer Genebllligullg llidlt in 'Wirk
samkeit f[est'lz! werden Xr. I. t3tarutü der 
Städte mit gc'regel [em }Iagistrate, \\~omit Übertrel.ung-eH fe~t.
gesetzt\\'erdeIL sind - olme Verhandlung in rIer JHlIJlizipalgeneralyPl'~alIlIlJ
Jung - dm'eh deH Vizpgespan dem lnnenminister YOfwlegetl 
?Ir, llibH'l.lIm:,< 1. 

~ 28. 

Ein Bestimmung des ~ 27 zll\dd(!!'lällfL 
i,,1 dureh das zu ;ulllullien'JI. 

vVenJi da;; :vrm lizipium in der auf 
folgendpll Genel'alvel'"ammlullg sich nicht 
Statut als g'clH]hmigt zu betrachteu. 

(::) "leIm :::ich aber bei 

dip Vor1aw~ ZUJl.iidi"t 
gl'äußert hat ist rh" 

"oUte, daß das Stall! t dem Gesetze 1viderstreitet 
immer ('rlrei,,:(,lt 

oder seiner BI'-
,,;tinmmng nieht entspricht, kann es vmlm immer annulliert 1'I"('edPIJ. 

(jl Geg'en den annullierenden des Munizipiums ('1',,11'1-

Absatz die "es kanlJ an den aplwlli ('lt 
ly(,rdeJl. 

Geg'C'n deu ClIHlullierelldell Be"chluß jddtter Abs:rtz ue-< 

§;281 ist die Be,.;chwerde an den 
zulässig (§ 35, Punkt 1 des G. A,XXn ; 1896). 

§ 29. 

Ei Ilzf'lt LU Pel",Ot Il~Jl kön Il(~ll um A hii tl<1(~ÜlJlg' ins Leben ge
tretE'IH'l' UJld als nachipilig ('nl(:l1t('[(,1' ::;tatu.1t: an die 
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und gegen in dieser .c,u""~"",,,v, Be~chlüs~e 

der Gemeinde an das an den 
rekurrieren. 

~.\.nmerknng, Über ,gravalilillal" siehe § 26, 

§ 30. 

Die auf die Staats- und Munizipalv(~rwaltung bezüg
lidH:ll YerOl'dnUl~gell, sowie die in Disziplinarangelegen
heHen gefaßtpll und in llechtskraft erwachsenen Be
schI ü s,.; e der HegierulJg, des nIunizipiums und ihrer kompetenten 
Organe, darf die Gemeinde Jücht zum Gegenstande einer Debatte 
machen; ,.;ie ist sie unb zn vollziehell. 

§ 31. 

Die Städte mit gereg·pltem Magistrat ,,;teheu un
mittelhar U1JÜ~r Aufsicht und Kontrolle des 
die 1\18in- und lll'Oßgolllc,jnden unter ,.\ufsicht UlldKoll-
Irolle der sie empfallgen auf 
dksem die Yerordnung'cn clps 11 Llnizipium " Imd ver-
kehrplI in dieser Beziehung mit dem 1m da' 

l hehördlichen 

Die Gemeinde 
VertreLnngskörpel' :UiS. 

Zahl der 

§ 32. 

übt ilu' SelhstverwaItungsreeht dlu'eh ihren 

GHneindevertreter wird durch die Be
es wird nämlich auf je 100 Seelen ein 

Gesamtzahl der Vertreter darf in einden 
niellt als 10 und nicht mehr als in Großgemein-
den nicht 
mit g(~regeltem 

mehr als 200 

als 20 und nicht mehr als 40, in Städten 
:'1 Cl gis i rat nie ht weniger als 48 und nicht 

Die Gemeindeyertrel.ullg besteht zur einen Hälfte aus 
den die höchste ditekte Staatssteuer zahlenden Gemeinde-
1n8a,.:sen oder Grundbesitzern, .und aus den Vertretern 



der von ihrem im Gemeilldegebiete liegenden die 
höchste Steuer zahlenden großjährigen ledigen, verwitweien oder 
gerichtlich g'eschiedenen Frauenspersonen und juristischen Per
sonen, V ofmündern der Minderjährigen und Kuratoren der unter 
Kuratel Stehenden: zur anderen aber aus den von der 
Wählel'kommunität (Gesamtheit der ,Vähler) Ge IV ähl t e n und 
außer diesen noch aus den vermöge ihrer, Stellung Stimm
recht besitzenden Mitgliedern der Gemeindevorstehung. 

Der nach seinem in der Gemeinde liegenden Vermögen 
Höchstbesteuerte kann nur in dem Falle Mitglied der Gemeindp
vertretung sein, wenn er Staatsbürger ist; seine Vertretung kann in 

Falle nur durch einen solchen Bevollmächtigten erfolgen, der 
großjicihrig ist und auf den die im § 34 aufgezählten Ausschließunzs-
fäHe sich nieht heziehen, ~ 

Anmerkung. Die authentisehe deutsche wn,,'nael 
statt "Vertretung" und "Vertreter" die Ausdrücke "Repräsenianz." llm! 
"Repl'äs entan t". 

Zur über die Annahme des Demissionsg(,sucll('S 
des :\otärs oder des Ortsrichters ist nicht der 
sondern die Gemeinde"ertretung berufGn (Ydg. Xl'. 65381/18fIß. 
3780B/1890 l. 

Die Festoetzung der Zahl der M.itglieder der GemeindeyE'l'
il'eLung fällt in erster Instanz in den Wirkungskreis der Gemeinde
vertretung, in zweiter Instanz in jenen des l\Iunizipalallsselmsses 

NI'. 8082211896 I. 1'11.). In die NamenslisIe der Yirilislell dürfen 
in gesetzlicher Ehe lebende Frauen nicht aufgenommen "erden, sondern 
nur großjährige ledige, yer\\-itwete oder gesetzlich geschiedene Frauen 

L :11.). ,Juristische Personen können nm anf 
Grund der Steuern von ihrem im Gemeindegebiete Im mo b i-
liarhesitze in die Kamensliste der Virilisten aufgenommen werden; 
andere Steuern bleiben außer Betracht Xr. 1. 

Vertl'eter einer juristischen Person kann auch pin nicht
ungarischer Staatshürger sein '18\18 Verwaltung·sgerirhtshof,. 
Höehstbesteuerte juristische Personen können auch durch solche Per
sonen yertrelen werdell, die ni eh t in det' Gemeinde wohnen 
iNr. :'2773 '1903 

Der Prokllrisi einer Firma oder kann 
namens drr Firma politische Rerhk ohne ksondprC' gE';;etzliche Voll
macht nicht ausüben (.\"r. G30·18\Ji Y. G.i 

Die Liste der nicht der ,Yahl untedie en V (~r-
tI'pier (Yirilistenl wird JHhl' 

.j:-j 

Die wird auf des Stt~U01'aUS-

\yeiS8S in Kl ein- und GroßgenH'inden durch den 
in Städten mit geregeltem 1Iagistrate durch eim' 

Kommission, die VOll 

yeranlaßL 
Das dun;h den 

zusallllllengestellte N amensverzeidmis 
verlautbarter Tage im Gemeindehause 

: die städtisehe 

in der 
ist \\ährend fünf frülHc! 

zur öffentlichen Einsicht 
aber, die an den bestimm-

tell und zur allgemeinen Kenntnis Tagen ihre Sitzungen 
öffentlich abhält. erstattet über ihr Vorgehen begründE~ten Be-
richt :m die \velch letzte bei 
nabme des Berichtes nach einem Zeitraume 'mn 24 Stunden die 

anberaumt und Be8chlnß faßt. 

15 Tagen von 

ni~:-:(~s~ gegf\l1 

abrI' ebenfalls hinnen L5 

Becchll1ssc's 
und VOll dort hiJ 111 Im \yeiterer 

\\-erdell, 

Rekurs an den 
15 Tage an den 

des G. 
(cd 

den Besehluß 
\.~ :l5, Punkt 1. 

dmch G. A. xxn: 18\)(i). 

Feststellung des NamenswrzeiclmisseC' und (kr 
,vil'd nur das Vermögen, das sich auf dem 

Gebiete 081' Gemeinde und der zu der Gemeinde in administl'a
tiYE;l' Beziehung gehörenden Puc;zta befindet, sowie dic; YOn1 Hein-

die:,es h(;zahlte direkte Staatssteuer in Betradlt 
gezogen; ferner \\-ird die VOll den Profe880ren der staatlichen 
konfessionellen und von dtlü Volksschullehrern. 

d 'n r d' , \yjssellsc:haftlichen Akademien, d(~n akademien "o:g j(~ ern (Wl 

sehen Künstlern, den' Redakleurpn von Zeitsehriilen und Zeitungen, 
den See!::;org'ern, dPll inneren und auswärtigen }Iitgliedern der 
Handels- m;d o'ewerbekammer, sowie den mit im ungarisehen 
Staate gültigen Di]Jlomell versdlenen Doktoren, Advokaten, Ridl
tern, Notaren, Arzten, Ingenieurel), Apothekern, Chirurgen, ?vl0l1ta-



ForstblÜ·II. Ökollomieüeamll'll \llld Tiel'ärzit.'11 
dhek teSt aai ss leu ('I' doppe 1 t angerec lJ 1J (;L 

In die Slaa!ssteu("J' des GattPl1 odel' Val ('r,.: ist alldt die 
der Gattin umi dei' 

rechnen, wenn dei' GaUe oder \' at er das 
Kind()]' PÜ1Zl/

(Ir,!, Gattill 
oder der Kinder verwaltet. 

in Folg\' 

würde, hat dil' 
::;oIltPlJ jedoeh z\yei oder mehrere pine deidl 

G J 

entscheidet z\dScJj('ll ihlWll da,,) Los, 

SPÜiPlll ill eh,)' lel(e gdeg-vJlen Vermögell 
kanll, \rcnn er jn cler GeuwiJl(h, Jücht wohnt. 

sein Hecht audi mittels eilles BtlyollmädJtigl Cli <lnsühell; ehenso 

wer in mehrereu Gemeilldpli jJl das cl<"]' Höchsi-

aufgenommen wirrl, sein Rel'ht in allell diesen Ge-
nwillden ollweder selbst Ofkr mittels ausüben, 

In der (,1ne1' und dt'r:w]J)(;ll Gemeind<' 
kanll pi 11 e Person nu l' verb'eieJ!. 

Der l'pter hat" :,r,1l 1('lI 

binllell 15 T"/2'('n. lJaehdelll das ~aml::nsverzddlnii; 
oder nachdem PI' die dipsllezüglicJJe. yeranl asspnd" 

in Städte 11 
nam}wft zu 

erlmlh'll bat, dPHl 

mit f!eregf']tell1 lVIn strat 
madwn, 

in der Per,"OH ües 

zu 

ZllständiguT SIulle ('IllU allfällig' 
(;jn/2'eiTeleno Andernng ZIII' 

§ iH. 

In das Kamensy(·rzeichlli" kanu nicht aufgelloillmen 
werden 

(/) Wl~r weg(~n eines solchen Verbrechen;.; oder Vergehens l'eehts-

kräftig untuI' gestellt Inlrde, bezüglich desselldas 

Amtsyerlnst oder Suspendierung YOll dell 
politjs('h{~n Rel'hhm fes/setzt \Y(-;l' nnter der 

dues auf Kerhr oder Gefiingnis- Staats
!?f>fällg'Hiss[l'art, im Anslllaßp YOll mehl' als drei YJonaten oder 

anJ' :-:iu"}I('ndienlJ)g \"011 deli jJolitisclH'lI RedJiHl 18.l1j P lidel! 
L'l'!t;ilps "f(eht: endlich. \Hel' ,yegell eines alls GewilJll
,.:udlt verübten YpJ"hrecllells odel' rergehellS l'echhkräftif! \'(;]'

urteiH war: 

11; iu der Arnwe im aktiyen Stande dienellde Soldatell. ,,.:(mie 

LI1Hhn·hnm'\lltler des aktiYCll Standes: 

t} Slaals- 1I1id Komiüüsbeamle. wenn sie außer der YOlI ihn"1J 
Bezi'lg('11 t:lltfallt;J1den Envel'bstetlel' in Gemeinde keille 

;';OII"Lif!l; S[(:Ut;1' zahl!:'] I : wellH sie aber außer der ]<~rwe]'b

"jener IIOdl eine andere SIPlWl' elll.richtell. ,,0 wird Hl diese 
let: 

WH' sjrli III ]\ollkm,.: befind<:.;!; 

!) 111 Stü(Uetl lllit geregeltem Maf"istrat außer dell in deu 
Pllllldpll l<~I'\yiillll1(,n. \n'I' \"erlel' schreiben IIO('tJ 

~ 35, 

(li Di(' \rahl dl~l' dN \,y;dll Illtl Ideli der 
(;"lllcilld(,\",'r!I'{,jILllg I,"inl, falls die Ge",unt:tahl der Gemeill(h~

\\'i\lller 6UO üilel'"h~igL Il;\('ll \\T;dilhuzi ";011,,1 nhel' jn 

;\l a,~ s e V()!'W'IIOlllllH:1 L 

(:') 111 .it~ eilwm\r;d !ll!('zirk darf die Anzahl 'lViii der 
liidd V,'I'llli!'er ,11" 200 IllId lIidll IIwl1l' ,Ib 600 h(~lrageJl, 

~Bi nie \YahlLe:tirh \\'erdell Iladl ZnsLlmmüllst.dlullg 

(\1'" ::\;l1lwlls\,er:tpii']llIi",.:e,.: LlI'!' \fühl,'I' \'om \'el'in:tllllgskül'jH:J' 

I!('hildel. 

(! I ]('(lE:I' eilJZ(~lilP \Y;ddhe:tirk \\'iihlt llaclJ .\löglidlj;l,il ilJ 
Z;llli 11111' ,"() yjele \'el'l rel er, als yon den der \Vahl ulIleJ'-

1(l1"11 }Iilglil~,lel'l1 des Yerlrdllllgsköl'per" im \T('rlliiJinis"e der 
{,es:lIlltlllwiihler d(~s Bezirkp;.; auf' d(~11 Hezirk enlf';l1lell. Bei dieser 
(;degellllt;i! silld dort. wo die \\'ald i I1 }ra~,.:e gl",,('liiehl. bi,,; 
ZIlI' Höhe eilles Viprlels deI' (;es;\lllizahl dul' Zll IYiihlelldel1 "el'

ird{'I.' EI',.:atzlllilg-li",ül'l' Zll withlf'lI: dort aber, lYO die \Vahl 11 aell 

B,'zirkf; 11" iA ill <ir'li eilizeltwlI Bt;zil'kt'lI <ludl die V\fahl 
(\lcl' "El',.:al:tlllitgliedel' gemiiß dei' Anzahl der dort zu \\'iihlenden 

d I,('k'r zu bewerksielJigell, jedodJ in deI' "'eise. daß jeder 

Bezirk Illilldf'slens eil! Er"atzl1lit.glied \Yiilde, 



b) 

~ B6.' 

(1) (xemfcinde\\'ähler ist: 

\'011 seinem 
steuer zahlt: 
1. Klasse keine 

Firma und 
die in der 

dayon Steuer bezahlt 

erh8Jtf'1l hnbel1, 

§ ;;;'7. 

eh t\\~ ;dll Ü (; ['(. eJil g'l sind: 

Die in cl:·]' ~ln\l('(~ im ald:h'en Dien"k ",tdl(;]](jr'n Soldaten 
scrvde CUI' LmdwdlrmÜllllt:I' des aktiven 

dü~ \r(~geH t:Jl1e;:; 

befind"l1 ; 
sieh in Unter-

C) eilte" oder eines aus 

unh'I" Fteihf'its::itrafe 3tehpil odpl' unter 
aHf von der 
Hechte; liJntol1d!'Jl Urleilc':, sieh befinden; 

dip in KCillkll1's 

1',:) StaaLs- lllld Koml1abl'I";ll'[',li'·. '\"°11'1' "j'E "IJßE cl '1 . . ",~ , 'b " :;;,; b, .;1' ,er VOll ll]reI1 
l'rdfalklldell Enn;l'h,tE:ner in der Gf:meinc1p keine 

8tl.;11\"]' zahkll. 

§ 38. 

Die in der Gemeinde eiu 

sitzenden Minderjährigen und unter 

der ",Vahl durch ihren Vormund oder Kurator. die 

he-

Anstalten, Ge"d]sc]laHpll. Firmen nnd im 

,) I 

','11 

Der 111 der Gemeinde VOll :::einem dort befindJiciwll 

Vermögen Höchstbesteuerte kalln sein Recht weml ,'1' 

nicht in der GE'meil1do ,\yohnt, auch durch pillen Bevollmächtip'!vli 

;tU;,;ÜJ;eH. 

ü}lrigen kann das vYablrecht nur durch den CbZll 

llllcl nur persönlich ,\ycrden, 

Eint' PP1'son km111 nUf eine Yollmacht 
YO]Jlll;lChL j:cL minde:ctells eille SLllJlde vor der \Vahl dem vVahl

auf Grund einer dem nicht \'01'

kann nicht 'YI'l'den. Sollte eiHe uüd 

für ei11e und dieseihe Wahl mehrere Yollmachtell 
sämtliche \'olJlllaclüen 

§ 39. 

11'1 D;\;:: );amellsv(.,1'zeichnis der \Väh1e1' wird \\0 

\\' alilhezirk<' 3ind. llCH.:h c1llr<.:h lien vom \'er-
lrctli zweüen Hälfte dl'S 

(]1'1' \Vahl dC's letzten 

lind zwar 
z\\ei Jahre und aus 

Stellei'

DaLl'lt 

wird 

\\'ühn'ncl Gerneindehause zur öffentlichen Einsieht-
auf Grundlage der in den nächstfolgenden 

Einwel~dl1ng('n dureh den entsendeten 

Au \H:lchcn das 
zu ,\'elclwrn Zeitpunkte die Einwendungen eingereicht 

wird von der durch Ein-

,'ilStell, durch Plakate oder auf sonst übliche Wej"e kundgemacht. 
\Ver imwrhalh des oberwähnten Termines 

l'l'lirdxm ImL ist. \'011 der Art und 'Weise, wie diese erledigt 
sofort zu verständigen, und kann, \yenn er sich damit 

niellI zufi:ieden gibt, hinnen 15 Tagen YOll lIer Zusü,llung (kr 
V,']'sländigung an den VCl'ifikationsansschuß (§ 51), 
gegell dessHI Be"clJll1ß aher innerhalJJ wl'itl']'r'r 15 Tagt~ an den 

VI\Y\valtungsaussdmß appellipl'en, 



Gegen dbi'(~n EJlb<.:!Jeidullg jst ejji! Bt""dnH'rde aJl (IPH 

V~~rwaltungsgt'rjchtshof zlllii.--sig. (R ~.j. Punkt v) des 
G. A. XXYT: 1896.1 

I:,} Xach El'li:digUllg all(,r AppellaLioi(l'uiu Jdzrer IJl"l.iUlz 
yer"j"ht die elitt I--i,;te l1ul("i." Bezeidwung de::i Jalll'i~s 
uud c!t:" Tage.~ mit eille1' Kla II "d. clite: elie definitive GÜltighil. cl,,!' 
U"t., ('l"~it:htli(:h macht: die ,rah] erfolgt au:,;schließlielI auf 
Gl"tllld (lit~"e!' XalllPJ1s1isi ('. 

ill Kltün- ulld GroßgemeiJldpll jedi'l' 

großjährigl' Gellwludeillsasse, (11'1" im Sill111' de'!" 
da,: \Yaltll"('cht lw,:itzL i§ d 

il·jiilll'ig·e 1I1Id 

§§ 36 lind :37 

lU Släclivil mit C'lll :\lagi.~[rat j('d('l" 
]U";l'-;:-'P. (/(:1' ::.!1 .Ialll'l' alt und großjäln'ig' i"t, auf Unmd 
di(',;(,s U(~,;ejz('~ Tl ieht beallsl[ilJ(!et i"t I I I H'I dip in den 

1I1Id :) dl''; G. .\.. xxxm: 1 S7 4 pnYiilmtp 

Wt~lm (~r zllg"leieh sclJntiJJE'J1 und ](,SCH kauu. 

.~j::idji"cll(; 

dc:" § 37 
:3. 6. 7 
Iwsilzl, 

All Il1I,rkllll g. Die §§ ::1, ti IlW!, des Ir< A. XXXIII : lxi.\. be
si i IIIIHP Jl deu :-:;1 ('UGrzGlISIIi'. § n J "'stimlllt dell 

Der HIli f"idllprlidwm [rll,il aw'g'esproehene AliItsHThlslziehL 

lti"lit d"ll r"rlllsl tlpr polilise]l<'l1 ]{ .. dlle 11;[(')1 sich. Der ZUili AIIII,,

',"('rI'lsl Yerllrkilll' kami dalwr Will .1litgJi'>lk der (Tclllpill<!I'\"u'lrL'llIlIg 
ge\riihli \rerdpH. ", 

ZUllt ,Milglipde ,h,l' Gellllo iudel'orsl1'1l1111g kallJl :mell g'Plrilhli: 
werden; -' Wl'1' in das NallH'llS\'erzpjehllis der 
ili"ili atlfg~ll()IIl!ll"n isl I\'dg, 1\r. 2Wl;}18S{i 1. :rI.). 

§ 41. 

(li Die (>iJwr vValJl Ilnt.(~rli(lg-(,llcl("ll Mitgliedvl" dp:, \"u'!rl'llllJ5.:>

kür per,.: \\-erdl'J] alle (]j'(.j Jahre auf" :';1'("]1:' Jahre ;';·i,\\·ühU. 

(:;1 ~,lI'll ~\hla1!r \"IHl drei Jaln'Pll irdc'JI am SclJlus,:e clf''; 

dritiHI .l,d 1]'('" dil' Ersalzmitglieder i § 42) ll1ld jene nn!pl! Uilol!t·p 
:YIit!2-lit'c!i'l". (]i(, ai() \"OI'"d1l"ifbmüßigell S(jcl!,; .Iakle !Jt'l'(,jt" zurück
gelegt halwlI. :tu". 

\\'("llli eille Clllhildnllg zu ('illp!, lJ('liUll (~ellwiJl(]f' (·rfolgL, 

oder WI;!!I~Jl t~lllbjldllng' der (JemeilJ(!(' illl'p ?\('\l('imic:hlung nOT
wendig }!P\\'orden ist, ttiU nm deli JI(>i (1(;1' ('1",:1"11 (;Cth~!2'('nl}(:it 

GF\yühlLeli liach Ab];mf chor a·",ten dn'i .Jahre im eilJer für 

jedell \Vallllwzirk lwso!l(lf~l",", YOrgeJlOmlll(>llell Lo"ulIg jedf;" zwpiil' 

}1itglied aus. 
Die Losung "wird in der Genf"l'alver;:ammlung dnrdl dell 

YOl'i'1tzelldml yorgenommell. 
Die au:,;getretunell Yertretel' kölHwn wledel'ge\yühlL 'VPl'dPII. 

S 42. 

'Vl'l' infoIge <"in!.',.; AnJlullienmw'lw,:,chlnssps des Yerifika

t iOll,.;;w:-:sdm,.;ses (§ sei !let' Y prtretel'stplle yerlui'tig wird, fenwr 

\H'1' iJ1Zlvise1Wll gE'stOrlWll j,;t oder seüw Yertrpterfübigkeit wrlierl 
(~ 3"i /;, C, udp!, wpr zu eitlem .:\'IitgliE'd clel' Genwjlld(~vorstehm1i! 
guwähl1wird, das in dem Yerlretungsköl'lwl' sC'holi znfolge seinPI' 
~lellC' Siimnn'pcht bt!sitzt. wird, \',('Hn er auf Grand der Steuer lJl 

die c"ingetreten ist durch den in deI' Reihellfolg'(' 
ab Ersatzmitglied (>]',;etzt; "wenn (,]' 

a]Jer "eiu Mandat durelJ die 'Yahl erlangt bat, so llimmt ,;eiuen 

Platz mIch dpr Reihenfolge Ersatzmitglied "in. clas bpi dei' 

\Yabl diu l1WistPll StümmeJl erhalten bat. 

(c) 111 zwc,j[t'llmften FäHen entscheidd 1Il ('1'''[(>]" InsL,ulz der 
J n.st:llIZ der Yel'-

Besdnverde an 

lib"ig-. (§ 25. PUHkt 3. des G. A. XXYI: 1896.) 
Alllllf'rknng, Sind alh" Eri'alzmilglieder s("hon eillJwrufen und bt 

delltllH('h kein Eri'atzlllilgJjpd mehr \'prfüg'lmr, so ist die nächste oroPlltlic!l" 
''{alt! dE'l" (ipnteimlc\'erll'elllTlg' ahzuwarlell. :\'r. 6:~IIO,1887 1.:\1.1 

§ 43. 

,\"'er in mehrercJ!Wahlbezirken zum Y(~rtl'cter güwült1t 
\\ ul·clt,. hat jPlll'll Bezirk zu vertretel!. dell ('1" "PUlst bezeiclmd 

,:('im'l! Platz nimmt aher da,; der Hf'ihenfolgl' JI<lc·lt lläclJ::iLfolg-elldi' 

Er,.:a[zmilgliN1 ("in. 

vVenH ein 
Sll'ltl'l' Mitglied 
\\-ähl!e,; :Mitglied 

wird, du1' hel'l'it" aaf Gl"llucl d( 'r 

ist und seiJl\; Eigen,'ichaft als 12"(~

tritt all "eille :stellc; rier m Ci(,r 



GO 

§ 4;';. 

lJen\YahlLag h('::,limml LI1 uHd Groß 
,! elJ der Oberstuhlriehter UlJ(1 in ~ h\ eHen mit gere 
~Ia trat der 

(21 Der Termin kann 

die geg'ell das :.'\amensverzeiclmis 

Instanz 
"nmii endg'ültig ist (§ 

(1) Die 
:.'\alllPll der 

§ 4\), 

unter 

mittds Stimmzettel. 
der 

V\'(eIHl ein Stimmzettel mebr als die Ge
aJLtJJeLlL'l~ AU::isclmßmitg'lieder zu wählen mcinde oder der 

bleihen die zuletzt . dallll 

melll'ere eilJe 
(kr 

dei' Ydtreler S(.,]11 solL 

§ 47. 

Kl ein- UD cl 
durch ihn betraute 

der durc11 dCll 
Zwecke entsel1dete 

regeHen1 strat der durch das 
Behufe ('lüsendele 

'IVeIJH die 'Wahl in ll1l'111'''1'en Bezirken 
]wstimmL d(~r oder der durch das 
C:l!l sen dr,(c: die \Vahlkiter. 

lnJ-

VOll 

dlW~h 

HE 

III 12' (;-

die"elll 

(3) Die Wähler entselldel1 Iwi B(;ftinl1 de]' Wahl an die 
S(,jjp de:-i Präses vier Vertrauensmänner ~lS ihrer- Mitte. 

'IVenn sie VOll diesem Rechle keinen Gebrauch maCh(~ll 
\Hdkn, so werdE.'n die Vertrauensmänner vom Präses ernannl. 
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§ 48. 

Die \Y;) h1 ill dvI' GE'llwilide ist, olme Hück::,icht darauf. 

01.> es \Yahlbezirke oder nicht, an einem Tage Zll 1/e

endigell. Sie beginnt an dem in Städten durch den Vize
in Klein- und Großgemeillden durch den Ober

stuhlrichter anzllheraumenden, und mindestens drei Tage yorher 
vors('.]ltiftsmäßig knndzugelJenden Tage mn 9 Uhr früh l.111d endd 

um :1. Uhr abends. 
Nach Ablauf dieses 'fermi] les dürfen hilw SiilllllH:I1 lJIpllJ' 

C1l1l!('JlOmmen werden, 

wird 

und 

§ 49, 

Die Zählung der Stimmen gt'::,chiehl öffeutlich: dal'i'lhl;r 

";in Protokoll geführt. 
vVenn elie Zählung unü'rbrochen 

StiImnz(cltel in elle \\'ahlurne gelegt 

::'0 ,YPl'dell Protokoll 

die der vI' ahlpräses lUld 

und wenigstens zwei Vertrauen:;mitnner yersiegeln, 
Das der Ahstimrmmg wird yom Wahlpräses 

an Ort und SteHe ailsogleich verkündet; <1i8:,e1' ersüütet über ,:eil1 

DiE; 
öff('nHi c hl. 

Bericht. 
Yertl'eler \\'ird .sofort n:I'-

§ 50. 

Be::ich\vel'den gegen das \VahlnTfal11'C'1l C'OWÜ' Einwelldung'eH 
die Wählbarkeit eilles gClyühltPH Yerlrdel'C' ::iind binm'Jl 

YOll der vVahl gereellllel. ;m dPll Y {\l'ifika.tion~-

zu richü~n, 
Anllu;rkung, ne 

fikalimlsansschuß lind t!,'u 
~\rnts ,,,egel!, sondern Hur 

niernals YO)l 

§ 51. 

Der 
von denen z\wi die 
Reihe der der nächslul '\Yabl niehi 

zvvei aber in Kleil1- und Groß 

IwsUJli: au," yier ~UJ'L"'UG'LLq 
yor der \Yahl allS dei' 

unterliegenden Vertreter wähli; 

in Städten mit gprq"dtem :Uagistrat 
der Reih(, der der 11äch"tell 'iVahl Dicht 

ernennt. 



121 )LU:'t!JlIßprü:,('" [:,1 itl l":le[ll- lind Gl'oßg(,IllC~iHdelj du' 

Obfn'stnblric1ltf'l' oder rIFf dllreh ih1l mit yorgäugiger ZustimllHHI!! 

de" Yiz('gt'::,pan" betrall!e Stublricbfer, und, f~ll.-: diese verhindct:/ 
"1I1d, der ,'om Vizegespan zu die::,cm Belmfe bc::,olJders bestirnmte 
BeauHl'agte; Üt StädtelJ mit geregeltem Magi:,lrat der Yh;;(\
gt'8pan oder ill de"seJI VerlJinderung der vom Y[uilizipiulIl zu 
die"elll Behufe eJliselldete Beauftragte, 

Schriftführer nnd BeI'ichter:,taHer de" Arl:,:,chlls:,e" j;;t 

der .:\01:11', 

(]) Die Sil:wllgeJI de:, Au"sd1U::,se:, si ud öilel1l!icl!. 
AllllI erkung: Der Verilikationsausschuß ist vor der \ValJ! (lP,. 

rN!t'elung'skiirpeJ's zu bilden und ist die vor der Bildung dllrellvefiihrle 
Yertreterwahl niehliS' ,VU;!. ;\1'. 2::151Ll189j, I. 

Zur Besehlußfähig'kpit des Verifikaüollsau:,sehusses ist die An~ 
\\esenll<.~it deI' .'Ifchl'heil der "\lit.glieder erfOl'derlich :;60481900 \', U,i. 

§ 52, 

Geg'ell die BescJJlÜ""e U{;:'; kallll 

billIleu 15 TageJl von der Zn"telluilg gerechIlet an den Vel'-, 

appellierL vrerden. gegen de:,,,eJl 1'~Jll"dleidul1g' 
Ül den Angelegellbeilell, g'egell die de,.: § 33, .~O\\'je tlie"es 
Pal'agrapllell ;ltI ihn appelliert werdüH ka,un. 

die Be,",chwerde an den Y envaltungsg{~l'khtsllOf 
zll~lehl (§ 25, Punkt J lind 4, des G, "A, XXVI: J89Gl. 

§ 53, 

\ \' enll die \Vahl in der Gemeinde und in den \Vahlbezirken 
überall vo1le1)(jeL i:,L herufl der 

g·t\span) ohne Rücksicht auf das llil Zuge befindliche YerfalweIl 

den neuen Vel'tretullgsköl'per üelmJo
ein; zugleich kann er audl elen Tag uer 

, HeuwiihJ anberallmen. ,jedodJ derart daß die Gemeinde vom Zeil-
punkte der Beamtellneuwahl \yenig"tells 4,8 StUlH!en vorher n,l'
:-:ii\llcligt werde, 

Alllllerkllng': Die GemeindeheamiellwabI ist dllrch 

die lWlIge\\ählte G('ll1eimlevel'treillng vorzunehmen 17\r. :!B.'14 19(j;) Y. G. 

Dpl' rmsland, daß' die Bereehlif'IllJg' eine,.; GemeiIldeYe1'lre!<)I'~ 
Huch nicht enc1gültif! ist. hiJ1(lert iJ1JI nklli in der 
seine!' Hcchte und Pflichten Cir. iSl,!) 1898 y, G.I. die 1\ Oll, 

nicht als nicldig' prkHirt 
j~t~ i~l ihre Tätigk(:'it z!lHis~jg nud bestellen lhl'0 g()::;utzlleh ;.retrofft~neJ't 

\'('rfiigllll~(,JI zu Beeilt 1\1', 11969,) lSSJ\I I. :\'1:..1. 

§ 5'1:. 

(11 DerWahlprii"e:" die Verlnuwn:-:miillller uud uie lW.cl! 

§ ~:7 zl;r ),l1\\'est-Jlhpit yprpflichtetell amtliehell Per:,ollf'll, ;"o,,'ic im 
allaelllPillell dip Ahstinimenden stphen nnter dpm h p ,~o 11 eI,'re 11 

t' 

Sehllizp des Gesetzes. 
(2') Hinsiehtlich der pel',.:önJichell Sieherheil kömwli diese/heu 

.Maßrl.~~Jn ClllgC'\\'endp{ "yerden I\'ie bei dell Reich"tag:,wabll'll, ulld 
werden die hegangellt'll Üherlretungen nach d(,Jl Besiillllnmq,rC'1I 

de:-; Strafgl'seizl's geahndet 

Üher (les 

§ 55, 

(1) Ordenllieher VOl',;itzender c]Pl' Generalversammlung ist 
illKleill- und Großgt;meiJlfh'H der Ortsl'idlter, in SUdteil 

mit geregeltc'rn 'JIagi,.:irate der 
(2) Bei \'erhilld('I"UlJg des ordentlichen ror:-iitzemll'll helt 111 

KleiH- und G llleiuden der 

Städtell mi l m },II 

Vorsitz Zll führell. 
AHlI1 er k llllg: Ol'L"riehlt'l' hil'o, 

llwRtel': 
hf'IYf'ttes 
,.älll's!PS 

kUzgyii J{,,,: 
]wlyettes }lo]gal'nlt'"t('l': 

: le,g-idösh tamiesbt'li, Sinti" Yor"iiz"ll.]pr- ]wißi 

,:>, jn der anlheniisl'hcll "Präsident" , 

§ 5G, 

(1) Auzahl lllld Zeit der G eIl er al v ('l' s amnlll.lll g'(' lJ :'t:lzl die 
Gl,JlIeil1de mittelst Statut fe"t, ill jedE'l' Geml'illde muß jedoch ilJ 

j('dPIll Fl'ühj abI' zrl1' Prüfung der yorjährigE'1l RechnuIlg'i'H lind in 
jedem Herhste znr Fe:,btcllulJg des Y 
('ine Gelleralvel''''cunmlullg' abgebalten ·werdell, die dEcr FrülJ.iah1'.~

und Herbst -G ('I H'I',!lYlTSamm lUli g des betreffEcnd EcllJJUllizipi ml I :' 

mindestens um eillEcH Jlollal muß, 
,!Fenn der Orlsr1chter mürgemwister) oder der Yel'trelllllg,.:

körpel' :-:('1lJ",j oder der vierte Teil der Mitg'lieder des lelzien (:." für 
gut !H'fillc]('IL kamt ('irw außt:l'ordeJltJiche GeneralYersalll!Jl-



lUllg ,~o oft 

außerdem ist der Richter auf 'Wunsch der }Iulilzipal-GE'neral

ver,sammlung, des Verwaltungsausschusses oder allel] cl,,;s 
yerpflichteL eine außerordentliche Generaln:r,c.:ammlullg einzu
berufeI!. 

(5) Der Vorsitzende ist verpflichlet, die Mitglieder cles Yt'r

iretUllgskörpers jedesmal yon dem Termine· so~wohl der ordent
lichen als der außerordentlichen Generalversammlullg. und yon den 
dabei ZUl' YerhalJ(lhlllg kommendvtl Gegemtänden 
24 Stunden früher zn yer.ständigen. 

(4) In außerordentlichen Sitzungen kölInen nur di<,; in deI' 
derart bekanntgegebenen Tagesordnung verzeichneten, ill dell ord-eul
liehell Sitzungen jedoch aueb andere Gegenstände in Verhandlung 
genommen, und von den eillzelnell .Mitgliedern der Vel',~alllmhU1h 
auch seIh ständige gestellt Iyerden; derlei An
träg'e sind jedoch mindestens 24 Stunden frülwr bei dur Gemeindp-

vorstellung zur Anzeif!'e zu bring'eH: daß dies g'esc:hebelli,.:i. mlle 
verzeieJmd werdeJ). an der 

Anm der Bes(',hlüsse des Gemeinden,!,· 
!retungskörpers ist, nicht daHJJl abhällgig, daß die hillaHs-
gegehenen Einladungen zU!' \Ter!]'<,!er aw'll 
latsäc.hlic.h erhalli'll hat 

§ 57. 

(li In der Genel'alyersammlung beschließen die All\\eSeJlden, 

(2) Die Geschäftsordnung für die Beratung- wird yon 
Gemeinde durch Statut festgesetzt. 

(s) \Ver ein in Pacht oder mit der 
Gemeinde in einem Vertragsyerhältnisse oder in einem Prozess;: 
steht darf an keiner Verhandlung von 
auf die Gemeindegüter beziehen, oder 
entstammen, teilnehmen. 

(4.) Im allgemeinen darf sieh ein Vertreter nur an der Ver
handlung solcher Angelegenheiten beteiligen und nur in solchen 
Angelegenheiten mltstimmen bei denen er nicht unmittelbar 
beteiligt ist. 

In dieser Hinsieht ist die Beschwerde an den 
zulässig, § 26 des G. A. XX,T! : 18~IG. 

§ ;-J~. 

11. i In üer C;entcl"al hesitzen ,"on deu ThJitgliedern 

der Yor"tehung nur der BürW'fmeister, derUrtsrichter, die 
die H.ält) (§ ti3t dE~r Fi"lmL 

'\Vaisen-

vater. Physijms (Kreisarzt). der und der Gemeindei~)rst-
h("amj(, cl,;;.: Stimmrecht <§ 57\. 

Ln diesel' Hinsitbt ist die BI"schwerde an den 
§:l6 des G. A. XXVI: 1896. 

121 Die übrigen Funktionüre können in der Uelleral-
yel''';,llllill h.mF das \Vort und sind dazu, wenn sie auf:" 

\\"e1'(18n. Hl10h Stinllnrecht besitzen SJe 

11Ul' (lann. 
slml 

wenn 

§5\). 

\ 11 Di"l' VorsitzuHle lind schließt die Sitzung. er 

leite! die, BerahUlg' und wa(·ht ülwr dir' Einhaltun12' der Ueschürts-

Dei' Vorsi!zendcc haL da,; Ht'dJL und die 1 I'uhe-

c:törende Zll!tClf('r nach 
vvei,,:pl1, f(·j'j IFf dpnHedlWl' 

wenn er 

aus dem Saale zu 

auf deli Ge/f:en,.:lalld 
dayon abweicht oder deli 

Anstand verletzen zur zu l'ufen und, wenn di,o,s 

nichts lIülzen soUte. ihm da,; '\"01'1 ZIJ diesem Gegenstand zu 

i·Itlzidlen. 
(BI Die ,yil'd \'om Vorsitzenden 

sind di(' lVIitglieder berechtigt zU! 
zu im Falle piJl('r 

der Beschluß der lVJebrlwit, 
miUels Abstimmung dun! I 

Erhelil'll rOH den Sitzen \y(~1Jn es VOll ze11J1 Mitg-liedem 
oder \yenn es sich um die Yel'äußerullg' od('1' 

lIil des Gmneindeyermögens. dell Abschlnß odel' dii~ Auf-
belastender um Gemeindeanlehen oder die 
von sowie in in dellell 

gemäß § 25 nur pxtra dorninium appelliert werden kann. liat deI' 
YOJ'siizPYldp stetsll~\lllelltlieh(O Ahstimmung anzuordnen. 

An111CrkllDfr: EillP j!Pllclrne j\hsLirU111nng' dps Vpylrptlllli-!"S

körpprs kennt (Ja" l' s" I z nkhl IVdg', 7HSOili188i ;1, AL:, 

Ö 
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§ 60. 

(1) Wer die 'Vülde der Beratung verldzl oder sich piues 
die Teilnehmer der Sitzung beleidigenden Ausdruckes JJedipnt 
und ihn nicht sogleich zurücknimmt, oder Ivel' durch sein Arg'etuis 
erregendes Benehmen die Beratung trotz Ermahnung stört begeht 
eine Beleidigung der Versammlung und kalm von ihr, mit Ausschluß 
der Appellation, mit einer im Verwaltungs\yege einzutreibenden B uß e, 
u. zw.: in Klein- und Groß gemeinden bis zu 30 K in Städten 
mitg'eregeltem 1fagistrat bis zu 100 K hestratl ,n,rdeu. 

(2) Die Buße ist an die Armenkasse zu zahlen. 
(s) Der mit einer Buße Bestraile darf, solange er sü" nicht 

entrichtet hat, an den Sitzungen nicht teilnehmell. 
(4) Wird die Ahlldung der Beleidigung der Versammlllllg' 

beantragt, so ist vorerst darüber, ob der Betreffende zu bestrafen 
s.:i, und (~rst dann über die Höhe der Geldstrafe abzn,.:timnwlJ. 

§ 6i. 

'Wenn der eitler Gemeiude eÜl Ver-
fahren befolgt, das die Interessen des Staates oder das 'Vohl dpl' 
Gemeinde gefährdet, kann der auf 
od(~l' nach Einvernahme des Vertretungskörper 
auflösen und wegen der einstweiligen Leitung der Augelegellheih']l 
ml des Komitats verfugen. 

(2) Die Konstituierung' der neuen Vertretung uud in Y(:1'

hin dung damit den Tag der Wahl verfügt das 
mit Genehmigpng des ; die Konstituierung oder die 
"Vahl der neuen nicht als ein .Tahr 

die neue \Vahl verweigert, dann kaJm 
auf Grund dieses Gesetzes obige Verfüglmg auf eine 
erstreckt werden; auch wenn die Vertreh:mg wiederholt 

öst werden mußte, kann die neue IVahl auf längere 
yerschollen Irerden. 

(közsegi 
§ 62. 

Zeit 
a ur
Zeit 

Dit: Gemeilldevorstehullg yollzieh t die Verordnung'eu der 
hölterell Y cl'"lraltung::,behördo] und die Bt~::,(;hlü:::::,e des 
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und be.,:,ol'gt alle diE: die Gesetze und die höheren 
hehördlichen YerOl'dnungen den Gemeinden überweisen, soweit sie 
nicht der Generalversammlung der Gemeindevertretung vorbehalten, 
oder in den \Virlnmgskreis einzelner Orgalle gewiesen sind. 

Anmerkung. Für den Schaden, der aus der 
Durchfühnmg' der der höheren Behörden entsteht, 
Jie ,Mitglieder der Gemeilldevorstehung. (Vdg. Nr. 120040/1897 L 

Die Bestätiguni' darüber, ob jemand ledig, verheiratet, yer
\\-:twet oder c., ist, der Gemeindevorstehung. Unter 
G~meiudevorstelumg' ist hier zu verstehen: in Städten mit iVIuni
zipalrecht und in Städten mit geregeltem J\lagistrat der 
Bi.i.r"'ermeistel' oder dessen Stellvertreter, in Großgemeinden der 
Ort~'ichter mit dem Hemeilldellotäl', in Klelllgemeinden der Orts
richter mit dem Kreisnotäl'. 

In solchen Zeugnissen über den Personalstand ist allZU' 
füllTen. daß das Zeugnis für Zwecke einer im Auslande zu sehließenclen 
EIJe nielli benützt werden darf NI'. I. 

Die eines cl en TatsaellPll Sittell-
z ses darf lliehi verweigert werden 1H289j1897 

25648il897 I. .:'tL l. 
III die im Sinne der Gesetze I!1Jd Statute a.ls 

teile 

werden, 
elIl;;elell,e"'b Straf-

zum Nac.lt-

se 11 ist anzuführen, daß die bet.reffende 
Person keinerlei Besitz, Rente und keil! Ein~ommel1 
hesitzt. als der Taglohn in der Gemeinde ihres W omwrtes 
ausma~ht. Ferner ist anzuführen, daß die Gemeindevorstehung über die 
Vermögens- l1!ld Einkommellsverhä1tnisse des Gesuchstellers auf Grund 
"enaue~r uml verläßlicher Erhehungen unterrichtet ist; überdies sind Jene 
;adüicheu Umstände allZugehen, aus denen sich die Gerneindm'orstehung 
diese verschafft hat NI'. 1. Uber die 
Erhebnni:! derVerlIlögensverhältnisse sind zu führen, 
die von eren Oherstuhlrichtern, nach zu-

sind NI'. 1. 
Auf Unterschrift des Gei 5 t I ich e n 

nicht 

R 63. ;j 

1. :M.). 

(1) Die :in.A~"VK~~~;V 

aus dem Ortsrichter und ,seinem StellYC'rtreter 

--, -~ Gemeinde- und Kl'eistierärzle sind auch als UCLH"'LUc,~V'Jl~lel1U.Lln~HH'-
zu lJelraehtell rles 

Siehe Näheres in der Verordnnng' ([es 1. JYL Tom 24. 
Z. 50870i18HO. 



Vizeri<.:hter), millde:ott'tlO' 
dem Krei 

Kreisarzte; dort. wo die 

ZWf>l edel'll e:,;cllwu-
dem Kreiswaisenyater und dem 

örtlichen Verhältnisse es wünsehen;.;-
wert. erscheinen können die Stellen eines zweiten Richters 
ulid eines zweiten Rutsmitg'lied,·" (Gpsehworenen) mit ZustimmuJlg 
des betreffendEm 'werden; 
meinden: aus dem Ortsrichter und seinem 
(zweiter Richtel'. Vizerichter). mindestens vier Ratsmit-

iedel'll, dem Kassier, dem Gemeindenotül' oder <den ordenl
iielJen Gerueilldellotäl'en, dem 'Va1S811\ a tel' und (lem orclpHl
lieben G e Jl] ein cl e- () d e J' Kr eis a l' z i e, 

(2) In Städten bilden die 
Vorstehullg: deI' Bürgermeister, dE'i" Polizei,..:ladthaupt-
mann, die Ma der Obern otär, die rnit ordent-
lichem Gehalte YHl':3ehenen der Oherfiskal. die mit 
ordentliehern Gehalte versehenen Fiskale, der VVaisensilll! 1-
heisitzer, der Buchhalter, \V 

v ArehiY<ll', Arzt, In [', tlemeilldefoi'stheam e 
und die übrigen yon der Gemeinde je nach den örtlichell Yer-
hültuissell Beamtel!. 

besteht: 
me ist e l' als Vorsitzenden und aus dem 
maune, den dem r. 
A l'zte als 

TI Vizericbler" 

" Geschworner'" 
"Kreisnotar" 
"Kreiswaisenvater k 

"Kreisarzt" 

"Kassier" 
" Gellleindenolär-

ullgarischen heißt: 

masodbirö 

tanaesbeII 

aus 

"Fiskai" 
" n'aisPJlstuhlbeisHzet'c 

i1g-ypsz 

,üTtlszeki ülnük 

dem Bürge l'
dthaupt-

11 ml cl P III 

sülze 

" b!lC'hhBlle!'" 
.. Kunlwllor" 

"Archiyar 
,.ATzt" 

"lnf"enielll'" 
"Forst beamter" 

:-:zinn\'eyö 

ellenör 
lE:\'E:\ltitrn nk 

erdöti::-:zi-. 

G~J 

Die t{ellH~inde- uud [ireistit'l'ürzte ~t!ld~ elw!iso \yit~ dit' 

(;"llwiJ,dc" Hod ,Kreisärzle kraft ihre~ Amtes :llil}!lieder der Gemeiwk· 
\'nrslf'lnmg 11'<11" ::\1', 78IlO0!i:3n:2 i. Dpl' L"iehen)lf,schallcr ist 

ni (' h: \lit"lied der (~emeind"\'urs:e]!!l!!g :Ir, I ~)3:3B l1<x8 1. :11.:. 

Die 

§ G·L 

,..:1;1 Lilie, die die SH\die illil 

de,;; ~ 65 de,;; n. X XVIII: 1871 
<, iu elenen die leitenden GnllHl-

1\18in- lind dee: 

Komilab Hieht miiHlel' die GenwindestaLule, 

die aue d(~n~11 Gnmd die der Vor:3teher Ilnd deli 

Stand dt~C; 

minister h,,,lzH:-:tellellden 

sind binllell eilte!' rom TllneLi

Fri.~1 mit flell Be,..:lillltmlllgl'll dip,..:e,' 

(;e~etze" 1U Eh zu I. 

-".\ n111 p r k 11 tl g. UmncilldphPHilllB dürl'Pli qhu0. Be\\'!llig'un~ 

Gemei lid" kein (~e \\ ('!' hebel reihen (rdg, ;\1'. 1i:l:!1":1 l\11I7) .H, 

§ 6ö. 

der 

()l'C·!I'.I·,IJ.!'(·lJI'J! Gd1alt (feltelt'i" fizetesi lH"-(1) Ei 1I ('11 . 

zidwll: 
111 dl'll (kr Xotär No 

111'1' KreisJlotär und der Gempillch,arzt (Kreis 
ill StädtPll mit gel'q;eltem M .~trat<! sämtlielH' 

, d d u t 1 1 g s()\Y!e öri!l(c ord('ntlichen i\litglie pr ('1' von E'IH H~, - 'J 

des Hilfs- und ::Ylallipulatiolls persouales, 
Dil' Hölw dps Gehaltes sowie der 

\\'ird YOtl der 

f('rner \velche . 

r orstehern über
derselhe sein soll. 

sichtigung der örtlichen Verhältnisse zn , .Ven~1?gel.JS-
zu knünfeu sb ,Yird mit Rücksicht auf <110 blsnerlge 

• dl'l' Gpmeinde Hild . anf die 
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auf das }laß d('l' Bt'sclJäftigung der V orstelwr von den Gemeinden 
selbst in den in dicc:"em Paragraph erwiilmtenStatute 

Dort, -wo es die Verhältl1isse der öf1:'entlichen Sicherheit 
erfordern, kilIm das }lunizipium daß das Haus und 
sonstige \~ermögell der Vorstehe]' auf KostelJ d{~r GemeiJlde ge g P 11 

Fe n er s eh ad eU ver si c11 ert Werd(;ll. 
AllmerkuJlg, Siehe G, A. XXXYW: 1!JOS übel' die 

des öffentlidlen Gesulldheits\yesens in den Gemeinden, 

§ 6G. 

des BÜl'g'c'rmeisiers kmm llicht ge
Bezahlung, die das betreffende 

des Polizei-
abc"!' kann nicht 

für die StuhJrichter heme'-'sl:lle Bezahlung, 
Gehalt des Gemeindenotärs I wird für 

Klein- den nach Anhörung des Yertrd.ungs

Verhältnisse der 

fesi-

Gehalt und (,m 
der einmal vnu', kann nicht herabgemind(-;rt ,\'erden, 

Eine Ausnahme lJl diesel' Hinsicht kaun nur dallli Platz greifen. 
~wenn die betreffende Gemeinde ihre nachweist un<1 
das die ; die von den 
Not!iren be1lützten Gemeindefelder sind auch für die Zu-
kunft dl~JJ Notiireu Zll doeh kann das nach dem Steuer

ennittelte Jahreseinkommen dieser Felder YOll der bedull-
genen 

Beschluß des 
in Abzug 

MUllizipiums kann 
a~ppelliej't Vii erd eIl. 

die Sicherung der 

vverden: gegell deli 
yon den Beteiligten an delJ 

Zukunft der altersschwachen 
:\ütäre und der \Vitwell und \Vaisen der Notän, hat das 

dUl'Ch das VOll ihm statutarisch geselJaffene oder zu 
schaffende Pensionsinstitut zu sorgeIl. Zu diesem Zwecke 
können sich mehrere }f unizipien vereinigen, 

Anmerkullg. eber die Geh ührcn 'der (iemeillde- nIlii 
KreisnotäTe siehe G. A. XI: 1904. Nr. 121200'1907 nmi 
NI'. 47300~ 190-i L :\r,), desL\I. 10m3, Fehl'uar 1911. Z. j 145~)HH L 
(md Z\l S 3 cll" (" _-\. XI:I \104 dip Ydg. des 1. :\1. H1m 19. :llai 1\\1:2, Z. 2H467. 
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§ ö/, 

(11 Der Kl'chmotär ,yird ,'on den yereinigt;'n Ort:-chaftHl 

f!t'mein"arn bezahlt, 
Dal'l"lber, oll ein Krfdsnotariat neben d,~m Kl'eisnotäl' auch 

llocl] eitwn Hilf"n otär halten ferner darüber. in \ve1chel' 

G('llwindl' r!pl' Kre1311oiä1' und ,;ein Hilfsnotiir zu wohlwn und jn 

\\ckhem ::\Iaßc, die nreinigtell Ori~f:haften zn dem Gehalte de::, 

Krcicllojiir:, und zu den 

(~111 c'cheidet nach 

In:ffelHlen y,TW;lltW 

beizutragen hahuL 
UJld des lw

YOH Fall zn Fall der Vizegespau; 
f!<'l-WII die,,\, Enl:,cheidullg kann an dip 

Jlli 

werdpll. 
Vel'fal1n"]l \'l)I' dem Yerwaltuugsgericlltsbofe 

EljL~cb('idllllg dec; 

nlii jn weIchem Yerhältllisc;e die zur 
Erhaltung des Kreisnotür:, Genwind('n zum 
Gehalte Imd den übrigen g\'lflein~amen für den 
:\oliil' lind deli Hilfcillolür !H'iZil 1 ]JahCli {~ 30. 11 d(,~ 

G. A, xxn: 
§ üB. 

I11 l\lvingl'muindh[ \\en[ell ([H' U rl::'l'ieh lpt' und die HaL::,
li(,<I(·!' VOll der <11'1' :)5, 36 und ;f7l. 

der ~l'I:i:'IJOlit], und dc'r KI'"is\\'ai"ellyaÜ'l' 
der ~~"""nl 

-, (l 'I I J Rl'c1Jt" ell'(> }{,'l,'.,;-Ili brollfu'IIH'ltl«('H we'I'(C'l! ((ii" (;1. - ,. 

mil)!lil'dn lind (k'r '\Vai,;pnvaLul' 
deT GU1H,indelloiiir und deer GI'Jlu'inde 

die' Gem"inch, alll'iJl (,inUl solclwlJ hält yom 

in Sliidtt'H mit i!CJ'iCgdLelll .\la[!:i"lraL wurden mit 
Au .. 'lla};J!l(' cl (", Polizci,cLldLllallptmell1Ht'S dip ge,;amte rUl'

,;Lt'flUll)! Will die All!2'ehi'niffPll dl'" Hilfs- ulld }lanipllla~ 

1 L,)'(·\"\8.h1L iio!}SPI'I',;ollcl es YOlll ~ 

.:\.nln(~rl::.nH1_C Die lliifsHldlire. dpf n'f'nleillt1p~elll't'ilIL'r 
Illlcl dk (;PlllrindchehaIllIlIP zühlell ZIllll Hilf"JI,'rslillale, 

(lI In Kl<'ill~ und Großgelllf'illdpll \yprd(~Jl diel\oLiin: 

und Arzte. in SLiidten mit g(~re?'('JjeJll }bq:;i,;ll'atE~ allgel'~ 

", f:ber Urlanhc' 1I1,ll Su]'"lilllli"1l 11(,1' H('l]l<'[IJ(!p-. }'n·i,,- llnd HilfSlI(lliin 

sieile Yd~. des I. .\1. \1>111 ci, ~la[ Hllll. Z. li:!:WIl 1!lli I. 



d (c III (U e All g c'!l Ö l' j g" 11 d p" HiH,,- und ..\Lmipulalioll"-
lH~rsollale" 

die übrigen JJijf,dieder 
nnd G 
re {:1l1 :J:Iagistratr; 

(21 Von die"er 
leld d,']' Städte mit 
die dun:h Jen 

und nlll illfPJl1 

d()l' Stielip g'el'(:f!l 111 PJ11 

\yerden 11t K I pj D

m i! g' ('-

werden die Polizdhauul
:'Ifa "trat alL~g·eJH)mm;'n. 

11'elIplIIlp]t'l1 

Zll 

Illl H:!lIl1H'll dl"l' C;csdzp ndilcH ;-;i.;ti, i 

Der dP,'"':-;('11 ..\1:tIldat 
die mit s"i1w1' :mülidll'n \erhulld(;nen 
zu u'fülll'll und i:.;j 
Hl:cülf; 

\Valll (Jd(jj' ersplzl. ,,('111 Ami 

YOI,,.;tdll'l' gqu'] 
seim, Clmtlif'lH'11 Pflil'll!p!l za erfüll,;l} 11 

Amt(> das Z1I 

yon KTankheit VOll Amt::i (\.1'-

A tJ 1ll (' rK Hn g-, Im Falle dl'r .\"':lJwahl ,leI' 
,ind dio :lliiglieder der altpJl ZHl' AllS-

1ilJllJlg" ihres StimltlreeIJi" ho! der Kalldidalioll und Wahl his znr Üher-
llalmw des Amte;; durch ihm 892 1 BUn y, 

cl<'!J' 

sind die 

§ 70, 

des G. A. :X:XXVIlI : 1 :J08 maßgehend. 

und des de" 
der 6--8 lmd 10-

-" 
j ,) 

~ i 1. 

.11 tll {~I'IIß- llild KJeillgeuH:iH<!C'Jl bU1l1 Üa::i 

11 I lt' \\"('g'('f1 :luß"l"ürdc'uLlic:lwr werden: \l1'I' 
einer Ge1dhu ße hi,.. 

zu 200 K 
Zil l"ülln·JI. 

da:, Amt minde"tl'll": (~in Jahr lallf' 

121 !ll Füll!'11 lilJJ~et'OI'J(~nlli('h('r Yl'rhilldertwg, (·l'lui!i. auf llv-

AIl"Ij("h(~ll des UewülJitl"1l der die Ellt-

(;('g'eJl dc'll Be"ddnß d(·" 
n,killTil'rt 'serdul. 

XXYI: lS9Gl. 
(:;1 'VPI' da,.; l:Uclllel'cmtl hetpit,.; ("1Il 

di(: Buße lJaL kallll zn dessen 

k'1l111 :m da,.: 

die Bv,;chwerde 

I.S :;2 lie::i G, A, 

oder znr 
1l1'1 I ('1'1 i d1811 Ll1!e iLHlel'ha!Jl eiJw,:: ZI>itraul1ws Hm >:H:hE' 

,hlJl'\'ll nicht \('j'h:dien In'l'llelL 

11) Dil' Wahl der 11Jf[ und cl",; Hilf,,- lilld 

?ll:iltipillalioll,.;pt·r:-;Ulicll,,:-; \rinl m den A!ll t el'erlll:uenlngs-

-:il Zll11g'P11 dei' GUllwillde \"(ll'~\:·Ilornmell. 

(~) Yor"jlzeudel' der AIl1[l'l'l'J'llC'UE'l'lllJg::"jlzung 1st in KleiJl-

1IIId C;l'oßgeJl}villc!eT! (!t~l' oder der von ihm 
rH'lraulc' bei eiu yom Yizt>-

,,(',~pall ZII die,-';\'Ill 13(,11,,1',: !JP-';OllU81'" ent"enddpr SteltnTtreter: in 
;-;1;\dl('11 lIlit gpn~ lem ,.:Iral (h']' oder. 

illl Fallp "einei' r YOln ~hlllizipimll ZI1 die'it'Ul 

B! ·1111 Ce (·llt"I'llf[(·U 'J' Stl'Jh'pr1.reter. 

(ohell : mi! .. T-t 0 s i au l' a ti 0 n s \" er· 

"a 11111I11! II ~" \yied,'l', 

24 ,1 alm' alte und groß-
Slaat,;hürgel' W,\yt~hlt \Y('rc]en, der in der Gemeiude Wähler 

j"j lInd n ichl lmlej' die im § 7 [) mlfgFziihlten Ammahmen fällt. 

(~'I ZU ~o[än;ll. Arzte]l. Fi"kalell. TugeniE:'l1ren und 
FOI',;lbl':llllleu aber kömwil rlndl ~\r(·l"clen. die früb,"]" 

nicht liplIlc'indeidldH' \\",ll'en, 



§ 74. 

dBr an ein!, besondere Qualifikation \111-

denen Stellen sind, und zwar für den Bürgermeister § ;j, YTI 
des G. _'L I: 1883. für in KJein- und Großgemeinckn (Ji(cl!) 
§ 3 dp.< G. A. XX: 1900, in Städten mit g'eregeltem .:'Vlagi:straL § 3 cl",s 
G. A. 1: J883 jdzt auch § 4 eIes G. A. XX 1900) oel,." 
(neu) § ;{ des G. A. XX: 1 für Arzte § 9, I des G. A. I: 188;) lind 
§ 14;J dus G. A. XIV: 1876, für Fiskale S 5, vm des G. A. I: 1 
für IHg('llieul'e § al. 1 des G. A. J: 188;3 und für For"[-
b('ami(' ,::: 12 des Gf. ~'. I.', t't'l(l' C" , X'XXJ', 18"'n 111 ß 1 ' •• "i 1 X. _'i • .L " • 1;1 a. ge.lenu. 

: G, A. XX: 1900: 

§ :3. "AI, Gemeinde- um} Kl'eisnotär kann UHr ;UIP'l'slcllt \\'erden, wrr cI'-ll 

r; r 11I ein de -Y erlY al t un g s ,llehrkul'S he eJllIe t 1!lld 

~ 3. 

die ErfoJg' (ll);2"C'lf'gt hat. Dl)kilJren 

der f0rnr;r jeEe, dip die jurldisc.]le 

1nit llahen~ 
soferne sie eille in einer (;emeinde,.'i'otiirskanzlei Ge-

mr'illde- oder Kreis1\otärs- oder in einer \'t);ül'skanziei eillPt' Stad! llIit 

Fl'rep'eltel11 zl1gehraehle~ n1indeslens ährjge !'?,,'(i~ 
na('hwwei,pl1 verrnögell, "H(' h 0 h 1\ 0 des Gen1l'iudp-Y"l'-

l'kuJ'ses die für Gemeinde- und Kreisnorärstellr·u (fitali

gablegell. 

"Ycr ein Adyok"t III hesitzL wer die ]Jrakti~('II" 
11.i('hteramlsjJrüf'ung mit alJgelegl hat, sehließlieh die im 

S ~). Punkt IV des G. A. I: 1883 auf8ezähiten wirklichenl\o],jitats

iWHlllteh Notäre, Ohej·stuhlriehler und Sttlblrieltler·1 ,il1<1 
für GI'llleinde- und Kreisnotärsstellen qualifiziert.' 

~\Ver \'01' dem lllslehenireien <lieses Gesetzes clltsjJ1'ecbr'ud deu] 

li (j des G. A. I : 1883 die abgelegt hat, kann als G,,

lllf"ll(!e- oder Kreisllotär sowobl auf dem Gebiete rks hein'ff,'wleJl, ;\i;; 

;-1\1('11 l)jl18S anderen I{.o111itaies angesiellt ,,,erden.;.o 

"Al,; Sutiir einer Stadt mit geregeltem Magistrat kann allch au
g"elellt 'werden, wer elie im § 3 des G. A. I: 1883 fiir das V 
ht('JJ Qnalit1kaUon be!)itzL" 
(;. A. J: 1883: 

,.Hiw-idlllich des Yerwaltullgsfae1les im I'ngerell Silllit: ,,'inl 
,H'I""I[ Einführung eines Verwaltullgs-Lehrklll'ses llnr] eines damit JE 

Vr>rhindung stebenden Prüfungs-Syst.ems sobald als möglieh ein 
b'-"'llderes Gesetz his clahiH jedoch \\'ir,[ 
ll'll'fmeis gefordert, und zwar: 

rt.! das Adyokatendiplom, oder 

IJ) das DoktOJ'diplom der Staats- "Ller 

oder erliJlieh 

§ 5. 

J ,,) 

ri) wenigstens die im Sinne der hestehenden \-u]'sehl'iilen erfolgte 

Beendigung der vierjiihrigen Imd die mit gutt'm 

Erfolge Staatsprüfung ,lllS den Slaats\\'issGnsehaftpll. 

\Ver vor dem blslebC'lltreten dieses StlldielJsystems seine Stucliptl 

, beendigt hat, muß mwhweis,'n. daß er llac] , dem damals hestandt'llell 

System die Reeht:3stndien YOl'sl~hriflsmäßig gänzlieh absnhiel't und tlie 

habe. " 

_Die irn § ;3 1ll11Sdll'iehelW Bildllng wird gefonlert: 

IY. bei den Komitaten Ion elen \izt'geslläut'u, wirklidleu llli r! 
H011Ul'Rr-Xot[il'en, Stnhll'iehtrl'u und Stuhtrkhteramts-Adjullkten: 

1'1. in den III i t J lll' i s d i k Li (J n sr e <' h t he 1:1 eid e t e n S t ä d \ e 

\'Im den Rih'fl;~l'm<,istel'n, Polizeilmulltlenten und X Mllren: 
VH. in cl8JJ Sl.iidtell mit gereg'ellRlll :Ilag·istra.t Ion den 

\Tm. Yon den J<'islialen winl iilJCrJmnpL tier Xadlwt:is üher dit' 

mit ahgeJe!Zte I=t(l('h!~ntn\-aJ!srJl>üfung: \'on1 Pi'äses und den Bei

sitzern von 3[unizipalwaisBnstii.hlen arlel' statt der staat.swissenschaft· 

lichen (leT Xadnvels über die mit ah;wlegtt' recllt" 

ZUlll und Stnllldehtel'mnts-Adjunkt"l1 

kann anel! ernallnt ,verdreH. \\'fl' die: Studiell ]elle 

Punkt d) § 3 Z\Y~ll' ahsulYlc'rt. die Slaaispr(1fung jedoch JJoeh nielli 

ab!!eleQt hat. Der Betreffende ist jedoch \'prpflie.hlet, die 

lä~gst~ns j!lHei~ha1h ellies tTnhn~s V0111 Di0n~taDlritte g'81'cehuet J11jt Erf\)l~ 
(la er sOllsl seiller Stf'lle für yeriusti!", crkl:irt würde. 

Kreisärzte llm) fiil' in den StüdlelJ lllic 

"\fa"islrat isi d,F Doktordiplnm der ;\ledizin lllj(.l der SaCk 
'YPiS einer~' ül'ztliehen Praxis cl'1'ordc:rlich. 

Bei BesetzU1l!:c- der obell allfgezähllcll Stellcll riir den öfIelltlidlr'1 
Dienst i:.;t PS a1s lUlzusehp!l: wen1l die Betreffencli~u 

bei Uni v'(Crsitiüslel1rkanzeln , namelliJielr aber bei solehen Instituten (kr 
Universilät. deren den der zu hesetzend'-li 

Stelle' als AssistAnLen mindestens ein Jahr oder ai" 

Praktikanteu mindesten:; z\I'ei Jahre hindul'eh oder abe]' del' 

helreffendcn als PrivatdozentcHwrgetragen haJwll. 

Bei Besetzung der anüllehen \rird es ferner al::: 

YUl'ZUfl aJlzusehell spin. ,renn der Bewerber in der Sektiun fÜl 

öffentli(~hes SalljtiLL~,yeSel] des j[injstcrial1ls des IllJlerH oder 

als Bezirks-iKrei zL hat. 
BeziigJieh der Gemeind('- oder Krebärzte der § 11,:J 

des G. A. XIV: 1870. 
Der Innenminister wird ermilehligt, für die :lhmizipal- lind 

poliz(,mrzte, der ,fnsiizminislt·]' aber für dit' Geriehtsärzte und 

für die Distrikts-üet'llnguis- uml Strafanstalts:irzte, in hewg auf 
ihre besonderen im Eill\'prnehlTl\oll mit dem J\Iillister für 

,Kultus lilld Ulltel'rieht ",i ne lwslJlHl"re Prüfung Zlll' Erwi'isUljg ihrl'r 



ab }flllJizipnl- (Hi(·!' G{>rj(·ltl~~it'ztp 

<uISZllSPl'C'('}J('l1: daß -rOll PlnC1D fps!znstpllt'11deJl 

[H·i den oder lwi der IJolizi'j 

g~rällfrniss(,ll ,,)(ln :-;tl'afausiallell llur S<lklH3 ArztE' 311geslellt werden 

,Jiirfell. die jfme mit tflltem Erfolge ahgelegt haben. 

~~rztC', die he1:eits yor den) Jnslehenlreten di.l::sl";l' 

ll!iHuestells zwei fJahre ähnlicher Eigen~ehafl S'~:\\'il'kt haben. 
kiillllen ZIH' AblegLmg diesel' nieltt \'(;l:halten werd"ll. 

Zn dil'sel' pJ·üfung vIerden nur solehe- ~~rzre zug:('las~en, die eiu 

für das nngarisebe gültiges al~ Doktor dE'l' ge~ 

,rulil<:']] Heilkunde oder als Doktur der ':'Iedizin 1md { Imd 

al" dpl' (Tllburtshilfe hesitzen und wenigstens eill"T1 eiujährigell 

[niver:iitäis- uder Spitalsdienst oder aber mindestem ,,111" 
j)riratl)r~xi::-: ]IRChzlr\Yl'isf'n \'errnögen. 

Das in der ,hmee oder Lalldwehr ahiH~dietl r(' Einjähri;l-
fl'l'iwillip-"n,iahr ist. fall,.; der Betreffende 

!lil'lolll" flhgr,jeistel hat, einer 

Di,' 

gl·gl'lI:iliinde, Zr-it Ort lind Art eh,r 
Wt'gP iln EinYPl'llehnH~H llüi 

"on jeJJ"!l1 ::\Iillisler 

Ül'zllidwn Siellen gehören." 

dem !tIinister fiir Kul1llS u11,l Uni ,'rrieht 
ilJ dCSSPll Hr::-:sol't dip i)dl'L'f(PHdiJJj 

§ tu. .,lkziiglieh (h~r P"rsoJ]('ll, die ia irgenckinem ZI\'(,igp des Staal 

§ 

dj(,ll:-;tt'~ ÜJl Zellil'Ull1 oarr jn der ProYinz~ ferner hei upn 

"d(']' mit .JnrisdikliollsredJl JJekleidJ'ien Städten für tedmi"ehe Auf
gaben \ "I'\H'lJde[ werdell, busteh! d!!" Qualifikation in der \orsehri!ts

IIIÜßip('ll B~l"ttdig'ung der Studiell an piller techniseh"Jl Ho",hsdmle und 

ill der des auf Grund di<esp], Studien ,-om ,Tosefs-Poly-

tedlllikum \OI'hallellcn oder llustrifiziertcm 

"Al,.; ,Fol'stoffizial hilln im t'i a,L! ,-

<.liells!'· nnr ang'estellt ,I-erden, 

G. ~,\, XXXI: 1819 
lli':iltzt 

der Selwrnnitzcr Forslakadernif' die Forst~ 

abge·legt hat. 
Von dCH FOJ'slinspektort"1l wird iiberdies noeh der lia.,'hweis 

Ikr im el'\\-ällllÜ,Jl Gpseizartikel \'Ol'g"s('lIriebelwl1 Ci C lrtj ~i. hr i geIl 

Dieu:iilei"tllllg' im Forst,rescn 

G. A. XIY: 18i6: 

§ UB. "Die auf llnilld cl,,, G. A. xvm: Ib7l. gewähllell Gemeindeärzte 
haben ihr Ami für die Dauer der \Vahlz,<it auch nach dem vVirksam

W<'rd"11 ,üpses Gesetzes Zll lwhahell. :'lach Ablanf dieser Zeit ist eine 
:\puwahl zulässig. 

B,,],piLs ang'estellt geweS"llG Gemeindeiirzte sind neuenlings 
wählbar, wellll "ie audl die im § i 4 des G. A. XVII!: 1871 crwälmh, 

QllalitikaüolL nklll besitz"ll, 

§ 'in. 

Ti 

.. Außcrdl'Ht hJ';lill:'ii zu Ut'll1l'llH.1dil·ztl:ll auell sokh1' 

Chimrgeli Fewältlt w<'rdpll. <I;,' ('lne dreijühl'igp. LTll1mlpl'hr'wlwlw Pra~is 

als vVundärzte llaelmeisen kömwll. 

Bewerbern, dip eil! 

wird der VOlTang' zHl'esielH'rt. 

als Doktoren der :Medizill besiw'll, 

Das Amt der lllleh delll Vifirksalllln'r<lell die"<,,, Gpsl'IZt'S f"'

wählten Gemeinde-I Kl'eis-Jänle ist ein ständifres. 
In Disziplinal'angelegeuheitpll sind in Betreff clipser Arzte ehell-

dieselbf']] Gesetzt' allz\l\yenden, elie für anelf'l'e GemeilldebeallJle 

gültig sind, ~ 

G. A. XXX1: 1879: 

l'orstinspektol' kaHll lllU' ein solcher ullgm'islther Slaahbürger 

sein, der seine tfleorptis"hell Faehkennillissp durch "in Zeugnis ausweisl. 

(Ja" die yollständige AbsolYienmg einer J!'orstakRdenrie, feITlel' die Ab

lcguHg der Staatsprüfullg ilu Inlande bestätigt um! wellip:sten~ S ,Jahre 

im Forstdiensle, 11. ZW. ZUlll Teile im praktisehell }<'o!'stdiellste g"

slawlt'll ist.· 

§ SG. ,,]<'Ol'sthellmteJ' Lm Il in den 'Wiildl'l'll .:kr flll § 17 FellHllHl<:H 

'\Valdh"silzpl' Hur s(C'in: 

n) \\er ein ImLw;w!Jolielles Vorlehell lmt; 
11) 'IV('r den forstakademisehpll Lehrkul's \ollställdig !lud mit Erfo\p: 

absolvierte lind die ForstslaatsjJrüflllJg- im Inlallde hat. 

Die wr 

sind in ihrer 

Punkt 

InsleJH'IJ!rPlel1 dipses Gesetzes Forstheamtl'H 
allel! olme Nachweis der in d[psem Par",

b) illlg'ep:ebencn theorellsehen Qualifikation zu belasseu, 
können aber nur llHeh Abl('f!:Ullt-r der illl Plinkt b) el'wähnteJJ Fors!

~taat~prüfunp: vorrii(·kl"11. ,. 

):i 37. ,,'Ylildhiitel', d"I' ;rlekltzpitig' die' Aui'sieh\ üher die ,Jagd all~' 

iilw.ll kam!. kmm nur s('in: 

u; \\'f'J' "ill nTlheseholtelH's Yorieben bai; 

11) \Yl'l' s('in 21·. Lehc'llsjalll' \Ollelldel hat; 

in den 'Väldem dt'l' illl § 17 gNHllml"ll vValdhesilzer aber I\'erdel! 

nadl Ablauf \'<lU 1U .lahren 1 Ja,dl der Kundmaehung dies,·~ 

lles('t~e:i alls"eJllielJlieh 

kÖllllell, die nph"t den 

lHll' solche PerSOJl('Il H,rwpnd"t w',rd .. n 

ul)('j] erwälml PU Bpdjltgllll~'en du1'<'.11 

Zeugl1l;';: nUc}lI;\l\yeiSell yerillögen~ 

c) daß "ir' die \raldhiilf'rful'hjll'iifllllg 

Aekerlmll-. illliltst)'i,,- Wir! Handelslliilli:it,'l' im Einyerständnis nlil 

dem Innenlllini"t,'r zu "rla';:ielld"n "PJ'<)l'dllilllg' mit gutem Erfoig 

\"llH'II, -

§ 7~). 

Zum Gemeilldp\'or"teher kanil nicht 
tl) wer nicht Gemeindeverlrpter :spin kann: 

werden: 



h/ dl~r SeeJ.~orgPl', der Lehrer, dpr Staats- und Komitatsbeamtp, 
:YPtmT er auch cla,;: 'Wahlrecht in der Gemeinde besitzt; 

C) 1:1 }\lein- und Großgemeinden dürfen Richter und 
ha"sierp miteinander oder mit dem Notär: 

cl) in . Städten mit geregeltem Magistrate der Bürger
meIster, OJJernotär, Kassier und die Mitglieder des Buch
haltungspersonales miteinander nicht im er''"ten Grade ver
wandt oder yel'schwägert sein. 

., D,as Verfahren vor dem Vel'waltuugsgerichtslwf 
~l'elft Platz \SegeJl die Entscheidung de,~ YlunizipalausscJm,.:ses 
111 dc'n lnkompatihilitätsfragen der Pnnkte c) lInd . 

~ 76. 

Der ge,\'ählte G8mejudc~yorsteher muß wiihrelld der 
g,lilzell Zc'il :,:(~iller "111'","1'u"'j'll'I,lllg' j'l'l {,'IÜl' ('< 'd ' r~ L ". "l'HH"lll ,l:~ \\'ohnell. 

§ 77. 

Für j(jde Stelle eiller Stadl
oder d(',~HiJfs- 1md YlanipuJatiolldi1c.he,s 
dRtion~[;lit. 

(~J Das Kandidationsrecht steht tU 
für die Stellen des Ortsdchters, ferner der Gemeinde

und Kreisnotäre, endlich d(~I' Gerneinde- und Kreisärzte; dem 
Präses Tder Amtserneuerlmgskolllmissioll, für die ührigen 
dem \ertret~ngskörper unter Leitung des Präses der Ami,,-
8mpw 'fW 19,,;lwmrnii'sion zu; 

strat \\ird jJl Bezug auf 
der SteHe deo) 

A. I : 1883 und mit auf die 

G. A. XLI\': 1868 die N,imellsliste d(or Kandidaten 
dec: 

HJIl (,illi'l1l 

au,..; df"lll Pi'ä:-:es 

aus z\\'ei dllnh 
\" (>1't1'(>1 Ii Ilgskörper aus dn' 2\iii Iv seiner 1 Pli 

..\litgliede1'n IIml al!,'~ zwpj dnrdJ den Präse,;: cll~r ~-\Jllts

e]-I\o]] fiÜls aus dem Kreise de" \~ erh'l'l iIi JO'S-
~ , c' 

])e1'lI1'p1I('1I ::llitglü~(kl'Jl :r)fc~sh'ht; hei Stiml1wlltdpic-lilwil. (;1It-

6cbt·idet die ;)jjillll1edes Prä':l''':. ' 
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(0) Das Erg(~11lis der Kalldidation yerkündet Ül der ),mts
{,m8Uerullg,.:].;:ommi"sioll ihr Präses; der KaHdjdation.~ausschuß hat 

":(c'ine Be"chlüsse nicht zu hegründen. 
(li Für Stelle sind mindestens drei Per.SOllelJ zn 

kandidieren; eine Ah'\yeichung von dieser Norm fhldet nur dann 
statt, ,ye11l1 für die zu hesehende Beamtenstelle drf'i zu kandi

dien~llde Per:"onen sieh nicht gemeldet haben. 
(5) Heeht;:.gültig gesUmmt kann Imr für einell Kalldidierten 

'\H:l'den. 
(6) Die Art der Bescizuug der Dienerposteil ;::etzelJ die 

SUlclte mit geregeltem )la~dstrat mitte1st Statut fest 

§ 78. 

(1) Den Zeitprmkt des Zu"ammentritts der 
kommission ]J8ramnl in Klein- und Groß gemeinden 
stuhlrichtel', in Städten mit gel'(~geltem Magistrat der Vize-

cHll' eineIl (kr LlU. die der Konstituienrng de,s Yel'-

trehulgskörper:-i 
Ilmen oJJliegcn auch die erforderlichen zur 

\Y a]Jl Ulld die dieser läden, Das Rc,cht und düc: 
Pflicht znr der 'Wahl u]1(l Anii:echterhaltung der 

steht dem Präses der zn 1.8 
Die Wähler entsenden bei Eröffnung der '\Vabl an" ihrer . 

:\liti e yje1' Vertrauensmänner an die Seite des Präses. 
'\Vollen sie von diesem Rechte käl1en Gebrauch maclH'n. 

so ('lTICllllt dm' Präses die Vertrauensmänner. 

mungo 

Die IVahl 

§ 7~l. 

durch Zu 

vVenl1 zehn Vvähler Ahstimmung 
Pribes ,,,,y.nthr die"e anzuordm:n. 

§ 80. 

Die Ah,slimmullg geschieht: 

In Klein- und emeinden 
Namen,; und der Stimme des Abstimmenden; 

oder Ab e::ti 11J-

so ist der 

cle::: 

m :3U1dll~1l mit geregeltem YIagistrat miUelst Stimm-

zdid. 



sn 

(~) Die (k'l' StimnwH. di(~ 

Slimmzettel und di<' Zu;;:ammellzählung der Stimlllf'f! 
öffelltlich pine vom Prä,;;e:, ('['nannü~ 

~ 81. 

Tu Groß- und Klei IJgempinden \n:l'dell der 
(KJ'dsarztt nnd d,;I' (Kn,jsnotär) sowie der 

Stä~tenmit gete '" Lr at die RatsmitgJj{'{If'I' 
der Kassil\l' mit absoluter ge'wählt. 

'VPl1H 1'011 df-Oll Kalldidatc,j) keiner die a!)~()JHt~, i\JchrlJeit 

erhält. so findet eine newc Ab.~limmung Z\rI,.;dIHI ZvY\c; 

Kandidaten slatt. die die meisten StimmeH f:l'hallPll hahr'll. Hpi 
Stimmengleichheit (:nlscheidet dao-: Lo,:, 

(3) Bei der -Wahl der dH' Ci (cIllPijjdtoY()!'-

i~j dit, 

dell gmlZf'll '\Valilakt jf'l ein Pl'Oluknll 7\1 

lLl das dip \H'sentJ i ('.h el I EinzeUleilell des lil'e,: mit inmwr 

der Eillwel1dnngPll Cl 1I I'Zllllf'lUIlPI I "jud. 1111<1 

Sehl'iI'tfühn·r und '"Oll Z\\'('I r(,1'ln1l1\']l::'-

\V(']JIl die Vel'lr:illl:ilsmiillller die UlIlpl':,cln,m n:l'weigel'll, 
so ist die!-'pr UlllsLmd tlll Protokoll zu l'ernwl'kell, jedlwJJ jwtrdTs 

der Glaubwürdigkeit (!pc; Protokolls yon keillemEinfluß. 

Geg.en di(~ 1Vnhl kalll1 hillnen 15 Tage!I, YOll der Ypr-
ihre,; )lIj":::'l'': dll den 

reJ\lIrriert ,yerdell. 

Gegen die Enbdwidullg' d,,"s }JllIdzipalan",:;ehu,:;,.:e" blill 

die Be,:chwerdc 8.11 deli 
W0J'(h'JI (§ 2::; de,; G. 

R S:Q, 

Wenn die Stelle eim,,, Krei,:- oll" v 
oder eines Kreis- oder Gemeindeal'ztes Ül 

eröffnet für Klein- ulld Gl'ußgemeill clt,n (Ie!' 

für Städte mit eü·r 

'Wettbewerb, der im Gebide de" 

Nachbarkomitatell, rmtt'I' CmstiindeJl Ul1 gilllZPli Lande hekannl

zumaehen ist. 

8J 

(2) Vip 1\ ;\lldidalioll ('rr()l~.d all f' i; nlild <h,,, '\Vd tb,·\Yu1.,·s. 

und Z'W<lr: 

!wlrdj',;; (kr Arzt\' mit B"l'ü('k"klliigllllg c!P!' Bl',:tim

Jl11l11W'11 (]\'': ~ :l5 dp,: G. A, xxxnn : 1908. 
Anm erkll ng. § 35 des G.A, xxxvm: 1\108 lautet: _Der Sall i t iit;.; 

aus:, e 11 uß (lei' Slildte mit geregeltem :-'Iagistral und der Cicmeittden 

(ärztlichen Kreise) ist eine beguta.chtende lind antragstellende Körpel'
s('.haft in den in eleH §\i 1 und 2 llIDsc.hrichenE'll öffentlichen Sanitäts-
und Sein Gutachten ist vor der 

Besetzung der Posten der der städtischen (Ge-
und der ~liidtischell (Gemeinde-) Hebammen in 

jedem Falle einzuholen" Er \'('rkeln't in (kr Regel ll1lr mit dem Magistra 

dpl' hetrefl'e]l(Jcn Staat wenn jedoch oie Sladt 
nieht in dem ,on ihm gewünschten Sinne n'l'f'ügi, halm er 

aud, (lie ullmiitelbar vorgesetzte SanitiUslJehilrde direU vPl'ständigell," 

~ 83. 

DC'IiKreisnotäl' II Ild Krt'ifnvaisenvatt'l' wählt di.. au" 
dPll Yerlt'dl"t'11 de·!' lind clpn' I I :-limml'ülli)1,'Pll 

Vor"Jehem !w"rul!c·lI(ji'. am Amt,;,.:itz(' du,;; Krdo-:p,; lI11!pr Voriii!z d('" 
GUlll ein cl l:g't: II e ra I Y ('r,;a m m-

In tl g. deli Kreisarzt aher \\'ähIL .ir·lw Gt: tl era! n'f'; amml u tl g, 

die sich etUii d('t\ Yerln.jl'!'11 II IId rur,:tr'hel'll del' zm Bl!stc'llllng 

ge".pan 
Bevollmächti 
:\Htte Zl! wühlen 

Gemeindl'l! ode'l' an,: der durch dell \'lz(,-

141 de·" G, A, XI\' : 1876 lwstlmmh:ll Anwl11 VOll 

(:!l, die YOI1 den V(~rtretullgskörpern a11" ilil'H 

sind, 11l11(~l' dtem VotAilz cle,; 

IJHeld. 

AI'lll('l'kllllg: ~ Hl' li,':, (~.A.'\lV:181(\ lauti't: 

"Dt'!' G-eU!eilHleal'zt \y;nl auf t+l'll1H] (>[HP:': \·ql·!J('j'g'('~.nilq.tl'I!\'11 

\Y('\I!)(\WPfi)p~ gc;-.;yü111t. 
D('l' (TPhall 11(,<)' nplllp}lldp;-irzip :--;o\vip deI' Al'zh~ d(ll'·SHtlilüi~ .. d-:i·t'i~\' 

\\"inl lladl ill!'pl' :SU\\"jp 1H-l,eh Ein 
ltllillg' deI' \~l'l't!'{'i llllg' dc'J' .betrei'f'l'JHlelt Gt'llleindl', 1'(""tH'L' l)Vi 1\ I p i Jl~ l(li(J 

G l' () ß (' (' i 11 cl" Jl d,':, Olll'l':4nhll'ieht<'1'''. lll'i Pi ü d I (' i' lil I I 

~'P l' (' g' {' ! \ f' !ll ;\f .. l rt' 1 s! l' a t d('~ 'Tizeg'esIHnl~ \'011] ~\Il,lili/,ip'iUl!l f('~l-

gpsetzl. Dar'ülwl, in \yekhrJ' Gemeinde der IZrri,arzt zu wnhHl'll hai, 

iJeiintF"il IlIli:':'l'll 1I11U ill \\('kllelll \'erhiiltllissl' ~i(· an dn W,dil kil

nd 11 lll' JI ,oll"n. l'lll:,dH'idd \[)tl Fall ZI' Fali Ill,d lHu·h Ein\'l'l'l1l'lllilIIJlg 

tiPI' nt'IlH·1Ildt'Yl·I'11'i'lung' und dp:-; H{'zi!'!~:':!H)a!l1!{,ll L!pt' '''iz(loM:esIHUl: 
}.H'?en d('~~{'ll Ellt:--:('lH';(luH~' i~t die' lh'l'Hfl(ll~' ;111 dPll illl l\rilllizipilllH 

!Jp,lpl'l'Jld"ll Yel'\yaltUll/!>'an"s('lm!3 Zlliib:iii/. 
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auf 
Der au!' die Uj)Pll 'cl'wülmlc"I'1 l)"~._tl·ln.'l'l'ite u~ I .'> c, < v, 0 msilz kann Jl[U: 

Gi'und einel neunlichen 
werden," 

geändert 

Der Kreisarzt wird yon den Jel' 

der Zllill Kreise gehörigen Gemeinden und Yon den durch deli Yi~('-
ge span entsendeten AllssehullrnitO'liederp des I' 01111' ta' -' . 
-'"J b ~.l. ... l.,. Ie~ 111 f'Dler aJn 
;:'lLze des Kreises abzuhaltender< O'emeinsamen ", 1 J , ~ "" O'ewan i n 
~!eseVVahlyersammlllng entsenden die Vertretungen de: einzel;len 
Gememden aus Ihrer und zwar lJi" zu 1000' 10' -' , 
_ . ' ..... '...." ., L'.J111W ol1nerll 1: I H. 

llach Je welter~ll 000 Einwohnern je ein .\Iitglied, währ,'nd der Yi~e~ 
gespan 00 VJele Ausschnßmit2'Jieder ent"endel als die A 11 1 

, Vertreter tier Gemeillden c, .: " ,<. .': nza 1. (er 
, Zn KOml1al,aussehurhmtghec!ern S,illd 

tunlieh solche Personen zu I' 1'11 { 18 uem betreffenden ät·zi. 
lichen Kreise wohnen. 

Vorsitzender der ';V ahlyersammlung ist uer Oberstuhlriclltel' 
der auch das Kandidationsreellt ausübt. Bezthtlirh des WahlH'rfah "" .~ 
smd clip "§ 77 l'~ n· , G A 'T' ,n-,_.c , " c Lh ... 

.. )j Jb öl aes . ~~. XXl1: jlSt)h llICllb'ehenü (" 6" ({-"" 
G. A. XXXVIII: ~ " " "e 

EI ;y 

Die je,veils endgültig erledigten 
\Vege einer ordnungsmäßigen Amtsel'llenerung oder 
die vorüb d 1 d' t 

werden im 
Ernennung', 

er e 19 en durch 
lJesetzt. 

ung veranlaßt in K1ei11- ulld Groß
bezüglich des K1'e1S- oder Gemeiwlenotärs sO,wie 

d 1
- . , 

es \..1'e1S- oder der 

der 

mit gere 
ordelltlichen ahg'ehalten 'wird, 

(4) Die zur 
dauer gel'vählten 
;HanipulationSl)ersonals 
liehen Amtserneuel'ung 
Slellen der nieht auf 

Stellen der auf Lehens
des Hilf.s- und 

außer der Zeit der ordent-
lebenslänglich hesetzt; VOl'steher, die auf 

gewählten Vorsteher mittler-
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weile gewählt oder vertretungsweise bestellt wurden, nur 
bis zur allgemeinen Amtserneuerung in ihren Ämtern, 

(5) Eine Ausnahme gilt hinsichtlich der für eine solche 
Stelle vertretungsweise Bestellten, die infolge einer im Disziplinar
wege erfolgten Amtsenthebung in Erledigung gekommen ist: hier 
hört die vertretungsweise Bestellung i'nfolge der Wiedereinsetzung 
des Betreffenden in sein Amt auf, 

Anmerkung: Der Posten eines Gemeindellotäl's ist als erledigt 
zu betrachten, sobald sich die Nolwendigkeit ergibt, zur Versernmg der 
:\otärsgeschäfte eine andere Person zu bestimmen. In diesen Fällen 
kann die Dienst.eszuweisung und Regelung der Vertretung nur gemäß 
den Bestimmungen des § 84 des G. A. XXII: 1886 durch den Ober
stuhll'ichter erfolgen. Mit den Notärsgeschäftell übernimmt der Nach· 
folger auch den Wirkungskreis als Matl'ikenflihrel'; für die Yersehung 
der Matrikenangelegenheiten gebührt kein besonderes Honorar, weil 
diese Geschäfte zu den ordentlichen Amtsgeschäften des NOLärs gehören 
(s 2 des G. A. XXXVI: 190-1- und Vdg. Nr. 1. ~L). 

§ 85. 

Jedes Mitglied der Vorstehung und des Hilfs- und 
-:\Ianipulationspersonals legt vor dem Vertretungskörper folgen

den Eid ab: 
"Ich N. N. schwäre, daß ich den mit meinem Amte 

verbundenen Pflichten mit gewissenhafter Pünktlichkeit nach
kommen werde, So 'wahr mir Gott helfe. 14 

leisten: 

Amte 

Wenn der Gewählte angeben sollte, daß der Eid seiner 
Überzeugung muß er folgendes Gelöbnis 

N. X. gelobe feierlich, 
verbundenen Pflichten mit 

daß ich den mit meinem 
ge'wissenhafter Pünklichkeit 

nachkommen werde." 

§ 86. 

Jedes Mitglied der Vo und des Hilfs- und 

eine Unterlassung 

e1'sona1s ist für den Schaden, den es in seinem 
sei es durch eine Handlung, sei es durch 

aus 
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lässigkeit rn3tkes gomlatlausagl dem Staate, dem Munizipium. 
der Gemeindp oder Einzelnen ulll'H:htmäßjger und unzuständiger 

',,"ejse {jogtalanul ('8 illetektelenün zugefügt hat. yollen Sehaden

rl'satz schuldig. wenn der Schadell durch ein yorsehrifts
III :"ißiges Rc,chtsmittel nicht yprhütet wprden konnh .. 

(2) Angelegenheiten. die sieh aut' den Schadenersatz beziehen, 

gvhöl'en in den \Yil'knngskreis des nach der Gerichtsordnung zu
das yon deI" Erhebung der Elltsehädigungs

VenH1Ullng;;lJehörde illKenu(llis zu setzeI! 

:\Iutwillig prozeßfühl'ende Parteien können mit einer 

Geldbuße his zn 1000 K zu Gunsten de:.: Gempiudeannenfondes 

hestraft werden und sind zur Zahlung ch'r Pl'uzl'ßkosten zu 

YPl'Urteileu. 

Imblm. 

]iche 

iilwt' solidarisch 
UII 

steh pr,; 

§ 87. 

At! ürigpl" des Hilfs

im SilllH' einer hölleren 

nicht ode[' ,yell]) nicht ermittelt 

kann. wer für den inkriminierten Besclduß 

mannes 
im SinllC' 
Erf'onlel'llh;sl:: 

den Schaden 

der lmlemllüüster dem 

die dem amtlichen 

treffen wird. 

erende Beamte 

vPI'Ul'Saelwll. na eh diesen in erster Reihe 
Sillm~ (1e", {;l'meindp;.:tatnh,~ dip An fSl e h t ühel' dip 

Illld dip dif:! Erfüllung ihr0!" clipsfüHig'Pli Pflhht(~ll ver

,; i g t baben. 

§ 89. 

dfel' anf 

III Klein- und Großgemeindeli der deI' 

Krf,is- oder 
.YIa stratp der V-ih"",,"I'nl 

Der 

in Städten mit :.n~negeltpJll 

in erstp]' Rpillp YPl'cmt1.YodlielL 

richtet )w-

!refflcnd die zum Kreisnotariat 
lln 

der- hetrl~ffendell Gemeindl' vollzieht 

dPl' übt in 

di" 
m· erstel' 

zlye!1el' Heilw m Klein- und 
m SUHlten mit 

da;;: A ufskhts- lind 

§ 90. 

der Gem ei u d eHI l'c'h' lt U il g 

des Hilfs- und JlallipulaiionsjJ("rc;ollab ist das Dlsz 

1/('1' fa 11 re n ,.:la!tlm!l: 

dell 
mit 

SOI\'I(; 

tin Cl ['-

wenll l''': seilll~ Hll Ue",etze IUH1 l!l den Statllleu oll!'!' ill 

b) \yenn 

lieh ode!' 

nkht vollzogen werden darr: 

verldz!. 

19 ölfHtt

O(\Fl" ab-

c) WPIln p,.; eilwn öffpntJiclw,.: Ärgerni,; yenll',.:adwildell. ltll

montlisehen Lebpnswandel führt oder dt)rlei 

All lllPl'kllllg- . .Im 
zur \Vcill'rfühmllg" ihrer 

ti-('ll \<: illdpdic'11:.:i (~ 
bi, 
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Allnahme odf'r XichlaullalmH' ihrer Abdankung yerpflichtet 
Xl'. 15 i25 1894 1. .M.). '\Tenll ein Gem"indeanzesteltter eine 
bpg-ehL so ist g-eg-en ihn im polizeilichenWe;e yorzm;ehen. \ms jedodl 

die des Disziplinancl'fahren>' ~ nichi' <lllssr:l!ließt. 

§ 91. 

Zur Allordnung des Disziplinarverfahrens sind herechtigt: 
1ll Klein- und Gl'oßgemeinden der ~ 

der die 
dps MllUizipilllllS und der Obel'ge8paUj 

in Städtell mit geregeltem Magistrat g'egelJ deu Bürger

die lI1al'istrat~l'äte, den Oberllotär, Oher
und Gemeindearzt : der 

der 

(,,/ 

orchwl. ist eille 

kann Aets l1:eg'ell 
richters und des BürgtTlncistel's all 

abändernden Bpschluß des 

gegtcl! d('ll Beschluß 
des Vizegespans an den 
abänderndpll Beschluß an den 
erster Instanz 

des ~IUllizipim11s 

,yC'rden. 

§ 92. 

Die Disziplinaruntersu führt in Kh·iu- und 

Großgemeinden der oder in seiuem Anf-
der Stuhlrichter; in Städten mit gere em Magistrate 

aber gegen den Bürgern10ister, den Stadthauptmann, die lVIagistrab

räte, den Ohernotär, den Oherfiskal und den Gemeindearzt der 

gegen die Übrig'eIl Mitglieder der Vorstehung sowie 
g'egen das Hilfs- und Manipulaiionspersonale der Bürgermeister 
und zwar mit jenem \Virkullgskreis, den (kr Oberstnhlridüf'I' 
Kh":in- und Großg'enwinc1el! ])psitzt. 

,,-r 
u1 

(2) Der Yizege,,;pall kLUJiJ die UJlll'r:-;uclwllg" aileh durch 

duell Vertreter durehfühl'eJJ la::,sen, 
Yon der Beeidig'ung der im Laufe dei' Ulltel',.;uehulJl,t 

l'lllvel'1l0mnWIWn ist in der a1zusehcu; insoferlltl 
jpdoeh das die führende Organ die Beeidiguug d,,]' 

eillVE:nlOmmenel1 zum Z,yecke der Fesbtellnng der ZliI' 

entscheidenden Um,.;tände für not
,\yerdt'n, 

(:;1 Zwallgsmaß-

J,ahlllpli die zu erscheinen oder eille Aussag'e 

zu machen sich sowie da,,; im der Be eidiguJl g 

d,'i' zn hf'ohachtplld(~Verfahrell in einer den. Besiim-

1ll1wgell der 206 und 24,2 A, LI\' : 1868 eJ1t-

\Yeise milh,1o't Statuts 

§ 93, 

,'ret' die 
oder im \,prlaufe der Untersllchllllg', \Y(~nn dies ('He :1Ili'-

tandlenden Fm.slände J, dell bdl'effelldell VorstetH~l' 

I des von seim;Jll 

kaJm auf Grund ,11;:-

\'I'stim;tanzlichell Bu"dllw,ses yollzog(;!l \\'erden, 
Die SteHe dE'S ('lltho])(:llf'Jl r ol'stehers de::, 

Iyil'd einslweilen dur 

§ Bi. 

In F~illell, die kei Ilen ('schuh duldell. kann der \'iZl" 

olm ü die S Lel! ahZIlWilr:";i, 

die nicht yo]]zogPI1C Vel'oi'C1ll1mg auf KosteH des hetreffeiid\'ll 
Vor:'itt~hers, im Falle s(~iner ?vlitiellosigkpit aher auf ](oslen. (heb 
mit möglichster d('I' nemeilldi' dlll'ch ;~"in(' pigell(o~l 

Organe Cl usführel! lassen, 

S 9:3. 

(1) Der Vor,.;teher I dl'S Hilr~- und 

~laniplilati()ll,.;persollales) kaJln je lHlch (h;lll lll'ade :-;eille~ Y (;1'

o'ehuldens 



1;) 

ill millder :.:iraf]iar!'11 F;'Ulen: in J\lpin- und Gl'oßg{"l1lf,ln-
cl (; 1I mit ("im'!' Itiig'e ud('!' mit phwr his zu 

50 K; in SLidi('n mit mit (olmw 

:VI "jrat rnil 
ode']' 

1m 

so\yip im Fallr" 
Klpin- und 
gerpg·(~ltem 

bi:.: 1000 K 

Vf'i'falm'lls ",owie dlT Um",tand. 
zu hpza!Jl(~n hat. fpsjzu:'tp]]ell, 

"ilJd auch dk~ K os (~ll dl''': 

\nT die Kosten dpc; Verfcll1l'ellci 

In) 1m 

daß Jll 

dip Ilach Punkt a) n)lll 

ist eine Fallfrist zm B8zahhlllg' 
zu hestimm(~n: fe!'lwr darin 

der (Hp in 

und vom !nlJell
sdlClffen lInd 

und zwar clPmrt 
S lii d t (~ll 11l it g ('I' f~ g't' He III ;vb gis t ra L 

zu J ielll('Sspnd(~ Straf,,:ulll1ll0 
auf Fall Zil Hllflsh'lI cl(',.: Arnwnl'oudc,.: df';l' JwLreffpHc!i'ti 
Stadt zn \'('I'I\Olll]el1 "eill wir'u; endlich ist aU<.:h 
C1ntwol't!i('hkdt hinsichilith eh,s EI'satzt's des yom 

n~nlrsa('ht(,1l Schad('lls ff'",lznsjellj'll, \yo!-!'egel1 die Sehadeuer,satz

klag YOl' dem ol'Cil'ntliclH'1l (;prkhtr~ "werdun 
kann, 

:\ !llll (' J' k l! 11 ~'. (~{)gC'll Plnc']1 ~lf:iJlti~dv'n 

PlJtfernl hai Hud des,,,]] Aul'ollihali l.!Jlbekannl ;":1 

"hm' Höeksid(1 ,.1IIJ' :,,,in,' Ahm""ll heil da, 

End(' g!'l'U!Jri \\('I'i!"ll (\~dp, '11', ;)\)881: 188B l. 

§ D6, 

IJl l\:!elll- und Gl'oßg('mcilldHll kmm de')' 

"linie 

kHIlll 

in St:'idtr~n Illil 12'el'p!t'c'I!Plll .:\IagL.;t t aber der 

und der yon d(';l1 1m § 95 he-
stimmten Stl'aj'Pl1 11m dip lInl.,'1' Punkt a) enYiilmlen m 

(1 ) 

Yerurtl'ilte krin 

§ H7, 

Brs('hluß hat df,l' 

zu 

{,in,,!, der EnU HUll Amt" und (h~r 

zum ;\m[sy"l'llis\(. kann jHhwh: 

D; 

i.!.'('!lCll dpli B(~sdüuß d(',.; lind Üi S t äd i (' I1 

mit gel'I'i.!.'dlcm )la ",trat gegvll dPH J3p,.;chluß d(·~ 

den 

diesem 

,"on di('~el! I ,lll 

(Lil 

'Ion 

u) So,\yoltl in den Fällen de,.: Punktes (I) wie des Punktes (I) 

bun nm inllf21'halJ. Of'1' Frist \'011 
des 13(",(:111 l1s"es an 

werden. 

(~I Die 
im Falle der 

,\ 1111(" j' k 1111 v' In 
(Jelll{·ilHlen (\es Kl'{'h;<.'I' da~ 

, 
kann selbst. 

werden. 

Kl't,isuotäre stp1J1 del1 

ZII IYd;c:, ;';]','I.{j~J2') 18\11 

l.~i.i. EIH'lI:''' c)"lll ,km "taatlidwn 'j'ipl'lll'zte in 
gt'i1'(~1i H(,]l1t'illtl(';ltq~·(,:--t('!H\> \\"l'/\?H Vpdelznng de1" \'PIC'l'IIlHrynrsdll'if\Pll 

Berufllllg-"l'P('1!t ZII (rd;.Z, '\ I', tS1S1 18fJO l. :I!.), 

~ 9R. 

"\Ypnn an,.: der illl Sinne des ~ 91 
daß Ye 

Unter
die als schwerer 

qualifizipl'l er",clleinell und dO!llnaeh dne höhere Geldbuße oder 
eyel1lilell SOgCll' den Amlsyerlust nach sich ziehen können und 

ül .ersende! , 

(h~n Üll S \lG 
Siädten Illit 
I'erner d,m 

<I) der UborsluhJrichter 

(~l' es für nol eine 

die "..\kü"l1 der nH1 ihm 
wenn 

suchuug anorünet und naeh dem Ergebnis der t'lltersl!ehung 
in erster Instanz entscheidet, bei welcher Gelegenheit er, 

olme HücJ;sichl an[' die Bestimmung des S 96 gegen den 

Vorsteher und das Hilfs- lind der 
betreffenden Sladt Illit geregelten] }lagistrate die im ~ Bi), 

Pmdd en\~ülmt(;n Slraf(ol1 anwenden 
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b) derVizegespan die Akten, die sich auf die durch ihn oder 
seinen Stellvertreter gegen die Beamten der Städte mit 
gel'eg,eltem Magistrate durchgeführte Untersuchung bezielJen, 
behufs Entscheidung in erster Instanz an die Disziplinar
kommission des Muni
zipiums, die im Bedarfsfalle e]JenfaHs eine Ergänztmg der 
Cntersuchung anordnen kann, 

(~) Gegen den Beschluß deI' Disziplinarkommission des Yer-
kann an den 

§ 99, 

ft) Im ganzen Verlaufe der Yerhandlung 
angelegenheiten ist 
weitere 

durch zwei 

sind monatlich dem 
der hat 
heit imwrhalü acht 

kann die der 
Jedigung innerhalD weiterer 30 fordern, 

appelliert werden, 

von Disziplinar
Beschlüsse eine 

kalln jedocll 

ts) Disziplinarerkenntnissfj ersler Instanz sowie die sie ah
lindernden B~schlüsse zweiter Instanz sind, wenn dagegen nicht 

llach Ablauf der dem 
yorzuleg'en, der die Akten ahverlangen lUld 
binnen \reiterer bezüglich der \yeiferell 
Revision heim stellen kann. 

S 100, 

IH Fallen schwererer Geldbußen und des Amb
ver I u s t es ist vor dE~r erstinstanzliehen Beschlußfassung steb das 
Gutachten 2Uagistratualfiskals und· ist der 
angeklagte V orsteher u~ng'ehörige de::; Hilf::3- und Manipulations
personales) berechtigt in dieses und in das Ergehnis 
der Untcl'::3llc1mng Einsicht zu nehmcn und sich darüber inllel'balh 
acht schriftlich zn ä u ß ern, 

der 1st sowohl das Gutachten dp;;: 

als auch die A 11 ß e1'un g den Akten beiz\!-

schließell. 

§ 10I. 

Der vom Amte enthobene Yorsteher 

Hilfs- und ist. sofern er nicht zum Amt:o:-

verluste verurteilt Iyurde, nachdem das Di"zi 1II 

Rechtskraft erwachsen in seine Stelle \Tiec1el' einzu,setzen, 
vVurde auf eille Geldhuße erkcumt und hat der Yernrteiltt, 

belll~,,,,,ene 

KOi'ten \vührend der anlJerauHlleIl 
~orel'Jle (~1' nieht yom Al1ltt~ 

der Hälfte seiller 

der Raten ilJ 
t'in yom .Amü, enthobener 

:3IaJ lipulaiioJ 

~:ami ]\o"tc'n ilmel'halh der 
bat er, ;luch ,,,~enn er lJach Er\YClelJ,.:elJ 

in Recbi;-:kl'nfi \\iH!er ill seil! Ami 
die GI:']dstrafe tUtel die Kosten nielli 

vollkOl1lmeu bezahlt auelJ fel'llerLili llur auf LlJicl'halb-

diesPl1l 

der 
l11)(l 

der ihm im ShlllC' de,.: zwdtell Ah::"üzec' des 

für die Danel' der EnthehuJlg" lil 

Falle ,yinl der den Teil 

des betreffelldC'll YOl':<t.ehers (Aligellörige)JI des Hilfs-
zur der Geldbuße ulld dei' 

1\ o"ten vervveudet. 
'Vell1J ein Vorsteher, dur nicH im Genusse; eines Gehalte,.. 

mit einer belegt IHlrde und dll' bemessene Geld-

])IIße samt Kosten innerhalb der Fl'i"t nicht erlegt, t,O 

ß } 1·~ t ("'ll'--.,', de'].)l Pl"l'rat.'TOI'J11Ögell des B(,-kÖJlllen Geldbu, e nnu \.o~.en. - "~ ~ 

tl'i'tfendE'JI im eingetrieben ,yeeden, 

§ 102. 

(1) Die Stelle des mit Amtsverlust bestraften, V?rste~lHS 
(Anaehürig'ell des Hilfs- und ManipulationspersonaleslIst 1m Smne 
des "~84 dieses Gesetzes jedenfalls i.m Laufe eines Monates zu 

besetzen; \\>er aher zum Amtsverluste verurteil~ wur~e, kann ~u~ 
Eintritt der ordentlichen Beamtenerneuerung mcht wlederge\vilulL 



\)2 

Wel"dell: 1111 Falle leille" z\\"Pimaligen ~\nüsH·l'lust e" abcl' verliert 
er seine fernere 

(~) Der Gemeinde- und Kreisnotär kanu in der,.:plben Ge
meinde oder in (lem~eJhpn Kreisnolarialp nicht YOnlleUem und , 
\\~eun ("1' zum z\n'iienmaj(, seine;;; Amtes enthoben \Hm!p; 

wpr(jpn. 

§ 103. 

rorsieher ( des Hilfs- Und :'Ilani
ten oder ]H·j 

I BeamlenemeuPi'img n ich I \\ i ed e I t 

In denl einen \yje in dem anderen 
: ,Venn deI" ge\\~e,;ene \' ors[ehel' 

anlwol"tliehkeit jJ(wh 11 ieht beil'eiL j"t, m,nn es sich mn dif, Fesl

handelt. lind \Hmn 

elJl 

ist der Rüekl ritt vom Amte m deI' H(,gel nicht statthaft. In 
A usnahmsfä llpn kann voraussichtlich 
einer minderen und eine finanzielle Ver-
antwortlichkeit nicht in kommt. vielmehr das Interesse <1("s 
öffentliehen die Annahme des Rücktrittes als wünschens
,,,ed erseheinell läßt, der Rücktritt angenommen werden. 

n·' ~;) 

(B) thcr die Fragt' dm' Annahme dps Rücktrith's l'llbc]widej 

dip in der Angelegenheit vorgE;hende Disziplinal'hehörde, die dip 
IJ('ireffende( tl) Gemeinde (Gemeilldt~H) von ihrpm Beschlus"e, gegen 
d('n die Betc~ilig'len instanzmäßig' appellieren können, yerstiindigL 

§ 104. 

(I) Dem >;om Amte enthobenen YorstE'hel" (AngE'hödgen dl'" 
Hilf,;- und Manipnlationspel'sonale,;) falb Pl' ein Gehalt hezipht. 
für die Dauer der Enthebung ein l'nterhaltshetJ'ag auszufolgen, 
dl'I' si"h von einem Dritt('] bis ZHl' Hälfte des Gphnlts er

sln'(" ken kann. 

Hierüher enbcheidd die da,; DisziplillaneJ'falll'pn iillord
flendp Behörde: gegen ihren Beschluß kelim dil, im § n l fest

/.!'p:,tellte instalizmiißige Beruflllig in Anspf"llch g('llomnJeIl \renlell. 

Der yom Amte ('nthobem, Notiir belliill während der 

l)allcr der Enthebung 
d('1' ZIIJ" amtlichen 

seme Na tu I' al wo h 11 U Ilg mit :\ l!snahllH' 
lwsHml1liell Hiillllll'. 

~ J05. 

(J) Im Falle eine]' Nachlüs eiL Odt'l' eines diellst-

lichen Ungehorsams 
mit geregeltem 
gemeinden der 

der 

ll1inden~1l thades kaHn in Städten 
m Klei ll- und Groß

in Kleln- lIud Groß 
Einn~J'Jlajtm(~ dH' Betl'effendeu, 

\YiJl1l1 lllllll(cr dne 
mit gel'(;geltclli 

Z11 :W K und gegenüber den 
dl;1l des Hilfs-

und den \"ol';-;(ehem dei' Klein- Imd 

zu 10 K sich erstrel'k(~Jl kanu. Die Ordmmg;-;
strafen flief~en in den P(·nsionsfond der Upmeindenotäre. 

St.üdten mit g'(';regeltem :\lagisLrat kallil dei 
MiLgliedl~rn der r 01'-

stelnmg mit Ausnahme des tanile", der }Iagistrats-
des Ohernotäl's. (je,; Oberfiskals und ferner 

geg'ellüber den Angehörigen des HilCs- und Manipnlationspersonals 
dieselben Ordmmgsstrafen verhängen wie in Kldn- und Gl'oß

gemeinden dei' Obel'stuhlrkhter. 



94 

I:;) lnbezug auf di(~ dt~H Disziplinargesetzen nni erliegenden 
Y(~rg(;lwl1 bleiht da,:; Recht, dell Beamten später zur 
Vrcrantworbmg zn ziehen, jederzeit aufrecht. 

§ 106. 

Il) fÜer HandlungelJ. die auf Grund der bestehemden 
Gesetze 1Jlld sonstigen gesetzlichen Vorschriften als Ver

lm·chen, Vergehull oder Cbel'trelung zu betrachten sind, wird die 

nach eien des Strafverfahrens 

LntersuchlH1!t, die von c~iner Obigem 
Behörde im Venyaltungsweg'e angeordnet 

daß die betreffende Handlung nieht bloß ein 

strafbares Vergehen, ;:lOndern 
Gesetzen und sonstigen 

Yor:,chriftPll zn ahndende Handluilg bildet, so falls das 
yom DisziplimlI',"tandpunkte das Er-

11(1('h sielt zieh I, das 

fortzusetzen und zn Ende 
oder die Disziplinarkom

oder 
: 1880: neu: § 

oder die für das Verfahren zuständige 
G, ~4 .. XXXVII: 1880; neu: 

der zur Einleitung 
zu verständigen; 'wenn 

EntlassUIig aus dem Arnte 
nicht zu begründen ver-

; in Falle ist 
zur Beeridigungder Straf

Urteil in Schwebe zu 
Sil'afangelegenheiten sind von den Gerichten 

sLets <1ußel' der Heihe zu 

§ 107. 

Im FaHe (1(;]' Eillleitung der Slrafullh'l'suchulJg' der 
Yel'waltungsausscllU.ß den forsteher (A1Jg'ehörigell des Hilfs
und }ialliplllationsp('l'SOllaJes) je nach den Umstämkll waHn Immer 
Y0111 AmLe l'llthe]ICll: iu al](~n jeli(;U :Fäl1eH illclenen 

Beschluß auf El'helHm)! dc:r c!.llklage gefaßt wurde uud iu Hcchls
haft erwachsen ist, ist die Enthf'bung yom Amte miliedingt zu 

\'('ra1l1a,,:sP11. 

§ 108. 

Da,:; infolge des Strafverfahrens "'('gell Verhrechen, Vergehell 
oder Übertretungell gefällte Urteil ist durch deli vorgehenden 
Gerichtshof (Gericht, Behötde) stets a11 den Verwaltungs
ausschuß einzusenden, der den wegen eiues Verbrechen::> oder 
eincs aus Gewinnsucht begangenen Vergehens schuldig Gp
sprochenen oder wegen rines anderen Vergehens VC'l'urte~lt~n .vom 
Amt.e allfäl1ig die vom Gesichtspimktr: des Dlszlplmar

yprfahrens erforderlichen Verfügungen trifft. 

lX. Absebnitt. 

Haushalte der 

§ 109. 

Das und Vermögell der GFJHeiude 
stehenden AIJstalten muß ill jedem 

das Llyentar bt dc'I' (~emeillde-
uml der unter ihrer Aufsicht 

.fahre 
:,chlußrechnullg anzuschließen. 

§ 110. 

der ist Hllgei'chm<'\lert zu 

erhaltell. 
In Ausnahmsfällen kann der Vel'tl'etungskörpel' die Vel'-

äußerung, wesentliclu, U oder Auf teilung des 
, :l '·011 unb chem Stammvermögens, SOWIe (en , 

oder Regalrechten in einer Generalversammlullg, 
die unter Anberaunmng einer Frist von mindestem; 30 Tagen 
durch besonders einzuberufen und kundzumachen ist, 

mit absoluter Mehrheit seiner sämtlichen 
der das Stimmrecht hesitzel1del1 
AbstimmUllg und mit Beobachtung der 

heschließen. 

einschließlich 
in namentlicher 

Bestimmungen des § 24 

vVenn die Verlreter in dieser Dicht in genügender 
Zahl erschienell sind, so ist auf dieselbe '\V eise eine neue GeJlera~-

• •• "0 1 ' '1., d ,rel'Tl auch hei dieser (he ' .. ersammlung auSZU"C.lleWell \.,ll " " L. 
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(,1'l'orderlidH' Anzahl nielli "(,)!,I','1,'l'l",11 \\',"']'(',. I, , h~,. ri:Clllll Y<1II di'l' rH'-

hinIH'1l 1;) Tag'PIi die l<~inbl'Ulfllfig ('iliH lH'uen 
y ('!'"amnllll', J~.O' 3'11°" 1 I d Cl , - ntOn t1f' wpr {'li. 111 W'!' dip .:\lplll'l;eii dpf 
i\ nlYP:ipnden entscheidet. 

( I) Das'-'plh' {J·m I'"''' '}' 1 1 '-' . , '" ,.",e n ' )(zu16 lC11 (P:i ,,!;unlnVl~!'m(il2't'IIS dm' ulIll'r 

Anl'"iehl fh,1' UplI1pinot' "tehell d!' I i AIls[.al[l'lI, 

~ 112, 

Dil' Art. dpl' Y('l'waltuHg' lhJs G(~mpilldl!i'eJ'mÜ!!'('11S. um! 
WI'IIII die Vt'l'paehiaug' ü!stgesptzt i\'tll';!P. del'PIi 

I, dip V~l'l;\V(,Jldull~(, de·]' !lach Bpdrieknllg dl'l' ,,11::('(,-
ll]('il)(~tl KO:ih'!1 (;]'üh endHIl Eiilkünftp, die ".\l't und \V(:i,,(~ 
ihn'!' \~ ! 'I l' I']', PI \111 g', (W <lllf dk l'lIIZl'JIH'11 Börgul' ill!.~ 
(]C'II Eitlkt'l'llj't,('11 t" 11 cl , ('li ,a ,Pli ,('lI d.l,i!(~ 1111(1 dit~ hierfür 
plwa elliddJtpllden Gphühl'l'll 'H'I'dcH dunh d(;11 

uild zwar iIlSOÜ;l'lIl' die Abällderung ('im'l' bC'stehelldf'1l 
lWZWt'('kl ,vdrel, ill (~i!l("t, C;('IIf>ralvl'l':,anll111ulIg' 

\'011 ihm zu tlie"plll Zwech milh,b' Beschtu,.;,.;{',~ 
11IHI mit 1"J!j('I' Fr,',,1 ',,'Oll 3() I' I anzu )('j',lImWII II/Iel kUlid-

Jm 

~ 113. 

Die iIn Sinne dpr Hlid 112 ZH fa".~elldell Bc'
sind in der Ckmeill(lt~ auf die üblidw vVt~isu Y()j',.;chrin.~-

sie kamt illl[('l'halb 15 YOll! 

v 

(km G(-;llwiuJ"verballd" 
<%('[' GtmicindH oclt~r iu 

an da~ 

kÜmlp!l YOl' Ahlau!' die,;{'l' Fl'i,,1. 

I aber hi...; Zit illre!' kei!l(~sfalb 

\Y('l'c!(,ll und (]e,;jJ'alll kÖlllWIl im Falle des ~ 112 dit, 
11ur nach Ahlauf dil·,,(,))' Fri,.;j IlIlel mit BerüeksiehLigwl[2' 

drl' mittlm',n:ik' l~hya Rekurse l'lIbchddeu. 

§ 114. 

(1) Das }Inuizipium pllh-;theic!t,j üb(~r den Rt~kur". wenn 

dh',.:er im Vel'\\";:lltullg"wege erledigt werde]; kam!: wenn 
zwischell der (JpmeiJ!de ulld ihre11 Mitglipderu priyatl'echtliche 
Frag'ell strittig sind. ob eill Vermög'en, ein Rl'cht oder eine Nutz
nil'ßtmg, worüber die Gelleraln~rsaJllmlllllg d('l' V E'l'tretung im 
Sinne der §§ 111. 112 und 113 yerfügt hat, zumYermögen 
da' Gemeinde gehöre oder zu ihrer freien Verfügl111g stehe, wird 
da" Munizipium die Ausgleichung dieser Fragen im 'Yege eines 
gü1lichen Ausgleiches yersuchen und wenn die;;pl' Hieht gelingt, 
die Parteien auf den ol'.:ielltlicltNl Reclltsvft>g yerwei;;en und 
bj" zm endgültigen richterlichen Entselwiihmg dk lw;;tehende 

Ülnmf.r aufrecht zu erhaltell haben. 
Dasselbe Vorgehen beobachtet das Ivlrillizipium. welln 

(''': dPIi zustandpg'(~kommel\(m Ausgleich, (h~l' ihm "tet,.: zur Ge
lwhmigTlI1g' zn nnterhreitcH i;;t, nicht genehmigell sollte; pill dies

Hillig-er Beschluß ist YOlll Mnllizipium zu 

§ 11.:5. 

\Venn die GC'lneindevertretung "ieh \\'eig\;rt. hUHlobilieu 

od(~r Einkünfte, die da,.; Munizipium für üemt,illdevermügpl1 
\lllU ditJ sich in den Hälldc'H von Privaten befindeu, yon diesen 
im ProzC'ßwege zurückzunehmen, oder ,yenn sie diec.;e Immohilien 

eillzelnpll Klassen der Einwohnerschaft oder dnzeillell Eil) \Yohnerrt 

miitebi r el'gleich in Besitz übergibt, oder schließlich, \n~Jlll ,.;ie 
slth almt' genügende Gründe weigert, gegell die YorstdlllJlg odp[' 

dit' betreffenden Mitg'lieder der Genwindeverlretullg: die im Süme 
dt'l' §§ 86 und 87 de,.; gegenwärtigPlI Gesetze,;; möglichen Sdu'itte 
'\'I 'gen Er,.;atzes de;; der Genwinde \'el'ul'SadÜell Schaden,; einzu

leilplL kann das l\Iunizipium nndhl drillgendell Fällen der 

gespan den Komitatsfiskal damit hdralleu. daß er cL,,; 
Gpmeindeyermögell auch ungeachtet des '\Yidpr,;famle,; (kr 

G('meindeveriretung sehütze. 

(2) Die,.;e Ermächtigung de,.; Munizipillm,; hesitzt für 
,-
(Ut~ 

G('llleindevel'tl'ettlllg' dit~ \Virksamk(~it eil!el' A tlwalt,;yollmadü, 

§ 116. 

(1) Die Vorstehung ist yerpflkhtd, Hlll .ipd\~IH gegt'H di,' 
(3pll1eillde angestrengtell Pl'ozes,.;p im \V(~gt, de,.; Obers;uhl-



richters (Bürgel'll1eistel':o1 dPlll Vizegespan Anzeige zu erstatten; 
diesE'l' kann, sofern er das Interesse der Gemeinde ernstlich ge
iährdet ",dWll sollte, den "Komitatsfiskal mit der Vertretilllg der 
Gemeinde betrauen; er verständigt hieyon die Gemeinde smYie 
das ]Jetrefft:'nde Gericht, 'V0111it die früher etwa erteilte Vollmacht 

er lischt. 
(2) ,Ye1111 die Gemeinde infolge eines Urteiles von einer auf 

Yt:'rmögen zu führenden Zwangsvollstreckung' bedroht 
so hat sie hievon die Anzeige an den Vizegespan zu 

erstatten, welch letzter behufs möglichst unversehrter Aufl'echt
des Gemeindevermögens und Venneidung einer Üher

lastung der Eimyohnerschaft die nötigen 'Verfügungen trifft. 

§ 117. 

"\Velln die Gemeinde infolge der Wirtschaft der Yer-
und der V orstehilllg oder infolge von Elementarereignissen 

;md anderen Unglücksfällen dem Zusammenbruch nahe ist, kann 
(~er Vizegespan auf ihr Einschreiten, und im Notfalle auch von 
amtswegen nach Anhörung des 3iagistratual-Fiskals, die Ver

des Gemeindevermögens für eine bestimmte Zeit mit 
Zwangsverwaltung belegen und einen Zwangsvünmlter bestellen, 
,,;,oyon er das betreffende Gericht verständigt. 

Die Zwangsverwaltung hat die Wirkung der im § 254 
de;.; G. A. IX: 1881 aufrechterhaltenen Sequestrationen (Sequestra). 

§ 118. 

(Betrifft die privatrechtlichen Verhältnisse der Kreise Jasz-Kun 

§ 119. 

Hinsichtlich der Erhaltung und Verwaltung der Gem eind e

fürste verfügt der G. A. XXXI: 1879. 

§ 120. 

Die Verpachtung des Gemeindevermögens kann in der 
nur im \Yege der öffentlichen Feilbietung stattfinden. 

Die Art der Feilbietung illld der Ausrufungspreis werden 
von der Gemeindpyel'tretung festgestellt; die Feilbietung wird von 

ihr genehmigt. 
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\f enIl die öffentliche Fdlhit:'hmg zu Keinem Erg·pllllisse 
führt, oder das Interesse der Gemeillde ausnahms,yeise eine priyate 
Yen'inbanmg empfehlen ,yürde, kanIl der Besitz auch aus freier 
Hand verpachtet ,yerden, doch ist der hierauf bezügliche Vertrag 
für die Gemeinde 11m nach seiner Genehmigung durch das )1uni
zipium bindend. 

§ 121. 

Bezüglich der NutZllllg der Gemeilldegelder sind die:;elben 
VOl'schriflen zu beobachten, die hinsiehtlich der Anlage der "Waisen

gelder bestehen. 

§ 122. 

Den V oransehlag unterbreitet die Gemein deyorstehun g i der 

:t\lagistrat) der Generalversammlung. 
Anmerkung. Der Voranschlag besteht aus zwei Hauptteilen 

und zwar dem über das Erfordernis (Ausgaben) und dem über die 
Bedeckung (Einnahmen). Die Ausgaben und Einnahmen sind wieder 
(,llh\~eder ordelltiche (alljährlich yorkommende) oder außerordent
I i c 11 e 111m zeitweise yorkOlllmellc1e). Bei Ordnung der Ausgaben und 
E"llmahmen sind insbesondere die Bestimmungen des § 130 zu beachten. 
Den Voranschlag yerfaßt in S t äd ten mi t gere ge I tem Ma gis tra te 
die Buchhaltung, in Gemeinden der Notär. Er ist in zwei Gleich
s(;!lriflen dem }Iunizipium I'Orzulegen, H)]l denen eine beim Komitat 
yerbieibt. <He z\yeiie der Gemeinde zurückgesell<lr;t wird. crdg. );1'. 

23354 1886 T. )L) 

§ 123. 

Dl'l' Voranschlag hat alle ordflltlichen und außerordentlichen 
Aus g ah eIl der Gemeinde mit besonderer Berücksichtigung jener 
zu enthalten, zu deren Bedeckung die GenwiJlde gesetzlieh yer-

pflichtet ist. 

§ 124. 

In den Voranschlag werden alle jene Einnahmen der 
Gemeinde, die auch bisher zu Gemeindez<wecken ver\vendet \yurden, 
;::amt den Kassaresten des Jahres, das der Anfertigung des \'01'

Rl1schlages vorhergeht, aufgenommen. 

§ 125; 

Der für das folgende Jahr vorgelegte Voranschlag wird 
immer im vorhinein in der im Herbste stattfindenden ordentlichen 
Gpnerah-ersammll1ng geprüft und festgestellt. 
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{:lI Er Lot wällt'l::,nd 15 im yorhinein kundzllillachendt,n Tagen 
YOl' Abhaltung der GelleraJyersammlung im Gemeindehause Z111' 

öffelltlidleJl Einsieht aufzuleg'en und in StiidtPl1 mit gengeltem 
. Magbtl'at(~ überdie" mtt.er dit; V("rtJ'etel' zu verteilen. 

(:;) Dip Gelleralversammlulli! j"t yerpflichtet. die von den 
Stell('l'Zahlern ell>], (~ellwind(" eillgerE'idüen Bemerkungen (Ein
wendlllq:rpnl ypde,.;ell Zil 1a,.;sen Imd zu n·rh,mdeln. 

(4.) V,· 0 eille Buchhaltullg, ein ständiger Fiuanz-, 'Virischalt,.;
oder '~ol'alJsehlags-Fachaus,.;chuß hesteht ist die Buchhaltung 
(der FadJausselmß) stets yorhe1' einzuyernehmen. 

(.b) Die Sonderstimme der Minderheit ,Yird dem Protokolle 
ang,·seldos:ipn. 

§ 126. 

(1) Del' Voranschlag ist samt der Sondel'stimme der Minderheit 
und den yon Einzelnen eingereichten Bemerkungen dem Muni
zipimn yorzulegen. 

(2') Das }lhmizipimn nimmt den Voranschlag 

a) \Wtlll er den in obigen Paragraphen enthaltenen Bedin
gunlfPli entspricht; 

11) wenn sämtliche Ausgaben aus den Einkünften des Gemeinde
vennögens ohne Gempind esteuer hedeckt werden. und 

(;) wenn gegen den YoransehJag Ein,H"ndungen nichi erhohen 
wrm'lpl1, , 

pillJ'ach zur Kenntnis und kann ihm eii<:· Genehmigung nicht ve1'-

CII Im entgegengesetzten Falle üherprüft das Munizipium 
deli Voranschlag in seinell einzelnen Ansätzen, kann ihm im 

all~{pmeinell die G\:'nehmigung auch yersagen, teilt seine Bpmer
kUli gen der Gemeinde mit. kann sie zur Anfertigung eines 
neuen VOl'an:ichlags oder zu dessen Richtigstellung anweisen, 
und für die Gemeinde, die die Richtigstellung ablehnt den V 0 r
anschlag für dieses eine Jahr yon amtswegen feststellen, 
wobei jedoch in beidpll Fällen der Gemeinde das AppellatioJls
rHhl YOl'behaltel1 wird (und z\\ar an den Innenminister: 
1. Absatz des § 25 des G. A. XXII: 1886). 

Zum Punkte c): Beschwerderecht an den Verwaltungs
gerichtshof gemäß § 35, Punkt 2 des G. A. XXVI: 1896). 
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~ li/. 

Die GemeindevOl'stehung ist für die genalle Einhaltung ih'''; 

Voransthlags verant wortlich. 

~ 128 . .., 
"l.Venn mittlerweile infolge unvorhergesehener umstände die 

:Notwendigkeit einer außerordentlichen Ausgabe sich heraus
stellen sollte, ist deren Bedeckung in derselben vVeise zu vel'
anlassen, wie dies in Bezug auf die Feststellung und Genehmigtillg 
rIps VOl'ani'chlags in obigen §§ 123, 114 und 126 bestimmt ist. 

§ 129. 

Insofern die Ausgaben der Gemeinde aus den Einkünftell 
ihres Siammvermögens nieht bestritten werden können, kann 
die Gemeindp auf die Gemeindeinsassen und Besitzer <"ine 

Gem("indesteuer umlegen. 

~ 130. 

'(1) Hillsiehtlich der Aufteilung der Gemeindesteuern wird, 

unter Aufrechterhaltung der Bestimmuügen des G. A. XXXVIU:1868 
hezüglich der Ausgahen füe dle GemeindeschuJen, folgendes 

angpordnet: 
(2) in Klein- und Großgemeinden wie in Städten mit 

(rel'eapltem Maaistrate werden die Verwaltul1gsausgaben, die alle 
GPl11:~indemitglieder gleichmäßig angehen, im Yprhilltnis 
fol<Yender für das laufende Jahr vorgeschriehener direkter Staats
ste:ern und z\\'ar ·der Grundsteuer, Baussteuer, ErwerbsteuH, 
Steuer der zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichteten unter
nehmungen und Vereine, Montansteuer, Kapitalzinsen- und Relltell-

steuer; 
(:l) jene Ausgahen aber. die im Interesse des Grund-

IH'sitzes gemacht werden, um' im Verhältnisse der Grundsteuer 

der Beteiligten umgelegt; 
(4) jene Ausgaben endlich, die in diese beid~n Grupp.eI: 

nicht gereiht werden können, vde jene für die mnere PolIzeI 
und für die öffentliche Sicherheit, ·werden auf die oberwähntell 
direkten Steuergattungen, mit Ausnahme d\:'r Grund-, der Montan
und der von den Päehtern der Pußten yon diesem Pachte ge-

zahlten Erwerbsteuer, umgelegt. 
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(5) lAis trrulllllage der Aufieilung der im erstell Ab"atz erwähll~2lL 
Vi"J'\\altllngsausgaben kann nur die Hälfte Jer direkten SteU(~l'll angeuommelC 
werdc-n. die von der administrati\' der GemeinJe einverleibten Pußta. deIL 
Alpen und den nach einem fachlichen \Virtschaftsplan behandelten \\'ald. 
frrülldm gezahlt werden.) (vgl. unten nach Abs. 10.) 

(6) Zu den Kosten der Wirtschaft und Feldaufsicht 
hahen die Eigentümer des in der Gemeinde befindlichen oder ihr 
einyerleibten Grundbesitzes, die keinen Nutzen aus diesen Aus
lagen haben und in dieser Beziehung für sich selbst sorgen, nicht 
beizutragen. 

In Gemeinden, in denen (wie zum Beispiel i11 neuen 
Ansiedlullgen usw.) keine S t a at s s t e u erg e z Cl hIt ·wird. 
bestimmt die Gemeinde für jene Zeit unter Genehmigung des 
1Iunizipiums mittels Statut die Art und Bedingungen der Auf
t.eilung der Gemeindesteuer. 

In Gemeinden, in denen die Befreiung der Taglöhner 
von der Entrichtung der Staatssteuer (G. A. X: 18831 eine 
bedeutendere Schmälerung des Gemeinde-, Komitats- und Schul
fondes hervorrufen würde, kann die Gemeinde die Art und 
Bedingung'en der Gemeindesteuer, die auf die in der Gemeinde 
wohnellden und nur von ihrem .Taglohne lebenden Taglöhner 
aufzuteilen ist, unter Befolgung des gleichen Vorganges beschließen. 

(9) Die auf solche Taglöhner aufzuteilende Gemeindesteuer 
darf jedoch den Betrag des vom Munizipium festgestellten ein
tägigen Durchsc.hnittstaglohnes in der Gemeinde oder die Hälfte 
des in der Gemeinde bezahlten kleinsten Gemeindesteuerbetrages 
nicht übersteigen. 

(101 Die Eigentümer der Wirtschafts-, Handels- oder Fabriks
niederlassungen, die an den Gemarkungsgrenzen zweier Gemeinden 
erbaut sind, haben wegen der Zugehörigkeit des zu den Nieder
lassungen gehörenden geschlossenen Grundgebietes (beltelek) und 
zwar hinsichtlich der gegenwärtig bestehenden Niederlassungen, 
sofern dies bis jetzt nicht geschehen \väre, binnen eines Jahres 
vom Inslebentreten dieses Gesetzes an gerechnet, hinsichtlich der 
später entstehenden aber bei Gelegenheit der Errichtung der 
Niederlassung, die Verhandlung einzuleiten. 

Der fürJte Absatz dieses Paragraphen ,vurde durch 
8 {) des G. A. XII: 1909 außer Kraft gesetzt. 

't {)' des G. ),. XII: 1909 lautet: 
b 

Die auf den direkten Steuern haftenden 
sind im allgemeinen von der für das laufende Jahr im 
Verwaltun gswege vorgeschriebenen Grundsteuer, 
Kapitalzins~en- und Rentensteuer (steuel'listenmäßige ~~m8~
sung). allgemeinen Erwerbsteuer, Enverbsteue! der zur offem
lichen Rechnungslegung verpflichteten unternehmungen, 
schließlich \"on der Einkommensteuer, die auf die in § 7 
des Einkommensteuergesetzes er,Yähnten Diensteshezüg'e 

entfällt, zu bemessen. 
(21 Die Bestimmungen des G. A. XXXYII: 1879. sowie 

des §' 130 des G. A. XXII: 1886, \yonach in den dort 
bezeichneten Fällen die Steuerzuschlägeauf einzelne Gattung8l:1 
der StClml11steuern in verschiedenen Perzenten bemessen 
werden können, bleiben unberührt. Hingegen wird der 
fünfte Absatz des' § 130, sowie der § 137 des G. A .. 
XXII: 1886 außer Kraft gesetzt und sind hei Bemessung 

. Ab t d '< 1 '-'0 des Steuerzuschlages, der im zweIten sa z es ~ 1;Y c 

des angeführten Gesetzartikelserwähnt und zur Deckung der 
jedes. einzelne Mitglied der Gemeinde gleichmäßig ange
henden administrativen Kosten notvvendig ist, die vor
geschriebenen laufenden direkten Steuern auch von ~en der 
Gemeinde administrativ angeschlossenen Pußten und 
und den naeh einem fachlichen Wirtschaftsplan verwalteten 
'Waldgründen im vollen Betrag als Steuergrundlage anzu·· 

nehmen. 
(3) Die nach § 137 des G. A. XXII: 188? wegen . 

der Gemeindesteuern und sonstigen LeIstungen aut 
Dauer von sechs Jahren abgeschlossenen Yerträge 
insofern sie bis Ende des .Jahres 1907 genehmigt würden 

sind, bis zu ihrem Ablauf in Geltung. "*i 

§ 131. 

Die Feststelluno' und Aufteilung der den Lokalbahnen zu '" . 
gewährenden Beihilfen (§ 9 des G. A. XXX~: 1880, hezieh1.mgsw8lse 
§ 7 des G. A. IY: 1888) bestimmt die Gememdevertretungyon FaH zu 

*) Übel' llie Begünsligung der halben StelltC'rn für PllszteJL Alpen ,lSV7 

siehe V(lg. de, 1. jL 1"O1ll ~2: Septemher 1910, Z. 121ßO~l. 
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Fall in einer 15 Tage yorhe1' lJekanntzumachenden Gene1'alVel'Salllill-
im 'Vege der Yereinharung und unter Vorbehalt der 

Gpnehmigung des :1Iunizipiums. Der diesfällige Beschluß ist zu 
verlautbaren und 15 Tage lang im Gen1Pindehalls aufzuleg(m; 
während diesel' Zeit kann jeder Gemeindeinsasse oder Besitzf'I" 

appellieren. 

Gemäß § 7 des G. A. IV: 1888 erheischen die 
Beschlüsse der Jlunizipien, v{Omit Beihilfen oder der 
Ahschluß eines Anlehens' bewilligt werden, die Genehmi
gung des llinistel's (Handels-, Finanz-, Innenministers), die 
Beschlüsse der Gemeinde aber die Genehmigung des 
betreffenden Jlunizilliums und der genannten lUinister; 
ohne solche Genehmigung können diei'e Be:"ehlüsse nichi als 
recht:"giltig angesehen \yerden.*) 

§ 132. 

Städten mit geregeltem :\lagistrat kann die Hegie
rung auf begründetes Einschreiten des :Munizipiums, soferne es 
ohne Schmälerung dei' Staatseinkünfte und ohne Gefährdung der 
lnteressen des Handels nndder Industrie geschehen kann, aus
nahmsweise gestatten. rlaß sie auch auf indirekte Staats
steuern einen Steuerzuschlag umlegen und zur Vermehrung 
ihres Einkommens in der Stadt und auf deren Gebiete Gehühren, 
Platzg :31autell einheben, ja selbst ,-om Staate nicht in 

neue Steuel'gattungen einführen können. 

~ 13;3. 

Die Gemeindebewohner können auch zu Hand- lind 

Fnhrarbeiten nrpflichtet werden. 

(2) Die Leistungen 'werden nach den Grundsätzen des 
Gesetzes über die Hegelung der öffelltlicIlen Arheit [§§ 37, ~8 
bis 50 des G. A. 1: 1890] festgesetzt und enhvedel' in Natnr 
beigestellt odel' mit Geld abgelöst; sie können nur zur Erhaltung 
der Gassen, der die Gemeinde schützenden Dämme, der Verkehrs
linien und Verkehrsmittel yerwendet werden. 

'~} l~t>lrlejlltleh('s("hlü~s(~. die sieh auf' die StÜ)\'f'ni.ionicrtlng \·011 Loktd
!Jitlnwll lwziellt'JI - "i('ll" Ydg, cl\':, 1. ..\L \~"m I~~ ..\färz H)[l, Z, 43!H3. 
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~ 134. 

~l) Zum Bau und zur Instandhaltung der Vizinal straßen 
und Brücken zwischen den einzelnen Gemeindpn können die 
Gemeinden durch den Verwaltungsausschuß, je nach Maß 
ihres Interesses in besondere Gruppen vereinigt \verden. 

(21 Das Verhältnis, in dem einzelne Gemeinden zum Baue 
und zur Erhaltung solcher Straßen und Brücken heizutragen 
haben, wird unter Anhörnng der Betreffenden, sofern aher zvvischen 
ihnen eine Einigung nicht herbeigeführt werden kann, vom 
Vizeg'esll:UI und in zweiter Instanz vom Yer,valtuugssauselnu-lse 
festgestellt. 

Gegen die Entscheidung des Verwaltungsaussdmsses 
ist die Beschwerde an den Yel''\valtuugsgeridltslwf zu
lässig (§ 36 des G. A. I: 1890 und ~ 63 des (~. A. 

XXVI: 189fi). 

§ 135. 

(1) Von den Leistungen, die zur Erlmltung der im geschlos
senen Gemeindegebiet (u közseg belsejebelll befilldliehen 
Straßen und sonstigen Verkehrsmittel nötig sind. \yel'den 
jedoch die Besitzer fler administl'ath" zur Gemeinde geschlagenen 
Pußten und Alpen, s0'Yle der nach einem facblichen '1Virtschafts
plan yerwalteten 'Valdgründe enthohen, ,\yenn sie keilwn im 
geschlossenen Gemeindegehiet gelegenen B(;si[z (belsüs{~g) hahen. 

Sie sind auch nicht verpfliehtet zur Erhaltung der 
Ackerwege der Oemeinde und der Dämme, die die nemeinde 
oder ihre Gemarkung schützen, heizutragen, wenn sie nachweisen, 
daß sie die ersten nieht henützen oder daß die letzten nicht 

auch zugleich ihre Besitzungen, schützen. 

(J·egen die Entscheidung des .Ylunizipalausschusses ist 
die Beschwerde an den Yerwaltungsgeridltshof zulässig 
(~ 33, Punkt 2 des (:;.. A. XXVI: 1896). 

s 136. ,:--

Im Falle einer öffentlichen Gefahr, nämlich einer ::3chnee
ven,'phung, tbersch\H'mmung. Feuersbrunst us\\'o kann die 
Gemeindevo1'stehung ohne Rücksicht auf die im yorhergehenden 
Paragraphen erwähnte Ausnahme, die ,gesamten Fuhl'- und Hand
arbeitskräfte zur Ah\\'enelung der Gefahr in Anspruch nehmen. 
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Aumerkuug: Siellt: aueh die §§ 48 und 1:::::3 dp~ G·. A. 1: lS9" 

und § 1')1 des G. A. XXIlI: 1885. 

§ 137. 

(1) Gellit'indell um1 die Besitzer der zur Gemeinde gehörigen PuszteE. 
Alpen ocler nach einem fachlichen \Virisrhaftsplan yer\mlteten IValdgründe 
können betreff, Ablösung der Gemeindesteuern und sonstigen Leistungen nm 
sechs zu sechs Jahren eine Vereinbarung wegen Zahlung eines hestimmtf'E 

flmden Betrages abschließen. 
(2) Zm:- dieser Vereinbarung ist die Genehmigung des )Iuni-

zipiums erforderlich; wird diese Genehmig'ung verweigert, dann kann f'egen 
diesen Beschluß von weleher Partei immer an den lnnellministel' appelliert 

Anmerkung: Außer Kra.ft g-esBtzl dureh § 6 (les G. A. 
Xl[ : lSIOH: f'iehe Bemerkung- zn § 180 des G. A. XXI[: 18SG. 

~ 138. 
Staatsbeamtt', Offiziere der Armee, Horrn~domziere, 

Funktionäre und Beamte der (~Iunizipal-) Jurisdiktion, Y olk:-;
schullehrer und in Klein- und Großgemeinden die Kreis
und Gemeindenotäre bezahlen yon ihrem Amtsgehalte oder von 
ihren Pensionen keine Gemeindesteuer. 

Ebenso zahlen auch die Seelsol'g'el' keine Gemeinde
steuer VOll jenen Bezügen, die sie ausschließlich kraft ihres in 
der betreffenden Kirchengemeinde bekleideten Seelsorgeramtes 

genießen. 
An m e r k U11 g: Bezüglich der Gerneim1esieuerhefreiung Jer Staats

Hugestellten siehe §§ 13 llllll 'l'1 dl's G. A. IV: 1893 1IJ1(1 § 2 des 
C~. A. YIr: 1900. 

§ 139. 
Bei dt:'l~ Eintreibung der Gemeindesteuer sind di,~ 

BestimJllungen des G. A. XI: 1909 maßgehend. 

§ 140. 
Die Art der Kassengebarung und der Rechnungsführung 

,yird unter Beachtung der vom Innenminister festgestellten leitenden 
Grundsätze und der besonderen Verhältnisse der Gemeinden des 
Komitates yom i\lunizipium mitte1st Statutes festgestellt. 

Zu diesem Statut ist die Genehmigung des Illnellministers 

erforderlich. 
Anmerkung: Siehe § 164 des G: A. XXII: IS8(j und § 38 des 

G. A. XX: 1901. Bezüglich der Vorschriften für die Kassengebarung 
und Rechnungsführung' siehe Punkt 33 und 34 der Erlänterungeu zur 
J\/lI1lilatsclienstordnung (Band L S. 225 und 228.1. 

107 

§ 14l. 

Die Gemeinderechnungell sind den Hubriken des \'01'

an::,dl1ages entsprechend anzufertigen. 

§ 142. 

(1) Die Gemeinderechnungen werden in Klein- und 
Gl'oßgemeinden in der ordentlichen Frühjahrsgeneralver
sammlung durch den Vertretungskörper selbst geprüft. 

(l) Der Termin der zu diesem Behufe abzuhaltenden General
versammlung ist 15 Tage vorher zu verlautbaren und dem Ober
stulllrichter anzumelden. 

(:l) Das Munizipium sorgt jährlich im vorhinein dafür, daß 
nach :1Iöglichkeit außerhalb der Gemeinde stehende Personen in 
einer -de~ Bedarf entsprechenden Anzahl mit der Vollmacht 
betraut werden, in den zur Rechnungsprüfung bestimmten Sitzungen 
zu erscheinen, dort den Vorsitz zu führen, die Beratung zu leiten 
und über ihre \Vahrnehmungen Bericht zu erstatten. 

(4) ·Wenn dies auch für jede Gemeinde in jedem Jahre nicht 
möglic'l~ ist, so muß es doch unhedingt dort stattfinden, \VO betreffs 
der Verwaltung ein Verdacht aufgetaucht ist oder die Ausgaben, 
besonders aber die Gemeindesteuern erheblich zugenommen haben. 

Nach Empfang der Meldung hat der Oberstullirichter 
sofort den Beyollmächtigten zu verständigen; sollte dieser yer
hindert sein, hat er den Vizegespan hiervon zu henachrichtigen, 
der so dann für die Stellvertretung sorgt. . 

(6) In Städten mit geregeltem Magistrat hat der .Vor
laae der Rechnungen vor die Generalversammlung deren Prüfung 

b . . 

durch die Buchhaltung oder durch die betreffende FachabteIlung 
oder, ·wenn solche nicht bestehen, durch eine hierzu eingesetzte 

Kommission voranzugehen. 

(I) Die Hechnung, allfällig der begründete Bericht der Buch
haltung, der Fachabteilung oder der Kommission sind 15 Tage 
vor der Generalversammlung im Gemeindehause zur allgemeinen 

Einsichtnahme aufzulegen. 

(s) Die Generalw~rsammlung ist 
mel'kungen der Gemeindesteuerträger 

beraten. 

gehalten, etwaige 
zu ;-erlesen und 

Be-
zu 
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§ 143. 

(1) Die in solcher \\leise überprüt1e Hedmung ist in allen 
Fällen, gleichYiel ob dagegen eine Einwendung oder Beschwerde 
erhoben wurde oder nicht, samt dem Berichte des Bevollmächtigten 
dem l1unizil'ium zur Überprüfung zu unterbreiten. 

H Den Rechnungen, die dem Munizipium unterbreitet werden 
und die dieses spätestens binnen eines Jahres zu überprüfen hat 
sind die yon den einzelnen Steuel'tl'ägern etwa eingereichten 
BemerkungeIl so\yie das Sondergutachten der Minderheit beizu
schließen: in diesen Fällen kann das Absolutorium erst rm('h der 
Genehmigung des 1Innizipinms erteilt werden. 

S J4.4,. 

Gegen den Beschluß des Munizipiums kann die Gemeind.e 
odel' der ReclmuJlgsleger an den Innenministel' appellieren. 
vVeml die Gemeinde oder der Rechnnngsleger auch mit dem 
Ergebnis dpl' Überprüfung seitens des Innenministers nicht zu
frieden ist, kann die Gemeinde odel' der Hedmungsleg'er die 
Prüfung jener Reehlllll1g'spo,.:ten, gegen die Einwencbmgen er
hohen \YlmleJl. dm eh das für die Gemeinde zuständige Gt'richt 
binnen drei lIonaten. ,-on der Zustellung der Entscheidung des 
Inn(~nJllinisü~rs an gerechnet. verlangen. Die ForderungPtl der 
Genwinde an den BechnungsJeger können aber während der 
Ülwl'jll'üfuug jedpl'zeit im Sinil(~ des Gesetzes sichergestellt werden. 

~ 11;'). 

(li Insofej'n di(~ Untel',.;tüt.zung der wohltätigen YereilJe und 

die mil,ten Sppnden (;inzelnel' zur Versorgung der Al'lllPll der 
Gel11pinde nicht allsreiehen sollteil. ist die Gel11eindp den örtlichen 
Verhältnissen Pllbpl'echend yerpflichtet, für die Vel'Sorglmg aller 
jener in der Gemeinde zuständigen Armen, die sich ohne öffent
liche Clltel'stützung drm:haus llicht erhalten können, zu sorgen. 

I ~.I Vif er m diese \' el'sorgung Hur dllfCh eine übermäßige BelastI mg 

dm' Gemeindeinsassen bewerkstelligt Iyerden kann, dann kann die 
GpnH~inde ausnahmsweise die Unterstützung des l\'Iunizipiums 
und. \yelm dipses dazu unwrmögend \Yärp, des Staates in 
Anspl'ueh nehmen. 

(~) J('de Gemeinde Pl'slattet über den Stand der ArnH'1l nnd 
Üh(·l' ihre allf das Armenwe,;;en bezüglichen Yerfügungf~ll dpm 

betreffenden l\Iuuizipillm am Schlusse ellle" jeden .lahre:; dildl 

eingehenden Berieht. 
(4) :Mit GellehmiglUlg des Munizipiums könueu llwhrere zu 

einem und demselben Munizipium gehörende Gemeindell zum 
Zwecke der Armenversorgung sich n~1'einigeJl, ja das 
Mrmizipium kann auch anordnen, daß sämtliche auf seillem Gebiete 
befindliche Gemeinden zu dipsem Z,yed", eilwll einheitlichen 

Armenfollds bilden. 
(0) Gegen einen solchen Beschluß ist dip ~\pp('lli\lion an den 

Jnuenministel' statthaft und \yeml aueh Jlieht ilppplliprt \yordell 
\y;'in" so ist die Gel1f~hrnigullg des Mini,4el':' denIloch el'forderlich. 

AlllJll'l'kung', Über clip Tra;!lItJg' der l\osipil ,jel' öffelltliehell 

Krankenpflege siehe G, A, XXI: 18B"'. lwzü:-;Ii{'l! dc's B"s{'ln\'('rdp,'pcl!I .. O' 

<Ill den VeJ'wll.ltungsgeriehtsllOf § J3 dies"s GpSl'jzarlikpls, ' 

§ 146. 

Jede Gemeinde ist verpflichtet die Yerwallung aller yon ihr 
eri!altpJ~en \Vohltätigkeib- und Bilduug,,;anstalten regel
müßig zu überwachen und deren Rechnungen jährlich in der 
ordentliehen Frühjahrsgeneralversammlnng genau zu prüfen. 

§14i'. 

(1) Dip Gemeinden sind yerpfliehtet. die in ihrer YenyaHlIug 
li(~1illdlichen Stiftungen. ih1'p1' Bestimmullg enl::;prechplld, mit dpf 
gl('i('hen Sorgfalt zu verwalten \"ie ihr eigenes Vermögen. 

(2) Übel' diese Stiftullgen ist alljährlich eitl geHauer Ausweis 
und eine gellilue Rechnung der GeneralYersammlullg yorZillegprl. 

x. Abschnitt. 

Gemisc1lte Bestimnmngen. 

§ 148. 

(1) Bezüglich jener selbständigen Pusztell und selb
stiilldigen Alpen, hinsichtlich derer den Bestimmungen der 
§§ ~o und 21 des G. A. XYllI : 1871 Genüge geleistet ,ymde, ist, 
sofern ihr Anschluß an eine andpl'e auf dem Gebiete desselbell 
Mllllizipiums liegende benachbarte Gemeinde beabsichtigt .. vird, die 
Auflösung des bisherigen Yerbandes und der neue Anschluß zu 
gestatten: 
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a) Wi"Jlll dies der Eigentümer der Puszta (Alpe) oder jener Teil 
der Eigentümer der Puszta (Alpe) yerlangt, der mehr als die 
HälflE' der gesamten direkten Steuern der Puszta (Alpe) 
zahlt: ferner 

b) wenn die Z,Y(ockmäßigkeit des neuen Anschlusses durch die 
nähere Lage der Puszta (Alpe), durch die VerkehrserleichienmD' 

'" und durch das Interesse der V erwaItul1g begründet ist, 
schließlich 

c) ,yenn die Gemeinde, zu der die Puszta (Alpe) bis nun 
gehörte, durch die Lostrennung nicht Ullfähig wird, den 
durch das Gesetz ihr auferlegten Pflichten nachzukommell. 

Über das diesfällige Einschreiten hält bei Klein- ulld 
Großgemeinden der Oberstublrjcllter, bei einer Stadt mit 
geregeltem Magistrat der Yizegespan, unter EÜlYernahme der 
heteiligtelt Gemeinden, eine Verhandlung ab. 'Venn die Verhandlung 
yom OberstubJrichter geführt \yurde. so herichtet dieser üher das 
Ergebnis im Geleite seines Gutachtens an den Vizegespan. 

(3) In beiden Fällen entscheidet in erster Instanz der 
Vizegespan, gegen dessen Entscheidung die Appellation biJlllen 
15 Tagen an den Yerwaltungsausscliuß des l\1ul1izipiurns und 
von diesen bimlem weiteren 15 Tagen an den Innenminister 
statthaft ü't. 

(4) Im Falle der Be\vilJigullg des Anschlusses sind die Fragen 
bezüg'lich des Y ermäg'ens oder der Schulden der betreffenden 
Gemeinde nach den Bestimmungen des § 156 dieses Gesetzes Zl1 

entscheiden. 
(5) Wenn der (die) Besitzer einer Puszta (Alpe, selbständiger 

land,yjrtschaftlkher Gründe) den Anschluß an eine Gemeinde 
im Gebiete eines anderen Munizipiums ,vünscht(en), so kann die 
Einverleibung in das andere Munizipium, und zwar, wenn zwischen 
den heiden :.'Ylunizipien ein Einvernehmen zustande gekommen 
ist yom Illuenministergegen nachträgliche Meldung an die 
Gesetzgebung bewilligt werden, während sonst die Einverleibung 
im Wege der Gesetzgebung zu bewerkstelligen ist. 

~ H9. 

(1) Das im § 148 umschri~~hene Verfahren findet auch 
bezüglich jener zur Gemarkung einer Puszt.a oder einer Gemeinde 
gehörenden Gebietstpile statt, die in das Gebiet einer anderen 

H1 

Ciemeinde oder einer anderen Stadt mit gt'regeltem i\Iagistra1.l' tlJll
gekeilt oder von der Gemeinde, an die sie gegenwärtig allg{~

schlossen, durch natürliche Hindernisse (Flüsse, Bergketten u,;w.) 
derart getrennt sind, daß ihr Anschluß an eine in ihrer unmittel
baren Nähe gelegene andere Gemeinde oder Stadt mit geregeltem 
:.\lagistrate vom Gesichtspunkte der Interessen der BesitzP)' Ulld 
der Yerwaltung' gleichmäßig wünschenswert erscheint. 

(2) 'Wenn höhere Verwaltungs-, hauptsächlich ah'~r polizei
liche Rücksichten den }l..nschluß eines mit einer Gemeinde oder 
einer Stadt mit geregeltem Magistrate zu;,-ammenhängendelJ Gebiets
teiles an eine in seiner Nähe gelegene Gemeind(" odl~r Stadt 
fordern, kann dies der Innenminister nach Eillyernahme de2 
zuständigen Munizipiums auch in Ermanglung der im § 1 ~,8. Punkt (I) 
entlialtE'nen Bedingung anordnen. 

§ 150, 

(1) Die Belvillig'ung, daß eine Stadt mit g,el' 
Jbg'istrate sich als besondpres :.\hlJ1izipium konstituiere,. erhlilt 

die Gesetzgebung. 
(2) Darüber aber, daß sich eille Puszta zu einer G~emejjl(h~, 

Ejne KJeingemeil1de zu einer Großgemeinde, eine Groß
gemeinde zu einer Stadt mit gereg'eltem }lagi oder 
umgekehrt, daß eine Stadt mit geregE'ltem JIagistrate zu 
einer Gl'o~ßgemeil1de, eine Großgemeinde zu einer Klein
gemeinde umgestalten könne, oder daß eine Gemeinde ihre 
bisherige Selbständig-keit aufgehe und sieh einer anderen 
Gemeinde anschließe oder sieh mit die:::er yereinige, oder 
daß die aus einer Puszta entstandene Gemeillde sieh aher
mals als Puszta administrativ einer Gemeinde anschließe. 
entscheidet unter Anhörung der bet.eiligten Gemeinden ulld Parteien 
sowie des betreffenden Munizipiums der Innenminister im Rahmen 
der folgenden Paragraphen. 

§ Hi1. 

(.1) Wenn sich die Kl eingemeinde zur Großgemeinde. die 
Großgemeinde zu einer Stadt mit geregeltem Magistrate um
g'estalten vvilL so hahen die Bewerber um die Bewilligung' zur 
GmgE·staltnng ihr Gesuch im Wege des Vertretungsköl'per,-; bei 
dem lwtreffpnden JlunizipiuUl einzureichen und nachzuweisen: 
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I(! daß elit'se Cll1gestaltullg' ,;on jenem Teile der Gemeinde
ill:-,asSPJI und der Besitzt"r' gp\Yiinscht wird, der mehr als die 
Hülfh, Ü<'1' !l'('Samtell direkh,tl Steuern der Gemeinde zahlt; 

b) daß :,je ülwl" gellü!tPllde geistige und materielle Kräne zur 
pÜllktlidll'11 Eillhaltung der Pflichten, die ihnen infolge 
(lif''':pl' L~ Illllt\-:taltung eny'H'hst:ll. Verfügen: 

c) im Fallt,. \\'0 eiue Klpillgt'lllpinde zu einer Großgemeiude 
llJll/lt,,,talld \n~l'd{'n ,dll. ist !loch nClchzU\yeisel1, daß die 
übrighkilH:Jldt>(Il) Klc'illgemt:inde(n) zur Erhaltung des Kl'eis
Ilotariates fühi~t bleihen. odet sieh einem anderell Krei::::

Ilotal'iat Z\HTkrniißig ans(;hließell können. 

(2) ,rl'tln allps. \ya:::: Ohigem gemäß na(:hzuwei:'(~11 ht, auch 

JIl (\t,1' I'at Jlachg'(·\\'jp:,ell \yjrd, kaull dif~ Umg'(~staltll11g nieht 

vC'l'wejgt~rt werdei!' 

§ 15:!. 

\renn' di(' BcsijZf'I' f;iIH.'I'Pu:,zta dipse zu piller ,.;elb,.;lündig·en 

Gt'llwillde 1I tllwp'stalten \\'üllsdwn, haben sie llathz1i\Y(~isen: 

Cl) daß dies(' Emg(>taltllilg YOll jpnem Teile tiPI" Besitzer deI" 

Pu:,zta gp\\ülI:,ehj wird. de]'zllsammPIl/lPIlOmIlH'1l mehr a],.; die 
H~ilJü: r!('!' gPc'alll\(>ll c1in'kh'lI Slaats"julHor dl'l" PIl,;zta zahlt: 

In daß auf dem umzug(:stalt(~Hd('n t~ebjf'f(' mindestpJ1s ;)0 Falllilipil 

\yohnPIl. die sich sfündig nit'(lt'l'gelas"'('H habpn, und daß 
llllle'l' diest'lI im YerhültJd:'St: Zl1I.' Zahl d(,t'Wahlmitgliedpl' 

(1('S Yel'lrehlllg·:,körper,." d(']" lwdl illaß~talJ(' der Seejenzahl 
zu :'t"hafft'1l i"t. wenit"sh~n" ch'(,imal ~o \'id Eitl\yohner Y01'

halldl'll "illd, di'e ab Eigentum eillHau:-, od('1' ('in Gruud
,.:!ück lJt'"iizt~ll, auf Gruud th'l' yon dip';CIll Bt'silze tmt
rkhj('!c'll Slaabsteuer ihru\Yahlhl'I'H'htiguHg ul'lm11{f:Jl lmd 

daher VOll d(,r Puszta g('W'Jl il1l'f'n ,:rillell nkht ('Iltt'ernt 

\\'(~rdell kÜlIlll'll: 

c) daß in g'ellügellder Zahl :,olclw SlalllllH'lll\yohner vol'lmlldpll 

,,:lJld. dic' zm Be,-;dzulig der \' ur"tdwr,.,tdlen mit Ausnahme 
ehel' i\ oliir,.;,;teJlp im Siutl!:, des Ge"etze,.; befähigt sind: 

d) daß für clie E1Tichtllllg eillp,-: geelguetell Gemeindehauses 
und ("ille1' delI Anforc1prllllg(cll des Gesetze,.; enbpreehendeJl 
YolkssdlLlle, und Z\\lIr auf z\Y(~ckmäßigeJll Platze gesorgt i,.;t; 

e) daß die Be\yo]mer uild B0:,;i[zel' der Pu,.;ztaohne fiber
bünhuJft der einzehlen auch materiell imstande sein 

:L13 

werden. die der auf sie t:ntti:tllenden 
Kosten zu tragen lIDO 1m allgemeinen alles zu erfüllen, was 

,'ille Gemeinde sowohl hinsichtlich der Erledigung ihrer 
eigenen inneren Angelegenheiten als auch bezüglich 
öffentlichen Verwaltung und des Unterrichtes nach dem 
Gesetze und den statutarisehen Bestimmungen erfüllen muß; 

tmdlich 

1) daß die Gemeinde, von der die Puszta skh lostrermt, auch 

fernerhin imstande sem als Klem- oder Großgemeinde 
den durch das Gesetz vorgeschriebenen adrüinistrativen und 
kulturellen Pflichten nachzukommen; 

~ 153. .' 
\Venn die mehrerer Puszten oder abgesonderter 

landYl'irtschaftlicher eine Gemeinde wollen, so haben 
sie außer· den in dem vorhergehenden Paragraphen angeführten 

Erfordernissen noch nachzuweisen: 

a) daß die in eine Gemeinde umzugestaltenden Puszten oder 
abgesonderten Gründe ein zusammen-
hängendes Gebiet bilden; 

b) daß die auf ihrem Gebiete Wöhnendeu neuen Gerneinde-
hause und der Volksschule näher sein werden 
dorthin gelangen können als in jeiwl' Gemeinde. zu der si" 

bisher gehört haben. 

Die Be,;timmuugen 
anzuwenden, wenn durch die 
einer oder mehrerer Gemeinden 
lich zusammenhängenden 

und miteinander räum
oder durch den Anschluß 

an eine Puszta eine sel b si;'in di g'~ Gem ein de t)rrichtet 

werden solL 

\Venn der Blller 
anderen damit 

s 



zweier . ode>)' mehreft'f GlmleindeJi enbtandenen und räumlich 
zusammenhängenden Grundbesitz der Gemarkung einer Gemeinde 
zuweisen wilL :'0 entscheidet über das Ansuchen nach Anhörung 
der beteiligtl'll Gemeinden, unter Berücksichtigung der Bestim
mungPIl der §§ 152 und 153, der Vizegespan. 

Gpg-l"l1 die· Entscheidung des Yizegespans kann an den 
VerwaUuugsausschuß ulld VOll diesem an d011 Innenminister 
appdliert -,,,(·rden. 

§ 156. 

(li \YPtlJt das Gebiet einer Puszta in <.ld:miuistrativel' 
dem Gebiete einer henachbarten Gemeinde einverleibt 

dip,.:!> GdJ1einde schon ein Btamnnel'ffiögen besitzt oder. 
Sehuldeu hat, !lnd die Frage entsteht, ob und in welchem Maße 
die Puszta an dpm Erträgnisse des Slammvermögells der Gemeinde 
teilzUllehmpll od(~r ob und in welchem :Maße "je zu den bisherigen 
Schulden bvizutragen habt'" so ist zunäehst durch Verrnittelung 
des ':UnlliziIlinm~ (>in gutlieher Ausgleieh zu versuchen und 
wenn die,.:pl' nicht gelingt, ist die Frage vor dem für djt~ Genwinde 

im Prozeßwege auszutragen. 
Anordnung gilt aueh für dilc m dPll obigen 

erwähnten l:mgestaltung(~n. 

S 157. 

enn eine Stadt mit gereg(jltem l1agistl'at zu 
emeinde, oder eine Großgem(·inde zu einer 

sich umzugestalten oder aber eine 
bisherige Selbstständigkeit aufgehen und 

sich einer anderen benachbarten Gemeinde ansehließen oder sich 
mit ihr vereinigen will, oder wenn eine Gen'leinde als Puszta 
sich in administrativer Beziehung einer Gemeinde anschließen will, 
endlich \yenn z\yei oder mehrere benachbarte Kleingemeillden 
eine Gem de zu bilden wünschen, .so haben clie betreffenden 
Gesuchstellel' ihre Eingahe in der im § 151 festgestellten \Veise 
einzubringen und nachzuweisen, daß diese Umgestaltung von jenem 
Teile der Gemeindeinsassen und Besitzer gewünscht ·wird, der mehr 
als die Hälfte der gesamten direkten Staatssteuer der Gemeinde 
entrichtet und daß sie jenen Verpflichtungen, die bei dem bis
heI'igen Bestande der auf ihnen lasteten, wegen 11angel:;; 

115 

an gei:-tigelJ oder materiellen KräftE~n nicht zu E'llt:,predleli YH'

magen. 

(2) Im Falle der Umgestaltung einer Großgemeinde zu 
pi Ilel" Kleingemein de' und des Aufhörens von Kleih
gemeinden ist außer ohigem noch ,,-eiter nachzmveisen, daß zu 
diesem Behufe irn Sinne des § L Pllnkt e) dies(~s Gesetzes die 
Vereinigung mit einer adel" mehreren ]wnachharten Gemeinden 
durchführbar ist und daß der hetreffende Gemeindenotär 
bezüglich seiner Gebührenanspl'üche durch Übt!reinkullft, oder falls 
dne solche nicht gelungeu wäre, durch eine behördliche Ent
scheidung' klaglos gestellt ·worden i;:d. 

(s) Bezüglich eines Gebiets, da::; _ infolg'e der gestatteten 
Umge:,;taltung seine Selbstständigkeit verloren hat und eine 
Puszta ge·worden ist, diencH hinsichtIieh sein-er Vereinigung in 
administrativer BeziehuJlg mit eine!' Nachbarg'emelnde die Anord
.IlUngell d(~s § 148 diPSt'" GC'setzt's al" Riehtschrmr. 

§ 158. 

Die Umgestalhmg E,inpf S lacH mi [ geregeltem Magistrate 
zu einer Großgemeind(~ oder einer Großg'(~meinde zueinel' 
Kleillg'emeindf~, ferner diQ Aufhebung der kommunaleu Selb
ständigkeit dner Kleil1gemeinde und ihr Anschluß in admi
nistrativer Beziehung an eine NaclJbargemeinde oder ihre 
Vereinigurrg mit ihr, (~ndlieh die Umbildung zweier/oder 
mehrerer benachbarter Kleingemeinden zu einer Gemeinde 
kann der Innenminister auf Vor.sehlag des Munizipiml1s oder aueh 
ohne Ansuchen unter Anhörung des Munizipiums verfügen: 

a) wenn die Gemeinden den mit ihrer bisherigen· Stellung· ver
bundenen Verpflichtungen nicht entspreehen und sie auch 
nach drei behördlichen Mahnungen, die in vierteljährigen 
Zwisehenräumen an sie gerichtet ·wurden, nieht erfüllen; 

b) wenH ::;je jene geistig'eu Ilnd materiellen Erfordernisse ver
lieren, an die ihr Bestand in ihrer bisherigen Einrichtung 
gebunden war; endlich, 

e) \\-enll nachgevYieseu wird,daß sie ihren Verpflichtullgeunur 
durch die Umlage einer Gemeindesteuer, die jene 'der 
Nachbargemeinden bedeutend übersteigt, nachzu
kommen YE'rmögen. 
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§ l5B. 

In Fällen der Vereinigung von Genwinden ist' bt'züg'lich der 
Vereinigung ihres Y ermö gens ein VergleiCh. zu YE'l'sucherq 
gelingt dieser nicht. so ist das Vermögen auch in Hinkullft sowohl 
hinsichtlich des Besitzes als der ~utznießung ahgesondert zu ver-

walten. 

§ 160. 

(1) Den Austritt einer Kleingemeinde. welche mit mehreren 
Kh,ingemeinden yereint eIn Kreisnotariat bildet, au" die;.;em Kreis
notariat und ihren An"chluß an eiu andere,.: Kreisuotariat 
kmm auf Ansuchen der betreff Emden Gemeinde da;,: :lhmizipium 
nach Einyernahme der übrigen beteiligteli Gcmeind(fn gestatten: 

a) wenn diese Anderung dUl'eh die örtlichen Umstände genügend 
begründet erscheint und ohne Nachteil für dip Yerwaltnng 

hewerkstelligt werden kann: 
,,'enu die übrigen zum Krei~notariat gehörigell L~eHwinden 
dadurch nicht die Fähigkeit verlieren. ihren gesdzlic-hen 

Yerpfliehtungen auch fernerhin nachzukomrnell; 

G) wenn der betreffende Kreisnotär bezüglich ;,:einer Gebühren
ansprüdH~ im \Vege der Vereinbarung oder falb eill e Ve1'
einJ)arung nicht zustande kommt durch hel1Öl'dliclw Entschei-

dung befriedigt worden ist. 
(2) Falls betreffs des Anschlm;ses keiIw ÜherE'inkmtft im gegen

seitigen Einverständnisse erzielt worden i"t oder wenn der all gesuchte 
Ans~h1uß au" administrativenRücksichtpn begründetenEim\'@dullgen 
unterliegt stellt das lUunizipium die Modalitäten der Yereinigung 
mit Rücksichtnahme auf die Lage, die Beyölkerung Hud die mate' 
~>iellen Verhältnisse der beteiligtpIl Gemeindeu 'Ion Amt:- wegen fest; 
gegen elen diesfälligel1 Besehlnß kann ;tll den Innemnini~tt'r 
appelliert werden. 

~ 161. 

(1) Wenn eine Gemei1lde wegel] ihrer abgesehiedenen 
oder wegen Verkehrs schwierigkeiten sieh zm Erfüllung ihrer 
Gemeindeverpflichtungen mit einer anderen Kleingemeinde oder, 
~it mehreren Kleingemeinden überhaupt nicht verbinden 
kann, so kann das lUUlliziphnn ihre Yereilligung mit einer 
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benachbarten Gl'oßgemeinde,ohne daß die letzte ihren Charakter 
1lls Großgemeinde verliert. ausnahmsweise gestatten, wen11 zwischen 
den betreffenden Gemeinden bezüglichder\Vahld'es Nollirs und 
des Kreis- oder vVaisenvaters, der Besorgung derNotaTiatsagenden 
und der mit dem Anschlusse Y01'blmdenen Kosten ein Vergleich 

zustande kommt. 
(2) \VenD ein soleher Vergleich nicht zustande kommt, so 

eutscheidpt über die ober·wählltellBedingungen des Al1schlussE's 
nach Anhörung der beteiligten Gemeinden das :lIunizipium. 

(3) Gegen diese Entscheidung ist die Bprufung an den 

Inl1enmil1istel'statthaH. 

~ 16:2. 

Die durch Ypl'waltungsintel'essell gehotene V ere lld guug 

zusammengebaufer GQmeindeli verfügt der InnellUÜllister 
über begründetes und vom Munizipium unterstützt~s Einschreiten 
der YE'rtrehmg der einen oder dpr anderen Gemeinde naeh 
Anhörung der h(~treffenden Gemeinde ulld untpr Festsetzu1Jg der 
Bedingungen für die Vereinigung und für die Teilnahme am 

(kmeindestellerzusehlage. 
\VeIm die VereinigllJJg VOlJ jeJlem Teile da' Bt~wolmel' 

lwider Genwinden g(~YYÜJlscht wird, der dpJ1 größprPH Teil, der 
direkten Staatssteuer der hetreffenden Gemeinde zalilt. kann der 

Innenministm' die \' ereinignug Jüc·ht wr\ypigpI'll. 

~ 163. 

Die YPl'i'iniguug zweier auf deH l~ebipteJl \'e1'
"chipdent' r ::Vlunizipien gel egen er zusammengebauter 
Geme ind eIl kann ]lUf nach Einverleibung der ein!?]] Gemeinde 
111 das Gebiet des betreffpuden Munizipiums stattfinden. 

Diese Einverleibung kann, "'eJm die betpiligtell ~hlllizipien 
\'lllyel'stand!?11 "ind, yom Innenministel' gegen naehträgliche Mplduug 
an dip Ge;.;etzgebung bevyilligt \\erdelJ: sonst muß ,.,il" auf dem 
\V!?g(.> der Gesetzgebung be\\'f\l'kstE'lligt wprden. 

§ 164. 

(1) Die Wil'ksamkE'it dEor auf die ZristäJJdigkeit Bezug 
habend!?n §§ 5 bis 17 ll1id der zwei letzten Absätze des§ 18 
(liesps Gesetzes. wird auf die mit .Jul'isdiktionSl'(iclItbekleideten 
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Städte mit dem Bemerkell erstreckt, daß üh('j" cli\:; Znständig
keitsfragen und über die Gesuche um AufIlahm(~ ill deli Gemeinde
verband der }}Iagistrat entscheidet. 

Gegen die Entscheidung des Magistrates kanu an den 
Vel'waltungsgel'ichtshof Beschwerde ergriffe! l werden' 
(§ 23 des G. A. XXVI: 1896): 

{2) Das im Sinne des § 14 zu schaffende Statut ist behufs 
Genehmigung dem Innenministm' zu unterbreiteIl. 

(3) Die auf den Gemeindehanshalt Bezug habenden ~§ lOH, 
110, 111, 112, 113, 114, 119. 120, 121. 122. 123. 124, 125, 
127, 128, 129, 133, 136. 138. 139, 141. 144, 145, 146 und 147 
sind auch für die mit Jurisdiktiollsrecht bekleideten Städte unkr 
den nachfolgenden Modalitäten maßgebend: 

(4) An Stelle der Vorstehull g jst deJ~ JP"agistrat, an Stelle 
des Vertretungskörpers i,,;t der lUunizipalaussclmf5 und Ull 

Stelle des Munizipiums der Innenministel' zu versteheu. 

(u) Anstalt des dl'f'issigtägigell Termines für die Einberufung 
der Generalversammlung znrEnt:'<cheidltllg" üh(~r die in den §'§ 110 
und 112 enthaltenen Gegenstiindp :'<P1Z('11 dip rnit Jurisdiktionsrecht 
bekleideteI] Städte statutari,,;ch die Z(~it fest, die in diesem I<'alle 
zwischen Einberufung und AbhaHlIlig' der Generalversammlung 
verstreichen muß. Dit~s('t Zeitralllll darf jedoeh nicht kürz pr aJ" 
acht Tage, sein. 

(s) Die Bestimmungen de" ~ 120 sind auch bei der städtischen 
Vermögensverw,altllng eillzuhalten: wenn jedoch die städtiseht~ 

G;eneralversammlung beim Eintrilt eiues der in diesem Paragraphen 
erwähnten Fälle die Ausfolg'lmg des städtischen VermögeHs alli'i 
fl'eier Hand anordnen solltt', ist der diesbezügliche Beschluß auzu
schlagen und kann bimlen fünfzehn Tagen voni An,,;c,blag an 
gel~clmet, jeder zum Gemeindeverband gehörende Bürger gegell 
diesen Beschluß im Wege des JUagistraMs appe11ieren. 

\7) Uber die AppellatioJl entscheidet der Innemninister. ,
Bis zum Ablauf der fünfzelmtägigen Frist oder, welllJ ei118 Appellatiou 
eingereicht wurde, bis zu deren EntscheidrlJlg kÖnnen, solch(~ 
Beschlüsse nicht vollzogen werden. 

(8) Die Art der' Vermögensverwaltullg und der Rechuullgs
führung stellt der }}Iunizipa.laussdm-ll mittels eines der Genehmi
gung des Innenministers zu. unterbreiten df"ll Statutes fest. 

§ 165, 

(Kommt für das Bllnzenland nieht m 

§ 16f>' 

:Mit dem InslebEintretell diese;.; Gesetzes werden die G. A. 
XVIII: 1871, XXXY: 1875 und V : 1876 außer Kraft ,gesetzt 

lVIit dem 
betraut. 

§ 167. 

dieses Gesetzes wird der" 11!ll!u~1!lmi1!lister 
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Gesetzartikel V "01}1 J a.hre 190:3 
über 

das ~T ohnrecht der",L\ usländer. 
am 1. :März l()(I;j, - Kundgemacht ün ,Ürszagos Törrenytitr" 

iJ.m 14, JlHi.rz 1903" 

(Auszug). 

§ 1. 

Ausländer können sich m jeder Gemeinde der Länder der 
Krone aufhalten. 

Anmerkung: Siehe die mit der Durchfühnmgs,'erordnnng de~ 
Innenministers Z. 90000 ans 1005 yom 8. Fehl'lwr 1906 hinaw'gegebene 
Instruktion unter .:'\1'. 4. dieses Bandes. 

~ 2. 
'V E'nu ein Ausländer auf dem Gehiete der Gpmeindl' für 

('ine noch so kurze Zeit Aufenthalt nimmt ';:0 ist der Quartier
geber oder sein Bevollmäehtigter verpf1khtet. ,:owohl dessE'n An

aJs auch' dessen Ahreise hinnen :?4 StundE'n anzumelden, 

und zwar: 
In Klein- und Großgemeinden dem G(,llleinde-(~rei,,-) 

Notäl'. 
In Städten hei dem Polizeista.dthauptmann. 

DieGemeinde-(Kreis-)Notär~:, sind verpflichtet, die An
mddungen binnen 15 Tagen dem Oberstuhlrichter , auf dem 
Amtsgebiet der Grenzpolizei dem Gl't'nzllOlizeilumptmann YGr

zulegen. 

'\Venn der Ausländer auf dem Gebiete der Gemeinde zu 
wohn en beabsi~htigt so hat er '!"liese seine Absicht bei der 
Behörde imlerhalb 15 Tagen, von seiner _I\nkunft an gerechnet, ' 
anzumelden und zug'leich seinl~ Identität. desgleichen seine Staats-

1:!1 

Clllg(C'hörigkeit. t'l'fordprlichC'llfalb spille Zuständigkeit. seiH 11l0l'alisdws 

Vorleben und auch den Umstand auszuweisen, daß er sich 11ml 
seine Familie auf die Dauer zn erhalten imstande ist. 

(2) Zur Beschaffung' der zum ~achweise erforclerlieheH Ul'
kuudün kamt eine fünfzehntägige Frist gewährt \yerclelJ. 

(3) Eine ehpllsolche Anmeldullg: ist zu erstatten. wenll dl'i' 
_luslällder seinen 'Vohnsitz in eim~ andere Gemeinde der Ländt·]' 

der ullgarisehen Kl"OJlC' yerleg't. 

§ 4. 

(1'1 Hal (h~l' Ausländer spin er im ~ 3 -normierten YerjJf1i~httUJF 
entspl'oehen, so ,;:tellt ihm die Behörde hierüber t,ln Zen gnis 
aus, \yeleh(~s er auf vVUllsth der\!ehöl'dlieht'll Onrcme ,,"am I 

imnH'l' vorzuzeigen hat. 

(2) Von der Ausstellung dt'S Zeugnisses i"t die beteiligte' 
Gemeinde Ider "tädtische Magistr<'lt) hinnen .8 Tagen zu n~r

ständigell. 

§ 3. 

VVellrl d(~r Ausländer seinE\Vonnahsieht illnCl'halll der im 

§ 3 fpstg'estelltell Zeit nicht anmeldet diese seine Absieht jedoch 
aus den ohwaltenden Umständen g'efolgert 'werden kann, so hat 
ihn die Behörde unverzüglich aufzufordern, sieh hinsidll1ieh diesel' 
seiner Ahsieht hinnen drei Ta/.rPH zu äußern; dü~ Behörde er
wägt hierauf nach den UmständelI, oh eirw vVohnahsieht yorhaudeJi 
und ,yE'lcbes Verfahre]) gegenüher denr Ausländer zu Jwfolgell ist. 

§ 6. 

AuslälldN'. dellen Exterritorialität zukommt. und die 
I\. 0 n s u I n der auswärtigen Staaten, die auf dem Gehiete der 
Länder der ungarischen KrOlle ihren Amtssitz und das Exequatm 
erhaltell hahen, sind VOll der in den ~§ 2 und :3 yorg'esehriehcIlen 

:\ü:~ldcpflieht ausgeuommell. 

§ 7. 

Üherdie sowohl auf Grund des § 2 als auch des ~ ~, 

erfolgten Anmeldungen bit seitens der kompetenten OrgalJe, <Be
hörden) gemeinrle\ypisp eiue besondere Vormerkung zn fÜJn'pn. 



~ 8. 

Dip PolizeiLehörde ist berechtigt. durch ihre Organe die Er
stattung' der Allmeldungen sO\yohl in den GasthöfE;ll wie auch in 

Pr-ivathäu:"el'n Z1l kontrollieren. 

~ 9. 

Der IllJlemninister kanll die Führung der im ~ 7 vOl'gesehrie
heJlC'1l Vomwl'kungell dUl'ch ,,;eim' eig'enel! Beauftragten kontrol
lieren la;':;':"l1 und im Falle E'iHel' Ordnungswidrigkeit dem mit dN' 
Führung' der Vormerkung hetnmteJ1 Orgalle eine Ordnungsstrafe 
bit' zu :-)0 K auferlpgell: llÖli geufalls kaun er auf df~m Gebiete 
einzelner Gemeinden odt'r Nfllnizipien mit dip:,,(>1' Kontrolle heson

dere Org'<IIl(;. helraUell. 

~ 10. 

,Ielwl' Auslülldel'. dpf sieh Ilidlt g('hörig ausweist. der dip 
zu seiner Hlld spim'l' Familie El'halttulg' dieHendell :Mittel nichi 
naelnvpist. od("l' des,,;en Allfenthalt auf dOll Staabg'ebiete für die 
Interpssptl de,,; Staate,,; oder für dip öffentlidH' Sicherheit nlld 
öffentlic1ll' Ordllill1l" hedpllklich i,,;t, kanlJ cllln·h die Polizeihehördp 
vom Staat;,:gebietp wamlimml'l' au ;,:gnvi pSC' 11. allpnfalls a 11 cll 

Z',\, a 11 g':" \Y (' I S (, ('11 1ft,]' 11 t w('rcl('II. 

§ 11. 

.jeJll'1' ()ual'tierg't'üer OUPl' desseH Bt'yoJlmät.hl.iglt"r. der dit, 
Ankllnft Itrld / Abrei,,(' des })('i ihm ahgesjje(.t\'IH'11 Au Eländers 
innnerhaih ÜPI' im § 2 die;.:(:',,; Ge;.:t'tzp;.: b<'Stimmten ZPit nieht an
meldet oder den A usläudpl'. dei' dir: AngaJw der zur AmlleldUlll" 
erforderlichpJI Dnlt'nn'l'weigerL Hieht anzeigt. J:wgeht pine Üb e1'
trp[lI11g lludist mit eiuPf Gt'ldstrar(~ hi":ZH 200 K zl1}wstrafPII. 

~ 12. 
~ $ 

JerH'l" Auslällder, der ,,;einem ~2nartipl'gebel' oder dh;,,;eu B("
vollmächtigtell, allfällig' über Aufforderullg' der Behörde oder eine:, 
behördlieheu Organs, 'die zur Amneldullg' erforderlichen Datell 
nicht mitteilt oder unrichtig'e Daten angibt, begeht eine Über
tretung UlHl 1st im ersten Falle mit einer Geldstrafe bi,,; zu 
200 K, im letzten Falle aber mit Arrest bis z,u eilJem Monate 
und einer G01dstrafe bis zn 400 K zu lwstrafeu. 

I 

123 

~ 13. 

Jener Ausländer. der seine vVohnabsicht innerhalb der im 
§ 3 vorgeschriebenen Zeit nicht anmeldet oder sich auf die im 
Sinne des § 5 an ihn gerichtete Aufforderung innerhalb der dort 
vorgeschriebenen Zeit nicht äußert, hegeht eine UbertrE'tull!l 
und ist mit eine]' Geldstrafp bl':" Z'l'I,600 K' 1 t f ,~ _ zn ~)es 1'a eIl. 

§ 14. 

(1) Ulltef dpl' in diesPlll Gesetze erl-yähutell B t' hör d f' ist 

zu verstehen: 
a) in Kleill- und Großgemeindell der Oberstuhlrichter. 
b) in Städten der Polizeistadthauptnmnn, ' 

im Anltsg'ebiete der Gl'enzpolizei der Grenzpolizeihaupt
mann. 

(2) Gegen die Entscheidung die:,wr Behörden ist eÜlt' stufeu
weise Appellatiou an ihre yorgesetztell Behörden zuläs:"ig. 

§ 15. 

111 delJ g'egell diese;,: Gesetz yerstoßencleJl Ühcl'(rdIHlgs
<lngeleg'ellheitell üben die P oli zeistl'af geri eh tsba l' kei t ,I1IS: 

In erster Instanz: 
In Klein- und GroßgenlEjnden der Oberstuhlrichter. 

(Stublricllter), in Städten mit gen:geltpm Magistrat und . 
ivlunizipalstädten der Polizeistadtllauptmann (dessen Stell
vertreter, in deren Yerhinderung der VOH der Stadt die;,:lwzüglich 
betraute' Beamte). ~ 

In zweiter Instanz: 
In Klein- und Groß gemeinden und in Städten mit 

geregeltem Magistrat der Vizegespan, in Munizipalstädten 

der lUagistrat. 
Auf dem Ambgebiete der Grellzpolizei übt die Polizei

strafgerichtsharkeit erster Instanz der Grenzpolizeihaupt
mann aUE, 

§ 16. 

• (1) Jener Ausländer. der nachweist 'daß ("I' seim' W olm
absicht der Behörde angemeldet hat Ul1d daß er zwei Jahre 

~ lang auf dem Gebiete des Landes ständig wohnt, kann unter lien 
für die Staatsbürger bestehenden Bedingungen um die Bewilli
gUllg zur Niederlassung ansuchen. 
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\21 Die AnfnahnH:' in den Gemeindeverhand kann er 
Jedoch nur unter der Bedingung erwerhen) wenn die Naturali
sation hinzukommt und kann ihm die Gemeinde die Aufnahme. 
'wenl1 er hereis fünf Jahre im in Aussicht 
;;.:tellen, eyentuell für den Fall der Naturalisation gewähren; 

(3) Einem Ausländer, der den Bestimmungen dieses Gesetzes 
11 icht Genüge geleistet hat, kmm weder eine Bewilligung zur 
Niederla.:;sUl1~t erteilt noch die Aufnahme in den .l1emeindeverhand 

in Aussicht gestellt werden. 
:Ylit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der § 15 des 

G. A. XXTI vom .Jahre 1886 außer Kraft gesetzt. 

~17. 

DurclJ die Yedügungen dieses Gesetzes werden 
lid] inartikuliertell Staatsverträge nicht die ~'"llnua"J.'W.'-
gen hinsichtlich der Bedingungen enthalt€'ll. denen die 
Bürger der vertragschließenden Staaten auf dem Ge
biete der Länder der ullgarisehen Krone s]eh oder 

niederlass('] l können. 
§ 1S. 

}Jitdee Bestimmung des des 
dieses Gesetzes wird das :Ministerium, mit sE'inem 

Innemninister betraut. 
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4. 

Durchfiihrungsverordnung 
ZUlll G. ___ :\. V: 1903 

über 

das Wohnrecht der Ausländer. 

in jeder UC;J.UC;UJlUG 

(Auszug). 

Z dei' Gesetze:" 

§ 1. 

des § J, daß Ausländer sieb 
aufhalten können, folgt, daß di.e Aus-

iän'der für ihren Aufenthalt 111 Ungarn einer BevvilIignng nicht 

bedürfen. 
Das Gesetz nicht die Siedlungsfreiheit und 

da,; Recht der freien \Yah1 des \Vohnortes der Ausländer zu 
oder zu ersdnyerenj es 'wünscht einzig zu erre:ic:helJ, 

von dem Aufenthalt eines Ausländers in Ungaru 
Kenntnis erhalte und daß diejenigen, deren' Hierverbleihen für die 

für die öffentliche Ruhe oder diE' materi
ellen' Interessen der Gemeinden unerwünscht ist sich in Ungarn 
nicht nicht wohnen. nicht niederlassell. und in beson-

deren Fällen vom entfernt werden künnen. 

Pflicht zur Anmeldung der Au slandfc'I'. 

Zwecke bestimmt § 2 des Gesetzes daß jeder 
oder dessen Beyollmächtigter verpflichtet ist, die 

~) Unter Gesetz .ist fell dies<'!' Ydg. immer Ges. Ar!. Y : H)(B gemeint. 
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ZUl'eise oder die Abreise eines jeden AusHinder,.: innerhalb 24 

Stunden der Ol'tsbellÖl'de anzuzei.gen. 
Ausländer können daher sowie bisher olme Bewilligung 

das Landesgebiet betreten, jedoch jst derjenige. bei dem sie 
absteigen, verpflichtet, Ankunft tUld Abreise des Aiiiisländers 
i.nnerhalb obiger Zeit der (den) im folgende!''! ~ 3 g-pnannten Orts
behörde (behördlichen Organen) zur Kenntnis zn lwingen. 

Behörden. 

§ 3. 

(I) Die ZlJI' Übernahme und Weiterleitung dH' Anmeldu llgen 

zuständigen Ol'tsbehöl'den sind folgende: 
In Groß- und KleingenH~inden* der G('meinde(Kreis)-

II! KleiJlgemeinden können die Anmeldungen auch dem 

Ortsl'icbtel' übergebeu' ,,-erden, der verpflichtet ist, diese dem 

Kreis-Notär noch am seIhen Tag zu übermitteln. 
Die Ortshehöl'den 1 eiten die Anmeldungen sodann an die 

im § 14 des Gesetzes genannten Polizeibehörden lmd zwar: 
die Gemeinde(Kreis)notäre an den Oberstuhlrichter. 
Sowohl die Gemeinde(Kreis)notäre als auch die städti

schen Polizeihauptmannschaften in solchen Gemeinden und 
Städten, auf die sich der Wirkungskreis der Grenzpolizei 
er,streckt, senden die Anmeldungen der Grenzpolizeihaupt

mannschaft. Clirk. Vdg. Z. 91000 aus 1905.) 
Die städtiscqen Polizeihauptmanllschaften - wenn 

sie nicht in den \Virkullgskreis der Grenzpolizeihauptmannschaft 
einbezogen besitzen auch vom Standpu.nkt der Durchführung 
des Ges~tzes den Rechtskreis einer Behörde; der städtische Polizei
hauptmann ist nämlich in einer Person die Ol'tsbehöl'de, die die 
Anmeldung entgegennimmt und gleichzeitig die Polizeibehöl'de, 
die zur Ausstellung des \Vohnzeugnisses und Kontrolle der Aus-

länder berufen ist. 

Bestimmung des Begriffes "Ausländer~. 

§ 4. 
(1) Als Ausländer ist jeder zu betrachten, der im Sinne des 

G. A. L:1879 die ungarische Staatsbürgerschaft nicht besitzt. 
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Auch die ö:::terreichischen Staat"hürger grhönll> 7:11 deH 

Ausländern. 
(2) Vom Standpunkt der üchtigell Durchführung de;,: Gesetzes 

und diesel' Yerol'dllUug "iud z\yei Gl'llppeJi von ~~1J;,:lälldern zu 
unterscheiden emd' z\var solche. die si('h z(\ihH~ilig ulid solche, 
die si('h stän dig il1 GlJgarn aufhalten. 

(3) Als z eHw eili g sieh aufhaltend Billd j(clJe Au",Ia1Jder zu 

betrachten. die zweck:" UnterhnltllJlg. Bp;;uch". Sommel'ftisdw, 
Kur, Arlwits::iuchE" Ge"ehäfteJl. ErfülluHg pillet übernommellen 
Arbeit «(~rhalteueH Auftrags) zn kmzem Al1f<~]1thi\lt zureisen, ohne 
daß "je diE' Absieht lwg-ell. "tiilldig ill Fngarn zu \wluwll oder 

,.:ieh llieclerzlIla"seJl. 
(4) Als ,.; l.~ll dig \yolllleJHl. ,~jlld soldle' AlI,.:j:'\lldel' '\IlZu,.;ehell. 

die im Lallde sb'indig' \\'Oll1ll'lI, odor welligstPII": llllhestimmte, aher 
längere Zeit verweileil \\'0]1 PI 1 lllld dip die,.;e ihn' Ahsieht illner
halb 15 Tag'PIl lIach ilnTl' AnklHill der Ol'tsbehUrde hekmmt
gebell. odp]' aJ)(,1' derPli dit~:,ll('zügliche ),]),.:ieht' naeh S 5 de:, 
Uesetzus darau,.: g-('folg(~l't \\'(>J'dell kanll. daß ;;je in irgend (:iner 
Stadt 00\'1' Ht'ilWilJdp ('ill(~ ,,:UiJHlige \VOhIlIlJlg mieten, phw ,.:tändige 
Beschüftigrlllg. lh~w('l'h(' oder BaJIClcl treibeJl, elile Vel'WeJJdwlg, 
Arbeit odel' eillell DipJlst auf Uillgere Zeit aJlll\'hmeli odpr eill 
längere Zeit da1l0mdes Unipl'lIdmwn lwgilillPll orler "jc:h eille \Yirt

"rhaft (Hall,.;halt) ('iHl'iehteJl: 
. (5) kmz. deren _\J)"icht, ständigeJi A IIfellthalt zu nehmen, 

,tU:') ihrer Lebejiseilll'ichtnnfr, ständigen Be:~ehäftjg'ung und Tätig
keit hegrüllC]del' \Veise gp:-,ehlosseu werde]] kanl!. 

Umfang deI' AlllUeldllJlg"pflicht. 

S 6. 

(1) Die Pflicht zur Allmeldung der Aukunft: uud Abreise 
(§ 2) sowie zur Anmeldung' der \Vohwlhsieht (§ 1;)') el'streekt sieh 

im allgemeinell auC .it~d(m A\lslälJder. 
(2) Nach § 6 des Gesl'tzes ,.:ind einzig und allein jene ~~us

länder, denen Exterritorialität zukommt und die Konsuln aus
ländischer Staaten von der Allmeldullgspflicht ausgenommen. 

(s) Auf ungarischem St.aatsgehietegenießen im Sinne des 
Völkerrechtes Exterritorialität: die fi'emden Staatshäupter und 
ihr Gefolge (Mitglieder ihrer Familien Wld des ührigen Gefolges), 
weitprs diplomatische Beamte'. 
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(41 Die Einteiluug der diplomatischen Beruntell ist nach 
dem ~'ekgl'lltlieh dEoS Wiener Kongresses vom 19. Mäl'z 1815 
aufgestellten negulath~ und 'Jlaeh den zwei Aachener Protokollen 

vom 21. Nowmber 1818 folgende: 
L Bot;;;chafter (amba""adeurs), päpstliche Gesandte und 

der :\m1liu " , 
2, Ge;,;audte, auch außerordentliche Gesandte und bHoll

(envoyes exll'aordinaires et ministres pl~mi-müchtigle )IiJli;;;tel' 
poterüiaire;;;I, 

3, )Iilll;,;lcne;,;idellteu (Ministres residents). 
4, Diplonlatische Geschäftsträger (charges d'affaires). 

Die Exterritorialität erstreckt sich außer auf die Führer 

diplomatischer Missionen: 
A. auf dip mit ihnen ,VohlH"uden Familienmitglieder, 
B, auf die Mitglieder der Mission einschließlich der 

militärischen und technischen AUaehes sowie deren mit ihnen 

,yohnende Familienmitglieder. 
C. auf die :Jfitglit)der des zilr Mission gehörigen übrigen 

Amtspersonal;;;, als da sillfl Sekretäre, Beamte, Geistliche, 

Arzte: 
D. auf die Mitgliedpl' de,; Dipnerpersonals. 
(6) 'Wenn Zweifel bestehen,ist der Innenminister zu hefragen. 

Unter '''Konsul ist GellE'l'alkonsuL Konsul und Vizekonsul 

Zl1 verstehen (consul general, con,sn]' vice-consul), 
(SI Die Verpflichtung des Quartiergehers oder seines Bevoll

mächtigten zur' Anmeldung der Anktmft und der Abreise erstreckt 
sich -~ Ob1:,<'8 Fälle ausgenommen - auf jeden Ausländer, der 
sich wo jlll~Wl' auf dem Staatsgehiete (Stadt, Gemeinde) nieder
läiM oder "ich von da entfernt, ohne Rücksicht darauf, oh er 
sich nur für kurze Zeit, aus 'welchem GruJlde immer, als zahlen
der \Vohnungsnehmer oder als Gast aufhält. 

Au"füllullg lind VI! E~iterleitung der Anmeldehlätter. 

§ 6, 

(1) Die Anmeldung der Ankunft yon Ausländern geschieht 

auf ~\nmeldeblätterll nach lInster I. 
(2) Die zur An- und Abmeldung von Ausländern dienenden 

AnmeldehläUer stellt die Behörde den Quartiergebern kostenlos zur 

'Verfügung, 

131 E:, H Pllidd d,,:, ()wtJ'liC'l'g'eJJl'l'.:' orh,!' ,:eillt,,: Br,yoll

die f~iJ IZf~Jn(,l1 H1l1lrikeJl (leT AmlleJdcblüUer UTld ihre]' 

Kilpon;;; ,In l' Gmml dc'l' Aupalwn lk;;; AlHlämlr'l'':. allfällig mit 

sdw!! fl.'ülwI' errala'elwlI Datt·u 'l1I;;;zufÜlJell. g'leichzeitig deu Au,.;
läIlc!Pl' ,HIt' deli Inhalt (kr §~ :) und 13 c[p,: Ge;;;dzt~s aufnwrksalll 
zu lliat'hell und das ent::ipn~dleHd Ull::;g'etüllte AumelclehlaU iJUH:I'

halb 2.1· SLIUJdell der Ortsbehördt, zu übergehei!. 
~\Jm1L'ldufjg:'\'8l'säumrli,::,e des Q lIartiel'geher"o oder ,.;eim:" 

Bt.'yoJlmikhtigtl~ll hild(:ll nach § 11 des Ge::ietzes Ver;,;ämllnis;;;e oder 
~i('htl)('roJgTlJlg-l:'ll, auf Seile der Ansliilj(}el' aber lI;)t'h §§ 12 uild J3 

d(~,.: Geseizt'" (~ille strafhare Übertretung, 
V,I ;]e1WI' , dt'r PS H::'l'siil1mL, den ,AIl:,lünclu' auf 

(las im drillen Absatz Gesagte Clufmerksmll zu milchen, kann Hm 

der I}o!iz('Hwhör,lt, mit t'jm~r Geldhußz, his zu 20 K J)('1('gt \H:rden, 

§ 'i, 

(1) Die· ill1 § :} g'('mmnten Orbhehörclen überprüfen lIngt~,.:iiliml 

die öl/er die AnbnH IIm1 Abrei;;;e allsg(':,tellten und dun'h di(~ 

QlICll'til'l'gclwl' O{]('l' ihn: Bt·yo]]miidrliglen yorgf'legten AmllPlde
hliiJh,l' (md geJH'n falb ~i(~ fehlerhaft oder ol'dmmw,,,'jdrjg 
au::;g('1ü1lL '\'IIl'den. (leI' aumeldemh'll ParLd sofort zur Ergünzlll1g mit 
dpr '\VOiSIIl1g' Zlll'Ück, sie onbprec:!Jend alli'gefülll, längstens inner
]mlh :24 Stimden l1e1t('l'lieh YOl'ZUlql'Cl1, 

Dz'u dl'S AnmeJdehlattes, der als Alis\\'ei~ (kr 
Amlwlchmg dient, gibt (h~ Jll il dl'JlI 

Tag'<,,:,,tempel Y('1':,eJlon der Parlei sofort zUl'üd:, 

(3) \Vvnn (kr Ausländer je nach den Umständen für den 
Staat od(~r cli(' allgenwine Sicherheit hesonders gefährlieh el'Scl!r;illt: 
ist rJ,lS Anmeldeblatt unter Anführung der Verclaf'htsumstiindl' 
,,:,oCurt der einzuschicken. 

§ 8, 

(1) Die sind YeTpflichtet die Daten der 
AnmPtdehlätter m das '{on ihnen geführte· "Yormerkbncll" 

yorzulegen, 

und sodann die AnmeldebläUer dn 
länj.!'stens aher innerhalh 15 Tagen 

Die in S Cl dic:ser ~t'rordnlln~( g'E'l1mmten gevverhs_ 
mäßigen Qnartieqte lH~r bJ'(\lJ('11en die Kupons dee Ankunfts 







134 

geschriebenen Daten niehts unternimmt, oder seine ang'eblkhe 
Bemühung ohne Erfolg geblieben ist. 

§ 17. 

(1) Weun der Ausländer gemäß § 3 des Gesetzes UlICl 

der vorhergehenden Abschnitte anmeldet, daß er auf dem GeLiet 
der Gemeinde (Stadt) ständig zu wohnen (sich niederzulassen) 
beabsichtigt, nimmt die Polizeibehörde diese seine 'V ohn
absicht in Niederschrift auf (nach 'Thluster 

(2) Die Anmeldung der vVohnabsicht kann in Klein- und 
Großgemeinden auch beim geschehen. Diese Orts
behörden (Organe) sind verpflichtet, die aufgenommene :Niederschrift 
innerhalb 24 Stunden der Polizeibehörde vorzulegen. 

(3) Die Aufnahmeschrift hat alle jene Angaben zu enthaltell, 
die das Gesetz und diese Verordnung als Wohribedingungen füe 
Ausländer erfordern. 

'Venn der Ausländer das Vorhandensein der Bedingungen 
für seine nachweisen kann, die 
bebörde (in Klein- und Großgemeinden der Gemeinde-Notär) 
diesen Umstand besonders hervor. Die Aufnahmeschrift unterschreibt 
sowuhl er als die betreffende heteiligte Partei. Auf Grund dessen 
stellt die Polizeibehörde dem Ausländer das im § 4 des 
Gesetzes genannte \Volmzeugnis (>'iehe J)Iuster V) über die 
Anmeldung des anstandslosen \Volmrechte;:; aus, übergibt es dem 
Ausländer und verständigt innerhalb acht Tagen VOll der Au,..:
stellung des Zengnisses die berührte Gemeinde (Stadtmagistrat) 
zwecks Kenlltnisnahme, allfällig Gelhmgmachung des Appelln

tiol1srechtes. 
(f» Dieses Zeugnis dient als Grundlage der Legiti

mierung des Allsländer" und nach Verlauf yon zwei Jahren 
seines Niederlassungsbegehrens. 

(6) Die Polizeibebörden haben über die ausgestellten 
'Vohnzeugnisse einen Ausweis zu führen, während die Orts
beltörden die Nmnmern des Zeugnisses in das ~Vormerk
Luch", allfällig in das im § 10 erwähnte :Namensverzeichnis 

in die Rubrik "Anmerkung" eintragen. 

§ 1.8. 
'iVenn der Ansländel' seinen vVohnsitz in eine alldere 

Gemeinde des Landes verlegt. bt da;:; in den früheren Paragraphen 
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])esehriebene Yerfahl'ell für die Anmeldullg der \Yolm"hsic-ht llnd 
deren Allnahme geradeso Zll IYiederholen, als ob der Ausländel' 
nicht aus einer Gemeinde Ungarns, sondern unmittelbar aus dem 
Auslande an seinen neuen vVolmort ühersiedelt wäre (~ 3 flt~" 

§ 19. 

Der Au:"hnder ist verpflichtet, auf 'Wunsch der behönl
liehclI Organe das IYollllzeugnis walln immer \"orzuweiseJ)' 

!.21 Sowohl die Orts- als auch die Polizeibehördel1 und 
deren Org'ane sind yerpflichtüt auf jene Ausländer, die ihre 
IV ohnabsicht nicht angemeldet habelL ihr Aug'enmerk zu riehten, 
'\\'elll1 sie Umstände wahrnehmelJ, aus denen die "Wohnabsicht 
gefolgert werden kaml, haben :"ie gegen die Betreffenden im Sinne 
<llT naehfolgellden AbschniUe yorzugehen. 

'iV 0 hnah si eh t kann auch in dem Falle ang'enommell 
wenn der Ausländer sich länger als drei j'rIonate ]11 

tiJler Gemeinde aufhäli. Infolgedessen sind di(' Behi'n'dell 
Y('l'pflichte!", (EI' AnmeJdebHitlpl' der Au slii.ndet" viertel
j iihl'lidl zu üherprüfen. 

§ 20. 

(1) 'iVenn dm' Ausländer ;.;eine 'iVohnahsieht illnel'halh dn' 
im ~ 3 yorge:-:cl1rielJeJlen 15 Tage nicht anmeldet dieE:e seine 
Absidlt jedol'h aus den im letzten Punkt des § 4; der Verordnung 
urn;;chriebenen Umständen g'efolg'ert werd011 kann, ist die Polizei
lwhörd(~ yel'pflid1tet an ihn ll1lyerzüglieh 'die Aufforderung; 
{siehe ]lnster zn rkhtelJ, sieh üher diese Absicht innerhalb 
411'd Tagen zu äußem. 

In diesel' Aufforderung yerpfliehtd die Polizeibehrll'de 
den Ausländer gleichzeitig, seine Dokumente zum Nachweise d(~]' 

PeJ'soDsidpntitäl, StaatshürgeJ'scllaft. Zuständigkeit, des moralisd lei I 
Yodebens und der Yer!11ögensn:rhültnisse innerhalb drei TageIl 
TOl'ZUlegell oder hei der Behörde per,;önlieh zu üherreiehen. 

:Mit dem persönlich ersch(~ineJ1dpn Ausländer nimmt die" 
Polizeibehörde ebenfallseüw Aufnahmeschl'ift auf (sieh(~ 

JUustel' IV) llnd;;;telJt ihm, falls er die im § :3 des Gesetzes 1"01'

ge:,chl'ieJwnen Erfordernisse auswei.'-'t. das im § 4 des Gesetzes 
uml S 17 dieser \~t'l'Ol'dmlllg' (01'\\"[1hn](' \Y ollllzeugnis (sielle 
JUustCl' V) au:,. 



~ :21. 
\\~ enu der Au::::lämkr. der sieh niederzulassen 

seine 'iVohnahsicht illnerhalb der im ~ 3 des Gesetzes yorge
sehriel)enen 15 Tage nieht anmeldet oder auf die im Sinne 

des § ;) des Gesdzes erlassene A nfford ern 11 f!' sieh imWl'fwJh 
drei Tagen nie ht ällßert, ist gegen ihlllyegen des 
§ 13 des Ciesetzes :::ofm! das Polizeistrafyerfahren pinznleiien. 

§ 22. 

WellH der Ausländer auf die im Sinne des ~ 5 des C~('s(::Lze,: 

t'l'las,:eIlE' Anfforderung überhaupt nicht erseheint uud S(::1U 

Fern I )lt'ilwu nieht g"ehörig entschuldigt, oder ,ypnn er wohl ersdwiut 
lIlld seine Dokumellte YOl'zeig"t, jedoch da::; Yorhandell:"eiJl der 
zum :::tämligen Aufenthalte verlangten Erforderni:":,,e ~\yecler 

s()~rleich noch in der ihm auf Grund des § 3 des Gesetzüs 

L('\~'iJlig'lell Frist 1'011 15 Tagen in annehmbarer Weise nach
\\" e i :" 1. kitet die Behörde naeh Büendignng' lies allfälligell l" r

n:;rfahreJl:::, zum Zwecke spin er 
illsowpit ~ 10 des GüsetZt'S hierzu die 

das im SilljJ(~ (kr S(,hllbvol's(,hrifj 

Yel'Orclllung' dei-' 1. :J1. Z. 9389 allS 

L1HY('l'züglich ('ill. 

§ 23. 

Ebenso ist die Behörde berechtigt 1ll1d verpt1iehtet. aUe 

Ausländer an:"z1l\yeisell oder zwang,~weise zu entfernen, 
deren Vel'bJeibql im Staatsgebiete für das Staats:interesse oder 
die Ruhe und Sicherheit he cl e llkH ch 
hei delle]] die üher ihn; PersOlis- und Vermögensyerhältnisse 

eingpzoiTelle ErkrUldigung Hicht entspricht oder doch Z\\'eifd 
bestehell läßt. oh die Beh'pffenclen sich 111](1 ihre Familie erhaltel1 

kömwll uml nicht YOl'aus:::iehllich auf öffnntliche Hilfn 
SPill \"erden; schließlich sind auch s01chp Ansländel' aUi-'zuweismt 
oder z\vangsweise zu elltfernl'n, die Z\\',U' eill \Vohnzenguis 
erhalten habün, illZ\ylSche.n jedoch für das Staat.sillteres:,,(·, 

die öffentliche Ruh() und Ordmmg hpdenklich \\'llrdelJ. 

§ 24. 

(1) Über die Ausweisulig odür Elltfül'llUiJg fällt die Polizüi

b ehöl'dl' il1 jedem einzelnen' Falle> eim: t'lllspn:chuld zu hc'

gründende sehritllidw Elltscheid1ll1g. 

I~) ILl 111'1' ]~Id:::ch(>jdltllg ist aaf ~ 70 
ZII yenyd:::cu, ,\'(lIlach je(le1', 11(,1' 

allS dem Staa t:::gühietc' ausg'ewie:"en ist und 
der BehördE' in der Yerbütszeit zurü 
J..i::: ZH 30 Tagen bestraft wird. 

~ 25. 

deo' G. A. XL 879 

durch eirw Behörr\t> 
ohne BewilligUl'iz 

mit Arrt'sj 

Tm Falle der AUSWpj':llJlg ('lJlI'S Au"lälldcl's üurch (']lte 
Polizdll(~hö]'(le ];aJlIl dür Bdrei'f(:'llde um daIm abgesd101JeJI 
\\"0n1(>11. \YC:llll (']' llach Hec'htskrart d<:f ~'i.lls\yeisLlngsentscheidung 

lUld ]lach )c])];l11 r t!c,; dmin Termines da:::: ,iet 

llidll YL'l'bßt. 
\\- eil n l'S sich aus Staatsintcl'(),,"e 

llölig j,,1 dk Entscheidung ung(',Sänlllt zu yollziehell, 

ill welchem Falle dito sofortige Yollziehbal'kelt (]er Entscheidung 

i: 1 eilH'l' Klausel, allfüllig ill einer be:::onclert'Ll EnLscheidung" klar 
llllEl 1l1ltel' Begl'Üll(llll1g ClHsgc:"proehel1 'Yf:>rdell muß (§ 8 d'(~" 

t;. ~\. XX: 
(::) .iede jm 

],.:1 ::,oCort nach F;'i.lluJlg" 
mitteIl)ar c!('l11 

:::itaat:"Ültt'lTsse yt'l'l'üp'Le Ällsweislllqt 
der eI'stinstanzlichen Elltscheidl1ng' 1lI1-

dring'eJlCl Jle 1 cl n ng" zu 
oh g'egl'1I cliese Entscheidung wnrcle oder 

ltkht. 

§ iS. 

JH,obac htet \bewa 

alle AuC'JÜmlr'f. clü, für das Staahintcres,.:e wohl bedenklich 
del'('ll Allswei:"Hng jecloeh auf Grund 

(]t'C' ~ 10 des Gesetzes Jlieht ]wg"l'l1ndet c'l'''ehl'illL Die .büi diesel' 
}31'ohachimlg ges:ullnwJh:'ll 1I1H1 vom Slandpullkl 
wklltigC'H 'iVahrnphmnngell lllf>ldd elle Behörde yon F'all zn 

Fall (lem luuenmiuistl"l'. 

§ 27. 

SO\yohl dip Orts- als auch diP J.lolizeibehöl'den halJeli 
nic'ht uur das RechL ,:omlel'1l aueh die, Pf1ic-ht sich durch ihn" 

geg'eJWJlellJ'alJ.~ wann imnwr. zu üherzeugE"J), ob die altf' 

die Anmeldung 1111(1 Ahl'eise der m Gac:thöfell, UasthäusPI'n, 
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Ahsteigquartieren oder Privatwohnungen eingelangten AusHinder 
hezüglichen Vors chriften eingehalten \H"rdell, 

(2) Die Polizeibehörden sind überdies verpflichtet, die auf 
die Evidenz der Ausländer bezüglichen Bücher und Allmeldeblätter 
in den Gasthöfen, Gasthäusern, und Absteigequartieren 
d ährlich mindestens einmal zu überprüfen, die 
dortigen Angaben mit den eigenen zu vergleichen und die 
Richtigkeit und gewissenhafte Führung der Evidenz systematisch 
zu überprüfen, Das behördliche Organ merkt stets die' VQr

g'enommelle Kontrolle im Vormerkbuch an, 
(3) In Privathäusern sollen jedoch hehärdlieho Organe zu 

diesem Zlyeck nur in hegründeten Fällen erscheinen, besolI
ders wenn Verdacht besteht, daß der Quartiergehel' oder dessen 
Bevollmächtig'ter die Erfülhmg der Verpflic:Jlhmg' Zllr AIl- nnd 
Abmeldung eines Ausländers yersänmt hat 11]]d dit's auf (\mleri? 
'Weise nicht festgestellt werden kann. 

(I) 'Yenn das behördliche orfährt, daß in öffellL-
lichen L in denen yerbotene 
werden, oder die gewöhnlich ein Versteck für Verbrecher 
b ohne Anmeldung der Ankunft oder nach Anmeldung de'r 
Abfahrt sich ein Ausländer befindet, ist das behördliche Org'all \Tl'

pflichtet, sich durch persönlichen Auge11schein hiervon zu überzellgen. 
Zur Anordnung einer Hausdurchsuchung, die nur auf 

ordnungsmäßig'e Entscheidung hin geschehen kann, ist nur die 
Polizeibellöl'de berechtigt, die mit der Durchführung der Haus
dnrchsudmng / die eigenen behördlichen Organe oder nötigen
falls im Sinne der diesbezüglichen Instruktion die Genduruwl'ie 
hetrauen kann. 

Für die Durchführung der Hausdurchsuchung sind die 
§§ 85-91 und 143-145 der für die Polizeibehörden und ihre 
Organe unter Z. 130.000 aus 1899, 1. M. erlassenen Instruk
tion (Vel'ordnungsanhiy 1899, H. Band, Seite 24·18) sowie die 
§§ 123--124 der unter Präs. 1157 aus 1900, 1. M. heraui:'
geg'ehenen Gendarmeriedienst-Instruktioll (Vdg'" ArchiY 
11. Band. Seite 335) entspi'echend anzuwenden. 

§ 28, 

(1) Der Illllelllllillister kann die Führung der A 11s18.11 der
Kddenz durch besondere Beauftragle wann imnwl' kontrollieren 
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und die mit der Eyidenthaltul1g betrauten im FaHe YOJi 

Ordnung'swidrigkeiten mit Ordnungstrafen bis 50 K bestrafen 
lassen (§9 des Gesetzes). 

Der Beauftragte des Innenministers 'erstattet üher df'll 
Erfolg seiner an Ort und Stelle vorgenommenen Nachschau Bericht 
und meldet welche Behörden oder Organe ihre auf die Evidem 
und Kontrolle der Ausländer bezüglic,hen Pflichten nicht erfüllt 
haben. 

(s) Das Gesetz ermächtigt gleichzeitig den In112nmin1ste1', auf 

dem Gebiete einzelner Gemeinden oder :Munizipien besondere Organe, 
die seitens der Polizeihehörde zn unter"tütz(~n 8inc1. mit dies('1' 
Kontrolle zu betrauen. 

ertretungen und deren Besha 

§ 29, 

(1) Die 11,19 und 13 des Gesetzes enthalten die 
Übertretungen dieses Gesetzes und deren Bestrafung, 'während 
~ 15 die dazu Behörden anführt. 

Für das Polizeistrafverfahren ist die Prozeßordnung der 
Verwaltung'sstrafhehördell maßgehend. 

§ 30, 

In den in den ~§ 11, 12 und 13 des Gesetzes genannten 
Gbertretungsfällen ist das Verfahren von Amts weg'en eill
zuleiten, gleichviel, auf welche \Veise die tbertretung' zur Kenntui::: 
dur Behörde gelangt ist. 

§ 31. 

Die Parteien können vor den zuständigen Behörden al i e 
Hll Sinne des Gesetzes und dieser Verordnung' 
Erklärungen einschließlich der Anmeldung der Rechtsmittel 
auch mündli eh 

S chlußb estimmung'ell, 

Das Gesetz und diese Verordnung ändern nichb aw 
G. A. XXVIII 1879 und an den auf Grund dessen erlassenen 
Yerordnungen. 
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Die Durchführung des ~ 16 des Gesetzes ändert dadurch, 
daß ohne vVohnzeugnis weder eine Niederlassullgs
bewilligung noch die Aufnahme in den Verband einer 

gegeben: ~lYel'den kann, nichts an den Bestimmung'en 
der G, A. L : 1879, G. A, XXI: 1886 und XXII: 1886, ausgenommen 
§ 15 des letzten G. A" der durch G. A, V: 1903 außer Kraft 
gf'setzt wird. 

Bezüglich des § 17 des Gesetzes sind die Bestimmungen 
der in Gesetze artikulierten Staatsverträge, die betreffs Nieder

und vVohnrecht gegenwärtig geltende Bestimmung' 
maßgebend, 

am 8. februar 1906. 
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Vor- lmd Zuname, SteIleUl? des Quartier-
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Auch diesel' Kllpon ist durch elie 

al1l11f'ldende Partei auszufüllen, L. S. 

Gniersc.hrifj des übernehmellilen 
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GaSSt~ Stür.}.;:: 
Straßp ...... ~----~ 
Plal% 

. . , Tür 
Parlen" 

------------_._-------_._---------
Vor- und Zuname: , • , , •• - < ••• , • , •••••••• ~ , • < ••••• , • , •••••• 

Geburtsort und Jahr: 

Staatsbürgerschaft Ulld ordentlicher V{ olmorl: , , . , ... , . , . , - .. , .. , .. , ..... , .. 

Am., ... "., ... ", .. , ..... . 
Auch dieser Kupon ist durch die 
Ahreise meldende Partei auszufüllen, 

.. .19 .... 
Lntcrschrift des übernphmell

den Beamten: 

J.\Iustel' 1Y, 7,lt § 17 der r"r',rdliil),g des l. ~L Zahl 9000u,9U5. 

Zahl ... " ... 

192 .. 

Aufnahm escbl'ift 
,1IlfgeIlommen arn ., . , .. , , , , , , ...... , , , , , ,192. , 

Betret!: ,,-o]manmeldulIg: 

:Staatsbürgers aus 

Gem,'inde 
in der ----_ .. -Statlt ..................... ,., ..... . 

OlJerslllhlriehler 

Städt, Polizeihauptmann 

Grenzpolizeihauptmann 

Gemeindc-(KJ'eis-)Noläl' 

1-11 , ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 

dip 

145 

Eo e!'-t'iJeJlli dl'l IU 
••• 0 •• ' ••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••• 

'1 1 ' t" 1 'ld Stadl WOl Oll( e .-cll" ane Cl' lllH\ me et, daß er in der .. -----, , , , , , , .. , , ...... , , .. 
Gemeinde 

zu wohnen hnalJsiehtigl. 

Im Sirmp des § :1 des G. A. Y: 1903 meldet der Ausländer: 

Vor .. und Znnallle: 

Vor- und ZUllame der Elteru: 

lmd Besehäftigung: 

Zuständigkeits- und Geburtsort: 
(Land, Komitat, Bezirk, 
Gemeinde) und .. Jahr: 

Religion und Familienstand: 
(verheiratet, ledig, Witwer, 
Witwe, geschieden): 

Vor- und Mädchenname und Ge
burtsjahr der mit ihm im 
gemeinsamen Haushalte le
benden Gattin 

Zahl, Geschlecht um! Aller' 
seiner Kinder: 

10. 
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Früherer "'iVolmort: 

Zweck des Aufenthalts: 

Die Personsidentität nachwei
sende Papiere: 

Die Staatsbul'gerschaft nachwei
sende Papiere: 

Daten und Nachweispapiere be
treffend Beschäftigung 
Vermögens verhältnisse : 

Naehweispapiere betreffs des 
sittlichen Vorlebens: 

Die Aufnahmesl'hl'ift viTurde nach 

Oberstuhlrichter 

Städt. Polizeihauptmann 

Gl'enzpolizeihauptmann 

Gemeinde(Kreis)notär 

Datum wie oben. 

des Inhaltes 

Unterschrift der Partei: 

147 

J!nstel' Y Zll 

Zahl: ....... . 

\Vo]mzeugnis. 

leh bestätige, daß ieh die :Meldung, daß 

.................... ' .............. Staatsbürgerschafl .................. . 

Stellung (Beschäftigung) ........................ , Heligion ................ , 

Alter ...................... , in der 

Stadt 
Gemeinde··············································· . 

ständig zu wobnen beabsichtigt, zur Kenntnis genommen habo . 

.................... , am .............. 1U::! .. 

L. S 

Oberstuhlrichtel' 

Städt. Polizeihauptmann 

GrenzpoJizeihauptmann. 
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Muster 

Zahl: ...... .. 

Im Sinne der §§ 3 und 5 des G. A. V: 1903 fordere ich ... , " , , .... ,. , . 

Gasse 
(,,'ohnt .. ,. , ..... ', ... ". , ..... ---....... , ." .... " ..... , .. NI'. ... . 

Straße 
da ,... .. . ..... - wie aus den obwaltenden lJmständen zu schließen -, 

Stadt 
auf dem Gebiete der ......... , . , ....... , , ........... zu wohnen 

Gemeinde 
beabsichtigt, auf, mit seinen Dokumenten zum Nachweise der Personsidentität, 
Staatsbürgerschaft, des moralischen Vorlebens, der und' Ver

vormittag 
mögensverhältnisse beim Gefertigten am, .... , ............ 192, . .. .e 

~ C nachmIttag 

............. lJhr zu erscheinen oder sich über seine 'Vohnahsicht innerhalb 
3 Tagen beim Gefertigten zu äußern. 

......... , ....... , . ') am .............. 192 

Oberstuhll'ichter 

0 •••• ••••••••••• ~ •• ~.W>."" •••• ~~".~ •••••• ,,;;: ... ,_"" .. "' .... "' ........ ,~ ...... ~ ... > ........................ " •••••••• ~ •••••••• ~ •••• ~.~ ••• ~ •• ~~ •• _~.~."", •••• ~""h ............ , ••• ........................ 

Zahl: ....... , 

Oberstuhh'ichter 

Die im Sinne der und 5 des G.A. V: :1903 durch den §§~~~~~~~ 

für den ............. , ... , . . . . . . .. . ........... , .... , ...... , ......... . 
an mich gerichtete 
habe ich übernommen. 

zur .d.U"",,nUll' 

~.:\.nl ... 4 ••••••• , , •• "0 , ••• ~ 0 •• 1 ~~2 . , 

Cntel'schrift des die 
übernehmenden Ausländers: 

149 

(X otärsdienstordnung, 

des UHfjW".C,.U0H Innenministers, Z. 126000 aus 1902. 

Geschäftsführung des Notärs 1m allgemeineu, 

§ 1. 

G bclläftsführullg der Gemeinde einschließlich der 
die mit den der Gemeinde ühertragenen 

staatlichen und Ylunizipalangelegenheiten verbunden sind, hesorgt 
der (Gemeinde- oder Kreisnotär). 

Er verrichtet auch die im Gemeindelehen vorkommenden 
schriftlichen Arbeiten jeder Art, mit Ausnahme jener, für 
welche die Gemeinde üher ein solches besonderes Fachorgan 

Beispiel '\Vaisenvatel'j Ingenieur, Buchhalter, land
Refel'ent) verfügt, das auch die mit seinem 

W:U'kungslcrelse verbillldenE'n schriftlichen Arbeiten entsprechend zu 
versehen vermag, 

Anmerkung: Gemeinde- und Kreisnotäre. Siehe Punkt 39 
der Erläuterungen im Band I des Rechtsarchivs, Seite 235 bis 236. 

Übertragene Angelegenheiten. Die Gemeinden (Städte mit 
geregeIlem jIagistrat, Großgemeinden und Kleingemeinden) erledigen 
auf Grundlage der Selbstverwaltullg nicht nur ihre inneren Angelegen
heiten, sondern gleichzeitig auch einen Teil der Staatsaufgaben. Die 
Vollstreckung der Bestimmungen der Gesetze. Regierungsverordnungen, 
Munizipalstatute und -Beschlüsse gehöl·t aber in er:3te1' Reihe zu ihrer 
Pllicht § 2 d. G. A. XXII: lSSG). 
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Solche yom Staat ühertragene Angelegenheiten sind in 5J) e S 0 n der e 
die GemeindeziYiI- und Strafgerichtsharkeit. sowie die Steuerhemessung 
und -Ein hebung, 

Waisen ya tel'. Der im G. A, XX: 1877 genannte Gemeinde
(Kl'eis-)Vormund wird auch genannt. Siehe die Punkte 26. 
35 und 36 der ErJäl1ternngen im Band r des Rechtsarchlvs, SeHe 211 
und 231. 

§ :2. 

Verantwortlichkeit 

Für jene Angelegenheiten, deren Besorglmg nach den 
bestehenden Vorschriften dem Notär obliegt, ist dieser allein ver-

Ebenso ist er für die schriftliche aller 
jener Angelegenheiten verantwortlich, die Zvval' überhaupt nicht 
oder doch nicht ausschließlich in seinen Wirkungskreis fallen, 
deren schriftliche Erledigung aher von ihm hesorgt wird. 

ern ahm e der Eingahen_ 

§ 3. 

Die an ilie Adres.;';B der der Gemeinde-
vertretung und der Gemeindevorstehung einlang'enden Eil1-

ühernimmt in der Regel der N otär, und zvvar die mit der 
mittels des vom Postamte Postüber-

(2) In Gemeinden, in denen kein Notär wohnt, km1lJ 
die mit der Post einlangenden Eingaben - mit der 
an den Notär adressierten - auch der Ortsrichter übernehmen. 

Parteien können ihre Eingaben jeder Art auch dem 
Ortsrichter übergeben, ausgenommen jene, über deren Einreichungs
ort die hestehenden Vorschriften anders verfügen. 

Der Orlsrichter hat die mit der Post an ihn gelangten 
oder ihm unmittelhar überreichten Eingahen ohn(~ Verzug dem 
N otär auszufolgen. 

Der Ortsrlchter ist herechtigt, auch weHn niebt er die 
Eing-ahen ühernommen hat. im 1Vege der Einsichtnahme in das 
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Einlaufspl'otokoll sich Üüerzeugung davon zu versclJaflelJ, \yelclJer 
Art Eingaben eingelangt sind oder eingereicht wurden. 

Gemeindevertretung ist der VerLJ'elulJgsküqJcr, 
dureh den die Gemeinde ihr SelhstverwaHungsrecht allsühL Siehe lJicl'
über elie §§ 32 bis 61 des G. A. XXII: 1886 nnter .:Ir. 2. dieses Bandes. 

Ge m e Siehe deren in § (je! 

des G. A, XXII: 1886 unter NI'. 2 dieses Bandes und Pankt 35 und 3f; 
der im Band 1 des RechtsarchiYs, Seile 231. 

Riehter der Gemeinde, "Ortsl'ichler" g'enannt, ist der 
Gemeinde \·orste'her. Über dessen \Virlmngskreis, 'YahI usw., sieh(~ 
alles ..\iältere in den §§ 63, 71, 73, 75, 76, Sß his SD des G. A. 
XX!! : j 88(j unter .:Ir. 2 dieses Bandes. 

EröffnuJlg' der mit der Post eingelangten EillgaberL 

§ 4" 

(1) Bei der Übernahme der mit der Post eillgelangü~n EiJl
sich der Notär, ob die in das PostübergabshllclJ 

eillgetrag'enen gewöhnlichen und rekomman
dierten BriC"fe und Pakete yon dem hierzu bef'timmten OrgaJl 
lückenlo:" überbracht er die 

durch :oeille Nall1PDf'fE'rtigung in der betreffenden 
Hubrik des 
J H4reffellde Organ vyegelJ des 

(2) Darauf öffuet er die 

im anderen Falle alx·r zieht er da::, 
sofort zur 

Briefe und Pahte ulld Ul1ter:,uchi 
gleichzeitig, ob die nach ihren Geschäflszahlen am Briefumschlage 
YE,rzeiclmeten Schriften in der Sendung tatsächlich enthalten sind: 
jet dies nicht der Fall. so yermerkt er den Abgang am Bripf
Ulllschlagp und verständigt hiervon ohne Verzug den Absender. 

Die Bri c;fU]l1::' chI deI' sind ab 
Beilage der hetn;ffeJJdcll I~iJlgaben aufzuheh en, 

Die ÜherlJahme der Hllmittdbar üherreichten EingabeJ!. 

§ 5. 

(1) Der Notäl' darf Eingah(m nicht zurückweis(>lL Er darf 
<lll('l' auch keine Eillgahe unter der Verpflichtung üücl'uellJnell, daß 
er "te in das Einlaufsbuch e1'"t ;.;päter oder hei EilltretelJ bestimmter 
Bedingungen eintragell solL 

Auf Grund mündlichen VorlJringens darf llichts in das 
Eilllanfsbllch eingetragen \"erden. YielmehJ' ist die üher das mÜlld
liche Vorbrillgen Kiedpl'schrift (§§ 97 und 104~) eill
zl1tmgell. 
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Einlaufbuch nach der Zahlenfolge. 

§ 6. 

(1) Der Notär führt über alle in seine Geschäftsführung fallen
den Angelegenheiten der Gemeinde (des N otärs, der Gemeinde
vorstehung, des Vertretungskörpers) - mit den in den §§ 20 und 
21 enthaltenen Ausnahmen - ein einheitliche;,; Einlaufhuch 
nach ]llnster I (siehe am Schlusse der :K. D. 0.). 

Dort, wo eine besondere Pl'otokollistenstelle sy:"temi;,;iert 
ist, besorgt dieses besondere Organ die Protokollierung. In solchen 
Orten hat jedoch der Notär das Einlaufbuch täg'lich durchzusehen 
und abzuschließen. 

Einlaufstempel. 

§ 7. 

(1) Der Notär drückt auf die äußere Seite der zu protokollieren
den Eingaben, womäglieh auf deren oberen Teil (bei mehreren 
Exemplaren dei' Eingaben auf jedes Exemplar, WJf das etwa 
eingereichte auf Eingaben mit aber 
stets auf dEm Haum llach der letzten Erledigung, allfällig auf die 
nächste reine Seite oder auf das der Eingabe anzuheftende beson
dere Blatt den el llaeh (i'lehe am Sehlui'se der 
N: D. 

(e) Bel Kreisllotarlaten ist ebenfalls ein solcher Stempel zu 
verlvenden, mit dem Unterschiede, daß in der ersten Zeile anstatt 
der Gemeinde das Knjjsl10tariat zu bezeichnen und demnach da" 
VVort ~ Gemeind!,," durch ~ Kreisnotal'iat" zu ersetzen ist. 

In ren deren Personal 
Referenten umfaßt, kann am Stempel auch der Referent ange-
geben ciein. In diesem Falle g'ilt 
am Schlusse der N. D. 0.). 

Ein 

des Stemp eIs 

ist. llur hei Gemeinde- und Kreis-
notariaten erforderlich, hei Kleingemeinclen nicht. 

Bezeiehnung der V ul'zahl en. 

§ 8. 

Die Vorzahltm sind auf Grund der in der Eingabe ent
haltenen Beziehung, allfällig mit Hilfe des Zahlenregistel's zu 
suchen und an der betreffenden Stelle des Stempelabdruekes (§ 7) 
einzusetzen. 
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Reihellfolg'c der Prolokolliel'llllg. Einlaufzahl. 

§ 9. 

Die Eingahen sind in der Heihenfolge ihres Einlangt'll": 
1ll da::: Einlaufbnch einzutragell. 

Die Eilliaufzahl, ferner das der Monat und der Tag 
des Einlangens ":lnd an der hetreffenden Stelle des Einlaufstempel
abdruckes ersiehtlich zu machen. 

(~') Die EilllaufzahlE'lL die jJl der l'l'::,Leu Hubrik des Zahlell
eilllaufbucllP:' für da;:; ganze: Jahr im yo1'11i11e:in vorgeschriebell 
'wurdell ::,ollull. Janfen in ununterbrochener Reihenfolge yom 
1. JiÜnll'l' bi . ..; ZlHll!('(Zleu Tage des ~Ionates Dezember. 

Dil' Au:-,!as::iung oder 'Wiederholung von Einlauf
zableu i:4 sorg'fäliig: zu vermeiden. 

CL) Im Einlaufhudlü ist jt'de Sulmumerierierung, 
S t 1'(' 

türnliche 
lieh hleibt. 

oder Hadierung unzulässig: eine allfällig in
Ein t.nqnlll g' ist so dlll'chzustreiclll'n, daß sie lesel'-

Protokolliel'ullg Ullt('l' be;,;olldO'C']' Zahl und "znr Zahl". 

§ 10. 

(1) .Jl·deeülZ('lllf: llPlW Allgplegellheit erhält ei11e neue Eill
!aufzahl. Die dieselbe Angelegenheit betreffenden und im selben 
.Iahre ejnlallgelJ(I~'ll weitr,ren Eingaben sind jedoch, wenn sie eine 
Y('dÜgUllg im einer llesonderen Ausfertigung nicht erheiscbell, 
llIit neuen Einlauf'zahlen nieht zu yer8ehen, sondern auf der Ein-

ist die EilJlanfz,lhl dei' Yoraktes mit dem Zusatze: "zur 
Zahl" anzuführen. Der Zeitpunkt des Einlangens ist auch allJ 

dipsen Eingahen zu yermerken. 
Die Rubrik "Anmel'kuug" dcs Einlaulhuches dient 

Wt' Eintragung YOll Vt·nnerkcn bezüglich der ,zur Zahl" pro
tokolliertell Eing'ahC'll und allfälliger sonstiger Bemerkungen. 

D Ilnl! 8i c ht Hn cl Be z ei chn 11 11 g der Beilagen. 

§ 11. 

(11 Der ::\ ot;'iJ· yersiebt die Beil a g l' n der protokollierlcll 
Eingabe mit der Ei lllanfzahl und ch:l' hhI'pszahl des Eiu
hmgen::: (zum Bei8piel 1567/19(3) llnd \H'merkt deren An z a111 



an der entsprechenden Stelle des 
an der gleichen Stelle yermerkt er 

~tahe aufgezählte Beilage fehlt. 

Einlaufsiempelahdmckes (~ 7): 
'l) _, 

auch, . \H!llll eine in dl'l' Ein-

\Vmm die Anzahl der Beilagen 15 Stück übersteigt kallu 
aTl der C'lltprechenden Sielle des Einlaufstempelabdruckes das 
gelJaue Gewicht aller Beilagen ersichtlich werdell. In 
solc:ben Füllen sind von den einzelnen Beilagen bloß die wichti
geren (z. B. Dokumente) mit der Einlaufzahl und der Jahres
zald d,'s Einlangens zu bezeichnen. 

Die Beilagen der Eingaben vertraulichen 
Charakters Silld jedoch immer nach den Anordmmgen dps ersten 
Ahsatze~ zu behandeln. 

Sofern die Beilagen in einem Aktelwerzeichnis zu
saulluellil<'f'aßt sind. ist die durch die Jahreszahl g'(;hl'OelWlIl' Ein
lanfzahl nur auf dem Aktell"n!rzeichnisse zu vel"l1(:rhn.-

Übel'stempelung. 

S 12. 

für die Yerwendung' der Stempelmarken, deren 
stempehmg sowie das Verfahren bei Stempelverkürzungen ;cilld die 
hierauf hezughabenden Vorschriften maßg·ebend. 

Insbesondere hat der K oIä1' darauf zu oll die 
EiJlgabf'll lind deren Beilagen mit den ordnungsmäßigen Stc~Jllpd
mar],en ym~.'='ehen sind und oh die Art der Entrichtung den Yor
;.:chrifipl I ('] I [spricht. 

EI' ist femel' verpflichtet die ordnung';,nnäßige Üher-
~tC'm pdu Hg über \:~illen' IJ"'~UH"U.l,,, u 

oder über wahrgenommene :Mängel infolge V(~rahsäum1.mg· der 
ÜheJ'"ü,mpt'lnng den Befund aufzunehmen und dessen ' 
an die zll::iWndig'e Staatskasse (Steueramt) zu Y(:ralllassen. 

\V,'l111 eille mangelhaft gestempelte Eingabe von einer 
Partei odC'l' deren Beyollmächtigten persönlich überreicht wird, 
i"t >'()]' deI' Aufnahme des Befundes die Pal'ld (deren Bevoll
mäcbtigLt'l'1 aufzufül'Clcm, deli Siempelmallgd Zli heheüen. 

Index. 

~ 13. 

Zu dem Einlaufshuche ist mit die::iem gleichlaufend eiE 11l dex 
luch ~rustl:'r zu führen (siehe am Se]!lussc der K. D, 

Schlag,yorL' 

§ 14. 

Die i.st in dem Index unter dem B u c11-
stabeIl einzutragen, mit dem das Schia anfällgt. 

Als Schlaglyort ist sofern eilt solches auf dem Ein
laufstück selbst nicht hesonders ersichtlich gemacht oder das auf 
dem Eil1laufstück ang'egehene Schlag'wort zu III Gehrauch für (iell 
Index llicht geeignet ist yom Einlaufübernehmer das "IYort zu 
IYähleu, das schon in sich sejJ}..:t den Gegenstand des Einlauf
:,tückes mögIich:,t bestimmt angibt und so Clm ehesten zur Auf
:'llchung der betreffenden Ang'eleg'enheit geeignet ist. Infolgede;,;sel I 
konnen AttriJ)ute und Eigen~chaftswörter als Sc:hlagvyörter niehi 
gebraucht werden, außer IHmJ sü, mit dem dazugehörigen Haupt
I\'orte eigentlich ein Wort bilden oder nur miteinander den bl'
iJ'pffenden BegTiff ausdrücke]!. 

(3) Der Eiulaufübernehmer bezeiclllwt das (die) il1 den Index 
t'inzntrag(JlJde(n) Schlagwort (Sc:hlagwörter) im Einlaufbnch durch 
t~ nter,.:treich ung. 

Läßt sich der Geg'enstand des Eilllauf~tückes durch uur 
('in Schlaglyort oder durch Eintrag'ung ill 111[1' eine Buch
slabenrubrik des Index nicht klar bezeichnen, so ist die 
Angelegenheit unter mehreren Schlag\\"örterll in den Index 
ci Ilzntragen, 

(5) 'iYenn dl01' Kame mehrerer g'leiehnamiger Personell 
jn deH Tndex eillzutrage:n i;,;t, so ist Heben dem eingetragene I I 
i'iamen llod1 der VY ahn ort allzug·eben. Sind aber die Trä.ger c1eoi
o-wlhen NameJls aus der;.:elheJl Gemeinde, so hat man nebell 
dlOJll eingetragenen Namen entweder den alJgemein gebräuchlicheIl 
X eh elllHlmen des Betreffenden oder unterscheidende Buch
si Cl b en zu setZeIL Hierauf ist schon bei der Führung des EiJl
JHlIfbuche,.: zu achten, 

(s)Wenn unter demselben Schlagwort yerschiedene An
gdegenheiten laufen, so i:st für jede einzelile Ang'elegenheil 
pilw eigene Rubrik zu eröffnen. 

Sind an derselbell Angelegenheit m l~hrere ParteiE' jj 
(BdJörden) beteiligt, so ist das Einlaufstück unter dem Nan1l'll 
j('OPI' Partei (Behörde) cu;; Schlagwort einzutragen, 
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Einla ufzahl ell im I II de x. 
§ 15. 

11) Bei der Fühnlllg dps Inclc·x ist ])ccsonders auf die 
GruppipI'llng aller dieselbe Angelegenheit betreffpnden Zahlen zu 
achten, damit der Index sämtliche Einlaufzahlen der All
gelegf'nheit in der Reihenfolge des Einlangens au fvyei"(" 

(:» \Venn eine in den Index schon einmal eingetragene 
Angelegenheit im Laufe des Jahres im Einlaufbuche 
öfter vorkommt, so ist dies in der (~rstel1 und zweiten Rubrik 
des Index nicht mehr anzuführen, sondem in solchen Fällen sind 
ill der dritten Rubrik des Index neben der schon eingetrag'8nen 
Einlaufzahl sämtliche im laufenden Jahre vorkommenden Nacb
zahlen zu vermerken. Um bei jenen Angelegenheiten, die im 
Laufe des Jahres voraussichtlich viele Zahlen haben werdpll 
die Einlaufzahlen 
nach der 
(nächslfolgenden) 

ohne Anstand gruppierell zu können, i"t 
einer sokhell die JW'~H'''UVJ,", 

Zeile (Zeilen) je nach dem voraussichtliclwll 
Bedarfe freizulassen, 

Füllen jedoch die Einlaufzahlen die dritte HU})I'ik des TIldex 
trotzdem ganz aus, so ist für die folg'enden Einlaufzahlen imIn d (~X 
Imtef m~uerli.cher Eintragung des Sehlag\'mrtes eine neue Rubrik 
zu eröffnen und ist dies bei der ersten Eintl'ogTmg zur 
anzumfol'ken. 

Dies gilt auch dann. wenn sich in derselben 
heit das Schlag'wort geändert hat. 

Vif enn die Angelegenheit unter mehreren Schlagwörtern 
in den Index eingt3trag'en ist, so sind hierauf bezügliche Einlallf
zahlen hloß an einer Stelle zu vermerken, während hei den 
anderCll die Berufung auf das schon eingetrag'ene 
genügt, 

(G) 'Wenn eine Angel-egenheit durch mehr als ein .Jahr 
läuft, so ist in der dritten Ruhrik des Index als letzte Eintrag'lmg' 
jene Einlaufzahl des nächstfolgenden Jahres' vorzumerken, zu der 
die Eingahe oder das Aktenkonvolut heigeschlossen wurde B. 
llach der im Index für 1903 eingetragenen letzten Einlaufzahl der 
Angelegenheit aus dem Jahre 1903: ,zu 12/1904"); vor der 
Einlaufzahl des laufenden Jahres ist die letzte EllIaufzahl des 
Yorjahres, und zwar gehrochen durch die Jahreszahl, ersichtlich 
zu machen (§ 51). 
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§ 16. 

Für solche AIJgeleg'ellheitell. die nach der ~atUl' der Sache 
oder nach den Erfahrullgen der früheren Jahre iIn Laufe de:" 
Jahres yoraussichtlichmit sehr vielen Einlaufzahlen yo]'
kommen werden, ::,iud SChOH bei der Anlegemg des Index hesonden' 
Hubriken, allfällig besondere Blätter an der Spitze eines jedell 
Buchstabens freizuhalten. So z. B. beim Buch"tahl'n "A ~; 
für ArbeiteraJlg'elegenlwih:.u, heim Buchstaben ~ ,y-: für 'IYaisen
angelpg·enheiten. 

Al ahetisches Eilllallfhuch. 

§ 17, 

(1) In N oLärskanzleien mit kleiHerem Yerkehl' kauJJ all 

Sielle des in den §§ 6 ulld 13 erwähnLen Einlauflmches und Index 
ein alphahetisches Einlaufbuch nach 1\Iuster Y geführt 
'\wrd':ll am Schlusse der N. D. 

(:!) Bei Benutzung des alphabetischen Einlaufhuches ist in 
alphabetischer Reihenfolge für jeden Buchstaben ein hesonderer 
Bogm und siud nach Bedarf auch besondere Hefte zu eröffnen. 

(:l) Im alphahetischell Einlaufbuche sind dle einzelnen Ein
unter dem Anfangsbuchstahen des Schlag1yorte::

auf (in) dem diesem Aufallg";huch"tahen entsprechenden Bogel! 
(Hefie) zu protokollieren. 

Dip Einlaufz h nllr J)('i jedem BuchstaJH~ll 
gesolldert mit der Zahl 1. 

Bei der Protokollierullg ist auch hier der im § 7 erwälml" 
Stempel zu vervcendell, doch ist an entsprechender Stelle dc:o 
Abdrucks nehen der Einlaufzahl auch der hetreffeIide Buch
stabe dps alphahetisch(~IJ Einlaufhuches zu vermerken (z, B. C 20). 

(e) Im ührigen :"ind di!~ Bestiltlunmgen der §§ 8-12 ent
sprechend anzuV',endeil. 

§ 18. 

Ob in einer Notürskanzlei ein den §§ 6 und 13 ent
sprechendes Eiulaufhuch und Index oder aber ein im § 17 um
schriebenes alphahetisehe;:; Einlaufhuch zu führen ist. hrstimmt 
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d pj' Yiz('ge~llall alt!" Yor,.:chlag cl<",.: :'\ otiü,; nach r emelmmng 
de.;; Obel'stuhll'id1ter~. 

_-\nmerknng: Yizegl':;jJ<ln. ::iiehe Punkt 7 der Erläut.erungen 
im Rmd I cl(,:; Rechtsal'chiys, Seite 200. 

Ob,'rsluhlrichtel'. Siehe Punkt 14 der Erläuterungen im Bawl I 

d.·s [{,"~htsarehjys, Seite 202 bis 203. 

Einhillden der Eilliaufhücher. 

§ 19. 

Das EiJllaufllUch uHd der Index sind zu La::,ten des Kanzlei." 
p'lU,.:chale" dpl' GpllleilJcle jahrgangs\\eise (cinhillden zu lassen, 

)cu,.:nahlllf'll yon der Rpgel Üel' eillheitlichell 
Protokolli ('run i!. 

~ 20. 

(1) Da,.: Einlaufhuch nach der Zahl<:;tlfolge 1llld das alpha
helbdw Einlaufbnch dipllEm ZUl' Pl'otokollierung aller in der 
:Xoiär,.:kallzlei vorkommendell AugdegeHheitell, ausge
nOllH1H'11 die Üllertretungsangelpgenheiten (Forst- lIlld Feld
llolizeiühertrehlllgen sowie Übertretungen in Dienstbotensach(~n!. 
Bezüg'lich anderer Gesehäftszlyeige i::,t kein besonderes Ein
lauflJ l1ch Z11 führeJl. 

(o!) Jene Allgelegellheiten, hezüglich vwIcher die hestehenden 
YOl'"cJll·iftell die Führung einer besonderen Evidenz (Beschwerde
buch. Evidenzvormerk, Liste) vorschreiben, sind nach den hetreffell
dell YOl',.;chriften zu behandeln und dürfen in das Einlaufhuch naeh 
der Zahlenfolge oder in das alphabetische Einlaufuuch lÜi:ht 
eingetrageu\verclen, Hierh(~r gehören: Angeleg'enheiten in Bagatdl
streitsachen; Ausfertigung von Dienstbotenhüchern (§ 121 des 
U. A. XIII: 1876); Beschlüsse, die zwecks Zustellungsveranlassung 
eingelangt sind; Ausfertigung von Al'beiterlegitimationen, yon 
Viehpäiisen, Meldungen über den Eintrieh von verlaufenem Yiel1: 
Urteil('. die den Yel'lllst der politischen Rechte aussprechen ns\\"" 
worüber die vorgeschriehenen besonderen BeschwE;rdehür:her (List(~n. 
Evidellzlcormerke) Zll führen sind. 

(3) Die Eingaben und Korrespondenzen hezüglic:h der auf 
die::,e "'IV eise hesonder.'i evident geführten (iu (,ju he::,onderes Bilch, 
Liste oder Yerzeichnis eingetragenen) Allgeleg'elllwiteu el'halteu als 
Zahl diE' Ordrlllg·,.:mlllJlllPl', miler der die Angelegellheit ill dic; EYidenz 
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eing€trageu 1st t;l11.e1' die Zahl sind zur lläheren BezeichnulJg, In 
,velcher Evidenz die Sache voekommt, die Anfangshuchstaüel1 
des Titpls der hetreffenden Evidenz Ztl schreiben (z. B. lO/B 
d. h. to/Bagatell, ungarisch: 10fK. p. p" d. h. 10/Kis("))b pol
gari per). 

(i) Die gesondert evident geführten Geschäftsslücku sind J;b 
zum Jahresschlusse bel der betreffenden Evidenz gesamlll(:.]t 
zu behandeln, am Jahrp,.:sclüusse aber sind sämtlich(~ zur selhen 
Evidenz gehörenden Geschäftsstücke unter einer Za11l zu pl'olu
kollierell (in den Index eillzutragen) und iiodann in der Registrallll' 
Z11 hinterlegen (§ 56). 

(5) Sämtliche die J\fatrikenfühl'ung betreffenden Schrillen 
hai der ~oHl[' als sLaaHiclwr Matrikenführel' nach den )lezüg'lielwil 
VOl'schrillen ganz ge,;ondert zu behandeln. 

Anlllerkullg: B,tgatellstreitsachen sind kleinere Zi,il

prozesse h i" :;0 K und gehören mit gewissen Ausnahmen in die ge
richtliche ZUOiliilldigkeil der Gemeinden. Sielle hierüber Punkt 38 der 

Bandes. 

im Balld 1 des RechtsarchiYs, Seite 233 bis 235 und die 
über das GelllPindeziyijgcl'icbtsYerfahrcn unter Xl'. 7 dieses 

DieustbotenhüelJer. Siel]e Punkt 88 und 91 der Erlälilenill

gell im Band 1 de~ Hechtsarcbb"s, Seite 320 his 321llnd ;;35. 
Arbeit imalionen. Sielte Punkt 89 und 91 der Er-

im Band 1 des RechtsarelJil"s, Seile 324· his 32;') lmd 3;33. 
Viehpäs~e. Auf deren AufbewalJl'ung bezieht sieh die Zirklllar

Y8rordnnng des J.:Je Zahl 88791 ans 1892, (Ung. Vdg~.-~"hclJi\" 18\12. 
Seite :3074,) 

Eintrieh verlaufenen VielJs. Verlallfenes oder im ll>('nHj'~Jl 

Gehege beiretenes Vieh ist durch die privaten oder öfTentlielJen Feld" 

(Flur-) oder Berghuter oder durch den GrundLesiizer (Päebter) der G l'-
meindevorstehllng zn über Grundbesitzer IPäelüer) ],ahl'H 

diese längstens hinnen 3 Tagell zu erfüllen, welll] iJj

zwischen der Täter den Sehnden nir'ht bezahlt die Tipr() nklli "n5-

hat. (§§ 14 his 90 des G. A" XII: 1894). 
Urteile üher eleH Vel'lllst der politischen Hechte ]w

nach dem ung. eine Nehenslrafe, die als eiue 
im öffenlliehen Interesse gelegene Bürgschaft fUl; die [md 

der dient. 
Nach deu Grundsätzen des ung. Rechtes ist es keine konstituüY8 

sondern eine deklaraliv8 Strafe, denn die Tat als solche fmtehl"i: 

IWn poena, sec! factl1l11 infama!. 
DieWirktmg der Strafe dauert nicht lebenslänglieh, f'ondem llm' 

bis zu einer llach ohen lmd lUllcH hegrenzlcll Zeit (bei 1 bis 

:3 Jahre, Verbl'eehell 3 his 10 Jahre). S§ 50 und 56 des Ullg. Sil'Hf" 
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gesetzbuches zählen ill ~l GntlJjl011 jene Amler, Aüs-
zeichnungen und Rechle auf, die lJiedurch berührt )yel'den. 

Die Gemeinden füln'en über solche 'Grteile eine Übersicht. 

Matrikenführung, Siehe Punkt 40 der ErHittlerllllgen im Band 

des Re chtarchivs , Seite 236 bis 240. 

Angelegenheiten, die nicht unter die Protokolliel'ung 
fallen. 

§ 21. 

Nicht unter die Protokollierung fallen: 
1. Die Protokolle über die Versammlungen des Yerlretungs

körpers und über die Beschlüsse der Gemeindcyol'stehung. 
2. Die Zustellungs(Retour)rezepbse. 
3. Die einzelnen Nmumern dee GE)Setzessamm]ung, des Yer

ordnungsarchiYs, des Ambblattes des Innenministers, des Polizei
amtsblattes, des Komitatsamtshlattes und andere . ähnliehe Amts
und Fachblätter. (Die Protokollienmg der als Beilagen des KOlllitats
amtsblattes versendeten Verordnnn~rell ist im § 73 

4. Die Kundmachungell (§ 50). 
5. Die von den Obel'hdlürdell allfällig einlangendfm .Anfrage

blätter" (§ 149 der KomitaL;::dienstordnung·). 
6. Die Schriftstücke, die olmehin keinen Gegel1'Otand einer 

amtlichen Verfüg'ung bilden (kauLi.nännisehe Zirknlarien,geschäft
liehe Musterzeichnungen, Annoncen usw.). 

Anmerkung: KOlllitatsclienslorclYl1111g. Siehe Band I des 
Rechlsal'chivs, Seite ö l)is 168. 

Absemhmg. 

Er ledigHl1g'sfr isten. 

§ 22. 

(1) Die in das Einlauflmeh eingetragenen Angelegenheiten 
sind nach Beischließung der allfälligen Vorakten (Instru
ierung) - in der Reg'el in der Reihenfolge der Protokollierung 
emd, sofeme die bei'tehenden Vorschriften oder die Oberbehärde 
keine' andere Frist 
vom Einlangen an 

längstens binnen a eh t 
zu el'ledig'en, ausgenommen die 
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administrativen VolJslreckullgsangelegeuheiteu, der eu Ededigullg'S
frist in der Regel 60 Tag e beträgt. 

(2) Die Angelegenheiten dringender Natur sind außer der 
Reihe, und zwar nach Maßgabe des Grade" der Dringliehkeit ent
i;veder noeh am selhen Tage oder längstens ldnnell zwei 
Tagen zu erledigen. 

(3) Solche außer der Rc,ihe zu erledigende Angelegenheiten 
sind insbesondere jenE': 

L deren Erledigung außer der RE'ih(~ das Gesetz oder 
eine Verordnung verlangt; 

2. deren Erledigung außel' der Reilw yon der 01;('1'
behörde angeordnet \yurde: 

3. bei denen dies die Na tut' der S aehe oder die 
Eil1haltung der gesetzten Frist erfordert; 

4. yon deren Entscheidung die Einleitung einer 
anderen Angelegenheit oder die \:VeiterfühJ'ung einer 
im Laufe befindlichen Angelegenheit abhängt; 

;). die mit fehlenden Akten instruiert ,yel'den müssen, 

(4) Sehließlieh "iud außer der Reihe alle Rechtsmittelc"in
gab e n \veiterzuleiten, die mit der Post an die Gemeinde g'elallgt 
sind und zu deren Erledigung die Gemeinde nicht zuständig j"t, 

Der Notär ist v!:'rpflichtet, sehon gelegentlich der Protokol
lierung die Eingaben daraufhin zu prüfen, ob darunter nicht eine 
solche ist die außer der Reihe erledigt weden muß. 

Anlllerknl1g: VollslreckLmgsangelegenheiten. Di,' An
<leI' Z\":11\gS\ol1st1'0eknllg 'w0nlell im RmclE' rr des 

Rechtsarehivs hehandelt. 
Reehtsmitteleingal>en. Siehe im Band m c1es TIerilts8rehiYs 

unter Kr. 3, 

Einfachheit. der sehriftlichen ErledigungeIl. 

(1) Bei Erledigung' der Angeleg'enheitell ji't' die größte 
Arbeitsersparnis, Einfaehheit und Kürzt; anzustreben. 

(2) Unnötige, oft nur die Verzögerung der ~.\ngelegenheit 

bewirkende Z\vischenverfüg'ungen sind yerboten. Im allgemeinen 
ist anzustreben, daß die Angelegenheit so bald und mit so \yenig 
Zwischenverfügungen cUs möglich ausgetrag'en werden könne. 
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(3) Die BenutzlUlg yon Frelndwörtern, f(01'ner jede über
flüssige Ansprache (Exzellenz, Hoehgeboren, Hochwohlgeboren, 
Wohlgeboren) und jede überflüssige HöflidJkeitsfloskel iA. 

zn vermeidf'n. 

Form der Erledigung. 

§ 24. 

(1) Die Form der Erledigullg i,;t je lIach der Xatur der 

),ngelegenheit verschieden. 

(2) ln 1"orm VOll Besehlüssen \\'erd(~n die an Parteien 

lautenden Verfügungen (Entscheidungen, Zwischenverfügungen, Ver
fÜ7ungen) und im allgellwinen die von der Gemeindeyertretuilg' 
in ihren Versammlungen beschlossE:nen Anordnungen ahgefaßt. 

(3) Die ührigen Erledig'ungen kölmen in Form von Erlässen, 
B eric:.hien. Z 11 se h riilen und Ers l! eh sc hreih en elltvmdr;n 

werden. 
im lelegraphiseheu 

meidliehen Fällen znlä:-:sig. 

Form der Be,;chJÜs;;;e. 

S 25. 

:::illd nur in unver-

(1) Die Enbchpidungen sind .so zn entwel'ff'Il. daß die 
. J d '1.'''.]·]'''ll 1)f'<:.··te1.11·, I.l·lld zwar: Ellbchf'idung ans ZiYPI )eson eren ''" _.! 

L dem vel'fügeJlclc~n Teile (.Ansspruch) ulld 
2. der Begründung. 

Dip Begl'Ülldung soll nicht \wiUäLlfig :::ein, ;;;Olldern kurz 
auf den EntsroheiduflgsgTtlllcl oder die Entsch(~idüngsgründe hiu

wf'isen. 
(ö) Das Gesetz. di<, Verordnung oder das Statut aur das 

"ich die Entscheidung stützt, oder woranf Bezug genommen wii'cl, 
ist "tets deutlich zn bezeichnen. Allgemeille Ausdrück<.' wie 

z. R ~im Sinne dpl' j)V,'='lehendell V Ol'sclJriftel1" oder "g'emäß den 
darauf bezüglidwn Ge":E'tzeshestimnmngell" dürfen nicht gebraucht 

w('l'dell. 
(4) Nacb dem hegTüll deJl du! Teile dpr Entscheidung sind in 

einem' besonderen Punkt die beteiligten Parteien und 
Behörden aufzuzählen, denen clip Ent"cheidrlllg zuzustellen, 

zuzlIsendell oder ZII yerkündcll isL 
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(:, I Z wj"chl'll n'rfügulIgt'j I,V ('rfügu IIW'II, r odadllJlgen jWQuri'PIJ 

keiner besolldej'(~ll Begründung. 

(ö) Sowohl in dell Entsc:heidullgPII ab all(:11 in dell Ver
fügungen ist aueh klar er,;iehtlieh zu machen, binnell welcher 
Zeit lind welche Rechtsmittel die br,teiligtpil Partpien benutz(m 
kÖnJWlllmd wo "j(, sie einzuhringen habplI. 

Ver III eid U Tl g üb E'rfHhsigel' B (~J' j eh t e. 

§ 26. 

(1) Beg·jr;itberichte. welche eitle rl1(~I'itorisclw Äußerung 
nicht enthalten. sind ganz zu vermeiden. So ist z. B. der die 
Zustellung hindernde Umstand in die entsprechende Rubrik d\:'s 
Zustellung,,;scheilles einfach kurz einzutragen; Eingaben, deren 
Erledigung in deli \Virkungskreis ande1'(~r Behörden fällt, :::lnd 
ohne Begleitschreiben weiter zn leiten; periodische Aus
weise (militärischE, [Landwehl'-j Meldehlätter, die den Landsturlll 
betreffenden Au:::züg(' au" den Gemeindeverällderungsausweiseu, 
die Monatsausweise üher das Ergebnis der eingezahlten Steuel'u, 
die MOllaboauswei.se der Todesfälle ;;;ind, mit dm' EinlaufzahL 
dem Datum und dt'j' Unter:schrift ver,; ehelJ , c'benfall:s ohne be
sonderen Berieht alt die zuständige Behörde zu senden. 

(2) Üher den Vollzug der Verordnungpn der Oberhehörden 
l:st nur danll zu ht'l'ichten, in~lln dies !w:,onder:s ange
ordnet wurde. 

(3) Fehlb("l'ichle siud im allgemeiIwJl nur danll zu erstatten, 
Wfc'lJJl die,; in deIl bestehellden V orschdftc·u ang('orclnet ist oder 
wenn dies die Oberhehörde im eillzelnen Fallf' allsdriicklich verlangt, 

(4) Ruhra sind zu vermeiden, 

FOl'I1lularien. 

8 27. 

(1) Bei hällfig wic~del'kehl"ellden und zur Gänze gleichartigell 
Angelegenheiten B. Krankenvel'pflegsallgelegenheiten, kL\.n
wei,;nngell, Paßallgelegenheiten, Zustellungen us\".) sind zur Ver
fassung der Erledigungen Formularien (Schablonen, Blankette) 
zu benutzen. 

J(me FormularimJ, del'eJJW ortlaut nicht durch eille .Mini
sterlalverordmmg oder ein Statut. vorgeschriehen j,.:t, werden nach 
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Yerllehmung- db vom Yizegespall fe,,;t-

gesetzt. 
(3) Die Notäre bringen ihre die Formularien betreffenden 

Gutachten und Anträge in der Bezirksbearntenkonferenz vor. 
Anmcl];:uug; Bezirksbeamtenkonfcl'ellz. Der ObE'l'stuhl

richter kann die Vorsteher der GE'l1leinden im Bezirk, besonders die 
Gemeinde- lind l\.l'eisnotärc SO\yj0 die Gemeinde- und Kreisärzte zn 

amtlichen Beratungen am Amtssitz, allfällig nach Erfordernis auch in 

andere zentral gelegene Gemeinden des Bezirkes einladen, um mit ibnen 
die inzwischen einFelalJgtell, wiclüigereTI Anordnungen und illl all
gemeinen elie ab notwendig erkannteJI Yerwaltungsyerflignngcn zn 
bespr8ehell, allfiillig elie Zll ibrer Dmehführuug ennlllSchtell mündlichen 
\Veisungl'Jl zu geben. iS :!73 der l\.omilalsdi('nstnrdlJmi~', Band J des 

Heellbnrellivs, ~pitp 139,[ 

Für das Ambhlatt he::,Ummte VerÖffCJltlichnHg'E'll. 

S :!8. 

(1) JenE' VeröffellUidll111g'eu, diE' Im Komilat:"amtsblatte od\'l' 
im Polizeihlatte zn YE'rlautbaren c:ind ill",be,:ol1d\'re Konkurs
au sschreihungen , Kundmaehung't'n und Knrrpndierungen gehören'!, 
sind so abzufassen. daß "ie in da" betreffende BlaU wörtlich auf

genommen werdelJ kÖllllen. 
(2) Solehe Vcröfü'lltliehullgcH sind ol.1J)(" B eitsehreiheJI 

a11 die Redaktion des Komilalsambhlilttes (des Polizeiblattes\ 

einznsel1den. 
An rn<.' r k Ullil'; Kom i ta Li' Cl III tsbl Cl t L l\:omilaLstliC'l1slord-

mlllg im Band 1 des Hcdlt-arehils, Seile' ,lO his rlj 11m] 157 his ]i}S. 

Tergal- und he;:;ondel'e Erl(,d 11l1g. 

§ ~9. 

(1) Berichte, u."\y, "hld lunlich ';Hlf elite, 
Rückseite der Eingabe zn schreihun, Hiprdurcllwird die 
Bezugnahme: auf dit; G\~,"('häft"zahl der t'l''suclleudel1 odpr' \'e1'
fügenden Behöl'de rmd die Bpzeiclmwlg dc,s lstandes ellt

behrlich, 
(2) Die T edhnmg i~t halbbrüchig' auf das äußere 

Blatt der Originaleing'aJ.,(~ WH 111 die.ses ,"oll ist. auf ein 
angeheftetes lind mit hdl'stigtes El'gtmzlmg'sblatL) ZLl 

8('h1'eib81l. 
(3) Wird dpI' Akt 

ist. znrückgeselückt. sc 

die }3('llürde. YCHI der er gekommen 
kmlll III der Terg'alerleuigullg' die 

lß5 

Adrec:"ierUlW lIml die Bezelchmulfl' cl,:,,; lridc'l'-

hlpihen. 
(1.) Auf hesollderes Blatt ist nm m wichligerell Ang'elegen

heilen und liliT PÜI umfangreicherel' BE'l'icht (AlltWOl'tschreibpl1) 
zn schreiben. 

('») All dl'l' Spilze der EdedigullgHl. die nieht a ü~rgo 

erfolgeo]], i.st 1"01' dpm Inhalt der Gegellstand genau zu 
hezeiclmpn: an dc"l' g'leichell Stf'lle j"t die Zahl dpr der Antwort 
zugTullcle lif'gpnddl Vl'l'Ol'dlllUlg' (Erc:uch"chrf'ibl'll llS\Y.) zu 
bezipheJl. 

Drin 1-2'1'11 cl e .An gl' 1 ('I!('n11 l'it (>n. 

~ 30. 

Bei h C''' 0 11 cl er" drill gen dc'n AlJgeJegt'nllE:,jten ist, um 
die Aufnwrk"amkeitmlchzurufeu. pllhn"dc"l' die Erledigung auf 
l'otfarbig-ps Papier zu schreiben oder 1st auf den Aus
fertig'llngen dieser Erledig\mg'ell die Bezt'ichnung- "dringend ~ 
(ungarisch: "ürg'ös") an augenfälliger :-::'tellr, mit Hilfe eines eHI.
spreehendell Rot"Lempe1anfclruckes l~l':,i('htlich zu machen. 

Un III i Hel b al'k pit der Korres p olldellz Imd de s Y cl'kehl's, 

§ 31-

RiclJil'l in Angl"Jegl"nheiten. dic, ("iU(' Aufkläl'lHlg', ::\1it
'Yll'kung oder ullmittelbare Kontrolle seitens der Z\\-ischenbehöl'de 
nicht unhedingt erheischen (z. B. ZeugniSSE'. Anfngen, Yerständi
glll1gen, Knrl'endierungen, Vorladungell. Krindmaclmugen US\V,) die 
Oberhehöl'de unmittelbar an die GellJC'inde ibre Verordnung, so 
sendet die GenlE'inde ihren Bericht ebenfalls nnmittelbar an 
die verfügende Behörde, 

()) In solchen Ang'eleg'enheiten ist der Bericht auch in das 
Gebiet eine" all deren ::\iunizipiums - mit Umgehung der 
Oberbehörden - an dip yerfügende Bd1örde zu richten. 

(3) Von die,.:er Regel sind jene YOll df'H Gemeinden zn 
vollziehenden allgemeinen Verordnungen des Komitates und des 
Vizegespans ausg'enommel1, die Zlyar hn 'Yege des Komitats
amtsblattes oder mit hesonda'er Verfügullg des Yizegespans 
unmittelbar an die Gemeinde gerichtet· "ind, auf die jedoch die 
yerfüg-ende Bphörde die Antwort Im 'VegE' deo.: Oberstuhl
richters pingesendet haben will. 
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111 Dil' liemeiuüI-' It'g-t alleli ihre etUi' ('igl~JleJll AutrieJ, zu 
erstattenden Berichte 1lieht uJ]miUelbal'. "OlJC]erll im \Yeg'e dl':, 
Ober",tuhlrichU'=, (km Yizeg'espan YOl". 

In den i1n pr"t,,]1 Absatze el'wähJllccJl AllgelegelllJeiten 

rcorkehren die GpnwilldFl1 - auch weml "'Ü'illl C;ehiejp YPl"

,",chiedener YluJlizipiHI iieg('!1 --- rnit('inaJl(1H' U 11lll i U (' J 11 iU'. 

§ 32. 

Der rFrkdll' Z\yjschell dpm Notär nnd d('ll in der 
Gemeinde \yolmende]1 übrigPli. Ylitgliedern der Gemeü-,dpyorstelnmg 
Ulld den GenlPimlealli.tt;.-:teJll.PII ist 11l11wdingi und aussehließlidl 

m ün dli eh. Da,.; Gleiche "oll lunJidl"t. aueh für deli YlTkehl' d"s 
Kreisnotärs. der V oy"Lalld:,mitglieder der zum Krr'Üw gehörendpli 

GenwindeIl und ([prPIl AngestplltH] ab Regd dienell. 

Fall...; 1IOl.\IPlldiu·. kmlll das\Y p"entlieb L' dn m ünd-
f <-"' 

li e 1J e 11 \' erpi 11 b arlllJ g' am Ak t t' ye r ltl er k t werdel!. In wichtigervll 
Fällen ist der ,.;pille Meinulig (im Akl(' nieder
zu:"chl'dh('JI ulld die . ..;e zu fertigell. 

~ 33. 

(I) Von deli gt'll'Otrl'llell Yerfüguligeu (BerichtelJ) j,;t (;ill Ent
\\" 1Ir!' in df:]' Rpgc'J JI iehi zurÜekzuJwhalten. sonderll ('S kann 

die V\'rfügung~ (der Bericht) eich al,: Reill"chrift aus
gef(~r allfällig' allf d\;t1 weiterzU"Uldendell Akt (Exhibtl) 16'(,

schl'ieben \\'erdell. Ein kUt'l~el' Au,:zug' (kr derart getroffenen 

Yerfüg'ung' (Einlaufzahl, .\dre,;"at [Behörde]. W():.;en dei' VprfüguJlg. 
eventuelle :F'I'i"tl H (;lIiwed(;]' in der bdn.fr(~1J(l("t1Hubrik des 

Eilllanfbndw:, oder alwr - illsb",.;ond"l'1:' lwi ,.znr Zahl" pro
tokolliert(~11 AngelegellheüPH und im allgenwilwll ill Großg'pnwilJdl'lL 

\1'0 mehrere "elh"täl1dig-(' XotiiTe "ind auf dem itl (kr' 
Re!sistratur yerhJ(,ibulId(!l1 Geschäfl",,,tüch "db",t od('l' auf dlWIll 
die"PIl1 Zweeke diem'nd('11 und ehl:nfall:-; in dpr RegiAratur zu 
hint(orlegenden be:,ouderell Blatte zu \'('rJ1lprkl'IL 

(2) Im lefzü']wähll[('11 Falle btim Einlaufüudl(' In die 

Rubrik "Art der Ed"digulIg~ bloß eillZutragell. \\" oll 111 (all \\'dehe 
Bphörde. Partei u"w.) da" C;c-,;chüft,::"tüd; abgp,.;endet \mrd(;. 

\'on wjehlig'('I'(,il \'c'rfügtlllg'PJl ulld Bpj"iehlpt! behält d("r :\olär 

'" 11 t\\. pde I" deli Elltwurf zlll'üek od(~r ('1" "dm~ibt t'irJP soldw 
YprfüglulF (Bprichl) mit l\'opiertiltlp lind lwhält die Kopi<' dt,,.; 
Kopierbllchp," für die Hpg'i"tralur od(,]" ab(~]" er ;,du'piht di(e 

ErlpmgUlJf.f JUil Tilrlr:ll-(Anilill-l,.:tift uml y(;rffCrtigt mit Hilf" yon 
Kopil;rpapipr gh"kh nn'i Ex\;mpiaJ'e. Im Jetztell Fallt; sendd 

~'r dil' mit Kopierpapier hel'gl;,,!ellli; Kopie als Rf,iJl"cheift ab, 
\räll['(~Jl(l er da:,. mit Tillll'll"iift g'p;-,c.llt'ieh('lle I~x("mpjar al" Eltt

WIll'f für die R(egi,tl'atlll' zlliütkhält. 

~ ~l5, 

Erk'dif:(TlilgPII. elite VOll delll in d('[' ::\oLiirskallZJei bp,;chällig[t;ll 

Hilfspl'rsollai Xotäl'g'ellilf{-', 
praktikant. X otärsehl'eilwl'. Dinrnist) yprfaßt "illd. llntE;rzjubt 
der ]\otäl' eillpl' [)un·!l"ic·ht. änd\'d ,:je.. \\"(,1111 II ° hYC' 11 clig. und läßt 

sir' illlplifall,: gallz llPU ]wr,:tdlpll. 
I,,) \\'('1111 HJII pille!" ,:okl]('11 EI"l(;digUIIg' eill Ellhnlrf z1Il'ück

b]eild. rc'rligt aucl! die"('1l dPI' Xotär. 

AlllllPrkllJ1F: Hilr"l't'r"ollaL \'F-L PIlli);! :! <11'1' EI'liilitrrllll~'PJI 

illl Hilllri I de" [{1'cld"aITllil". Seil" 197. 

~ 3ß. 

\YPJIIl nJ11 dp!, Erl('diglliig' dll(, ]W";O 11 d0J"(' ['t('i 11 "ehrift 
llc'rge.,;I.dH wird, ,.:orgl der :'\otär für (1(~r(,11 H er" I (> II UJI g (allfällif:(' 
auch für' clPfel1 \'t']"YieHültiguJlg) :"owi,; für c1ie Ulltef:,chrift 
dur Hpill"chrifh'n ulld dir; Ab:, (' 11(1 UJl g- dpl' ~~ u"ft'rliFuligelJ. 

§ 37. 

Die Au"f(,l'llg'uJlg jelle]' Y,:rfüg·I]]JW'Il. dip !lach deli Ü(c
"l('helldell Vorschrift(']1 dpl1l Notiir ZU,.;l(']WII. UIII('I~"el!rc'ibi cl('l" 

NoLiir "('lb,,t. 
(2) Die Au"fertigllngell der Aligdeg(~lIheitt'H. di(' die Gp1l1einde 

ab juristisdw P('rSOll inten",:sj(~rt'll. der Zpuglli"se. die eine lokal
hehördliehp B(',.:tätigTlllg ('lllhalipil. der Dokullwüi(' und aller jener 
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AllgelegC'lllkÜf'Jl. clil~ Ilarh dell bc'AvhHldeü Yor,.:chriflell m deu 
,VirkUlJg"kn'i;,; der (3t'llHindeyor"tdmng fallel!, wel'dpn yom N otär 
und yom Ort~richier ulltersdlripheu. 

Bpi::,(,tzuug dps Amt,.:"ivgd,.:. 

§ 38. 

Jene Au:,fl'rtigullgen, die nicht den Charaktel' eine" diell"l
licheIl Sc:lll'iftm'ch"els oder eines diellstlichen Berichtes hahell, 
\Yle iu::,]wsuJldere Gemeindehe"chlü"se. G(~mejlldezeug'lü,.:::,e, Be
g'laubigulJg"klausl'lll. Yiclierullgell US\L ,.:ind mit dem Amt""iegel 
der Gel1lpillde zu I' ('1''' e1W11. 

Bl'ilag'eu: Aktellyerzeichllis. 

9 39. 

Dic· Allzahl. allfällig das Gewic;ht (§ 11) der deu Aus
fertigungell Jwizuschließenden Beilagen ist am Akte oder, wenn 
VOll der Erledigurlg' eine Reil1sdlrift angefertigt \yjrcl. auf der 
Reinschrift ge'llau zu yennerkpll. 

(2) Dit· Beilagen der Exhibite yeriTaulichen 
Charaktel's Silld immor llach der Stückzahl zu behandeln. 

(3) Ein Akir'l1Yrcl'zeiehlJis ist den Akten lwizngehcn, \n~lm 
eine be"ondere YOl'sehrift dies anordnet oder die vVil:htigkeit der 
abzusendellden Dokumellto es erfordert. Für das Akienycl'zeichnis 
gilt }Iuster (:"iohe am Sehlusse der N. D. 0.). 

(4) Auf die sorgfältige Instruierull g ist besonders zu 
achten, damit die Angelegenheit durch den Sehriftenwechsel zur 
Ergänzung der fehlenden Beilagen keine Verzögerung erleide. 

§ 40. 

Unterschriebene fertige Ausfertigungen, die aus mehreren 
Bogen bestehen. sind zusammenzuheften; jene Beilagen, die leicht 
auseinnnderfallen können, sind mit. Bindfaden zusammenzubinden. 

Zeitpunkt der Ahsendung. 

§ 41. 

(1) Die Ausfertigungen sind tunliehst noch am Tage der 
Erledigung oder am nächstfolgenden Tage abzusenden. 

(2) Der Zeitpmlkt der Absendung (Monat und Tag) ist in 
der betreffenden Rubrik des Einlaufbuches g'enau zu vermerken. 

169 

Ahsenclung mit der Post und Lokozustellung. 

Die Ausfertigungen sind in der Regel unmittelbar der he
treffendpn Behörde oder Partei mit der Pos t zuzusenden, während 
die Lokozustellungen in Klein- und Großgemeinden durch die 
Gemeinclezustellungsorgane zu be\Yirken sind. 

Zustell ullgsbu c h. 

§ 43. 

Die Lokozustellung erfolgt in der Regel mittels Zustellung"
huches (Bücher), ausnahmsweise mittels Zu:otellungsscheines. 

(2) Für das Zustellungshuch gilt )Iustel' VII (siehe am 
Schlusse der N. D. 0.) 

(3) Die Blätter des Zustellungsbuches "ind mit fortlaufenden 
Zahlen zu yersehen und mit einem Bindfaden zu durchheften ; die 
Enden des Bindfadens sind mit dem Amtssiegel zu hefestigen. Die 
.:\nzahl der Blätter bestätigt der Oberstuhlrichter durch eine 
Beglaubigungsklausel. 

(4) Jene Entscheidungen, die sich auf Angelegenheiten YQll 

Privatparteien heziehen und gegen die eine Appellation zulässig 
ist. sind mittels eines besonderen Zustellnngsscheines zu
zustellen. 

"Verantwortung für die Zustellungen. 

§ 44. 

Für die genaue und ungesäumte Bewirkung der Zustellungen 
mittel" Zustelhmgsbuches oder Zustellung:::scheines ist in erster 
Heihe das mit der Zustellung betrautE' Organ. in zvv-eiter Reihe 
der Notär yerantw.ortlieh. 

Zustellung an Priyatparteien durch die Post. 

§ 45. 

Die Zustellung von Akten an Priyatparteien durch die Po"t 
ist in der Zustellungsinstruktion behandelt. 

Anmerkung: Zustellllngsinstruktion, siehe unter 2'\1'. 4 
des HI. Bandes des Rechtsm'chiys. 
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P ost Cl ufgah ebu eh. 

§ 46. 

Übel' die zur Posl aufgegebenen Sendlltlgen sind z \\" e 
Postaufgabe.bü("her zu führen. und zwar: 

1. über die ge\yöhnlichen Sdlreiben: 
2. über die rekommandierten Schreibell und die Pakete ohne 

'Wert, 'welch letzte in den diesem Zwecke dienenden Teil des 
Postaufgabehuches für rekommandierte Schreihell einzntragelJ :;;imL 

§ !~7. 

(11 Das Postaufgahehuch für gewöhnliehe SdlJ'(~jJJ\'JI i"t 
nach Z1I führen (siehe am Sehlu,;se dei" :\. 1). 

(2lDasPo sia 11 fgaJI ehu eh für rekommandierte Sc lt rü i heu 
(Pake i"t nach Jfufo'tt'l' zu führen (siehe am Schlnsi'e der 
1\. D. 

Die Blätter des Postaufgabehucnes sind mit fortIani"euden 
Zahlen zu H~rsehell Uild mit einer Schnur zu durchhe1"ten: das 
Ende ist mit dem Ambsiegel Zll hefestig·en. Die Anzahl der 
Blätter der OlJerstllhldchter dllrch eine 
klausel. 

Bestätigung der Zustellung. 

~t8. 

"Wenll die Zustellung yon Akten, die nicht mittels Zllstellungs
scheines zugpsJellt silld, nachzllweisen ist hat det' :\ otär eine 

Abschrift der Rubriken des 
(Postaufgahe)huches den Akten üeizuschließen. 

Telephon. 

§ 49. 

(li Das auf dem Gehiete des Komitates eingerichtete und 

der allg'emeinen Benützung' üherlas"en8 Fern"prechCl'elephonmetz 
ist wenn das Gemeindehaus oder die Notärskanzlei dal'iln ange
schlossen ist im Interes"e des Verwaltl1ngsdienstes in jedem dazu 
geeignet eil Falle zu henutzen; ins}Jesol1del'e: 

a) zur sofortigen Meldung Yon Elementarereig-ni,s"en 
(therschwemmung, Feuershrun"j 11. s. W.I und 1ÜUeilung 
an die Nachhargemeinden zwecks Hilfeleistung; 

171 

/!) znr sofortigen JIe!dl!l1g \"on wichtigeren El'eig'nissen 
jeder ArL die eine dringende Verfügung der Polizeibehörde 
oder das Erscheinen der Polizei el'hei"chen IZ. B. Cm!lhen). 
femel' von ansteC"kenden ::\lenschen- !md Tierkrankheiten : 

C) zu r, Be j reib 11 11 g der Erledigung von Berichten in An
gelegenheiten, die im Interei'"e der Gemeinde od8l' yon Pl'iva.tell 
eine dringellde Yerfüg!mg notwendig machen: 

d) zum Vorbl"ilJgen YOI] Ersnc:hen um nachträgliche Ein
sendlmg der fehlenden Beilagen der YOll den Oberbehöl"den 
eingelangten Verordnungen oder zur Anmeldung der Hindemisi'e, 
die die Einhaltnng der in (leI' Verordnung J'eAgesetzten Fri,,! I§ 67) 
unmöglich machen: 

(') zu Anfragen übel' den Stand von Angelegenheitf'n, die 
den öffentlichen Dienst JJetl'effen, und· zu ~\.nrragen lind Vel',;tändi
gung'ell in aJ I dt'l"ell im diell"tlic: hell Y el"kehre yorkommenden 
Fällen. wenll nicht \dehtigere Diem;tes- oder sonstige Intere""ell 
die i'chriftliche YIitteilmw ll11d dauernde Auf'he\yahJ'lmg der be
tl'effendeu Anfraffe oder Yer,;hJ.ndignng· eJ'fol'dem. 

121 Da,; ViTesentlidw der im ViTege deo..; Teiephons erhaltenen 
Verordllungen und Ero..;uchen sowie die Art ihrer Erh'digung ist 
entweder auf deli damit zn:;;ammenhäugenden Akten oder, ,:ofem 
solche nit:ht yorhandeJl sind, auf einem bp:,:ondeJ'ell YornwrkhlaUt: 

zu vermerken. 
(:11 Einfache Betl'Pibungen und AnfrageIl sind nicht zu n~l"

merken. 
Al1111Pl'kllllg: tIH'l':,l'llWl'llllllllHgl'Jl. \'gl. aud) § 4S \im!. 1i:3 

d,,:, Straßellgp:,p! ZP:', (+ . ..\,.1: lP\lllllnd § t:~)/ dp" \\'a:,,,,,r1'e:'''1 z"" 

G. A. XXIff: löS.-). 

,§ tö {jeo; ~ij"ag(,Il)!"l'Sl'iZl'" hulpl: 

.,111 Für den HalL clip \'erw<tltung llllJ ErhaltJlllg- tI"r Ul'llll'iIHJ,·

,;I1'aß(>11 hat l111!l'1' Ei11haltllllg c!PI' pinsf'/lJägigPll Be,:lillllllllllgen diy:,,,',, 

Gt:s~tzes jf\llt-> Gprn('illdt1 ZIl ~orgf'll. alJf (kren (~('hie! dp!' ;Str'aß0rlZug' 

trele~en 1St. 
(~I Für Jir',,' Z\\'edl' dient. dip öffenllil"hl' Arhl'i(,:kraft ilJ <ll"1" 

I+elllpindp, allfällig der Belraf' für dip Ahlös\ln~ dpr Halld-und Zug-arJH'it. 

(8) Dip auf Gl"\lJlU d,,:, § I;~ö des Ge. A. XXII: J ö86 in Fälll'll 

einer öffentlichell (;ef"a!tr bpig'p:,tl'lllp Halld- lIml Zugkndt k.ann ill 

dip üffenllirlw Arheihl"istlillg df'r (;·PIIIPilld,> llidli pin~'l'rp.'hn('i \\'l'I"<1('I1.·' 

§ 123 des Sll'aßeJlFes,'(zps lau!,"I: 

,,(1) Bei Sehm>l'H'1"I1"e1nll1!,pfL Bprgstürzl'lI Hllll Glwrsc!l\Yelllllll1flQ'eH 

sind dip Bewohner jPJl('J" (~l'lJwiIHJt'lI. dur("h de],pll (~l'lJlal"knllF siel! ~j]]f' 
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Staat:,- udpl' ~\hlllizil'abtl"ajk ltiuzit'llt. 

Yerkehres sokher Straßen ulllllitlelbal' 
(ldf'l' die an der Sieherung des 

illi ere:,siert sind, Yerpflichtet, 
zur des auf der Straße Y-erkehres gemäß dem 
für Staals:,traßen yom H,mllelsminisler. und für :\Iuni/.ipalstraßen yom 
betreffendeH :\IUllizipiulll gesett.llläßig feslgesLellten Statut .. unentgeltlich 
lUld ohne Eillredmung mitzuwirken. 

12) Bei S~hneeYerwehungell kann diese Yerpfli~htuJlg sich m;r 
darauf erslrecken, daß die Straße für den Yerkehr eilles Fuhnverkes 
mit den not>\-endig-en Ausweichen freigemacht \I-erde_ 

(3) 'Yer bei UlHl l";berschwelfllll uugen de r 
Behöl'lle llicht leistet und ihren statutarisch hegründeten Anord-
mmgell, wOllacb er zur Abwendung oder Beseiligung der dem Verkehr 
entgegenstehenden Hilldernisse od(>r Gefahren persönlir;h oder mitte1st 
Zuhilfenahme der Arbeitskraft seines Hausgesiudes, seiner Dienstboten, 
mitle],; pro\-isoriseher therlassung' seiner \Vägen, 'Wasserfahrzeuge 
(Jder sOllstiger zur Hilfeleistung notwelldigen :\Iiltel, ferner seiner Zug
pferde oder Zugtiere l1litznwirken lHlt, nieht nachkommt, ist, soferne er 
llicht dmclJ g'ewichtig-e Gründe gehindert \Hlrde, im Geld bis zu z,\-ei
hll llller I (:200) Kronen Zil beslrafen, 

("1 IVer bei solchen andere Ton rler 
znrüekhäll oder abredet ist mit einer Freiheitsstrafe bis 
lI1J(l ,l][ Geld bis Yierhllndert (400) KrOllen zu bestrafen. 

hl \Ver TOll der iifIelltliehen Gerneindearbeit llach diesem Gesetz 
beü-eit i"t, kallU Hicht zur yerhalten werden und 
Hich! den Be"limmlmg'ell di",,,es Paragraphen." 

§ 151 des "-asserg'e"etzes lalltet: "In solchen Fällen ist lle1' 
\-erwaltungsbeamte oder his zu dessen Ankunft der Bevollmäehtigte der 

berechtigt, die im Besitze der einzelnen Einwohner, 
Besitze]' und Gemeinden bt:findlichen Jlatel'ialien und Werkzeuge mit 

zu lmd zum Schutze Zll er ist ferner 
die gesamte Arbeitskraft und die Fuhrwerke an den Ort der 

Gefahr /.U lJeurdern; "ofeme diese nicht ausreichen sollten, 
sintl allch die Einwolmer der henalOhbarlen Gemeinden mit ihren Schutz
,verbeugen_ ihrem YieL und ihren Dienstleuten die erforderlichen 
SebuLzarheiten zu leisten wrptlichtet. Zur Entlohnung der auf diese 
\Veise beig-esLelltell Arhcilskrafi kilim die Genossenschaft ilicht ver
pflichlel \I'erdell_" 

F en ersbrnn s L Siehe vOl'lHll'!:!"dll'lHle Erlilntel'lmg. 

Poli/.eibehörc1e, Siehe Pnnkt 133 der Erläuterungell im Band I 
des FleeJJisarchivs, S"ite :265 bis 2613_ 

Allst"t;kellde :\Ienschen- nnd 
pUlJkt 45 und 08 der ErlünterungeH llll 

Seit.e 2-t1 und 283. 

Tier krankh eiten. Siehe 
Baud I des Hechtsarchin, 
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Kundmachungen_ 

§ 50. 

(1) Der ~otär hat zu yeranlassen, daß die der Gemeinde 
zukommenden amtlichen Kundmachungen in der üblichen 
Weise verlautbart, allfällig am Gemeindehause (dort wo kein Ge
meindehaus ist, am 'Y ohnhause des Ortsrichters oder an einem 
anderen in der Gemeinde üblichen Ort, die in mehreren Exem
plaren einlangenden Kundmachungen aber nach Bedarf auch an 
mehreren Stellen der Gemeinde'!. an frei zugänglicher Stelle 
angeschlagen und nach Ablauf der KUlldmaclmngsfrist wieder 
abg'enommen werden_ 

Die abgenommenen Kmldmachungen hat der l'\otär noch 
durch drei ::Ylollate zu yer,yahren ulld SOdaI1D zu yel'l1ichtell. 

IV, Abschnitt. 

Reg'istl'atlll'. 

A. Aktenbehandlung. 

Aktenbehandlnng be i FührL1ng ei ne:; 
nach der Zahlenfolge. 

§ 51. 

Einlaufbuc hes 

Dort, wo ein Einlaufbuch nach der Zahlenfolge 
(und nebstbei ein Index) geführt wird, erfolgt die l'eg'istratnrmäßige 
Behandlung der Akten in der Regel auf Grund des Kuppelungs-
systems. 

Das Kuppelungssystem besteht darin, daß die Einlauf
zahlen der auf denselben Gegenstand bezughabendell Geschäfts
stücke sowohl im Einlaufbnch als auch auf den Ge:;chäfl,,;stücken 
selbst in folgender -Weise ersichtlich gemacht werden: 

(3) Gelegentlich de,r Illstmierullg ist festzu:-:tellen, ob in der 
im Einlaufstücke erwähnten Allgeleg'enheit :,chon früher eill Stück 
eingelangt ist. Zutreffendenfalls ist an der· Hand des Index 
oder eventuell der am Ein1anfstü ck vermerkten Y o1'zah1 die Ein
laufzahl des Voraktes zu suchen; der Vorakt ist der Registratur 
zu entnehmen und dem eingelangten Aktenstücke 
zuschließen; sodanll ist im Einlauflmche hei der 

bei
de,:, 
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YOl'akte,,; die Ei lllaufzah I de~ eilll:reiaugten Ge,.:chäfbstücke,,; (Exhibit) 
ab Nachzahl vorzumerken, bei der Einlaufzahl des eingelangten 
G(~,.:chäft:-'tücke:" (Exhihit) aber die Einlaufzahl des Vorakte:" als 
Vorzahl allZuführen. Ist die Kuppehmg der Zahlen im Eilllauf
huche durchgeführt, ":0 ist "je zum "eIben Z wecke auch auf dem 
Ge"chäfts:"tücke st'lb:.;t zu be'\\'il'ken: nanwntlieh auf dem Vorakt 
H die Einlaufzahl de:" letzten Einlanfstüekes als Nachzahl, auf 
dem letzten Einlaufstück aber die EinlaufzahJ des VOl'aktes als 

Vorzahl ammsetzell. 
Diei'el' Vorgang ist hei jedem später pinlangenden Geschüfts

"tück zu ~\yjt'dei'holen. Nach dem Kuppelungssystem mnß also hei 
deI' Einlaufzahl jede,: Ge";l'häftsstückes sowohl im Einlautlmch ab 
allch auf dem Geschäflsstück selbst die Einlaufzahl de,,; näch,;tpn 
\'or- und de,.; näch,,;ten ~aehakte,: ersichtlich spin. 

V,j Stammt die V 01'- oder .::\achzahl niehi aus dem Jaufendpn 
Jahn', so j,.;! auch die Jahreszahl lwizu,;etzen. 

~ 52. 

(1) In dc'r nach uem Kuppelung,,;system geführtt-'I1 
l{l"giAnlillI' ,.:ind die Akten über ('udgültig pdedigte Angelegen
heiten in Großqual'tfol'mat (akt8nmäßig) zusamml"ngelegt so zu 
lwhandeln, daß die zur gleiehpl1 Angelf'genheit gehörigen und 
mittels ihrer Zahlf'H zu,,;ammellgpkuppelten Akten in der ReihE'u
folge ihrer Einlaufzahlen aufbewahr't werden. 

(:l) Die so gekuppelten Akten bilden für sieh je ein Akten

fa,,;zikeJ IKonvolut). 
(a) Ans diesen Faszikeln sind yerhältnismäßige Aktenbündpl 

zn hilden: diese sind zwi,;ehen feste Deckel zu legen, mit eüwl' 
Aufschrift zu \"ersehen (Titel des Ei111au1'- oder Evidenzbuehi°:i 
\'Oll Zahl. . .. bis Zahl. . .. ,Jahrgang .... ) und mit einer starken 
Schum zu umbinden. Der Inhalt der pinzeluen Aktenbündel ist 
womöglich so zu hestimmen. daß die Aufschrift runde Zifferll 

erhält. 
Alle auf die,,;elbeAugdegeHlwit hezughahenden Geschäft,,;

,,;tücke sind in die Aktenbündel steb un ter der lei zten Ein
laufzahl einzulegen. 'Wenn abo die Kllppelungszahl in den 
folgE'ndpll .Jahrgang fällt. "illd sämtliche geknppelten Akten unter 
der entsprechenden Zahl im Al1tenhülldel dei' nächsten 

.J ahn' s aut'zull8"wahn~ll. 
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Die AkU~llbülldpl sind in die· Fächer der ReglAratur
ge;;telle ill entspreehellder Reihung einzulegen. 

~ 53. 

11) Dort. wo ein Einlauflmeh nach der Zahlenfolge besteht. 
ist die (~inraehste zulä,,;sige Art der ~"ktenbehandlul1g die. daß der 
~otär sämtliche naeh § 52 gebildete Aktenbündel einfach nach 
der aufsteigenden Reihenfolge der Einlaufzahlen ordnet und hinter
legt oder aher die einzelnen Aktenfaszikel naeh größeren Geschäft,,;
zweigen gruppiert nnd ,,;ie innerhalb der einzelnen Gruppen m 
<leI' aufsteigenden Reihenfolge der Einlaufzahlen hinterlegt. 

Ui Der Vertretungskörper der Gemeinde ist herechtigt, ein 
entwiekelteres Sy,,;tem der Registratursbehandlung. uamentlieh das 
sogenannte Grundzahlsystem einzuführen oder heizuhehalten. 
Zur Gültigkeit eines derartigen Beschlusses des Yert.retung,.:
körpers ist die Genehmigung der G pneralYersamml ung des 
Komitates erforderlich. 

Akl t'nbehandIung bei }-'ühruug eines alphabel ischen 
Ein lau 1'b H ehe s. 

§ 5·1. 

(1) Dort, wo ein alphabetisches Einlaufbuch venH~ndpj 
wird, bt die Art der Aktenbehandlung die folgende: 

Die denselben Gegenstand betreffenden Exhibite sind-
wi(' beim Kuppelungssystem (§ 51) - nach ihren Vor- und 
Nachzahlen zu w~rhindell. Die :-:0 wrbundunen AktE'll bilden je ein 

AktenfaszikeL 
(ß) Aus den AktEmfaszikeln der zu je einem Bueh,.,taben 

gt~hörenden Exhibite ist je ein Akienbündel zu bildei)' Das Akien
bündel jst zwischen feste Deekel zu legen und auf den Deckeln 
ist der betreffende Buchstabe anzusetzen. 

In den Aktenbündeln sind die einzelnen Aklenfaszikel 
in der auf,,;teigenden Reihenfolge ihrer Einlaufzahlen zu schlichten. 

1.:.) Die Aktenbündel sind in der Reihenfolge der Buchstaben 
B. Cmew.) an dem hierfür be,.,timmten Platze zu hinterlegen. 

(6) VI[ enn das Aktenbündel eines Buchstabens denn-t an,Yächst, 
daß es zur )lanipulation ungeeig'net wird, so sind die unter dem
seIhen Buchstahen protokolliprten nellen Exhihite in nelle Aktell-
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bündel zusammenzuleg·en. \Yenn auf diese \Veise ein Buchstabe 
mehrere Aktenbündel Ull1faßt. sind am oberen Deckel außer 
den Buchstaben auch die Einlaufzahlen der im Aktenhündel hintel'~ 
legten Exhibite (von Zahl. .. , his Zahl. ... ) mit der Jahreszahl 

an zuführen. 

Ausnahmen ,-on den allgemein(~n Regeln der ~.\kten
behandlung. 

'" ~ 55. 
..::~ 51. ~~ (1) Von der in den 33 und 54 umo-lchriebenen 

Registl'atursbehandlung könm'll für solche Akten. die einzelne 
größere Angelegenheiten heireffen oder größere Geschäftszweig'e 
umfassen und deren Behandlullg und Ver,vahrung als besondere 
Aktenbündel - wenigstEms für einige Zeit - vom Standpunkte 
der Geschäftsführung' des !\ otill'S wünschenswert er;;:cheint Aus

nahmen gemacht vyerden. 

So können zum die Akten, die 
auf die Angelegenheitell der Cl'barialgemeinden, 

b) auf die Venvaltung der Gemeinde,Yäldel'. \Veiden. an derer 
Immobilien und ge,dnnbril1 gender He 

c) auf die Angelegenheitell der Bel'ggenwinclen. 

C) 

auf einzelne hedeulpudel'e Gemeindehauten, auf die 
Errichtung und die \\'eitel'Ü Behandlung VOll öffentlichen 

",,\Terken, 

tJ etUf die der Land-

sturmpflich tig:pn 

Bezug h:'lben. in besonderen Aktenbündeln behandelt WPl'dpl1, 
wenn diese Art der Behandlung' mit Rücksicht auf den Geschäfts
yerkehr der ~otärskanzlei eine Erleichterung darstellt 

(2) Unter derselben Voraussetzung können die Akten, die als 
Grundlage einer Zusammenstellung oder Evidenz (Konskribierung 
der Gemeindewähler, Namensliste der Wähler für Landtags
abgeordnete, Militär- [Land,yehr-] und Landshll'meYidenz) dienen, 
neben der betreffenden Zusammenstellung oder Evidenz 

g'esondert verwahrt werden, 
(3) Jene Angelegenheiten, bei denen mit Rücksicht auf ihre 

\Vichtig'keit oder ~ atm eine besonders sorg'fältig'e Ve1'-
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wahrung' \\-üll::ichelJ"wert ist. siml zW8ckmäßigeT'\veise yon den 
übrigen gesondert an einem ahgesperrten Orte zn verwahrei!. 

Alllllel'hllllg: indell. Sieht' Punkt 76 um! 91 
der Erläuterung'en im Balld I dps Re('hb~u'clii\s, Seite 302 his 301e und 

333 his 33J·. 
GemeinclewäldPl'. Siehe Punkt'7G dpl' 

des Rechtsal'chiYs. Seile H02 his 30i. 
GelHeinueweil!0li. Siehe Pllllkt ,ti llnd ~11 eh'l' 

im Balld I des Rechtsarehil-s, Seite 302 hb 301, und :3;{3. 

im Band 1 

BC'J'ggl'lllpilldeJI. Sipho PUllkt !)! der Erlälllf'l'ImgPll im BaJld [ 

dE''' ReeJ1Isal'l·hi\'s. Sl,ile 331 his 3;12. 

~ 5/i. 

\Venn der Akt nicht in das Akl,ellbündd der allgemdli81J 
Registratur. sonderH in ein besonderes Bündel eingel<~gt Ydrel, so 
ist dies im Einlaufbuche sieLs anzuH1Bl'ken. Zu dieser 
dient die 7. Ruhrik des Elnlaufhuches nach der Zahlen 
oder die 8. RuJH'ik des a abeLisc:hen Einlaufhuches. 
vyorin das betreffende besondere Aktenbündel mit 
abg'ekürzter BenenHung oder mit ZifferIl einzutrag'en ist. Eine Er-

der benulztenh:Ül'l':lmgen oder Ziffern ]"1 .lahr-
gange des Einlanfhnc:hes 

Die derart Akten und Zusammen-
stellung'eu sind ehenfalls in der Reihenfolge der Einlauf'zahlen 
zwischen festen Deckeln Zt! yenyahren. 

(3) \iV e11n der Ul'UHd zu!' gesonderten Behandlung enlJälJi, 

so sind die Akten unter der he treffenden (letztem Einlaufzahl in 
dasAHenbündel deI' lell Registratur 

Die ein Jahr hetl'effenden Evidenzen sind um Jahres
schlusse nach und Ergänzung der ,yahl'genommenen 
Mängel abzuschließen; die dazu gehörigen Akten (§ ~O) sind am 
Jahresschlusse - nach Protokollierung - in das AktenbünrleI 
der allgemeinen an der der erhaltenen Einlaufzahl 
entsprechenden Stelle zu hinterlegen. 

Re stl'atUl':,wol'merkhla tt. 

§ 57. 

Sofern einzelne Akten (Aktenfaszikel, Aktenbündel) llieht 
zum Zwecke des Beischlusses als Vorakt, sondern zu einer anderen 
amtlichen entnommen ist 

12 
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an ihrer Stelle ein YOl'mel'kblall 
nehmen ist, wo sich die Akten betinden. 

au,:; dem zu HÜ-

Verwahrung der Gemeinde,:;tatnte. 
, 

§ 58. 

(1) Die G emeindestatute sie in Gültighit 
sind, in je z\yei genehmigten Originalexemplaren in besonderem 
Aktenbündel sorgfältig zu verwahren. In da,:;selbe Aktenbündel 
sind auch die das Statut ändernden m zweI 
genehmigten Originalexemplaren, und z\\"ar im gemeinsamen Um
schlag'bogen mit dem betreffenden geänderten Statut einwlegen. 

Die Statute sind in das Aktenbündel nach der alpha
betischen Reihenfolge ihrer Titel einzulegen. 

(3) "Wenn das ~ine Exemplar des Statutes zum Amtsgebl'auche 
entnommen odel' einem Akte ,yird, ist dieser 
Umstand auf dem im Aktenbündel zu ver\yahrendel1 Vormerk
blatte zu yermerken. Vor RückIal1gen de,'"' betreffenden Exemplars 
darf das zweite dem Aktel1bündel nieht entnommen 

werden. 
(i) In Kreisnotärskanzleien sind die Statute der. einzelnen 

Gemeinden in gesonderten Aktenbündeln auf die 
oben erwähnte Weise zu verwahren und überdies ist ein Duplikat 
des Statutes auch beim Richter der betreffenden Gemeinde zn 
hinterlegen. 

Aufbe,yahrung der Verträge, Dokumente, Viehpässe. 

§ 59. 

(1) Verträge, die die Gemeinde ais Person inter-
essieren. Feuerversicherungspolizzen und Urkunden der 
von der Gemeinde verwalteten en sind in der 
Kasse der betreffenden Gemeinde aufzubewahren. 

(2) Bezüglich der Verwahrung der Viehpässe ist die 
hierauf bezügliche Verordnung des Innenministers maßgebend 

88791 : 1 

B. Skal'tierung. 
Die VorlJereitung der Skartierung. 

§ 60. 
(1) Die in der Registratur des ?\ otilrs 

nach endgültiger Austragung der 

Akten sind 
und nach 
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Ablauf der im nach"telwnden yorgesehl'iebenen Zeit zu skar
tieren, und zwar: 

1. Steue1'-, Ersatzsteue1'- (Zuschlags-) und Straßensteuer
angelegenheiten sowie andere auf ärarische Fordenmgen 
bezughabende Angelegenheiten. Polizei- und Übertretungs
angelegenheiten, ferner die KorrespOIidenzen in allgemeinen 
Yerwaltungsangelegenheiten nach 10 Jahren; 

2. Auf das Priyatrecht bezughabende und Heeres
ergänzungsangelegenheiten nach 32 Jahren. 

(o!) Stiftungs-, Schenkungs- nnd Privilegien urkunden, 
Maut- und Platzgeldeinhebungsurkul1den, Statute, Pro
t 0 k 0 1I e über Yersammlungen des Vertretungskörpers, S te u e r
Haupthücher, Tagebücher und überhaupt wichtigere Hilfs
bücher (Einlaufbuch, Index), ferner alle jene Akten, Dokumente 
und Gegenstände, die einen geschichtlichen, kulturgeschicht
lichen oder öffentlichrechtlichen \Vert besitzen, dann 
insbesondere auf die Geschichte der Gemeinde bezughabende 
Daten oder Andenken enthalten, ferner jene, die auf die En twi c k
Jung des öffentlichen Unterrichtswesens, Wirtschafts
~wesens, Gesundheitswesens, aut \Vasserangelegenheiten, 
Verkehrsmittel und sonstige Angelegenheite n von öffent
lichem Interesse oder auf die Bewegung der Gesellschaften 
und Ver ein e Bezug haben, schließlich solche, die die In t e res sen 
der Gemeinde als juristischer Person oder anderer 
juristischer Privatpersonen betreffen, unterlieg'en nicht der 
Skartierung. 

(s) Verfügungen der Oberbehärden allgemeiner Natur (Zirku
larverordnungen, Statute) unterliegen, solange sie in Kraft 
sind, samt den auf ihre Durchführung bezllghabenuen Akten, 
ebenfalls nicht der Skartierung. 

(4) Der Notär hat bei der Hinterlegung der Akten über 
endgültig ausgetragene Angelegenheiten in die Registratur 
zu erwägen, ob diese durch 10 Jahre oder 32 Jahre oder dauernd 
aufzubewahren sind. Je nach dem Ergebnis dieser Erwäg'ung hat 
er auf den zu skartierenden Akten mittels Stempelaufdruckes in 
aUf;tenf'älliger vVeise die S k arti erun g sfr is t zu b ezei chnen. 

Zur Bezeichnung dienen - je nachdem ein Teil der 
Akten durch 10 Jahre, ein anderer aber durch 32 Jahre zu ver-
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vmhren isl - z vyeierlei:::; mp deren Abdruck 
der ist: 

1. ~Skartierungsfdst: 10 Jahre" und 
2. "Skartierungsfrist: 32 Jahl'e~. 

AlllllCt'kul1g: GelllejJld(·~teUel'll. Siehe Puukt 6i der Er
läutenm,!:eu im Band I de~ ReeJiI~archiy~, SeitE' SIliO bis 261. 

Stiftung'''-' Sellcn!;ungs- und Priyileg'iellurknndell. Sielle 
Punkt 6;") und Gti der ErläntpI'tmp'en im Band I des ReehtsarchiY~, 

Seite 271 bis 27;1. 
1\Ia n t- U lt d PI a l "ge] cl e 1]1h ehu HF, Siehe Pllnkt 67 und ti,S 

der Erläuterllltft'Pll im Band 1 des Heehtsal'riJi\'s, Seite 2,1, his 2,7. 
UnterriehtswPsCll, Siehe PmÜ:t 91 uml 92 tiPI" Erliilltpl'lmgell 

im Balld ] (]Ps Iler·lttsarehi \'5. Seite 337 und 338 11i5 ;],1,2. 

'Vi rtsdtaftswesPli. Siehe PUllkt 91 tJ,°J' 
Band I des ReeLtsarchi\'s. Seile 329 his 3RK. 

Ge5undlteits\\-esen. Siebe Punkt ti9 der ErlÜrtiE'rtmgel1 illl 

Band j des [{('chtsarehi,,,. SeHe 211 his 2K). 

'\Vass e:;tenlreitpJ]. Siehe Punkt 70 der 
im Band I de", IlechtsareiJiys, Spite ':21-;:) hio' 2~),J. 

VerkdH·smitlpJ. Siehe Prmkt 1;2 der 

des Reehtsa,rchi\'s, Seite 2U1 JJis :!ti5. 

im Band I 

GesellscJwftell. Sipho Puuk! 11 der Erlänil'nmf'l'll im Band 

des Reehtsa)'('!Jh'o', Seit" 2\11 hio' 297. 
Vere j 11 e. Siehe Pm!l;.! 72 <1,,1.' ErliintPl'mtfH'J1 im Hemd I des 

Reclltsarehiys. ~f'ite 2~ri hls ;]01. 

DUl'chfühl'lIll der Skartiel'lJ 

§ 61 

unter einer besondel'en 
(2) Vorsitzender der Kommission ist 

oder ein der 
Komitates: Mitglieder sind der N otär 
mehreren selbst.ändigen ;\ oUlren: die 
Vertretungskörper 
tretungskörpern der 
Mitte oder aus der anderer 
Personen gewählten 
Einwohner des Kreises'), :\1eh1'ere 
und dieselbe Person betrauen. 

des 
Init 

vom 
Ver

aus ihrer 

(a) Zum ist außer dem Vorsitzenden 

und dem ProtoKollführer eines 
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den Yor~rang ist eine 
Niederschrift die den Plan dee Skartienmg in den 
Einzelheiten zu enthalten hat llnd YOll sämtlichen Anwesenden 
zu unterschreiben ist. 

(4) Die 'Ion der Kommission Kiederschrift 
ist dem Yerirelllll;2'skörper 

c. uml 

Eyidentfühn1l1g im allg·cmeinell. 

~ 6:2. 

Für die Leitung aller jener K\'identführungen und für 
die Sammlllng allel' jener Daten, die vorgeschrieben sind, sorgt 
der Xotär ulHl insofern eine EvidenHührrmg oder Datensammlung 
nicht seine Aul'gabe. sondern die eines anderen Gemeindeorgans 
ist. er dafür, daß dieses letzte seine Aufgabe erfülle. 

Der ::\otär führt über alle in der l~emeinde zu führenden 
Evidenzen ein Yerzeichni.o: und trügt darin die vorkommenden 

',on Fall zu Falt eiH. 

F rL.:teupvide IlZ. 

R G3. 

Der Xotäl' führt übel' seine periodischen oder sonst 
an eine Frist g'ebundenen Yerwaltung,,:oblieg'enheiten eine 
genaue Evidenz. 

Zur dh~nt das " Fri,,:tenjoumal" _ In jedem 
Jahre ist ein neue~ Fri,,:tenjournal zu eröffnen. 

Das Fristenjournal ist ein g'ehllmlenes Buch nach 
am Schlusse der X. D. in dem für jeden 

Tag des Jahres je ein Blatt bestimmt H. 

§ 6~. 

Jedes Blatt dei-: Fristenjournals besteht aus zwei 
Teilen. 

In dem oberen Teile sind zu Beginn des Jahres oder 
schon in den letzten Tagen des VOljahre,: für das ganze Jahr im 
i-orhinein (allfällig im ,Vege des auf die betreffenden 

alle im vorhinein 
einzutragen. Der 
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obere Teil der BläHe!' des dient außerdem dazu. 

um darauf \'on Fall zn Fall jene Angelegenheiten eintragen zu 
können, in denen infolge einer hesonderen oberbehördlichen An
ordnung binnen einer Frist ein Bericht zu erstatten 

oder sonst eine Yerfügung zu treffen ist. 
(3) In den mit "Festf!'esetzte Fristen" betitelten unteren Teil 

der Blätter des Fristenjournals aber sind die Einlaufzahlen 
Angelegenheiten in denen bis zum betreffenden 
auf den an eine Behörde erstatteten Bericht oder auf ein Ersuch
schreihen (Anordnung) eine Antl\~ort einzulangen haI. 

(4) Der Notär \leitende hat in das hetreffende Blatt 
des Fristenjournals täglich Einsicht zu nehmen und die nohyeu

digen Verfügnngen zu trefl'en, 

§ f)ö. 

In den einzelnen laufenden Angelegenheiten ist die ein-
fac:iJste ), rt der Kddenz der in den erhaltenen Ye1'-

Fristen daß solche 

anßen mit dem festgesetzt.en Termin augenfällig 
der Termine insoJang 

hehandelt werden. his sie nicht endgültig' sind, 

~ 66. 

'\Venn bis zum I'estgesetzteu Termine die Ant\yort einlangt 
oder der Notär den Bericht erstattet, dem Ersuchen entsprochen 
oder die ibm zufilllende g'elöst hat so hat er im };"'risten

journal die hierauf bezügliche Eintra;1:Ullg durchzustreicben. 

S 67. 

'\iV eIm eine Angelegenheit lJis zum Termim; 
nichi erledigt ,YCrdHl kOlllÜl;, so i"l telephonisch oder "cbrilUicll 

über das Hilldl::rnis zu lwriclJten und gleichzeitig die Ange,legenheit 
im Fristenjoul'nal auf eillen Heuen Termin umzuschreiben, Der 

neuerliche Termin ist llE'lwJI der er:3tell Eilltraguilg auch iu der 

Rubrik "AllmerkuJlg~ ersichtlich zn mache}L 

B 

§ 68. 

(1) Die his zum Termin 1mbeanhvortet 
Akten silld binllen 24 Stunden vom der Fl'i:3t zu betreiben. 

1 ' 
allell .J 11 nl\!-'l'-

12) Die BetreibulJg Falle unter deI' Zahl (~zur 

der clt,r Y l'l'fÜg'l1Ug' zugTUlJele heguldc:n EinlaufzahL 
(3) D('1' Zeitplillki dcl' der Betreibung ist im 

UnÜ'Tel1 Tc·ilf' d(~" J lelWU diE; lJt.JreffeJlcle Einlauf-
zahl (in die z\yeite Hubril;l (~illzutrageJl. die Ei I1laufzah I der JJt'

treffenden ist im unteren Teile de" BlaHe:::. das der 

Heuen Fri,.;t \-Ol'znmerkell. 
(.) Zu Betrt'ihllllgt'Jl\HTc1Hl BlüHer III wdße]' und roter 

Farbe n~rwelldet: die ,ne,jßul zur er,,1t:11 

('l"1! weiteren Bdrl'ibnJ 19U1. 

elie roü:ll zu 

E~ i,.;t für BE'treibuugen Formularit'n zu 
benutzen. diE; nach dC'll ~q:r,~(:lded('llell der Fi1lJe fe"tzu-

§ G!=). 

1Vellll die Natur der Sache ejlw 

;:;chließt oder weml auch \vivdccr1lOH(>,.; lktreibeJl erfolglos gphlü,lK'll 
sind die AktC'll z"\\'('(:1\" Ei 1l1lUll!JIi!' w<'itel'Pl' \VeisnngmJ dem 

Oberstuhlrichl ('I' 

KrideJlz dei' F'ri,d(;l1, clip dic G(;I11(,indl' als juri,;t.isehe 
PCl',';Oll hl'j reffl:li, 

~ 70. 

VOll Miptvertriig(:!n, Feuer
yon Nlltznipßungt'n, Darlp!JPHs

zinsen, AmortisatioJl,.;raten n,,\\',). die die GeuH'lllue ab juri
sti:sche Per,.,on lwrülm~Jl. hat der Nolär ü\ den OlWl'Cll Teil der 
einzelnen Blätter de,,, :Fri"ti'lljolll'nals ebeHfalb einzlltragPll ulld auf 
diese 'Weise genalt P\'idellt zn führelJ, llild zwar auch in 

Gmneinden, in dE'Heli Jlach dem Ol'ganisationsstatut der GenwiJlde 
auch ein andere"hp"Olldel'es Org:tll (Z, B. der vVirtschafhrat oder 

der Ka,.;"ier) zur E\-ic}('lItfülmlllg diE,,, er Fristen Y6rpfliehtp! ist. 

~ -" 
;.; J L 

111 Bezirken, ill dC'lI(>H der Oherstnhll'ichter ein Eviclenz-

buch üJwr BptreihuJlgcJl fülnt. i"t dtT N otürn~rpflichtet, dil' an 
ihn gerichtetell Betl'Pibullgull in das nach }}Iuster Xl yer
faßte Yerzeidllds am Sehlns,.;(; der N. D. 0.) 
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tragt'lJ. ";OllÜtl'll llach [m"chrdlJlUliC \h-" G\'f"'l°J),,tanü('" gh~lch der 

Be:,chluß "elh"t in Cllt"P1'l'c1Wllcll'l' Fa",":llllg mit der 
daß cl",r yorgpl(og'ip A ntl'ag' pinlwllig <lng'Pllomnwn wurdp. 111 die 

l'('ehlle Spalte des Xiederschriftbog'ens aufzunehmen. 

Entscheidungen, gegen die ein Rpchtsmitte] 

ist müssen unbedingt mit einer Be grün cl 1!ll g vE'rsehen sein; diw 
Bpgründung kann allfällig auch bloß in (10'1' pinfadwn BHnfung' 
al!r die Gründe dp]; Eingabe hestc.lwll. 

(n) Dip Beschlüs,..;e de:, Vertrc~tullg,..;körpFrs "ind mit besoll
tkl't'll fOl'Uaufendc,n Zablen zu yer:,ehpll. Dir, fodJaufpndpll Zablpll 
b('itin lieH alljährlich neu. 

110) Xaeh derartiger Eintragullg siimLlicht'l' ill der Yer"amm
llillf! \'prhaudelten Angeleg'enheiten und der g'pfaßtpl1 Beschlüsse 

t iu der Niederschrift dip des V orsitzend(~n ü]JC'I' 
dip Sehließung' der Versammlun€! !md ()]Hllich die Unterschrift 
des Vor"itzendell, de,.: SchriftJülmT:, und del' zwd 
mit "-1llgabe der Zeit der Beg'lauhigmtg, 

Pflicht('l1 de" Sclniflführel''': bezüglich der Vt'l'handltmg'eJl 
dpl' '''prsammII1l11l. 

§ 80. 

lkr .:\otär hat darauf zu aehten, daß in j('lien Fällen, in 
denell das Gf·sdz namentliehe Ah"timnnmg fordert der 

mit namelltieher Abstimmung gefaßt werde; fl~rrwr, daß die 
Verlautbarung der Beschlüsse von allgemeinem Int8ress(e im letzh~n 
PUllktv de]' Beschlüssl' selbst angeordnet werde und daß sie auf 

die in ÜPl' Gemeinde üblich(" 'Weise auch tatsäehlich erfolge; daß 
überdies, und zwar ehmfalls in den letzteIl Punkt dps Bf',;ehJusses' 

auch eine pil1gehend(~ 'Veisung bezüglich des Vollzngp" aufge
nommen wl'rd("; end lieh, daß jeup Bi'"chlüe'"e, \\'plche vor der 

Genehmigung des MUllizipiums nicht durehguführt werden dürfen, 
Dach erfolgter Yprlauthanmg und Ahlanf d('r Berufi.mitsfdst mit 

J I;C/ -

dem dif· VpJ'lautharnng heshitig'enden Na<:h\\'('is(~ (der auf die Aus-

fertigung dee' Beschlusses zelbst zn schreiben ist) nebst den all

fällig'en Appellationen sofort dem ~Iunizipium nnterhrdtet 
\yerden. 

J 8H 

Eintrag'UJlg deI' (li" DUI'chfühnlllg eil'!' Yn"ammlllllg:,
h(~"c'h!ü":,c hdn'ffelidl'1I Eilllallfzahl\,JL 

§ 81. 

D(~]' Notär soll Ül dl'lI rerhalldlu!lg":lIit~d('r",du'ifl"l1 d,,·,.; \'e1'
tretullgskörpt~rs in deli in dpf linken SpaHe frei hleibl;Hdpll Raum 
hpi d,;ll einzeln eu Pllnkten dt'l' Xiederscbrift dip EinJaufzahl dt'l' 

Verfügung, die zum Yollzu€!p de,; im hctl'l.ffplICiml PUll];!" (;llt-

i wird. ei IltragclI. 

(1) Die Ul'ClusfertigU1lg'en der Vel'lmndJullg"ldt;dprstüüHelJ dp" 
Gemeindever!retungskörpers "ilId auf dauerhafte:, Papier' zu 

"ehreihPll und, nach dtT Zeltfolge geordIlet. iJl der ganzell Größ,.. 
deo; Bog'en:, ausgeh1'eitC't, z\\'lschen feo;ten Deckeln in bl'sonden'll 

Bündeln an einem Orte zn 1'(>1'w"hl'('11 und jahrgallg,,'
\\· .. ise mit pjnem gemUH'tl alpabethischen Indt'x zu Y8J'spheH. 

"cheifiell 
Bündeln 

In Kreisnotilr,.:kanzleien 

dt's Vel'lrdulJg"köl'jlel's 
für jede Genl('i!l(l(~ 

;.;ind 

der 
dir> Yel'halidlUllg"niedf:l'
einzPlJlpll GenwilldeI! Ul 

zn heIwJldeln. 

Pi) "Wenn die ?\iedel'"drrifLeJ I Zl1 einer l'ubpl'C'c]1l'udell ::\lvllg\.c 

bt ihre zu n:rallla,;sell. 

Jene GemeindHl. In denen es bi,;lwl' üblich war. die 
Niederc'chriftell in im yorhineingehulidelw, au,.; leeren BläU.erl! 
bestehpnde Bücher einzutragell. können diese; Übung auch weiterhin 

beibehalten. In solchen Orieu bl del' ,mzuJertigeHClt: 
besondere alphabetio;che Index mit dem zum Einlanfhuehe lJadl 

der Indt,x zusammen mit ck;ltl alpha-
betischell Einlaufbuche ill eiHell Band ::ichlu,.:se deo' 
Bandes) einbinden zu !:lS,.;,.,ll. 

Fertigung der . .:\usz 

Die 
des 

aus deli Nieder,;ehriften, 

dit~ 

unterschreibt der Xotär. 
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'TL 
Priyatal'beiten. 

Atlllahme yon Priyatal'beiten. 

§ 84,. 

Die :\"otiin; dürfen sieh mit Prlyatarbeiten nur insofern 
be:::chäfligell, als ;;ie dadurch in der Yersehllng ihrer Amtspflichten 

nieht gelJiJJdert\yerdcll. 
Anmerkung: Si ädle mit g·ere em :vlagislrat können 

in ihrpll seitell~ cles~ :llunizipiullls genehmiglen Stalutenihren Xotären 
diesdb<.'11 Priyatarbeilell bewilligen, zu denen die ::\otäre der K1ein- und 
Großg"llwinden hereehtigt sind. V dg. Xl'. 114334/1904 L.M. In der 
Fraz~. ob llie :\otäre eilw]' Stadl mit :lIagistrat Priyatarbeiten 
,1l1slÜhrcll llml \\·e1<-11<' Gebühren ,oie hierfür allfredmen dürfen, ent
selwirlet die KOllllllunität der Stadt in ihrelll Slatutc. Zu beachten smd 
jedoeh die Bestimmungen des S 89 des G. A .. XXXIV : 1~:4, dalll,lt 
tliE' .\otäre nieht der 'VinkelsehreiberPl heselmldigt werden konnen. Die 
Olwrgel'iehte anerkellnen das Reellt der GeJlwiJlrlenotäre, sich im außer
strittigerl Verfahren mit Primtarbeitl'll zu dürfen. Näheres 
hiefüi;,>r enthäll die Verordnung -"ir.}7::100 1904 L lIt und das ~a7.u 
gehörig<:, :lInster eines Komitaisstalutes Sr. 1905 1. ivL unter :\1'. (i 

~-\ lllll {' r k lJ Jl g: S t ä d t e 111 i t ger l' te n1 

Pnllkt 35 n1l<1 81; der Erläuterungfm im I 
Sell(' :2:31. 

Arh eitsyor IllYl'k. 

§ 85. 
(li Die Sotäre haben über jene pl'iyaten Geschäfte und Privat

arbeiten. zn deren Besorgung sie nach den Gesetzen und Komitats
:-:iatulelI lwr~-chtjgt sind, einen Arheitsyormerk zu führen. 

c\nmerkuna:: In den Arbeitsyormerk sind sowohl die für aU11-

liehe L~'istll11f!ell be~Yilligten als ,mch die für die _Priy~!arbe~en all~ 
;zerechneien Gebühren olme Ausnahme einZlltragen. \'dg. :\r. 29i48/190iJ 
1. :lL 
(:2) Der Arbeitsvormerk ist ein eingebundenes Kopierbuch, das 

für ein oder mehrere Jahre bestimmt ist, aus rubrizierten Blättern 
besteht und in dem je zwei Blätter mit der gleichen Seitenzahl 

yersehen sind. 
Für die erbte Seite des einen nicht abtrelll1har(m Blattes 

gilt :Uustel' XII {siehe am Schlusse der X. D. O.i. 
Die z\veite Seite dieses Blattes bleil)t l.Hl be",cl1l.'ieben. 
Die rechte Spalte der ersten Seite- des anck-relJ abtrenn-

barpll BlattC:'s i"t g:leichlantend mit de-r Spaltc· des 
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JHUi'ter.-=, XLI: dip Huke Spalte IJ]pibt leer. Auf der rückwärtigeu 
Seite dei' Blattes aber ist aus dem Komitatsstatute jener Teil über 
Priy"üar}witen des Notär::; abgedruckt, der ",ich auf die Bestimmung 
der dem NoWr zukommenden Gebühren bezieht (GebÜhrentabellf.). 

Alllltl'rkullg: Falls dieser Statutenauszug zu umfangreich wäre, 
genügt die Anmerkung·, daß die Gebührentabelle in der Sotärskanzlei 
eill,tE',;ehen oder gegen Entrichtung des den Gestehungskosten enl
sjIl"e<:ht'nden Preises hezog·en \\-erden kann. (V dg . .\1". 29245,1905 I. .il. 

§ So. 

(1) Die Notäre sind verpflichtet, in die linke Spalte (le::: 

Arhf'ih;yormel'kes übernommenen Privatauftrag ::;OfOTt nach 
der BelrauulJg damit gen au einzutragen. 

(2) Dem Auftraggeber ist bei jeder Zahlung ein Kostell
yerzcichnis auszufolgen. Als Kostenverzeichnis dienen die a)\
trC'ltllbarell Blätter des Arbeitsvormerkes. 

(3) Zn diesem Zweeke füllt der Notär gelegentlieh der Honorar
die reeLle :::leit(:; ue" Arbeitsvormerkes mit Tinten-(Anilin)stift 

an,.: lmd ,;teHt g·leichzeitig damit aueh - unter Einlegung des 
- das der zahlenden Partei sofort auszufolgemh: 

Ko:,teuY(:'tzeiehnis aus. 
Auf der 1'e eh te n Spalte des Arbeitsvormerkec: muß die 

laufende Zahl mit der laufenden Zahl dpr linken Spalt(~ ;;:lets üba·
l'instimmelJ. 

Die fortlaufende N umerierullg ist jährlich neu zu J)('-
giUllC'lI. 

"Veult die Partei mit einem Teile des dem Notär gehüh-
l'eaden Honorars und seiner Barauslagell im. Rüekstande ;';0 

der Notär die Eintragung i11 den Arbeitsvormerk gelegent
lieh der Bezahlung des Restes unter einer neuen Nummer und 
,:;teilt unter dieser N lllllmer das für die Partei bestimmte Kosteu
yerzeichnis aus. In eÜlem solehen Falle ist die linke Spalte des 
Arheitsyol'merkes nieht neuerlich auszufüllen, sondern ist einfach nur 
auf die lallft~nd(~ Xmnmer der entsprechenden früheren Eintragung 
Bezug zn nehmen B. siehe die laufende Zahl 20); in der 
1'echt(,11 Spalte allel' genügt anstaU der neuerlichen Einzelaufrech
nnng dpl' Kosten yor dem Vvorte "Summe" die Bemerkung: "nach 

Ko-='tellyerzeichlJis Z ........ " Der nach dem "Torte .Summe" 
Tr'il der reehtell SpaltE- ist jedoeh - und gleicnzeitii! 
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damit der gleiche Teil de.~ der zahiendeu Parlrei 
Kostellyerzeichnisses - auch in diesem FaHe gallz answfüllen. *) 

Pflichten des Notärs hinsichtlich der Pl'indarl){'iten. 

§ 87. 
Der Notär ist Yt'rpflichtet, übernomnwllc PrlyuhmftTäge 

ohne Verzug sorgfältig und yerläßlich durchzuführeu. 
Er ist für allfällig gemachte Fehler verantlyortIich 

und, sofern diese durch neuerliche Umarbeitung oder durch Beru
fung beseitigt werden können, yerpflichtet, die hiermit Yt'rlmudene 
Arbeit kostenlos zu be~wjrken. Ist der Fehler auf diese"W eise Hicht zn 

so er die Gebühren zurückzuerstattHl 
und überdies bleibt auch seine Schadenersatzpflicht aufrecht. 

Die zu Priyatarbeiten notwendigen Drucksorten oder :Muster 
sich der Notär auf Kosten; mit derell Preis kann 

die Uemeindekasse nicht beh\,,;tet ,yprden. 
Akten, die Priyatal'heiten hetreffen, sind YOll den amt-

Akten zu hehandeln. 

GehÜhrelltarif. 
§ 88. 

Die Gebühren, die der Notär für Privatadwiten Clllfzilrednwn 
ist, bestimmt das Komitat mitStntllL 

§ 89. 
Der N otür ist dil~ Gehüln'ellLaheHe in U""'"'A~"U" 

Form in seillf~r Kanzlei Clnzusthlagell. 

V 01'2cbuß. 

§ 
VOll den Parteieu darf ein V orsehuß J mr bis zur Höhe 

und der werden. 

PriyatarbeiteJl für Arme. 
§ 91. 

zu leisten. 

*) Betreffs 
Gemeinde(Kl'eis)notäre 
wurden, siehe V dg. des 1. 

des L ]I!. "om J. 

der Notär Prlyatarbeiten 
über Erwerbungen) kostenlos 

Geltendmachung der Ansprüche 

§ 92. 

den 
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Wenn die Partei die Begleichung des aufgerechneten Hono-
rars verweigert. kann der NotÜT seinen im gerichtlichen 
Vi ege geltend maCheIl. 

Verbotsb 

§ 93. 
Es ist mehr als die im Komitatsstatute 

bestimmte Gebühr aufzurechnen oder zu fordern. 
(2) Für die nach den bestehenden Vorschriften von 

Amts wegen zu bewirken kann keinerlei Gebühr 
werden. 

(s) Dem Notär ist es die mit einer 
Priyatarbeit in einer anzunehmen. an deren behörd-
licher Entscheidung er kraft seines Amtes teilzunehmen hat. 

In in denen mehrere l'Iotare 
wirken, darf jeder N'otär nut' die in seinen 
printten Arbeiten 

Außer dem N ot.Ü.r 
anderes Mitglied der 

§ 94. 

Gemeindeangestdlter eüw Privatarbeit. übernehmen. 

§ Q-
~ vV. 

der eine im Statut 
arheit übernimmt odel' 
festgesetzten Gebühren 
Dis ziplinaryergehen. 

(2) Desgleichen 
YOl':"tand und 
ausgesprochene 

VIII. Abschnitt. 
Gemischte Bestimmungen. 

§ 96. 

anderer 

Privat-

ein 

Gemeinde
das im § 94 

Unentgeltliche ErläutenIllgelL Gmgang mit den Parteien 

Die Parteien sind ihnen zuge-
stellten amtlichen Sd1riftst.ückes von d!::,r Lokalbehörde ihres \Yohn-

13 
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ortes eine Erklärung zu verlcUlgTll und auch über den Stand ihrer 

Angelegenheiten eine Aufklärung zu fOl'dern. 
(2) Zu diesem Zwecke erscheinende Parteien hat. der ~otär 

nach bestpm \ViSSPll, und zwar unentgeltlich zu untenYelsen; ,yenl1 
er aber pine Aufklärung nicht erteilen kann, hat er die Partei 

an die betrpffende Stelle zu yerv,'eisen. 
(3) Überhaupt ist gegenüber Parteien ein zuyorkommendes 

Benehmen zu beobachten. 

E 1 d · e-l'llfacher Be,;;chwerden und Bitten. r e 19ung· 

§ 97. 

. . . f he Be"ch'''el'de oder Bitte (1) Bringen ParteIen eme em ac v n 

vor, so hat der Notär zuerst im mündlichen \Vege die Aust:'agung 

d . A geleg<enheit durch Beruhigung, Aufklärung oder Ausgle.,lclmng 
er ."in 1 . t .. J 

der Parteien zu versuchen. Gelingt dies aber nic 1~, so 1S u }er 
das Vorbringen eine Niederschrift aufzunehmen und dIese ordnungs-

mäßig 0inzutragen (§ 5). 
Anmerkung: Der Notär darf nur solcl:e Bes~hwerden .. Ul:d 

Bitten aufnehmen, zu deren Erledigung er oder dIe Gememde zustandlg 
i:,t. Vdg. Nr. 46110/1903 1. M. und Nr. 105927/1905 1. M .. 

(2) Das Muster der Niederschrift ist folgendes: 

Niederschrift ::IIustel' XIII 

(zu § 97). 

. am (Tag. )lonat, aufgenommen m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jahr) vor dem Notär der Gemeinde (des Kreises) ............ . 

N. N .... wohnhaft in ........ ·· ..... Straße ........... . 
NI' ......... bringt mündlich vor (beschwert sich), daß ......... . 

Die Partei erklärt, daß diese ihr vorgelesene Niederschrift 
mit ihrer Bitte (Anzeige, Beschwerde) in allem übereinstimmt. und 
daß sie es in diesem Sinne gefertigt (mit ihrem HandzeIchen 

versehen) hat. 

Notär. 
Partei. 
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Geschäftseinteilung in Großg'emeinden und Kreis-
notariaten, wo nur ein :\ otäl' ist. 

§ 98. 

In Jenen Großgemeinden und Kreisnotariaten, wo neben 
einem ~otär zur leichteren Versehung der Kanzleigeschäfte 
Hilfsper,sonal (Vizenotär, Hilfsnotäl', l\otärgehilfe, Notärpraktikant, 
N otärschl'eiber, Diurnist) systemisiert ist, ist der Vorstand der 
Notärskanzlei der Notär: er verfügt über das Hilfspersonal, über
'wacht ständig dessen Tätigkeit und ist aus diesem Grunde auch 
für die Yersäumnisse und Fehler des Hilfspersol1als yerantwortlich. 

Geschäftseinteilung in Großgemeinden, wo mehrere 
selbständige N otäre sind. 

§ 99. 

In jenen Großgemeinden, wo mehrere selbständig'e 
N otärspostell systemisiert sind (zum Beispiel Verwaltungsnotär 
und Steuernotär oder Obernotär und Notär oder 1. und 11. Notär), 
muß durch Gemeindestatut die Einteilung der Notäre genau 
bestimmt werden. 

Bezüglich der Pflichten und der Verantwortlichkeit soleher 
mit selbständigem Wirkungskreise bekleideter Notäre sind in erster 
Reihe die Bestimmungen des Gemeindestatutes, innerhalb des 
ihnen nach der Geschäftseinteilung zukommenden Wirkungskreises 
aber jene der Gemeindegeschäftsordnung maßgebend. 

Einheitliche Leitung des Geschäftsganges in Gl'oß
gemeinden mit mehreren selbständigen Notären. 

§ 100. 

In solchen Großgemeinden, wo mehrere N otäre mit 
selbständigem Wirkungskreise sind, ist die gesamte Geschäfts
führung (Einlaufbuch, Index, RegistratursbehandJung usw.) ein
heitlich. 

(2) Die einheitliche Leitung des Geschäftsg"anges obliegt 
in jenen Großgemeinden, in denen die selbständigen Notärsposten 
nach Graden abgestuft sind (s. g. Obernotäre und Notäre, 
1. und H. ~otär), dem I. ~ otär (Obernotär), in jenen Groß
gemeinden aber, ,YO eine solche Abstufung nicht besteht, dem 
V erwaltungsnotäl', 
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(3) Mit der Führung des gemeinsamen Einlaufbuches 
und Index kann in solchen Orten neben dem Not.är ein Ange
höriger des Hilfspersonals hetraut werden, der gleichzeitig auch 
die mit der Ahsendung der· Ausfertigungen und der Registraturs
manipulation verhundenen Geschäfte versieht. 

Rechte und Pflichten des leitenden K otärs. 

§ 101. 

(1) Die Rechte und Pflichten des leitenden Xotäl's 
(I. Xotärs, Oberllotä!'s, Verwaltnngsnotärs) sind: 

a) Er ühernimmt und öffnet die Eingaben; 
b) pr verteilt, entsprechend der festgesetzten Geschäftsein

tpilung, die Eingaben zwischen sieh und die übrigen 
selbständigen Kotäre (allfällig die übrigen Fachorgane der 
Gemeinde) und übergibt die mit den Zuteilungszeichen yer
sehenen Eingaben mittels Arbeitsbuches dem Leiter des 
Einlaufbuches zur Eintragung und Zustellung; 

c) er überwacht ständig die Tätigkeit der übrigen Kotäre 
und des Hilfspersonals . (Leiter des Einlaufbuche;,;, des 
Index, Kanzlisten und Diurnisten, Mundanten, Maschin
schreiber, LithogTaphen, Expeditor, Gemeilldezustelhmg,;
organe, Registratursmal1ipulanten, Evidenzführer) : 

d) er überwacht ständig' die Kassegeharung, Vel'mögens
verwaltung und Buchführung der Gemeinde sO\yie den 
Gang aller damit zusammenhängenden Angelegenheiten; 

e) er vennfhrt die Gemeindestatute (§ 58); 
f) ("1' versieht die bezüglich des Amtsblattes im Y. Abschnitt 

dieser Dienstordnung umschriebenen Geschäfte; 
g) er führt das FristenjouTnal; 
11) er führt die Eyidenz über die dIe Gemeinde als juristische 

Person betreffenden Fristen (§ 70); 
i) er unterstützt ill er:"ter Reihe den Ortsrichter in seinen 

Aufgaben die Leitung der Beratullgtm des V 21'-

tretungskörper:". 

Aktenzutei lnng. 

§ 102. 

(1) In jenen 
ständigl'm \Virkungskreise 

\\'0 mehrere Kotäre mit selb-
sind, übernehmen die die 
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ihnen zugewibelJen Gpsthäft"stücke mittels Arheitsbuehe.s yom 
Leiter des Einlaufhuche". 

Für das Arbeitsbuch gilt lInste!' XIV ,siehe am Schlusse 
der X. D. 0.). 

(2) In solch(Oll Orten ist in die Anmerkungsrubrik des 
Einlaufhuches mit ahgekürztH Bezeichnung I:'in zul ragen, wem 
die heteeffende Eingahe zugeteilt wurde. 

Strittige Zuständigkeit. 

§ 103. 

(1) \Venll unter den Notären mit :"E'lh:"täudig0111 \Virkullgs
lmJist' der Wirkungskreis oder die ArbeitseinteiIung hinsichtlich 
eines Gpschäftszweiges oder einer bestimmten Angelegenheit 3tl'ittig 
wird, entscheidet einen solchen Zuständigkeit;,;:"tl'eit der Ober
stuhlrichter, gegen dessen Entscheidung eine stufen\yeise 
Berufung zulässig ist. Der Gemeinde bleil)t das Recht gewahrt, 
dip strittige Frage im Wege der Abänderung oder Ergänzung dps 
Statutes über die Arbeitseinteilung von Grulld aus zu ordnen. 

(~) Bis zur rechtskräftigen Lösung solcher strittiger Fragen 
ü't zur Versehung dE'l' strittigen AngPlegenheit jener Notär ver
pflichtet, dem sie der leitende Notär zugewipsE'n hat. 

Amtstage der Kl'eisnotiire. 

§ 104-. 

(1) Die Kreisllotäre sind verpflichtet, in den Gemeinden ihres 
Kreises an den Tagen (Amtstagen), die in dem Organisationsstatllte 
der hetreffenden Gemeinde oder durch eine andere rechtsgültige 
amtliche Verfügung oder durch hestehende Übung bestimmt silld, 
persönlich zu erscheinen und die Angelegenheiten der Parteien, 
die bei solchen Gelegenheiten vorsprechen, tunlieh an Ort und 
Stelle je nach der Natur df·r Sache zu behandeln und zu er
ledigen. 

(2) In e1';,;te1' Reihe j"t die mündliche Austragung der 
mündlich yorgehrachten Allgelegenheiten von nicht allge
mein em Interesse zu ver;,;uchen und, nur ·wen11 dies nicht gelingt, 
iet über die Angelegenheit eine kurze Nieder;,;chl'ift (Muster XIII) 
zu verfassen. 

(3) Jene amtlichen Angelegenheiten, in denen der amtierende 
Kreisnotär im Sinne der lwstehendf'll VorsclJriften zur A ufrech-
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nung von Diäten und Reisekosten zu Lasten yon 
berechtigt ist (zum Beispiel Vollstreckung der Urteile 1m Bagatell
verfahren), hat er an diesen ordentlichen Amtstagen ebenfalls zu 

yersehen. Seihstverständlich darf eine hesondere Aufrechnung von 
Reisekosten für solche hei Ambtagen an Ort Ulld SteHe 
Ang'elegenheiten nicht stattfinden. 

hnelltar der Kallzleieinrichtung. Kanzleiüb e. 

§ 105. 

(1) Über die zur Einrichtung der Kreisnotariaiskanzlei ge
hörenden Gegtmstände (KanzleimöbeL Schreiberfol'dernisse. Gesetz
bücher, andere Handhücher usw.) ist ein genaues hnell tal' zu 
führen. 

(2) Der Kreisnotür hat das luyentae yon Jahr zu Jahr ent
sprechend zu ergänzen und dafür zn sorgen, daß das Inventar 
und die ergänzenden Eintragungen seitens der Beauftragten des 
Vertretnngskörpers \~on Jahr zu Jahr beglauhigt werden. 

(3) Gelegentlich der jährlichen Inspiziertmg'en durch die 
Oherhehörde hat der Kreisl10tär das Inventarverzeichilis dem 
inspizierelldt"l1 Oberstnhlrichter (Stuhlriehtel') zur Überprüfung und 
Bestätigung vorzU"lveisen. 

(t) So oft in der Person des Kreisnotiirs ein 'Veehsel 
eintritt, 'wird die Notärskanzlei auf Grund des Inyentars hei gleich
zeitiger Aufnahme einer Niederschrift übergeben. In der tber
gabsschrift i;;t auch das ühergebene Registratursm ateria I mit den 
dazugehörigen Hilfsbüchern, Evidenzen, Yerhanc11ungssehriften des 
Vertretungskörpers us\y. anzuführen. Die Übergabsschrift, die auch 
von dem bei der Übergahe mitwirkenden Oherstuhlrichter (Stuhl
richter) unterschriehen ,Yird; ist sofort einzutragen und in dee 
Registratur zu hinterlegen. Die Übergahsschrift unterliegt ni c h t 
der Skartierung (§§ 60 und 61). 

(ö) In Großgemeinden, wo die Einrichtungsg'egenstände 
der Not.ärskanzlei in das Vermögenshwentar der Gemeinde auf
genommen werden, ist die Anfertigung eines besonderen I1rrentars 
üher die Kanzleieinrichtung nicht notwendig. Die Üb prgabp der 
Notärskanzlei erfolgt aber auch in Groß gemein den, g'eradeso wIe 
in Kreisnotariaten, schriftlich; in d(~r aufgenomnwnen Niederschrift 
sind das übergebene R(;gistratursmatetial, Hilfsbücher, 
Yersammlungsprotokolle us,v. phenfillls anzuführen. 

Hf9 

§ 106. 

Die Bt;",timmungen die.~er silld für die Be-
handlung dE;f' Steue f'- und Gebührenangelegellheiten nur 
insofern maßgebend,als sie nüt den hierauf bezüglichen Gesetzen 
und Yerordnungen des Finallzministers nicht im tVid"rspruch 

stehen. 
§ 107. 

Diese Dienstordnung tritt am 1. Jäuller 1903 in Kraft; mit 
ihrem InkrafUreten verlienm die mit dipser Dienstordnung inL 

W'iderspruch stehenden der Ge::;etze. 
und Statute ihre 'Virk::;amkeit. 

Budapest am 1:!. Noyember 1902. 

Kolomall SZt'll m. p, 
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Muster 
zur Verordnung 1. Z. 126000 aus 1902. 

Einlanfbuch. ::Iinster I 
(zu § 6). 

1 2 ') 4- 5 6 7 B_~I cl 

--~ ---_._. 

Einlauf-
Eing elangt 

zahl der yon 
Eingabe, 
Vor- und 

wem, 
yon wo 

Nachzahl wann'? und 
der An-

i mltE'r 
gE'legen- i welcher 

heit I Zahl? 

I 
j 

1 

'1 I Vorzahl 
i 

Naehzahl I 
I I 
I 

I 
I 
I 

I I 
I 

, 
I 
I 

Gegen- Zeit-
stand Art der 
der Erledignng Ab-

Eingabe SE'Dchlng 

I 

I 
I 

Einlanfstempel 
ein Referent). 

Hinter-
lE'gung 
in der 
Hegi-

stratur 

All-
merkung 

Jlluster n 
(zu § 7). 

Gemeinde: ............. I • • • • • • • • • • •• • ••••••• • •.••••••••• 

Eingelangt am 
·Vorzah! Beilagen: 

Zahl 
Nal~hzahl 

1 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

111. Einlanfstempel 
(mehrere Referenten). 

201 

l\Inster ur 
(zu § 7). 

Gemeinde: ............................................... . 

Eingelangt aJll: .......................................... . 

Zahl: . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Beilagen: ...................... . 

V<ll'zahl: Xaehzahl: Referent: 

Schlagwort 

IV. Index. Jlluster IV 
(zu § 13). 

2 

Inhalt 

3 

Die Angelegenheit betreffende 
Einlaufzah hm 
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V. Alphabetisches Einlanfbllch. Jluster V 
(zu § 11). 

li~_l_ ~ __ ~3~_1._4~" ___ ;:) __ 1_~6~_1 
Einlauf- 1_~E_il_lg,e_l_al_lt'_ot~_1 

I Gegen- zahl, ! ,"on 

I 

stand V Qr- und 
Scblag- der Nachzahl wem, 

wort Ein- der An- \I-alm? von wo 
unter 

gabe zele!l'en- welcher 

Art der 
Erledi-
gnng 

7 8 

Zeit- Hinter-punkt leg'ung der 
Ab- in der 

sen- Re gi-

dung stratur 

i 
! 

An- I 
lllerkunzi u! 

I u heit Zahl? 

Ilrl --~----~----~----~----7------r---,r---~------1 
i 
I I ! 

I 
Vorzahl 

I 
Nacbzahl 

Aktenverzeiclmis. 

Aktenverzeichnis 

l\lnster '-I 
{zn § 

über die Akten der Angelegenheit ...................................... . 

I 
3 4 

; I I 1 2 ;1 
-~,--- -- ------~-~-

I 
Fort- Einlaufs· Benennung Gesamtzahl 

laufende- zahl und der der A l1merkung 
Zahl Jahreszahl Beilagen Akten 

I 
1- .-------------- I 

I 
I -- - - - I 
J 

1 I 

I 1 
--

Einlaufzahl 
der Sendung 
und Stück-
anzahl der 
Beilagen 

Des Ge
schäflsstückes 

i Ge
Zahl I v,icht 

I 

VII. ZllsteUllngsbnch. 

2 3 

Benennung der Behörde Zeitpunkt 
oder Partei, an welche der 

die Sendung adressiert ist Zustellung 

--~--_.-

---~~-,----

11 
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Jluster VII 
(zu § 43). 

4 I 

Unterschrift 
des 

Übernehmers 

I 
! 
t 

1 

i 
I 

VIII. Postanfgabebnch 
für gewöhnliche Schreiben. 

~Uustel'VnI 
§ 47). 

2 

Zeitpunkt 
der 

Aufgabe 

Benennung der 
Behörde oder 

Partei, an die die 
Sendung adressiert 

ist 

Bestim
mung"ort 

~~--I 
BesttltigLUlg I 

der Itl, Ülwrnahme • 

I I --I===I_-___ I ______ I_~-_-_ -----~-- ------1 

IX. Postanfgabebnch 
rekommandierte Schreiben 

.' 

1 2 3 4 

Des Ge- Zeit- Benennung' der 
schäftsstückes punkt Behörde oder Bestim-

I Ge- der Partei, an die mungsort 
Zahl 1 wicht Aufgabe die Sendung 

adressiert ist 

I 

--1---
I ---j--- ----

fUr Jlustoer !X 
IZU S 41). 

Pakete. 
;:; I) I 

I 
:Kummer Be-

I 
der stätigung Rekom· des mandie-

Empfanges ! rung 

I 
--. I 

I 
I 

---- .. _·-----~I 
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x. Fristenjonrnal. 
Donnerstag, den 1. Jänner 1903 (Neujahr). 

lIuster X 
(zu § 63). 

I Periodische Beriehte (Ohliegenheiten l. 

I 

Empfangene Fristen 

1 :2 3 4 5 

I Einlaufzahl 
Auf Grund 

I des An wen Gegenstand 
,,,elchen 

I 
Ersuchs- ist der des Gesetzes, 

schreibens Bericht Berichtes 
\\~elcher Anmerkung 

I 

oder der zu (der Ohliegenheit'! Verordnung, 

Verordnung erstatten? welthen 
Statutes? 

I 
I 
I 
I 

I 

~ I 

I 
I 

I Gegehene 
~ .. 

Fristen 

I 
1 2 1 2 I 1 2 

ZeitIlllnkt Zeitpnnkt Zeitpunkt I 

Einlauf- der Einlauf- der Einlauf- der 

zahl 
Absendnng' zahl Ahsendung zahl Ahsendung 

der der der 
Betreihung Betreihung Betreihung 

i 

===J ~·i 
! 
I 

~I 
j 

i -------'-, 
i 

-_._- I 

I 
i 1----_._-~- ---- --~--I ---
I 

I 

1 

Laufende 
Zahl 

I 

~ 

XI. Verzeichnis der 
oberbehördlichen Betreibungen. 

2 3 

Benennung Gegenstand 
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]}Iuster XI 
(zu § 71). 

4 

Zeitpunkt 
der 

I 
I 

I der der Absendung 

I 
betreibenden Behörde Betreibung der 

Ausfertigung 

I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
! 

I 

I 
I 

I 
! 
I 

I 
t 

"I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
! 
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XII. Arbeitsvormerk. 

I I Laufende 

I 

I Zahl: ....... /1900 I Laufende Zahl: ........ 1900 

I 
Name und Wohnung der 

I 
Ko s te n verzei chnis 

auftraggebE'nden Partei: 
Barauslagen: 

I 

I • c ~ •• ~ ~. ~ ••••••••••••••• 

I 

I Zeit der Auftrager! eilung': 

! 
..... ~ .. ~.~ .......... ~.~ 

Honorar: 

I Nach Post. ... des Gebühren-

I 
Gegenstand des Auftrages: tarifes 

Summe .. 

Art der Durchfiihrung des 
Auftrages mit Bezeichnung Hierauf hat Auftraggeber 

des Zeitpunktes: (Einwohner): ............. 
angezahlt: 

, 

Rest. . 

Datum: ~ • ~ ~ ............ 0 •• 

l\Iuster XIII siehe im Text des § 97. 

)Iuster XII 
(zu § 85). 

I 
I 

K h 

----

---

--

I 

-

'I 

i 
I Laufende 
[ Zahl 

I 

2 

Einlauf
zahl 

XIV. Arbeitsbucll. 

3 

Tag 
der 

Zuteilung 

4 5 

B t'T' Tal! und 
,es a 19ung BestätiO'uncr 

der b b 

Über. der 
Rück-nahme übergabe 
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l\Iuster XIV 
(zu § 102) 

6 

Anmerkung 

-----1---------- -- -----------,--------. 

! 1 __________ 1 _________ _ --- --------- -----1-------

! ___________ I ___________ -------1-----1----1-------

·1 _____ 1-----1------- ----- -- .---- -----1-------
i 

i 

I-----{-------- ----- _.------- ----1------

:,------1 ----1------------ ------

l------ -----1---

i i----- ------ --------1-----1-----1-------

____ -!-____ I _______ ---- ------1--------
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6. 

Verordnung 
des Innenministers Z. 47300/1904 übel' die statutarische 

Regelung der Privatarbeiten der Notäre. 

(An alle Munizipien.) 

Den bisher geschaffenen und' mir zur Genehmigung yor
gelpgten Statuten übel' die aufrechenbaren Gebühren für zuläs8ig'e 
Privatarbeiten (§ 88 der Notärsdienstordnung, Z. 126000/1902 L 
hab(' ich entnommen, daß einzelne Komitate bei Bestimmung 
des Gebiets der Privatarbeiten und bei den .LI,llorduungen, die außer 
dpm Gebührentarif in die Statute aufzunehmen sind, ganz ver
schiedenartig vorgegangen sind. 

In vielen Fällen wurden die eigentlichen Privatarbeiten 
elwllso behandelt, "wie jene mit Entlohnung verbundenen Ge
schiUlp, die der Notär kraft seiner Amtspflicht auf Ansuchen zu 
erlpcligen hat: in einzelnen Statuten "wurde auch selbständig 
ühel' die Entlohnung solcher Arbeihcl1 \Terfügt, deren Entlohnung 
berl'its durch Gesetze oder Ministerialverordnungen festgesetzt oder 
deJ'pll kostenlose Erledigung bereits angeordnet 'worden ist. 

Infolgedessen halte ich es für nötig, die Hauptgrundzüge 
une! Yerfügungen, die ich künftig bei der Uberprüfung als 
richtunggebend betTachten vyerde, im beigeschlossenen Statuten
enl \Hlrf zusammenzufassen. 

Der erste Titel dieses Entwmfes, der die im Rahmen der 
eHftPl'Hl Amtstätigkeit bewilligten Entlohnungen behandelt enthält 
z\ypi ,yesentliche Bestimmungen. 

Im § 2 sind die bestehenden Gesti,tze und Verordnung'eu 
ange.führL die Entlohnungen festsetzen, im § 3 jene Geschäfte, 
für die die Entlohnung, ebenso wie für die unter Titel 2 auf
gezählten Privatarbeiten, durch das Munizipium statutarisch fest
/2'p,o:j eIlt "werden kann. 

Gleichzeitig bemerke ich, daß, obwohl bei Schaffung des 
Statutes Bestimrnungen aufgenommen werden rnüssen. die diesen: 

Entwmf entsprechen, und daß dessen 
lJmständen einzuhalten ist ich nichts dagegen habe. 
Statut auch andere aufgenommen 
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unter allen 
daß in das 

voraus-
gesetzt, daß sie den Gesetzen. Ministerialyerordnungen und den 
Hauptgrundzüg'en dieses Statuten entwurfes nicht ,vidersprechen 
und daß ihre Aufnahme im Hinblick auf örtliche Verhältnisse 
,vünschenswert ist. 

Zur Anleitung will ich die Aufmerksamkeit noch aüf 
folgendes lenken: 

1. Da die der im § 3 des Statutenentwurfes 
aufgezählten Arbeiten an und für sich zu den .cUIlil"'" 

der Gemeinde- und Kreisnotäre gehört, die Erledig'ung der im 
Titel 2 aufgezählten Primtarbeiten jedoch hauptsächJich im Inter
esse der minderhemittelten Gemeindebewohnerschaft h'OI'villigt 
wird, könnte ich Bestinummgen, die für diese Arbeiten 
Entlohnungstarife feststellen. nur in dem Falle genehmigen, wenn im 
allgemeinen die Yergüiungen bewilligt "werden 
würde. 

2. Bei den im Punkte 10 des § 4 des Statutenentwurfes 
erwähnten Gesuchen ist die el'schöpfendeAufzählung' der nach 
Gegenstand und Ziel verschiedenen Gesuche zu V\'ei! 
alle unter diesem Titel zusammenfaßbaren Gesuche ihrer 
Verschiedenheit in den Statuten nicht aufgezählt werden kömlt.en 
und eine mangelhafte AufzärJung solcher verschiedenartiger Ge
suche zu Mißv8l'ständnissen Anlaß geben würde. 

3. "Bei den im Punkt 8 des § 4 erwähnten Grundbuchs
gesuchen möchte ich die Festsetzung der Tarife auf Grund des 
Gegenstandswertes des Rechtsgeschäfts yel'lnieden "wissen; deilll 
diese Gesuche sind in der Regel nicht selbständig, sondern gehen 
größtenteils Hand in Hand mit Rechtsgeschäften, für deren 
Erledigung Entlohnungen nach dem Wert des Gegenstands des 
Rechtsgeschäfts ohnehin durch das Munizipium festgesetzt werden 
können. Wenn das als Grundlage für das Grundbu.chs
gesuch dienende Rechtsgeschäft nicht unter Mitwirkung des Ge
meindenotärs abgeschlossen wurde, "wird die auf die Abfassung 
des Grundbuchsgesuches verwendete Arbeit durch den Betrag 
des Gesuches nicht beeinflußt. 

4. Ich erachte es für die Zukunft als wünschenswert, daß 
in den Tex.t der zu schaffenden Statute alle jene Anordnungen, 

14 



dip in dieser Hinsicht erlasspn wt'rden. als Beilage des Statutps 

angesc:hlossen ,verden. , (Folgen '\Veisun,gen betretfs befristeter Schaffung und Vorlage 

soleher Statute.) 

Beilage zur Zirkularverordnung des 1. ::\!.. Z. 47300/1904. 

Statut über den Tarif der Entlohnungen für einzelne 
Funktionen der Gemeinde- und Kreisnotäre 

:sowie staatliehen Matrikenführer und über die ihnen 
gestatteten Privatarb~:iten. 

I. Titel. 

Die für amtliche Funktionen hewilligten Entlohnungl"n. 

§ 1. 

Für eine im Interesse der Privatpal'teien vorgenommene 
amtliche Funktion darf eine Entlobnungsgebühl' nur insoferne 
eingehoben ,verden, als dies ein Gesetz, eine :JIinisterialverorclnllng 

oder ein Komitatsstatut gestattet. 

§ :1. 

!n dl"n hestehenden Gesetzen und Verordnungen ist das 
Ausmaß der Entlohnungen für folgende amtliehe Funktionen 

festgesetzt: 
1. Auf Grund des § 15 des G. A. n: 1898, betreffend die 

Regelung des Reehtsverhältnisses zvdschen Arbeitsgebern und 
landvYirtsehafUichen Arbeitern, \veiters auf Grund des § 18 des 
G. A. XLII: 1899 über die landwirtschaftlichen Arbeitsunternehmer 
und Hilfsarbeiter für die Erklärung, das Vorlesen und die 
Beglaubigung der Vertragsurkunde. 

2. Auf Grund des § 9 des G. A. XXIX: 1900 übel' das 
Rechtsverhältnis zwischen Tabakproduzenten und Tabakgärtnern 
für die Erklärung, das Vorlesen, die Beglaubigung und 
die Absehrift der Vertragsurkunde. 

3. Gemäß der auf Grund d(~s § 122 des G. A. XVI: 1894 
üher das Erhverfahren erlassenen Zirkularverordnung des I. M., 
Z. 95465/1895 (Ung. Vdgs. Archiv 1895, H. Band, Seite 1432) 
vde aueh Z. 102572/1898 (1:M. Amtsblatt, Jahrgang 1898, S. 524) 
für die 1n:ven tarisierung der Ver 1 assensc:haft. 
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4. Auf lTl'llnd des ~ 36 des G. A. XXXYlII : 1889 über die 
Abfassung der Grundbuchseinlagen für die bei der Abfassung der 
G.rund~,uc,~seinlagel~ benötigten lokalhehördlichen ieug
nIs:::€: 1m Same der Zlrkularvel'ordnullg des L :\1 .. Z. 73736/1890. 
([ng. Vdgs. Archiv 1890, Seite 1805). 

5. Auf Grund des G. A. XXIX: 1892 üher die Eintragung 
eies Eigentnmsrechtes des tatsächlichen Besitzers in das Grund
lmchsprotokoll und über Berichtigungen der EintrairUlwen im 
Grundbuchspl'otokoll, für die zur Einleitung' des VGerf~hrel1s 
~lber. den tatsächlichen Besitz nötigen Gemeindezeugnisse 
Jm Sll1ne der ZirkuJarverordnung des I. :JL Z. 50016/1893. 

6. Gemäß Vdg'. des A. M., Z. 11180/1899 über die Organl
sierung der \'\'h>tschaftlichen Arbeitsvermittlung (ung. V dgs. A;chiv 

H. Band, Seite 2527), insoferne der Gemeinde- oder Kreis
~otär der ArbeitsvermiUler ist, für die Abfassung jedes auf 
Ll'suchen der Parteien verfaßten Briefes oder Telegramms. 

7. Im Sinne der auf' Grund des G. A. XXXIII: 1894: üher 
die staatlichen Matrikenbücher erlassenen Instruktion des I. }1. 
Z, 60000/1895 (ung. Vdgs. ArehiY 1895, L Band, Seite 452) fü; 
oie Matrikenauszüge. 

Anmerkung: Siehe auch § 118 der \'dGt. lies I. :11., Z. 80000 1906 
Vdgs. Archiv 1906, Seite 1904). .~ 

. 8. Im Sinne der Verordnullg des 1. :JL Z. 6888/1903 a . ..'11. 
Amtsblatt 1903, Seite 71) für die Ausstellung der Familien
verständig ungen. 

Anmerkung: Siehe auch § 119 der Verordnung des L :J1 •. 
Z; 80000/1906 (Ung. Vdgs. Archiv 1906, Seite 1904 und § 22 de; 
\dg. des 1. M., Z. 80002/1906, T;ng. Vdgs. ArchiY 1906, Seite 2094). 

~1. Im Sinne der Vdg. des I. M., Z. 12628/1899 (I. M. Amts-
blatt 1899, Seite 232) für die in Ehescheidungsprozessen 
benötigten Gemeindezeugnisse, die die Kinderlosigkeit 
oder die Zahl der Kinder bestätigen. -

§ H. 

In diesem Statute \'drd das Ausma11 der Entlohnungen für 
t.",.~m"'" alntliche FUl1ktionen festgesetzt: 

1. Für Gemeindezel.lgnisse, dip Priyatzwecken dienen. 
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2, Für Schätzungs- und 'Yerturkllllden der Gemeindevor
stehung (ausgenommen die im Punkt A des Anhanges ervnHmten 
Fälle) 

bis 100 K. 
500 ., . 

1.000 ~ . 
von 1.000-::!.OOO K 
über 2.000 K . , . 

.K 

3. Für Steuerzeugnisse (ausgenommen die 
G. A. XLIV: 1883 näher bezeichneten Fälle). 

inl 

h 

~ 

~ 

" 
" 5 96 des 

4. Für die Beglaubigung VOll Unterschriften im allgemeinen 
(ausg'enommen die im Punkte Ades Anhang'es enyiHmten Fälle). 

5. Für die Beglaubigung der '\117 echselunterschriften auf 
1N echseln der Geldinstitute, wenn der Weft des Wechsels nicht 

größer als K. h ist. 
6. Für Abschriften der Katasterbesitzbogen im Simw der 

Vdg. des F. M., Z. 69.957/1897. 
7. Für im Sinne des § 28 der 

Vdg. des I. M., Z. 129000/1902 (I. 
Beilage V) vorgenommene Jnventarisierung. 

8. Für Abschriften der Verlassenschaftsinventuren im Sinne 
.der Vdg. des 1. M., Z. 95465/1895 (ung. Vdgs. Archiv '1895, 

Band, Seite 1432). 

U. Titel 

Zulässig'e Entlohnungen für Privatarbeitelll, 

§ 4. 
Für die im Interesse der Privatparteien durchgeführten 

Privatarbeiten, mit denen skh die Gemeinde- oder Kreisnotäre 
nur insofern befassen dürfen, als sie dadurch an der Erfüllung 
ihrer Amtspflicht nieht behindert werden (§ 84 der Notärsdienst
.ordnung), können folgende Entlohnungen eingehoben werden: 

A. Kostentarif. 

1. Auf Grund der G. A. U: 1898. XLI und XLII: 1899 
weiters XXVIII und XXIX: 1900 für die Anfertigung von 
Arbeitsverträgen aller Art, dann, wenn weniger als 10 Arbeiter 
den Vertrag untersehreiben , h, wenn mehr als 10, aber weniger 

als 25 Arbeiter unti:'rschreihell . K . h, ,;yenIl mehr 
aber als 50 Arbeiter unterschreiben K 
wenn mehr als 50 Arbeiter unterschreihen . K h. 
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ab 2o, 
h lmd 

Wenn eine im Zeitpunkte der Aufsetzlmg der Niederschrift 
noch Zahl von Arbeitern yertragsmüßig verpflichtet 

vvid K. h. 

~) Für andere Dienstverträge (Dienstboten, Gewerhe
lehrlinge. ~ 6.i des G. A. XVII: 1884) und für Dienstverträge der 
Gehilfen und Faht'iksarbeiter K. h. 

3. FÜl' Untt'rnphmt'l'verträge auf Grund des bedungellen 
Betrages. 

4,. 'Für Kauf- und rerkaufsverträge sO\\"ohl bei beweg
lichen als unbeweglichen Sachen können U,inschließlieh der 

nach dem Kaufprei;;;, dann hei JIiet- und Nutz
nießungsvel'trägen, nach der jährlichen Miete, folgende Ent

Bis 
von 

., 

aufg<el'Pchnet werdell. 

200 K 
200-400 K 
400-1.000 K 
1.000-2.000 K 
2.000-4.000 K 
4.000 K anf\värts 

K h 

" 

" 

5. Für die Au!'stellung von Sehuldscheinen, sonstigen, 
den auft'echten Bestcmd yon Verpflichtungen anerkennenden 
Erkläl'u ngt'll. Y Hzichten, BÜl'gschaftserklärungcn, Sichel'
stellnngslil'lwllden. Ve-l'gleiehen über Geldbeträge, Testa
menten lmd im allgemeinen aller <:-me ein!'eitige Willens
ii.ußerung t'rithaltender Urkunden: 

Bis 300 K .... 
von :300-600 K . 

600-1.600 K 
1.600-4.000 K 
4.000-10.000 K . 
10.000 K auf\väl'ts 

K 

~ 

~ 

~ 

~ 

" 

11 

" 

~ 

., 
~ 

6. Für QuittUl1liren, die eine gl'undhüeherliche Löschlmgs
bewilligung enthalten. weiters für die AussteHung von Erklärungen, 
die bloß eine gnmdhüeherliche Intabulienmgs- oder Läsehungs-
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be\villig-ung oder deli Y ,~rzi (:h t Cl uf die Pl'io ri tä t 
gebührt die Hälfte der im Punkt 5 festgeSetzten Entlohnungen. 

7. Für Skizzen na eh den Besitzteilen K h; 
d,"l' Betrag darf nicht höher sein als K. h. 

8. Für Grundbuchsgesuche . . K h. 
9. Für grundbücherliche lntabulierungs- Ul1d Löschungs

lJewilligungen, die in Urkunden über im Punkt 4, 5 und {) auf
gezählte Rechtsgeschäfte einbezogen sind, darf eine besonderE, 
Entlohnung nicht aufgerechnet werden. 

10. Für Gesuche (ausgenommen die im Punkt 8 und 11 
aufgezählten) . . K . h. 

11. Für Gesuche bezüglich Tabakproduktion und die 
Ausfüllung der Punkte des Fragebogens von jedem HaJbjoch des 
Pf'Oduktionsfeldes . K h; der Betrag darf nicht. 

sein als . K h . 
12. Für die von Berufungsschriften YOIJi 

.. K h. 
13. Bei Abschriften für je eine eine Seite m.it 

mindestens Zeilen . K . h. 
\YenD die Seite eine Rechnullg oder eHlen zum Großteil 

aus Zahlen bestehenden Ausweis enthält . Heller. aus~'enOmnl'~"l 

Punkt 7 des § 3. 
14. Für Rubra nach Stfu.:k . Hellt'f. 
15. Für die Yerfassung von Priyathril'f,"n samt Bder

umschlag nach Stück . Heller. 
16. Für Ausstellung von Yollmachten auf Druck-

sorten nach Stück . Heller. 
17. Für die Ausfüllung \'on Anvyeisungen, Fracht

briefen und andt;ren Postblanketten nach Stück. HeHer. 
18. Für einzelne Quittungen (ausgenommen Quittungen 

der Gemeindeyorsteher und -angestellten für Gebühren aus der 
Gemeindekasse, für die dem Gemeinde- und Kreisnotäre einp Ent-
lohnung nicht gphiihrt) . . .K . h. 

19. Für Lasteneinbekenntnisse, die zur Abschreibung 
derallgemeiuPll EinkommeneIsatzsteuer dienen sollen .. K . h, 

20. Für die Anfertigung' der im § 203 der Yormundschafts
dienstinstruktion, Ydg. des 1. M., Z. 128000/1902 (I. M. Amtsblatt 
1902. NI'. 49. IV) erwähntm Anmeldebägen und im 
6 212 erwähnten Aus\veise der schriftkulldigen Y ormünder ... 

215 

und Saelnralh~l' die 
im Punkt .A des A1Jhcl.lqles erwähnten F~ille). 

21. Für die solcher ArheitPll. bei denen der 
\Vert des Gegenstande:=; des Rechtsgeschäfts nicht hestimmt ist 
und der"\V ert auch aus den übrigen Ang'ahen nieht 
'werden kann, ist die für die Arbeit nach dem 
des Schriftstückes festzusetzen; bis zum Ausmaß f-:inps Bogens, die 
Seite mit .. Zeilen K. 

Jeder 'weitere Bogen . . K 
:22. Wo die nach dem Umfange des Schrift-

stückes bemessen wird, ist die Seite. mit der das Schriftstück 
als ganze zu rechnen. 

23. Wenn die 
N otärs unterbleibt, kann die 
,,-enlen. 

Arbeit olme Verschulden des 
Hält1e der 

B. Ergänzungsvel'gütungen. 

Für die im § 3 dü,ses Statutes so,vi8 im Punkt deS § 4 
genannten Arheiten kämien in folgenden Fällen die unten 
näher hezeichneten Yergütungen aufgerechnet ,"verden : 

1. Wenn die Arheit nicht in der Notariatskanzlei. sondern 
in der'W ohnung der hetrauenden Partei 
kann über die festgesetzte hinaus eine Ergänzungs-
vergütung' ,"on . . K \'{erden. 

2. Wenn die Arheit auf ausdrücklichen '\Vul1sch der 
hetrauenden Partei in der Zeit von 8 Uhr abends his 8 Uill' 
vormittags zu kann üher die Ent
lohl1ull~r hinaus eine Ergänzungsvergütung ,"on . . .K 
\'n~rden, 

3. \'1 enn die Arbeit in pil1er zum Kreisnotariat 
Gemeinde, jedoch nicht am Sitze des N otäl'S angefertigt 
kann, sofern der Kreisnoiiir zur Erledigung diesel' Arbeit auf 
Ersuchen der' betrauenden Partei in der betreffenden Gemeinde 
erschienen ist, über die Entlohnung das Gemeinde-
statut festgelegte T und Fuhrlohn oder die Bei 
der Fuhre gefordert werden, 

4. Die im Punkt 1 erwähnte Ergänzungsvergütung kann 
jedoeh nur dann wenn die 
Arheit an Ort und Stelle nach der Natur der 
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oder \'on der betrauenden Partei ausdl'ücklieh ge-

Im Falle der Aufl'echnung der im Punkt 3 erwähnten, kann 

die im Punkt 1 erwähnte 
'Herden. 

nieht aufgerechnet 

IU. Titel. 

Vermischte Bestimmungen. 

A. Betreffs aller entgeltlieh zu besorgenden Arbeiten. 

9 5. 

Der Partei muß gelegentlich jeder Zahlung, einsehließlich 
ein Kostenyerzei,~hnis aUf'gefolgt ·werden. Als 

dienen die abtrennbaren Blätter des nach 
§ 85 cl,,!, Xotärsdienstordnung zu führenden Arbeitsn11'l11erkes. 

§ 6. 

Auf Arbeit, die der Gemeinde- oder Kreisnotär g'egen 
durchführt, ist sein Name und der Zeitpunkt der 

Anfertigung der Arbeit zu setzen, außer ,,-renn die Natur der 
Arbeit dies aus~chließt (Privatbriefe, yon Posthlan

ketten üs\y.). 

§ 7. 

Der Notäl' ist für allfällige Fehler \'rantwol'tlich ulld 
sofern sie durch oder Bemfung wieder 

gemacht werden kömwD, die hiermit verbundene Arbeit 

kostenlos zu leisten. 
'Venn der Fehler auf solche 'Veise nicht behoben werden 

kann, ist er verpflichtet, die aufg'erechnetenEntlohnungsbeträge 
zurückzuerstatten und überdies seha denel'satzpfliehtig 

(§ Abs. 2 der N. D. 0.). 
Bei Streitfällen aus solchen Anlüssen kann sieh die Partei 

vor Inanspruehnahme des Gerichtes mittels Besehwel'de an den 
Oberstuhlricllter \yenden, der yerpflichtet ist, einen fHedlichen 

sgleich zu versuchen: führt dieser Versuch zu keinem 
Ergebnis, so Yef\veist pr die Partei ard' den ordentlicllen Rechts
weg, 
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§ 8. 

Der Xotär bot wl'ptlichtet, die Bestimmungen dieses Statutes, 
die ;.;ich auf die Festsetzung der ]~ntlolmungen beziehen, in seiner 
Kanzlei in lwglaubigter Form anzuschlagen (§ 89 der N. D. 0.). 

§ 9. 

Baraudag'en und Stempelkosten trägt die ,betrauende 

Partei. 
Vorschüsse dürfen von den Parü'ien nur auf Bal'auslagen 

;md Stempel gefordert werden (§ 90 df:l' N. D. 0.); auf die 
Entlohmm~t (El'gänzungsvergütung) darf daher ein Vorschuß von 

Parh"ien llieht gefordert werden. 

§ 10. 

Dp!, Xotär ist verpflichtet, für nachgewiesene Arme SOllst 
entloluHlllg'''pflichtig'e Arbeiten, außm" ,\yelm sie sich auf Erwerbs
rechti'lle:-:chäfte hezielwIt, k 0 s t en i 0 S zu machen (§ 91 der 

N. D. 
Ersatz der Stempel- und Bal'ausJagen kann jedoch auch 

m dip~\'m Falle gefordert werden. 

§ 11. 

E" L-t y e rho t P 11, h ö h e n als die iJl den Gesetzen, Ministerial
vE'l'onlmltlgen und Statuten festge~etzten Entlohnungen aufzu
rechnell, ZII fordern (§ 93, Ah". 1 d<,!' N. D. 0.) oder anzu
nehmen. 

§ 12. 
In Großgenwilldell, in denen nwhl'el'e Notül'e sind, kann 
Xotür nur Arheiten, die, in seinenhesünderen Wirkungs

krpis g'ehÖl'ell, übernehmell (§ 93, Abs. -4 der N. D. 0.). 
Solche Arbeiten die überhaupt nicht in den Geschäftskreis 

eines dl'1' Notäre fallen (zum Beispiel Privatbriefe), kann jeder 
Notür ÜhprH(:hml~n. 

§ 18. 

Der Gemeinde- oder lüeisnotär, der Arheiten, die in den 
Gesetzen, ::\finisterialverorclnungen oder Stat.uten nicht. angeführt. 

gegen Entlohmmg zur Ausführung übernimmt oder die 
übrigen BestirmmmgPll dieses Stattlies verletzt oder bei Einhebung 
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der für diese Arbeiten bewilligten Entlohnungen Mißbraueh 
begeht ein Disziplinaryergehen (§ 95 der N. D. 0.). 

§ a. 
Wenn die Partei die BeglE~ichung der aufgerechneten Ent

lohnung verweigert, kann der Notär seinen Anspruch auf 
gerichtlichem Wege geltend maehen (§ 92 der N. D. 

B. Betreffs der Privatarbeiten. 

§ 15. 

Der Notär ist verpflichtet, die zur Ausführung übernommenen 
Privatarbeiten ohne Verzug, pünktlich und ge"\Yissenhaft zu 
erledigen (§ 87, Abs. 1 der K. D. 0.) 

Der Notär darf die Betrammg mit einer Privatarbeit iH 
einer Angeleg'enheit, bei derpll behördlicher Entscheidung: er 
kraft seines Amtes mitwirkt'u muß, nicht annehmen (§ 93, 

Abs. 3 der N. D. 0.) 

§ 16. 

Der Gpmeindp- oder l{l'eisnotäl' darf "ieh mit 

31'1leiten in Stl'eitsachen nicht befassen. 

§ 17. 

Außer dem mit seJbständigpm Wirkungskreis ausgestattetell 
Notär darf kpiw anderes Mitglied dpl' Gemeindevorstehung und 
kein Gpmeindeangestelltel' Privatarheitell übernehmen (§ 94 
N. D. 0.); wer dieses V prbo! verletzt, begeht plI! Disziplinar

vergehen (§ 95, Abs. 2 der N. D. 0.). 
Dpr Gemeinde- oder Kreisnotär darf die Gemeindeange:otelltell 

zur Durchführung VOH Priyatarbpiten nur insofern vprwenden, 
als nach Beendigung der amtlichen Geschäfte Zeit dazu erübrigt. 

§ 18. 

Der Gemeinde- oder Kreisnotär darf von einer Partei, die 
im Sprengpl eines anderen Gemeindenotariates \\'Olmt, Privat
arbeiten nur übernehmen, wenn die Partei in einpr zu seinem 
'Wirkungsbereich gehörenden Gemeinde Grundbesitzer ist uud "kh 
nur nicht dort aufhält. 
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§ 19. 

Die zu Priyatarbeiten nötigen Drucksorten und Muster 
muß der Notär auf eigene Kosten anschaffen: die Gemeinde
kasse darf mit den Kosten nicht belastet werden. 

Die auf die Privatarbeiten bezüglichen Akten müssen abge
sondert von den Amtsakten verwahrt wprden (§ 97, Abs. 3 und 4 

der N. D. 0.) 
Der Oberstulllrichter ist nach § 39 der Komitatsdienst

ordnung, Vdg. des L M., Z. 125000/1902, verpfliehtet, gelegentlich 
der Amtsüberprüfungen die Über"wachung auch auf die Führung 

der Privatarbeiten zu erstrecken. 

§ 20. 

In einer Gemeinde, in der der Gerneil1de- oder Kreisnotär 
sich gemäß dem Übereinkommen, das zwischen ihm und der 
Gemeinde oder den zum Kreise gehörenden Geraeinden besteht 
oder allenfalls geschaffen wird, mit Privatarbeiten nieht befassen 

kann der Gempindenolär solche nicht über-

nehmen. 
Den Gemeindp- und KreisnotärPIl ist die Übernahme von 

Privatarheiten aueh in solchen Fällen wenn ihre 
Erledigung durch ein noch vor der Wa111 dps Gemeinde- oder 
Kreisnotärs geschaffenps Gemeindestatut ausgesehlossel1 wurde. 

Anhang. 
A. In Gesetzen und lYIinisterialverordnUlJ~!'t:'ll enthaltene 

Verbotsbestimmung·en. 

1. Gemäß Zirkularverordnung des I. :31., Z. 59565/1902 
M., Amtsblatt 1902, Seite 2(2) dürfen Gemeinde- oder 

Kreisnotäre bei Ausstellung von Pässen weder für die 
Abfassung des Gesuches, noch für die Ausstellung der Beilagen 

eine Entlohnung einheben. 
Anmerkung: Vergleiche §§ 29 und 31-32 der Vdg. des I. M., 

Z. 70.000/1904 (Ung. Vdgs. Archiv 1904, Seite 685 und 686). 

Bei der Zustellung der Pässe ist, wenn die Partei nicht 
schriftkundig ist, dieser Umstand an der entspreehenden Stelle 
des Passes gemäß Zirkularverordnung des I. Z. 50668/1898 

M., Amtsblatt 1898, Seite 283) von Amts wegen einzutragen. 
Anmerkung: Vergleiche § 19 der Vdg. des L M., Z. 70.000/1904 

(Ung. Vdgs. Archiv 1904, Seite 678). 
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2. Nach ~ 30 der V onnundscha[tsdienstordnung, Z. 129000/1902, 
dürfen die Gemeinde- oder Kreisnotäre unbemittelten 'Waisen 
oder Pfleglingen in ihren zur Vormundschaftsvenyaltung 
gehörelldell Angelegenheiten, Entlohnungen nicht aufrechnen 
(ausgenommen für ihre Mitwirkung hei Abschließung von Enyerbs
rechtsgeschäften ). 

Der Notär ist yerpflichtet Gesuche, Beschwerden u. dgl. 
minderjähriger, unter .Pflegschafl hefindlicher Personen und ihrer 
gesetzlichen Vertreter in iht'en zur Vormundschaftsverwaltung 
gehörenden Angdegenheiten niederzusehreiben, unter genauer 
Feststellung' des Tat] ,estandes vorzubereiten, mit den nötigen 
Beilagen, erkunden 11S"-. zu yeesehen und yon Amts wegen an 
die zuständige Stelle zu leiten. Für diese Tätig'keit darf eine 
Entlohnung' wpder gefordert noch angenommen werden. 

3. Im Sinne der Ydg. des 1. M., Z. 31920/1881, sind den 
Parteien \Vertzeug'nisse zum Zvvecke dei' Gebühl'~'n

})el11 essung' kostenlos auszustellen. 

4. Im Sinne der Vdg. des 1. M., Z. 72784/1881, ist die 
Beg'lauhigung der Unterschrift einer Partei auf ~Avjso und 
Bestätigullg~ dpf Posthehördenkostelllos auszuführen. 

5. Für Zeugnisse. dip nach § 8 des G. A. XLI : 1899 über 
Taglöhn er uud Arbeiter bei \Vasser-, Stl'aßen- und Bahn
hauten und nach § 7 des G. A. XXVJlI: 1900 üher Forst
arbeiter au::;g'estellt werden, ist eine Entlohnung nicht zulässig. 

6. Die in} ~ 34 der Organisationsvorschrift des 1. M., Z. 1/1903, 
über den Sehutz der verlassenen Kinder erwähnten Zeug
nissp sind im Simw dt)l' Zirkularyerordnung des I. M., Z.68743/1903 
(1. M., Amtshlalt 1903, Seite 4,91), kostenlos auszustellen. 

7. Gemäß § 19 des G. A. XVI: 1894 ist der Matl'iken
führer verpflichtet, das auf die Gehurt des minderjährigen 
Erhen hezüg'liehe Zeugnis über Aufforderung der zur Aufnahme 
des Todesfalles zuständigen Amtsperson von Amts wegen ko:stpl1-
los auszufolg·ell. 

8. Matrikenauszüge und Zeugnisse für die zum Verhand 
der Bruderiadenk asse gehörenden Unterbeamtel1, Diener und 
Arbeiter, sowie das bei den übrigen Zweigen der staatlichen 
I{egiewl'waltung' (Tahak, Salz) verwendete Unterheamten- und 
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Dienerpersonal zum Zwecke der Beteilung mit Pension oder 
Abfertigung, für 'Waisen zum Zwecke der Bemessung des 
Erziehungsheittages sowie zum Zwecke der Aus stell ung 
von Arbeitsbüchern sind durch die staatlichen Matrikenführer 
gemäß Zirkularverordnung des I. ~I., Z. 77831/1896 (I. M .. Amts
blatt 1896, Seite 292), kostenlos auszustellen. (Siehe § 128 ader 
Vdg. des I. M., Z. 80000/1906, ung. Vclgs. Al'ehiy 1906. Seite 1915.) 

9. Geburts- und Sterbematrikelauszüg'(:, für die zu 
Lasten des "Landeskl'allkenpflegefonds" hewahrten 
Kinder sind im Sinne der Zirkularverordnung des I. M., 
Z. 50000/1899 (I. M., Amtsblatt, Seite 298), kostenlos auszu
stellen. 

10. Geburts-, Ehe- und Sterhematrikelauszüge, die 
für anerkannte Krankeükassen und deren Mitglieder benötigt 
werden, sind im Sinne derZirkularverordnung' des I.M., Z.112511/1896 
(Ung. Vdgs. Archiv 1897, Seite 53) und Z. 75005/18!.J9 (Ung. 
Y dgs. Archiv 1899, Seite 359), kostenlos auszustellen. (Siehe 
Punkt b) des § 128 der Vdg. des L M., Z. 80000/1906, Vdgs. 
Archiv 1906, Seite 1915). 

11. Füe die Bestätigung', daß Partei(H1, die aus Staats
oder anderen öffentliehen Kassen ständig'e oder zeitliche Ver
sorgung g'enießen, am Leb en sind, die Bestätig'ung- der Witwen
eigenschaft von \Vitwen, die solcher Versorg'lmg teilhaftig' sind 
und der Unversorgheit von Walsen, die solche Versorgung 
genießen, auf deren Quittungen darf im Sinne der ZirkuJar
verordnung des 1. M., Z. 81418/1895 (Ung. Vdg's. Archiv 1895, 
n. Band. Seite 147), eine Entlohnung nicht gerechnet werden. 

12. Die durch den Matrikenführer im Sinne der Weisungen 
der Verordnungen des 1. M., Z. 60.000/1895 (Ung. Vdgs. Archiv 
1895, I. Band, Seite 452) und des Just. NI., Z. 27.243/1895 (Ung. 
Ydgs. Archiv 1895, I. Band, Seite 530), ausge:;tellten Zeugnisse, 
Bescheinigungen, Erklärungen aller Art (Einwilligung der 
gesetzlichen Vertreter und Eltern, Matrikenführervollmaeht usw.) 
sind kostenfrei. 

13. Im Sinne der §§ 7 und 8 des G. A. XLIV: 1887 gebührt 
für die Beglaubigung der Tahakproduktionsgesuchshögen 
und für die zu ihrer Eegänzung etwa notwendige Arheit keine 
Entlohnung seitens der Partei. 
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B. Durch die Gemeinde- odei· Kreisnotäre einzuhebende 
Gebühren, die der Gemeindekasse oder irgend einem Fonds 

zu iibel'weisen sind. 

Die in Ang'elegenheiten der zwangsweisen Steuerein
treibung einzuhebenden Gebühren sind in den §§ 75 und 76 
des G. A. XLIY : 1883 festgesetzt und fließen in die Gemeinde

kasse. 
Anmerkung: Ah 1.I.1911: §§ 68 und 69 des G. A. XI: 1909. 

Für die Ausstelluilg ','on Duplikaten von Zeugnissen auf 
Grund der G. A. II : 1898. XLI und XLII: 1899, weiters XXVIII 
und XXIX: 1900 ist eine Gebühr von 1 Krone zu Gunsten des 
Gemeindehilfsfonds festgesetzt. 

Gemäß § 27 der auf die Durchführung' des G. A. VII: 1888 
bezüglichen Ydg. des A. M., Z. 40000/1888 und § 39 des G. A. 
XVII: 1900, darf das durch die Gemeindevorstehung damit betraute 
Organ für die Ausstellung der Viehpässe zu Gunsten der 
betreffenden lokalhehördlichen Kasse die durch den A. :\t 
festgesetzten Gehühren einheben. 

Auf Grund des G. A. XVI: 1900 und XIV: 1902 ein
gehobene Gebühren Hießen in die Arbeiterhilfskasse. 

7. 

Genleindegerichtsinstruktioll 
(G. G. I.). 

Verordnung 
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de:-: ungarischen Inneu- und Justizministers, Z. 197100 aus 
1914, betreffend das GemeimleziviJgerichtsvel'fahren. 

Erster Teil. 

Organisation der Gemeindezivilgeriehtsbarkeit. 
Organe des Gemeindegerichtes. 

§ 1. 

Die Gemeindegerichtsbarkeit üben im Sinne der §§ 755 
und 756 der Zivilprozeßordnung [Z. P. 0.], G. A. I: 1911 folgende 
Organe aus 1): 

1. In den mit Munizipalrecht ausgestatteten Städten 
und in Städten mit ge:regeltem Magistrat die durch deren 
Generalversammlung für diesen Zweck bestimmten Beamten. 

2. In Großgemeinden der Ortsrichter mit einem Mit
glied der Gemeindevorstehung und dem Gemeindenotär 
(dessen Stellvertreter). 

3. In Kleingemeinden der OrtsriclIter mit zwei l\'Iit
gliedern der Gemeindevorstehung. 

4. In solchen Städten oder Gemeinden, in denen ein 
Friedensrichter ernannt ist, der Friedensrichter. 

(2) In Großgemeinden und am Sitze von Kreisnotariaten 
verrichtet die außerprozessualen Agenden des Ortsrichters, wenn 
dieser sie nicht ausübt, der Gemeindenotäl' (Kreisnotär) mit 
Ausnahme der Inanspruchnahme von Zwangsmaßnahmen gegen 

Parteien oder Zeugen. 

1) Die Ermächtigung zur Erlassung dieser Verordnung gründet sich auf 
§ 766 der Z. P. O. und § 68 des G. A.: LIV: 1912. 
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Organisation des Gemeindegerichtes in Gemeinden, 
Besehlußfassung. Abstimmung, Schreibgeschäfte. 

§ 2. 
(1) Mitglieder des Gemeindegerichtes sind: 
in Großg'emeinden der Ortsricllter, der Gemeinde

notär oder dessen Stellvertreter und ein 1\Iitglie{1 tier Gemeinde
vorstellung; 

m Kleingemeinden der Ortsrichtel' und zwei }lfit
glieder der Gemeindevorstelnmg, von denen eines. \verm 
zugegen, der Kreisllotär ist. 

(2) Die :Mitglieder in das Gemeindegericht ernennt von Jahr 
zu Jahr der Ortsricllter. Bei Verhinderung eines solchen Mitgliedes 
beruft der Ortsrichter an dessen Stelle andere Mitglieder der 
Gemeindevorstehung. Den Ortsrichter vertritt im Verhinderung:;falle 
der Vizerichter. 

(3) Der Einberufung in das Gemeindegericht hat jedes 
Mitglied der Gemeindevorstehung Folge zu leisten, ausgenommen 
bei Krankheit oder anderen unaufschiebbaren Hindernissen, doch 
darf der Gemeinde- oder Kreisarzt gegen seinen Willen nicht 
berufen werden. 

(4) In Groß- und Kleingemeinden ist Vorsitzender im 
Gemeindegerichte der Ortsricllter. Bei der Verhandlung und 
Urteilssprechung haben alle drei Mitglieder zugegen zu sein. 

(5) Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt; der 
Ortsrichter stimmt als letzter. 

(6) Die ~ Schreibgeschäfte führt in Großgemeinden der 
Gemeindellotär (dessen Stellvertreter), in Kleing'emeinden, 
wenn die Gemeil1de,;orstehung kein dazu geeignetes Mitglied besitzt, 
der Kreisnotär (dessen Stellvertreter) oder irgendein anderer 
Gemeindeeinwolmer. 

Anmerkung, Führt in Kleingem einden der Kl'eisnotär das 
Protokoll, so ist er als eines der bei den Mitglieder der Gemeinde
vorstehnng' in das Gemeindegericht zu berufen. 

Gemeindegerichtsbarkeit in Städten, 

, § 3. 

(1) In Munizipalstädten und Städten mit geregeltem Magistrat 
übt jeder beauftragte Verwaltungsbeamte die Gemeindezivilgerichts
barkeit in der Regel auf dem ganzen Stadtgebiete aus. 

Auf ulllllittdktn;.~ },lI~Udl(cjl \'011 JluHi abtiidti;l1 lmd 
auf das im de~ A.ll-

suchen Y011 Stä(J Lee]! t li Jl cl G l;
Stad1 odpr lJemeillde 

III Z\H~j oder mphl'erl' 
ude]' di,,; Bc~zil'k" \Yll'f!t:l' 

meindell kann der 
für Z\n"cke der 
Bezirke teilen, die ~-\n!lpjhliig' ;'imh'l'iI. 

]lew}; 

erste 

dl'1' Eil ili lIw111'e1'e Bc·zirkl' teilt der 
{lil; ill Bdr;whl kOnllllell(Jpu BpclHlüm III deli 

.:\JlIJiE"rkti!I;":'. JI1 P+~'ldj{\l! ~'t'-Id d:t:-; HC'!!lpludt';":'(Tiehl 11:1111('1' ;tl~ 

Ejl1/.0'!~tl:;l'ichi \'()J'. 

die 
IJiil' iu \'c'!'trdililg d(,,., Friedvll,.;ridüur" an", 

Der Frie(h~ll"l'kl1Ü~1' erhiiH für ,.;eille IYl'del' behalt 
EJJtlohll llug'. 

~\nlllel'ku)jiJ,> I)Pf Innelunilltster e.J'lH~lnli zur 

eil'('ll Frip!Jell,riiOhtl'r, \I'enn Slädte 
in der yorgese,ltrieht:llC'1l \'\~ei~{' (das heißt die einen l.1Jlnüttejbar. dü: 

anderen mittelha!' dur!'ll d('n \'Plwali d,trum hilteli und 

eine Pcrson itl\'or"l'hlag hl'illgPll. die die 11Ütii"Cl1 Kcrmlni:,se i1IiU 
JlloJ:alis(:hcTl <Jualitäü'l1 hp~ij;d wld Zltr f'll8rllabme des Ell1'eH:llllff's 

bereit ist 

A 11 (. h fl~ r r~phlet lllphrel'er zn eU1CID l{l't:~ i ~11 U i 1 \'t'l'" 

I\"JeÜ1Fel Heinden l:anu ein Friedonsrichter FTn{'~]!llt \\~E>rd('1L 
Zurn Friedpn"ri"hlpl' köllllcn niellt ernannt >I'erdeJl: 

Staatsheanüe: G(,Llle111de- s~)\yi(-) l\"rejsnotäre, iu die Liste 
ka1l11ner auI'g'el101Yl1l1elJf' Re{·hi.~Hn\yäHe oder 
Kotare, aktiye jIiliUir

bestellte PfalTC'!' mler 

Auf"jeht. 

§ 5. 

Die Aufsieht über deli Friedelliirichiel' üht d(~r 

das 
gericht in 

Oherauf-
sicht steht dem 
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(2) Wenn das Bezirksgericht in der Tätigkeit des Gemeillde
gerichtes Mangel an Vertrautheit, ständig ordnungs\vidriges Ver
fahren oder 'wahrnimmt, wendet es sich an die A uf
sichtsbehörde des Gemeindegerichtes, und 'wenn dieser 
Schritt erfolglos bleibt an die eigene A.ufsichtsbehörde. 

Teit 

Gemeindegerichtes, seine Zu
Rechtshilfe. 

Allg-pmeille Be'stimmullgell. 

§ 6. 

Da::; Gemeilldeg-ericht verfährt III solcheu Zivilprozessen, die 
das Gesetz (G. A. I : 1911) in den Wirkungskreis und die Zu
ständigkeit des Gemeindegerichtes weist. 7-10 und 11-19.) 

Das Gemeindegericht kann nicht vorgehen, 'wenn es ,yegen 
Befangenheit nicht gebildet werden kann (§§ 20-22). 

Anmerkung': Das Verfahren greift nicht Platz: 
1. \Venn das Gemeindegericht wegen Interessenkllilisioll nieht 

gebildet werden larm. 
2. \\Tenn das sonst zuständige Gemeindericht dem Beklagten die 

Vorladung an seinem Sitze oder in seinem Sprengel nicht zustellen kann. 
3. Wenn das Gemeindegerieht sich für nicht zuständig erklärt. 
Das ordentliche Gericht kanll in dem Falle, wenn das Gemeinde· 

g·erieht den· J\Iang'el spines \VirkuJlgskreises festgestellt hat, eillen Prozeß 
mit der daß der Prozeß vor das Gemeindegericht gehöre, 
nicht von vornherein aus seinem Wirkungskreis abweisen. 

Der Beschluß des Gerichtes, daß die Angelegenheit in den 
\Virkungskreis des Gemeindegerichtes falle, kann durch Berufung nicht 
angefochten werden (§ 759, Z. P. 0.). 

Der Umstand, daß der Prozeß in den Wirkungskreis der Gemeinde
gprichte gehört, kann nach Einlassung des Beklagten in den Prozeß 
yom Gerichte nicht berücksichtigt 'werden. 

vYirkung::;kreis. 

9 7. 
(1) In die Zuständigkeit des Gemeindegerichtes gehören Zivil

prozesse ,vegen Geldleistungen, Arbeitsverrichtungen und be'weg
Hchen Sachen. aber nur danll, wenn der \Vel't des Streitgegen
stanrJ.es 50 K nicht überschreitet lmd der Prozeß nicht als 
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solcher durch das Gesetz (km d<::s 
ausdrücklich entzogen ist (§ 

Wen11 das Bezirksgericht oder ein anderes ordent
liches Gericht entschieden hat daß der Prozeß nicht in seinen, 
sondern in den 'Wirkungskreis des Gemeindegerichtes gehört, kann 
das Gemeindegericht den Pl'ozeß aus dem Grunde, d~ß er in 
den vVirkungskreis der ordentlichen Gerichte gehöre, aus seinem 
\Virkungskreise nicht zurüchveisen. 

Anmerkung. Prozesse aus dem ilIieL· und 
nisse gehören, soweit sie die Zahlung einer Geldleistung oder eine 
Arbeitserfüllnng betreffen, oder der Gegenstand eine bewegliche Sache 
ist und der \\-ert des Streitgegenstandes 50 K nicht übersteigt, in den 
Wirkungskreis des Gemeindegerichtes. Prozesse zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer oder aus dem Dienstverhältnisse bis zum Wert yon 
50 K gehören in den \Virkungskreis des Gemeindegerichts dann, weun 
die Angelegenheit vor die Gewerbehehörde oder überhaupt auf den 
Vemaltungsweg gehört. 

genhdten. iu deueu das Gemeiu 
yorge}wu kann. 

§ 8. 

Das Gemeimlegcl'icht kann Jücht vorgehen: 

nicht 

L In Prozessen, die wegen Arheits-
verrichtlJug oder einer beweglichen Sache angestrengt werden. 

2. In Prozessen, bei denen der vVel't des Gegenstandes 
50 K überschreitet. 

3. In Prozessen, die das Gesetz aus dem Wirkungskreis 
des Gemeindegerichtes aussehließt (§ und zwar auch dann, 
,yeilll sie Geldleistungen, Arbeitsverrichtungen oder be\yegliche 
Sachen betreffen, deren Gegenstand 50 K nicht überschreitet. 

4. In iillgelegenheiten, die auf den Verwaltungsrechts
,yeg gehören. 

5. In Prozessen, die nach G. A. :XVI: 1909 in den 
Wirkungskreis des ungarischen Obersthofmeister-
gerichtes gehören. 

Anmerkung. 1. Xach § 176 des Gewerbegesetzes (G. A, 
XVII: 1884) werden strittige Fragen zwischen Gewerbetreibenden und 
Lehrlingen, Gehilfen und Arbeilern, die sieh auf den Beginn, die Fort· 
setzung oder Beendigung des Arbeits· oder Lehnerhältnisses, auf die 
Erfüllung gegenseitiger Verpflichtungen, die während dessen Dauer zu 
Recht bestehen, oder auf beziehen, die aus 
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der BePJldiguJ1i" "c!Pl' Ll'JIl'\prhällllisses entstehen, durch di,. 

Gewerhehehöl'dt> er "tel' In"tanz o,kr durch dip Schiedskommission 
der Ge,yerhekol'pnration !s BI dp~ G,:\, :\YH: (884) mit Ausschluß 
alh'r R8e.htsrnitlr-1 f'Jli:-whied0H. 

Dip mit cl,,!, Entseheid!lll;l' der Gewerhebehördp oder der obgtL 

Ha:OJlten 1{lllll]lü:-::~;j!)n llllzHfripdPrLP Partei kaun i11110l.'halh acht Tag-C'li 

narh Kllndn13thullF der Ents('hpidrmg' 1h1'p auf denl ()l-'d(lnt

lielH-'n R,e(,]lt~\Yfl'g·{"t pt-,H01HJ Ifwehell. 

lm Simw des S 26 des G. A. Ln': 1H12 Ilnd de" '~1. der \'e1'01'd, 
nutlQ' df'~ fnnf'llnÜnis1PTs. Z. 7240U ans 1H14. ist unter .. orct0nt1it,h011I 
11eehtslYcf:';" Ohl1t:t J{üeksi(']I!' auf d{~n \V'E'l't des 8irpit.~'eg'011stmHl('~ 

ir;:1l1er das 
Dp!nf:'f:'fllfiß i2't'·hön~'H dips\?, ~\1l~2'{~18~ .. t(-'11ht?dprl in kf'inCllll Fallp itl 

deli \irjrk\l1j~l'skl'('i:--: dp;-: n(,!nt'illdt~?etidl!cS. 

:2. ProzP:':'t'. dip allS dern Di2Tlslyerhälln:s Z\\iSelll'll Ar]il'ilg-c'hl'r 

gehörell h i:, Zl1ln Wertl: VOll 50 1\. 
falb sj{~ nitlli rudel' Puukt 1 dipsu' j\.nlllt"l"biTlg' fallt,]). tTl d{?'JJ vVirkllnp"~

'kn:.is des 

A gel e g (, II h v i t l1. II a ll" d " TI! \Y i ]' k 11 J i g,; k I' t; i ,.: (c d e " 
C;Plllt,jll(I(,g'(ll'i,'ht ,; ':lu,;g'l:"('hlu~"'(11 ,;iud, 

~ D. 
Aus dem de,.; ,.;iud aus-

auf den Wert des 

L Prozesse ans dem Fideikommißyerhälfnk 

2. Prozesse. di" alll' Sehadener,;atz Amtstätig'keii 
g'eg'en Ric:hter odel' andere Staat..;;heamte. }Iunizipal- oder 
Genwindl~beamte. Gemeindpyor"telwl'. }Ii1glieder von Gemeinde-

oder gegen die der 
vorstehend siue], 

3. die ,mf Schadenersatz infolge Amtstätig-, 
keit der unter Punkt 2 1'(;1'."one11 gegen den 
dai, Munizipium oder die G(omeiilde ·werden. 

4. Prozesse. die einen au,; dem rechtflYidrigen Gehrauch 
vo n H an de 1 "firm en entstalHle 11 e n S ('had en betreffen. 

:2:29 

5. Prozl~""e. die' \YCgl~ll 

lif:d Anfnalllue ,'on i,Vechs\-' 1"oi "h'n ;fEe/zen die Protest anf-
nehmende Person Xotar\ odE'l' clel'pJ1 

auf Schadenersatz gf:'rir:htet \Horden. 

6. Prozesse geg'en AnlYiiltt, \\'pi:ten Hnalls 
ehener Bei 

ode]' all[' Sc harl el] Pl'satz wegen 
Anfschnh einer Stenerexpkuiion. 

8. Prozesse auf \'on Schär! en. die vom T(,]e-
und anderen r!urch 

dip Stromleitllng v('l'nr.~ac:ht 1\'(:rde11. 

lwi :lellen da" (~('"dz l'ine au,.;sthließende Zu-
Z. P. inshesonden~ 

aus Y prm ögeJI,-';Yl' nvaH i1 !!f't;:- pjll,;{'hli(~ßlich Reeh
nun gs] p gun gs pro zr, s" en. 

Prozesse. die El'bmllPl' (, 
betreffen 2 d(~~ § z. I)~ 

Z. P. 

. Handels- odp1' 'V('chs(~lklag'f;l1 (PUl1kt 4 <1P" ~ 
Z. p, 0.1. die sich heziehen auf: 

el'hobene ForderungE'l1; 

b) einem Ver-
oder einem Scheck. au,.: einem .UV'"'.hyvH'',"L''' 

oder einem Teile dm'on oder ans durch Indos-
,.; a111(' nt 

Prozesse auf Schadenersatz \y l'gc~ll VerletzlUlg der V Ol'-

schriftNl üher den Schutz Oll Patenten, Schutz-
marken oder gewer hli ehen :\Lnke 11 

Z. P. 

kreis 
besondere::, 
Hltzieht 

Gesetz 
dem 

des § 



der Bezirksgerichte 
Solche sind: 

zuwei:", 6 des Z. P. -
I 

Prozesse auf eines IYuchergeschäftes. 

b) Prozesse zur yon im Y eny altungslveg 
gefällten, auf Schadenersatz erkennenden Entschei
'dungen der Behörden des gemeinsamen Heeres und der 

Landv'v·ehr. 
c) Prozesse auf Begleichung der Kosten für die" \Vipder

herstellung zerstörter Kunstdenkmäler. 
Prozesse auf Schadenersatz für Mobilien auf Grund
stücken, die unLer Enteignung fallen,W81111 sie ohne 

der und 

Werdf::ll. 
e) Prozesse auf Be,.; d!;r Kosten uud Diäten des 

im Vollstreekungsyerfahren besteHten Knrators, 
f) Prozesse auf Sehadenersatz. die aus der Durchführung 

der Sic:herstelhmg oder erre ent.stehen, 
Prozesse auf der ehühi'elJ an 
-Kosten, falls diese nicht aus dem Tom 

Prozesse entstehen. 
71) Prozesse auf Sehadenersatz für Ro die au" der 

A.n1'e einer Abgeordneten wahl entstehen. 
A llm l' r]; 11 1\ g: S 9 führt die aus dem \Virknngskrei" llps Gemeinde· 

au sg'c:: (: h1 () s s e ne H ersc höp fen cf'"~ an. 

Yom \Yerfc.:: des Streitgeg'enstandes. 
§ 10. 

Bei der des IVil"lmngskreises ist yom Stand-
dc.,r des Streitgegenstandes nur die H aupt-

forderung zu berücksieh aher 
N ebengebührell sind: die Zinsen der HauptJord.erung, 

die Frueht Herausgabe eines Huhnes die Küchlein oder 
der Schad en (zum Beispiel bei Herausgabe eines Werk

zeug'es der durch die Zurückhaltung verursaehte Verlust an 
Arbeitslohn), die Kosten (zum Beispiel hei einem Prozeß auf 
Zahlung der die Aufforderungskoslel1l. 

Diese werden hei der Bestimmung des ,rertes nicht in 

ReeJmung gezogen. 
(3) Wenn nur zum Teile ein-

ge kl a gt ,yird. so ist bei der Bestimmung des \Vedes die ganze 

23J 

~tUft'ecJÜE; FordE:;l'Ullg" Ül RechnlJn~ zu zieben. niellt aber die 
noch nicht fälligen Raten. ' . 

1\'I~nn die ganze aufrechte fällige .F'orderul1g' 50 I\. 
überstei o-ehl'lt I' d P () . I ,~ '" )' (aner er razeH me 1t in den'Virkuno's-
1 . d " . I . t: .\TeIS es \.Ti:'UH'HH egerwhtes. selbst dann nieh!. ,yenn der ein~ 

Teil kleine]' als 30K ist. 
15! \Velln i11 ein 

rung'en ein iteklagt 
und dersellJen Kläge mehrere Forde
\rel'dell, sind ]le1 der Bestimmlll1g des 

'Werte;:: de~ die ~Wel'te der einzelnen Forcle
rungen nicht. zm:ammenzuzählen. sondel'll 
zn zid1en, 

tGI Yum ~tändplUü::le (le;" 
der Einreic 11 ung' der Klag'e 

für sieb in Redlll1mi! 

ist der Ze 

der \;V eri de-;:';j reitgeg'ellstandes im Laufe des 
wenn sich 
Verfahrens erhöht 

50 K über-der sellle 

kaun nicht weiter 

und stellt elen Pl'ozeß mittel.-.: Bescheides eiIl. 

lJJC"l·kuflF: 

KÜfljif:li Zj 11 ~eJI Hili' 

(1) LHkl' 

dalln 

ndc:r \~el'lf{lg' der Partej(~f1 l'ec.hi 

\YP;111 :-;Jt' (lijpin dP]l GE'!2:eJlstand der 

\Ierd!'!!. \\erm "ie lauL Gesetz 

zu kapilalisieren waren oder 
hildeJl (siehe DJ', Törfly, 

E.I1i~(·1l(·;(ilJ1Jg-ell deI' Tai't:>lgl"J"ii.<.lllc). 

I)) Bei PrllZcsscl!. die auf Hel'<lUsg-fl!Jl; 

kaJlJl die uulel' Ch~l1l l'it('1 der 
Sachen geriehlet sind, 
g'eredmele Schadons· 

s U 11; m e hei der BestijlllllllJJg des \Yl'rll's des Streitg'cg-el1stflndes niehi 
Ll(?1'üeksir',htigt wf-'}'(lell: da sie ejn(--' ~~ehelj~'!~hlnH' des 0~ -

der bildet. 

(~) Die ]( 0 StIl ellH-'S \-')l'her~'eS'aJlg(' ;le!l 1'jebtel'1jc.hen 

hÖllll(~ü hei der des \Verlt'~ dp~ ~il'eilgp~·Pllsjan.des nicht 
in PtC~(',ll1] llng· gezogen werden. 

d) 'Ye:lJ1J da~ Gellleindeg'C'l'icht das \~erfaJtn-:jJ auf Grund (]lese:::; Pal'a

gTclphe1! cinsteUL kann da;-; orclentlidl(, Gerjeht den Prozpß niehl 

lllcllHl"els \Vi,'kimits!;j'eis('s ahlelllien (~ ii'}B, Z, Po 0,1, 

Gerichtsstand dus "'oIJH- ulld ".\1!fenthaltsortps Ulld des 
;:';itze,o Iler VormuHdse]Jufls!Jel!ö]'de, 

R 11. 

(1) 111 Pl'ozeß. der in deli \VirJmngskreis des Gemeinde-
gerichtps gehört j,,1. Gemeindegedcllt zuständig, auf 
dessen Gehie! der Beklag'te \YOllllt. (all:-reweiner Gerichts-



sLudl, \Yt'lln dl'r Hl'klagte melll'eH:' \Yohuode kann (l!~r 

Pl'Ozeß yor jult'm liach einul1 diesl't' \Yollllorte 

Gemeillcle!2'l'ridil angestrengt \\'erden i §~ 1 Hund 760. Z. P. 

(") Dt'l' Gerichlsstand eillH' 

\\Cohnod hat. richtet sielt nach ihrem ~\l.lfenth,dbort. wenn 

jedoch dieser unhekaunt ist oder im Anslaml lJach ihrem 

letzten \Vo1ll1sitz (§§ 21 nnd 760. Z. P. 

Der Gerichtsstand oder unhcI' 
Kmatl~l stdlellder deren \Vohnort llichl 
\Y(']'f!eli ric-htd :,:ich nach dem Sitz ihre"l' zuständigen 
\'ormuIJdsclJaftsbehörde; wenn 3.uc-h dieser nieht 

\\' nden einzuhalf eil 

(I/ld 760. Z. 1) 0.1. 

."HJlll'rklln~·: Dip der \'Gl'JnundsehaJ'ts-

hehiird (' et'::LreckL ~'ieh auf PI)rSoll{,Jl~ dje 

,li" Y()l'mlllld"('ll~fLshehijrd[' el'!'ir:ht.el wurde. 
hesitze1l ,~ 1\);'; des q '\. XX: J"'7I1. 

am' dem 
die (~elnplndezllsf~indigkplt. 

\yen n ihm~ll im )'u,,]an(l 

m Au"land\\"(' H. 

dieser r pt.

be 
zukommt odel'\n~ml sie 

im Dienste üps I Staates oder bei den mit 
Behörden ode!' Amtern als 

oder Diener im Ausland 
ihren letzten 

sokhett sind 

der Ge-
i nlän disch en VI ohn s i I z, 
sie .>0:0 anzusehen, als ob 

SIe im lV. Bezirkp von Bu(hqlpst \YUhnell würden 

und 7()O. Z.P. 
20 

~,;nn18rkQng: 1. Diese kann llichL angc\ycndci \yerU8n 

anf Be a mle, die nieht infoJg-e Verfiig'llng dm' ~ondern aus 
freier Entseltließung im Ausland \\'eilen, wie zum auf 

einer 
schell Kal'hharorte, 

2. Da.s kann 
Beklagten ,]je Vorladung in seinem 

nicht zustellen konnte l.S 

,lienende Beamie im alJsländi, 

Eic.ht \"orgehen, wenn es dem 
(A1Ul' an seinen1 Sitz;e 

:233 

Gerichtsstand des At·ars, deI' nter staatlicher Ylo!'

',y alt 11 n g s 1<,11 e allen Stift nn gHL J1 uni i e n, ö ff en tli cll e tJ 

Anstalten und \:ereil1E'. 

§ 13. 
D(~ll CTf'l'ichtsstand des so\Yle der 

Huter stehenden Fonds und 

der Sitz jener Behörde, die in dem betreffenden 
ProZ(':';Sl' zur Y(cl'tretung' bel'nfC'H ist 

Für dir, gegen Jlilitäl'hhörden (ell 

Pl'OZf'SSl7 \\'jrd cliesf, durch ddl Sitz der zur Y (01'-

bC'I'ufelWll inländi:selwil Behörde :23 lind 
,GO. Z. P. 0.). 

(:l) Den C ('1'ich tsstaml uer 
:,,0\'\1e <1("1' in ihrer 

der 8ilz des iYli!nizipalall:,;sehusses Gemeinde-
Z. P. 

sofpl'l1 

Punkie fallen oder ihr Im 

G,'St,(z. nielli Cludc'l's ist. 

Als Sitz ist im Falle eines Z\reifels der Ort cl I:!' 
G schäftsführung 

Anlllcrkullg-: 1. 

;;.- 1 
:::"0 m.lct z. 
Regel ist, daß in Hcv",.CU'''5C' 

der 

heilen des A Iill' S dieses I'on der Heehisabteilung des "11 11 gar i sc 11 e n 
Ca \l S 8. ru m, He g ali 11 1ll Di l'ek tor a te s 'entspricht etwa der östplT-

yertret e11 wird.. 
2. ln den das Ara r interessierenden 

kül1nen alleh die 

domänen als Vertreter vorgehen. des 
Z. :1U3GO aus 

3. Die d Cl' P (l S j ä m te r 

4. Heel1ts\'erlreter der unler staatlicher 
Sliftung'811 ist die Stiftun::jsrlirekl ion. 

Gedchtssland des Aufenthaltsortes. 

§ 14, 

i"t jenes 
\~(,rhältnissen. 

stebel1den 

Gehiete 
Aufenthalt 
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zwingen, venyeilt Dienst])otell. FaiJriksarheiter, 
Gewerbegehilfen, Die;.;e Yerfügung ist auf 
des aktiven Standes der Heeresmacht. die nur ihrer 
genügen, derart allZll\vendE,[J. daß ihren Gericbtsstand deI Sitz 
ihrer ständigen Garnison begründet. 

(2) Die in diesem Paragraphen bestimmte 
entfällt einem Beklagten gegeuübei'. der keine 

besitzt (§ 24 diesel' Ydg·.) (§S 2f:i und 760, 

AnmerkulJg: Das llaelJ ;l 14-
nur dann vorgeheJl, \H:l111 es iH selnenl Spren~:(el ud!~r an ~einen1 ;::itz 
deIn die zusieHen kaHll. 

Gerichtsstand der Xi 

oder besitzen, yon der ans sie 
sieh unmittelbar mit dHlll Abschluß von Geschäften 
können die den Gesdläftskreis der be-

auch vor dem Geriehte Ortes angestrengt 
wo sich di(" Siederiassl1tlg hefindet. G('gen Personen. 
einem mit 'V olm- und versehene]] I'lne 
Wirtschaft können Prozess(~. die die Gutwirischaft 

auch vor dem GemeindegerJc.ht angestrengt Yl'erdell. 
dessen Sprengel das Gut lie oder aus desselJ Spl'e 
die: GUlswirtschan geleitet wird (§§ 28 lind 7GO. Z. P. 

Geric:htsstnnd tles I~l'fülll1ngsor!.es, 

~ 16. 

(l) Prozess(~ ,mf des BeslplJen" oder :S-icht-
/)('8tehens. auf Erfülllllli2' oder Aufhehung eines \~prtrages SOWIe 

auf Entschädigung ,yegen Fnterlassung vel'tragsmäßiger 
können auch bei dem Gerichte des Erfüllungsortes des 
angestrengt werden, wenu der Erfüllungsort sich aus einer 
Urkunde ergibt oder ,\'eHn die Ynrladung dem Im 

Sprengel oder am Sitze Cl\.'S Gerichfl," ZIlgesteHt \ren1en kann. 
Yon mehreren orten begründet Zu

siiindigkeit. 

(2) Bezüglich einer aus ,~inem Ratellgeschäfi.e entstal1denen 
Forderung kann die Zuständigkeit gegenüber einem im Geitungs-
gebiete dieses Gesetzes 1 des § (7) wohnenden Käufer auf 
Grund dieses nichi festgestellt 1,yerdpll :29 und 
760, Z. P. 0.). 

AnmerkuIlV: 1. Das nach dem Erfüllungsort zusfändige Gericht 

kann nicht vorgehen, welln es dem Beklagten in seinem Sprengel ode! 
an seinem Sitz die VorladullS' nicht zustellen konnte (§ 19). 

2. Die des Gem8indegel'ichtes kann dem 

in jedem Falle nur im oder am Sitze' des hefaßien Gemeindl" 

gerichtes zugestellt werden (§ 760, Z. P. 0.). 
3, Dieser Pal'a"raph isl 'Wort für 'Wort gleich mit ~ :LI! der 

Z. P. O. 
Der z,,,eile AbsCLtz \\'nrcle zur Verbinclerung \'on Mißhräucht'ü 

aus Hatengesehäften in die' Zi\ill'rozeßordnnng' aufgen<.\rmncn und kan, 

:-:0 allch in diese YCl'faln'{"HS\'Ol's'c11rifl hinein. 

Gerichtsstand des 'Voh11o d\'s. der Niederlassullg oder 
d(cs Geschäftsdomizils zur Zeit des Gu:-,chüfLsalJschlusses, 

Kauf] eu U, un d G u,yer h etreib ende können ihre Fur
aus einem im Kreise ihres Unternehmens ahge

schlossenen Rechtsg'eschälle vor dem. Gemeindegericht einklagen. 
in dessen Sprengel die yertragschließende Gegenpartei bei Abschluß 
des Geschäftes g'ewolmt odt'r sich im Sinne des § 14 aufgehalten 

"\ye1111 sie mit eilwl' Urkunde nadnveiseJl, daß von jenem 
Zeitpunkt an gerechnet, in dc-;m der Beklagte von dem Gebiete 
des Gerichtes weggezogen oder seinen dem § 14 ent
sprechenden Aufenthalt aufgehoben hat, bis zur Anbringung der 
Klage ein Jahr noch nicht verstrichen ist. 

(2) Protokollierh" Kaufleute können ihre Ford(-;l'llllg'Hll 
aus einem im Kreise ihres Unternehmens erfolgten V erka uf e 
innerhalb 2 Jahren, \'on der letzten Bestellung an gerechnet 
auch vor dem Gemeindegerichte des Ortes ihrer Niederlassung 
einklagen, wenn sie die als Grundlage der Forderung' diel1endt~ 

Bestellung und die tatsüchlicllE' fbernahnw der 'Ware mit einer 

Urkunde nachweisen. 
(3) Gewerbetreihende können ihre Forderung'eu aus einem 

im Kreise ihres F!l ferlwhmens erfolgten Y e r kau fe unter 
denselben vor dem Gemeindegeriehte des Ortes 



ihres GE:schäftE:s \\"erm da 
desselben Gericht:"llofes wohnt. ,,-je (kr 1\ 

i C~('.dclÜsJIOÜ'S \yo)ml. 

befindet. 

un 

odel' \yenn er im 
der sieh am Orte des 

(;) Auf Forderungen aus einem Ratengeschäfte können 
die Absätze 2 und 3 gegenüber einem 1m dieser 

vi"Ohnenden 1 ele:" ~ 67) nicht ange-

die auf Grund E:lIlel' 
,yurden. lnuß die Vollmacht des Best€llers mit 

einer L:rkunde \yerden 31 lmd 760. Z. P. 
:-\ 111n thai ! 

dort. \\"r) ein Jield ealllt 11('SLc'hi: nlit einer 

l:iwiwewiesen weden. 

irn Siune des S 14," kann 

die~es ~~lnies 

Dort. wo ein l'IIoldeantl nidil }Jestebt. ist irg'endeine audelT 
1 ~'l'knT!de 1)\~ [zubringen, 

Dies"l' fordert ZUlU .:\aclrweise, geradeso wio 
p, 0., lli eh t eill (§ 52). 
~) Dokull10nt hraueht Jer 

\\"f?r"clCfl (~:1.:3") sondern ist bloß bei rl\'r 

3, .cI uf' Gmnd dieses 

dann \'Ol'gehell~ \\0'nn es denl die Ladung' in seinem Spreng'('] 
(Ider ?X; sej]lf'Hl Sitzt: zlls1eHcll konnte (~ J ~ri. 

l'ldd.ssland d(,s Ortt's der Schadenszll 1111 g, 

~ 18. 

Anrnerkullg·. Das Gemeindegerithi 

2:' dem die Ladung in seinem 

Silze TIll',}Jt %l15tellen konnte (§ 1 V). 

können 

dessen 

"\venI1 

oder an seinen} 

dIt nie llt vorgeh rn? 

G ('1'1 (lJ (,,:" l a tld" kuUi"j () 11. 

In i'(~nWnl 

Sitze nicht zUstE'llel1 konnte. 

der 
\venn es dem 

oder an seinem 

OP1' 

i.~ 

~:\nnlerknnF. 1. DiE' 

und Sitws des 

unkt 

des Gemeimle-

Ld 
B(~%irke 

Vizeg;espan~ lind 
Behörc!P]1 ein ll11d (k~-

\Y{' illl 

(Punkt 2 
di-'l' ,) 

(Punkt 3 des R 
~ 1) llll Sinlle 

Stelle des aus-

zu berufen. auf das der im 

zutrifft. 
Anmerknnf" Dori. \H1 die 

richter ausübt. ZUlli 

des~en. l:letanl"enl 

nichi 

ein Einzel

mtürJich, daß Lei 
nichi. YOl'f'ehen kann, 

Ehenso Y81'1liill es sich, wenn dort. wo die 

barkeit dmc.lJ ein iUlsgeübt \\'ird, das Ist in der Gemeinde (Punkt :2 
und 3 des § 1), der Ortsrii'hter oder der Gemeindenotär -
das heißt ist; die 

Fall in der Person cles Ol'tsl'ieht<"i's der GelHeinde-



lü'eisillotäl' abel i:ct ein so i\'ichtiges :'Ilitgiied des Gemeilluegerichtes, 
daß seine Befamrenheit auf das ganze Gemeindegericbt auswirkt. 

Es ist natüriich, daß das Gemeinuegericht nicht vorgehen kann, 
iYelJll alle seine ~ljtgtieder am Streitgegenstande int.eressiert sind. 

Die Aussehließungsgriinde für die ordentlichen Richter sind 
in deH S§ C)() bis G9 der Z, P. 0, enthalten. 

Im Polizeistrafverfahren (Vdg. des ung. L :M., Z. G5000;1909, 

betreffend die einheitliche Regelung des polizeilichen Strafverfahrens) 
sind sie in den §§ 241, 242 enthalten und unterscheiden sich mit 
Rücksicht auf die XatllT des Zivilverfahrens von diesen. 

1m Gemeindestrafverfahren macht die Befangenheit des 
(:remeil1dellotärs das ganze Gemeindegericht deshalb für das Verfahren 
nicht untaug-lich. weil an Stelle des verhinderten oder ausgeschlossenen 
Gemeindenotärs ein anderer Xotär oder ein anderes Mitglied berufen 
werden kann; das Strat\cel'fahren (lü~ G"meindegerichtes wird nur dlll'ch 
Bdangenheit des Ol'ts!'i"hters ""rhiJl(]pI'L 

::; 21. 

Eill :mtglied dt,,=, GemeindegericlJtt·'" ist ausgesclllosSell 
yon der Erledigung piner solchen Angelegenheit (vorletzter Absatz 
des § 758 der Z. P. 0.): 

1. in der er selbst Kläg'er oder Beklagter 
2. aus der für ihn ein Nutzen oder Verlust entstehen kann; 
ß. in der seine Ehefrau oder seine gewesene Ehefrau, 

seine Verlobte, ein Verwandter 'oder Schwager gerader 
Linie. ein Ver,vandter der Seitenlinie mit Einschluß der 
Geschwisirrkinder, der Bruder oder die Schwester seiner 
Frau oder der Ehegatte eines seiner Gesch,vister im Sinne 
des Punktes lader 2 beteiligt sind: 

4. in der seine Adoptiv- oder Pflegeeltern, ",ein 
tiv- oder Pflegekind, sein Mündel oder Pflegebefohlener 
im Sinne der Punkte 1 und 2 beteiligt sind; 

5. in der er als gesetzlicher Vertreter (Vater, VOrInulld, 
Kurator), Bevollmächtigter oder als AmvaH c'inel' Partl~i mit-

ge"wirkt hat; . ' ' . 
6. in der er zu dem gesetzlichen Ver treter l'mer ParteI, 

zu ihrem Bevollmächtigten oder Amyalt in dem im Punkte 3 
oder 4 angeführten Verhältnisse steht: 

7. in der er als Zeuge oder SaelHefständiger ver
nommen '\yurde; ausgeschlossen VOll der Erledigung der ..ll1ge-

:239 

ist jem·s }litglied dl~'" l-iemdndei'Z'{eüchtes, auf das sich 
die Parteien als Zeugen berufen, ,wnn das Gemeindegerieht 
dessen Einvernahme für notwendig erachtet; 

S. ill del' il'gendein anderer Grund vorliegt, der bl"
cl (, i (::' Be cl e nk engegen dessen Unbefangenheit en,,"eckt. 

Anmerkung' Wenn ein in den Punkten 1 bis 7 genannter Grund 
ist schon die Tatsache als solche (zum Beispiel wenn der Sohn 

des Ol'tsrichiers Kläger ist), ein Grund zur Ausschließung des 
Richters, während es im Falle des Punktes 8 Gegenstand der AbwägUllg 
ist, ob wegen der vorgebrachten, in den Punkten 1 his 7 nicht enthaltenen 
Einwendung die Befangenheit festgestellt werden kann. 

Verfahren bei VOl'handensein von Aussch1ießungsgründell. 

§ 22. 

(1) Das Gemeiudegericht achtet von Amts ~wegen darauf, 
daß ein im Sinne des vorstehenden Paragraphen von der Erledigung 
{)fel' Streit:oache ausgesehlossenes }Iitglied an dem Verfahren ni chi 
teilnehme. 

(2) Jenes Mitglied, das Kemünis davon hat, daß gegen es 
(·in sokher Ausschließungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, hiel'voll 
dem Gemeindegericht sofort Anzeige zu erstatten. Wegen eine,; 
solchen Hindernisses kann die Partei in jeder Lage des Verfahrens 
eiu Mitglied des Gemeindegerichtes ablehnen; das abgelehnte Mit
glied muß jedoch über die Ablehnung einvernommen Werdell. 

Das Gemeindegericht setzt das Verfahren, wenn es 
die Anzeige oder Ablehnung unbegründet flndet, fort, hingegen 
beruft der Ortsrichter an Stelle des abgelehnten Mitgliedes 
ein anderes Mitglied, wenn er die Ablehnung für begründet 
,~raehtet (2. Absatz des § 20); wenn j edoeh das Gemeindegericht im 
Sinne des Absatzes 1 des § 20 nieht vorgehen kann, stellt es den 
Frozeß mittels Bescheides ein: in diesem Falle kalm die Partei 
ihre Forderung beim Bezirksgeriehte geltend machen. 

Anmerkung. 1. Vergleiche Anmerkung 4 zu § G2 dieser Ver· 

2. ,\Yezen Ausschluß des Rekurses siehe Anm. zu § G3 dieser 
Verordlllll1g. ~ 

Rechtshilfe. 

§ :23. 

Im Sprengel eines 
eine Geriehbhandlung in der 

anderen Gemeindegel'iehtes muß 
1m \Yege des Ersuehells 
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ausgellonl1nen d(~n 
befaßten 

tTt~l'iehts

yorzu-
nehmen ist. 

(2) Das Ersuchen muß an 
ill (h~""('H 

(s) '\Venn zur Erledigullg' emes solchen Ersudkll03 ein alld(~res 
oder eil1e andere Behörde, berufen sem 

schickt das angeg'angene diesem das 
Ersuchen und yerständigt hieyoJl das ansuchelJ(hc Genwin(l,'gerichL 

Anmerkung.!. 1:nier "Hec.hts]lilfe' ist clie 

einer richlerlichen Funktion all Stelle eines anderen Geriehtes auf 

Ersuchen clieses ancleren Gerichtes zn yerstehen. Solche' riehterlicl!e 

Funktionen sind im 
Zeugen- und. SaehrersUindigeneinrernahtue und i\hhal

iumr eines Lokalan:::'cnschein8s, nicht aher Yerban<llullg und Crteils-
U die nur H'lll'llefaßtell Gericht j)csorgt \\'erden könnelJ. 

Das Ersucllen llI11ß all jenes GE'meindegerichl gc~steJlt \\('rdel;' in 

dessen die 
der Zeuge \'\-o11n! ,Jder siel) der 
hefindei. 

ElIJ Ers\lellen 1st ill11JlPr Hql \\-endig; weil OhYli2 dipses Ja;.; audere 
nieht \urg-ehen kann; die hloße Eitle ei1ln Partei 

oder eines Zeugen \\äre niellt Daß Ersuchen m!lß in einem 
Bescheid oder ill einem Erslichsehreiben \yerden. Die 

E'iues Erfllcbens darf nicht vcrv,eigert werden. 

Die Rechtshilfe im Verkehr mit ausländischen Behörden IJPwe"t 
sich in elen BalJl10n, wie sil' das Haager Ahkommen über die ZiYil· 

rechtshilfe festsetzt Art, XIV: 1909). 
Nach § 49 der dieses Ahkommens, 

Z. 9000 aus 1909, L ?vI., erfahrell die Bestimmungell dieses Abkommens 

in Zivilsachen auch dann AllwelH]ung, wenn in der Angel{)genbeil niebt 
das ordentliche Gericht, sondcl'll eine andere Ikhöl'de \'ol'gehL 
mit der Abweic.hung, die durch die Verordnung dem Justiz· 

ministerium üben,iesenen HC'~!1U"" in hetreff des GellleilHJegel'icllls dem 

lnnenministerium zustehen. 
2. tb er das BE'weisyerfahren 1"01' delll 8rsllcblell Gericht siehe 

§ 43, 
3, Der Sinn des erstell Ahschnittes isl d('l" daß in einer S lad t, 

die in mehrere Gemeindegerichtsspl'engei zerfällt, Gemeinde· 
seinen Si t z hat, nicht nur in seinem. sonderll 

der Stadt richterliche Funktionen aus

Zeugen einvernahme, 
:2 zu § 43, 
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§ 24. 

(1) Im Gemeindegerichtsyerfahren kann die el'eeh tig·te 
Partei (Kläger, Beklagter'! 

(2) Ein ä er oder unter Kuratel Befind-
licher kann, wenn er sein 14. Lebensjahr vollendet hat und für 
seinen Lebensunterhalt selbst sorgt. persönlich vorgehen, wenn 
es sich im Prozeß um einen solchen Gegenstand handelt, den 
der oder unter Kuratel Siehende durch Dienst oder 

unter, Kuratel 
eines Minderjährigen oder 
gesetzlicher Vertrete!', 

der nach 

juristischen Person (~.\.raI'. Munizipium, 
Körperschaft, Verein 

dem Gesetz oder Statut berechtigte 
Vertreter.. m 
Firmazeichnung oder 

einer Handelsgesellschafl ein zur 
Yertretung hel'e s ::Hitglied 

An III er k llll 1. eh,'], die r ertretel' des Ar a sic~be 

1 bis 3 zu * 13. üher die i·prtl'etpl' der unter staatlicher 
stehend-en Stiftungell sieLe 

2. Betrefb dpl' 
4 zu § 13 dieser 

der l\Iillderjährig'en oder lI11tel' 
§§ 10, 20, 27 bis 30, SV des G, A Kuratel Bei'ill,llichpll sielte 

XX: 1877. 

3. DeI' Yate!' 
sehaftsbehörd li c h (' 

kaJm seill minderjähriges Kind olme \ 01'1 II und

yertl'eten (K. 1832.1905, Enlseh, A.Jr, 
5. Teil, S. 291 

4. Den unler Kur:de Befindlichen kanu ,kr Komitat", 
fiskal ye!'treten {siehe Seite 100 in D1'. der 

5. Zur l\a(ohla"ps ,illd 1'0.1' ues,en 
nur alle Erhen zusammen bCl'llfen (K. siebe Seile 101 ilJ 

wie oben). 

6, Die Konkursmasse yerlrilt der Konkursverwalter. 
7. Die Gesamtheit gemeinsamer Besitze possessorat) le1'-

tritt gegenüber den Gerichten der durch alle Besitzer 

Präses 39. 902, sif'be Seite 105 in Terffr wie 
S. Der Yertreter Komitatsmunizip ien ist der 

(§ 67 und 68 XXI 188D). 

1(~ 
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\L Das städtisehe :lIunizipium yertritt der Blirgermeister 

Seile 109 in Terffy). 
10. In Vertretung der Komitatswaisenkasse ist der Komi

tats-Vi:aisenamtspräses in Prozeß zu ziehen (siehe ebendort). 
11. Die Gemeinde vertritt der Ol'tsrichter (Siehe ebendort). 

Aueb der Komitatsf!.skal kann die Gemeinde vertreten (Entsch. der 
Tafel in Fünfkirchen. Z. 73/900, siehe Terffy, 5. Teil, Seite 523). 

12. Der Vertreter der römisch- und griechisch-katholischen 
Kirehe ist der Bischof. Diesem stebt auch die Vertretung der Ordens
häuser und kirchlichen Stiftungen zu (Terffy, Seite 114). 

13. Zur Vertretung der reformierten Kirche sind der Pfarrer 
oder, wenn ein solcber Vorbehalt gemacht wurde. der Pfarrer und 
der weltliche Kurator zusammen berechtigt (Terffy, IX., Seite 

14. Die unitarische Kirchengemeinde yertritt der Pfarrer 
oder Kurator, den unitarischen Kirchenkreis das aus dem 
Pfarrer und dem Kurator bestehende Preshyterpräsidium (Terffy, 

Seite 114). 
15. Die israelitische Glauhensgcllleinde wrtritt deren 

Präses (Terffy, Seite 114 und 115). 

Bevollmächtigte. 

§ 25. 

\Venn die Partei (wozu auch die Personen gehÖl'ell, 
die im Sinne des vorstehenden Paragraphen in Vertretung einer 
Partei vorgehen können) persönlich yorzugehen nicht in der 
Laae ist oder dies nicht 'will, katm sie sich durch einen .., 
Bevollmächtigten vertreten lassen, dessen prozessuales Vorgehen 
so angesehen werden muß, als ob die Partei selbst handelnd 
eingeschritten ,wäre. 

B kann jeder wer nicht 
berechtigt ist, kann nur bevollmächtigt \wrden, wenn er sein 
zwanzigstes Lebensjahr vollendet hat. Wer wegen Winkel
schreiberei rechtskräftig verurteilt \vurde, kann nicht Beyoll
mächtigter sein. 

(s) Eine Vollmacht kann schriftlich oder vor dem Orts
riehter mündlich erteilt 'werden. 

(4) Eltern können ihre Kinder und umgekehrt, der Mann 
kann seine Ehefrau und umgekehrt, Geschwister können sich 
gegenseitig, den Grund-, Forst-, Bergwerks- oder Hausbesitzer 
und den Besitzer anderer unbeweglicher Sachen können in 
Prozessen, die aus der Verwaltung der 'iVirtschaft oder der 
1mbeweglichen Sache enstanden sind, seine 'IVirtschafts-, Forst-, 
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Bergwerksbeamhm, Hausverwalter adel' Yerwalter der anderen 
Immobilien, den Kaufmann und Ge\yerbetl'eibenden schließlich 
können in Prozesc::en, die aus dem Geschäfte entstehen, seine 
Gehilfen auch ohne Legitimierung mit einer Vollmacht 
vertreten. 

(5) Das Gemeindegericht kann die aus der Bevollmäch
tigung entstandenen Kosten weder zu Lasten der Gegen
partei noch der vertretenen Partei liquidieren. 

Anmerkung: 1. 1m Gemeindegerichtsvel'fahren greift selbst· 
\'erställdlich auch die Vertretung durch einen Anwalt Platz; in 
so'lchem Falle gibt es jedoch auch keine Kostenliquidierung. 

2. 'Allf die schriftliche Vollmacbt muß \'01' ,ihrer Fertigung 
ein Stempel \'on 1 K 50 h werden (§ 29 des G. A. XLIH: 1914); 
der untere farbige Teil des Stempels ist mit der ersten Zeile des Textes 
zu überschreiben (§ 49 des G. A. XLI!!; 1914). 

Von einer mündlieh erteilten Vollmaeht ist keine Gebühr zu 
entriebten. 

3. VVenn ill den in1 Absatz 4 genannten Fällen schriftliche 
Vollmacht erteilt wird, ist die in Anmerkung 2 bezeichnete Stempel
gebühr zu entrichten. 

4. Der Vollmachtgeber muß die Vollmacht. unterschreiben und 
falls er den Text der Vollmacht nicht selbst geschrieben hat, seine 
Unterscbrift, wenn er nicht schreiben kann, sein Handzeichen 
durch zwei Zeugen bestätigen lassen; im letzten Falle schreibt den 
:\'amen des Vollmachtgebers einer der Zeugen auf die Vollmacht (§ 52). 

\Venn die Vollmacht einem Anwalt erteilt wird, genügt es, wenn 
der Allssteller diese eigenhändig unterschreibt (§ 100, Z. P. 0.) . 

5. Den persönlich einschreitenden Parteien können 
Kosten nur dann zugesprochen werden, wenn auch dem Zeugen eill 
TRgge] cl 0 der Fuhrlohn zustehen würde (§ 50); diese Kosten müssen 
jedoch der Partei Ruch dann zugesproehen werden, wenn ein Bevoll
llJäehtigter oder Vertreter der Partei vorgegangen ist; der infolge 
der Vertretung entstandene Kostenmebrbetrag kann zu Lasten der 

nicht zugespl'Ochen werden (§ 

Zurücbyeisun g' vom r erfahren. 

§ 26. 

Das Gellleindeg-ericht kann Parteien oder Bevollmächtigte 
(einschließlich der im vorletzten Absatz des § 25 Genalmten), die 
offenkundig unfähig zum Vortrag sind, vom Verfahren zurück
weisen: das Gemeindegericht ist aber zur Zurückweisung solcher 
Bevollmächtigter yerpflichtet, die zur Vertretung gemäß § 25 
nicht berechtigt "lud. 



dayon die Partei olme: Yertrehmg hleibt, 

muß die VerhandluHg auf ihre Kosten vertagt ,yenIen, und z'war 

mit dem Bedeuten. daß das Gpll1eindegericht die Partei als nicht 

erschienen betrachten 'wird. 'wenn aW'h die Heue Yerhandlung au,.; 

ihrem Yerschuldell od(,!' dem ihre,.: Be\-ollmächtigtl'n nicht ahg(:

halten 'werden kÖJlnte. 
AUlller];:ullg" 1. Über Au",ehiuß dt's Rekul'O'eO' "ii']1\' AHm. zn 

§ n:J tl. Vdg, 
2. Am\'ältp türmen l"iJlllVi,'rfalJl'l'll Eiehi zuriid:p:('",ie"ell Wl'rdpli 

(§ 111 und IIHi, Z, p, 0,'" 

S Le m p el frei h (' iL 

§ :27. 

(1) Auf Grund df":' Armenrpdd'c::' g(~lIit:ßeli jene Partei,'11 
SI t'mpelfreiheit. die mit Ol'dml1lg,;mäßig au"gl~:,Lelltt'm AJ'Jllllb

zeugms nachwei:"eu. daß ihr Einkomme! I au:, Besitz. KapitaL 
Arbeit oder Di';ll"t nicht höher jst. ai" der an ihrem vVo11ll

ge'\\-öhnlidw Ta uh]1 (§ 14· de:, G. A. XXVI: 1881: 

schriften 

Justizministers. Z, 
den ordentlichell 
]\Ir. \1 dieses Bandf'sl. 

de::, Uehührentarifn~]'zeidmi";::ies. da:.; den el'
und G(;hühl'ell \-OI,,~('hrillell 
d,je 

anzuwendml. di(, dill 
72500 aus 1914. bdr,(.,ffelld da" 
(3(~rid]tl:'ll, YOl'"chreibi l"iehf' dieSe' 

\"01'

d(,,-

Y';l'fahn'l\ yur 

1I Ili er 

(ö) 'Ver ein :"olehes Armubzeuglli,.: vorzeigt i,::[ ülwl' S(,jll 

Ansuchen eillstweilen "Oll 

Protokollführer em rerzeichni,.: an und 

syerfahn'Jb da~ 

l:l':'iLreckt si(;h !lur au r da,.: Genwindp
gerichtsverfahren einschließlich der YolL4rechmg. 

(5) ''lenn nicht alle PrOZf.,ßgeno""en ge-
nießen, sind 

nieht 
pflichtet. 

jelle, deneH eh,.: Armt"D1'echl der Stelllpelfi'C'iheit 

zur Enlrichlllnp:'-;ümIJither Stempel ,-er-

(0) ""Venn 
SI ernp(~lfreihei L 

der Partei. die 

der Prozeßkostel1 oder 

eilw,.; Teiles daYOll bt E~r alle Stempel 

zu zahlen. die die arnlP Partpi anr Grund ihrpl' Gehühl'enfl'eiheit 
nicht f'l1trichtet hatte. 

Anmt'rkulli:" L .Jene PerO'ülJ"lJ. deren /lcrJll1l1 durch 

in ihren eif"t'lwll pl'ozessuellen Hlld 

gC'jJlll"ll'll unil himjehtlieh der hiezu nötigen 
Hilfsakte lind Zeugnisse im richlprlidwll und 

jipr;;önlich" GehiihrenfreiJH"it (§ 11- de's U, A, XXV]: 1881; PIlJ1h 12, 

gel'if'ht rnnß um dip 

hi" 1:2\ Z,P,O, ne1lerlich angl'''lu:hl \\'erden, 

yor dito Bezirks
gemäß §§ j 1::! 

lJi,' An 111 {, J d 1/11 g "p J h s I ist n q f' h ge illi 11 1',' 11 f l' f' i, 

Eilll'eichullg, FOl'lll lind Inhalt der K1ai!('. 

§ 28. 

I Der 

audl Illündlieh H)]'bl'illg'ell. 

DI'l' Kläger hat dip cli(' 

llllters(:hreibell lllld \Y PlU I er die Eing'abl' nicht "elbsl gl~schI'jpben 

hat, ,::eine Dnierschrift -- \YPllJ) er jpdoch SPill01l ."iamen nieht 

schreiben sein Halldzeidwn -, durch Zlyei Zeugen 

zu Jassen; in letztem Falle schreibt einer der Zeugen den Namen 

des auf die Klageschrift. die m Ü 11 d 1i ch vorgebrachte 

muß ein Protokoll nach dem in der Dienstonillllllg< bpstimmten 
Muster werdell. 

Die schriftliche Klag'e muß ill ('ÜWIll Expmplar eingereicht 

,,,erden, Der Klage branchen keine Dokllnwnte angeschlossen zu 
'werdell. 

ln der Klage muß Name und \Yohllort der Parteic-m, 
nötigenfalls unter Anführung ihrel' Beschäftigllllg, Gasse und Hau::i

nummer enthalten sein, \Veiters muß die Art llll d die Hähe 

der Forderung \yerden. zum Beispü-::l Darlehen 40 K, 
Kaufpreis von \Veinstöcken 30 K, eüws Schubkarrens 
im VY Hte von G K. 
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(5) IJJ eille Klag'e kÖllllt~ll melll'el'e rerschiedene For
derungen zllsammellgefaßt 'werden, jedoch nur daJll1. welln 
jede dieser Forderungen in denWil'kullgskreis uud die Zuständig'kelt 
des Gemeindegerichtes g'ehärt. 

(s) Es können audl mehrere Kläger zusammen auf
treten und mehrere Beklagte zusamm(~l1' einklagen, aber uur daml. 
vvenn die Fordenmg dellKlägern gemeinsam gehört oder die 
Verpflichtullg die Beklagten gemeinsam belastet und weml alle 
Beklagte unteJ' die Zuställdigkeit des Gemeindegerichtes gehörel)' 

Die Absätzn 1 bis 1, sind auch auf andere EilJg'abeu 
enispreehend allZU\yendc:ll, 

Anm er bl ug': 1. A.lmeielwnd \OH der nach der Zivllprozeß

mdmmg einzureichcJJ(lPll Klag'l' brauehl der ym dem Gemeindegerichi 

ein zn reichenden pin Dokuillent :;e1bi'1 dann nicht angeschlossen 

zu wprden. wen11 die "\'erfahrPllS\'Ol'!';('.hrift den Gerichlssland auf ein Doku-

lllent stützt 16, 17,) 

2. I\aeh)j 2 dps G,A. XLIY:1868 kaHll die Klage anch il! 
llidll magyarischer Sl'raehE' eingereicht IH'l'eicn, 

3. Yon der in 'Wort oder Schrift \"()rg'elJrathiell muß der 
Klüger d,'l' Anbringul1g oder eine G"hrÜll' ___ on 

30 h \nlll Bog'pu en!rit'htE'1l (§ tl8 des G. A. XLUI: l\llh 

(1) W'(-!Jm das Gpllwindeft'i?ridlt fesistelit, daß dip Klage llich t 
III se1J1\'11 \Virkullg,.:kniis (§§', bis oder Geridlisst.alld 

11 bis gehört oder zur Yorladullg 1lug'eeigll'ei' ist 
zum Beispiel der Beklagt(, llicht genannt, seine Vif olmung' lliclrl 
bezeichnet i~t und ohne diese die Vorladung' nicht yorgenommen 
werden kann, der GegelJstand oder die Art der Forderung' lliehl 
umschrieben ist usw,) weist 8S die Klage zurück. 

(2) Der Zurückweisullgsbeschcid muß dem Kläger, wenn 
er zugegen ist, mündlich mitgeteilt und am Rücken der Klageschrift 
kurz vermerkt werden. In Klein- ulld Großg'emeinden kann der 
Kläger zwecks Verständigung' yom Zurückweisungsbescheid vor
geladen ,'"erden. Gleichzeitig mit der mündlichen Mitteilung muß 
ihm auch die nötige geg'elJell werden. 
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(.3) \VelJl! der llirht zugegelJ ist muß ihm die Zurück~ 

weisulJg- lind dercl! BegründwJg' ill Kürze sehriftlicll mitgeteilt 
werden. 

An III P l' k U II g: 1. Gegl'll dell Klagezurücklyeistmgsbeseheid ist eill 

RelOhlslJtittel nicht zuläs Die kann jeeioeh heL jenem 

Geridl in des,811 elie gehört oder beiul 

zu Geltleindegt,ritltt - eine zur Vorladung nieht gE;~ 

eig!1eie, jedoch enl;;prechend ergänzte Klage beim Zlll'Üebn'isendf'll 

Gericht neuerlich - eingereicht 'Iyerden. 
2. Bescheid: § 59; Ausschluß ([Pi' ]{pehtslJlitlpls: Amli. zn § ti:: 

KnndlJtftehrmg ,Jer Enlsc.!lPidllIlgPll: § !iO. 

Zustellung. 

Hinall,.:g-aLe, Inhalt 1l11cl Zilstellnng der Yorladullg. 

§ :10. 

(1) V\cenu zur Zurückweisung der Klage kein Grulld Yürliegt, 

das dü, YorJadung hinaus. worin f'S dit, 
Namell der Parteiell. die Art. uild Höhp der Fordenmg. 
Ort und den Zeitpunkt der Yerhamllung angibt In der VorladulJg' 
macht es d('ll Bekla darauf aufmerksam. daß er im f'alle 
NichtersdlPinens bei der Verhandlullg auf Bitte des Klägers zu!' 
Zahlung' der Forderung und h.Ostell verurteHt werdell delJ 
Kläger jedoch darauf. daß im Falle seilJes NiclJterseheillells zur 
Verhandlung der Prozeß auf Bitte des BE~klagten eingestellt l111d er 
zur Tragung der Kosten yemrteilt ,yerclell wird, 

Der Verhan ist auf pinen klll:z!'), 

Trrmin llach Einreichung der Klage, jedenfalls aher auf eineH Zeit
plmkt innerhalb 15 Tag'eH anzusetzelJ. 

(3) Die Vorladung unterschreib!. der OrtsricMer oder für ihll 

der der sie mit dem Amtssiegel des OrtsriehLers 

versieht. Auf der Vorladung müssen die auf die Beyollmächtigtel! 
h,'züg'lichell Vorschriften (§ ersichtlieh gemacht ,,-erden. 

Die Vorladung kann dem Beklagten nur im Sprengel 
odel' am Sitze des befaßt(~ll Gemeindegerichtes z 
\yerden. 

(5) \Venn die Klage mü.ndlieh eingebracht wird, kaHn Ort 
und Zeitpunkt der dem Kläg'er In Ü 1I cl li ch bekannt 

gegeben werdei!. 



clan 

olJl1(' 

III der 
fodadung für die Hitliieriiiligh'ij r(,'"'tve;.:~,jztr"1l Z<"li 

er:;; c JJi eH P 1J silld 1I II eI ihre PeJ',,:oll,.:idelltität IlicJJt z\H'ifeJhaft ist, 
od(']'weJJll sofOl't ,ycorden kann und 

mit der AhhalliU1g dl'I' Yerha]](!lllllg' <'iIl\Tl'stand<'JJ i,~r. kallll die 
Y<'l'halldlllllg' <'lUch obl1f-' rorladlllig :-:of'ort ahg(~llaJtell lI-erden, 

A1lfllt'-l'kuntr: J. ,~prcJ}g~'1 i:::t jene!' YC'l'\yaILHllgshezirk; auf 

'm:kJ]('ll sich die "-\:nlsg'el\alt des UC'llleiutll'~('ri('htL-s pr"tl'p('kt: Sitz ist 
jeJle Stadt, in der sich das Gel]lI,illdl'gel'icht lwiilHleL Zlll(! Beispiel: der 
S l' J'e 11 ge j de:, f'iadll'ichters des ::2. Bezirkes ill .:\, bl der :2. Bezirk der 

Stadt: "ein Sitz jedoch die Stallt.:\. Die des Stadtrit;hters 
d{'s 2, ßezirke~ kaull dahe.I' tlll ~'~-lJ)zpn SPl't~l!g'e! der ~tadt. "X. zuge
-teIlt wnden. 

:2. \",,1. 1. Ab-atz d"" * HJ. 

YorladUll!2 \'CJtI ~\lJgehöl'igell die'l' LJ\; afl'nl'ieu 11acht ulld 
Mfentl st Hell. 

(1) 1m aktiyen Diellst stehende der bewaffneten 
der der Polizei !lnd dpl' Finimzwache müssen 

-- einerlei in ,,-ekher Eigenschaft -

i 111 \Vege ihre l' v'orge etzten Behörde 
Doch können sie in wenu die 
Behörde nicht im Orte selhst ist - unter gleichzeitiger Ve r-
"üilldigung- der letzten -- aur'h unmittelbar ,verden. 

,\Vem( der vorgeladen in einem solchen 
iiff .. ntlicheri Dienste steht oder in einem solchen Privatunter
nehmen verwendet ist. in dem während der Zeit seines Erscheinens 
aui' iitfentlichen Interessen seine ist ist ,'on der 
Vorladmlll f[leie:hzeitig der r oqH'i'ptzte zn \"el'ständigen. 

ZU" tell U II g. 

Die im Gemeincleg'erichtsverfahl'en 
gemäß den GerneindezustellungsvOl'schriften zn 
hmgsim;truktion Z. 4600 aus j 902 ?IHn, Präs,1 

Zustellungen sind 
(Zustel,. 

Anl1lerkung: Diese \Iid im \"Cllien 'IVortlaut unter 

Sr. 4 des Bandes JII des Re('htsaJ'chi \-5 des BUl'genlandes erscheinen. 

Ö ffe n tli c hkei t. 

S 33. 

Die 
öffentlich. 

ist mündlich. unmittelbar und 

Kinder SOWIe die in einer der WürdE-' eies 
Ortes nicht elltsprechenden 'IV eise können von der 
Zuhörerschaft werden. 

In das Verhandlungslokal dürfen Zuhörer mit 
nicht, mit Waffen jedoch nur solche 

die die Waffe yennöge ihres Dienstes trag'en. 

Das Gemeindegericht kann die Auss 
Öffeutlichkeit auch von Amts "vegen anordnen. 

die öffentliche 

Stöcken 

der 
wenn die 
oder die 

\yürde. 

kann die der 
liehkeit auch auf Antrag einer Partei anordnen. wenn die 

der Verhandlung ein Interesse rIer Partei 

der kann je nach 
hiefür Gründen für den ganzen Verlauf der Ver-

- die Verkündigung der Entscheidung mit 
- all geordnet oder aber nur auf einen Teil der Verhandlung 
beschränkt 'werden. 

Die Parteien und ihre Vertreter sowie je zwei zu 
diesem Z-weck(~ yon jedf~r Partei namhaft gemachte 
Personen können auch im Falle der der 
lichkeit }Jei der anwesend sem. 

(s) Sofern die Öffentlichkeit der 

ist jede A l't der Ver ö ff (~n des Inhaltes der Ve1'-
\'(>rhotell. 

A.ul1!el'kung: 1. Sof(-'rn lllcht eilJe strenger- zu he-sll'aJpJlde 
Handlllng yol'iiegt, heg'elJt jedl'l', der über eine mit Ausschluß der 
Ö1I'entliehkeit \'(}]' einem ZiYil- oc!,;r Disziplinargericht abgehaltene 
Verhandlung, aXlf welehe Art lllllller, mllständige oder teilweise 
Mitteilungen macht, ein Vel'g'ehell nnd ist mit Zuchthaus his zu 
drei ,Monaten uml Geldstrafe bis 1000 K zu hestrafen. (§ 96 des G. A, 
LI\': 1912.) Dieser Paragraph kmlll auf die Veröffentlichung solcher Ellt

in jllristisf'hen Fach b I ä tt e 1'11. jll1'istischen oder anderen 
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Sammlungen oder emderen Druckschriften älmlidwtl ZIY()ckc-:, Jl ich t 
ange,vendet -Werde)l~ YUralisgesl'tzt) daß lU der 
die ::'iamell der ParteielI: selbst nicht mit dell Allfang'shueh-

nicht kenlltli('lt ,:!'('mac,ht \n1rden, (Letzter Absatz lks ~ 

des G, A .. LIV:1U12,1 

2. Über Auss(:bluß dl'l' Rechtsmittel siehe Anm. Zl1 ;:; 1),1, 

Aufrechtl'l'haltullg' det' RulH;. 

(1) DiE:: Verbmdluug leitd der Ortsridifer: "1' 
für die Aufrechterhaltung der Ordllung und "Würde der Yer

Personen, die die Ordnung der Verhandlullg' 
kann er, wenn die Zurechtweisullg erfolglos g'(,hliehell ist. aus 
dem Verhandlungslokale ausweiseH. 

Der Ortsr1chtel' kaUll Personen, die eill ungehörig-I''; Be
llehrnel1 all den Tag legen, inbesondel'P wenn sie den Ortsrichter, 
dip Parteien oder die BevoHmächtigtell. die Zeugen oder die 

beleidige}l. mit eiuer in Freiheitsstrafe nicht 
umwandelbal'en Gel dslr,lfe bi" ZlI 10 K bestrafen. 

(2) VVelltl eine den J\Iilitärbehörden unterstellte Per"oll die 
Yerhandlung stört oder ein ung'ehöriges Benehmen all den 
legt. kann sie zur Ordmmg' gv\\'iesen nnd nötigenfalls ans dem 
Yerhandlungslokal entfernt ,,'erden; ihre Bestrafung muß 
bei ihren vorgesetzten Behörden angesucht ·werden. 

(ci.) Wem} die Padei odf:l' ihr Beyollmächtigter dne soldle 
Störung der daß die nicht 
fortgesetzt werden kann, yerlagt das Gemeindeg·pricht. die Yer

auf deI'(~n Kosten mit dpm Bedeuten. daß da,,; GelllPiude
im Falle. daß anch die neue Verhamlhtng ans ihrem 

Yerschulden nicht abgehalten \\'erdenkönnte. sw al" ni chi 
pt>schienen behandeln ,,-erde. 

AnmerkUlif": 1. RechtsUlittel: § ö3. 
2. Die Partei oder ihr Bel·ollllJächti[ltpl' kGmwll lJicht au~ uem 

Verhandlungslokal ge\riesen werden. 
3. Ein Anwalt. der ill der Eiil'cuschaft als BeHJllmär·hti;.rler in 

seiner an das Gericht oder alt die Vpl'\yaltmJgsbehörde i"'('rirhteten 
Eingahe beleidigende AußerllIl~'Pll macht oder .Jari]1 die 0rfWlle 
der richterlichen oder Verlmltungshehürden mit I·erlpt~elldell 

beleidigt: kann: sofern die BelE'jdig'lIll~' nicht schwerer zu J)('llrleilen 
wäre: mit Ausnahme im S 4ß des G. A. XL : 187\), >l"P)2'811 D i "z i l' li n ar~ 

\' erg e 1J e 11 durch ~f'iI1 zll~täl.!djgt's Disztpti tWl'f!'P1'ieht ht'~rl'aft \rerdl~ll. 

(§ :2 des G. A. XXYlll: ,1887 J 

4. Das \Vort _Jfilitäl'" ]lPZi0ht sich auf da,. Hpp)' llllC. 

Gendarmerie (~ 7\10. Z. P. O. L 

Das Gemeind('g'ericht ist yo]' allem wrpflielltet. z\yj,::chen 
den Parteien einen Y erg lei (. h zu \'ersudwn. 

(2) 'We1111 der Yerfdeic!t gelingt "ind dari 11 die FOl'dcl'Ullft, 
die etvv-aigen Gebühren und Prozeßkosten genau zu umschreiben um1 
Art und Zpitpunkt der Z ah 1 U TI g festzusetzen. Der Yergkic:h \vird 
in einer Schrift niederg'elegl. die yom Protokollführer. dt;ll Parteien 
und dem ulld mit dem de:, 
Ortsrichters yerSeheIl\H>rden muß. 

Di(~ \Virku1lit de" bt die will die 
eines rechtskräftig'en Urteile,.,. 

Ij) Da:, Gemeindc'gpücht kanfl au (:h im ,;pätereJJ Y (;1'

laufe der Verhalldlmlil pinen Vergleieh Y(;f,.;uthell. 

Anmcrkung: 1. X[[eh Schluß der Vel'lJalldlIlllF hai <1pr I\.liiger 
\'on der Niederschl'ift ('i!l(: Ge hühl' 1'0ll 30 Hellem: yom Y Pl'g'l ei eh e -

insofern dieser niebt eill unter einen besonderen GeiJührclltarif ge
hörendes neues Hechbgesehäfl beillhaltet - ebenfalls eine Gehühr \'On 

30 Hellern in Stempeln zu enli'iehren (§ 6S des G. A. XLlll : 
':2. Die Gebühren von l'\iederschl'ift: 11]1<1 erteil hat der Kläger iil 

Sie III pe 1 11 aufzukleheli ockl' UC'lll Gemeinderichter zu ühergebe;: 

i§ ti9 des G. A. XLIII: 1\114). 

3. Der nll' dem Gl'llleiwlegeridlt gesehlosscne Yergleie.h kaull 

mittels Khlge beim Bezirksgericht angefochten ,,'erden I§ 7li5. 
Z. P. 0.). Die dipslwzü)2'lichen "urschriften sielw in A.nmprkmlf(· ;) zu 

§ ti2 dieser Y<Jnm[Il1IJlF. 

~ 36. 

\Venll eill Yergleicb nicht zu"tallde kommt. yerhört 
das Gemeindegericht die Parteieli über den Tatbestand, ihre 
Beweise und Anträge lind richtet ;111 "je Zlll' Klürullg' des Tat
bestandes Fragen, um die we,,;entliehell Tatlll1l"tände zu klären 
und den wirkliehen Tathe"hllld festwS1PlleiL 
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Da" Uemeitldl'g'eridlt i,~t n'l'ptlkhlet, den Mang'el des 
'Yil'kllng"hei,.:e:" der Zll"Uilldi~'keit. dCer gesetzlichen 
Y ntretrlllg, der Vollm<1eht. alleh ohDe Eill"}Jr<{ehe der Parteien. 
wähJ'ellC! de:-; ganzl'll Yerlaufe:, der Yel'handlllllg \'011 Amts wegen 
\yaÜl'zl mehl11E'll, 

Bei }iallgel des "Yil'kUlll:t;,;kl'l'io'p;,; odt']' der ZUo'tändig'keit 
:,cl\lif' im Falle der Befangenheit d(>" Gemeindegerichte;,; stellt das 
Uelllf'indpgel'ieht den Prozeß mittels Bescheides ein, 

(3) "Venn im Laufe der VerhandJullg zutage tritt, daß die 
el'schielJerw Partei nicht eigenl.>erechtigt ist und daher llicht 

kann (§ 24), daß als Vertreter oder Beyollmächtigter 
eine Pel'o'Oll erschien(~n die als Vertreter oder Beyoll
mächtigter YOl'zugehen nicht berechtigt ist (§ oder 
daß oie Berechtigung zur Vertretung oder Vollmae 
wenll dies erforderlich (§§ 24 und 2~II; nicht na sen 
\rird, yprtagt das Gemeindegericht dip Verhandlung' yon Amts 
\HgE'n und trägt bei Mangel der Halldlnngsfähigkeit dem Kläger, 
bei 11angel der Vertretung oder Vollmacht den als V(')rtrctem oder 
Beyollmiichtigtell erschienenen Personen auf, diesen Mang'el zeit

:'0 zu beheben, daß an dem sofort gesetzten und münd-
lich neuen Termin die Verhandlung ohne Hin-

dpmi"se abgehalten ,yerden kann, 

Bei der neHen Tagsatzung muß. 'wenn der Kläger seinen 
g'es\"tzlkhen V(~rtretel' nicht bezeichnet ,hat. der Prozeß eingestellt 

bei :\lange1 der oder der Vollmacht, I,\"enn 
nieht behoben wnrde, ist die Partei als bPi der 

"erhallelhmg nicht pr:,ehienpJ1 zu betrachtell. 

L Jm Falle der Ein~lelltmg des Verfahrell~ ist ein 
HedJt''lllitteluicht zuliis:,ig (§ 631. doch kann im FaUe ller 

dc,; .\hlJ1i!"('1s die Klatl"e llellPrlkh eingereicht werden" 
2. "Gher r('r~iil.llllJli~ der r"l"hI1Jldl\lll~ ~i('he § ;")7. 

Rücktritt yum Pl"()Zl'.,:."e, 

~ 38. 

"\Y(~nu der Kläg'el' anmeldet. lhlß pr yom Prozeß ah-
muß düos d("ll1 Beklag"tt'll und wenn der 

Beklagte iuuerhalb ;3 Tag+->lI \'011 die,.;,"!" :\liltdlu Ilg" an 

die Verhandlung der Allgdegl~jÜHcil nicht \\'üu:,;eht. der Pl'ozeß 
mittels Bpscheidb eil! ste 11 t "\\·erdelJ. 

'Venn der nach 30 Tageu - gereehnd VOll 

dpl' Einreiehung" der G~'nwitldegerichtsklagp - jedoch \'or Ver

kündigung des Urteil" oder 110eh \'01' Sehließung eille" Ye1'

gleiehe,.: anmeldet, daß er \'on dem GemeiJld(~gerichtsyerfahreH 

absteht stellt das Gemeind(:'g"(:'rkltt den Prozeß gleichfalls mittel:" 
Be,.:cheide:, ei 11, 

(3) Im :J<'alle der Ah,.;tdlUlig he,.:chließt das Gemeindeg\"ricbl 

über dip im Gemeindeg'eriehtsyerfahl'en aufgelaufellen Ko,.:tt'!I 
mll' dann, wenll der KWgPf im Silllle d,",; ersten Absatze:, die,.;e:i 
Paragraphen abgestalldell j>it und dpl' Beklagtt' die Yl.,rhandlilllg" 
der Allgeleglollheit ,yül1>icht. 

AJllllerkuH~: L llJ ,1"111 im zlypi!rll Absalz ~Plla]j]liell Falle 

kaHli die Partei ihrp "\"01' deill Bezirksgt'"rieht iw !1PHtl 
maelwll (§ Ili!, Z, p, 0, Sielj(' AlIllH'rktlllg 1 zu SoS die:;(,l" 

t. Im Falle d('1' AbsfP!nlllg Jwcchließj ,130' 

die K'blplllllittels Bescheides (!\ 59 dieser 
dieser Beschf'id kann ge!e;2:'('Jltiicll der 

\"In' das Bezirksg"{'rieht dort Hllg'<'('oehtPll 

sie mit d"l' 
zum Beispiel 
werden allf 
jedoch 

mit bpsollderer 

Ein Ht'(,ltf~ll!itte! i~t lli{dd 'l.lllüs::,iS' (§ G3 diC':-:Pf 

e 

5 39, 

der geg-PH 
in dü~ 

io't die,;\:: 
yerhaJld(~lH 

Gemeinde-

111\ <leT f+r~!'(~n klagp kann jede sulche 
~,{\llla{'h( \rpl'dell, die Yur denl jjl} 

.1\Ja~l(> Ci 11 g'eslr'Pllf!'t "\\"81'UeU kanll~ daher in den 
gel1ül't; es i~t Jljehi nötig. daß 

g-leiehal'tig' sei; es kmm daher 
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kann auch dann erhoben werden, wenn die durch die Gegen
geltend gemachte Forderung sonst nicht in die Zuständigkeit 

des fallen würde; die Gegenklage als solche 
sehafft daher die Zuständigkeit des für die Hauptklage zuständigen 
GellJeindegeriehtes auch für die durch die Gegenklage geltend 
gemachte Forderung. 

:2. Von der Gegenklage muß gelegentlich ihrer Vorlage pine 
Gebühr von 30 h \'0m B0gen entrichtet werden (,-ergl. § 68 des G. A. 

XLllI : 1914). 
3. "Wenn das 1." rt eil so\\'ohl über die Hauptklage als über die 

in der Sache entseheideL muß nach Sc.hluß der Verhand
lung Plne Gebühr \'On 30 h entrichtet \\'en10n, und zwar 30 h seitens 
des Kläl1ers, :30 11 seitens des Beklagten i§§ 37, 51. G>.\ des G. A, 

XLITl : 1 SlHI. 

Y e l' h Ci I J d 1 U II g S 11 rot 0 k 0 1l. 

§4:0. 

(11 tbt'l' die YerhalldllUlf!' muß [:lll Prolokoll uach dem in 
clt'll Ge,:chäftsordmlllgSYOl'sC'llrifteu j'pstge:,etzlell 11uster angefertigt 
,yerden. 

(2) Das Protokoll ist den Parteieu yorzulesen und durch 
den Ort,;üchter oder ein YIitglied des Gemeinde~l'erichtes odE~I'. 

,yenn e,; ein Dritter geschrieben hat, auch durch diesen, ferner 
durch die Parteien zu fertigen und sodann mit dem Amtssiegel 

des Genwilldegerichtes zu .. ersehell. 
(/1 Der Teil des Protokolls, der eine Zeugenaussage oder 

das Sachverständigengutachten enthält, ist durch den Zeugen oder 

deH Sachverständigen zu fertigen. 
W 81>' (Partei, Zeuge oder Sachyerständigel~ nicht schreibeu 

kann, drückt sein Handzej'chen auf: in diesem Falle schreibt 
der Protokollführer den Namen. Wenn die Unterschrift oder die 
Abgahe des Handzeichens vel'\veigert ,yird, ist dies und die ange
gebene Begründung im Protokoll zu enyähnen. 

Im Protokoll darf zvYischen, üher oder unter die Zeilen 
nichts geschrieben werden. Wenn '\Vorle gestl'iehen '\\"erden müssen, 
so hat die Streichung so zu gesehehen, daß die 'IV orte 110ch 
leserlich bleiben. Ergänzungen sind auf den Rand oder auf den 
unteren Teil des Protokolls zu schreiben und. \\eml sie wesentlich 

sind, besonders zu fertigen. 
Anmerkung. Yom Yerh sprotokoll ist bei Sehluß 

der Yel'handlung durch den Kläger eine G f' j,,'Ull' nil! 30 h zu ent

I'~düell, i§ GS dl's G, A. XLIII: 1911.i 

255 

IV. BeweisYHfahren. 

Der Be\yeis im allgemeiuell. 

~ ·t1. 

Soldll' iatsächlicht' Behauptungen, die die Gegenpartei 
lm Lauflc der VeJ11andhmg ausdrücklich zugibt oder nach Auffor
derlll1g durch das Gericht ausdrücklich nicht bestreitet, bedürfen 
keines Be,yeises. 

Das Gemeindegel'icht beurteilt auf Grund sorgfältiger 
IVül'digung der Umstände, ob die Erklärung einer Partei, sie 
habe yon der '\Vahl'heit dler Behauptung der Gegenpartei kein€" 
Kenntnis oder erinllere sich nicht dm'an, als ein Geständnis 
oder eine Bestreitung' anzusehen ist, ehenso ob ein Geständnis 
clmch seinen W"iderl'llf seine Wirksamkeit verliert oder nieht. 

Tatsachen. di(~ dem Gemeindegerichte offenkundig odt'!' 
amtsbekallnt sind. bedürfen keines Beweises. Diese Tal
sachen berücksichtigt das Gemeindegerieht auch darm, wenn die 
Part.eien sie nicht yorgehracht es hat jedoch die ParteieIl 
auf dirse Tatsachen hei der Verhandlung aufmerksam zu mache!J. 

Anmer kun g. 1. Auf Grund 
kanll der Tatbestand niehi 

stillsehweigenden Geständnisses 
werden (siehe Terffy, Band 11, 

Seite 

2, Der Beweis des IrrtUllls und dessen Berücksichtigung gegen .. 
über einer geständigen Erklärung gelegentlich der Verhandlung ist ni"ht 
ausgeschlossen (siehe Terffy, Band L Seite 183). 

3, Welcher Lohn einer geleisteten Arbeit in einem Einzelfalle 
entspricht, kann nieht Gegenstand amtlicher Kenntnis sein. denn dessPll 

ist unter allel' hierauf bezüglichen Umstände 
yorzunehmell (siehe Terffy, Band VlL Seite 731). 

Seite 
4. muß begründet ,\'erden Terffy, Band lX. 

Beweismit.tel und ihl'e freie Ahwägung. 

§ 42. 

Eim: tatsächliche Behauptung, die die Gegenpartei a us
dl'ücklich bestreitet, muß bewiesen werden'. 

Die :3Iittel der Beweisführung sind: Zeugen, Urkunden, 
Augensdwil1, Alle diese Beweismittel kann 

der Partei VOll Amts wegen 



(S) Der Pal'teielleid odpl' die eidliche AlJhüflilig Piirlei 
ist nicht zulässig, 

(4) Das Gemeindegericht heurteilt die \rahdwit oder tTn
wahrheit der tatsächlichell Angahen unier sorgfiil 
\Yürdigung des ganzen Inhaltes der Verhandlung lind der Beweis
führung nach freier Überzeugung. Ahweichelld YOlI dieser 
allgemeinen Regel sind für die Gemeindegerichte die 
BI:\yeisvorschriften, die die §§ 51, 52 und 54 dieser 

des Urkundenbelyeises aufstellen, 

Anmerkung, Die Bt'\\-rislast trifft Parte'i, in d('!'Pll lnter-
esse es ist, daß die ~'at,aclie ,"om Gpric!Jtp als wahr 
ang'enolllmPH werde' (§ ::2(1)1, Z, p, 0,). 

Durchführung dc:s Be\reisverfahl'ells. 

S 43, 

(1) Das Be,veisverfahrenwird durch das Gt~meinde

in öffentlicher Verhandlung durchgeführt: 
anderes Gericht kann nur dann darum ersucht werden. ,yenn das 

im gel eines anderen Gemeinde-
chtes vorgenommen \yerden muß; wenn das Beweisyerfahren 

bei der nicht durchgeführt werdel1 kann zum 
Beispiel 
betraut 

erscheinen 
hiemit eines seiner als 

be en Richter. Das Beweisverfahren muß auch im 
Falle des Ausbleibens der Parteien vorgenommen ,verden, 

In eiDern militärischen oder militärisch besetzten Gehäude 
kann das Be\yeisverfahren 

des Gebäude
danten und in einer von ihm hestimmten militärischen 
Person vorgenommen werden. Der Umstand, daß der Komman-
dant zu diesem eine militärische Person nicht 
oder die bestimmte nicht erschienen 

des Beweisverfahrens 

1. Über das ersuchte Geri('ht siehe 
des 

§ :2:3 dieser 
,jehe § 1 

2, 'Wenn das Beweiswrfahren am Sitze des bE'faßten Gemeinde-

zer'lCln,r.es durchzuführen ist. kein Ersuchen statHlndrIl (1. Absatz 

~ H. 
(1') "'.VeHll diePadd ,'S übeminnnt, ihren Zeugen Zll!' mlind

liehen Yel"handllllJg \"01' d,"s Gericht mitzuJll'iugpn. ist die Y 0 l"

ladullg des ZeugE,n nichl notwendig. 'Vem] jedoch jll eitlem 
solchen Fall(~ die Partei deli Zeug('ll an dem fül' die EiJrver'/Iahme 
festgesetzten TaW' niehl mithring!. kaliH das Gellwindegel'iehi VOll 

der Einyenmhnw die,;es Zeugen ab"ehell, 'Vellli diePadei j(,(lOd1 

die )litlwingung pines Zeugen wr d;lS Gerich! niclll ühernimmt, 

muß der Zenge YOl'gpladell werdelI. 
(~) 111 cl,'I' Zeligenvorladlillg "illfl die Nanwl! der Pild.f~i(;ll 

anzuführen 11m] ist der Zewre einZlIladelI, zur ange1trebent'1l Zeit 

und <im ang'egebellell Ort ZI! erscheinen, E" ,;iucl ihm weitel's rli<, 
Folg(cl1 de" Nichterscheinens t~ 4,;) i hekarllll ,md di<· Tat
nmsHimle mitznteileu, übp!, die er pi!wernomnwil werden "oll. 

(:l) Di<' VOl'sdn'illell dp" ~ 31 sincl alwh auf die fol'1adlllll! 
dl'l' Z('u!!'pn anzliwpnden, 

A IIJUPI'kung-: lJH~ GpIIIPill']";.!'PI'ic!d ];"1111 dip 

all .. h \'011 Al1Ii~ \\'('~n'H <111(11'<11\('11 1* 

vVenn der Ol'(lJmng"mäßig yorgeladpllf' Zenge bd deI' 

Verhandlung n iclll, ,e l'sclHdll t und sein A usb [ejheu 11 i eh t 
entschuldi hat, ist pr, sofern seine Einver1JalUlH~ Jlohvendi!! 
jsi., hei Androhung einer in Freiheitsstrafe nIcht umwandelhal'ell 
G'e1dhuße bis 10 K oder Vorführung, auf eillen nell"l] 
'Verhalldlungsterrnin vOl'zuladeH. 'Venn der Zeuge auell Cl!lf 

die lH:uerliche Vorladung niehi erscheint und seill Ausbleibf'lI 
niehi elltsehuldig'ell konnte, kmm der Ortsl'i('htel' ihn yorführell 
Jassen: ferner, ordnet er die Eiulreibung der in der Vorladung 
genannten Geldbuße an und verurteilt ihn überdi(~s zur TragHng 
der yerursachten Kosten, 

(2) Die Vorfühl'ung dei' Zellgen muß dureb "thl'iftljcll8lJ 

Be:-;e1J1llß ang'eordnd wprden: welln der Zeuge lltl Ode 
wohnt, läßt der Orisl'ichlel' deH Beschluß durell die (;emeilld(,
organe ausführen, wohnt jedoch del' Zeuge außedmlh de,s 

17 
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Sprengels des Gemcindqterlchtcs, so ersucht der Richter der 
Klein- oder Großg'emeinde den Obel'stulllrichter um Anordnuug 
der Vorführung'. Das die V ol'führullg' durchführende Organ ist 
verpflichtet, hiebei schonend und mög'lichst unauffällig yorzugehen. 

(3) Wegen Bestrafung und Vorführung eines den JHilitär
strafgerichten ul1tenyorfimen Zeugen muß sich das GemeInde
gericht an dessen vorgesetzte Behörde wenden. 

Anmerkung: 1. Gegen einen Abgeordneten können Zwangs
mittel nur im Falle der SusJ:lendierung des Immullitätsrechtes ange
wendet "erden. (Vdg. des 1. :U., Z. 18050 aus 1889.) 

2. Da gegen eine ~mitärperson Zwangsmittel nicht ange\ycndet 
werden l:ölmen, darf in der Vorladung auf diesen Paragraphen aueh 
nicht 'I'erden. (Ydg. des r. ::\1., Z. 114():} aus 1901, Terffy, 
Seite 2"/2.) 

3. tber die Bedeutung des 'Vorles ,,:'lIilitiir' siehe Anmerkung ,1· 
zu § 34. 

Personen. die als Zeugen nicht eünerllommell \\-erdeu 
dürfen, 

§ 46. 

Zeugen dürfen nicht vernommen werdeü: 
1. Geistliche in Ansehung dessen, was ihnen in der 

Beichte oder sonst unter dem Siegel geistlicher Verschwiegenlwit 
mitg'eteilt wurde. 

2. Im öffentlichen Dienste stehende oder aus demseIhen 
geschiedene Personen übel' Fragen, hinsichtlich derer sie durch 
ihre Zeugenaussage die Pflicht zur \Vahrungdes Amts- oder 

, yerletzen würden, wenn ihre zuständige yor-
gesetzte Behörde sie dieser Pflicht nicht enthebt 

3, Im ö ichen Dienste stehende Personen über Tat-
umstände, die mittels einer öffentlichen Urkunde bewiesen werden 

daß die öffentliche Urkunde bedenklich oder 
lückenhaft oder daß die Umstände ihrer Ausstellung Gegen-
stand des Be\Y(oises sind. 

(2) der nach Punkt 2 nötil:ren Enthebung \vendet 
sich das Gemeindeg'm·jeht VOll Amts \\E'gCll an die vorgesetzte 
Behörde des Zeugen. 

Allm er ku ng: 1. EiJl ö ffen tl i ~ 11 l' r X otar, der bei dem Rechts
hat, kan1l cil1\crw)l1IHH'n werden. (Siehe 

Balld IL Seite (1(j2.) 
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2. Die DirekLorell YOll Ge1diusiitLlten. die .in deu Prozdl 
WL'G"'J;;C'H sind, kölmen auf Grund dieses Paragraphen eiuyernoll1lller, 

"crden. (Siehe Terffr, Band XI, Seite 

f!'raphenämter 
all~ 1910 

UlJ,j ,["le
Z. ;)38:3 

HeehHiche Ver'weigerung der Zeugenaussage. 

§ 47. 

Das Z 

1. vVenl1 da' Zeuge in gerader Linie mit einer der Par
teien verwandt, Iye11n er Bruder oder Sehl\'ester, Ehegatte 
oder V(,r]ohter einer der Parteien ist. 

2. ,\Velln die Beantwortung der Frage als Grundlage für 8W 

:,trafgerichtliches Verfahren dienen könnte, und Twar geg'en 
den ZeugeI] oder gegen Person, die mit ihm in gerader 
Linie Y('l'wandt odE~r yenoclnYägert ist gegt'n ein Geschwister
kind oder einen 110eh näherell Seitenyennmdten des 
gegen ::,(;inen oder VerJobten, geg("lJ die Gbchwister 
:,eilH':, Eh oder die tl seiner Gesch\\'istel', 

gegen seinr AdoptiY
nder, gegen seinen Vormund, seinellKurator, 

,~eiJl }!Üllde1 oder Person, die unter seiner KuraLel 
steht. und zwar bezüglich jener Personen, die im Ehe- odm: 
Schwäg'el'scltaflsycrhältnisse stehen, ohne .Rücksicht darauf: ob die 
die GrundJag'e dieses Verbältnisses hildende Ehe noch besteht 
oder lliehL 

3. "YVOlH dlll'ch die BeallL\\'orLung der Frage der Zeuge oder 
eine zu ihm in dem im Punkt 1 erwähnten Verhältnisse stehende 
Person an der Ehre oder der an seinem Vermögen 
erhehlichen Sehaden erleiden würde. 

4. Bezüglich soleher Tatumstände, über die sich der Zeuge 
Dicht üußern ohne die mit seinem Berufe verbundene V (~l'
pHi zur Verschwiegenheit, insbesondere als Advokat, 
Notar, Arzt, Apotheker, Hebamme oder deren Gehilfe zu verletzell, 
illsofern er Hiebe der Yerpfliebbmg der Yersclnviegenheit ent
hoben \\'u1'de. 

o. ,'\Tenn der Zeugt~ durch die Beantwortung der Frage ein 
Kun:-:t- oder GewerbegeheimlJis YCrratE'll ,vül'de. 
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Le) Stehl dc'!' Zeuge IllIl' zu eitlelll OUPl' t'illztc>lllen ch-'r Streit.
gPllo,.;;..;el] in dem im Punk! 1 bpzeicluwrell VerhältllJ;";:-;(', ,,0 darf 
pr dj(-, Zeugenaus,.;age hezüglich der allderPli Jlur rlallH \'erweigertl, 
w('nn ;..;eil1e Au;..;sagt·lIic'hl gf'tn-'nllt ,n'nlt'!l kallil. 

(3) Der Zeugei:-;! in deli Fälleu dit',ses Pal'ag-eapl](-'ll 1'01' der 

Yemelmnmg odp!' ;..;obald da;..; fragJiehe Yel'hältlli" lwkmmt wird. 
dal'illl zu erinnern. d"ß pJ' ])C-'j'('I'.lJti§d i"t. dic' A 11""age zu 

vt'I'weif!'Pl'll. 
AIlIII"l'ktlllf': L Dip~<'l' Pal'agTaph i~l p']ei"hlallielill mit * ~\J9 

,]01' Z, p, 0, 
2, Ein An w alL kanll dip Zl'ugella.lI~~ag·(' übel' TallllLl,;täll<lp, ZII 

deren K011ntni~ ('1' niebt in An,übllllg' seiJlL'" AnwaH,heJ'lIfe" g"']aJl~'1 

i~1. nieht \'p]'\\'eif1ern, (Entsehpidullg <leI' BlId'lIw,jPI' fieri"liI"t;ifi'L Z, 8f'O 

ans 1\J07, sieh.' Te1'lf,l, Seitl' 277,1 
3, "Wt'llll "ieil die Pal'tpi auf rlel] :-:Lelhl'l'lrp\,,1' ihn'" r('I'lI'"I(,I'~ 

ab Zeugen )Iel'ilft. bWll dieser dip ZeugplL,w,,,afu' nll~ <1"111 Hi'Il11de der 

Yerletzung seiner Gpheilldtaltml)l'spfli(,hl ni,'lil l'E'I'\I' .. i~t<'iTl, ISi"l!e rh!'il

falb '1\'J-fI~, l"eilP 277.'1 

§ 48. 

(11 Weil 11 dpl' er,.:dJir'llenp Zeu~re die Zeug'l'llau,.:,.:agp olBIE' 
Beg'l'ündUll)l' I1lld 11 11Cll Erillllel'llllg an die hieraJI g'f'knüpft,plI Folgen 
vnweigul'l. bestraft illll dpj' OrL,.:rkhLer mii piJl('l' ill Fn'i
JJeilsstrafe nicht mnwandeJbaren Geldbuße his zu 10 K IIJl(! 

v(,l'urh~jlj ihn zur Tragung der dmeh 
stalldenen Kostell, Diese SlT"f,c kaJm 
\Veigeruug \Yiederholt werdeJl. 

die Ven\'(~ig('ruJlg 611t

im Falle llelWdiellt,l' 

(2) Ungehorsame Zeug·en. die den lYlilitärstrafgeriehtc'n untel'
"tem sind, könnell mit Geldhußell nichi helegt werden, "Ondpl'll 
es muß deren yorgesetzte Behörde um Anwendmlg' deI' e11l

"p!'N:hellden Zwang',"miUel ersucht werden. 
A 1\ 111 e J']; 1111 g:1. H.'cllbl11 iH,,]: "i,:lJe § 63 die""I' \' ei'ürunung', 

:1, .. ,\liiiHir'·:' ~i(>!Je Anmerkung' 4 zn § 34 die~PJ' \~"I'()rdilllllg, 

EinvI'I'Jlahme uC'S ZC~Ug\:JL 

~ !j-9. 

(1) Yor d\~r Vel'llehmulIg' bt der Zeuge darauf aufmerksam 

zumach eH, daß er vel'pflichtdi:,t. lW.eIl bestem vVis"cn und 
Hewissen die reille und yolh~ \Vahl'heil au,"zllsagen. 
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(:l) Zu Begi]111 (kr V(~l'llC'lil1lUlig i,ej dei' Zt'llgl' ÜJJ<.:f' .\ amc'n, 
"\11('1'. (~(:hurt,,- und \Vohllort. Faillilic'n"talld lIud ß('
>'l'IJüftjguug zu hell. Erl'orderlidwnfall" ist d"r Zeug\' 
l'e1'11('I' auch üb,'!' "eine BezieltlJtlgl'JI ZII deli Parteien !lud 
übel' andere UJIl,.:liillde zu hel'l'agc'J1. die ,;eine Clauliwül'dig

kelt hr"eill flussell kÖlllleJJ, 
(:j) Dallach ist c!pm ZPUgi'H (}elegc;lIheit ZlI JJi(·len. all('';, \\ a.

ihm über dl'lI C;eg"ll"l:lIld der \'c'I'lWhmmlg ]H::kctlillt jA. im ZII
"amlllf'llhang'p Iw kanntzllg'ebc!1, All dC'1l Z,'II(,('(::n "i nd zur Aul
kläl'Ullg 1I11Cl EI'~räJlzunt" "emer AlI".sage. jn;;be,.:ondel'l' Zlll' 

1~t'fol'"cllllllg de,.; Crlllldv.s "pi!ws 'IV i":;,('!1", die ('rf'onlerlir!l1C11 
Fl':I.g(:tt ZII I'idlt<'ll. 

(4) ~.\ll :-;j('I](' 111'': Eid<,,; hekriifligl d('f Zeugc'~('llil' 

Aw.;"agc" II111pl' BI'I'III'UlIg' etuI' "c;in G,'\yj""en: eiJl(c ,:oldw 
Blekl','illigL1l1f!' hat die,;elbeWil'kllllg' \\ie eilw mit l'lnem !;;jrk 
hekräftigte Zellg'Pllim""ag'p_ 

(5) Dip ;ll1\\'(-'"enden PaJ'Ll"iPll IJlIlliC;ll zu der 
ihr<' BI'lllPI'kllJJgell tnacIH:.n. 

,\III\II'!'kli!l~': rnl"C'ltl' Z(,\I~'('llill",,,n~"': ** 21,'), :!lli <1e" 
I;, A, \': 181~ 

Z I'UP' I1 geJ) üh I'e 11. 

~ 50. 
I t) Ei I Ii' Z e Itge II g (,lI Ü 1]]' kalll1 in clc'!' Heg'(~l IlIll' ei 1181 Jl 

:lengen Zllg'p,,.:landell wPI'dell, cl!'!' an" pil]!'!' anderen (:p!l1i'illcli' 

(·!':.;C'hieIIPll i,:l. einelll inl O!'l(' \\'o!tllellr!C'J[ Zeugen llll!' diUlll j 

,reml ('I' :lIl:,,,ciJlipß!iC'!l "Oill Ertrage "eiller .\rheil lpbl und 

durch ;..;"ill l~!'"dl('inell i11 "ei11('111 81'\\'(,1'he ge"chädigl i;..;L 
'(cl :-loHIP vOI'gpladelw ZNwen, die yom Ti1)l'- oder 

\Vo ehe 1I lohn l(~hen und dn1'eh die ZI'l1gem-ol'ladung vom Elw('rbl" 

an Tag(' \'ollkommen oder zum Teile ,m,.:ge;..;chlo"s(·n "l!ld, 
"owj(' L amil) Cl He l'lJ. elie ihren Bode!! ,.;elbst heballeIl, rmd K I ein
g-ewerbn!ndbc'llclp haben Anspruch auf eine GehClhr, d.ip dem 
Betragt' eim';..; Tag'lohn<,,;: lIai,l! dpn Zeil- und Ori"\'el'lliiltniss(-'fl 

pntspricht für cillell halbeIl Tag' auf dip IHHftp eine" "olehen : 
das Forsjb(~'\\'a('lllll1g:';JH'r,.:onal 1mt AII:-,prllcb auf eillen Gf'ld
hetrag, deI' ihlll im Sinne ;..;einer be"olldel'Pll Vor,.;('hl'iften gebühr!. 

I::) Einem orisansä""igun Zeugen katm ein Fuhrlohn ühel'
haupt nicht, dem Anf!'ehörigPll ein("!' fi'pmden Gemeindp llUl' dalill 
zugp"tHmlen '\YPl'dpl1, WPlln er wpiter aJ.~ 8 l.'/Ii wo1111t. 



\1) Eiuelll C!t:J' \Hmlen j,;! OdE;!' diE: Zeugen-

allssage halo dar[ ellW Zellg'e!Jgebiih l' überhauld niel]! 
zug'(ci"tandEm werden, 

-,-~nlll el' k li 11 g: 1. \Y n g'l' 1J :\ i (: 11 th e \y 1l1; g ung einer ZGuge1J

gebühr oller eines Fullrlolllles ist ein He e itt :; lJl i t tel nie h t zu 1 ä s s i !C', 

eiue Pal'tei millels Be,cheide, 
Huch \'01' Beendigung ZII]' der Zellgell~ 

gcbübrcn und Jlll' FU]ll'll)lnü:.us~('n yerurtejli, kaHn dit; Partei HacJl 

~ 03 eill H" chi S 1ll i l t.' 1 einlegeu und iiIJl'ig'>ils g'elegl:lIUieh der \Yeiler' 

leitullg dl'l' YOl' dRs ]::\('zil'k,,!.!.'('ri(,l!t clor! I§ Ij:!l) Alibil!',· 

,'C'rlangeI] . 

Ll'];:undcllJ, 

§ :) 1. 

GrkundeH. die IÜll Lreli!tugslJel'eiclj(: diesel' Ver

ordJ von einer öffenUichen Behörde illllel'halLJ deI' Grenzen 

ihres amtlichetl 'Virkung,;heises oder \~Ol1 einer mit öffentlichem 
ve rse! tem:ll I)eI'suH imwdmlJ) dler G ['enZeLi 

ihres GeschäftskreisPi" in der Form 

ausgesielltsind, m;whell als ül<J'entliclJe Ud::ullden lollen 
Bewei,.: (leI' d31'ill enthaltenen I, EnlscJwidungell. 

El'kliil'lmgen od8l' ligen und maeheH YOllell Beweis de,.;sen, 
daß die darin YOll der öffentlicJJel1 Behürdf, oder Ion dei! 

mit öffentliehf}m yerselwnen Personen be

zeugten Erkläl'HlIgen und s0l1stig>8n Ta!saehen \yalu'heit."i-n:mäß 
beZf>l1gt sind, 

I "j Die im :'th,.;cd.z 1 Bcmeiskl'aft audJ 
T~dnmdell zn. \Y<C)lche du reh lJei" on de J'e gesetz lich (e 

BestimnlliIlg' als öft'enlliclJe L'rknnden erklärt sind. 
(:l) Den 3ußerhalh des Geltull tes diesel' Ver-

ordnung Absatz des § 67) von einer üffentliebell Behörde inner

halb der l'l'enzen ihres amtlichen oder 100l einei' 
mit öffentliehem Beglaubignngsreeht versehenen Person innerhalb 
der Grenzen ihres Ge::;ehäftskreise:-: ausg(~stellten Urkunden, die 

nach dem Re ehi e ihres Auss LelJurqrsortes als üffelltlj che 
Urkunden volkr Be\reiskrafi zu gl~Iten' hab!']]. kommt dieseIhe 

Be\yeiskraft zu, wie den im Geltungsgebiete dieser Verord.nung· 
ansg'estellten Urklmden. 

(1) Urkundeh, die vou einer Behörde dei" ungarisehen SI aates 
odpl' VOll einer lllit gellleillS;m1(;l1 Behi'Il'c1e außerhalb 
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des GeHu]) gsg'ehiei es dl\::SCl' \' erordnuug (1. AbsaLz des § G7! 
ausgestellt sind. :3ind im Sinne diesel' rerol'dnullg' ürrenlliehe 
Urkunden. 

A llliil' r k U ll:::: 1. Dieser isl gleiehlalllpllt! mit. ~ 31~) 

der Z, P. 0, 
2, Die Büc]H'r der Üsi.el'l'pi,'hiscl)~ungarischen Bald;, 

'md dil' hicralis mit 

yerse]wncll A 11 S Z ü;!' c haben dieselbe Bewpiskrafl Wi0 öffclitliche Ur~ 

kunden, !ArL. \16 cles G. A, XX\~: 1B7~,) Dassflbe für die Zentral~ 

kredilg'·llOSS"llsclIHl'l. (~7G des G. A. XXHJ: 
3, TRuhstIlll1111Jil'it bmn ;lIIf Grund eilles Gemeinri('~ 

zell pniss"s lJi cht kons\aiierj werden. . Xfl. Bölld, Seit" 34·1\,' 
4·, Ein Pfcl'depaß kann 11icliL öl" Bel\'eis der 

Vel'ltältni",' derPal'l"icll dieHt'H. UI. Seite 808,) 

iJ, 1'>, 8('llö1't llieltt zum VVirkungskreis der Gemeinde, beziip-licli 

Fe,;islellull):! 11"5 ErhaUI'l'S eines G ebälld e~ ein Zl'l1!mis mit 

t~)'kiJllllendlHral;ior anszust.ellell, I. Band, Seile 5!87,i 

6, Das ol'lsbchiirdliclle Zellgoni, JJCplauiJi!:,'i dCll JI ,,1' k j ]11'(' i" 
. ß:md lY, 8l'it" 3D;),1 

PrlY:l tUl'kUl1 d ('11. 

~ ;;~. 

Ei!lü l'ri\'iltlll'kllll(l(~. deren Eclltlwit ullhesLritLen Odl>l' 
1)(:;\\'ie8en isi. hi,.; Zllll1 Be\\~ejse des enteile,s 

vollen Be",{,js dafür. daß ihr "\us,.,ldler die in derselben enthall(~I[(: 

El'klänmg sich zu eigen :Z'l:mal:ht hat: 
1. \H,lllJ der Allsstelli;]' dil' eigen hii,ndig geschriebene 

Urknnde nnl e1''';(' hriphell bat: 

2. ,renll 81' die YOU fJ'elJldl~I' Hand Lrblllde 
iJl ZIn'iel' al., Zeugen 

schrieben oder HH'iltllell die Fulerschl'iIl als seine eigenhiilldige 
Cnter::;clnift anPl'kannt hai: 

3. \yellll die Ciliersehrifi oder das Hallclzeidlen des Au::;
stel1ers auf da' Urkunde gl;richLlil'lJ oder n01a1'1(']'[ hegla ubigt i.,L 

~2) Kann (11'1' AII.';~telltJl' nitht le::ien Odl'l' yut:~teht er 

die Sprache ni('ht, in der die erkunde ahgefafH. ist, so ist 
weiters not\\·endig, daß dem Ausstellet' der Inhalt der Urkunde 

von den i1nwesend\:1l Zeugen oder der heglaubigenden Person in 
einer SpmdJe, die er \'ersteht erklärt lmd YOlI ihllen auf der 
Erkunde oder in der B(,gJallbig>ungsklallsel hezeug'/ \\~erde, daß 

dies erfolgL is1 > 



(::) tlil' in dil'i'C'lll I'arugl'aphcn )Jl'zl'ichnelc Bc\yei,;kraft kommt 

den Illit {'I"emdl'l' H<llHl gpsehriehenen Privuflll'kunden aueh dann 

zu. m~nn SH' mit der Fil'llla dncs protokollierungs

pflichligen Kaufmallnes unterfertigt sind, 

(1) Das Uemeindegericht he1irteiH die Beweiskr:lft eitler 

Prinüul'knnde. die nicht in der in diesem Parag-l'apheu fe;-;tg'e"etzten 

Form ausgestellt ist im Sinne des lelzten jbsatzes des ~ 42 

nach El'l1lei'sen. 

.\IlIllPI'kll11g: I, Ehw l~rkilllde, die Illiltr]" den Parteien llllbe, 

kanule .. Schnelb('hreiJmeielwlI (Slenogl'aphie) hergestellt ist, hesitzl

sel!Js( \IP]ln si" 1011 deli Par("ien g'efedigt j,J - krille Beweiskraft. 
11\, ,li3ßI \)O'!· siehe Tl'rtl')', L R,uld, Seil" 291.'1 

2. G(~g'('lIüb(lr t"int'111 jn C'illl'l' l':rkunde gelllaehten Ge~läl1dH;S

i,,1 ,kr B,,\\'('is des 1l'l'llllllS zuliüsig. (T~'rfry. J. Band, ;;eile -ti3'tj 

:l. Die' einfache AuJ'dl'üduug einer Slam)Jiglie IAmtssie,,'els, 

hd,silllilei ka.llll llidll ;ds l'lltel'sclll'ifi all;lps"hpll \\'erden. : Arelth' 

.1('1' K. ElIlsl'I!., Band lIl, S,'ile 190.1 
L Die \'('rJlfliclitun;.: ZUill Be\\cise der IY;thrh0it de~ 11:L,,11-

Il'ilgJi,'l1 ll.lIsg·efiillt 11 Illhalles pilles unalu;;.:ef'üliten Biauk,,·, 

b ,) "I' 11:-' f'ii llt dct1]zul' Lasl. <1('1' hierallf Hecht<- ])('gT:illdel. ! K, 

Be\\eisyerfahn'Jl mit l'rklllldull. 

~ 53. 

(1 i nie Erkunde. mil der die Partei Bem~js rühreI! will. i,.;t 
hei der "el'llandlung im Ori ginal yorzuzpigen und, wenll es 

das (3pll1pindegeyieht <JlJOl'dnet, im Original oder in heglauhiglel' 

Ah;-;,:hrifl dem Prolokoll ;lIIzu"ehließen. 

(:!) Hpfllldet skI! die Urkunde in Verwahruilg einer Behönh', 
pines iifl'pntlichell Beamten oder Notar:,; .. so hat die Partei bei di'l' 

Verhandhm/zlHll' pilLP il e g 1 CI uh igte .-\ b sehr i ft \- 0 l'Z n 1 e ge n : 
kann di(~ Partei al/('!t die heglaubigte ;\ b,.;chl'ilt nieht 

so \"endel sieh das (~{'meilldpj!erich I a1l die betreffende Behörde, 

deli iiffentlidlen Beamlen oder Xolal'. Das Gemeindel2'el'iclü kann 

dit~ bpj tdllC"l' allderen ülfenllir-lwn Behöl"dH (Uerichil. euwm 

iiffentlielwJ! B(~allll(,11 oder ~oiar hefindliehe Urkunde im Original 

oder in heglallhigter Ahschrill oder im beglauhigten A Ilszllge 

auch VOll Amts wegen }18sehaffen. 

(~) Das Gemeindeg'el'ichl heurU@ nadJ dem l(~tzten Absatz 

elf;S ~ ob und iuwieweit in der Urkullde bdilldliehe S!.rei

cllllngell, Hadierllllj!8n 1111<1 alldere iiußere llängel oder 

Urdnl!l!gswidrigkeitell die Beweiskran der erknnde yefTiligern 

oder aufhehen. 
An Jll (' r k llll g: Da:; Gemeimlegeridlt kann entweder auf Eilte der 

den Beweis führendell Partei oder \on Ami:; wegen die Vurlage eille!' 

im Be:-,itze dei' Gegellparlei befindliehen Urkunde anordnen, \Y 8lll 1 die 
Ge g (' 11 par lei nac.h den Vorsc.hriften des Pri ratrechtes zur He l'CIII ,

gabe () d er V orJ age der Frkunde sonst yerptlichlet ist. 3C,o. Z. P. 0.1 
Wenll die die l:rklmde nichl YOl'Zeigt. ist llarh dem !r,lzl<'h 

Ah,,,tz de:-, ~ '1·2 yo)'zu,-,,,hell. 

Echtheit cl!'r Ll'kuIHll'll. 

§ 54. 

(il Eirw üJ'l'('1l11ie!IP ["kunde l;-;t, \Wllfl S1(; sidl tweh 
Inhalt uud Forlll als "olehe dar,.:tellt. des 

Bew('isesih],(~I' l~tI('('lllll<~it oder ( 

allzll:,phen. 
(:21 Vi<' Echtheit eitler l'eiynlllrkll1ld eist nichl zu be-

\lelHl die diese nicht he::;lreite! bestreitet 

die Geg'eupartei die so ist jener z 11 J' Be we i,,-

1'l'lhl'llng yerpflicllLe1. dei> mit der l'l'kulldü Bewc,is führen will. 

Die Echtheit der Sdll'irt oder der ulJter"duin 
bnu auch im d\'I' Vergleiehllng mit einer sokhen 

allderen Schrift hp\\'iesell \H·rden, deren Echtheit unhestritten ist. 

Der Or!;-;richtel' kalill zum Z\\'(;ckp der \Tergleiehll11g anordnei!. 

daß die Partei. (]pl'e!J Schrift odel' Untersehrift bestritten \vUl'ck 

bestimmtr >Wode YOI' dem Genwindegedchte lliederschreibe. 

'\Yird dito Edülwit einer Pdyaturknnde niellI lJesb:itteu 

odn bewiesen, so Imt der del' Untel':,;('hrift vorangehelIde Text 
lli~ zmn Uegenh!c!\yeise als 1I1lYPI'fälscht Zll PS sei derm, 

daB üußen~ ::\Iängel Orchl1lngswidrigk(>ii en die Eeiltheit dv!' 

erkund<' 1.edenklkh pysdleillPll laC:!'('l1. 

§ 55. 

Kalill der GpgenstaJld des Augen"eheines nieb! VOI' das 

Gemeindegel'ic.ht gehl'acht \H~rden, so hat das Gemeindegel'ichi 

zu!' YOl'llahme d s AugeniJeheiupiJ ein Mitglied oder 

Organ zu elltsP1Hlen; hefindet sieh der des Aligen

sclJeines jedo('11 außerhalh des Sprengels oder Sitzes c1E'~ 

G('nH'ind(~gericht('s. so ist das nadl dem Sprellgel zuslän dige 
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fremeind\cgericht 1ml Yornalml(, des _clugellsclwines zn el'
"ne ]](-,11. 

Befindet sieh der Gegen stand d(~s Allgenscheines ilt 
Ye :-w a11 1'11 ng einer Behörde_ eilws öffentlichen Beamtel t. eines 
?\otars oder anf Gnmd eines hehördlichell Auftrages in Y('r~ 

\YJhmilg eilwl' Privatperson oder im Besitze eines Dl-ltten. dei' 
llicH im Prozesse steh!. so kann das Gemeindegericht den 

JiUr dann YOl"llehmen, wenn die yerwahrende oder 

llesilzt:'mk P('r:,OII geogell dit:' Ahhaltnng des Angell.~elJeines keinen 

Eill.Spl'Ilcli erhebt 

A mcrknnf': 
ZI! ~ (iß dieser VerOnlnlJ11F. 

\Venn zU!.' einer 

Sa('.lJ1\(~mltnis erforderlich ist. üher die der Orlsrichter oder silmt
liehe des Gemeindeg(oriehtes niellt yerfügen, so emennt 

del- Ort':;l'iehter ei11en SachyersiändigHJ. 

Der OrLsriehier soll niehl meIn' als elllel1 :)Dehwl"stän
nm] ''leIm die Pa!'teif;]l sie]1 ühpl' die Person de·::- Saeh-

yer.-diiJ balJen, diesell el'nennen. 

(ö) .\ 1,: 
werdell. ;t('g-(~11 den 

"rhließll11g'.~gru11d vorlie 

r kann niemand pl'llC111ni 

im ~ 21 genann tel' All s-

Eill(; im öffentlichen Dien,,! stehende n'l"SOIl kanu 

zum niebt ernamd wenn ihre \'01'-

Bdlönlr dies mii den Interessen df'S öm'lItlidwll nif']1SÜ'S 

UlWei'rlt Ihll' eraehleL 

(t,1 ])P1' SacJrncrsli\lldige '101' seillel' Yemelll1lUllg darauf 

auflllerk,:am Zll Jllneli(~n. daß er sein C;uiaehL(;ll uUjlarleiiseh 
DClClJ ])estem\Yissel1 und Gp\\~isseJl ahzugehen Yt"rpfliclltel ist. 
Im übrigeJl sind die Bf:stillmnmg'H I des § 4H alwh ])ei der Ycr-

111"hn111ng' du' SachrersiündigCJl cllt"preellend anzlJ\\"endeJJ_ 

Dem Saehverstiindig-en gebührt due T~ll;r ge bii ltr. wenn 
eine solche einem Zeug-pu zllkommt (~ 50). Allf ,.;eilwJl Wnnscll 

ist ein miißig-er T 

Y. YerRäumuu~ y t'rhalHllull~' uml ,nedel'eill~etzullg 
in deli vorigen Stand. 

Y ",),SÜ umnis_ 

§ .-)1. 

(1) I'\'enn der ordlllmg'smäßig yorgeladelie B(,];!a~tLc dl':ll 

Termin der ersUcH YerllalJ(11rm~: yersünmt'. muß er anr ~\lIlrai! 
11es ersehienenen im Sil11le der Klage Y(:l'lll'teilt werdC'IL 

'VeJJn der oJ'dnllllgsmäßig yorge!adelie K1 ä ger deli 
Termin deI" ersten yersüuml. muß der Prozeß 

mittel." Bescheides cillg-(':,l.ellt lmd der :mf "1 

lks erschien ellen Beklagten zu]' 'fraglmg det- dem Beklagteil 

\'enll"sachten Kosten yerllrtpilt werden, 
Wenn entwedf'l' der 13(-;k1<1 ode!" der Kläger eine]( 

_~päteJ'('n H'rsill1mt mnß ;1111' Antrag der 

0:l'schienenen Partei gellliiß dem jeweilig-PH Stand des ProzPSS(~~ 

PlIl C rteH g billt \\'('I'den_ 

(4) "'pnn entvveder ])('[ der H-stell oder bei eiJlPl' spütel'en 

keinr~ VOll dC'11 Parteien ersehienell ist odpl' dip 

et-sthiellene Pal'tei keinen Antrag ,.:tellt. muß cLi"; Yel'faJm:~li 

mittel" Bescheides eing-",:Lelli ,n;rdell. 

Die in diesem \cmg'cscbriebem: Einstellwl!2' 

(]t'.':; Yedahrens scl1ließL jedoch lIicht <tu", daß der Klüger seint' 
l\ I il ge von n e nein ei 11 I' P i (' 11 C' . 

Anmprkllrq.t: L \V"I111 d<1s 

iot di" neul'rlieh" EilliJringllnp: dpl' 1":Ja"e nieht z111iissi~-. ,.lud 
Grl1nc1 der YPl'Sii11111Ullg ";11"1' Vedl<lndlung- h::lJlJl ein urteil nur aul 
Antrag !I,,], Parle; p:,'fiilli w('rtIPn. All1' des KläFc1's lIlUß (kr 

Brklagtr>, der dPll TprJn;ll ,11'1' "1'51"]1 Yerha.ndlunp: yersümilL cl"l' ]';!a.F" 
g'Pllläß \'cJ'm-LeiIL \n'rd"ll; der deH Termin der 1'J'stell l'erhaJldllllJ8' y\'r~ 

säUluende 
I,o-."noo.m \\~Crckll. 

2, \\lelm das die Angeleg'Plilwi; Illitl<'1" ul'lc'il, 
ahsebließl, b11l11 im Fal!" <!,'s § 58 die 'Vieder"iw.:,'IZ1l11g I ('r1aTlFl \\f'!-dt'll. 

\\pnn di" illl § ~)8 1J1llschJ::ie]wnell rlll "iilll!l " llil'iil_ oI.J\\"al!l'll. i" 
11m. die WeilerleilUllF cl,,], .:\nw']('g-E'J\heil Y0l' da~ Tl (' z i ]' k s P' (' l' i. (' JI t wlii""ic 
I~ 62 ,]jpse]' Verordnnn;n_ 

;-L Yom YerhalldlnJlgs]l1'(ljokol! lli1l. ]\!ü~-,'r "ilW Gehül,,-
1-0113011 und vom Url"i] p bell 1'<11] s "ille s"kh,-' YOll :3011 zu l'1lIri<-1It"1! 

I~ G8 des G_ A. XLlll : 1911-)_ 
,~, "\'0110i11(,111 das Yerf"aln-('lJ l'instpl!pl\']Pll B(,;;,'ll,>id i< 

keine Gebühr zn (,1II1'i<'1,I"11. 
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W i p d (' I' (' i I! S (' t Z I 1 11 g I" d p" \' 0 n g f' 1I S ta 11 d. 

(11 Isi deI' J)('klalfll', <!eS:ii'Ii rel'ln,II'I' oder Bevollmächtigter 
/,um Termin(' der el';;ten Verhandlung ohne eigt~lles Ver
schulden nidtl CJ'iH:hienul1, so können die Folgen der Yer
säunl1li;; im ~Wege der Wiedereinsetzung in deli yol'igpn Slanlt 
aufgeh ohen \wrd(~n. Im Falle der Versä1ll11l mg (; j H e san d p l' e n 
ru'handh!Hg::;lel'mille.s ist diHWiedel'einselzllllg in (len yorig(,ll 
Stand nicht zu] äss ig. 

Da::; Ge:-;IIch llm Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand mnß innprhalh 15 Tagen, vom V(ol'säumten VHl'handlmlfl';;
tpl'min gerechnet hei dem Gemeindegerichle schrifUi eh oder 
m ü nd J i eh eing'ebraeht werden. 

(::) ein Ue;;uch um m da! 
Sland muß ein Verhancllungsl81'1llin ausgee'chrieben werden: 

im Falle der Annahme lle:-; ist unter 
Außerkl"allsetznng de:-; früheren Urteils die \~erhancllung übel' die 

Angelegenheit sofort zu eröffnen. 
(I) Da;; Gesuch um vViederein,;etzung in den Stnnd 

hat bezüglieh der Vollstreekung die aufschiebeulle Wirkung. 
WIe "je im § 65 die,.:(~1' Vprol'dnung fh:tgp;;etzt j,,{. 

AlllllerkullS'. L I)pr Kmg'cr kaHn dif' vVied('r()illsetzrlll~ ill 

dpn \ ol'igell StalJJ 11 i (' 11 L t'l'lal\gen< 

'2, ]111 Fall" der Vei""älllJlIlllg ehH''' späteren Yerhandltl1!g~-

i<'nllifles R.aJl1l dip Wt>llll sip mittels Urteils 

sen W<)l"t!t'll ist ;tU das Bezil'ki"g'erieht \ypiler werden !§ 6:2 
die,,,,l' Verordnung); W"llli das GelllPiIllkgeriehI: das Verfahren im 
t1rlmdp d,'s !:i G, mit! .. ]s Besl'llt'ides t'ingestelH hat, kaull dit' 

Kh'R" vun Ilt'lll'lll "illg~eiJra,~llt WPI.'t!"ll (* 57 dieser Verordnlillgl. 
:1. In tipi' Fl'a~'(' deI.' \Vil'dereülsdZ1lng in den vorigen Stand lllUß 

rn i I1 pi,", B p,; (' h" i (1 P'; ('11!S('hipdpll wprden (* ;l9 dieoer Vt'I'Ordll11n;!"I. 

~L EilH' im flegensiaud de,; \Vie,1Preill",'lwllgsallll"a~('s gf'f',llli,' 

EIII,;el!"idlll1f!' isI gehClhrt'llfl"t'i. 

Urleil. Be;;cheid. 

§ 59. 

Da,.: Henwindegf'rieht ;;pl'ichl dip Venll'teilung des Bp

kla~lpn zm Zahlung deI' Forderung oder die Abweisung de" 

hJilger:, ,mit! el;; ,lirteils au;;, 111 allen and"ren Fl'agPll j!:'doch 
puL-:clwidet ee' mittel,.: Reseheitle1'l. 

(c!) Die Verurteilung kmm nieht über (jen Antrag hinaus
gehen, 

(J) \Venn der Beklagk die Reehtmäßigkdl der Fonlerullg' 
anerkennt. muß er mittel;; U rteBs verurteilt werden, Wtmn jedoeh 
der Kläger yon ;;einer Forderung abstt!hL muß die"er mittel;; 
Urteil,.: mit "einer Klage ahgewiesen werden. 

(lI In dem Urteil muß fe"tgesetzl werden, welchen Betrag 
(KapitaL Zin,.:en) die verurteiJb~ Partei zu zahlen. ~\Yelelw Arbeit 
sie zu lebten. wekhe bewegliche Sache sieau"zut'olg'en und 
\yekllPn Betrag aB Prozeßko sten "je zu zahlen vel'pfliehtet i;;t. 

(f,) Zu!' Erfüllung der im Urteil fe"tgesdzteH Verpflichtung 
j;;t pille Fri,.:i von 10 Tagen zu be"timmell: PÜIP pntspl'eChlmd 
länger(~ Frbl kalln nur darm znge,.:tanden ~werllen. wenn da" 
Grleil zu einer A rheit.;;lpistllng veqJflichtp( Ilnd diese Arbeii 

innerhalb 1:3 Tagen nicJd~ gelei"tet werden kann. 
(Id In dem Urj('ile IIIllß aurh (lh' rol1slnekllng de,.: Urleil,.; 

an~n'ol'dnej wPl'(lel1. 
(7) .T(~de;; erteil !llIIß kurz ü"gründ"l werden. 

AnHlPrklillg. 1. Dei' allf dip Ühersehreitul1ft d('" "Til"L~

lHlIl,üredites gP~LütZtl' Eiuspl'ueh kann, wenn die PaI'I(~i die ridller· 

liehe Elltst'heidnllg' auf Grund dps ~ 22 des G. A. XXV: 1883 uiehl all~

drikklieh \rüllsdl1 und da!' Gf'l'icht den di,>,lwzügliclll'll Tathestand alb 

diesem t'nmde nieht l"esIf!"Pslplll haI. lIil'llt I"'Tiicksi,'hlig,t Wprdl'li Isieh" 

TcrfJy 1. Band. Seite 331il. 
2. Der Orlsril'l!l,'r bUlll spill Url<,il m\[' ;lId' dip ilil (;esuel, 

Ilnd illl ]',tIll"l' des pJ'(lzefherfahl'ellS (']'öl"ll'!'l."11 T"t~,H',Ilt'11 Aiit.Z!'l', 

11\. Zl. 2S2: 189,". siC'IIi' Terl'f\ I. Baud. ;.ieitt, 331)). 
3. Zlir Eri"iillullf!" dl'l' illl UI,tt'il rest.~'('sl'l7.l('n Yt'rplli('l!llllllj kaml 

!'inl' kürz,'l"I.' Frist ab 1" 'J'a"re niehl Jwstilll!1I1 wl'rdl'lI . 
• 1·, VOll! Urle i I haI dpi' Kliigl'l' naeh Schluß Ilet' Verll<tlllllHil',\ 

eillf' (~I' h ii lu: \on 30 11 zu I'nlL"ieJill'lI !§ 1;:-; des G. A. XLIII: 1914). 

l\ \l n cl !ll al' h 11 1 I g <1 .. , r E 11 j ,.: C 11 eid Il II g (' 11-

~ HO. 
(1) Da,.; L~l'leil mnß ,.;ofol'i naeh Beendigung der Vel'-

handlung gefällt werden: sowohl das Urteil als aueh ein im 
Laufe del' YerlJandlul1g erlassener Bescheid muß den 
die zugegen "iud, klmdgemaeht lind im Protokoll muß erwähnt 
werden, daß die;; g\~;;ehphen j;;i. 
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\ c) Da,.: l'l'teil I1I1Iß UHr jC'lll'l' \-erurteilten Partei schriftli eh 
zugestelll \YerdE·ll. die bei der dem Crteilssprueh unmittelbar 
yorangegangenen Verhandlung nicht zugegen 'war. Ein außer
halb der rerhandillug erlassener Bescheid muß s chri ftli eh 
zuge:-:tellt werden. 

(3) Eine im Orte 'wohnende Partei kann z\\-ecks Kund
maehung des Urteils oder des Bescheides an Stelle der Zu

stellung auch vorgeladen werden. 

(i) Auf mündliches oder sehriftliches Ge,;ueh der Parlei 
muß ihr der anordnende Teil des Urteils in beglaubigter 
Form auch dann erfolgt werden, \venn da,; Urteil mündlich 
verkündet wurde'. Überdies können die Parteien um die Aus
folgullg des ganzen Protokolls in beglaubigter Absehl'ift anf 

eigene Kosten ansuehen. 
Da" Urteil muß am Tage der Yprhalldlung schriftlich 

niedpfgelpg·t W(~rdell. 

sind: 
und 

Prozeß kostell. 

§ 6i. 

Die im Gemeindegerichtsverfahl'cn auflaufenden Kosten 
die Kosten der Parteien, die Gebühren des Zeugen 
des Saclnerständigen und die Kosten der Voll-

s tre ek uug. 
12) Kosten können nur auf Antrag zugesprochen oder fest-

gestellt werdep. 
Den I'arteien enbtandene Kosten können ihnen nur in 

dem Falle zugesprochen 'werden, wenn auch den Zeugell eine 
Taggebühr oder ein Fuhrlohn zustehen würde (§ 50). Diese 
Kosten gebühren der Partei auch in dem Falle, wenn sie nicht 

sondern durch Vermittlung einps Vertreters oder des 
Bevollmächtigten yorgeht; der durch die Vertretung verur,.:achte 
illehrko"tenbetrag kann jedoch zu Lasten der Geg'enpartei nil·ht 

festge"tellt ,yerdell. 

Il) Die Gebühren und Kosten des Vertreters oder 
Beyollmüchligten können im Ge'meindegerichtsverfC\hn~n zu 
Lasten der E'igenen Partei nicht festgestellt werden. 

Zur Zahlung der Prozeßko:,:ten ist die untprli-egende 

Partei zu n~j'urteikn. 

~71 

(0) ,Yenn jede Partei I (·ils obsiegt, teils unterliegt, :-:0 sind 
die Kosten g'egeneinander aufzuheben. Das 
kaml jedoch auch IU diesem Falle jene Partei, die in über
wiegendem :1Iaße untedegen ist, zur Tragung ([er g'esi1mien 
Prozeßko:-:t('n der Gegenpartei oder eines Teiles dayon· nr
pflichtell. 

Anmerkung. j. Das Bezirlisgericht entscheidet llaell lkm 

Ergebnis des Prozesses 3u~h der Trafmllg 
\'01' dem G"meindegel'icht aufgelaufen sind und yor dem 

festgestellt weruen können (§ iG4, Z. P. Das 
den Er:"alz der .:I'1eh1'kosten, die dadurch Gutstanden sind, dal1 

sich die Pal'iei vertreten ließ, der nieH 311ferlcs·cn I~ ,6;2, 
z. p, 

2. Über Pro%c'ßkostc;n kann nic}Jt llur mittels l:-rteils, SUWlc'rJl 

auch millel" Bescheides entsehj0(len werden I§ 57 dies,']' Yer

ordnung). 

\Veiterleitung' Angelegenheit yür das Bezil'k:-;-
gericht. 

Anmeldung. 

§ 62. 

Ist eine Partei mit dern Urteil oder mit den] das rel"
fahren einstellenden Bescheid des Gempindegedehtes nicht zufl'jc,d(~ll. 
so kann sie innerhalb 15 T:lgen nach dpl' 
Enlscheidung mündlieh oder sdnifLlich beim Gemeimh'
gericbte anmelden, sie die Angelegenheit yor das Bezirks
g'el'icltt weiterleite. 

Das 
immer 
a1...: Anmeldung dei' 

(3) Der Gemeiudel'iebtel' 
schriftlich 
Akten 1'01', läßt die 

muß die unter 'welehet' Be1l0ll111lllfj 

des Urteils oder des Bescheide,; 
YOl.' da:,: hetraehteH. 

merkt die 
ÜC!S J .. nmeldungslages in elen 

durch die Partei und 

schickt sämtliche bezügliehen Akten längstens innerhalb 
zu dessen Bezirk es selb,.:1 

bereits vorgenommen worden 
Protokoll ebenfalls zu ühel

die Anmeldung I\-egen Y (~I'

,Venn der Vertreter oder deI' 

8 'fagen dem 
~tehört. Solll e die 
sem, so ist da,,,: 

1I1il1e1n. Der Orbrichter kann 
,.:päiung nicht zurückweisen. 
BevollmädJtjg'le der Partei die Fris t olme eigenes Versclndd('Jl 



ver",ällmt hat. kallll t;r die rer,;pälllng vor dein Bezirksgericht 
rpcht fertigel!, ~welln er geleg'entlieh der AnJlleldung" eill dieshezüg'
liche,; Gesuch vorgelegt und den vYahl'';('JieiIllidlkpil,;gnmd der 
Schuldlosigkeit vorgebracht hat. 

Anmerkung', 1. ~Wellll da", (~l;meimleg:(>]'i('ht da, yor ibm 

,'illg, .. leill'k VerfalmeH billuell ;3(1 Tag,.,n nieht !lpellüpl llmJ d'H' 
J\Jägn HJl' 'i'prkündung des Ul'tpils odpr \"()]' Ahschluß ües Veq,t!eicb"" 

<llIm"l<!,,!. dall, er Hm diesem Y"rfahrpll absteh!. so kantl er "eine 
}'cmlernllg' ,-61' dem Bezirl'>'lI,'el'i('lit geltelld maclwlJ \§ 70 L Z, p, 0,1, 

Diese Art dpl' GeliendmaelwJl!! ,leI' Forderung nll' JpJll Bezirks 

)!1'rii-JiI Ilnterseh,'idet sich \\,psPlltliel, I"n dem illl 1* ;;2 lH'slimmten V"r
faiJrt'lI, weil es llur 1"01' Yerkümliing des Crleils odel' Yor Absehluß 

<Ir'" Vergleiche~ Plalz [greifen nnd nur Hnter (]Pll für d"s H"SUell fesl
)"ns"hlell Förnili/'llk,·iipn heil" B,;zirh;.tPI'ieht Platz bUIll. Dies isl 
Jlieltl;; anderes, als die Anslrengulli" eines an sich iu dell V\'iJ'kIUigskrej" 
,1"" Gelileindegerie.hlps g(,höreJl<lell 1'l'oz/;sse5 1'0)' dem Bezirk,gerklil 

{"iel,e ~ 3Fi diesel' VerOnlJlllllgi, 
2, Ui" G"hühr \~Oll (ler AlIlI1eJd~lIl1g der 'W"ilel~leilll11g einer 

Prozelhll)!'pleW;lIheit yor das Bezirk"geritht hddig't 30 ll: der AlIlfH'ldpl' 
isl \erptlkhl()l.' eim;1) Siempel al1!' die Eillfwhe - im Falle mündli"her 

_'\llllWldlillg -- au!' ,las Proiokoll w kleben oder dem Ol'tsri"liter Zil 

iihergeben I§I* W-: und \in dps 0, A, XLllI: Inl 

3, Als Partd kanl! !lllr <lpl' Kliig'el' Imd <1,,1' Beklagle IH'lradi!el 

werdt'll 1* ~i"i: es kann daher auel! nul' der ,Kläger oder d{'l' Rekl;lgl;, 
dip An!!e[eg'eldwil YOl' das Bezirl;i'gerir-hl weiierleil(,lJ. 

}, 111 dem illl ;>r,len Absatz de" * 20 gl'ge),(men Falle "teIlt da" 
liemeimJeFerieht den \'(,,' ihm ('ingl'leitet"ll l'mzeß mittels Beschei(jp~ 

ein: die Partei kaml in die,cllJ Falle ihre Foedernn;r (~, 22 der Ver

Ilrdwmg)nach dPll GrllllrhiUz('!1 tipI' Zi\"ill'rllzl'!~OI'dnlllW heim Rezkk>,
)l,'cl'kht g\'llend llHlel,elL 

;). Unlp]' l'lllsj'rl'elwJl(lerAnwelldlll1g ,!Pr §):i ;)ti3 und ;)(H d,'r 

Z, p, 0, kann da:; t'l'teil des Genwimlegeril'hleS und der \"or ihm F('
sdl1o,,:;ell(' Veqr1eicll in der im ~ ~)ni der Z, P. 0, heslimrlijeJ] Frisl 

mitleis Klagp :1IIFdoel!len Ilert!"II, 

Ui(' KI a::re llIuß hei dem 11ezil'k"g'{'l'il'ht \'iJlgereidll werdelI. 

in ,lt'ssen Bezirk das Gemeilldeg-erkhl lieg't. d<1~ in der Angelegenheit 

hefaßt war, Auf das Verfahren ,illd die Vorsehriften de~ bezirksgerieht
liehen Verfahrens anzuwenden. Die Verhandlung' alld die Entscheidung 

kann, sofern sie infolgp des Anfechl ung;;;gl'ilndes l1utwendi)!' ist alleh 
auf rleu Gegenstand ,.JPi' Y,lI' clem Gellleillde~'erkht f'in!!cleitelen K!age 

,'rsll',,,,kt werdeli, 

Im Grunde des * ~)li3 der Z. Po 0, kaml das erteil oder d"J' 
V erglei eh tllue h \Viederaufnalllllsklagt· an ge fo eh t en werd e n 

1. weUll das GplilPindf'~r(,l'ieht nielli yorschrifsmäßig 

besetzl war; 

2. wenn bei der Fällung des urteils ein kraft dieser Verfahrt'1l5-

vorschrift ausgeschlossener Richter mitgewirkt hat, sofern nicht 
dieses Hindernis mittels eines Ausschließungsgesuches olme Erfol;; 

geltend gemacht ,,-ar; 

3. wenn bei der Fällung des Urteiles ein solehes Clfitglied des 
Gerichtes teilgenoITlmenhat, das infolge Ablehnung der Partel 

a usg e s ch 10 S s en worden ist; 
4. 'wenn eine Partei, die nicht prozeßhandlung'sfä ,Y<iL 

an dem Verfahren durch pinen nicht gesetzmäßigen Vertreter 

teil g en 0 m m e n hat; 
5. wenll im :\alllell einer Partei eine dritte Per~on ohne 

Bevollmächtigung eingeschritten ist; 

H. wenn hei Fällung des Urteiles ein Hichier mitge\\'irkt hat, .. h'I 
seine Amtspflicht im Prozesse einer Partei ff8ffeniiher auf eine "'{''''er, 
das SI rafgesetz wrstoßende VVeise y E' I' let z i h'~t ~ ." " -

7. wenn die Partei wegen einer gegen das Strafgesetz 
verstoßende'n Handlung de~ Geg'ners oder anderer Personell sa<'i,
fäll i g' g'cwordell ist; 

8, wellll die \\'irksamkeit des dem Urteile zugrunde Felegeuel! 
,;Irafgerichtliühen erteiles durch ein <!mkres, in Reehlshafl 
pnyaChSPlles, strafgerichtlielles Frteil aufg'choben i"t; 

\l. ,YCllll die PartC'i 

r"eldskräftifn~~ Ur!t·il 
nielli henützt IJat; 

ein in derselben Sache früher erg-ang'PI"", 
\'onH'isL das si" in dem er:,ten Pruzp",e 

10, wenn die Partei hezüg1ich einer im erslen Prozesse vorgel'l'a(;]J!('1i 
oder auch nicht ,-orgehraehten Tatsache ('ineIl Be \ye i se r b I' i 11)"t. 

desgleielH'l1, \I:eHll sie sieh auf eine reehtskräfti)2'e, gel'i,·.htlieJ", 

oder venraltllngsbchördliühe Elltscheidllll~' oder eiuen eJlell

solühen Vergleich beruft die YOll ihr illl {~rslen Prozes~,· uid>! 
henützt worden sind, und die für "ie im -'lleriluJJJ <leI' ~aehe pille: 
günstig'ere Entscheidung hätten herbeiführen künllPll: 

l1. wenn die Partei TalsaellelJ o(\ .. r Bc\\,·ise ynrhl·ill'-'i. 
die das Gerichl deshalb unberlieksiehlig,t gelassc'll JlaL \\:"il 

deren Berüeksichtig'llllg' die Vertag'un~r der Yerhaudlrmg' 110hH'llrli" 
gemaeht htlttc, und das GericlJt da \'Oll überzt'lld \\ar. c1::ß ,1ie P<lrl,'i 

diese in der BefüfehtUl1g der 'i'er,ehlel'plll1f!' ,10;' Erl"digung' tipI' An;.:· .. 
leg'enheil absichtlich yer"ehwiegen haI. ~ 

Ein auf Gl'Iwd Ge,tändllis~es od,,!' AiJ:;telllllJ;.! ~,!'efä]j I"" ~Crl ,,11 
kanu llur auf Grund der Punkte 1 bis 11 angefoehtel; werden, Aid 
Grund des Punktes 11 jedoch ,nur dann, ,H,llll die Partei die Ell!

~eheidung'. den V0rg'lpich oder den Bc"ei" im I'r,lpn ProZl'"se llil'lli 
henützt hat. 

J\'a..rl § :JG4 der Z, p, 0, kann das Urteil des (}pmeim]t';.!·l'rie!J;"c 

wegen (]Pr unler Punkt ] und a lll's § ;)63 aufgezähltell 

nur dann an8'eftichl(,ll 'H'I'(kll. \H'nn die Parlei (1,,;1 als 

der . .\nfl'chlllllf!' dienenrkn Cmsim"l olllle "ig-Plll'S rerselmld"ll n!('j;~ 
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lll<lclll'll kOlllltt>. :\R('j, P1lllkt ,~ 1md b c1es S 563 der Z. P. O. 
~arm ('ine Partei. die mit d(,lll Y('rfahren "im'erstanden war, das 'Grteil 
,ir" Orbrichters nicht mehr anfechten. Im Grunde des Punktes 7 
und 8 bt eine Anfechtung nur in dem Falle zulässig, wenn die "traf
Lare Handltmg durch ein rechtskräftiges 'Crteil des Strafgerichtes fest
~~"tpllt i\Urd~ oder wenn das Strafverfahren nicht wegen ~\Iangpls der 
Bpi\'eise, ,.:ondern ans einem anderen Grunde nicht eingeleitet werden 
1;:011l1\P oder nicht zur Verurteilung geführt hat. Die im § 561 der Z. P. O. 
ani2'eg'elwnp Frist beträgt ö ~fonate und ist vom Tage des Eintrittes 
de;' RE'i'ltiskrafi des gemeindegerichtlichen Urteiles orler 'l'om Tage des 
r,'r:;rJl"iehsahschlusses an zu rechnen; i"enn aher die Partei vom 'Wieder
a1If1·;aJllll,.:g-runde erst später Kenntnis erlangt hat oder erst später in 
dip Lauf' uekornmen ist, ihn g'eltend zu machen, so ist die Frist YOll 

.i;n0m 'Ta~e an zu rechnen, an dem die Partei Kenntnis edangt hat 
,:,d,~l' ,1<'11 Grund hätte geltend machell können. Mit AusnahmE' der 
Pllllkte t lind:) des § 5G3 der Z. P. O. kann das Urteil des Gemeinde
'.'('richte, nach Ahlauf \'Oll 5 Jahren, gerechnet vom Eilltritt der 
11<'clltskt'an c;deJ' Ahsdllllß des Yergleiches, nielli mehr anFef'ochten 
wt;{'(leJ1. 

Rekul'''. 

§ 63. 

L(,'getl einen Y01' Beendigung des Prozes.~es erbrachten 
Bescheid des Gemeindegerichtes, mit dem eine Geldhuße be
messen oder die Zahlung' eines Geldhetrages ausgesprochen 
wurde. ist in Klein- und Großgemeinden ein Rekurs mit 
aufschiehender \Virkllng an den Obel'stuhIl'ichter, in Städten 
an den Stadtmagistrat zulässig. Bezüglich eIer Frist eIer Berufung, 
der Rechtferiigm~g der Fristversäumnis und der Erledigung des 
Rekurses sind eHe vorhergehenden BesHmnmngl:'n entsprechend 

, anzuwenden. 

Anmerkung: 1. Gegen einc Entseheidung (Bescheid oder 
erteil), die in der Angelegenheit endgültig entsche~det,. ist ein 
Rekurs nicht zulässig. Gegen eine Entscheidung, dIe dIe Ange
leQenheit heendet, kann als Rechtsmittel nur ,lie vVeiterleitung vor das 
B;zirksg-erieht ange'\\'endei werden (§ 62,. 

2. Ge:;ren einen Bescheid kanu derjenige Rekurs ergreifen, auf 
den sich die ~ Verurteilung zur Zahlung eines Geldbetrages oder einer 
Geldbuße bezieht. 

3. G. A. XLIII: 1914 über die Gerichtsgebühl'en bestimmt für den 
HekuI's keine Gebühr. Der Rekurs ist ab gebührenfrei zu 
hetrachlen. 
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Ij~önftel' Teil. 

Z\vangsvollstrecku:ng. 

Z Vi angsyollstl'ec kUl1 g an f hewegIi che H11 d unb e\n~gjiehp 
Sachen. 

~ 64. 

(1) Die im Urteil angeordnete Zwangsvollstreckung kaun nur 
auf Antrag und nach Ablauf der bestimmten Erfüllungs
frist (Absatz 5 des § 59 dieser Verordnung) yorgenOl1l1l1en 
werden. 

(2) 'Wenn eIie Zwangsvollstreckung auf beweg'liehe :31:1ehen 
ohne Erfolg gebliehen: ist, wenn auf die gepfändeten Gegenstände 
Anspröche erhoben werden, oder wenn der betreibende Gläubiger 
mittels eines von der Gemeindeyorstehnng des vVolmortes der 
wrpflic:htetell Partei ausgestellten Zeugnisses beweist. eIaß die ver
pflichtete Partei Fahrnisse, die die Forderung deeken, nicht. besitzt, 
so ist eIer betreibende Glällbiger berechtigt, die, Zwangsvoll
stredmng auf dip unhewegliehen Saehen der yerpflichteten 
Partei zu verlangen. In diesem Fall ist ein den Vorsehriften des 
Zwallgsvollstreekungsgesetzes entsprechendes G("sneh 1W] dem 
Gemeindegericht einzureichen; das Gemeindegericht hat das Gesuch 
binnen drei Tagen behufs weiteren yorschriftsmäßigen Ver
fahrens an die zuständige Gl'uudbuclisbehörde, ,yem1 aber die 
ZYl'allgsyollstre,ckung auf unbewegliche Sachen angesucht wird, die 
in den Sprengel mehrerer Grundbuchsbehörden gehören. an die 
zuerst. genannte Grundbuchshehördt! Zll leiten und ist verpflichtet. 
fallsdel' zuerkannte Betrag durch Bf{riedigung yermindert 
wurde, dies in seiner Zuschrift ziffermäßig anzugeben. 

Der betr eibende Gläubiger kann bei den Voll
streekungshandlungen zugegen ;;ein, jedoch helasten die hieraus 
entstandenen Kosten die verpflichtete Partei nicht. 

(4) Im übrigen geschieht di~ Zwangsvollstreckung nach Art 
der Einhebung dbl' Steuern unter entsprechender Anwendung der 
diesbezüglich bestehenden Vorschriften. 

Anmerkung: 1. Im Verlaufe des Vollstreckungsverfahrens ist 
\'on jedem schriftlich oder mündlieh vorgebrachten Gesuch bei dessen 
Einreiclmni2' oder von dem im Vollstreckungsverfahren angefertigten 
ProtokollU nach dessen Ahsc.hlieiung vom betreibenden Gläubiger eine 
Gehühr \'on 30 h '1'0111 Bogen zu entrichten (§ 68 des G. A. XLlIJ: 1914). 
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2. :\ach § 34 des G. A. LIV: 1912 muß diE' Alwrdllun" der im 

Absatz 2 erwähnten Z,mngsTollstreekullg sehriftiich in drei Gleich· 
,chriften verlangt \yerden und muß die erste daHHl mit der Orig·iHal. 
urkunde helegt werden, die als Grundlage der Anordnung der Z\\·angs
Tollstreekung- zu dienen hat. Eine richterliehe Entscheidung oder ein 
richterlicher rergleieh kann unter fdeiehzeitiger Beziehung auf das beim 
Gericht hefmdlid1e Original in einfacher Abschrift angesdl10ssen werden. 

\renn die Z\yangsvollstreekung gegen mehrere Beklagte oder 
an mehreren Orten vorgenommen werden soll, so ist das Gesuch in 
so vielen Gleichschriften einzureichen, dar) jeder Beklagte und jede zu 
ersuchende Behörde (jedes Vollstreckungsorgan) eine erhält. Die für dis 
zu ersuehenden Behörden (Vollstreckungsol"gane) bestimmten Gleich
sebriftell silltl olme Beilagen einzureichen; der Schrift, di .. für die yer· 
pflichtete Partei bestimmt ist, sinll nur jene Be ilagen in einfach"l" 
),bscllrift anzuschließen, llic ihr noc.h nicht mitgeteilt worden sind l§ il 

de!' G. A. LX: 1881). 
~\Iangelhaft beleg·te Yolistreck1mgs~·C's!lche sind z\veeks Ergänzung 

dp!." J[iing·C'1 znrü,·lzug·ehen (~ ü des G. A. LX : 1881). 

:3. Auf die erste der Gleichschriften des im zweiten Absatz .'fe
nanrüc'n Y ollslrer·kungs,resuches ist ein S te m pe 1 Ton 1 K 80 h III 

klehen. 'Yenn das Geslll'h in mehr als drei Gleichschriftcll 
\yjrd, sindl"On jeder ,,'eiteren 30 h, wenn die Zahl der Bri.lag-en mehr 
als eine isL yon jeder weiteren Beilage 30 h in Stempeln zu entrichten 
Die BeilaFf; der Tierten und jeder weiteren Gleichschrift ist 
(~ 4 de> G. A. XLTIJ: 1\)14). 

4. Der YOl':.ra.ng bei Eillbehung der Steuern ist dureh Gesetz, 

:ulil;el XI: HiOS geregelt. 

Si c hel':' te lllill gSY ert"ügl111gPll. 

~ liD. 

"\Y('llli dj(~ IVeiterJpibmg der Angdegellhf'it ,;or das 
g;ericllt Hilgemeldet wurde, kanu sich der Vollzug der Zwang-s
vollstn'ckuug dlJrc·h das Gpmeilldegpricht nur auf Sichu'stellung 
der FordE'I"ung· l'l'streckc-n: pine Feilbietnng kamt \yedel' (mg~·

ordnet noch vOJ'genommen (durchgeführt) werden, noch kann dem 
betreilJPndpll Gläubiger die beschlagnahmte Forderung übertragen, 
Bargeld üb(JI'wlesen oder- der Gegenstand df'I' Klage ansgefolgi: 
werden. DiE:'SC' allf die Feilbietlmg bezügliche Bestiullmlllg 
jedoch nicht für be\\'egliche Sachen, die nur zu solchell l":oste~i 

verwahrt \yerden können, die zu ihrem IVerte oder zur Yer
minderullg ihres W"(·rtes 11ieht im Verhältnis stehen. 

Anmerkung·: 1. V,;urde die Angelegenheit vor das Bezirks·· 
gerkllt geleitet. "" ist da, üb"r t!011 Ynllwg der 
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RufiCe,elzte Protokoll naehträgliclt gleiehfaHs dem Bezirk:;g·eriellte zu 

üt,ersenden. (Letzter Absatz des § 163 der Z. P. 0.) 
2. "Wurde die Angelegenheit YOl" das Bezirksgericht weitergeleitet, 

so verfügt das Bezirksgericht in betreff der Zwangs\'oUstreckung, auch 
WeTlll das Gemeindegericht die Zwangs\'ollstreckung bereit" yollzogen 
bitte. (Fünfter Absatz des § 764 der Z. P. 0.) 

Sechster Teil. 

Schlnßbestimmungell. 

§ 66. 

(1) B('züglkh dpl' Einzalllung. Eillhebnllg 1md YenY8udullg 
d~l' auf Grund dit'S(']' Yprordllung verhängten Geldbußell siad 
diesdlwn Yorsehriftl'11 allZUlYPlldell, die hezüglich (h~r flru·ch das 
GH1WilldpgPl'icht in P oliz ei st r a fan gP legenhE:'i tPH vm·hii.ngtNl 

Gp]db1lßen g(·lten. 

(:!) Die Ver a11 t"\YCll't u ng clpl' diE' GenwindeziYilgPl'lclttshal'
izyit auSÜbplld('u Organe für im Laufe des Verfahreil':: verUl",::achte 
Schädpnist dnreh besondere Reehlsvol'schriflell, dic~ im tiemeilld(;

ziYilgerichtsyel'fahreli zu entrichtendvl1 S tE' m pE' 1 sim] du l'eh die 
Yor"chüften über dip Gt'richtsgpbühreH lilld übel' dh' Sh'Il1Iw[ uud 

G<'hülm:'1I W'l'egplt. 

(3) Die Gescbäftsdieustol'dnung des Gemeiudegerielttes 
iEl dnrth Yel'Ordllllllg dE's Inuellministers Z. 197200 aus 1914-
g"l'egdL 

A 11 ll!('rkHllf!. Siph .. tli"sp DienslOl'd1l1Jllg mltpr :\l". S di(~ses 

Bandc':'. 

§ 67. 

(l) Di(> \Virkulig diesPl' \'prol'dnllllg· l'l'slretkl ",kb auf das 

ganz(' t,ebipt des ungarischeJl Staate" einschJießlielJ Kroatiell und 
Sl;woIlien. Si" tritt am 1. Jänner 1915 in Kraft. :ßIit die",pm Tage 
wrli('l"(>Jl auf Grulld der Bestimmung des § 3 des G. A. LIV: 1912 
die Verfügl1l1gen aller Gesetze und Verordnungen und Statuk die 
sich auf das Verfahren in dell zum \Virkllngskreis der GemeilldlJ-
gerichte gpfJöl'enclen ZiYilsadwTl heziehen, ihrE' IVirkullg. gleiehviel, 
ob "je mit dPll BestirmnllngPll dieser Yerordllung übf'l'pinst.illllllE'1l 

oder nieht. 
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(:2) InsbesolHlt>re verlieren ihre "Wirkung. insoweit sie 
noch zu Kraft bestehe11: 

1. G. A. XXII: 1877, bezüglich des Verfahren;; in gering
fügigen bürgerlichen Streitsachen (BagatellangelegeJlheiten), 

2, Dito am 4. Februar 1878 unter Z. 413 erlassenen zwei 
Yel'Ordnllngf'n des Innen ministers und Justizministers über die 
Inkraftsetzung und den Vollzug des G. A. XXII: 1877 und die 
Gesehäftf'orclnnng in bezug auf kleinere bürgerJiehe Prozeßangelegen
heiten. 

(3') Das Gpmeindegel'icht yerfährt in solchen Angelegenheiten, 
in denen das Verfahren bei Inkrafttreten dieser Verordnung noch 
nicht beendet ist, nach den Bestimmungen dieser Verordnung. 
In bezug auf den Wirkungskreis und die Zuständigkeit des Ge
meindegerichtes sind in diesen Angelegenheiten noch die früheren 
Bestimlllungen maßgebend; jedoch kann wegell Mang("ls des 
\Vil'kung'skl'eises oder del' Zuständighit der Pl'ozc'ß nicht 
stelJtwerclen, ,renn der Prozeß gemäß diesel' Verordmmg m d.,!1 
\VirkiJlIgskrpj" und zu!' Zu:,tälldigkeit des Gpmf'indegerithtes 

1 

Vorlag'c' dl's G""('!JiinsslüC'k(~;; all d('ll Ollt>l'stuhll'icltter 
i \Y t' eks Eu ts clH~ i cl 1J 11 l,!' d l'l' J}('tl'(~ff:, d (!:' GI'l'ichtsstawles 
d('s Gemeindeg'eritlltc~" ent:SlandeneH StI'pitfrage. 

Zahl p, 16/:l. Gemeimlegt'riC'ht dt~r Groß-
gemeilld(~ yLtttersdorf. 

Hen' Olwrstuhll'ichter! 

111 der Prozeßallgeh'g'E'Jlhcil dp,,; Joharm Groß g(~gc'H Peter 
KJeiu ,ypgen .40 K samt ~(oheIlgelJührf;lI hat das Gemeindeg'(,l'icht 
der Großgenwincll' Obpl'puUeltdorf gemäß unter 'j. angeschlossenen 
Besdwide,,; die Klage mit der BegTünclung zurückg'elYieseu, daß 
m dies(,l' Angelegelllwit das Gemeindeg'ericht j\lattm'sdorf zu

ständig sei. 
Das Gemeindegerieht l\1attersdorf hat df'll Prozeß mitteb 

Bpscheides - der den angeschlossenen Akten beiliegt - einge
slellt, v\Teil das Gemeindegeritht Oberpullendorf zuständig' ist.. 

Daher legen wir alle Prozeßakten mit Aktellverzeldmis zm' 
Elltseheid Img der so entstandenen Streitfrag(' YOl'. 

}Iattersdor[ am 12. Juli 1915. 

Julins HötLillger ni. p. Kar-! GiUig Ill. p. 
GPIlI (·imklJotiil'. Genleindel'i{'hter 

*) Ahkürznng für : G- G. 1. 
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lInste!' II 
zu § 22, Absatz 3 der G. G. L 

Prozeß,'ülstellender B,'scheid weg'eu Befangenheit 
des Gemeindegerichtes. 

(I~t im Protokoll [Muster lIder Gem, Ger. Dienstordnung*)] in die 

Rllhl'ik 3 der z\yei!('n Seite zu schreiben,) 

Be sdH'id. 

Das Gl'n]('iudeg'pric-ht stellt dPll Prozeß ein: 
,yeil 

GPI' Kläg'el' der Sohn des Geuwinderichtel's Karl Gillig ist und das 
GemeindE'g'l'ricbt dalwr inten'ssi('rt ist (~ 20, § 21, PUllkt 3 und 

§ 22 der G. G. L). 
Der Kläger kanu spille Forderung bl'i ~('m Bezirksg'f'richt 

gdtend machen (§ 758 der Z. P. 0.). 
BE'r Besclwidwurde in Gegenwart deJr Parteien kundgegehen. 

11aUersdorf. am 3. Ang'ust 1915. 

Kar! Gillig m. lJ. Johalm GiHig lll. p. 
Gemcindel·irhter. Kläger. 

Julins Höttiug'el' 111. p. Karl Gärtner m. p. 
Gemeindenotär. Beklagter. 

(Dieser Be~cheid ist mit Datum, Aktellwhl und Bezeiehnlllw des Ge
meill(IEgEr.iehte~ und der Partei dem Kläger amh ~chriftlich ausznfol~en,) 

*", Ahkürzullg für Gemcindegerichl5<li€l1stürdmlllg: G. G. D. O. (siehe 
nJJter NI'. in die!'em Band), 
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lInster HI 
zu § 26 der G. G. I. 

AussdIließuug vom Verfahrell. 

(ist in Rubrik 3 der zweiten Seite des Protokolls (l\1u~ter 11 der G. G, D. 0.) 
:zn ~Chrl)ihell.) 

Bescheid. 

Das Gemeindegerieht sehließt den als BeyoHmäel!tigtel} dps 
Beklag·teu l'l'sebipnenell Ylartill Dick yom Verfahren aus: 

,,\yeil 

das Bezirksg'erieht VOll Oberpullendorf den Martin Dick mit l'cchts
kräHigem Urteil Z. B. 2969/1915 'wegen vVinkelscbreiberei Wl'

ur!pilt hat und dieser daher nach § 25, Absatz 2 der Gemeillde
gE'richtsinstruktion nieht Beyollmächtigter sein kann. 

Da aJwr infolgwkssen der Beklagte olllle Vertretung' hh~iht, 

vertagt das Gemeindegf'r1cllt die Vf'rhcllldlung a1l1' dell W. August 
1915, vorm. 8 ChI'. lmd ('l'll1almt d,'lI Beklagtell, zum lleuerlichen 
Verhandll.lngstermill f'lIhn~d('r Jll'l'söll1ieh oder durch einem ein
wandfreien BevollmächtigtPll yprtrdeu zu ersdleiuP1J, da das 
G('llwindegericht ihn als Jlieht C'l'schienell anSdH:'ll \yül'de, wenn 
aus sE'inem VerschuldeIl odel' aus d('m seilws Beyollmächtigten 
auch die ll(~llerlidw VerhandluJlg niebt ahgehaltell IYPl'den könnte. 

Da" Gpllleindegericht ~H'l'pflithtct deli Beklagtpll gleichzeitig. 
div Slellljwlg'ehühl'. cl<,]' heutigen Verhaudlung' mit 30 h für den 
Kläger innerhalh 15 Tag(~l1 Zll bezahlell, ordnet diesbezüglich die 
Z\\'angsyollstn'ckllng an ,md delegiert zu deren Vollzug den Ge
llwilldf'l1otär Julius Höttinger (§ 26 G. G, 1.). 

Diesl'l' Bescheid '\yurdl' yedauthart und ist dem Beklagll'll 
schri!'tli('h zllZllSfelll'l1. 

Karl Gillig m. p. 
fi-(1111pjnllerichteJ'. 

Juliui' Höttinger m. p. 
'-:;emeinr]enotär, 

.losef Berger m. p. 
als Kläger. 

}Iartill Dick m, p. 

(Dieser Bf'sehpicl ist datiert. mit der Aktenzahl yersehen, miL einer da:, 

Gemeindegericht und di" Xalllen der Partei enthaltenden Rubrik df'111 Bpklagten 

Z1JZllsteHen.j 
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lInster IV 

zu § 27,' Absatz 2 der G. G. 1. 

Zalll 1 Hj/~)15. Vorstellung der 
Großgemeinde Mattersdorf. 

Armutszeugnis 

üher da" Ge."lIch des JolJal1l1 Pal-ttler, Einwohner yon Mattel'sdol'f, um 
G~!\\'ühnmg df,s ),rmenrechtes in seinem geg'en Michael Bu;g'er, 
Eil1\'l'Ohnel' von Oberpullelldorf, ,yegen 20 K samt Nebengehühren 
anzll"trengpllden Proze,.:se. 

Die Großgemeinde }tlattersdorf bestätigt hiemit, daß Johan~l 
Pari Ller. Einwohller von :Vlattersdorf, von Beschäftigung Schuh
macher, kein Yermögen besitzt jährlich 4 K direkte Steuern 
hezahlt und yon Besitz, Kapital, Renten, Arbeit oder Dienst kein 
größel'(~s Einkommen hat als der an seinem VV olm orte üblirhe, 
lZewöhnliche Taglohn beträgt. 

YOll der Richtigkeit dc"l' Angaben dieses Zeugnisses hat sich 
dif' (xemeindevorstehung auf Grund unmitteJharerKemünis Ühet'
z(~rl!:mng ver,.:chafft. 

}!attNsdorf, am 19 .. luli 1915. 

. luli ll~ Höttillg'el' m. p. 
Gi'Ineil1clC']}otHr, 

Ctesehen: }[attersdorf, all1 20. Juli 1915. 

Kar! Puch m. p. 
Ol"'rstuhlric hIer. 

Kar! Gillig Ill.p. 
. Gemeilltlel'iehiel'. 
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)Instel' Y 

zu § 28 der G. G. 1. 

(Die POI·tsetzulIg diesps J.lblstei'S siehe in lvb..<ster X) 

ScllriftIicllc Kla,gc, 

Gemeindegericllt in }Iattersdorf. 

30 h Stempel. 

Emmerich Günesch schuldet mir an Lolln aus meinem 

Dienste als Winzer 50 K. 
Ich bitte daher das Gemeindegeritht, ihll vorzuladen und 

zu verpflichten, mir 50 K Kapital. 5% Zinsen vom Tage der' 
Eingabe der Klage uud die festznsteIlenden Prozeßkosten inner
halb 15 Tage zu bezahlen. 

Kar1 Rottensteiner m. p. 

Gegensiandshezeichnung der Klage. 

Gemeindegerichi. 

Mattersdorf . 

Klage 

des Kad Rottensteiner, 'Winzer 
aus Mattersdorf. vertreten durch 
Dr. Fritz Pohr, Rechtsanwalt aus 
Ödenburg (Wiellergasse 16), gegen 
EmmerichGunesch, Einwolmer aus 
Mattersdorf, wegen 50 K samt 
N ebengehühren. 
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lUuster VI 
zu § 28 der G. G. I. 

(Die FOl'tsetzun,q dieses Jlusters siehe in Jluster XL) 

Schriftliche Klage. 
Gemeindegericht m Ödenburg. 

3ü h Stempel. 

Alldreas :Ylüller schuldet mir an Kaufpreis für ein Paar 
Sdmhe 32 K. 

Ich bitte daher das Gemeilldegericht, ihn vorzuladen und zu 
n~rpflichten, mir 32 K KapitaL 5% Zinsen yom Tage der Ein
gabe der Klage an gerechnet und die auflaufenden Prozeßkosten 
innerhalb 15 Tage zn bezahlen. 

Robert Türk m. p. 

Gegenstandshezeichnllng der Klage, 

Gemeindeg'ericht Ödenburg. 

Klage 

des Robel't Türk, Schuhwaren
händlers aus Ödenburg, gegen 
Andreas Müller, Postbeamter in 
Eisenstadt (Bahngasse 42, II. St., 
Tür 6) vvegen 32 K samt Neben
gphühren. 
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lUnster YII 

zu § 28 der G. G. 1. 

(Die Fortsäzun,q dieses Jllusters sitheiu Jlul5tel' XIl.) 

Scluiftliclle Klage. 
Gem(~jlJ(]egerkht m Ödt'I11mrg. 

30 h StempeL 

Der "Ödenburger Schuh"erl'ill" schuldet mir für Druck
sachen zu Propag'alldazvn~ckell 48 K. 

Ich bitte daher das Gemeindt'gE'l'idü,ihll yurzuladpn und zu 
verpflichten, mir 48 K KapitaL 5% ZiJlsen H1J11 Tage der Eingabe' 
der Klage und die (,twa au[];nJJ','ll,kll Prozpßkostell imwl'haJb 
15 Tag'en zn bezahleil. 

Andrea;;: GärülPr Jl1, p, 

Geg.l'llstalJ,ls])('zl'ichU1l1Jg der Klage. 

Gmwindegerieht Öden}'lll'f!' 

d,~", Bn {']j(lru ckl'I's Alldrpa::i Gärt1H~r. 
()(}elllJm'g', Bankgasse 10, Parten(" 
W'gl'll den Ödellburger ~ Schul
yp]'('in" \n~gt'tl 48 K ;:.:amt NpJwn

g'phülm, I 1. 
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Jl'Inster VIII 
zu § 28 der G. G. L 

(Siehe Fortsetzung cUeses .JI'usters in Jluster XX.) 

Schriftliche Klage. 
Gemeindegericht in :N eusiedl am See. 

30 11 StempeL 

Alexander Varga sen. und Alexander Varga jUll. haben von mir 
ein Darlehen yon 50 K erhalten und verpflichteten sich, dieses 
mir am Allerseelentage 1915 mit 6% Zinsen zurückzuzahlen. 

Da sie nicht zahlen, hitte ich das Gemeindegericht, sie vor
zuladen und solidarisch zu yerpflichten, mir 50 K Kapital, 6% 

Zinsen ah 1. Noyember 1915 und die etwa auflaufenden Prozeß
kosten innerhalb 15 Tage zu bezahlen. 

Zeuge der Ang'elegenheit ist Julius Krieg aus Neusiedl 
am See. 

Smmwl Bidner m. p. 

Gegenstandsbpzeichnung der Klage. 

Gemeindegerieht Neusiedl am See. 

Klage 

d(~s Sanmel Bidner, Riemers aus 
Neusiedl am See, gegen Alexander 
Varga sen. lUld Alexander Varga 
jun., heide Kleillgrulldhesitzer aus 
Neusiedl Clm See, wegen 50 K 
samt Nebengf"bühren, 

287 

Jlnster IX 
zu § 28 derG. G. 1. 

I Die Fortsetzuny dl:eses .Musters siehe in JIustpl' XIIL, 

Protokoll über eine mündlich vorgebrachte Klage. 
(Erste Seite.) 

Protokollzahl: 112/P 1916. 

Protokoll 

anfgC'1I011111WJl heim Gemeindeg'ericht in Eisen stadt am 10. Alai 
1916 ülwr einc' 1mler ohig'er Zahl allgeSTrC'ngte Ziyilsac1w. 

30 h Sh'mpcl. 

Klage. 

1. :\auw ulld 'Wohnort des I Johann Starl,,! E/:,sfllstadt. 
Klägers 

2. Name lUld Wolm~)l~t c1e;1 
! Beklagten 

3. Betrag der Fordenmg' 50 K 
1---------------'---·---'----, 

4. Art der Forderung (Dar-
lehen, Pachtschilling, Kauf- Kaufpreis für einen 
schilling) 

5. Anführung' der Beweismittel 
des Klägers Bestellbrief. 

~-------------I 
6. Zur Verhandlung vorgela-

Der Klä,aer und d!'?' Beklctqte. den werden: ~ . 

Xach Verlesung gefertigt: 

1tlartin PWliiner Iii. p. Jolwilit Stark /11. p. 
Gemeinderichtel'. Kläger. 
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l\'Iuster X 
zu § 29 der G. G. 1. 

(Fortsetzung des il1usters f~) 

Zurückweisung der Klage mangels 'Virkullgskl'eises, 

Z. 1ü9/i P. 1915. Gemeindeg-ericht der 
Großg'emeinde l\1atter"dorL 

Betrf'if: Prozeß de::, Karl Hottellsteiner gegen Emmeri<:h Gnnesch 
weg-Pll 50 K samt Nebengebühren. 

Beseheid. 

Das Gpmeilld('g'('ric:ht weist die Klage im Grnnde des § 29· 
üet G. G. 1. zmüek 

,n~il 

derWillZel' eil! wirl'-'('haft:liellPI' Gehilfe ist, das Gesetz IS 6~ des 
G. A, XLY : 1907) die Gelt(~ndmachung der Lohnforderung eines 
\yirt",el!aftliclwll GpbiJfE'lI YO]' den Yerwaltungsbehärden yorschreibt
und iJlfolg'(·de;-::-:eJ[ da" Uempilld('g'pricht in dieser Sadle J!ach 
~ 8, PUllj~t 4 der G, G, L mang'els 'iVirknligskreises Dicht 1"01'

geh(~l1 kauJl, 

E;,: st(~ht dpJl1 Kläger rrä imwrhalh 15 Tagen nach Empfang 
dieses Bescheides beim Gcmeindegericht anzumelden, daß er sein,,, 
Allgelegenheit an das Bezirksgericht weiterzuleiten \yünseht. 

Hievoll Yl'l'ställdigt das. Gemeindeg'ericht den Kliiger im \Yr;ge 

s(~iJWS r (,1't1'('te1'5: Rechtsanwalt Dr. Vittor Groß. 

Karl GiHig m. p, 
G(>'lll\'il';deJ'jchTe~' 

l\Iuster XI 
zu § 29 der G. G. I. 

(Fortset.zung des Jfu.ster.s 
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Zurückweisung (leI' Klage uumgels Zuständigkei1L 

Z. 187/2 P. 19Fi. Gemeindegericht deI" 

Stadt Ödenhurg. 

Betreff: Roberl Tür!;: gegml Amtreas Müller \n!lr('U 3~ K sam:, 
K eheugebühreJ 1. 

Beselleitl. 
Das Gemeindeg'ericllt weist die Klage auf Grund de3 § '::9 Ui:1 

G. G. 1. zurüek, 

,yeil 

der Beklagte nach AllgalJ(~ Uei'Gegl'H,.;taudsJJezeidlllUllg 
in Eisenst~dt, Bahngasse 4,2, II/Tür 6, daher nicht im 
diese" Gemeindeg'eriehtes ,,'olmt und weil der EJägel' keill!' 
besonderen Gründe anführt die die Zuständigkeit dieses Genll'imk
gerichtes gegell den im Sprengel eines andel'en Gemeindegf;riebte'O 
wohnenden Beklagten hegrüllden würden: das Gmneindeg'el'ieht 
i"t somit nicht znständig. 

Der Kläger hat seine Klag'e heim znsl.ündig·Pll Gl'meilldt-
lJ'eriehte einzureichen; im Falle der Unzufriedenheit mit diesem B,;
;cheide sLeht €s ihm frei, sich an den Bürgermeister d(~l' Stadt 
Ödenburg zu wenden oder innerhalb 1.) Tag'en uadl Empf;Hlf,-:' 
dieses Bescheide" hei diesem GemeindegeridÜ 'lllzumeidell .. da1\ 
er seine Ang'eleg'enheit an das Bezil'ksg(~ri('ht yn~ilel'zuleiü~[; 

wünscht. 
Hieyon verständigt das Gellleindeg'el'ichl deli Kliigd' sdn'irt1kh 

Ödenhmg. am :21. August 191~). 

18 
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linsteI' XII 
zu § 29 der G. G. ,1 

"", (Fortsetzung des Jlustel's .. VIL) 

Zurnck"we:hmng der Klage wegen Nichteignung zur 
Vorladung. 

Z. 2692 P. 1915. Gemeindegerichtder 
Stadt Öclenburg. 

Betreff: At1(!reas Gärtner gpgeu den "Öclellbnrger Sehulverein" 
wegen 1-8 K samt ::,\p}wngebühren. 

Bescheid. 
Das Gel1ll'indegericht ,veist die Kla;;re auf Grund des §29 

der G. Ci. In;;:tr. zurück, 

,YeiI 

wed('l' der gesetzliche Vertreter noeh die IN ohnung des Beklagten 
atlgegeben ,ymde und die Klage daher zur Vorladung nicht g'e
eignet ist. 

Nach Ergänzung dieses :Mangels kann Kläger seine Klage 
mc:uerlich einreichen oder aber innerhalb 15 Tagen nach Empfang 
dieses Bescheides beim gefertigten Gemeindegericht anmelden, 
daß er seine Angelegenheit an das Bezirksgericht 'weiterzuleiten 
wünscht. 

am 8. September 1915'. 

J charm Karner m. p. 
Gemeinderichter. 
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)Iuster Xlli 
zu § 30 oer G. G. 1. 

(FortsetzullJ des JInste/'s LYju:eiterc Fortsetzung siehe in 
Jlustel' XIX.) 

Z. 112/2 P. HH6. 

Vorladung. 

Gemeindegericht der 
Stadt Eisenstadt. 

Yorladesehein in Zivilsachei!. 

In dpl' Pl'ozeßalJgelegenheit clps Johann Stark als Kläger 
-gegeH Eyon Schlauberger) angestrengt wegen 50 K -- h samt 
Nebpnglobühren lade ich die obgenannten Parteien ........... . 

zur Vei'handJung der Angelegenheit am 28. Jlai 1916 vor
mittags 8 []Jw in dem im Stadtma.r;istratsgebäucZe (Bankyasse 14) 
Tür 14) befindlichen Amtsraum des Gemeindegerichtes zu er
scheinen und die auf die Forderung bezüglichen Beweisp (Urkunden, 
Z('ugen) zur Verhandlung mitzubringen. 

Eisenstl1clt) am 10. Jlai H116. 

J[artin Pummel' m~ p. 
Gemeindel'ichter. 

An m er kun g: Folg<'ll des AIIshleilJew' sind auf' der ,Hückseite 
angegeben. 

Den Yorladeschein, Z. 1LJj2 P. 1916) halw ich übel'llOmmell. 

Eisenstadt; am 10. JIai 1916. 

Johann Stark m. p. 
Kläger. 

Zugestellt durch: 
Pmnmer m. p. 
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l\Iuster Xl Y 
zu § 31 der G. G. J. 

Vorladung im 'Yege ih~r vorgesetzten Behijrde, 

Z. 193/2 P. 1915. Gemeirldeg-ericht d8f 

Stadt Rnszt. 

An . da,.: Oberstuhlrichteramt in 

Eben stadt 

Den im DielJste des Oberstuhlriehteramtes "tehelldE;ll Kauz·· 
listen Eg-on Borg-er habe ich in einer geg-en ihn laufenden 

ProzeßangelegE;nheit vorgeladell. 
Ich bitte um Zustellung 

scheines und Rücksendung- des 

RuszL am 10. Mai 1915. 

des beigeschlossl~llell 

Zustpllung-sscheines. 

.Tohallll 
Stadtrieht.eL 

rn. p, 

Jluster XV 
zu § 34, Abs. 2 deI' G. G. 1. 

Verhängung einer Geldbuße wegen ungebörigen 
Benehmens. 

([n Rubri7~ i5 der dritten Seite des Protokolls.) 

Besclwid. 

Der Kläger Audreas Ritter hat den Zeug'en Joset' Müller 
,Yähn'lld des V ort.rag'es seiner Zeug'enaussage mehrmals durch 
Zwischenrufe gestört und ihn mit den "Worten: "Auch sie wollen 
nicht die Wahrheit sagen" beleidigt. 

Aus diesem Grunde bestrafe ieh ihn im :Sinne des § 34, 
Absatz 2 der G. G. 1. mit einer Geldbuße von 6 K, die er bei 
sonstig'er Zwangsvollstreckung innerhalb 15 Tagen bei der Ge-
meindekasse einzuzahhm hat. . 

Der Kläger ist berechtigt, g'egen diescH Bescheid innerhalb 
15 Tagen einen an den Oberstnhlrichtel' gerichteten R(~kurs beim. 
GpJ1lpindegericht einzmeic:hell. 

Dieser Bes.cheid \yurde sofort. wrlautbarL 

Oberpullnedorf, am ß. Oktober 1915. 

(A.nzuführen an der im Vel'handhUlg'spl'olokoll enlspreehelldeu 
SiEdle, 11l1ter Ansetzlmg des Xamens des G()llleindegerichtes, der Altell

zahl rilld der Lnterschriften.) 
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~luster XVI 

zu § 35. der G. G. 1. 

Vergleich. 

(Z1/ schreiben m Rubrik 3 der zweiten Seite des 

protokolls.) 

Zwischen den Parteien kam folgellder 

zustande: 

30 h Stempel. 

Dei' Kläger läßt yon SeiIH'l' Fordel'lUlg' tj K nach und 
fordert weder Zinsen noch Kosten. Der Beklagte verpflichtet 
die aus der eingeklagten Forderung verbliebenen 30 K in Teil
beträgen, und Z\Yar 10 K am 1. November H1l3, 10 K am 
15. November 1915 und 10 K am 1. De;wmber Hl t:) cJ('l1l Kläg('r 
zu bezahlen. 

Das Gemeindegericht ordnet die Zwangsyollstrerkung des 
Vergleiehes an "und betraut mit derpn YoIlzug den GPllleinrknoh1J' 
Ludwig Katz. 

Ludwig Schön m. p. l\Iartill Reidd m. p. 
Gemeinderichler. Kläger'. 

Ludwig Katz lll. p. Johalll1 Kurz m. p. 
Ge1l1Pindenotilr. Bl'klagter. 

zu § 38, Ab:;. 1 der G. G. I. 

Bekanntgabe der Abstehung von der Klage. 
Z. 46914 P. 1915. Gemeindegericht der Groß-

gemeinde OberwartlL 

Betreff: Pet er Weber gegen Paul MüHer wegen 40 K samt Nehen
gebührell. 

Besclleid. 
Der K:lägerhat in seinem heute eing'ereichten Gesuche 

angemeldet daß er vom Prozesse absteht. 
Indem ich dem Beklagten diese Anmeldwlg' zur Kenntnis 

bringe, verständig'e ich ihn gleichzeitig, daß ich, falls der Beklagte 
innerhalb 3 Tagen nach Empfang dieses Bescheide,:: J licht melder, 
daß er die Verhandlung des Prozesses wünscht. den ProzerJ 
einiitellen werde. (§ 38, Abs. 1 der G. G. L) 

Oberwarth. um 10. Dezemher 1!)15. 

8 
zu § 

Z. 38/4 P. 1915. 

Michael Thurm~r m. p. 
G{'melndel'ichter,. 

Abs. 2 der G. G. I. 

Gemeindegericht d"r Groß
gemeinde Mattersdorf. 

Beirpff: Rohert Bürger gegell \Yilhelm Kessler weg(~n 20 K samt 
N ebeng·ebühren. 

Bescheid. 
Der K:läger hat heute mündlich augemeldd, daß er in 

seinem mit Klage vom 10. Juni 1915 angestrengten und noch nicht 
beendetem Pl'ozeß vom GemeindegerichtsV(~rfahren absteht. 

InfolgedesseH stellt das Gemeindegericht . den auf 
Grmld des § 38, Abs. 2. der G. G. 1. ein und stellt beiden 
Parteien diesen Bescheid schriftlich zu. 

Mattersdorf, am 3. Aug'ust 1915. 

Ludwig Bauer m.p. lVIartin Hoch m. p. 
Gemeindnlot/fl'. Gelnet'j1der·ü~hf.eT(, 



lInster XIX 
zn § 37~ Abs. 3 der G. G. I. 

(F'or'fstfZtlllg dei5 JIustel's XlIIj u:eitere Fortsetzung siehe in 

~lIustel' XXI.) 

Vertagung der Verlmndluug von Amts wegen wegen 
lIangels der Eigenllerechtigung. 

30 11 Sten1peL 
(Zlceite Seite.) 

\Tt'rhalldlnng am 28. JIai 1916. 
---~-, 

Pummer liIartin, 

Gemeinde6chtel'. 

1. ~ame und Stellung der I 
Mit?,liedel' dtOs Gemeinde- I 
gerIchtes ' 1--------------

12. ?\amell der el'schienE'lwn I -Die Parteien 

persönlich 
,1 

Parteien oder ihrer Bf'yoll- I 
, mächti gen i 
1

1

- 3-. -E-J-:k-Ia-"l-'u-n-g-e-n--el-es-K-I-ä-g-e-l'-s -u-'-jJ-d--d-e,;-" -B-e-k-'.lc-lg-t-e-n-t-n-ld-\\-r e-s-:e-n-I,I 

f der Aussagen der verhöl'len Zeugen (Sachv(~rstäncligell), 'I Vergleich Oell>l' Urteil des Gemeindegerichtes I 

Der Kläger gibt alt} daß er dem Beklagten auf dessen 
Bestellung eilten SOl1l1nrrCl11Zu,fJ ai/gefertigt hat j er fordert dessen 

Preis: 60 K. 
Der Beklagte weist seinen Geburtsmatrikenauszug 'V()}'y dem

er am ~6. April 1896 geb01'en und daher nicht eigen-

[;p.rechtiflt 1st, 
Bescheid. 

Das Gemeindegei'icht vertagt die Verhandlung von Amts 'leegen 
auf' den 20. Juni 1916) vi))'mittags 10 Uhr) und trägt dem Kläger 

auf; den geset.zlichen Vertreter des Beklagten binnen solcher Frist 
bekanntzuyeben) . da[j beim neuen Verhandlungstermin die Ver

handlung ohne Hindernisse abgehalten werden lwnlt. 
Der Kliiger meldet hierauf sofort an; dafJ der gesetzliche 

Verfreter des Beklagten dessen Vater Jal;obSchlauliel'ger i,~t und 

in Eisenstadt) Spitalgasse 14,wohl1f. 
Nach Verlesung geschlossen. 

Martin Pummer m. p. 
Gern.eindericldr:i'. 

Johann Stark m. p. 

.bgOl! 8chlauber,cJer m. p. 
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)Iustt'l' XX 

zu §§ 40 uml 59 der G. G. I. 

(FOi'ff.efZllilg de,~ Jlusters VIII; f.iehe ~l[uster XXII ynd Fi)rt

setzung in JIuste)' XXIX.) 

Vel'handlungspl'otokoH und Urteil. 

Pl'otokollzahl (kr Allgelegellhcit: P. 180/8 1916, 

Protokoll, 

,\UfgellomlllC'll hdm Gemeilldegericht d1'1' Gi'oßgemeinde NeusiecU 
(Im See am 1. DczembC'l' 1915 in der unter obiger Zahl ange
strengten Zivilsach~, 

30 h Sh,mpeL 
Klage. 

L ~am{; lIud \Vohnort des 
Klägers 

2. ::.ianw lInd VVolmort des 
Beklagten 

3. Bt'tl'ag dC'l' l~orderullg 

4. Art der Forderung (Dar
lehen, Pachtschilling,Kallf
schilling u;;"v,) 

5, Anführullgde>r B(',wi;;mittd 
des Klägers 

6. Zur Yprhandlung \vurden 
yorgpladen 

8amuel Bidner 

I. Alexandel' fixrya jun. 

II. Alexander rf/rga seil. 

siehe schrifTliche Klage 

Die Parteien und .Ju7ius Krieg I 

als Zeuge ' ! 



(~lCeite Seite.) 

rerhandlung am 1. Dezember 1915. 

I I 

1. l\ame und Stellung der I Josef' Schlage!'J Gemeinderichtel' I 
:JIitgliedu' dl'O" Gemeinde- I Johann Berger; Gemeindenotäi' i 
gerichte::: I Karl Kruger) Gemeindelcassier I 

________________ 1 I 
I 

2. l\anw dvl' erO"chienenen Par- I 

_t\_'i_el_1 ___ 0_d_el_' __ i_h __ r_el_~ __ B_e_V_O_ll_-~ _____ 1)_1_:c __ p_a_1_'te_i_el_l_
1

_1e_'_'s_ö_n_'i_cl_' ____ ,1
1 

_ mächtig'ten 

3, Erkläl'l1ugl'll des Klägers und des Beklagten, 'iVeselI, der I 
Au:::sagell der verhörte"n Zeugel,, (Sachverständigen), Yer- 'I 

glpieh odpl' Grteil des Gemeindegerichü~s 

I 
lJ(·r Kfägcl' trügt setne Kla.ge gleicltlautendmit der schrift@ 

licl, ii/;eri'eichtell W/'. 

Der Beklagte H/'. 1 besti'eüet,/'om l{}iiper ein Darlehen 

genonnnen ZII haben. 

Der Brldagte NI". 11 gibt die AU/lwkme des Darlehens sowie 
allel, die Behauptungen des Klägers, betreffend Zeitpunkt der 
Riic!.:zahlllltg lind Zinsen zUJ kann Jedoch end zu Nel.~jahr be,zahlen. 

J)IT Zn/ge Julius Krie,g erldärt nac7l ordnulIgsllu7{Jiger 

Ernwlllllmg: , 

,Je" bin .'J 1 Jahre alt und unbeteiligt. 

1ell war im Geschäfte des Klägers zll.rJegen) als der Beklagte 
;'\'1'. II ((/I Darlehen 50 J{ entgegennaJlln; zuge,geu 'war auch der 
Bekl1lgft NI'. J, sonst war niemand mehr anwesend. Als der 
Beklarl fe lI'r, 1I (las Geld einsteckte) sagte der Kläger :))Die Zahlung 
muß aher piinktlich sein((, worauf' Bekla.rJter Nr. 1 antwortete: 
!JP-ürchten Sie nichts) ich bin noch 50 K wert, Sie können mich 
ja einklayell." Eine schriftliche Niederlegung habe ich nicht 

gesehen. ii 

Der Zeuge bek/'ä{#,gt seine Aussage unter Berufung auf sein 
Gen'lösen j der Kläger zahlt ihm als Zeugen,gebühr sofOJ·t 1 K aus . 

.Jnlius Krie,g m. p. 
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Dei' Kläger bittet den l}e~dagten Ni'. I als zahlungsp{lich#'lwfI 
Giranten zu verudeUen. ~, . 

Dei' Beklagte .N}'. 1 gibt zu, daß siel, die Sache gemäß der 
8childerun.rJ des Zeugen zugetragen habe. 

Hierauf f'ä1!t das Gemeindegel'icht fo1,gplides 

80 lt Stempel. 

T • Beide Bek1agfe sil1,i solidurisc!tcerpf!Jchtet dem KLäge}' 50 K 
Kapital saint 6 Prozent Zinsen ab 1. Novembel' 1915 und 1 K 90 11 
Prozeßkosten innel'hal~ 15 Tage zu be,zahlen. 

Das Gemeil1degericht ordnet die Zwangsvollstreckung an und 
entsendet zu denn Vollzu,9 da" Gemeindwoollstreclwli.f!sol',gan 
(ExekutOl) Johanu Ehrlich. 

Be{J'I'ünäuJt{J : 

Auf' Gmnd des Gestäu.duisses des Beklagten NI'. 11 stellt 
das Gemeindegericht f'est) daß er vom Kläger 5U K an Darlehen 
empfing und deren lNlek,zahlung mit (J Prozent Zl:nsen f'ür den 1. No
vember 1915 'versprach. Auf Grund des Geständnisses des Beklagten 
NI'. 1 stellt PS dessen Erklärung f'est; daß auch er. 50 K wert 
sei umd der Klüger auch ihn in PmzejJ ziehen könne. 

Da dei' Klüger uach Fiilli,gkeit des Darlehens rechtmäßig 
fordert, die f'est.gestellte El'kliirung des Beklagten Ni'. 1 die Über
nahl1/e der Zahlun.Cfslwf'tung bedeutet) -ist der zahlungspf#chtige 
Girant mit dem Hauptschuldner solidarisch verantwortlich J' infolge
dessen mußten lm'de Bekta,gfe im Sinne der K1a,ge verpflichtet 
werden. 

Dieses UdeilwllJ'de so/'ort kund,gemacht und nach Verlesung 
gefertigt. 

Joser Schlager 111. p. 
GemeindM·1chtel' . 

JohaJ11l Berge!' ilI. p, 
Gem.eindenotär. 

Karl Kruger m. p. 
Gemeil1dekassieT. 

Samuel Bidne!' m. p. 
Kläger. 

Alexandel' Varga sen. m. p. 
11. BelclagteJ·. 

A lexander Varga jun. m. p. 
L Bekla,lJtet·. 
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~lustel' XXI 
zu §§ 40 und 59 der G. G. 1. 
(Fortsetzung des JJlustel's XIX.) 

Verhandlnngsprotokoll nnd Urteil. 
(Zweite Seite.) 

30 h Stemppl. Protokoll 
fortgesetzt am 20. Jlmi 1916. 

Der gesetzliche Vertreter des Beklagten Jakob Schlauberger 
gibt zu, daß sein Sohn heim Kläger einen Sommeranzug für den 
Preis von 50 K hestellt hat. jedoch schulde er den Preis deshalb 
llicht, weil der Anzug - den er mitgehracht hat - so eng und 
kurz ist, daß sein Sohn ih11 J licht benützen kanll. 

Adolf Berger, 32 Jahre alt Schneidermeister aus Eisenstadt, 
ll11beteiligt. auf dessen Einvemehmung als Sachverständiger sich 
beide Parteien i2'eeignet hahen. erklärt nach yorsehriftsmäßiger 
El'mahnUll~i': 

~Naeh ~~nprohe durch den Beklagten und eingehender Ullter
,.;uehllng erkläre ich. daß der All zug' so eng und kurz ist, daß 
ihn der Beklagte nicht benützl'U kann und daß der Anzug auch 
nach Anderullg nicht anstandslos sein kann. 

Dies mein Gutachten bekrätlige ich unter Berufung auf mein 
(ie,yj"sen. Eine Taggebiihl' beg'phre ir:h nicht." 

Adolf Berger m. p. 
Der Kläger bphanpteL daß der Anzug gut ist. 
Der Beklagte beantragt die Abweisung der Klage emd die 

Verpflichbmg' des Kläg'ers zur Tragung der Pl'ozeßkosten. Hierauf 
filllt das Gem(~indeg'ericht folgendes 

Urteil: 
:30 h Stemppl. 

Der KJäg'er wird mit seillET Klage abge\yiesen. 

Begründung: 
In Berüeksidltig'ung des Sachverständigengutachtens stellt das 

Gemeindegericht fest, daß der Beklagte den angefertigten Anzug 
nicht benützen kann. Da Kläger demzufolge den Vertrag nicht 
0rfüllt hat, kann er auch vom Beklagten nicht Erfüllung fordern. 

Dieses Urteil wurde sofort verkündet. 
Martin Pummel' m. p. Johann Stark m. p. 

Gemeinderirhter. Kläger. 
Jakob Schlauberger m. p. 

Bpklagter. 

Z. 118/3 P. 1915. 

lInster XXIl 
zu § 44 der G. G. 1. 

(Siehe illuster XX.) 

Zengeuvorladnng. 
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Gt~mejlJdegericht der GroH

gemeinde Nensiedl 3m Spe. 

Betrpff: Samuel Bidner g'egPll AlexClndel' Yarga sen. um1 Genossell 
wegen 50 K samt Nehengebühren. 

Ich fordere hiermit dell Z,~Ugl'll Julius Krieg aus Neusiedl 
am See auf, in der ProzeßaJlg·elc·g·(·nllC'it obgeuaJmter Parteien am 
1. Dezember 1915 vormittag;;: 8 rh· z \\'( ·('ks Z('u~teJl(·illyef'nallIne 

im Gemeindehause zu erscheilJen. 
Ich mache ihn gJeiehzeitig' darauf al1(in(~]'k;;:aJll, daf5 pr, falb 

er nicht ('l;scheint und spin NichterscheiJJellllidlt t'nt:,dlllldige!J 
kanll, mit einer GeldhI1ß(" his 10 K heslraft: und uLlter Amirohung 
der Vorführung' auf pinen :neuell VerhandlullgsteI'lnin vorgeladen 
werden wird: W€mll er jf'dor:h allch auf die wiederllolte YorladulJg 
l1ieh~ erscheint und spin Nithter:-:elH'üwn nieht entschllldig'en kernll, 
kann er yorgeführt, diE' Geldbuße eingehohell Ilml pr üherdie" 
zn)' Zahhmg' der verursachten Ko;:teJl yprurteilt \Y(~rdel.l. 

Npu;;:iedl alll Sep. am 16. ~O\-ember HH5. 

JOJIWJIl Berg'er IlL p. 
Uf'l\\pilidpnotär. 
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Z. 688/4 P. 1915. 

l\'bister XXIII 
zu § 44 der G. G. I. 

Zeugenvorladung. 

Gemeindegericht der Stadt 
Ödenburg. 

In der Prozeßangelegenheit des Kar! Winter gegen Julius 
Ahmisi wegen 40 K samt Nehellgehühren fordere ich Herrn 
Dr. Franz Bart6k, Rf~chtsanwalt (Ödenhurg, Hauptplatz 30, II. St.) 
auf, am 8. Jänner 1916 vormittags 10 Uhr zwecks Zeugeneinver
nahme heim Gemeindegericht (Schullerplatz 4, H. Stock, Tür 8) 
zu erscheinen. 

Die Zeugeucinvernahme wird skh auf die seitens des 
Beklagten in der Kanzlei des Zeugen bezüglich seiner Fordel'llng 
gegen Julie Vajata gemachten El'klänlngen beziehen. 

Ich mache d(c'l1 Zeugen aufmerksam, daß er, im FaHe er 
nicht erscheint und sein Nichterscheinen llicht entschuldigen kann, 
mit einer Geldbuße bis 10 K bestraft und unter Androhung der 
Vorführung auf einen ]](~uen Verhandlullgstermin vorg'eladen ,,,erden 
wird: wenn er jedoch auch auf die wiederholte Voi'Jadung nicht 
erscheint und sein Nichterscheinen :ilicht entschuldigen kann, kann 
er vorgeführt, die Geldbuße eingehohen und er überdies zur 
Zahlung der verursachten Kosten verurteilt vcerden. 

Ödenbui'g, am 20. Dezember 1915. 

8 
Kal'l Rauhofer 111. p. 

Stadtrichter. 
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Jinster XXIV 
zu § 55 der G. G. 1. 

GesuclI lllu Auge:llscheinsvornahme. 

Z. 98/5 P. 1915. 

An da::; 

GeJl1t'ilJdeg'pricht 

Gemeindegeridlt der 
Stadt Rust. 

J1I 

X ensiedl Cllll SeI-'. 

In (kr Pl'Ozeßangdeg'elllwil des F'ranz Berget, Baunwi::;I':l;i' 
il!J.svViell gegen GahripjHoUP1\ Privaten aus Neusiedl am :-)pe. 

\Y('!Zen Arbeitslohn VOll 30 K, verteidigt sich der Beklagtco damit 
daß der Kläg'er die Arbi>i1, für die pr El1tlohnung fordert. lliehl 

\·ollendet hat. weil pr dir' Ansh·pie1wransbe:,serungsal'beiteH an 
i'('inel' in Neusj('dl am Seeia deli See eingebauten Kabine mit 
pille!' von der altE~ll ganz YP1:'odliedenen Farbe durehgeführt hat. 
so daß die Ausbessel'Hng von dem Originalaustrich absticht und, 
da der ganze Ansl.rieh verunziert vvmd(~, die Arheit nutzlos ist. 

Das Genwind0gel'icht hat zur Feststellung des strittigen '1'<lt
umstandes df'll Augf'liSdleill CllJg'eordnet, \yeshalh ich ersuche, den 

All!2'ensehoin nach vorhergehellder Vel'ständigung der Parh~ien YOl'

zul~pbm(~ll Imd das ür)('l' das Ergebnis aufgesetzte Protokoll allll(~J' 
zu übermitteln. 

Xeu"iedl am See, Ulll 18. Mai 1915. 

1Iathias Hörnig 111. p. 
GCllleinrlerichter. 
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l\luster XXV 
zu * 571 Alls. 1 der G. G. 1. 

rSiehe Fort,~etz'lInq des .:.lh~8ters in l1:fuster XXVIl.) 

Abwesenheitsnrteil wegen Nichterscheinens des 
Beklagten beim ersten Yerha.ndlnngstermine. 

(ZU SChi"eibpiI in Rubrik .3 d!;)' zlceiten Seite desVerhandluligs-

GO h Sh'mpC'l, 
protol.:o7 Jr.:s.) 

Dpr Kläg'el' ].)(c<lntl'agt den Cl'teilsspruch im Sinne der \'01'

getraf!'('uen Klage, An KO!'tCll verreclmet er folgendp: Stempel der 

Klagt' 30 HC'llpl'. Stempel de" Ilf'lttigell Protokoll!' 30 Heller, 
Stempl'] r!1'" CrlC'il" ;:\0 Heller, Taglohnverlust für den mit dem 
Kläf!'(·r ('l'oi('hivJl('JlVll Fabl'iksarlwitPl' 2 K. 

Ih,.: UI,rnl'ill!legpric.ht fällt hierauf folgende" 

Urteil: 
Der l:kklagt,· }lichad Kandert ist verpflichtet d(>m 1~läg8r 

Fnwz ::-;omd~ 29 [Z Kapital, hif'nJll :) Prozent ab 8. Juui t 915 
Ilnü 2 IZ ~JO 1t aJI Pruzpßko:-;ten imH'l'halh 15 Tagen zn bezahleu. 

Das (;1·lJll·im](··gwidlt ordllet die Zwangsvollstreckung au uml 
lWtl'HllL mit III'I-"n Yo]]zng dPH Kn·j"notär Josef Höttjn~ter-. 

Begl'iilHhmg: 
Da dt·;, B(,ldag:lt-Irolz HJI'S('JH'ift:-;ll1äßigFl' Vorladllllg' ZUlll 

IH'uligell Vlcl'llculdlIHlg,.:tprmill nicht erschiiclWll ist. mußte er auf 

Gl'Illlrl des ~, ;}I, ,AI),.:. 1 und cl!:',s ~ 61 da' G. G.1. im Sinne cle,;; 

l';'l<l!lc'hegdln:tl" H"l'ltI'tJ·jlt \\'erden, 
Ikl' Bd;:bgLc LUIII, \ne'nn 1'1' Ilj('bt au,: ('igenem VerschuldeH 

<l\lc'F\'hlidwH i:"l. lun dit, 'YiE~d('l'('ÜlsdZllng in den vorigen Stand his 
zum Hi, JUlli 1915 heim Genwjnd(~g('richte ansLIehen oder hill1 J(:lJ 

15 '!'<l[n'n nar-h Ernpfculg d(~" urteib, beim Gemeindegericht an-

1111'](1"11. daß (-]' dir' Angdt'gülllwit rol' das Bezirksgrrieht \n~iterlpi1(~, 

Dit·:,,(,,~ dl'Jl1 KliigC'I' verküHdde Urteil stellt da" Gemeinde
gpriC'bt cl.'rn Beklagten sehritUidl zu, 

• .:'Iallle cle:" Geweind'·gericltt.es, }iallien der Parteien, Datmn 

und Ullterseln'iftpil :,ind im Prot.okoll an ,lei' cllt5preehenden Si<,]]" anzuhl'in:;:'t'" 
lHHI illl('11 ;:.mf rler .:-\nsfertigulIg' de:-: t~rt(li!::-: zn verrneekelt.') 
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zu § 57. Abs. 2 der G. G.1. 

Abwesenheitsul'teil 'wegen Nicbtel'scbe:inens de:o; 
Klägers beim ersten Yerllandlu:ngstermine~ 

(Zn schreiben in Ruln'i/.' .'3 der ,zlceitpl' Seite des rl'l'hartdhmg,Q
profokolls,) 

60 h Stempel. 

Der Beklagt(· Ill'clilteagt die Eillc'klhllig des Prozpsses und 

(Ee Verurteilung' des Klägers zur Tragnng <kr Stempelgehi'thr 
VOll 60 h, 

Hierauf fällt dai' G'>JllFiJl(legt'ridlt J'olg'('n(J(·s 

Das Gemeindegericht slc~m c!(,n Prozeß e'm und \'l'tpflkhtet 
dl"ll dem Beklagj{'11 di(; F'rozeßkostpl1\'OII 60 11 binHeu 
15 Tag('J1 zn bezahlt·h. 

1{t'gl'iimhmg: 

Nachdem der l\'lüger trotz vor"cl!riflsmäßiger YOl'la(hlllg b(cim 
lwU1i ttPll ('r,~tell \\;1'1 I<UI(1!ung"ü'rmü I lJicht erschienen lllußl(~ 

übel' Antrag des I dH' Pf(JZ(~J3 im Sinne des ~ 57, 
Ab;:;, :2 (kr G, G. 1. zur 'J'raglll1g (lf~r Prozeßkosten Yi'J'ptlj('lltpt 

,\yprr'l"n, 

Der Kläg'el' bU111 S("ÜW Klag'(; bejm G('llwindeg'(ol'Ü:] 11 von 
lIHWltl eitJl'(~idlell oder iplll:'l'llalb 15 I JJaeh Empfang diese,.; 

Besc:JJcidp,.; beim Gemeilldegerichl anmf'ldpIl, daß ur die Angf'h'g'@

heit an das Bezirksgerir-llt lei tel. 

Diesen dem Beklagtcll H'!'kümü"ten Be,:dwid c'tdll das 
dem schriftlich w, 

Datum und r: I1terschrif'lell sind 

anznlJringen rind auch anf der 

dip .:'Iam011 (]Pr Parteien, 

illl Protokoll an dl'l' ellü-prechelllk-n 81elle 
.. 10s ül'lrils zn \'erllJE'rkNJ. 

20 
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)Iustel' XXVl1 

zu § 58, Abs. 1 der G. L 

(Fortsetzung des 111uste1's XXV.) 

Gesucl1 um 'Viedereinsetzung in elen 
Stand. 

Gemeindegericht! 

Das Gemeindegericht hat mit.:h mittels UrU:;il vom 1. Juni 1915, 
Z.49/3 P 1915, verpflichtet dem Franz Somek 29 K samt Neben
gl'bühren zu bezahlen und dies aus dem Grunde, weil ich bei 
dem ersten Verhandlul1gstermin nieht erscbienen bin. 

Da ich am Erscheinen durch s(;h\ye1'0 Krankheit verhindert 
war, bitte ich das meinem Gesuche 
einen Verbandlungstermin anzusetzen, das gefallte Urteil außer 
Kraft zu setzen und die neuerlielJe Yerhandlung dE'l' Angelegenheit 

zu eröffnen. 

Michael Kandert m. p. 

Gegenstandsbezeichnung der Klage. 

An das 

Gemeindegericht 

in 

MaHersdort 

Gesueh des Michael Kandcrt 
in der Prozeßangelegenheit Fnmz 
Somek g'egen Michael Kandert ,yegell 
29 K samt N ebengehühren, um 
·Wiedereinsetzung des mittels Urteiles, 
z. 49/3 P. 1915, heendeten Prozesses 
in d(~n yorigen Stand. 
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)Iuster 

zu § 62 und 64 der G. G. L 

Vel'uwl'kung der 'Veiterleitung an das Bezirks
gericht und des Vollzuges der ZwangsyoUstreckung. 

(Dritte Seite.) 

30 h StempeL 

1. Tag der Verkündigwlg oder 
Zustellung der Endelltschei

(UJ:teil), des Beseheides. 

2. Hat eine der Parteien um 
Weiterleitung· der Angelegen
heit vor das Bezirksgericht 
angesucht? 

Wenn -- wer und wann? 

3. Datum der Vorlage des 
Gesuches um der 
Zwangsvollstreckung auf he
\vegliche Gegenstände und 
Yermerkung des Zlill1 V 011-
zug der Zwangsvollstreckung· I 
entsendeten Organes. I 

1. Juli 1915. 

Der Beklagte hat am 10, Juli i 
darum f1,n(!e.~·IU;I},T, 

Klein) 
Gemeindenotiir . 

(Im 17. Juli 1915. 

1---·---------------------

17. Juli 1915. 4,. Datum des Vollzuges der I 
Zwangsvollstreckung. 

mr-------------~-----I------____________ ___ 
5. Annwdrung 'mde",· Da",,,./ 

I 
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zn § 

Hesudt mn 

30 h StempeL 

lInste!' XXIX 
Alls. 2 dpr G. G. 1. 

der Zwangsvol1streekung auf 
Immobilien. 

Gpmeindeg'Pl'ieht! 

Das Uenwilldeg'eriellt hat mittels Urteiles vom 1. Dezpmhel' 
191G, Z. 180J3 P, Alexillldel' Yarga sen. und Alexandel' Yal'gu 
jUll. verpflichtet, mir 50 K Kapital, 8 Prozent Zinsen ah 1. SejJt(~mlwl' 
1915 und 1 K 90 h Pl'ozeßkosü~ll innerhalb 15 Tagen Zll hezah18ll. 

Da die Beklagteu nicht gezahlt 11abp11 uud laut bei
g('sl'hlossem>ll Zeugniss,"s der GenleindevorstphlUlg de]' Gemeinde 
Nensiedl am SeC' heide l;:(·ine pfändharpl1 Gegenstände besitzpn, 
bill ich im Sillllf' des § 64,. Abs. 2, der U. G. L heredltigL 
dü· Zwangsvollstr('ekung auf ihn:' 'ImmobilieH ZII verlangen. 

Ich bitte> daller das G('lueindegeriehL diese,; mein Gesudl all 

das Bezirksgericht Neusil'fll am Se<" al", Ul'undbuehsbehörde zu 

leitpn, die Gl'unelbuchslwllötde jedoch bItte ieh auf Grund d,~s 

bezogenen Urteile:.;, die Ilitabulation ele:.; Voll:;;lreek lmg'spfandreehh'i:i 
Hili' die in dei' Gl'lllldhu('hs('iIllag'!~ 167 der Gemeiild(, Nfm:;;iedl Ulll 

S(',· sub Kai. Z. 1878 auf Alpxallder Varget sen. und A]exander 
\'al'!t<l jun, Immohilien anzllord!I"II. 

Sallluel Bidner :111, p. 
belI'cilwwler GlÜuhig'('!'. 

Ge!1l pi tl dUg'Pl'i (' llt 
~0n:;;iedl :Im S(~P. 

Z\\,i.lIlg:.;yolbtreclmng':;;g'(;sllch des 
SillllUd BidlleI'. Gastwirt aus NeusiecU 
am S,,(, g'egell Alexandel' Varg'Cl sen. 
11m] Gellossen, LalielleutJ, aus Neusiedi 

;l. S('(; 11J11 Anordnung det' ZwangsyoH
sirecklillg' \'011 50 K sami Nehen

I .aur d"rpll Immohiliell. 
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::Unst.el' 

zu § 64, Ahs.4 d"l' I;. G. L und ~ 131';' Punkl 2 deI' "<lg. df'~ F. ~\L, 

z. " o. 

30 !J SIl'lllpel. 

Atlfgenollmlen in Jlattel'l5dor(' (/111 ZO. Oldol}('!' 191[; in der 
Grund des Urteiles des Jlattersdol'f; Z. 39/4 

p, 1915) seitens des betreibenden aläubigel's Kar? Richter gegen 
den verpflichteten Schuldner Andreas IVimmer u.·egm 40 K sml1t 

Nebenyebühren ein,ryeleitetlln An,qele,ryenheit. 

(}a.briel Jokel 
Yollstrec!.'un[lsQt'[lan. 

Bmllw1'ich Baldza 
8cldit~ mPister, 

Gefle/wädiy: 

J(ctrl RichteT 
betreibe/1del' (ilä'ubigcl'. 

Andrws IVimmIJr 
l:erpflichteter Schuldner. 

Dus r 'ollst-rec7.:ungsM'yonmP/det; duß es in der in lliattersdol'f) 

Bahngasse befindlichen lYohl/ltflfj [les BeUltqten erschien nnd 
ihn aufforderte) die f'olgendennaf3en zusal/lllleuyestellte Forderung: 

1. Kapital , .. , ... , , , , ... , .. , . , . , . , , .. 40 K - h 
2. 0 Prozent Zinsen a/; 1. .]äwu::}' 191:) ., 1 ») 70 ) 
3. ProzejJkosten latd Urteil" .......... , -- » 60 )) 
4. Stempel auf Vollstrec/;unysprotokoll .... - )' 30 ») 

zusammen . . 4:2 K 60 h 

zu bezahlen. 
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habe 

t 
PortI. Stück-

1 

2 

za]d I 

6 

1 

Porderttng nicht bezahlte; 

Schätzwert 

J{ h 

Stute. . . . . . . . . . . 100 I 
i ' ------1----1---: 

zusammen. . 130 ! - i 

Uän'i(: . . . . . . . . . . . . . . BO 

Die rJepfändeten Cieqmstiinde habe er als wder richterlicher 

SpelTe befindlich Besitze des verpflichteten Schuldners 

belassen) -ihn aber 
richterliche 

Gabrie1 Jokei 111. F 
Yo71strf{·1.·II1I[ISorga'll. 

Emmerich Ba!dzo!ll. p. 
;:'·,ichiit: mr>l.3tt?Y, 

cr die unter 

f1' hiedurch 

würde. 
hat nieil/and einen Ei.qen-

gefertigt,' 

Kar! Richte!' 111. p. 
betrei/mulel' GI(iaMi/er, 

Andreas Wimmer rrl. p. 
"flpfUchtde,· Selmlrinn'. 
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XXXI 
zu § (;4, Alls. J d(:l' G. G. 1. uml ~ I Punkt 2 de]' Vdg. des 

'F. 31. Z. 50000/13. 

z. 

Ü .. " }IilSlel's XXX: ,veitere ForhelZllng siehe in .J[usipr XXXH.I 
timl XXXIV 

P. HIUi. 

zur 

cht der Groß
lVI after" cl 01'1'. 

des Yollzug('.~ der in der Angekgenlwit des Ll:

Karl RiclJ[J'l' gegen den durch Urteil des 
In Z. P. I eIl 

SI'11u1dl1e1' Andreils 1!VünllWl' \y('gell 1-0 K samt Neb('Ilg()bühren 
Z\nmgsyollsiT(,,'kUIlg, ~mJrdpn Jwi dem verpflichteten 

Sd1ll1dlH'1' in ~Mattersdorf ill seint)' "\VOIIllIHlg', Bahngasse 18, lw-
fIndlidlc, auf 4·30 K ~r('s(:hätzt(' GC'g'cll"täncle zvml' Gdlüge] 
und auderf: Haustkrp) gepfiindd. 

Da;:; Vollstn'('k\lllgsor~nm fordert hiprmit alle j(;n(~, die auf 

dÜ';i(: Gqwl1ständ(: AnspnJdl auf, innerhalh 15 Tagen 
, nach Al1s(:hlag diesC'l' KUlldmachung hc'im Gemeindegel'icht g·Jaub

nachzuweisvlJ, daß sie die Eigentumsklage beim Mattpl's

dorfpI' Bezirksgericllt img'esü'C'lIgt halwn. weil SOllSt die gepfändeten 
G('genstünde olme Rücksicht auf dwa angemddde Al1-

(kr Feilbietung' unterzog'f'll werde'n, 

);httersdürf, am 10. OHo]wr 191;'5, 

Gabriel Jükel 111. p. 
Yollstl'eckllllgsorg'an. 

}dlg'('i:W~llag'''H ;Im Gpllwilldf'lJal1" am j O. Oktobr'l' 1915. 

Jokel m. p. 
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)Iu~tel' XXXII. 

zu ~ 64, A h:-;. 4 (kr (~. G. I. ulld S 14,1 d('t' \'\'ronhnllj~r deoS 
Y . . \1. Z., ;)0000, 1!J J ß. 

Aufforderung: an (leu Sclmhlner des VOll der Voll
streckung betroffenen Sdmldnm's nu Falle der 

PfälHlnng f'hWl' ]~ol'dernng. 

U t'lll('i.ll degl'l'it h \ der 
npJl!pillde MaH<'l'"dul'f. 

All o!'dl1 tl 11;..(. 

In ÜPI' Z\rallg',;yolbjn'ckullg,;aJIg'plq,('('lllwi! d(',; j\larlill Scbwpjger 
g('gell ,Iohann Groß \H'g'Pll 36 K ,;amt Nt>lwJlgl~büh],(,fI harw .ich 
g'plpgpntlith dl:'.~ Vollzug'p" dpl' Z\Y<1ng,;yo]JstrpeklUlg' rlllf Gl'lllld des 
TJrteiles (h'" G('nwilldp~!'ericltt('s Jilattpl'sdoJ'[ Z, 168/6 p, 15) j 3, die 
,;pilefls de,.; Johalill (;roß geg'eH .Johalill Perl imft'pchlstdH'liCle 

JVIidefordenJllg' nm 60 K gepfäJldet. 
Hipl'VOlJ YE'l'stiilldigl' j('h .JOhallll Perl, den Schuldner df'" 

verpt1i('hld.PII SchuldIIPI''' IllId madw ihu darauf aufmerksam: 
1. daß ('r YPl'pflidlfet i,.;t, "ich hinue.Ll 8 Tagell 11ach Empfallg 

dieser V P1'ställdigTllJg VO]' dPlll Gemeindegel'icht iu Mattersdorf 
sc:hl'iftlich oder mÜlidlich darülwi' zu äußern, ob und imviewpit er 
die Forderung al,.: Z\I l:{p('ht lwstdwud anerkennt, ,ranu die Fol'
derullg' fällig' ist, ,,·pile]'s, ob dips<" Ford('ru11 g' s('holl zu Gll11Stl'lt 

drws ilndpJ'PH Glällbig'('I' g'epHil!(let wmdp. \Velin ja, zU[' Dec:kntlg 
welcher FOl'd"l'llUg, ,;eiLe!l" we!ch(jJj Geridltp" ami mit \\'('ldlpr 

V<'J'fügtmg' de,; Gel'itht.e" dips(' Pfii] Iduug' prfolgte'; 
.2. daß er die Fordel'1lng am Tage der Fätlig'k(~itiJll Aus

maße des gepfälldeten Bptrag'e,; heim Gemeindeg'ericht in Matter~
dorf und .llir:ht dPlll verpflichteten Sthuldlll'l' zu zahl(~H hat, welln 
jedoth die Ford(~nmg auch zu GUlistell ;uJ(ü'l'pr gepfändet wurde, er 
diet:ip }wi jelH'm (.;el'i<'1l1 zu pr]pg'Hl hat, (/{'t:isen Vollstrpf'kungs-
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organ die erste Pfäudung vollzogen hat ulld daß er, wenn eJ' die 
gepfändete Forderung dem yerptlkhteten Schuldner oder einer 
anderen Person ohne diesbpzügliche A.nordnung des Gerichtes 

ausbezahlen sollte." abgeseheJl von den sirafg'erichtlichen Folg,('Jl, 
mit seinem Vermögen so wrpfliehtet bleibt, ,d", ob pr die Zablung 
nicht geleistet hätte. 

MaUersdorf, am 1. Novf'mbel' HH5. 

Mal'till Gel1ner m. p. 
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~Iuster XXXIII 
zu * 64, Abs. -1 der G. G, L und § 150 der Ydg'. ele;; F, }I., 

Z. 50000/1913, 

(FortsetZ1t1t9 des Jlustel's XXXI. -- TVeitere Fortsetzung siehe iu 
JIustcJ' XXXIV.) 

.Feilbietungskundmacllung. 

Z, 39/6 P. 1915. Gemeind('gel'ichl der 
Gemeind (' :Nb Hl'l'sc1 od. 

F eilbictUlI g' :skuH cl mac h 1111 g. 

Das macht hiermit daß zur Deckllug 
(kr Forderuug des Karl RiehLer hb zum Betrage YOH 40 K samt 

auf Grum[ clt's Urteilt::" elP:s Gemeilldegc:l'idües 
Mattersdorr. Z. P. 19 am 30. Noyember; 1915 yormittag's 

9 'ChI' in Mattel'sc1orf, Bahllgasse folgende durch das Gemf'lnde
gericht gepfändete Gegenstände in öffentlicher Feilbietung' yerüußert 

,yerden uud z\yar: 1. 6 Stütk gemüstete Gän:se (Sehätzwert 30 K). 
2. 1 Stück braune Stllt(~ (Schätzw(~rt 400 K). 

Die unter 1. g'enallnten GegeustülIde werden auch unt.er 
dem Schäi.zKert bedinguHg'slos yerkauft, die unter gellaImte 
bewegliche Sache jedoch nur dann, ,YCJUl IYclül;rstens drei Viertel 

de:" Sehätzwcr-les, das sind 300 K geboten \\'urdcn; wenn ein 
sokhes Anbot jedoch nicht erfolgt, wird bezüglich dieses Gegen
standes am 10. Dezember 1913 vormittags 9 Uhr eine neuerliche 
Feilbietung' abgehalten ,yerden, bei der der Gegc'H,;Land auf jeden 

Fall dem Meistbietenden überlassen \\~crden \\'il'd. 
Der Erstelnmgsp1'eis ist bei der Feilbietung sofort bar zu 

bezahlen. Den erstandenen Geg'ellstand kam] der Ersteher sofort 

1lI Be,:;itz llelllnen. 

JVlaUersc1orf, itm 29. Okloher 1915. 

Ludwig Kreme1' m. p. Jospf T111'uue1' m. p. 
Gemeindenotär. Orbriehter. 
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XXXl\~ 

zu § (9) -1 der G. G. 1. llUd § 1::>1 (kr \\cl'ordlltlllg de~ 

F. :\1.. Z. 50000 1913. 

Z. 29/7 P. 1915. 

30 h 

in 
1915 übel' die in 

des Jfusters XXXI11J 

den Yollzug 

Feibiet 11 11 gsp ru ta k 0 11 

Richter gegen Andreus lVimnu'J' 1.I'cgcn 4U J( samt 
Grund des Urteiles des (Jemeil1deyerichtp8 in JJlattcr"dorf; Z.39/8 P. 

191C )w1 fzogene 

Gabriel Jokel Ludu:i.<J Flick" 
;,IIitflNd elf" Gei11eiilllc[Jtj·icldc.'. 

Kar! Richter 
betl'eibender 

De1" Betrag der l:st 

1. Kapital ......... .................... . 

2. 6 Prozent Zinsen clb 1. Jänner lV15 .... . 
3. Prozeßkosten 1. Urteil ................. . 
4. Kosten des Zwrtnys/'of/streckun,qsco/lzuqes . . . 

5. Kosten des Feilbietungsl'ollzu,qes ......... . 

40 }{ -- h 

2 ),16 !! 

'! 60 !' 

.'l n 30 

)) 

----==----::-
Zusammen. . ]( - Je 

Die unter "ichtel'liclie1' 
folgendermaßen 

PM·tl. 
Zahl 

Benenn1fJUj des 
Stück· 1,prc!t,ßer!eII' G"!1l'iI-
zahl slcU/des 

1 i 6 Gemästete Gäm'e 

_A'fIS}'1.lfl (}1{j,-:'

preis 

;fO ]{ 

Erstell I lI! fiS
prei., 

.Ywue de.~ 

E1'.,teher.-; 

Adolj' 
Berge"!' 
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Da die zu befi·;edi:!ende 

Gegenstände ihre BNleek/luy yefundcfI, 
-lceiie'i' fortgesetzt. 

Kosten des Ft-ilbietungsco({znges: 

dw'ch die vel'äu(Jerten 

wUl'de die Feilbietun.9 nicht 

Gebühr des G erichts1'O! lstreckttnysorya)w! K-h 
)i iJ 

8telllpdgebiihr fluf Feilbietrmgspi'Otokoll . . . . . . . . . . . " 30 IJ 

Gabri.e! Jokd 111. p. 
(Jeridds:w;angsvoUstl'eckwlf'jsol'g(JJI. 

Fuchs m. p. 
JBfglied .fies Ge,w:iudegel'icldes. 

------
Zusmmllen. . ]{ .- lz. 

J((1rl Richter m. p. 
oefl'ellJclUler Gl(fubiger. 

Aildreas lVimmer rn. p. 
SchuTilnel', 

Be'l''yer m. p. 
IHlljid<lJ1l!,~kiiut'tl'· 
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Genl(·indezivilgerichts .. Dienstordnung 
(G. G. 

VeroI'dnnng 

des ungar. ImH:!llminislm's und des uugar'. ;JustizmilJistl~r" 

Xl'. 197200 aus H114, hdrd'fl'lHl die li'pstsetzulJg' einer Dh'ust· 
ordnung· für (ÄemüinMzivHgerichte. 

Anwendung deI' allg('lll(·illPIl Yel'\r1l.ltnJlgsdiells!ordllung. 

~ 1. 

Sofern die VOll] JJIIIC,mnillisl.er IIiH] yom ,Iustizmilll';ler 
unter NI'. 197100 ex L .M. edas,-;elle rerordllUllg, .betreffend 
die Verfahrensvor,;ehrifU'1 I l'ür die GpJlleiw.1ezivilgel'icllt:,hurkeit G. C) 
und die ÜbergallgsbestinuHulIg'(clI, oder diese V l::l'Ol'dIJUllg' llicht anders 
vprfüg'en, sind l!I (]('II VOl' das UemeindpgeridJ! gehörelldeJi 

Alll:l'elegeJlhl:~itetJ die H(:"I illllllll1 Ige] I der N otärsdienstordrnlllg', 
die für die als Genwilld(~f!'('ri('ht fUJlgi('reJl(lI' r el'\\'alhmg'sbeltöl'(h~ 
maßgeheJld sind, Id ClJlzuIyendelJ. 

Alllllerkltl1§': Die:;p ist durc), 

die Notär~cliellstordlllnjg Zl.I26000 aus 1902 w ergällZell, das llt,ißI 
es sind clal',ills allzU\\ellden: J his :), b, 

12, 1{. (mit der allS ,ic,1l prgellE'ndeJl J.h-

weichung), 1 H, 22 hi:i 33 his 1-8, -;/i. GO bi:i 6!J. 91> his 104,. 

Die ~ipile iu dipl"eJll Bande nnjpl' :-;r, 5. 

Aufsteht ÜIH'], dip Gl·schiiflsfülJJ'llllg. 

" 2. ;.; 

Die OrdllulIgsrlliißig'k(·itulid Ge:,('1 zli(;bkl'ii d(~,; r('rföbn~lI"; 

ünd der Geschäftsfüln'ullg des m 
Klein- und Groß !ldell der 
der dil~ zu diesem 
des Gemeindeg'priehtes der ol'denUiehen 
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Uild H,U:] I Bc'darf' auel! Iwi ;tllele'rul C;e1egeuJwiten untersuchen, 
Das rerfalnHI llud die Gf'schäftst'ührulJg des Friedensrichters 
ülH>rprüll d(~r ('l'ste Bemute des lIunizipiums. 

Dü' erfolgte Besichtjgnng' bestätigt der Besichtig'ende 1m 
Eililaufhw'he !~1'1 mit seiner eigenhändigen Unterschrift. 

G (' S Oll derte Gei; ehäftsfüll1'ulJ g, 

§ 3, 

Die' g'('llll,illcleg'el'ichIJiehen Allg'eleg'C'nheiLeli i;ind YOll den 
ührigc'lI :\llgdl'gPlilwitc'll gesondert zn ]wlwudeln. 

Einlaufhueh, 

§ 4. 

(1) Die vor das GenH,indel'jeht g'ellörenden Zivilangelegen

lwitell ::.:ind ilJ das dem }!nst("l' 1 Pllispreehenele besondere "Zivil
f,inlanflmell" elJlzutragPIL 

Das EinlanflilH'h, das auch für mehrere bestimmt 
seill kann, ist, mit Seitenzahlen zu yerselwn, einbiuden zu lassen 
und mit pinem Bindfaden zu durchheften. 

(3) Iu der 1. des Einlaufbuches erhält jede An-
gelegenheit olme Rücksicht auf die Anzahl der Parteien und der 
Bezugsakleu (Ejngab(~n) bloß je eiue Einlaufzahl nach Maßgabe 
des ZeitplLlIktes, in dem dets erste hierauf bezügliche Geschäfts
stück eingelangt ist. 

(cl,) Einzelne Geschäftsstücke, die in der Angelegenheit später 
püllangen, erlwltf:Il keine neue Einlanfzahl, sondern sind in 
das Aktf:ll YE'l'zeichnis (§ einzutrag'en. 

}Iit welchen Bezeichnungen die einlauW'IHlen Akten 
selbst zu verseben sind, ist im § 12 geregelt. 

16) Die Einlaufzahlell beginnell jährlich am 1. Jänner mit 
der Xmmner 1 und werden in aufsteigender ullllnterhrochE'ller 
Reihenfolg'e bis Z1Hll 31. fortgesetzt. Ist das Eilliaufhueh 
für mehrere .lahre bestimmt, so ist vor der Eintragung der ersten 
Nummer des folgendeH Jahres unter die Idzte Einlanfzahl des 
Vorjahres ein dicker Strich zu ziehen und unter diesen Strich 
m die .:\litte des Blattes die neue Jahreszahl einzutragen, 

(7) In die 2. Ruhrik ist der Zeitpullid kurz einzutragen, 
in dem die schriftlich f'ingebrachte 13 es cl1\yenl l', oder eiD allCleres, 
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di(~ AlIg(,lc·gelllwi!. cinlt,itelj(k" ::-)chriitstüd;: eil1gdallgt ist oder die 

mÜ1Jdliclw BesclnH'rde vorg'ehracht wurde (zum Beispiel 24,/YUL'i. 

1'1 II! der 3. ulld 4. Rubrik sind die Namen des Klägf·rs 
und de,.: UeklagtPIl II1Id\H'JIH mehrere sind, die ::.iamen jedes 
eillzelm'JI Kläg'ers 11 nd Geklagtell eiuzutragE'll. 

19) Iil die 5. Ruhrik j,;:l. der Betrag der Ford0l'ung eill
znlragFlJ. 

(10) h der Rubrik ist der anberaumte Yerhandlungs
tag und wenn ill der Angelegenheit mehrere Verhalldlungen 
abgehalten wurden, J'er Tag jeder Verhalldlilllg' illlter der vorher
gphpnden Eintragung geleg'entlich der ~4.nberaunlUl1g der Tag
satzullg C'l'sichtlich zu maehPIl und im Falle der Anderung dl>s 
Tcrlll ines bl'i Eillil'aguug (ks neuen Termines dl'I' geänderte 
Tc'rmiu durchzustreiehen. 

hJ die 7. jst das Datum des Yerg-leiches, des 
sowie; auch des Zurückweisungs- oder Einstellungs-

mit dem cUe vor dem Ge-

ist der Tag der All ordnung' der 
Zwaug'::,yollstreekung, in die 9. aber jener Tag eiJj® 
zutrageli, an dem das Gemeindegericht die Angelt,g'enheit auf 
Grund des § 62 der G, G. 1. dem Bezirksgerichte abgc'
treten bat. 

In die ist stets einzutragl'lJ. 
'''0 sich die Akten befinden; femel' silld dort alle auf den Zu-

der AktPll Datl'll allzug'ehen, "renn das 
Gemeindeg'ericht sämaiClw Akten, mit Ausnahme des bei der 
Rnbrik '9 behmldelLeJl Falles, C11l eilwandere Behörde sendet 
(zum Beispiel im Fallc; des § 63 der G. 1.) oder einer anden'll 
Angeleg'elJheit beischließt. Die später gegenstandslos gewordelle 
Eintr,lgung' ist durchzuslreichen. 

In (1<1S Eijjlauflnlch nicht g'chörellde J.ng'eleg'elJheiten. 

§. 6. 

ll! das ZiviJeinlaufbuch dürfen sokhe AHgel('genh(~it('jl 

Hieht dng'etrcwen 'werden. in welchen das Gemeindeaericht auf u. b 

Ersuchen. ohne in der Ang'c'legeuhejt zn entscheiden, nur einzebe 
Amls!lawlhmgen yornimmi, zum Bpi~pid Zeugeneinvernahm('ll 
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u,,\r. Die auf soldw Allgeleg"tl!JeiL(·u üezüglicheu AIden siud naeh 
der allgemeinell otärs-lDienstordnung zn heJmnddn. 

IHdex. 

~ 6. 

In Orten mit größerem GeschäHsvel'kehr ka tUI der Ober
stuhlrichter, beziehungsweise der BÜl'germeisü'l' die Führllng 
eines alphabetischen Index anordnen. Diesel' Zivilindex hat 
dTel Rubriken. In die 1. Rllbrik jst der N an1(~ des Grklagt.en, 
in die 2. Rubrik die kurze Bezeichnung des' Geg(cllstanc1(lB der 
Augelegenheii, in dir 3. Rubrik dir Eiulallfzahl dm' Angelegen

heit einzutragen. 

~ 7. 
die in die Zu;;Ländig'keil t!r::; Ge
WJ' sehl"iftliehell Niederlt*'UJJ;ir der 

m ün dIieheu Klagen sowie zur Yermerkrmg dH' w(':,,('ntliehen 
Fpststellung'ell und Umstände des.gemeindegeriehtliehell VerfahreIls 
die die auf einem ganzen Bogen Papj('l' Jlach 

zn verfassen isL 
(2) Dic' ::{iedersehrifi bl mit (h~r Einlallfz,dll det' AII12'l'I(>gen

hdt zu vprsP]wJl, 
Die AugalJell der mÜIHIJichen Klagen silld auf dPlll 

ersten BlaUe llnter den Punkl (>]1 J bi" 6 all deli entspreehenden 
Stellen dpr I'echtsseitigeu Spalle kurz zn vermerken.' Im Falle 
eine!' schriftlichen Klage isl. auf die schriftliche Klage kurz 

zu nehmell (zum dü; sehriftlielw 

~ 8. 

Die Namen der zur Yerhandhmg der Angelegenheit Vor
geladenell (Parteien, Zeugen) siud naeh den auf' der ersten Seite 
des Musters II eing'etrageuell zu yermerken. Die Ver
merkul1g mlterbleibt, vvenll die VerhandlnJlg olme Vorladung 
sofort stattfinden kann (letzter Ahsatz des ~ 30 der G. G. 

Der Verhandlungstel.'min ist auf dpr zweitell Seite des 
Musters auf dem oberen Teil des Blattes eiuzutragen. 

In einer zu ei11em Kreisnotariate gehörenden Ge-
meinde; die niebt der d(~s N otärs ist, ist die Verhand-

lung clf'S tunlichst aul eindl 
an .18m df']' ::\ otär oder "C'm YArtretcr III 

~ 9. 

~I i Die Y orladung erfolgt 
~lust('r III entsprechenden 

. (2) Der entspl'edwnd ausgestellie 
allwesenden Geklagten auch im kurzen 

(3) Ist die vorzuladende Person im 
Behörde vorzuladen (§ 31 G~ G. 1.), so 
schein der vorgesetzten Behörde mit einem kurzen 
zwecks Zustelhmg einzusenden. 

des 
G. G. 

werdeH. 

(1) Die Zustellung des Yorladungsseheines ist durch die 

Unters(~hrift des Empfängers auf dem am unteren Teile des V 0 r-

ladungsscheines befindlichC'll abtrellnharen Zu" lungss 

zu beslätigen. 

~ 10. 

(I) Die auf die Yerhandlung der 
Feststellungen sind durch Ausfüllel1 df'r zW(~iteH 

Mllstco!,S II .kurz zu yermel'kell. 
Beim 1 ist der Ort m 

Kleingemeinden aber sind in dIe dort bezeidulPtelJ 
die drei Mitglieder der Gemeiruh:yorstdlUll g 

die im Gemeindegeriehte mitwirken. 
(3) Unter Punkt 3 ist dje nur den :-iachverlwlt hetretfend.:. 

Aussage der Zengen, und ,yemi ein Sachverstän 
yernommen "yurde, dessen Gutacht('l1 kurz unter 
Alter:" und der Unbefangenheit des' Zeugeu 
zutragen. Die etwa festgesetzte' Zt'ugen- oder 
g'(,}lühr ist' neben dem ~amen des Zengen 
ersichtlieh zu maehen. 

(4) Zahlt die Pal'td die festgesetzte (iebühl' udm' andere 
Kosten vor dem Gemeinuegtlrichte sofort aus. so ist dies in 
der Niederschrift zu vermerken, 

(5) Der im Laufe der Yerhalldlung ,. er-
gleich sOvYie das gefällte oder der Bescheid ist an 
auf' d(:\r zweiten Seite der Niederschrift dem Punkte :3 frei·· 
gelassenen Stelle zn vermerken. 

21. 



Solli<o fi'u' dil«' Eilllnlglllig alli' clP]' z\\'ei1.eJI Seit(; des 
I~}m'ii.ers ~fojn 8usreidlPlHir.'1' Raulll vorhCllldpll S(-'ill. so siud <lie 

auf (>iIlPw besoudel'(c'll If'lTFIL Bogel] ('ortzll";(-'!Zl'jJ, 
Nipderschl'iH (:im:uhdl8:l1 ist. 

LI (~ine der Parteien ZLl], Verhandlung nicht pJ':-'l'hiPIIC'Jl. 
~owip das auf Grulld desseIl gemJJt(~ Urteil odel' d(>1' 

\~ 57, ll, Ü, L) ('heufalls Ilach dem Pllllktf' ,) ('llJ-

lEt ,lFIH'd(:n jn einer Sadw llllduere VerhCludllllJg(>1l a]J

;';0 "mu die 1101 wpndigen Eintragungen üher die fort
VerhaJHlltmgen j n dp]'selben :\iederscbriit auf der 

zV7eiten S\>ije udpr auf (km aJlg'(~lwfteten BOil'PII unÜT Anfühnulg' 
r){ce!' Vf>rhandJulIg'stH'mlrll' den obigen Bp:-,jilllll1l!llg('ll elltspreehC'lld 
,/01',,1, nR!!Ij)('IL 

~ 11. 

(,) TJI(' 1 his .J- :1l!f der drittf\u Seite des 
II di('llUl ZlJJ' Eintl'ag-Ilng der Angaben ühpt· cli(· Vnr

cl('s Urteils oder BE>s\".heides, dje Ahü'ulllllg' 
all das Bezil'ksg'l~richtllnd d(>11 Vollzug dpr 
dp,.: VIJ l'gkiclw>i, 

Sind in der AllgdegPllheil diesE' Allgahell JwzÜlidich \'(']'
,'whiedc·rwr Personell pinzntragFLI, so jst hei d(-'l' Eintraguug der Name 

Person anzu führe II , auf die sieh die EiniragtlJlg bezieht. 

freigelassE'Jle Stellp der Rubrik 5 sind die in 
Rubriken nicht g(~hörendpll sonstigen wiehtigell AH

InsbpsoJldprp sind hier der im Sinne des § 63 
deI' b, G. 1. etwa. mündlicb vorgebrachte Rekurs. die Allg'ahen 
über die von Ordnungsstrafen ü]WI' ZPligel1 nlld 

andere einzutragell. 

HleT' ist auch zu Yf'rmel'kell, wenn der hetreihEnde 
auf das lJubC'\H>gliche Vermögen des Geklagten die 

Zwangsvol stl'eCkUH{? Vi"rlangt (§ 64 G. G. 1.), ferner,wellll 
der vom Verfahren HJJ' dem Gemeindegerichte aus dem 
Grunde ist \reil das Gemeindeg'ericht das Verfahren 

nicht h(-'endet hat (§ 38, Absatz 2 der G. G. 1.). 

Hat der 'Kläger die Ahstehullg mündlich allgemeldet, so ist auch 
d~s Datum diHSf'l' Amlwldung: einzutragen. 
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§ 12. 

(1) Die ,..:clJrirtlichE' Klage ulld clip anf die Angelegenheit 
bezüglichen sOI1:-,tigen Akteu (Eingaben, Zuschriften, Zwangs
yollstreekungs-AnfnahmesC'hriften 1Is\\',) sind in das auf der 
vierten Seite des Xie(lerschriftmusters II lwfindliche "Akten
verzeichnis" nach dem Zeitpunkte des Einlangens unter fort
laufeJidpfl Ordnullgsllummel'l1 einzutragell und in die Niederschrift 
als Aktell1lll1Sehlag einznleg'en. Die in das Aktem'erzeichnis ein
getragellen Akten dürfen lüit Ausnahme de,~ die Angelegenheit 
einleitendell Aktes (Klage) in das Einlatlfbllch nicht eingetragen 
Wprdpll. 

(:2) Auf jpdem eilizeJneu zu)' Angelegenheit gehörenden Ge
schäftsslücke ist das Jahr, dEi' MOllat lll1d der Tag des Einlangens 
S{)W]fc di(~ genwinsehaftliclw Zivileinlaufzahl zu yennerken; unter 
ihr isL in Bl'llehforl11 die laufende Nummer des Aktenverzeich
niss(~" el':-,ichtlich zu machen (zum BeispiPl: Eingelangt am 1. Mai 
19L1, Ziv: 1;)/2 HH;)). Zu diesem Zwecke kann der äwa in Ver
wpndllng- stelwilde .. AllfdruckstempeJ bPllutzt \yerden, 

Fp!'lii"IlJJg und Sjpll1pp]ung der Entscheidungen. 

§ 13. 

Die schriftlich hinausgegebenen Entscheidungen fertigen 
m Großgemeinden der Ortsrichter und der Notär, in Klein
g-emeinden der Ortsl'ichteI' und der Schriftführer, in 
anderen Orten die mit der Versehung der Gelpeindegerichts
angelegenheiten betrauten Beamten. Die Ausfertigung der Ent
scheidung ist mit dem Stempe'] des Ortsl'ieht.ers zu versehen, 

Reg istratursheh audI ung, 

§ 14. 

(1) Die gemeindegel'ichtlichen Ziyilangelegenheiten sind in 
der Registratur in der Clufsteig-endell Reihenfolge der Einlauf
zahlen zu binterlpgen, 

(2) Die Akten aller sokhpl1 in c1(-;mselhen Jahre eingeleiteten 
Aug-elegenheiten sind zusammen in pin, allfällig mehrere Akten
hündel zn himlpn. 
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(3) Die all Ch~H _-\Jlftelegenheitell 
können die in der Reg'istratnr hinterlegt eIl Akten nHr An
wpsenheit des Ortsl'ichters oder eines anderen :\Iitf!'liede:;; der Gf"
llleindeyorstelnmg- einsehen und Ahschriften davOJI Jl(~IJlIli'Jl. 

Einsendung' der AktelJ all das Bt~zi]'ksitc'richt. 

§ 15, 

Verlangt eiue der Parteien im Siune dei' § 62 der (} 
dit, "Yeiterleitung der Angelegenheit yor das 
;;:0 ist das Protokoll samt Beilagen binnell 8 Tagen. 
d"s g'estellten Ersuchens an g'erechnet, ohne Berichl im jenes 
Bezirksgericht einzllSendell. in dessen Bereich das 
12'ehört. 

§ 16. 

Diese \' erordnung tritt mit der 
1\1'. 197100 aus 1914 1. :'Ir. des Illl1emninistt~rs rind des .Iustiz
ministers. betreffend die Festsetzung der auf das \'erfClllrell YOl.' 
den GpmeindcziYiJgwichtel1 bezüglichen Bestimmung'PlI in Kraft 

§§ 17 und 18 

(betreffen Übergallg'she:"timnllrllg~l1, dk mitt]('J'\y(,ih~ 
geworden sind.) 

BudapE~§t i:lm 20. Dezpmhf'r 1914. 

Johmm Sandor lll. p. 
ung.' InnenminislE'I'. 

])r. 

'l: 

§:, 
-::; 

~ -
~ 

~ 
"[ 

'-' 

IErst" Seite.) 

EilJ1aut'zalil ,le!' .-\l,~(·]Puell1H'il Z.,., _ J 92._ 

Protokoll 

3Iuster 1 
zu § 4. 

::'IInster !I 
zu § 7. 

;-{ufgelllJn1!11l'1l b::)!111 ( .. h-'lltt'illdpgerieht in.. . . . . . .. . ...... , .. anl ...... ' 

(Tag um1 19:.2. _ in (]n unler obige I' Zalll eiJlg-,.leilelpll ZiYilsaelle. 

Klag-e. 

2. :\ame UJl(l '\Yolmol'i des Beklagten 

i 3~ 
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Verhandlung IT"l' uml :\Iullai I 19i .. 

'li 1. Name (md Sland der :.\Iitglieder des Ge
meindeg:eriehtes 

i" 

2. Bezeichnung' und :.\allle der ersehieneuen 
Parteien oder ihrer B(,vollrnäebtiglen 

3. Äußerung des Kläg'ers und des Beklagteu, 
Wesen der Aussaze der eiJl\'ernommenen 
Zeugen (Saelwerständigenj, Verg'leieh oder 
Elltseheidüng' des Gemeindeg(,richt.Ps 

(Dritte Seite.) 

Zwangsvollstreckung. 

1. Tag der Vl'l'kÜlltlUllQ' oder ZnstellurlQ' (11'1' 
EntsehciallJlQ·. lllit \]1'1' aie Am,"elf'!,"~nht'it 
ausgetragen '<"md,' iErb'lllltnis, cBps:'lwidj 

2. Hat eine der Parteien l1i,' Ablretung' dl'l' 
Angelegenheit an das Bezi rksgeridtl. '-Cl'

langt? ':VOllli ja. \'''n weillund ,,·ann \\'llrde 
dies verlmI;s'l '! 

3. Zeitpullkt der Einbrillg'Ullf!' des Ansuchens 
um die Auordnullg der Zwang:ivoUstreckung 
auf beweg'liehe Sachen lind Kamf' des mit 
der Durchfi'ihnmg· d(']' Z\\'all"s\ollslreekullD: 
betrauten Ol'g'aJ1(~s ~ ~ 

i 

I 

I 
I· - _________ 1 

4. Zeitpunkt df'l' Dllrehfühnmi:' d('I' Zwall~·';· 
wUslreekllng 
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(Vit'l'te ;','r:ih'.; 

Eililaufzahl (kr Angelqtpuheit Z .......... . '12 .. 

Aliteuyerzeiehni,.; 

ülJPr die der :.\iederscln·ift heigeschlosSPHP1' Akt.e,'. 

Laufende 'ZeitlJilllkt des, Bezeichnung des Gesehäf'b· 
~ stuckes und Anzahl dl']' 

Zahl Einlallp-ells 
Beilagen 

Z. ........... Zi \. 192 ....... , .. . 

Gemeindegerichr. in. 

Yorlaclungssdwiu in Zivilsadum. 

~[uster IH 
ZIl! § 9. 

In der ProzC'ßangelegenheit des.... . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . als 
ge gell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. angestrengt wegell K ....... ,'. h., 
samt NebengebührPll lade ieh die obgenanllten Parteien.. . . .. .... ..... .. 

ein, zur Verhandlung der Angelegenheit am ................ Monat, 
Jahr), um ....... , .... (Zeit) in dem im .................. , . . . befindlieben 
Amisraume des Gemeindegerichtes zJt ers(~heinen und die auf die 

. . ~ ........... , am ............... . 192. 
~. N. 

Ol'[sr;ehter. 

Allmerkullg: Folgen des AusblpiheJl:' sielH' auf Hüekselte, 

Den Vorladullgsi'ehein Z .........•. habe ich i.i!>"n\llllllllen. 

.............. , am ................ 1\1'2. 

Zugestellt durch; 

(Die Rückseite des Yorladllngsscheines j;'iht 

dip Folgen des AusbleihE'l1s wieder.) 
liber 



... \1'111 ('nrech t.' 
J Ilstizministers und Finanz-

ministe,,, Hnn 15. Dezember 19a. -:\1'. 7:250OjHH4 J. NI., über' 
-ron Amtszengnis,::en für Gesuche im geric'htlichen 

\7 Erfahren mn Erlang'ung' des Armenrechtes. 

IAusZ11g. 1 

Auf Gnmd \ler im ~ L15 des G. ~~. I: 1911 über die 
(Z, P. U.I erhaltenen Ermächtig'ung ordnen 

Y orherlinp:ung'en des ArJllenredües, 

~ L 
(11 (TemäR, Absatz 1 des ~ J 1:2 Z. p, O. kann das Gericht 

ü2s in der Regel jener Partei erteilen, deren Ein
kommen nicht höher jst als der in ihrem 'Wohnorte üblic.he 

~ 115 Z. P. O. ist mit dem Gesuche um die 
dem Gerichte Pi I] Amtszeugnis 

1U ~ I'ldchl'lU die ~'i.llStdlung oder die Beschäftigung' 

PartlJj und d"I" Umstand ,yird, daß ihr Einkomnwn 
in . ihrem 'IVolmortc~ üblichen gewöhnliehen Taglohn nicht 

Zur _-1.us31 HUllg d(,s Amtszeu;:mi:oses bel'ufen(' Behörden. 

. " C) ~ -~ 

Das im ~ 1 erwähnte .\mtszeugnis IATtllutszeugllis) 

~Teilt aus: 
1. in ::\Iunizipalslädtell uud SUi.dten mit geregeltl'lll 

Mag ist rat. (C der Bi.irgcl'meister oder dessen Stellvf:;rlreter; 
- 2.111 Groil,- und Rleingel1H,jnelen die Gemeil1devorstehung 

ckr Ortsriehkr und der Gemeindenotär, 
dE:-r Ortsriehter und der Krei sn otäl') , 

121 Das \'on der Gemeindevorstehung (Punkt 

gehenden Absatzes) ausgestellte Armutszeugnis 

.0 berstulllriehter, 

2 Je:, YOl'ht'r

bestä tigt cl er 

(:)) Die Bestimmungen über " .... rnl1.itszCllg·nisse. die yon ek'r 
Yormnndschaftslwhärde für unter Vormnndschaft oder l~uratd 

stelwnde Personell auszustl'lkn sind. enthäli ~ 16 . 

~ 3. 

11 ) Zur AusstpllLmg des ZCuttnisses ist jene Behörde I.§ :2) 
zustündig, in deren Sprengel der Gesuchsteller ,YOllllt od(~r sich 

ständig ani'hült. Die: Behörde jelH's Ortes. ,YO sich der Ge"mch

steUer stiindig. sondPrH nur ist zur 
Ausstellung' dt's ZeugnissE''': llur dann zuständig. WellJl der G('sueh

steller keint'Jl stündigt'l1 \\'olm- oder Aufenthaltsort hat. 
Eine im Sinne des vorhf'rgehendeil Absatzes unzustämligl' 

Bd1ürdt' ~\\'('ist das bei ihr yorgl'brachte AllSuehen zurück. 

Y I) n ;; j ii cl li sc h I' n B I' hör d C' n a 11 S f!: e s TI' II [(' Z e 11 p: n i:,;; I'. 

§t 
(l) Das "\nsudJl~n kann odlc:f durch !'llW11 Bl'yoll-

miichii}ZLI'll schriftlich odl'l' mündlich wt'rden, 
Gpll~g'elJtlil'h (kr Einbring'liUfl des hat siel] dlel' 

GesHch;-;teljpl' zu iiußu>1J. ob I~r ('in Zeu}Znis verlanite. in dem 

bestätigt ,rird. daß :)('in Einkommen nicbt höher i~;t. als d()l' iJj 

sdnem 'IVol1Jlorb: üblichc' gewöhnlichc' Tag'lohn (§ 1) ( ~h 

Zur Einbring'Ullg' dc:s ~-'inSUc.hells kann jedl'rmann hevoll

mächtigt werden. Die B('yoll mäehtigullg' braucht in der RegPi 

nicht. llacbg\'wiesen zu werdnt, doeh kann dii, Behörde den 

::\achweis cler Beyollmäehtigul1(,l' ypdangml. 
.\lllll<'l'kllllg. Das AIlS\l\'llCil ist g'']lührellfrei. 

§ 5 . 

Zur Eillbl'iug'lWg' de,~ AnciUchel1s dient das 
DiI, Einbringnllg dC's AllSuchel1s erfolgt in der 'Veise. daß 

der Gesuchstdler oelel' sein Bevollmächtigter detzter ~.\bsatz des 

~ 4,) den ibm seitens der Behörde unentgeltlich zur VerfügUl1l2 

g'estelltell Fragebogen (I. Teil des :1iJusters in zm'i 
21'hriften ausfüllt. unl(~rschreibt und bei der Behörde {§§ :2 und ;3 I 

C'il11'eicht. 



(21 ,y (~ml deI' Ge,.:uch:-:telJc'I' pilwi I Frag0bogcl1JJicllt yorkgt 

oder d(>1' Frag'ebog'Pll nicht rkhiig' ausgpfüllt ist, wird dei' Gr:mch
stpllpj' - odpl' naclt Cmständ(·n sC'in Bevollrnüchtigh'J' - yon 

der Behörde vorgTladc'll uml dl'!' Frag·phog('n im Ei IlYPI'llP]IlHf'1 I 

mit ihm allsl.!'(~füllL 

(BI Dpl' Fragpbogen wird auc',ll dann 1'011 tIPI' BC'hörde au:,

gefüllt. WPfm das AlISUtl]('11 InülJdlidl \'Clr!"c·bJ"acld wnrd(', 

(I) Eüw :\it:del'sc.hI'ifl ist \\'(·dc·r i III Falk' dt'''' Absatzes :2 

noc11 in jeJlell1 dpsAhsatz('.'-' ;3 zu wrl'assPJ], Zum Zeichen. daß 

deI' Fra g'ebOg'PlI yon dN Bl'llördc' ausgeofüllt oder ril'htig'gestellt 

wurde, wird d("1' FragphogPl1 yom AJIltsol'g'on g'(~fertigt, ,Venn die 
Behörd(' bpi der Ausfüllung dp:-: Fragehogl'n,.: nicbt mitwirkt ,yird 

der Frag'phogpll \'om Am1sorg';11l IlidJl untpI'sclJrjebpl1, 

Bei ([('1' Au" fü []UlIt!' der Fl'agebogPJI sind die in Fratzen 

zusaulillengefaßtl'n _-\ nl eiftllwe I I un~j die auf d("]' Rückseite eI",.: 
lVluslers lwfindlieh('JI IV piSUJ1;:H'11 zu beachten. 

(1) Dil' l:\('hördl' überpl'ült dir· Hiddig'kvjj dur Anh\Ol't. dip 

auf dem YOJJI Gesllehsl.pllel' <lllsg'efülli Hlrgelqden ode]' allf Grund 

seiner Angabl'lJ ausgt'fülllc'Tl oder richlig'g'(:,,:tellten Fragebogen 

erteilt ist: sie kann yom UC:iUl:IJstelll'l' dic' VOl'laite HmCdml1del1 

verlangen, sich im kmzPl1 ,!Vc'f:!'\' um Aufklilnllliz an eilw andere' 
Behöl'dp (zulllBeispiel an deJl Y!aLrikelllühl'erl vYl'lH1PIL PprsOlH~11 

eÜIV(·l'lIl'llllWIi. die, dip pr'I'sölIlidwH und Yel'lllögensyeTltiiltniss(' 

des Uesuehsll'Jlel's kennen lIS\\'. 

(:;1 Bei der Übel'jifÜfllug: isl besonders dal'all]' zu achh·n. ob 
jellP Angaben, die:, die Vel'lll,ögens\'erhültilisse des Gesucllstellel's 

betreffen. rie!üi!,' sind. 'Wegen (h'l' Richtig'keit der übrig(·n Dat.el I 
braucht nieht besonders nadli-tel"orschL zu werden. \Wnll die 
Behörde keilw Ursache haI, diP Rkbtig'keit d(,s YOl'bdngens dps 

GesuchstelJel's zu b!·z\yeifdn. 

~ 8, 

(11 Die Behörde faßt das Ergebnis des zur Ül)(:'rprüfung' 
eingeleitden Verfahrens III delll mit. n hezeichneten Teile (1('3 

Musters zusammen. 
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In dieser ZusammenfasslIng' isl zu (·t'w2illllPn. \Y;JS für 

Urkunden die Behörde zur Überprüfulig eingesehen, welche Auf
klänmgen und yon\yelchel' Behörde' sie diese erhalten hat und 

'welche Person eu gdlört wmden, Üher llie Eim-emaltmen sind 

keine Niederschriften zn yerfassen. bloß das Eq,~'elmis df'1' Ein

vemahme ist nnte)' AnfülmlD;2: des :'\ alllt'ns lind des \Yolmorh··s 

des Einvernomllll'lwn zu vermC'rken, 

(:ll ,Venll (lie BC'hörde oder ihr Organ persönlkhe Kelmtnis 

VOll deli im Fra;:rebogE'n enthaltenen Atwabeu besitzen. g'enÜfl"1 es, 

di('s iJll H, Tdle des JJuster:, - unter Anführung des :'\amens 

des hl'lJördlichen OJ'g'aJles - Z1l envülmen. 

(t) 'Wenn durch die Überprüfung' die Richtigkeit der AntwOt'len 

dc's Fragehogen:, hestätigt wh'd. ist die,.; im n. Teile de;: JIllsters 

kili'z zu erwähnt'n. vVenn jedoeh dlln-!I die lJ1Jerpl'üfung die 

Unrichtigkeit oder Umyahrheit Pinzelner Angaben festge",t~llt \\~ird. 
ist im Fmg'ebogeJl dietmriel!li~'e 1111<1 u11\vah1'e Anhyol-t 1I1it roter 
Tinte cltll'ehzu",t!'C'iclteli lind die l'ichlig'e Antwod mit roter Tinte 

darüber Z\! schreiben. iJll 11. Teile :lher zu enYiilmen. altr \\'elcher 

Gnmdlag'p ([je Riehtig'",lellung' ed'olgf ist. 

(li :.Jach :vraßgabe des Ergebnisses der Überprüfung' hat die 

Behörde clas Zeu;mis allszusteUen oder die AIlSsiellul1f!' zu yer

\,y(~ig'ern, 

(,,) \Veml der Gesuebst.ellel' bei der Behörde anwesend ist, ist 

die Zm'ücbn·isung des Gesuches (Absatz 52 des ~ 3) uder die 

Verlyeigermig de~ Zeugnisses nicht sehrirHir:h Iltederwleg'i'l1. sondern 
dem Gesliehsteller unh,]' mi"mdlidwr Jlilleihilig der (1rsaehen \ 

}wkarmlzuge])en, 

(3) JmF'alle des yorllergE·lJenden Ahsatzes i.st der Fra!'e
bogen nicht au:oznfüllen. lIud \\~eml der Gesmhsteller einen au,.:

gefülllen Frag'ellog'en yorg(:,legt hat ist ihm diesel' zurückzustdl('u. 

(11 \Venn jedoth die Zurückweisung oder Ver\Yeigel'llng auJ 

Gl'llnd einer \'on der Behörde durchg'efühdC'n NachfoJ'selulJig 

erfolgt ist (S7), ist der Fragebogen lwi (kr Behörde zlll'ück

zuhalten und unter Ausfülhmg' d<,s TL Teile:, des Mnstt'rs t§ 8) 

im TI. Teile zu vermerkelJ, daß der Gesu('hsieUer von der Znrikk

weisung oder Verweigerung in Kenulni!" g-c,:etzt wurcle. 
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;C. i Ist dei' GI-,slIcl1,;telllcr IlidJt anwesl'nd oder verlangt er 

die ::,chriftJiclte ZustellllIl;!: der Entscheidung, oder hält er sein 
Ansuchen auch nad] der Aly\\~eisung oder \T enveigerung aufrecht, 

j"j i1m1 dir' Ent'-'l"htjcll!ng auch schriftlich zuzuste1l0n. 

§ 10. 

\y enn di(~ Behörde findet, daß da" Zeugnis auszustellen sel, 

füllt sie den Ill. Teil cles :'lIusters aus und stellt das Zeugnis 

samt dem 1. und H. Teil in ,einer Ausfertigung dem Gesuchsteller 

zu, wälm~l1d sie clilc zweite Ausf'ertigung aller drei Teile der 
L~rkunde aL En!\YlIr'f iJl iln'("]' Hpg:istrahrr yenvahrt. 

§ 11. 

Der 11. die Zusammenfassung ues Ergeb-

ni""e" de;:: hellÖl'cllil'l!r'! I r erfahren;:: IH. Teil) und das Zeugnis 
. Teill bilden einE: t'ilJheilliehe Urkllnde, deren Teile 

Y011t·inaJldE"l' unl],l'llnlJCll' sind. 

VUl1 ';eJlII'iIJ!3CY()l':'llcllull,ZeJl ;lu"ge,~lpllte Zeug'ni,",:.;e. 

111 Der ~ 4· so\rie die Ahsätze L :2 und 5 des ~ 9 sind 
auch auf das Yerfahre!1 \"ü1' der Gemeindevorstelnmg anzn

wenden. 
(".1 Im Yerfahren 1'01' der Gemeindeyol'stehullg entfallen 

der den enthaltende I. Teil und der die Zusammen-
des jlehördlichen Verfahrens enthaltende 

.:\111:::tel's und clie Gemeindevorstehung stellt das 

'.\"enn sie daß es auszustellen sei, auf dem 
es Ull tel' gleichzeitiger Anführung des 

Dmshmrie,~. \yje sit~ sich Ton der Richtigkeit der Ang'aben' des 

hat. 

Die GemeindeYCll's!elmng (§ :2. Absatz 1, Punkt 2) stellt das 
Zeugnis der P~lrtei nicht zu, sondern unterbreitet es ohne 

dem Ohe!'~tnh1ridJt('J', 

1+1 \Venn cl'~r Oherslllltlrichter erachLet daß das Zeugnis 
rieh!igzustellen sei. wei.;.;t er Gemeindeyorstehung entsprechend 
an. Ist er aber bei der L~nlerhl'eitul1g des Zeugnisses oder beim 

Erg'äll7,lll1gsYerl',lhren oder IWc!l AufkliLung (leI' Ansicht daß die 

Ausstellung des Zeugnisses nicht "laUhafi ist. :'0 H nre ig eil 
er die Bestätigung des Zeugnisse", \~ermel'kt kurz am Zeugnisse 
den Grund der Verweigerung und "("11(1 el den .Akt an die 

Gemeindevorstehung zurück. Die Gemeindeyorstelnmg leilt dem 
Gesllchsteller die Entscheidung de.~ 01 lel'~tuhl1'ichlers 111 Ü nd li (: h 
oder schriftlich (Ab"atz 2 und 5 de::3 § 9) mit. 

Im entgegengesetzten Fälle ]Iestätigt der Oberstuhlrichter 

das Zeugnis und sendet es ohne Begleitschreiben an die Gemeinde

YOlAehung zurück, die dem Gesuchsteller das Zeugnis zustellt 
und entweder dessen zweite Ausfertignng als Entvvul'f ode]' den 

üher alle Angaben des Zeuf[ni:"ses verfaßten V prmel'k ill der 

Registratur venvahrt. 

Dauer der \Yirksamkeit des Zeugnisses. 

~ 13 . 

(1) Zeugnisse können innerhallJ eines haLben Jabl'l'''. und 
zwar solche der städtischen Bellörden yon de]' ci nsstpllung, 

Zellgnisse der GemeindevOI'stt"lnmgen ab(~l'nm d('r BI·:"täligung 
dE;"; Oberstuhlrichters g'prechnet, bei Gf'rich! v('I'\n'll(tc't 'Y0rden. 

(21 \iVenn derjenige, dem das Zeugnis alJsgestellt wlIl'dc, um 

die Verlängernng dl'l' '\Virksamkeit des nach dem: 1. Absatze 
abgelaufenen Zeugnisses anslIcht, kann dil' Behörde. ,YPUlt es 
nicht wahrscheinlich scheint, daß sich dip YeJ'hältlli";"I' des (;('sllch
ste1l(·1's geändert haben, dil, '\Yirksamkpil cl<:,., Zellgnissps allch 

ohne Nachforschung V f'l'längei'll. 
(3) Jm übrigen silid anf die YerlängPl'Ung dü; in den vorher

gehenden Paragraphen enthaltf'nHl Bestimmungen übc'r die· Aus
stellung dps ZeugnissE's C'nt,:,prC'chend tcmZIIW('ndc·11. 

ErgänzlllJ g über El'sue hen dC'r Cl-eridl tc·. 

§ 14. 

(1) Die das Zeugnis ausstellende' Behönll' ist vl'rpfliehtet 
dem Ersuchen der Grricllte. womit pint' Richtig'stdlung. ein 
Ergänzungsverfahren oder Anskünfte über da::, Zeugnis oder dessen 

einzelne Punkte verlangt werden, ZH I'ntspreclwn. Das Gericht 

schließt solchen Ers1.lehsehrc·ibell das hehörcllielw ZC'l1gnis bei. 
(2) '\iV enn die BE·hörde nach Durchführung des yom (;pl'iehtp 

verlangten Verfahrens erachtet, daß die Ausstellung des Zeugnisses 
nicht statthaft gewesen \Yän" , setzt sie das Zrngnis außc'l' Kraft 
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Yl'rmerkt di('" am Z('u!2'lIi"sc' und yej",;tän(Ji~d bieyon "o\\'oh1 das 
Gerleht als awh dpn Gpsnchstdler. 

(3) Zur Au ßpl"krafbdzung dus vom Obcrstuhlriehter 
bestätigten (vorletzter Absatz des S :Z und S 1::2) Zpllgui:,,;('s 

ist die ZustinUl1!llliZ (h':, Obl'rstllhlricbt(\r;-: nicht er
forderlich. 

" Hechbrnittd ;reg('ll dip Ellbcheid!fng tIpI' l3l'hönl(~. 

~ 15. 

(1) Gf'g'ell dip in b0zug anf die Aus:,tl'lh!l1):t ein.e,; Aml;:;
Z(:~llfmiss(~s güroff(one Enlselwidllilg dpr im 8 ~ erwiilmten PI'st

imtanzliellen BPllörd" und dl';:; Obel'sLllhlrichter,; (YOdetztH Ab;:;atz 

des 8 :2 lllld ~ J2) ist dito Appellation zuläs"jg', und zwar: 

1. iteg('n dito Erlt,;c-heidung' d(~" Bürgeruwisters der }Uuni
an den 

", g(;guu dip Ent,;cheidnng des Bürg;ermeisters der Städte 
deI' 

OlWl'stuhlriehtel's mi den Ver-
'waltnngsaussehuß. 

ein(~ Entschl'idung der zweitin,;tanziichün Behörde, 

,yomit die All:"folglmg des Zeugnisses verweig'ert (das Zeugnis 
auß(.;!' Kran g'C'setzt) od(.'r nicht angeordnet wird, ist im Sinne 

des § 22 des G. XXVI: 1896 die Besch\verde an den V 1'1'· 

waltung'sglwichtshof ZllliL-;sig. 

Aussti·llHllg' 'von Zellgniss(~n für Persol1pn 1J11ferVor

mundschaft oder Kuratel. 

§ 16. 

(1) Für Per"ollen unter VOl"l1mndsehaft oder Kmatel kann 
das im § 1 erwähnte Zeugnis gemäß § 115 Z. P. O. auch von 

der V ol'lmmdsühaftsbehi:irde ausgestellt 'werden. 
(2) Zur Ausstellung ist jener lVaisellstulll zuständig, der' 

über die unter Vormundschaft oder Kuratel stehenden Person(~n 

die vormundschaftsbehördlichen Befugnisse ausübt. 

(3) Das Zeugnis folgt der Vorsitzende des lVaisenstllltles 
aus, der es auch fertigt. 

(1) Der '\Vaisenstuhl kann das Zeugnis nur dann aussteHen, 

wenn' er von den im Zeugnisse zu bestätigenden Tatsachen aus 
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Ü(.'ll Akten und Geschäfisbüehern des'l'Yaisellstuhk" amtlidl 
Kenlltnis besitzt. 

(r,) Be"itzt der \Vaisenstuhl yon diesen Tatsachen keine 

solche Keunülis, so ist die An"sü'llmlg' des Zellfmis"es zu yer
weigern und der G('::sllch-::tellel' anzuwt'isen, sich mit seinem 

Ansuchell an die nach den § ~ :2 lind 3 zuständi;!'i' Bp)Jörde zu 
IH'uden. 

(t;) Der vYaisC'llsluhl stellt das Zvugnis auf dem mit C 
bezeichneten (weißen) )lustel' all:'. 

(7) Bc·i (h,r Aus,~tdlung des Zellgnisses ist dip Wlf -der 
Rückseite rh·s }lustcrs lwlilldliclw \\'dSllllg Zll lWilchten. 

IS) Dpl' S 14 ist ('nlsprechelid ,UIZIIIypnd(·ll. 

EvidenHüh I'nnv cl er r ermögens \-erlt;~ltl1is,;e der armen 
Partei. 

~ JI. 

11) Das Gericht bum die Behörde, die das Zeug'uis aU:-i
g(·:-;tellt hat I.~S :2 1!H(r :3) lwi g1ekhzt'itiger J1itt.eilung des Namens, 

der Siellung !BpschiifliglllWI, d(·s 'VohnIAnfunl.halts)ortes der 
armen Partei ('l'';lIchpll, die Yt·rmüg(·nsvet'hiiltni,;s(· (Jel" elas Arnwn

recht gel1ipßl'ndellPl"Ozeßpartei zllheobaciJlen und das (;C'l'icht 

Zll \'erstündigen. \\'e11n in den Yerlllög'en . ..;\'erhü!inü.;"en dur Partei 
('ine d('raJ'lig(' Ancl('rung'(~iniTiH. daß of'fen,;idüJich die B(~dingungen 
entfallen sind. auf (3rt lud dpl'er si(, coin Armutszeugnis erhaltpn 
hat (1.. hezidlUng's\yei,«, :2. ~Absalz des ~ 112 Z.F'. 0.). 

(2) 'Venn die Pari ei niehLmehr im Sprengel dieser Behörde 

wohnt lind derW olmorl der Behörde bekannt ist. isl das 
Ersuchsehreiben an die nach dem \Yolmorl C' zuständige glpich
artige Behörde' abzutreten. Ist der ]1<'lle \Yohnorl unbekannt. so 

sind zu de:"sen Feslsiellung keine Stllritte zu 11Ilternehmell. Das 
ersudtende (~erichl i,;!w('der von der }"hi I'ehl!lg, noeh davon in 
Kenntnis ZII "ehen. daß d(~1' \\'ohllort unJwkannt ist. 

I:;) '"v en 11 die im AbsaLze J C'nrillmte Ändlcl'llJlg eintritt, 
wird hieyon da,.: Gpricht dllrdJ die Behörde verstündigt. In der 

Verstülldigung :"illd jene Anhall."plltlkle darZllJegen, auf Grund 

derer das Gericht Zll. beul'ieilell \·er1l1Clg:. oll dip Beclingun;:ren für 
das Armenrecht lalsüehlieh entfallen sind. 

Cl) Zvveeks Beobachtung der Vermögensverllültnisse der 
Partei hralle1il die Behörde keiliG Evidenz zu führen. 

r 
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(;,) Hed. ein 'l' ai:-wnstuhl das Zeugnis ausgesl eUL so sind 
c1it~ Bes1illlHnmgen diese" Paragraphen mit der Abweichung' anzu
wenden. (laß der ausstellende IVaisenstuhl das Ersnchsrhreiben 
des Gerichtes nm dann an den lUständigeq anderen IVaisenstuhl 
abtritt 'wenn dieser letzte dir: vormundschaftsbehördliehen Befug'
nisse übereIie Partei. ausübt: sieht aber die Partei nicht mehr 
unta' Yorfllundschafl. so tritt der \Vaisenstnhl das Ers]1chschreihen 
an die nach den §§ 2 Hud 3 zl1:"tändige Behörde al,. 

\~er;tnl\yol'lIicld\eit für die Ausstellung des Zeugnisses. 

§ J8. 

Jene behördlichen Organe. welche zur Überprüfung'. der 
Angaben des Fragebogens, der als Grundlage des Armutszeug
nisses dient, zur Ausstellung oder Bestätigung des Zeugnisses 
berufen sind, sind für illre Unterlassungen oder ihren vorschrifts
widrigen Vorgang bei der Ausstellung des Zeugnisses nach den 
bestehenden Vorschriftell auch mit ihrem Verm yeranl
\yortlich. 

S eh 111 ßb es l im 111 Ul1 gen. 

§ J9. 

(1) Diese Verordnung. die die auf das Armenrecht bezüg'
lichen z\vischenstaatlichen Vereinbarungen nicht berührt tritt 
:;deichzE~itig' mit demG. A. I : 1911 über die Zivilprozeßordnung' 

in Kraft. 
(2) :YEt dem lnkrafttreten der Verordnurig' ver1ierenalle 

Verordnungen ihre V\Tirksamkeit, die sich auf die Ausstellung der 
bei Gericht ZI1 verwendenden Armutszeugnisse beziehen. 

Amtszeugni~ fü.r 
Al'menrN'htt>s 

Gesuche um Erlanguug dif'~ 

gedehtlidlen Yerfahren. 

L Fragebogen. 

2. ~liill(ligE'J' V'~()JJlJ- oder . .\ufE'l1lhaltsort .. " ....... " 

0. Aw:telhillg oder Be,chäftignll3' .................... '.' ..... ' .. 

,1·. LrhensalteJ' .................. , , ............... , ... , .. ' ... ' . , ... ' 

;'). Btand (wdlPil'aieL le<Jig, yp!'witwpl, ges('hiplklll .......... , ... , .... , 

li. AlIza.]il (1,·1' Kin<J('/'; a) 1IllYPl.'s(>l'gl .•........... ' .. ' ...... , ..... " .. , 

7J) n·l'"ol'gt. ....... , .... , ...... ' , .............. , 

I. \'l'I·1t'ÜgPII etl 11111wwE'g'lkhes luntel' BezeidmulIi!' (]Pr AlIs(khmJJlg' IJJI(] dt·j' 

Kl1ltllrgatt lllli! I .................................................. . 

k EillloIIIIJH'JJ ..•........ , ........................ , ............... . 

H. BewgsqllPliel1 d"" Eill!;olllilJe11, (IlälJerp AlIgnlwll nach dr'll ,'i1Iz,·lm·" 
EiJiknl\JllIt,u,.,qlwllp1tl .... , .....................•. , ........•......... 

10. Die \Vo!tmmg bestC'JiI au, folg-rndell HiirtillP]I .. , , ............. , .... , 

11. Illi Ha""Jwltp Jehemle Allg'ehül'iftt,' {nähere An~'ah('ll i1I)(']' ihr Falllili"ll-

H'l'lJältlli" ZIllJl GesuelJ:ilell'·]'I ........................ , ... ' ....... . 
................ , .............. . 

12. B"l.I'ag- der jährlklwJl clil'ektplL ;';;taat':~;':II·':I.' '!;liii,;,;,,', . :'\·l;g:,;I;,:l'· . ;1;\("]" . (lPI 

:-;ll·lI('rg·attrlllg·elll .......... , .. , ........ , ...... ' .......... , ....... , 

1;) .. .\ng'l'legenheit. in d('j' da:i He:iue!t benützl l\'l'rd<,11 ""il (H"z('i{'I!lIUIi~ 

deI' Gegenpartei, des Heg'en,:tam)e:i llm1 de]' Art der _'{'llg'('](';l'l'lJ !wiL!. . .. -

... .- ..... , ............ .. alll ...... ' .......... ....... , " ...... 'lf}~ 

H"i d('l' AII:if'üII!lll~ wir\lir].;'·lli!'·' 

Anlt~(H·g?lr,. 



H. Anführung jeiHr Anhaitspllllkie. auf Grund 
Behörde die Hic.htigkeit oder enrlchtigkeit 
\y n rte J I ele" Frageb 0 ge ns festg'estellt ha t. 

derer die 
der Ant-

. . . . . . . . . , . , . . . . . . ~ . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . ~ . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ~ ...................................... . 
., ... , ........................................................... , .. 

........... , ......................... . 

..... , ....................... . 
Allllsorgan. 

III. Zeugnis 
für .................................. Eimyolmer iu ................ . 

zn seilleIlI Gesuche um ErteilUllg des Armenrechtes in seinem RC'ehtsstreite 

(seine]' Ang(']egelllJ<'itj gegen ......... , , ...................... , ......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Einwohner in ................. , ...... . 

\\-eg'('"ll ••••••••..•..•••••••••••••••••••• 

Der BürQ'ermei"jpr der Stadt \ 
Die Vor~telmng ller Gemeinde f ••••••••••••••••• " •••••• ~ e , • , ••••••••• 

bestiiLigt. daß ....................................................... . 
Einwohner iu ............... . ............ .............. (Anstellung, 

Besehäflignngl ................................... , ller an unbeweg'liehem 
Yermögell. . . .. . ........ , ...... , .............................. , .. . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • , ••••••• < •••••••••••••••• ~ .................. . 

an he\\-egliehem Vermög:en ........................................... . 

........................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. besitzt, 
jiihrlieh .......... K .... h an direkten Staatssteuern zahlt ulld kein 
höheres EinkoJ1lITlep hat. als in seinem \Volmorl,' der übliche geIYöhnliche 

Taglohn he trägt. 
am ........................ j\)2 .... . 

(L. S:j 

.. . ~ .... , .. , ~ ................. ~ 

Kreis- \ ~ .. 
(' . ~ f :'iota!' . .TemeIIHle-

Bürgermeister. Ortsrichter. 

GE'sehen. 

am ......... . 102 

S.) 

Oherstuhll'iehter. 
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1Yeisuugeu für di e AusfüllHug de" Fragebogens. 

Bei der Frage 6 ist bloß die Anzab 1 der Kimlei' ersichtlir·lJ zu madlell, 
\md Z'I\ar unter a) die AnzalJl jener, für deren Gnterhalt der GeslH,hstpllel' 
sorgt. llnter b) die Anzahl jener, die für ihren Lnlerhalt selbst sorgen. 

Bei der Frage 8 ist - \yen11 auch )Iur annähernd - das Einkommen 
ries GeslIcbstelJers zu hezeidmen; es g'enügt llkht zu sagen, daß sein Eiu
.kommen unbestimmt ist. Das EinkolJllnen ist für jenen Zeitraum anzugehen 
(Jahr, :\Ionat, I1'oche, Tag usw.). für den er das Einkommen bezieht. 

Auf die Frage 13 ist die Antwort mögjjehst kun zu erteilen, zum 
, im Reeht:.:streile gegen X. Y. wegpn ('[npr Killdc'salimentatioll nm 

16 K ll1<lIIatJieh. 

}[uster C zu § 16. 

Eimyolmer ill ..•............. 
zn ~('iJH'lll Geslle!Je um Ertf'ibmg des Armem'eeht(,s in seinem Redlt,.:stl'cite 

g'cgeJl ,." .............. ~ ...................... , ' . 

. . . . . . . , ..... , ............ " EiJnvohner in ............ ,\yegeJl < ••• , 

Der \Yaisensfuhl bestätigt, daß der (die) unLer seiner yumnm<lsdlafls-

.. . . . f }Iillderjiihrig(, \ 
IJehordhehen GeIYalt "telH'llde \ Pt1eg'ebefohlelie j ....................... . 

. .... , ................ Eirl\\ohller (Einwolmerill) in ................... . 
(Anstellung, BesehiU'tigung'J ........... ; ........ , der (die) an Ullbej'\cglkhem 

V""erlllögcrt ..... , ....................... b ••••••••••••••••••••••••••••• 

an b~'weglichelll Yerl1lögl'll : .......................... , ................ . 

besitzt, jährlich ............ K .... h an direktell Staatsslenem zahlt und 

keill hölleres Einkommen hat. als in seinem (ihrem) V\'ohnorte du ühliche 

lI{alsellsiuhl lles 

beträgt. 

Komitales ) 

Stadt f\ 
GemeilJde; 

!L, S.i 

[Ull •••.••.•••••..•.••••• lU:> ., .. 

Yul'sitzendcr des \Vaisenstuhles. 
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'W('isnng('u für die Au,;fülllll1g Jes Zeugnisses. 

1. Da~ Yel'lllögell desjenigen, dem da~ Zell1"lli~ au~geste1lt \yjnl. i~t 

\Y('HH L-tuth Dur aHJläh(~l'nd ~ zu hezeiehllen; e~ g"(,Jlug-L nleht. zu s(\~ten~ 

seiu Einkolllluell Imhpi'tilllllit i~t. Das EinkolTllll('ll ist für j81Il'11 Zpilrallll1 IJabr, 
Monatt'. ,\'o"]w, Tag H",W.j allZll~'pbejL für (1('11 dei' (+(,~Il .. il"te1l81' spin Ein

koml1Jen hezieht. 
:2 .• lpllt, .-\ngelliirif,!'L'll !l,']' <lnlle11 Parü'i. für dcrenCnterhalt sie zn 

SOJ"il'l'1l 11al, ~iJl(l n:1.Jl'l'llL]iell <lnzuführi'l1. Bei Kinderll ist aueh das Lehens:~ltel' 

ersi"htlie!J zn lIIaelw11. h"i andeJ"('1l Allg'ehurig'clI -~ die Gattin ausgelwJlJlIJPlI -

ist :1m·h jeJH' l-r~a.l"he lZ1llll Beispiel ]ü:mklwil, !Jolles Alt"r ns\Y.1 Zit Ill'zpidmell, 

'weS'Pll d"r sie llJllerJlaltsh('tlül"fti~' ,imt. 
:3. D('r Hl"'ht~tl'('il, in delll das Z(,Il~'Jji~ h(,llÜtzt werdeli soll. isi kurz 

zn hezeidJ1ll'll. d"l"i, is; darauf zu adJt('n, daß ~i('h das Gpri"ht all~ deI' I1nf 

die Frag'" Pl"tl'ili<'11 "-\IIl\\'ort übel' die iJl dPII, "iJlZllIc'lil'Ilc1"l1H,(,(,!tts"trpile 

(in <1('1' AJlg'pl"g'l'ld,,,it) allflauf"lldeJl jwiliillfig'''ll J\'btt'JJ IllliPITiclltplj kiilJlle. 

A Illilerk\ll'F' DieiJJ <IN Ypl'ordnllJlg' .:\1'. 1:l~)UIJ 1\lU. .lust. ::\1iu. 

lIlit Bund D ]wzl'ielmetpll Frag'('bugejj ,~ .. WH! Zeugui<Uusü·r belreffen 
AJ'lllut,:zeugnbse, die für die BPJliitZI111f!' illl Yerfahren \'U1' den t) rd,-' Jl t
li<:I1('11 Zi\ilgt'l'ielttpJl rorge,:ehrieJwll siud. kcnlllllPIl <iah"l' l'lil' da» 

Y"1'1'l1hl'l'1I I'lll' tlPll (3l'lllpilirlqu'rklllpll nil·ht ij' BeinH"hL 

Hl 

Gelueindestrafverfahrt'us-Vorschrift 
(G. Str. V. V.). 
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(All'; der Yel'Ol'dllllllg des llllg'. Il1llellJl1illister" IIJld des UlJg' .. ltld.iz

millisters NI'. 65000/19m) I. M" hetL'etf('lld die einheitliche Regeluug 
"fes polizeilicheil Strafwrfahrells, k:ulldgemacht ill N1'. t:2 des 

"Belügyi KözlülIY" \'Om 1. Oktober '9ml.) 

Y(\l'faln'eu vor (lplU Heuwin(lüg'eritht; 

L W'il'kungskreis, Zustiindigkeit Ulld }ritA'liNh'l' dE':, 
Gpme ill degeri ehtes. 

~ 2;l7. 

Da" Gemeillclegel'j('ht kallfl, wellil die Allzeige bei ihm eill
gehl'Clcht \Hlt'de Ullcl seine Amtshandlrillg' nach ~ :238 Ilieht aus
geschlossen ist. wegelt folgellder aaf dem Gebiete ,"ou Groß- oder 
Kteillgemeindell hegallgenel' mindersehweI'el" l"hQrtretulIg'en 
yorg'ehell : 

I, \Vegen feldpolizeilicher Übertntungen Ulld Forst
freveln, welHI der zu Pl'setzeJlde \YeJ't ulld S('hadell odel" der 
geforderte SchadQlIel'satz oder die Sehad(~II"g(~höhl' (h~11 ,Vel't \'011 

riel'zig KrOllen Ilicht übersteigt; 

:2. \wgen solcher Überll'ehrllgell der DiensihoLellonlll\lllg. 

in dellen <letS Gemeilldegericht ZUI' Geric'htsbarkeit \'om !'IIllnizipium 
mit Geneltmigung des 1111leUllliHi,;ters (in den gegell das Jalld
\\~irts('h<lftliche DieJisthotengesetz, G. A. XLY: 1907, yerstoßendell 

CIH'rtretungell mit einverständlicher Ueliehmiguilg des A(;kerhau
mil1i,;te1''; uml des Illueuministers) ermüchtigt wurde. 

Den erslen Tilel der Yeronlnull)t siehe Band m <1('3 Jl<:elibrrrcllirs 
11lller :\1'. :)', Der ohi!,,(' zweile Tilc! \\'in] im vorlief!'ellden BalJde 11, der die Yor

~clil'iflcn für die Gemeindl'll enJlJält, aJJgclll'lI,'kl, weil er eiH in "ieh ge

~dllos"elles Games darstellt. 
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§ :!;38. 

Das Gemeindegericht kann nie h t \'orgehelL \\'eUH im Gesetz 
auf die tbertretung' Arreststrafe gesetzt ist, oder ~wenli gegen 
einEm und denselben Beschuldigten ,yegen einer oder mehrerer 
tbertretuugell insgesamt eine Geldstrafe VOll übe r H 

Kronen verhängt werden müßte. 

§ 239. 

Das l;emeindegericht kann gegen PerSOlleJl, denen Exterri
torialität, persönliche Befreiung oder lmmunitätsrechi 
zukommt, ferner gegen die dell militärischen Straf- une. 
DisziplinalTorschrifteJl unterstellten Personen der hewaffneten 
Macht UHd der Gendarmerie so\yie gegen unh e kaHll te Beschul
digte oder Beschuldigte unbekannten Aufenthalts nicht yor

gelten. 
Anmel'klll1V. 'E:l:lerrit"rialilüt kommt im \H'sentliehen ;'rem

delI Slaalsubel'htülpiern und Diplomaten, persönJidle Befreiung 
:lllslänlJischeu Konsularheamten; Immunität aber den tJ"r 
g-e"eIZi-!'pl>elldell Körperschafl zu. (Näheres: S ]:J der YeroTdmm,,' 
"Sam1 HT de~ RE'ehtsD]'ehiys, lIlÜel' Xl'. ;).1 

§ 21,0. 

Sire itigkeiten über den Wirkullgskn'is oder die Zu
ständigkeit des Gemeindegerichtes entscheidet der OLel'stnhl
richter. \yerlYl aber die Gemeindegerichte zum Sprengel \(~I'schie

deller Yerwaltungsbezirke gehören, der yorgeseLzte Yizt'ges]lHn 
und wenll~ sie nicht zum Verband desselheJI Komitats 

der :mnistf'r. 
~::Z41. 

(1) ::\Iitglipdc'r des Gemeiudegerichtes silld: lJl Gl'oß
gemeillden der Ortsrichtel' mit einem Mitglied der GemeillCle
yorstehulJg lind dem Notär oder dessen Vertreter, in Kleill
gemeinden der Ortsriehter mit zwei l\litgliedern der Uemeinde
vorstehulJg, Ton denen das eine im Falle seiner Anwesenheit der 
Kreisnotär ist. Für das G emeiJldege eicht werden die Mitglieder 
der Gemeilldeyorstehung' yom OrLsrichter jährlich bestimmt. Der 
Gemeinde- oder Kreisarzt darf zum :\ütglied des Gemeinde
gerichtesgegen seinen \Villen nicht bestimmt \Y(~rdeJJ. 

(2) Bei der Verhandlunguud Urteilsfüllung müssen 
all e dr e i Mitglieder anlyesellC1 :"ein. 

Das 
Der 

1 L be,"chließt mi1 ;-; j i III 11; (J 1J III (e]! r 11 e i 
Stimille zuletzt all. 

An dl:'r Erle\lig'ung; der AngdegHJheit (Hil'f,'u als 
}\Jjtg!ieder des Gemeindeg'C'l'iehtes nicht teilnehmen: 

L der Yerletzte und der Be,sel;uldigte; 

::Z. die Verwand ten des Yerletzü'l1 odeJ' des Be:"ehuldigtel1 
in Linie sowie ihre Geschwister. Elwg'atten und \~ er-
lobten, 

'1VeUl1 nach clem YOl'hergehenden Absatz der Ol"tsl'ichter 
au der Erledig'ung der Angelegenheit nicht teilJlehmen könnte, 
ist die Angelegenheit zur Entscheidung in erster Instanz dem 
Oherstuhlriellter YOI'zulegeu. 

(3) Dee Ortsrichter kann an Stelle eines YOll der Erledigung' 
df,r Ang'elegellheit ausgeschlossenen, abwesenden oder am Er
:,,('heinen Yel'hiuderten ::\Iitgliedes in dringenden Fälleu zur Yel'
handb 1l1!,!' und Udeilsfällung fallweci;;:e ein anderes 1Iitglied der 
Gemeindel'orstehullg lada!. In Gemeinden, \YO es mehrere ::\otäre 
odc"l' lleb"ll dem Notär auch Yizenotäre gibt ist ;m:" deren Reihe 
an Sie,tk cles ausgeschlossenen oder yerhinderten Notäl's iu deI' 
Re~!'el (leI' Rangälteste zu laden, 

§ 243. 

\Ve11n im Ge:"eiz auf die ang'ez€ig'te Uhertretung Arre st-
, s tl' a feist \\'enn eine Geldstrafe von über vi 0 r z 
K ['0 JI eil. zu hemes:"en wäre, oder wenn die Entscheidung der 
zur Anzei;2'(' g'ebrachten thertretung aus einem alId eren 
Grunde nicht zum \Yirkungskreis des Genwindegerichte 
gehöl'i, oder wenn sie mit einer dem Wirkungshei.3 eines anderen 
Gerichte,,: üherwiesenen strafharen Handlung in engem 
Zllsammulhang' steht, oder wenn die Anzeige gegen eine Person 
gerichtet gegen die das Gelneindegericht nicht yorgehen kann 
so ist die Anzeige je nach der Zuständig'keit an den Ohcl'stubl 
rkhtcI\ die Staatsmnnlltschaft oder das Rezirksgericllt zu 
übermitteln. 

(2) Der Ober411hldchter darf die ihm Ange-
legenheit nicht an (las Gemeindegericht znrüc};:Yd·weist:Jl. 
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.1 Die Parteien und ihre Be,,·ollnüiehtigteu. 

~ 244. 

il.i Parteien im Siuue des zweiten Titels dieser VerordnlllHt 

sind: dF!' Yt'l'letztc lllld der Beschuldigte. 
(~i Yerletztel' ist bei forst- und feJdpolizeilichen tbertrc

rungen. wer elen Schaden erlitten hat, und bei thertretUlliren 
der Dienstbotenordnung der Dienstherr oder der Dienst
:b 0 t e. Verletzter ist im Sinne die,ser \T erordnung au eh der 

gesetzliche Yedreter des Verletzten, 

UI Besdml<ligtl'l' ist. "\YCl' \\'eg't'll (:tel' Übertretung' an

gezeigt wurde. 

~ ::4,5, 

(1) Die Pattei kann sieh auch dllrch einell BeyoHmHell
tigten vertrpl ell lasseJl: diesel' übt die,;:elhen Rech! e aus, die dem 

Vollmachtgeber znkommeJ t. 

(2i \Ver zu einem Mitglied des Gemeinde'gerichtes in dem im 
Ab". 1. Punkt:2. des ~ ::42 bezeichneten Verhältnis steht, kaml hei 
Verhandlung der Angeleg'enheit nicht als Be\'ollmäc'htigter ro1'

~!'('llPn, 

(:;) Dil' B('\'ollmildltigullg kalll! sclJl'iftlich g'E~g'<c'b(,1J ude!' heim 

Ort~richt('r mülldli('l! all;ze!lw]dPi: \y('n}e]L 

(l) Eltcc'l'Il kÖllllle'lI VOIJ ihren KiJldenl l!lld IIJllg'd;:l~hrt, UaH('II 
VOll dc'!' Gattill IliHI lungekehrt, Geschwister YOll Ge,;chwi"tpl'll, 
Minderjährige' lIJld :\lündd vonihl'en gest,tzliclwJl V t~rtl'etel'J I oder 
dl'l'en Bpyollmiichtig.l('Jl.jITristische.Pel'SOllPII VOll iln'pm l'f'g'p]miißigpll 

Rt~chl,;YPl'treh'J'. s('hlil'ßlic:h gpschädigte FOl'steigt'lltüllWI'. Glllslwl'J't'II, 

Laud\Yirtc' YOI! ih1'(, I I Beamten oder Venyaltel'il ~B('aufll'agt('l1i <1I1('h 

olmt' ]Wsollfkr(' BC'\'ollmiichtigTm~r Y('drell'll ,\'('nlell. 
(:,) Für (11'11 B('\'ollmüehtigtpJ! kÖJ!IWIl Jliprnamlem g'q,'('lli'tI)('J' 

Ko;:.:te!l al1fg(,l't'('hlH't \YPl'dell. 

3, Eiu]('itung d('~ Vpd'ahl'ells: ]H'iyatl'{'chtlieher Anspl'u('l! 
uild AbsehHtzung des Seha(lens. 

§ 2M), 

(1) \Vegt'H deI' ;lItf Pl'ivatantrag oder aHf KIagt~ zu yp1'l'ol
genden Cberhduug('H kauJl das Vpl'fahl'l:11 Hllf auf Antrag od('l' 
Klage' dt's Ben'clltig!PJ] od(:1' "pillps Bl'yollmiichtigtl'1l anhiillgig 

f!'("llla ('hl \\'Pl'dPll: WqU'll dl'l' \'011 Amt:- \H'W~lJ zu Yt'I-folg'('J Jdcu 
Clwl'tl'elullg'p]I ist da,.: YerfahrPll hillg'egeu auf Grulld d(~l' Allzeige 

irg'pud ('iJJ('l' Persoll piJlzulejtt~]1. 

I:!) VOll deli rllll'ch Fl'ld-, Bl'l'g- oder FOI'sihü!l'l' ('j'

:,taHetl'll AIlZ('ig'PII sind dip YC'rletztetl zu Y(,l'slülldig'PII. 

~ 247. 

Dü' ),JJzl'igt, !Pl'iyabllltl'ag', Kla~r(') kallil mülldlidl u(ln' 

:'('h1'i1'l lieh allg'C'hrachl werdf'11. 

~ 9H8. 

(li U('I' Yt'1'le!z!l' kallil \'01' dl'I\l (iPJlwilldl'g't'ricbt gll'ich

zeitig alleli c!l'lI EJ'''atz "pilles allS der LT])('1'I I'pl 111 11" ('rlitl('lll'll 

SehadeJls o(lp1' ,.:tatt <1(:',.:,.:ell Iwi C'illel' l'l'ld]Jolizl'ili (' ]1('11 tIH'1'
tl'l'tnrtg' die im Gp"I"lz(' hC',.:timllltt' :-3ehaclen"gI'11ül1l' fOJ'(lPi'Jl. 
\\'1'1111 dE'l' \Yl'rt ([ps Sdw(lvlI" ulkr die Schac!l'll,.:g'('hühf' yj('J'zig 

K1'O llen Ilieht i'IJJt'I,,.:tl'igt. (HIt'I' ,\I \(11']'1 11'a11." d('1' Y"rl!'!zlt, 

lIi('ht mehl' Ill'<lII"lJl'uchi. 
(2'i Gibt ,.;j(·h (1(,1' V('l'll'tzte Illlt el('I' S('IJat!C'JI,.:g'phülil· ,::taU 

B('glpicJnIJlg' d('" Sdla(l('n~. der dUl'l'h die 1dclpulizl'iliclw Ühc'l'

trehlllg' Yl'l'ul',.:;lellt i"t. zul'ri ('(l ('11. "0 kallu ('r darülll'J' hinan;; "hit> 
Sdladpn('I',.:atzl'on1l'I·1111g' ni('1It w'ltend Ill;)('hen, Di(, Sdwdl'lJ"

g'(:hüln' kann 11m illllel'ltalb Y i ('J' "W 0 c11 (' n. nm elf'l' Bl'g'dlllHg' 

(kl' Üb('l'b'plLUlg' ;.tt'I'l'l']IlIl'l, ;.!'1.fOl'dert \\'('I'üen:lweh Ahlauf' tlit';;('!' 

Fli.:t kann 11 111' SclJa(l('11n,.;al z n'l'lalJgt \\'(:]'(1('11. 

(:i\ ]n \"PI'llindung Illit <1\'1' CJ)(~I'tt'l'blllg'"alJ;.!'d('g'i'nl\('it könlH'll 

üh('I' pl'iyatr'pchtli('l]\' ~\!I"pl'ü('lle nach l~. A, XL\': 1907 Hm' 

jen(' Genwin(ll'g'('I'j('htp pllbl'lldr!l'lJ, dPIH'!l' auf' nl'lmd de,.: ~ 65 
dp" Gp"dze" yom _.\('kel'hallministi'l· im EinY('I'"Uimlni" mit d('m 

Inllenmini"tel' Üht'l' ]wgl'ü neide" EirJ"I'hrPitpn üp,o V'~J'\ntltnl1g',,

:Hl:,,;('hu,",,.;e,, dip,,<'r TI:i1 cl<,,, ,Yil'kung'skl'pisl's deI' \'1'l'\yaHmq,r,.;

lwhiinkn l'I',..:ter In:.:tanz i'tbertrag'pJ1 "\yo1'c!ell j"t. 
Anmerk1lllg: I+.A.XL\': 1\1117 hetrifTt die He~n'hlll;:!' ,k~n""ht", 

I'l'l'hiililli":,,,,; z\',i"dl('lI L,UI,hl'il't 1111'[ I aml\1' ir!."l'i I <lftli ",I! "1 I Di"ll,th"t"lI. 

~ :!49. 

VOI' dt'11l l~(,Jl)('jlldt'gt'l'jcht j"j l'lIl \'l·rfahn'll \'01' der 
r ('rllilndlnng lUll' dallll ilm Platze, \\'ellll (tel' V(;l'lIl''';,H:hte :-3 cl! adell 

l1liltelst SchiitZIiIlg' fpstW'sdzt.wel'<lell Jlluß odl'1' \\'('1111 PIJtwemlek 

GqrPH:stäIHIl', auf clip "kh die Übertrdlillg' heziebt mit BI'::whl<lg' 
zu IWIr'gPll Or1l'I' zu yenH'r!p]1 silld. 



§ 250. 

1.1') Bei fcldpolizeilichen Ühertrehmgell \yird der auge

meldete Schaden iJl ('I'ster Reihe 1'011 jenem Feld- oder Berg'

lil'tt('I' abg'(':,;chiitzL urder dessen Allfsicht das Gebiä wo die 

Schiidig'lillg- erfolg!' g'ehärt. 
Ikr Hüter. der die SchätzIHlg' vornimmt, meldet ilu' 

EI'g'l') 1I1 is schl'i midl oder mündlich dem OrLsrichl.er. 
(::! IYil'd dip Schätzung' des fcld- oder Bergbütel's hiJlIHc'lI 

dn'j 'L!~!.'l'II. \'011 der Anmeldung' tri'1'0clrnä seit~'ns ehwr del' 

Pnl'j('i('11 ])1',\11 SÜll! det. so isi dip Feststt~lllllJg des SchiHzlllJgS

Wl'I't(':,; (lc':" S1'1];\([('lls ill ('1',,1('1' R('ihullil r l'qdulc hs\yeg' zu 
YI'I',<lwhc'u 1I1lC[. WPIJll dic':" Jlkht gl'fillg'!' (,j!Je 1I(-'lle Schiitzrl1lg' 

YOI'ZlllldlJ lll'll. 
(!) ZU!' DllL'C'llfühl'IJlIg' der Hl'lll'JJ Sc:hätzllilg bpstlc>lll'H dE'l' 

BI'S('!liidig'l'l' llll(1 du' Bl',;chiidigte je "iHelL der Ortsl'khter üilc'nJie" 

eitll'1l dritkll Sc-Littznwistel'. \Veig'(,l't "ic:h dn Gegner der Padri 
dil" dil' SdLiUZUllg C'iIWIl ,Sdliitznwi.sler zu bestellcll. so 

hcstdl! ihll :,:hlel seilleI' der Ortsrichtel'. Kann zwischen deu 

SdliU zlllujsl "I'll ('ill Einn~l'ständ uis ü]Wl' dic' Fe:,:ls! ellung dl"" 

Sdla(ll'rl.~lll'lrag(',s nic:ht erzielt \n-r(ll'lJ. so :"ind die von deu 

(,j llzclJ 1(']1 SchfüZJ Iwistel'll heilJ tlraglp] I Scharlc'usll(:lTiige ZI:"mnmClI

zuziihlc'Lllllld dun:h dn,j zu teil('lI: cl(']' SdliUzllllg'spr('is C1f.,;; 

:-;(,ll,\(II"IIS c'I'g'i]l[ sich <rI1" dem Erg'pblli:" Ül'l' Tpi]nl1g', 
(c.) 'YIlI'de c1('l' Sdl;lC\(.lI }licht \'om FdclhüllL' o(lel' Bc'rg-hü[c'l' 

<1llgl'Zl'igt. "0 \\('ist (kr Orlsriehh'l' lmn'l'Züglich dPll FPlcl- Odl']' 

BCc'l'g-llü tl'l' Zlll' S(.IJätzll1lg an. allfültig' liißI ('\' d1C"';(' <utf \Vulisch 

cl(:s Bl·,sclli'tcligh'll mIch dem YOJ']Wl'g'C']WlIdl'H Absatzr' dll]'ch Schiitz

llH jS!l'I' YOLiIl'lJJlWlJ. 
H }3l'i For"tübel'LL'('!UI1f!'l'Jl ist lkl' ,"\'('r[(le:" (:lIbn'lIdc,tr'lI 

(3-1 11 ('=". elcl' Scha(lawl'satzhetrClg' 1111d cla:" 'fl'l'ilwrgdd nach dem 
\\'C'I'!- Will Pl'l,jsslatllt des ..'i'Iunizipilutl", e)('[' SC'lladeLl ah('l'. df'f 
<.111\'(,11 ('ilw g'('g'l'l! den ~ 111 dt's FOl'stgc'sdzes (G, A, XXXI: 18791 
Yl'l's!oßl'udl' Haudlung yel'ursac:ht ,nu'de, "tets alJf Gnmd fadl
InallJli,sclll'l' Schülzllng festzustellen. 

4,. VCl'fligungcn gegen die P(~r"OlI des BesclmMigten. 

~ 251-
(1'1 Festllahrn e Ünl'f YOJll Gpliwil1(lc'gericht 11icht 

\\'('1'([('11. 
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(2) Der Orbrichkr ist jedoch lH'r(~dlijg'L irn Falle der Erg'rei

fung auf friStlH'l' Tat den B(ischltldigtell. wenn dieser ein 

Ausländer ist o(kr keim' IVollIlUlW oelel' Besc:lläftigung hat rind 

in elen AbendsLullden oder ZII1' :\,lcl!lzc'it zum Amte 

gestellt ,yurde. bis zm' VerhaJldlullg'. di(~ für den folgenden 

}Iorg:en cU1ZlÜWl'almWJI ü.;L in G('wahrS,\Tll ZI! halten. Ein solelwl' 

Beschuldigtl'l' kaull auch clawl. \\\'1111 er zur Tageszeit \"01'

geführt wmde. J)i" zum Zeitpunkt c1l'l'ferhancllul1g-, die für 

dl'l1st'lbc'lI Tag ,Ulzu]wl'aumc'n j:"t. im (3c'I!H'indehaus zurückbelwli<:>n 

,\"t'rden. 

Ein soldH'!" Bc'"dmlclig!:vl' i:,;1 auf freiem Fuß zu bda:""el1, 

\H'1ll1 ('1' einen Bfu'g'scllan:"hdl'np' in der Höhc., der Geldstrafe und 

des "\rahl'sc:lwil1litlwll Bc,trag-c',;; d(::" yerursac:hten Sc:hadC'ns t:rh'gt 

hat oek)' ihm ('in (,nl:"pl'pl'lll'nc!C::' Pfand abgTll0ll111Wn ,yurc!p, 

;), Be~('hlagilalml('. 

Der UrL:rlr'l!t('r i"t Jwfugt. Tiere Odt'l' kbluse GI:g'I'llSLii1Jck, 

dii' c!PIIl auf fdseJwl' Tat ]whdi'll"ll Bcsc:huldigtc'n als Pfand Od,'I' 

deshalh abgl'l1onmwl1 \\'11l'ckn. \H,jl sie sich auf die Ühl'rtl'dung' 

bezidH'n, fl'mer Gc'g'c'n"tiincll', dip "ich au!' dil, ]JC'ziel]('Il 
und die cI('r Bcsclmldig'tC' Wl',,,tC'ckt hält. mit Beschlag' zu hclpgc,u, 

sie allfüllii,t \yef!'"dlaffcn zu !assen und fül' ihre Hintc'l'kgung zu 

SOl'g'c'u: eta,s GUIll'inclpg'cl'idü darf j('lloch eine Hau=,,- oder 

Ll,j};C':,;dlU(:h"\Icllung nicht anol'lhwn, 

Hin"ic-htlich dlT B(~:,;dllag'nahme ist nur c[;wn ein "c:hrift-

1ich('1: Beschluß zu ]'as,,(;n. ,wnn elil' mit BI'schlag' belegten 

Tie]'e oder "onstigen Geg-ellstündu bdm B('schuldigten gdassen 

werden ode]' \H'nU sil' bd l·jn('1' dl'itten Pl'l'SOn mit Be:"chlag zu 

beleg'en sind. 

Im Beschlu:"slc: "ind j("lW Tiere odt,]' sonstigen Gegen

stände. elie mit Beschlag bclpgt\\-erdl~11, deutlich zu hezeichnen. 

Ihre Besitzer sind g'leiehzeitig aufmerksam zu machen, die mit 
Bei"chJag' belegten, jec10eh bei ihnen gelassenen Tiere oder sonstigen 

Geg'enstände bis zur Yafi'tg'ung des Gefi1!,~indeg'eriehtes nicht zu 
veräußern, da sie sonst für den ganzen daraus entstehenden 

Se'bac!t-n veranhyortlich ,\'ären, 
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( I) rOll Bl'"chlag'uahnwn, bezüglidl Üerer l·in schl'illJidH'l' 

Blcschluß niebt. r.refaßt wurde. ist cJc'r B,,:,chuldigtelrründlkh zu 

yp rstii II dig(·n. 

6. Yel',Jrahrung und BelulJUUllug der Gegenstände, dip sieh 
auf tU<' thel'tretnng lwziphen uml (leI' Pfandg;egeustände. 

(1) Bezüglich d(,r Yel'lyaltrnng der Tiere und "ol1,.;tig'E'll 

C;eg'en;;tiimll'. die als Pfalld oder de:"halb mit Be"dllag lwlegt 

\ntrden, \\'eil "je :"ich ililf die tJwrh'etung beziehen, YetfLigt der 

Orlsrielitel', Dir~ TienJ "ind. \\'enn die Gemeinde einell dazu 

iredg'lletenHalll1l nil'bt hesitzi. hei i'inelll \'el'liißlic'heli 1n';3:,';<:'11 
der GC'llH'inde Ill1terzubring'en. 

U) Der Ol't"l'irhter i,;t yerpflithtet, d('11 VerletzteIl U lid d(~ll 

Eig'l~nlülller det' in Bl'sl'hlag ~teJl()]nmel1en Tiere oder :.;onstip:ell 

Uq.('en,;tiinde yon der Übernahme in Gewaln',;am hillnen ;)chtuml

yj('l'zig' Stlllldl'n zu Y('IAiindig'(~n \lud Imt zug'leich 

(1) dP11 Yerletzten aufJlH'rksalll Zll maehen, daß die in 

(k,,'; Ihl',oCl I 11 g'ellolilllH:)Jlen Tie1'(, ulid ,;on,;tigell Geg'en,;liillde.\relill 

er ,;eille Allsprüdw hilIlIen adJt TageII. VOll der Yel',;tiindig'ullj1' 

g'(·redmet. nicht g'eltend mac]lt. dl'lll Eig'entümer ausgefolgt \\erden: 

b) den Eigentümer ,wfzul'ordern, hinnen acht TagT'n. 'Ion 

der AufTorrlertlllg' gerechnet einen Biiq:;stbafbhetl'ag' in der Hülle 

cles\'erur,;adlten Sdmdell'; und der \'erul'sal'lüell Ko"tell zu erll~i.!'ell 

\reil sou,;t, \\'e 11 n/ der Verletzte "eine Anspl'üche gelleml Jlladlt 

die' in Be,;('ldag' g'ellOlllJ11ellE'1I Tiel'(' u1ld :-,c)ll,;tigen Geg'f"nstinde 

iJI öffelltliehl'l' Yer:-,leig-erUlq:r allfiillig' yerkauft \\iil'dell. 

~ :!54:. 

(I) \Yenn der Verletzte binnen der i'estg'e:-,etztell Fri,;i sei lIe\1 

),II,;prudJ geltend lIlac·ht. YI'l'SUtht der Orbrkhter heziiglil'h des 

\'erllr",achtell Se!ladell'; eiJlel1 Vlorglekh z\\"lsdlen dem rerld,ztell 

und dem EigentüllJeI' der in Besehlag' gellommepen 'fiere oder 

,,:oll,.:ügen Geg'ell",tändl" KOlllmt der Eigentümer seiner mittels 

Veqdeiches festg'esetzten und auch auf die verUl',~aehtt'll Ko,;teu 

E'l',;treekten Verpfliehtu n;.r naclJ oder erlegt pr in ErmangelulIg' 

('inb Verg1eidws den yom Ort":l'iehtel' llach Jlaßgahe de,;wahr

,;elJeililiehen SthaClen,;helrage:" und der aufg'elaufenell 1\'o, .. :ten 

festg'esetzten BÜl'g",dJal'bbehag'. :':0 ,.:illd illlll dit, i1l B,~,;dJlag 

g'pllommetH'1l Tiel'(· und ,;on,;tigen CcTeg'ellställCle a u:-,z u fD 1 ge 11. 

1:» Die,;e silld dl'lll Eig'entü1I1el' auC'h dann au,;zufoJgen. weJtIl 

der rerletzle ,;einell A~Hsprllch ilillel'haill der fe,;tgp:,ptztell Fri"t 

nieht g'(~!telld macht. yoraus!,re,;etzL daß da' Eig'entülller die <1l1f

g'plaufenell Ko,;ten ersetzt. 

(:!) ,V611n der Verldzte ,;(:~ill(c AllsprüC'he illnerhaLh der fe,.:t
g'e"etzlell FrH geltend llladl1. dc'l' EigelltümeI' der in Be:,chJag 

g'enolllllWlleft Tiere llnd ,;on,;llg'en Geg'ell,;tiiwle sich jedocJJ nicht 

g'(~meldet oder den fe,;Lgelegtell BÜl'g':.:dJilrbl)(~tJ'<lg' nieht erlegt hat. 
fE'mer ,rput! dpl' Verletzte ,;eine Allsprüdll' Z\Yal' g'l"lteml g-eJUadJt 

hat. der Eig'C'lltülIler jedoch dic~ anfg'elanfl'lwll Ko:,ten zn ('l':"etzen sieh 

\yeil-rert. ,;int1 die ill Be,;('hlag' g-eJ10lllJlll.'Iteil Tien~ und :-,on,;tig'eu 

(;eftenst'\mle in öffentlidwr Yel'"tt'ig'erullg' Z!l yeräußern. 

(I) Der Gefahr des YerderJlell'; au,;geselztu (;l'g-I~JJ

stiilJde ,;illd irn \'er",teigerung',;weg'e :-,oforL zu yel'iiußem, 

,,:>1 Der Lei der rl~l'sl('ig"~l'IlIlg przj,·lt(· (;c']dhetra).t ist 
Zlll' ZähJurW der Ko:::tl'll dc'1' Haltung' llild de" (~I~walll's;uH';. des 

'fl'eiJwJ'g'ej(Je,; lllld sofem der \~t'rlptztl, Sl'illl'lI AilSPl'lldl 

g-dtf'Jld g-(~llladJtllat - zur Zallhllll-t c!f'::: Y('f'lIl',;acllfpJl Sl'Il,H]eJl'; 

O!le'I' del' ~::;pfol'de]'t('11 Stha(klJ:-,g'(']IÜhl' < 1IIIll cle!' lIodl lIil·hf 
,wg'C'me1ddl'Jl Kost('11 zu "t'nn~lItl(,ll. YOII d('JI) Iweh Abzug 

diesC'l' Kostc'lI' 1l0c'lJ übrig' hkirwlldl'll Bdl'ag'bt so"id Zlll'ÜC-];:

zqbdwJt.('II, Cl!,; zur U('ckUlJg' clu,; \\'<lI 11 '';dwi I IlidH"1I I3l'1l'ag-l'" deI' 

(;('](1,;11'<11'(' llohrmldig' j,;t, rOll eIe'1I ill B('"dlIag' g'PtlOlllllWlleJl 

TjPl'l'll uml :.:oll;;tigeH Gegenstiint1pJI ,;illel. \\'PlJJl ihn' Eigl::'tltümel' 

!H'karlll1: ,"illcl. im Yersteigel'1lI1g';\\'('g'(' 11111' ';0 Vil·ll' ZII Yl'I'ünßC'l'II. 

a!" dip l'1'wälrnten Beträge Dpt!;;lHJg' iln,.: d('lll l~allrpr('i,.: yc'l'laugeu. 

dü:, allfällig JJieht zur Versteigenillg' g'l'lallgt('1J Ti('l'p 1II1d ,,:ollstigell 

(;egel1stämle sowie der übrig bkiJWHtll' Bl'lrag' "ill(l (kin Eig'eJl

tünwr g'egf']) Bestätig'ung al Iszufolg'pil , 

§ :!55, 

(1) VFenn der Eig('ntünJl'I' der wegPll ihrer Bezi('lmng' ZllJ' 

Übc"rlrelung in Besehlag' genomfl1PIIPn Tierp odpI' sonstig'en G~!rell
stümh~ unhekannt ist oder sieh lI11hekallntl'll Ort"", aun~ält. 
bt dito im z\V(~itell Absatz dps § 253 erwähnte Aufforderung in 

der GE' m ei n dE', und Iwi Tier('Jl od(')' and(']'PIi llPgf'llstiillden YOll 
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größH'I'lll IVt'rt allel! iH drell ::'\achbargemeincleu, lH cler 
übJiclwJl\Yeise klwdzumachen. 

('!) Hat sieh der Eigentümer bis ,zur Versteigerung lJieht 
w·mddet, so sind sämtliche in Beschlag genommenen Tiere ulld 
sonstigell Gegenstaude im Yershügerullgsweg'e zu veräußern, der 
aus el(:m Erlöse lIach DeckclIlg' dies Schadenersatzes und der auf
gelaufi'HplJ Kastell übrig bleibpllde Teil ist mit einem Bericht dem 
Ohersfnhll'iehü'l' c'iJ JZUS('lJCÜ:'ll. 

§ i56. 

Übel' die rC'l'steigerlllJg ist ewe Xipd(:'l'sehrift abzufassen; 
rJi('su ist d(>]J AkteJJ IwizusdJlit:ßel1. 

7. Fpst:-;etzung des VCl'lmlldhmgstcl'mines, Y ol'ladullg' und 
Rt'chtsfolgcu lles Xicllterselleillens. 

§ 257. 

\irelll J dc'l' Ortsridltpl' feststellt, daß die Übertretullg ZUill 

\VirJmng'skreis des GellJeindegerichtes gehört und daß der Ein
Ipiü11lg des Y(~rfaln'(,lls kE'in Hindemis entg'eg'pllsteht, setzt er zur 
YprhamlJllllg der Angelr,genlwit einen Termin r"st. Der Termin 
ist auf mögliehst kurze Zeit naeh Erstattung der Anzeige (des 
Antragps. d(~l' hJag-tö), spätestens auf einen Z"itpnnkt innerhalh (lJ~r 

lliic:hstpn 15 Tag',~ anzlilJ"raUl11Pll. 

§ 258. 

{I'i Zur Verhandlung sind der Bpschuldigte, der Verletzte, 
die allgelllPldptl:Tl ZE'llgenllnd im Bedarfsfall der Anzeiger vor

zuladen, 

(2) Als Zeugen silld nur Personen vorzuladell,die über die 
,yesPlltlidwn Umstitnde der Angelegenheit Zpugensehafl ahlegen 
könnC'}l und d(~J'('ll Aussage! I unbedingt not",pndig sind. 

§ 259. 

Sind die Pa rtplen yor dem Genwind(·geridlt ohne Vor
lad ung' ers chi eH en, oder können sie sog'leir:h vOl'gerufen werdfm, 
oder gesteht die vor das Amt g'estellte Person dip' Begehung der 
Übertretung, so kmm die Verhaudlung' :3oglei<:!l abgehalten 
\yerelplJ. 

§ 260. 

Die Yorladullg' geschieht IniUels Yorladesehpines, 
der ,"om O1'ts1'icht\'1' oder statt seiner vom Gemeindp-IKreis-)Notär 
unterfertigt \Yird. 

(2) Dpr Vorladeschpin ist ]]aeh elen im Verwaltungsdü'llste 
gelb'mIeu ZustelluJJgsyol'schriflell zuzustelleu, 

(3) Die in aktiver Dienstleistung' stphenden Pel'SOlJen der 
bewaffneten Ylac:hi, der Gendarmerie, dpr Polizei und der Final1z
'wache dürfpn nur im IVege ihrer yorge:3ptztell Bphörde yorgPladeu 
'.verdpn. 

(I) \iVeIlll dprjellige, der vorgeladell wird, in einem öffplJt
lichen Diellst.e odpr in ('i11em Prlyatunternehmen all gestellt ist, hei 
dem seine Vertretung yiiährend der Zeit der V pmehmung im 
öffentlichen IJlh'resse notwendig ist. so ist von spiner Yorladlillg 
i.deichzeiilg' seilt Vorg<':3(·tztel' zn v('rställdi geu. 

§ 261, 

l.Wellll die bpgflJlgelle Ü]wl'trl'blug' mu' auf Antl'ag' (I\:lagci ) 

ell·" V l'rll'tztp]l :31rafbar ist und der yorschriflsmäßig vorgeladene 
Yedetztt' zur Verhalldlllng weder pprsönlich ersehierwn ist, 110ch 
cllirch ei 1H'1l Bl'vollmädItigtpH sich yprtretpll ließ ulld :3ei 11 Fel'Jl
bh'ibeu nicht früher elltschuldigt.. so ist das Vel'fabl't'll (,in zu
stellpH und der Yerletz[(; in die aufgelanfl'lH'n Kosten des Yel'
führpHs zn yprnrtei lPll. Hat der Verlptzte sein Fernblpibpll eJlt
sdll1ldigt und kmm dpr Sachverhalt auc:h in seiner Ab\yescuheit 
klargestpllt ,yerdpn, so ist die Verhandlung' auch ohne j1m 
abzuhalten und auf Gl'Illld des klargestellten Sadlnrhaltps dpr 
Beschluß zn fassen, 

'Venn elageg'en die Übertretung von Amts ,ypgell zu ver
folge11 ist. hindert das Fernbleiben des vorschriftsmäßig \'01'

:;ru]adenell Verletzten und seinps Beyollmächtigten die VerhanellrlTlg' 
der Allg'plpgpuheit nieht: der privatrechtliche Al1sprueh des 
V t'rletzten kann jedoeh llur mit dpm vom Bpschuldigtpn llieht. 
lwanständptell Betrag festg'esetzt werden. 

2, "Venn der vorschriftsmäßig vorgeladene Zeuge zur Ver
hallcllullg' nicht erschienen ist und sein Fernbleiben nicht ent
sdmldigt, so ist er, soferne seine Vernehmung notwendig erscheint, 
1.1nte-1' Androhung einer in Arrest nicht umwandeD)aren Geld
h uß c' hi:.: Z1I zehn Kronen für pinen IlP1Wl1 Termin vorzuladen. 
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1,;1 cl,']' Zl'llge' <llw1l auf di(, IH~IW1'lidlP \~orladllng nicht 

pl'sdüPw'!I und hai (~r S(·iHFel'nblei]wll nicht elltschuldigL ,,0 
kmlll f!Pr Oetsl'ithkr illil yorftihl'('.n la"H'lJ: dPl' Ortsrichtel' O1'(llll~t 

\H'ih'l':" die' l;:illlJrillg'llIl~' dp!, ill d('l' rorlafhlllg' festgpsetzte~l Gdd-
1m13(' all ulld wl'Ilrlpilt (h~!1 Zt'UgPII üherdle", ill die' KosteIl fk·l' 

Vorfii III'IIII~!'. 
Dil' Yol'lü111'ulig der Zl'llge'll ist mi1telst sclJriftlidH'll B('sebhlssl~s 

;IIIZ11U1'111ll'n: dl'r OJ'tsl'ithIH ]i{ßt dic' Vorfülu'uug, 'H'.llJI der Zellgu 

illl 01'1(' \I'olm!. dnnh di" GC'Jlwill(]porg-anp h!:',ril'b'lI; fall" c!Pl' 

ZPlli{(' <lIiß"J'lJalil d('" Spn·llgl'l." db Geuleilldl'g'p)'i('htes WOhllt. 

p)'"II('ht dl'!' 01'1 ';l'idltPI' IHll cli\' Anol'dlllllJg' cl PI: Yorführwlg' deli 
Olwl':-itullirkbü'r. Da~ die YOl'fü]u'UIlIZ IH'wil'keudt· Organ hat mit 
SdlOllllllf" 1IIId lIadl }!üg'lithkt·il ohm' Ai'If,;ph('H yorz11 g-l'lWJl, 

;3,\\'('1111 rh' Bt'sdmMi~tt' ,licht l"1's(:!ll"inl, ka1l11 die Ver

ili\Il(llllllg' all(,11 ill :-;,·i]] ('1' AJl\\,('SPll}](,jt abg\'halti:'11 wprdC'u, 

1-, Die rO!'I'i'!IH'IIIIg' dl's Yl'l'letzü'u 1m<! des Bt'sclml
üi~h'll kalill \'0111 (;('11H'illdpitl'ricllt nidlt illlg'('ordJwl \\'(~nJpII. 

Kallil 11('1' SaelIn~l'ilidt 01lJl(·i1m· Y"J'll(']lInrlllg' nidll Jdarg'C'slpllt 

\\"('1'(1(,11,"0 j,;t cli(' Allg'p11'g\'111wit zm Ent"clwidlllllZ 111 p1'"j(·J' 

]IIS[;1IIZ (1t'111 Olwrstnhh']eht{'l' YOI'Zllh'g'PII, 

s, Y ('l>hHlHnuug~ Y \'l'gli"idl, Urtt'il. 

~ 262, 

(I) Die rl'rlialldlllllg i"t. lll.l'Illdli('h HII(l öffplJtlidl. 

(~) Di(' AlIgej('g'('Jill('it ist Hat,h JYlöglil'llkdl durch ('111<' \\'1'

liandlilllg zu 1)('('nd('JI. 
(::) Dit, P;lrV'i. aus dt']'('n \'el'"l'lmldplI dit~ Yt'rhandluug \,1'1'

tl~t \\t'I',dt'll lllIIßl(" ist ill dip \Trurs;le1Jh·lI!\:.ostl'n zu n~rul'h'ikH, 

I I) Die Vt'r[1ä,IICHUll~' Je it d dl'l' Ort.,,:ricllt('l': ('1' sorgt für dit, 

Ordtillug und Al1l'l'l:'chterhaUüllg' dt·1' dem (3erichL gl'b ührendt' I I 

~\.('htnllg, El' J\1\1IIJ Ordmmgs",töl'l'r. ,YI'Jlll cl('!' O1'dllHllg,,:ruf nfolf"lus 

hkilil. alls dl'lIl \"(,l'haIJdlullgsrauIIJ wd,,:l' 11 , 

(:.) Der UrbrichfeJ' kaHII' gl'~'(,11 1=\'1'0'011(,11. die ein ungv

Zi('llwnc!l''' B('lwlmwn an d('11 Tag' [(-·f((·II. illslw,;oHdf'l'(, so1dt(·. die 

d('ll Ort::-:ridllt·r. di(' Pari('i m[('1' (h'n I:kyollllli\ellLigtpll. dpll Zeugeli. 

dPH Sacl!vc'l'stiilldigPIl odpl' cll'l1 St'hiitzmeis!l'I' hel('ieligell. ('!ll(' 

illArn'st l11<-ht uD1\Y<llld(,lhar<' (~(·ldhllß(' bj" zu zdmKrOll('1I y(~r

h ;'111 ~'l'll, 

(ö) ,Yenn eine der Militärbehörde ullterstellte Person diE 

Verhandlung stört oder ein ungehöriges BE'nehmE'n an den 

legt, kann si(" zur Ordnung VE'rwiesen und - 'wenn notwendig 

- aus dem Verhandlungssaal entfernt \H'rden: um ihre BestrafUlj~ 
ist jedoch ihre voq:tesetzte Behörde zu ersuchen, 

In den Verhandlungsraum darf als Zuhörer mit eillelH 

Stock niemand und mit einer vVaffe nur eing'elassen werden, wet 
die vVaffE' bprufsmäßig trägt. 

§ 263. 

Bei Übertl'etnngt,n, dip auf Pl'hatautrag' zu 

silld, fordert der OrtsriehtE.·]" naeh Erörtt-rllJlg- des SachYC'l'haUe,.. 

die ParleiE'fI bezüglich des priYatreclJtlichen Anspruches zu 

einem Ver g-l ei c h auf. Kommt der Y ('rg'leich zustaLlde, so sillCl 

darin die Kosten des Ycdahl'cns ulld der Btdrag des Scbadeli,.. 

ziffermäßig anzuführen und die Art SOlyh~ q.ie Frist der Zahlull!,: 

g-leiclIfall:o: festzustellpn, 

Ein Y(~rgleich übi,l' cmen Sehaden oder ('iue Schaden,,

gehühr YOll 111ehl' als Yierzig' Krollt'n kaHn niellt 
schlo,~s('n \yprden. 

~:») DiüWirkullg' des Yerg'leiehes hinsichtlieh der priyatn~dJt

liehen All"prüehe des Yerletzten ulld der Ko:::teu dvs V('d'ahrelJ,~ 

ist diesellJe wh, die eines rechtskriiJl.igC'Il lirtvik Kommt dec 
V prpflichtett' scilll:f Verpflichtung innerhalb dl'r im Vergl('ich fps!

gesetzLl'n Fri"t nicht nach, so kanu der vergll:ieb YO llzogeJ 

werden, 

(1) ," enu der Vergleich zustande kommt ist da:, :Straf

verfahren miUel.s Beseheides einzustelll'u, llll 

Falle ist die V Üd13 llCll ung fortzusetzen, 

Welln der Büsehuldigte im Laufe dl'l~ Yerh,wdh1llg 6 

Begehullg der Übertretung gesteht und die Be\Yeisaufnahm,' 

auch \wgell Bell1e",slJl1g' der Strafe nieht nOly\,endig' ist 
aueh dann, wenn eill l~Jllstand, der :::>dmld oder Straf," 21.1.1:',

se.hließt, z\yeifello:, festgestellt \\'erclen kium. bt yom Bl'\\ebn"f

fahren abzusehen und das Frteil zn fäJl0Jl. 
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~ :165. 

11) \Ü'HIl der BI'schuldigte die BegdlUJJ;t ,l(~l' tberiretmlg 
euglld. oder wenn yom Beweisyerfahl'en aus einem andern 

Grund nicht abgesehen werden kann, yerhört der Ortsrichter die 
Z (·ugel1. Der amwsendp Beschuldigte kann auf die Aussage 
der Zeugen Bemerkungen machen, der an,wsellde Verletz te 
kanu J,ezüglich der Verantwortung des Besdmldigten sich äußern. 

\Veder die Partei noch der Zeuge dürfen beeidet 

wl'rdl'll. 
Diu Zeugen bekräftigen ihre AussagC'll stalt des Eides 

mit B<'l'u fUHI!: auf ihr Ge\yissen. 
Die Parteien könuen an die Zeugen ill der Reg'el nur 

durch deH Ortsrichter, mit sehwl' Bp\yilligllllg jedoch auch 
UllIniltdbnr Fragen stC'llcn. 

§ 266. 

Erheht dpl' Beschuldigte im Laufe der \' erhalldlung gcgeH 
den \\'rlejzlell l'iIIC Gegenklage, deren Austragung glE:ichfalls 
zum \Yil'kuIlgA;reis des Gemeindeg'erichtes gehört, so ist die Gegen

gl'gen den Yerletztell zusammen mit c1pr ~.\nzeig(' zu 
V"l'tJ,lIIde]n und zu enbclwiden. 

§ 267. 

111 Das Gemeincl(cgericht beschließt mittels rrteiles oder 

B ('sc heides. 
Das Gemeindegerieht darf ein Strafmandat nicht 

erlassen und den' hedingten Aufsclluh der Strafe nieht 
"n01'C111('11. 

§ 268. 

(1) Das urtc'il ist sogleieh nach Abschluß der Yerhandlung' 
zu flilien und den auwesenden Part.eien zn yerkünden. 

(2) Die nieht arE\' esende Partei kann zur \~ cl'küncliguug des 
"Grteils geladen oder statt dessen kann ihr das L'rteil mit 
Zustellungsschein sehrifUieh mitgeteilt werden. 

§ 269. 

Wenn der Verletzte seinen Antrag (Klage) vor der 
ul'teilsfällung zurückzieht und die Übertretung nur auf seinen 
Antrag' strafbar i~t. ';:0 ist kein Urteil zu sondern das 
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,yeitere Verfahrell mit t eIs Be.s ch e id e s ei 11 Z IlS le 11 ell Ilml der 
Verletzte in die aufgelaufenen Kosten zn wrul'teileu. 

(c) Im FaUe der Gegenklage ,ürd durch ZuruckziehUlJg 
~ler eineJl Klag'e die Entseheidnng' ühe1' die and(ire Klag(~ nicht 
gehindert. 

9. Erforde·1'llisse des Lrtt'ils. 

§ 270. 

(1) Das udeil ist ('lll\Y"der (,in freispl'eeÜellch's od(;l' C'm 

Strafurteil. 

(~) .Jedes Urteil hat zu enthalten: die Bel1C'lUlUug' des 
Gemeindegel'iehtes, den Namen, das Alter, die Religion des Beschul
digten, seine Stellung' oder Beschäftigung', allfällig seinen Beinamen 
oder eille Bezeiehllullg', die ihn \'on eiDer gleichnamigf'll Pprson 
imtpl'scheidä 

(:l) Das Strafurteil hat außerdem zn enthalten: 
I. DeJl Paragraph des Gesl~tzes, auf Gruud deiiSi'll das 

Gericht die Strafe \~erhängt haI: 

2. den Betrag der Terhängten Geldstrafe :"owie die DarwI' 
der Arreststrafe oder - faUs dips das Gesetz zuläßt - der öffent
liehen Arbeit. (lie für deu Fall der UlIeinlJl'inglichkeil der Gedstrafe 
an defl·n Stelle tritt: 

3. den Betmg' des festgesetzeu SchadpIls (erd\\'elldeten 
\Vedes) und der f(~stg'esetzten Scllaclellsgehühr: 

4. die Festsetzung der Tierhaltung'"kosten, des Tl'eihel'gpldes 
und dpr ührigen Kosten des Verfahrens und die Feststcollrmg, von 
,yem und imrie\\eit diese Kosten zu tragen sind: 

5. (~ine V ~~rfügung hezüglich der im Laufe des VerfahreHs 
in Beschlag g'enommenell und bis zur Urteilsfällung' nicht zurück
gegebenen Geg'ellständ0, dit; sich auf die Übertretung' bezieJ1811, als 
Pfand genommen oder sonst. hinterlegt worden sind. 

(4) Im frei E' p re eh eudell u 1't eil ist außer der FreispreehulJg' 
über die J~ostel1 des V0rfahrens SOlde üher die im Laufe d(~s 
Verfahrens in Beschlag gellommcnen und bis zur Urtcilsnmung' 
noch nieht ausgefolgten Gegenstände zu n~rfügen, die sich auf 
die Übertretung beziehen, als Pfand genommen oder sonst hinter
legt worden sind. 

In einem freisprcochenden Urteil darf eine Sc:haden
ersatzfonlertmg' oder PillC Schadellsgehühl' llicht festg'esetzt und 



der Bt'sclJuldigte zur Trögung d(~r Kos1.ell des Yerfuhrens nicht 

verpflichtet \\'r~rden: üht~r den priyatrechtliehen Allsprueh, 

der in Yt'rbin(l1mg mit einer Übertretung dC'I' DiC'Ilstbotenol'dmmg 
g'eltend gemacht wurde IdriUer Absatz des § 248). ist jeelodl in 

jedem Falle zn besehließen. 
I'il Jede,:, Udeil llHIß kurz beg1'ülldet W(~l'(1en. 

10. Rechtsmittel. 

~ 271. 

(11 Die Parlei, die lIlit dem Urteil oder (h'Hl das Yel'fahH~n 
einstplklHleli B(~,;dlei(l dc's Gemdlldq;(r'üdüps ,:,ich lIieht zufrieden 
gibt kanu biTllIPll fünfzehn Tagen yon dC'Hl der VerkümUgmlg 
oder Zllstellullft dl's Be"chlusses folgendell Tag ge1'c('h11et, beim 
Ortsrichter mündJidl q(lPf se]rri1l1ieh begehren. daß die AlJg'eleg'cn-

heit zur m'llen Verhandlung und Besehlußfa,:,slUlg 

digen OlH'l'stuhh'iehtel' gd(Jitc{ v\"prd(~. 

den zlistün-

Der Orlsrieh1c'l' darf das c\nsuehell aueh wegell Vel'
späLrmg llichL zurüt:byeiseJl. Di(: Partei kann l'ine Yel'spähmg' illJ 
Falle rmwl':,w1l1lldeter YC'l'i'ällll1nis yor dem Oberstuhldehtl'r 1'eeht-

fertig'en. 
DPl' Oberc;tühlridtll'l' geht in dies(~ll Fällt~ll llach den für 

elie Polizei ,01 l'afgel'icht(· bestimmten Vorschriften 1'01'. III solchen 

Fällen ist gegen Beschlüsse des Y:ize gespans ('in e '" ei t E:l' e 

Berufung nicht zulässig. 
'IVnrde cl.,s Verfahren yon dem Gellwindegerlcht wegen 

ZustanelekOlllJllC'llS eines Yergleielws oder ZllI'ückziehung des 

Privatantrages oder der Klage eilJ gestellt, so kann die Ange
legenheit nicht vor den Olwl'stnhlrichtel' gebracht ,,,el'den, 

11. l\:.osten des Yerfa.llrens und sonstige Ko:-ttel1. 

§ 272. 

(1) Die Kosten des Verfahrens und die sOllsiigen Ku.oten 

Verfahren 1'01' dem Gemeindegeric:ht sind: die Kosteu der 

Schätzung, der Tierhaltung, das Treihergeld, uie Gebühren 
der Zeugen und die Kosten des Vollzuges. 

(2) Für die Schützer darf eine Entlohnung' yon mehl' als 

z\yei Kronen \lieht festgesetzt werdpll. 

I~I An Haltullgsko':'tt'll der t'illgvlril'lwllell o(ler eülgd'cw

;CJc'JH'll Tiere können die YOHl M11lJizipaJarls,:,cJmß de,; KOlllitats 

;'e,::tg'('selztpll Beh'äge aufgt'reclnwt 'Y('1'(1ell. 
Für die Fesbetzung der Höhe rIes TreiJIC'l'gdd"s ist 

die BC'stimnnmg' des Geselzes nn ßgeJ)(,1l d. 
(c,1 Ein Tagg'du kanu in der Regel nur delll aus ('luer 

rtlldH'al GemeÜlde efschiel1cJlPll Zeuge!l Zllprkallut "yc'rden. eillem. 
im Ode \HI]IJl('lldell Ini'assC'J] lilie dallll. ,H'lm el' ilussc-hlir·ßlich 

yom Tagluhn lebt. 
I,;) Für wrgehlde)lC' ZellFelL dir' YOIl1 Tag- oder 'IYoehE'll

lohll e lellell rind zn[oJgl' der Z(~11i2'r'llsdlaJl iltrC'11 Enn'r]) CUll Vtr
handlLllIg'lage ganz oder ü·ilwels\, eiJJhlißeu. danH für Lalldwirte, 

die ihr Grundstück sl'll,,,! !'Cal']IL'iLL'll Illid für Kldn
!t('\Y('l'bcll'eillE'llUC' ist ab Tal2"gdd (~ill Betrag. der lJ<1eh der 

Iwlrl'ffemlell Jabreszeit dem örtlichen Tall"lolm ode'1' für C'i 1]('11 

ha111('n Tag dL"fll halhell Tag'lohll ('lt1spl'idrl. für das FoulllÜL\'l'
pn"oJlal ahcr der ihm'n llach ilm'Jl lw,;on(ie1'('11 \cors('lrl'il"leu 

g'l'büb ren (!c· Betrag' fpstzn,.::e!zell. 

D('lll yorg·('führ!.p]l Z('llf!'l'11 w'])ülnol b'illt: ElllloliJIIIJJg'. 
Eil] Fuhrlohn kann für Per"oJlcll,die im Ort(~\\"olllWIl, 

ülH'l'haupL IIkhl und für "olclj(', dir' in e'lIJ('l' alldel'cll GE'Jlwjll(je 
\YOllll('IL nur (lalLlI 1'('"lg'l'"c'jzl,\\'(,l'deJl, \\"('nu sir· llll'ln' aJ" ildlt 

l\"ilollldl'l' \\'('il plJ!fr'1'IIt woll1]('n. 

~ 273. 

Die wälu'r'ud dei' gCllleiHdegericlitlidll'll Y f'l'f',llll'('II",lIlf

f!'('lalll"l'llPll Kosl('11 d('~\\'rfalll'(,ll" ulid SUJI",tig'pn K()~t('ll w('l'dPJI 

I _c\II~Pl'll("h"II(']"('('htig·t(·lj \'lJll1 Ort "rjehl('!' midi ihn'J' Eildll'lllIllg 

II~g'\'zahlL 

12. Yollzng: tLt'sBesdt]ns;.;('s. 

§ 274. 

1.11 lkl' B('"cllluß ,yird HHll Ort"l'iC]IU'l' yon AI1II" \\\'g'('ll 

vollZog'C'II. 

(21 Der B(·schluß kann 1Iur nach eingetretener RechLs

\raft \'ollzogen werdell. 

I:;) Der B('sehluß dr's GC'JlIt::'illdege'J'idd.l'':' ('l"will'l1."t ll,wh 
Al\lallf Hm lünfzdlll Tag'PlL von dem seiJll'1' VC'l"kümüg'nng' ode'r 
2nc'tl'llllllg' folgPIldl'll Tage g('l'{'dllll'L in l:{('clibkrart. \Yl'nn ,yührend 
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die:"er Zelt keine dl'f Par leien dic' Yorlage elter ~\ngC'll'gellh('it YOl' 

dE'H Ol:wr:"tuhlridltu' begehrt hat. 

§ 273. 

111 ,Yenn die ,"C'rpflichtete Partei hinnen 15 Tagen, yom 
Eintritte der Rechtskraft des Beschlusses des Gemeindegerichtes 
gerechnet ihrer Yerpflicbtung nicht nachkommt sind die, ver
hüngte Geldstrafe oder Geldbuße, ferner die festgesetzten 
TierhaHungskostel1. das Treiberg'eld und die Kosten des 
Yerfatll'ens so\Yle der dem Beschädigten gebührt'nde Schaden
ersatzhetJ'ag oder die Schadensgehühr nach Art der 
öffentlichen Steuern einzu]n'ing'en, 

Für die Zahlung der Geldstrafe und d(~r Geldbuße 
kann der Ortsl'ichter hegrümleten FaUes einen Aufschub his 
zu zWI'i J[ollaten gelyühl'en und auelJ dill TeHzaMnng; lw
,yil1igcl1. 

(::1 Di(~ Zwangsyo]lsil'eckung i;,;t mlf' das be\yeg;lidH' Y{,l'
mUgen (B;trgeld. Forderungen oder sonstige Fahrnisse deI' YPI'

pflichteten Parteienl zu führen lind solange fOl'tzusetzen, ]Ii.~ (leI' 
ganze erkannte Betrag' eingelauü:ll ist. .Jene Fahrnisse, del'ell 
Beschlagllillime yom Ge;,;etz verhoten ist, sim1 ,lUch yon dipser 
YolJstl'C'ckung ausg·enonllllen. 

(:1 Auf liegendes Gut darf zum Z,n'cke (leI' Einln'ingrmg 
der Gl'l(l,.:üafe, der Geldbuße und der Kostc'lI eille Yoll
stl'l'ckung üherhaupt niellt geführt \-yerden: sie i;,;t ZUIll Z\H'dw 
der ,Eillbringung des dern Beschüdigten gehührenden Scha(lc'H

ersatzhetrages oder der Schadel1sgeüln Dm.' ll1 den im 
§ 86 (les G. A. XXII: 1877 llestimrntell FMlen und in dei' dort 
:he,sti rnmten ,Yeise gestaLtet. 

AlJJllCrKlIllg': § SI) dl'" G. A. :XX[] : li:iij lüh()]' da, \"crl'alJrell 

in g'CI>illgfügig'PH bürgerlieJlell Streitsachen [Bagaif·llClllgelc'g'clJ}reill:l1]) 
bllt(,t: 

.. \\'<mn die E~ekLlli()n auf he\H'gliehc Sadll'll crfol8'lo~ geiJliphen 
jsL \\'CllJl allf die g'(!pfändeten Gegenstände Ansjlrüe],e 81'110])('1l \\'lu'den, 

0(1(']' \H'lm der Ewklltiou"fülrrer llliLLeb eines "0.11 der Geuleinde

\')]'stellllnp: rips 'Wolmor!r's der sacbfiiljigpll Partc'i ausgestellten Zeug-. 
nisses lwweist, daß diese ,1ie Forclenmg cleckende Fahrnisse llicht 

])csitzt, so ist die E~ekutiull führende Parlei herechligt, die Exekution 

;ulf die Immobilien clpl' sachfiilligell Partei zu n~rlallg'ell. In diesem Falle 

ist ein elen Yorsehriften cler ZiYilprozcli,(ll'dll1111g elllsjll'ceücm]es Gesueh 

bei deil! mrf"ehell,lell HirlJt"J' l'illWreielll'lI, w('lchp!, dasselbe hil1llcn drei 

TagclJ jJelHll'::- \-el'fa1Jl'l'JJ~ ali dl'_' 7.ll:-:lÜl1.tlJB-C' 

Grl1ndbrU'hsllellijrde~ Expkllllol l (ud' JilJ1W_~!!ijiL~JL 

gesucht \\-i1'(!. dic' in den Spren:zcl mehrerer C+nmdlmtl1,,!Jp!lünleli :,:-,'hiil'en. 

an die ZUPfsL Fen~tJlJJte derselben zu leltrJl ]J[d und Yetjlilid!l c'j- ;~t. frd"l~ 

der zner],alJlH," clllreh leihyeise Befriedig'lllJ8' H'l'lllilllh'd \,-mdf_ 
dies in seiHe'l' Zn~,-1lrjfr ziif,'rnmiißig anzug'ehen." 

§ 276. 

Der im ,Vettl' deI' Z\\angs,'olJsiTeekung (clngehmfune 
ist zur Deckung der \'ollshH:kungskosl.en, dc'i' TierlmltungskostelL 
der Sehadenel'satzfonlenmg rilld des sonstigen priTatn;chtlicher; 
Anspruchs suyrie zur Deckung' der noch nieht angemeldeten 
Kosten des Yerfahrens und (leI' Geld,strafc' oder (leI' Geldhuße zu 
verwenden. Der ülJrig gehllebene Betrag ist der Partei oder ihren 
al1sge\"iesenen Erbren zurückzugeheri. Der Empfang ist miUeli: 
BestMigung zu lJesclwinigen, die den Akten heizuschlic'ßell ist 

§ 277. 

.Al1 St(']](, der Ge!clsLrafe die im erteil 

Al'l'eststrafe zu yollziehen odm' öffentliche Arbeit zn "er
richten, falls die anf die EinJJringung der Geldstrafe ahzielende 
Yollst.l'eekung erfolglos gebliehen oder \\-elm es offenkundij2' 
daß dic~ YollsLI'eeklHlft in El'mcllJ§tlung' eine::; pLindharen Yer
mügvils erfolg'lo::;\\~ij'e lind der Yerm{eilte die Geldstrafr., auf die 
nach Ablauf deI' Leistungsfrist an ihn g(jriehtete Aufforderung 
hiJmen 15 Tagen nicht bezahlt, oder elE'I" Verurteilte selbst ansucht, 
yon der Einhringung der Geldstrafe abzusehen, weil die Eill-
111'illgUllg ihm oder seiner Familie eim.,n unverhiiltnismäßigen 'Yi1'l.
schaftlichen Nacht(!ij yerursaehen würde. 

Di(., :\iedel'schl'ift die die Erfolglosjgh~il (leI' \'ollslreckung 
llezengt. ist elen Akten beizuschließen. 

Ci I \Yeig'ert sieh der r erurteilte, die festgesetzle UH.C"'i''-''~H'

Al'lwit ZII yerrichten, so ist an ihm statt der üffentlichen 
Arheit eine ihrer Dauer entsprechende Arreststl'afe zu ,"oll
ziehen. 

8 278. 

11) Die an SLeHe der Geldstrafe tretende Al'reststrafe winJ 
vom Ortsr:iehter \'OHZOg'<>ll. 

('?l Ist de!' YE'l'urteilie zur Ahbüßung der Strafe oder zur 
Yerrichtmlg' der öffentlichen .hlJeil auf \' o1'l'1d11n12' nicht 
so onlnel der Ol'lsriehtel' seine r ol'führung an. 



Falls dem Orisrichler Zwangsmittel nielli zur Yer
fügung stehen. hat er IIln die Yermittlung des Oberstuhl
richters anzuwehen. 

§ 279. 

Die an Stelle del' Geldstrafe tretende Arreststrafe isl iUl 
Gemeindegefängnis. III Ermangelung eines solchen in delll 
Gemeindegefängnis am Sitz des Kreisnolariats oder in dem <1111 

Sitz des Oberst.uhlrjehters hel1ndliehen verwaltungshehörd
lichen oder gerichtliehen Gefüngnis zu yo11ziehe11. 'i'iTenn 
die Strafe nicht im Gemeindegefängnis vollzogen wird, ist der 
Verurteilte im Geleit eines Berichts, der dei Dauer der Arre:,t
strafe genau bezeichnet, dem Obel'stuhlrichter vorzuführen. der 
in diesem Yalle den Vollzu'g der Strafe auf der nückseite des 
Berichtes bestätigt tllld den Bel'ieht dem Ortsrichter zurücksendet. 

Der Verurteilte hat wührend der Dauer des Arrestes für 
seine Verpflegung in der Heget seIhst zu ;:org,(~ll. 

(~~I Der Verurteilte darf an Stelle der uneinhringlichen Geld
strafe nur zur Verrichtung der g(:;setzlichen und in der betreffenden 
GemeilldeL1hliehell öffentlichen Arbeit wrpflichtet wenJeJJ. 
Di(~ öffentliche Arbeit ist pel'sönlieh zu leisten, 

S 280. 

Der Yollzug der an Stelle der Geldstrafe tretemlell 
Arreststrafe ist ,aufzuschieben: 

l.\Yenu der Verurteilte oder ein mit ihm im gemeillSamen 
Haushali le]leudes Familiemnitg-lied an eiller sch\yeren oller 
ansteckenden Krankheit leidet bis zur Genesung des KJ'c1JJken; 

3. ,yenn ein :.\Iitglied der Familie des Yerurtpilten gestorhen 
i~t auf 15 Tag'e nach dem Begräbnis; 

3. \Yenn die verurteilte Frauensperson im yorgeschl'lttellen 
Zustande der Sch\yangel'scltaft sich ]wfiJHieL his zu ih1 er 
Genesung llach der Geburt: 

1:. \\"em1 der Aufschub für den Y(0],u1'10illen im Interesse 
de:, militärischen odel' (~ines allder]l öfrentlichen DienstP.s 
Hol wendig erscheint: 

;l. \yonn der JIinister den Aufschub auf Grund eiJJes 
Gnadengesuches allgeorfln(et 11at. 
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(21 Der Ortsl'ichter kann auch aus einem alJdern \yiC11-
ligen Grund einen Aufschuh he,'\illig-en, jedoch nur einmal 
und auf höchstens z\\-ei '\Vochen. 

(:)) ,Venu der OrLsricbter den Aufsdmb yenyeigert 'oder 
\renn ein Aufschub ,-on mehr als z'wei '\Yochen notwendig wäre, 
ist das Gesuch um Aufschub vom Ortsrichter dem Oberstuhl
ric11tel' yorzulegen, der üher das Ansuchen unter ;\H\Yendung' des 

§ 2:21 endgültig entseheidet. 
(~) Wurde im Lrteil für den Fall der Lneinbringlichkeit der 

Geldstrafe iHf'entliclle Arlwit festgesetzt so kann der Orts
richter ,1eren Leistung innerhillh eines Jahres auf
schiebelJ, his es eiller üffenllichell ~-\rheit J ,edarf und siell Gelegen

heit dazu bietet. 

13. Aufzeichnung des Verfahrens. 

~ 28L 

Die "lyesentlichell Feststellungen nnd BegebenheiteIl des 
Yel'fahrens YOI' dem Gemeindegericht sind entsprechend den 
Bestimmungen der GescilüflsOl'dnuug aufzuzeic:1111ell. 
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Dienstordnung' 
gerichte 

11. 

für die Gl'llleindpstraf .. 
(G. Str. G'. D.O.). 
(Auszug.) 

(nil' Geschäftsführung' der Gemc'üH]estrafittTidüe ist durch 
die 1.UJte1' ::\1'. 10ilOOO 1.}I. erJassene. laut KCHldmac:hung' im 
"Bdiig·.d KözJcmy" ::.\'1'. 55 yom 14. Dezember 1910 am 1. .Tümwr 
1911 illKrall Y ('l'OI'ChlUllg' df 'S In1l81JJ11inisteß nnd des 
.Jusi izrninisll'I's vom :28. DeZeInbeI' 1 

Der für dit~ Gemeinden bestimmte. inhaltlich g't'sehlo,,:sc;llC 
zIH'iLI' Ak'r-hll:tL 106 bis 131J dipser Yerordillil!g' bule'! wic" 

U{'sehäftsol'flnuug Gemeindestrafgel'iehte. 

_-\11 ,y C, 11 cl UJI g cl (c l' Ge mein de di (' llS torc1u UIlg' (1\ 0 tärdir:l1st
urdu illl 

~ 106. 
'-

I-k,j (\c'1" der 111 den \YirkmJg'skreis der Genwiude-

faJ!c'lldcu ÜhertrdTlngsfiilk: sind, sofern der z\\'eite Ah
schnitt der Verordnung des Inrwnministel's rmd des Justizministers 
::\1'. Hi}OOO/1 HOH I.:'I1., betreffend die einheitliche Regelmlg des 
po Uze ,jiichc' n Si.l'afv(~rfahrelJ s (V enycÜiUll gs-S ll'ah~erfahrens\~orschritt 

. Slr. r. \~.JI und die vorliegende Y E·rordJJung 11ichts ander('s ye1'
fi'tg'(> 1 I, die Bestimmung'eu der mit I' el'ordmmg NI'. 126000/1902 
1. JL erlas:::em,n Dienstol'dnullg entsprechend anzuwendeu. 

A.llm er kUli F. Siehe die X. D, O. Ydg'. Xl'. 12G.00011902 l. ~L unter Sr. ;) 
dieses Bandes. 

':') Sieh,' die volJslänclige Dien,;turül1lllig für die Verwallullgsstrafbehörden 
{V. Str. D. 0.) im dritten Band dieses Archi\'s unter Sr. 6. Hier wird bloß deI' 
auf die Gemeinden als Vel'\\'altungsstrafg'priel1te hezüglieJH' 11. Teil derselben 

:w'hradJt. 

\\'ac11nn1" du' GC'scltäHsf'ülnullg'. 

§ 10i. 
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ll) Der Obersi uhlrichte1' übe]",yac:lü hei odc'1' llf'1)("n d(m ordmm!2'S
mäßigen Gemeinddlf'siehtigung-en die OHhlUl 19'smiißigkeit und Gesetz
lichkeit des Ym-fahn'lls uml der CtsfühnUlQ'. die Vollstrc'clmuO' 
dt'r 'erteilt' SOVl'il' (Hf; Geldgeharulig (kr G('l11ci;ldt'geriehte. c 

DiJ' erfolg-I(~ Lilü'rsuchil!Jg' (kr fb(,rtretungsfälle bestätigt 
{l,>r Ober.c:juhlüchier im Einlanfbm'JI(> fÜI' ClwrLrf'tung'en (~ 110) 
durch eig·pnliiil l'lüt'rschrifl. > 

S (' 11 r j f t li (' 11 (' 0 b I i (, p: (>I 1 11 ei t (' ll. 

§ j OS. 

(1) Die im Gl'meill(l('i!,(,üclli,.:y('rfahn'l1 I10tlyendigell Sdll'iit-
1i('he11 uud SOllSUg'PH Ohlifc';2'Pllh'ih'H der Ges(~hüftsführung yersipht 

(GenwiIld,'- och'[' l\'J'pisliotäl') oder sein Stf'lln'rtreter. 
\ '! I ln Ab,yps<-:'nheit ell':' .'\' otiirs od('l' Seill(;S Sti"nn>rtrdel's 

kann }Iitgl:i('~l 

allfällig' eill damit ]wtraul(:]' s('hI'('ihlm1Hlig(~r G-cllwindeinsasse 
die drillg'('llden sdlcirtlic1lf'll Ohlic'Q('JI!tC'iü"n ])(':,m·g'U1. 

G ('- 0 li cl (' rt(: G ('." (hi\ n",JJ (>]1 all Cllil JJ g. 

~ 109. 
r~b('dn'i.un1'·.-riill,· silJ(J 1'011. e!c-iI üJ 

]wilen g-e:,olldel»l zu lwhancldJl. 

Ei111auflillcli für CJjertrctU1Ig-(~]I. 

~ 110. 
(1) tJkrtretu11[:tsf'iilk :,illd in da,; lwsond('l'C~ "Eiula nfbll eh 

für Überlrel.ulJi!·(:l1" Jlacll 'Jlnster XYlIl einzlllragc"lJ. 
Das Einlaui'buclJ für Üherl.n:!un.Q'E'll. das auch für mehrere 

Jahre hestimmt sein kmm, isl. mit SeitenzahlPJI zn 1'(,1'S('}1('ll, ein
bindell zu lassen und mit eilH.'l11 Bindfaden zu durchhefteJl . 

(:l) Die SpaHt'lJ 1 his 4 des Einlaufhudws sind g'elE'g(~nt1jch 

der Erstattung der AuzeigL' (clt's Antrages, (h~r Beschwerde, 
G. Str. V. V. § 247.1 auszufüllell. 

*) D. h. GenlC'imle~Straj\·c,l'failrellsYOl'selJl'ift. LIder dieser Bezoichnul1g' 
Einddie §§ 237 his 281 der Yenyalllmgs,8trafverfahrens\'orscJJl·jfr. (V. 8t1'. V. V., 
siehe oben § lOG) znsammellgefaßt. Die G. Str. y, Y. ist llnter 1\1'. 10 dieses 
Bandes ahgedrut'kt die ührig'en Paragraphen der V. Sir. Y. Y. siehe im lJL Bande 
unter Sr. 5. 



~tl In der Spalte 1 des Einlaufbuehcs erhält jl:der ther
trdungsfall olme Rücksicht auf die Anzahl der beteiligten Be
sehuldigten emd eh'l' Bewf:!'sakteu (Eingaben) nur eine Eiulauf
zahl, und z,yar na eh dem Zeitpunkte des Einlangpns des ersten 

darauf bezüglieJ1011 Gcsehäftsstüekes. 
("I Späh·r ('ill langen dc: Gesehäflsstüeke erhalten kehle neue 

l~inlallfzahl, sonderll siuel iu das Akteuyerzeiehnis einzutragen 

(S 111.1. 
10) Dic; [~illiaurza]üell folg:C'lL mit :S-r, 1 begiullt'ud, aufsteigend 

1lI um Inierln'odlC'JI('f Heihc:u folge \'om 1. Jänner his zum 31. De
zember. 1st. da,; Eiiilaufbuch für IlH·hl:pre Jahre bestimmt. so ist 
\'01' üC'l' EilitraglllJg' d,,]' ('],:3t('11 Einlaufzahl des folgendeu Jahn~s 

untm' die letzt<· EiJllanfzahl des yorht'rgehelldpn Jalm's ein dieker 
Strieh zu zieht'll und i:-:L dit~ Zahl cles llPuen Jahres unter diesen 
Siric:hin dil' }iilJe des Blnlü;s einzlflragell. 

(71 In Spalt(' :2 ist ([r:r Zeitpunkt des Einlangen,; der 
,;ehrilljie1wn AlIZl·jg'(; odel' eiHel' cUldcl'ml, den Falt elnkitendE'Il 
Sd11'ift odel' (ler Zeitpunkt ill demdiC' mÜlldliche A Ilzpige PI';::tattet 

\Hlnk kllrz (,iJlzntl'ag'i'1I (z.B. 24./YIILt 
1JJ Spalte a ist ell'r :\ an\(' dp,;;; Be,-;c]luldigtp11, Illid w('nn 

melJn']'(; ]Hc'oclJ1ll<1ii,l't sind, <1l'1' :'\ame jedes eillzC'l!wll Bl'sehuldigtC'u 

einzu tra gC·1l. 
191 In Spalte -I- bt dil: HallcllrtlJg l'illZillragt·D. ,ypgen der 

die Allzeigl; l'rfolgt i~t. 

111,1 Til SpaJte ö i .. ~t lkr Zeitpunkt des \'prgleieht;,:, erteils 
0<1('['. Eh l:-:tdlll1lg'slll'sdll:idc>," \'imutrag'en (z. B. 24,./\TIII.), mit dem 
die }\l.1lgelegl·nh(:ll YOl' dt·m GClll(·illdegC'l'ir:htt· beE;ndet wurde. 

(n) In S]JaHe (; ist lIie Anzabl dE'1' ,"am Gemeindc'geriehle 

n;elüskl'äftig: YC'l'urteiltcn Personell einzutragen. 
In Spalte 7 ist der Tag (Üllzutragell, an dem da::; Ge

]Jl(·indegeridl l diE' AI Jgeleg('nlwit infolge eines He e htSlUi ttel s 
(~ ~11 der G. Sir. V, '1".1 dem Obel'stuhlric:hter vorleat. _ / ··"G 

t,131 In Spalte 8. ~All merknng", sind die zum Auffllldell 
der Akten 1l0hn'lIdig('JI .. Angalwnin allen jPllelt Fällen t;inzutrag'ell, 
in dem'll das GC·jw.j[l(Jegel'ichL säJlltlich(~ Akten - mit Ausllahme 
dc's in Spaltr; I gl'llöl'C'udt'n Falles -- an eine andere Beh<':irde 
(.illSl::·lldet oder (,i 1 1('111 alldelwl Gf::3chäftsstüek beisehließt (z. B. 
"eillg'('sendet (1P111 Bezirksgeriehte in Güssing am 24./VIII." oder 
"1wige'sehlossell zm Z, 12;) Üh-/1910"). 

:'\adlschlagebueh für fbel'ln:iullgr'lJ. 

~ 111. 

tl) In Gmwinden mit größerem GcsehäftsYC'rkehr kmlll 
der Oberstulllrichter anordnen. daß lichen delll Eilllaufhuehe 
ein besonderes Naehsehlairebueh in Buchstabeufolge gt'fü]n'ilyerde: 
dieses Naehsehlagebuch besteht au,: drc'i Spalten. 

(2) In Spalte 1 ist dC'r :'\a111c' des Beschulcligh'u, in 

Spalte:2 die Bezeichllung der tbettreLuug·. in Spalte 3 die 
Einlaufzahl des Falles einzll1ra~t(,lI. 

:'\iedel'schl'ift ühel' dic: Augahl'TJ (les Y(;rfahnjls. 

§ 112. 

(1) In Ühertretungsfiillen. diE' in den \Yirkungskreis der Ge
IIHündeg'erlehte fallen, dient zur sl'hl'iftlieheH Niederlegung münd
lieher An zeigHl, sowie zur Vernwrkung' d(']' wesentliehen AllgabE'n 

uud Umstände des Verfabrens i§ 281 der G, Sir. V. V.I Jas aus 
einem Bogen 'hestellende 3Iust(']' XIX. 

Die ~iedel'sehrift isL mit der Eilliallfzahl dl'S Falles zu 

yerSelWll. 
Dir Angaben der mündliehell Anzpige sind auf ([N' ('l'sten 

Seite dps :.1Justers unter Pun I\t 1 bis 3 ulld fj an üe]l ent
sprechendell Stellell der H'dül'll Spalte der NieclC'l'seln·j(l kul'Z zu 
vprmprken. Im Falle einer schl'iJllidwl1 Auwige ist hier kmz Be·zug 
zu nehmen 12. B. "siehe die scllrifllidw Anzt'ige"). 

(-l) vVenn von deIn au f' fri,.::eha Tat betretenen BesehuldigLen 
('in Bürgsehaftshetrag' oder ein Pfand gellommcll 'Hlrdc (letzter 
Absatz des § 251 der G. Str. V.LI, o(le'1' ,YC']]]l iu der Angelegeuheit 
lebende Tiere oder sonstige Gegenslüllde weg('!l ihrer Beziehung
zur Ühertretung' oder als Pfand lJesc:hlaguahmt wurden (§ 252 
dc'I' G. Str. V. V.), so sind die hierauf bezügliehen Augabel1 unter den 
Punkten 4 und 5 des Niedel'sehriitmnsters elltspreehend ein

einzutragen. 

§ 113. 

. (1) Die Namen der ZllI' Verhandlllug der Angek'genheit vor
geladenen Personen sind auf der ersten Seite des Nieder
sehriftmusters (NI'. XIX) nach den unter Punkt 6 eil1getragenen 
Angaben zu vermerken. Diese Eintragung entfällt, wenn die Ver
handlung sofort durchgeführt \\~erdel1 kann (§ 259 der G. Str. V. V.). 
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Der Yerllaudlul1 gstermill ist auf der z\veiteu Seite 
des :\lllsters auf dc"m obere11 Teile des Blattes einzutrag'en. 

LI solclwn zu eilwlll Kreisnotariat gehörenden Ge
l1lc"indeJJ, in dE:IH'H sich IJicht der Sitz des ~otärs befmdet, ist 
die itemc'indegerichtliche Yerhandlung ümlichst auf einen Tag 
anzublcrallll1ell, an dem der Notär oder sein StelIwrtreter in der 
GeJ1Willdcc allwe,~elld ist. 

§ 114. 

(11 Die YorladllJlg erfolgt durch Zustellung emes ~Vor

lad(;sclwines" Tlach 3Iuster XX (§§ 260 und 261 der G. St. Y. 'I'.). 
Ebellso ist durch Zustelhwg eines Vorladescheiues eine dritte 
P("1"S011 YOl'zliladell, die außer dem Beschuldigten im SinnE' des 
Geselzes für die Hechtsfolgeu der Übertretung verantwortlich is 
(R 84· des G. ~.\.. XXXI: 1879, § 112 des G. ~.:\. XII: 1894). 

121 DC'l' Cllbprecheud ausgestellte V Ol'Jadeschein kann an
we,.;("ndell YOl'ZuladC'llclen Personen auch ]]11 Imrzen ,;Veg'l? ein
g'phttlldigt IH'nlell. 

"':ellli die yorzuladende Person im \Vege ihrer \'01'
gecidztel! Behörde yorzu ladell i:3t (dritter Absatz deo: § 2GO der 
G, Str. Y. V.), i"t c]Rt Vorladescheill der vorgesetztt~ll Behörde 
mit dJWlll kurzen Beg'leitschreiJwll zur Zustellung eil1znsPlldpli. 

§ 113, 

(1) Die curf die Verhandlung des Falles bezüglichen Angaben 
sind dureh AusfülJung der zweiten Seite des Jlusters XIX 
kurz zu yermerken. 

In die beim Punkt 1 ersichtlich gemachten drei Zeilpl1 
sind die drei :\1itglieder der Gel11C'indevorstphullg. die am Gemeinclp': 
gerichte teilnehmell, einzutragell. 

(:1) Cutp1' Punkt 3 ist die auf den Tatbe"tand bezügliche 
Aussage dpl' Zeng'f']] mit Ennlhnung ihres Alters und ihrer Unbp
fang'ellheit kurz eiJlzutragP!J. Die zugesprochene Zeugellgebühr 
ist 11eben dem ::\amen des Zeugen anzuführen, 

(4) ,:'Veun die Partei die zugesprochene Zeugengebühr oder 
die sonstigell Kosten vor dem Gemeindegerichte o:ofort bezahlt, ist 
dies in der Niederschrift festzulpgen, 

(5) Wenn der Ortsrichter im Laufe der Yei'handlung gegen 
jemanden weg'eu ungebührlidwn Benehmens ellw GE'ldbuße 
vprhängt (fünfter Absatz des § 262 der G. Str, Y. V.). ist diese 
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Geldbuße - die keinesfalls in Arreststrai'e umge\\-andelt 
\yerden kann - und der Name der bestraften Person ehenfalls 
zu wrmerkell. Diese Bestimmung berührt nicht den § :2 deo: 
G. A. XXVIII: 1887: 

(a) Ein im Laufe der Verhandlullg erzielter Vergleich 
(§ 2G3 der G. Str. ". V.I. o:owie das gefällte Crteil oder der Be
scheid (§§ 2G7 his 270 dl'l' G. Stl'. V. V.) ist an der leer gelaso:enell 
Stelle der z"\veiten Seite der Niederschrift einzutragelJ. Diesen 
Teil der Niederschrift haben der Ol'tsrichter und der SeIn'ift
führer mit ihrer Cnterschrift zu yerSehell. 

(7) ,~~ ('lJlL auf der z,yeitell Seite des }Inster,~ Zllr Eiutragullg 
kein hinlänglicher Ha um yorhandell IYäl'e, ,sind die Ein
tragung'elt auf eillC'l1l in di(; :\iederschrift zu heftende!} leereJJ 
Bogell fortzusetzen. 

"TplJI1 in einer _-\11 g'elegeJJh eit mehrere Verhalld-
1 UD gen abg'ehalten ",verdell, siud die !lohyendigen Eintl'agullgeH 
übel' die' fortgesetzten Verhandlnngeu bei Ersichtlichmachullg' der 
Vel'handlullg'stermine obietell Vorschriften entsprechend in der
selben :\iedel'schl'ift auf der zlwitelJ Seite oder dem aligehefhAen 
Bogen zu belyirken, 

(9) Das Gemeindeg'eI'icht kmm sich - wenn notwendig -
von Fall zu Fall dafür pntselwiden, daß hei der Verbandlung die 
Einvernahmen und sOllstigen l'ichterlicheJl Amtshandlung'eu, die 
auf der zweiteu Seite de,s }Iustel's :XIX zu vermerken sind, durch 
den X otäl' (GemeillCle- oeler lü'eisnotär) oder seinen Stellvertreter 
be\,,~irkt ·werden. 

§ 11 G, 

(1) Die dritte Seite des Niederschriftmustel's XIX meHL 
zur Eintragung' der Angaben, die ,-;ich auf die V 0 11 S LI' eck U 11 g' 
des im Übertretungsfall gefällten Urteils (Bescheides) oder erzielte]] 
Verg] eiches bpziehell. 

(2) Sind solche Allgaben hillsichtlich yerschiedener Per
sonen einzutragen, so ist bei der Eintragung der Xame jPllel' 
Per,son ersichtlich zu machell, auf die sich die Eintraguug' bezieht. 

(a) An der unter dem Punkt 5 frei gelassenen Stelle ,,,illd 
die sonstigen ,vichtigen Angaben, die nicht in die ührigen Spalten 
gehören, einzutragen. Inshesondere ist hier einzutragen: die für 
dip Zahhmg der Geldstrafe, Geldhuße und der Yerfahrenskosten 



36ö 

helvilligte Frist oder die Begüll:-iligLllJg der Ratenzahlung mit All
gabe der Zahlullg'sfristell (§ 275 der G. Str. V. V.), ferner der Auf
,;;:chub der die Geldstrafe wrtretelldell. Arreststrafe oder öffentlichen 
Arbeit oder die Elüsc.heidung, \\'omit das diesfalls vorgebrachte 
Ansuchen abge\Yie:::eu IYin!. 

Akten verz 8iehn1s. 

§ 117. 

1\\ Die :::chriftliche Anzeig'e und die sonstig'en auf den Über
tretung:::fall bezüglichen Akten (Ei1Jgaben, Zuschriftell, Schützung':3-
urkunden. Feilbiehmgs- und :3011,,:jjge .r;-iederschriftell, Qnittullgeu, 
BestätigLlngrcn l1S\\'.) "ind in das auf der vierten Seite cks 
:."iieder.~chriftmlJ,.:tpr" XIX heßwJliehe "AkteuyerzeicJlllis'; unter 
fortlanfelldelJ ;\!llllme'['Jl in der Reihenfolge ihres Einlangen:3 
einzutrag'C'll und ill die :Nipdersc!trift als Aktenumschlag' 
einzulegen. Die jn da.;;; AktenveI'zC'lclmis eing'etragenen Akten sind 

mit Au;.:nahJlH~ des deli Ül,el'tl'C'trmgsfall einleitencien 
.. Akte s OcIl z - 111 das Ei u la Ilfh u ch Hieh t ei nZl1l1' agen. 

Auf jedes zum Fall gehörende Ge:::chüftsstliek ist Jalll', 
~\lonat und Tag des Einlang'enc:' zn vermerken, ferner die gemein
."ame Einlaufzahl. unter der j11 'Bl'llchform die lmlfellde Nummer 
des .. Aktemel'zeichub:::es el'sicllLlicltzu nlaehen bL (zum Beispiel 
Eingelangt (lill L Mai H110, 13/:2 CJ" 191Ül. Für die:"en Zweck 
ist der eh\'a in VenveJJdung' stellende Aufdrud:stempel zu J 'c
niHzen. 

f'ertiguug det Eilt :-,cheidullgen. 

~ 118. 

Schrittlich hinau.~gegebene Entscheidungen fertigen der 
Ortsdchter und der Xotär, in Kleingemeinden der O1't8-
l'ichter und der Schriftführer. Die Ausfertig'ung der Ent
scheidung i"t auch mit dem Stempel der Gl~meinde Zll ver
sellelJ. 

Regi stratu l'sh eh andI nng. 

§ 119. 

(1) ÜJJertretrulg,:;fälle :::indilL der Regi:::tratul' in aufsteig(~ndH' 
Reihenfolge der Einlallfzablen zu helmndelJI. 
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(2) Die Akt811 aller in dem"elben Jabre \'ingeleiteten ther-

tretungsfälle sind zu einem. allfällig mebrereu zu 

vereinigen. 

äfts y er kehr sa llS,\' ei s. 

§ 120. 

Über die in den vVirkullgskreis der Gemeindegericht.e fallen
den Übertretungsfälle hat der Xotiil' durch Zusammenzühlung 
der Angaben des Einlaufbucbes jährlich einen "Geschäftsver
kehrsausweis" nach Jluster :Jmzl1fertigen; der Ausweis 
ist in zwei Gleiehschriften auszuc'tellcm; spätestens his zum 
20. Jänner des nächstfolgemlpJl Jall1'es ist eine Ausfertig'ung' dem 
statistischen die z\veite dem Obt'l'stul1h·jehter 
vorzulegen. 

Evi d ell Uühruu g. 

~ 121. 

Die Evidentf'ülmmg, Bebc\lJ(llrlllg' und Yerreelrillmg der ei t 1-

:;tehobenen Geldstrafel!. Gel(1Jmßen, Verfnhrensko:oten lilld SehadelJ-
{ ~ . , 

so\yie der aus der Yenrertung des eing'ezogeJwn 

und herre1110sen Viehes einfließenden Geldbeteäge. sehließlieh der 
,ye!ren ihrer BeziehllllG' zur oder als Pfand bese:hlag
nal~mten Oder bürgseb;fts\yeise übernommenen Tiere und sonstigen 
Gegenstände erfolgt im Sinne der mit Verordnung KI'. 127000/1903 
L :\L erlassenen Geldgebantllgsvorselirift in Ü]wrtretullg'ssachell. 

~ 1~:2. 

Wurde zum Ersatze des Vl'f"lil'Saehteu SdlCld(;llS 1llid der 
aufgelaufenen Kosten die für den Besehuldigten veranh\'orLliche 
Person (Familienoberhaupl, Vormund, Kurator oder Arheitgeber) 
verpflichtet so ist dieser Umstand Hcbt;u der auf den Verurteilten 
bezüglichen Eintragung' in der Amnedmngsrubrik der Ühersicht 
Muster Ader Geldg'eharungsvOl':3cbriftin ÜbertreLungss([chfm ersicht

lich zu machen. 
(2) Der Betrag der mit solidarischer Zahlungspflicbt fest-

gesetzten Kosten des Verfahrens oder der Schadellersatzsumme ist 
in der Anmerkung'srubrik der Ader G. G. y, i. *) 

bei jedem einzelnen Verurteiltell zur Gänze ersichtlich zn machen. 

*) d. 1. Geldgebarungsvorschrift in 
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Überdies ist in der AnmerkullgSl'uhrik auf die Postnummern der 
übrigen Verurteilten wechselseitig Bezug zu nehmen. In diesem 
Ausnahmsfalle sind die mit "Festgesetzte Kosten des Yerfahrens~ 
und. "Festgesetzter Schadenersatzbetrag" bezeichneten Spalten der 
Ühersicht erst im Zeitpunkte der tatsächlichen Entrichtung auszu
füllen und ist in sie der tatsächlich entrichtete Betrag einzusetzen. 

§ 123. 

(1) Hat das Gemeindegerkht Bargeld ,veg'eu seiner Bezi(~hung 
zur Ühertretung odf'r als Pfand oder Bürgschaftsbetrag üher-
110mmen, so ist in die 4. Spalte des Musters G der Ühersicht 
über • e1nO"ezo"ene,; und herrenloses Vieh" der G. G. Y. i. t. bloß .. 5 b 

das \Vart: "Bargeld" einzusetzen, der Betrag aber in der 6. Spalte 
• Aus der \T erwe'rtungeingegangener Betrag" ersichtlich zu machen. 
o (2) Das Bargeld ist auch in das im Sinne der G. G. V. 1. Ü. 
nach :.\1uster H zn führende Geldjournal über "eingezogenes und 
lwrrenloses Vieh" einzutragen. 

§ 124. 

Ist der beschlagnahmte oder in Yerwahrullg' genomnwne 
Gpgenstand kein Bargeld und wird er von der Behörde veräußert, 
so sind die Eintragungen im Sinne der G. G. V. i. Ü. zu bewirken. 

(2) vVl~rden die beschlagnahmten oder hl genom-
menen Gegenstände nicht veräußert, so ist in der Anmerktm(;ts
rubrik der nach Yluster G zu führenden Übersicht der G. G. Y. i. 
ersichtlich zu macheli, was mit ihnen geschehen ist (zum Beispiel 
zurückgesl ellt, veritichtet USI\' .). 

'I, 125. l'i 

Die Ausg'aben, die aus den durch dieYeräußerung der 
besc:hlaglJahmten oder in Yerwahnmg g'enommellen Gegenställde 
erzielten Beträgen geleistet wurden, sind in die entsprechende 
Spalte der nach ::Vluster G zu führenden Übersicht der G. G. V. i.Ü. 
und überdies in die des nach )luster H derselhen 
Vorschrift zu führenden Geldjournals einzutragen. 

§ 126. 

(1) Die Ühernahme der heschlagliahmten oder in VerwahlTmg' 
g'eHomnWnel1 Gegell::,tände ist unter Anführung der Stüekzahl und 
der Eigf:'llscllaJt (il-}" Gegemlände am Akte oder an der ont-
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spreclHoudeH ;:lteHe der ::\ieJersc:hriH bei ~rsichlljc1nnachuHg der 
Postnummel' der llach JIuster G zn rührenden Übersicht der 
G. G. V.i. zu yermel"ken. 

Im Falle der Hillterlegung einer Bürgschaft (§§ 251 und 
25;3 der G. Str. Y. Y.) ist dem Erleger auf sein Ansuchen unter 
Bc-zoidmung der Postnummcl' der ohel[ erw;'ilmten Übersicht eine 
Bestätlgllllg· darüber auszufolgen. 

p) Im Falle der Ausfolg'ung der besehlag'llRhmten oder in 

genolllmenen Geg'enstäncle ist die vollzogene Aus
folgung auf dem betreffenden Akte und überdies in der Anmer
kungsspaHe der Dach Muster G zu führenden Ühersicht der 
G. G. V. i. zu vermerken, von der übernehmenden Privatperson 
aber eine Bestätigung zu fordern . 

Ist der Gegenstand der Bargeld, so ist der 
Betrag' im Sinne dc> § 125 in das nach Yluster H zu führende Geld
joumal der G. G. Y. i. C. t'illzutrag'en 11l1d sind die Bestätigung'en 
über die den el 
Geldjoumals beizusch ließe]]. 

;; 127. 

desselhell 

(1) -WenD im Falle einer oder feldpolizeiJiclwll 
Übc'l'lretullg Tiere oder soustige Gegenstände wegen ihrer Be
ziehulJg zur oder als Pfand auf dem Gebiete einer 
Groß- odel' /.;:] in d e beschlagnahmt wlirdeIl, so verfügt 

bis 256 der G. Sir. Y. V., die im Sinne der 

über dei' Tiel'e oder sonstigen Gegen-
stände, die Verständigung des Beschädigten und des Eigentümers, 
den Y ürsueh eines die AnsfolgTll1g der Gegenstände 
an deli ulld den;ll etwaige Veräußerung, und z-war 
aueh cialll1, wenn det tbnll'etullgsfall nicht in den 
w des Gemeindegedc,htes fällt. 

im ersteH Absatze en\'ä1111te11 Fällen isl, \yeun 
der in den VVirkullg'skrds des 
fällt, sowie au eh danll, WellLt der Eigentürner der im Sinne des 
zweiten Ahsatzes des § deI' G. Sir. V. V. \yegell ihrer Be
ziehung zur Übertretung oder als Pfand besehlagnahmien Tiere 
oder sonstigen unbekannten Aufenthalts ist und sich 
bis zur b'pilhietung' Jlicht gemeldet hat. nnd \H"l1l1 alle hc'schlag-
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nahmlen Tiere nnd CiegHlStände yeräußert \rerden mußten. (km' 

Obel'stuhh'ichtel' ohJ1(~ Yerzug )Ieldung zu erstatkn. 
Sovmhl im Falle des erstpl1 \Yie auch des z,yeiten Ah

satzes sind die wegen ihrer Beziehung zur Übertretung od(~r als 
Pfand hpschlallJiahmtell Tiere und sonstig'eIl Geg'enständl' in die hei 

L' (-- ~, 

dpl' Gemein<lf, Ilach Muster Ci geführte Übersicht der G. G. Y. i. Ü. 

()l'(lmlllgsmi\ßig einzutragen und ist mit dem t'in~!'ei4'anil'(~m'n Betrag(: 

im Sinti(· di,r;:;elhen rorschrift zu yC'rfahr(']J. 

§ 128. 

SoCn'IH' für die Deckmlg' dl'r Y(~rpflcgs- und sonstigell 

UI]iE!rhaltsko~tell. die vom Yel'haftden In[olge seüwl' nach

gp\rieSl'lWI] Y(,l'lllögenslosigkeit lli9ht hereing'l'bl'ucht Wel'dVll kömwlL 

nach dpl' ]wstehendell Gepflogenheit al1f andere Wi!isC' nirht g'P-

\\-it'd. fallen die hei der GemeindE' aus diesem Grnndl' ;tuf

lauf('lHlI'11 Kosh'I1 dl'l' Ge111c'in dekassa zur Last. 

§ 129 

,/1 Dil'lIach delll 
Yerfahl'enskostell ulld SiJld 

bis zum Schlnss(! des Rechnungsjahres ihrer Bestimrmlllf!.· zmm

führeJ}. Sollte im ÜlJertrelungsjoumale am Jahresschluß dn Yt'r
fabn'l1s1ws1pn- Ode'i" Sc1mdenersatzhet.rag yerhleiben, der uI'rn 

hestimmungsgc'müß Berechtigten aus irgel1deinem Grunde nidü 
;\ und Y('lTPdmet werden küun!!'. so ist diesPf Betrag 

am .Tahrt'sschhl::'sP, mit den Strafgeldern in die Stantszentral-
ahzlifülrn'll, wohei dem der 

bleiht seill(> FOl'dl'l'ung gegenüher dem .,A.rae ~,tdtend Z11 maclwn. 
Die derart geltend gemachten Furderungen helasten di(~ 

YOln Finanzminislc[' yerwaltC'ti'n Stl'afg'I'1l]l'l'. 

§ 130. 

111 Dil' LCI",clillllg (Absehl'eihull[,(i der Strafgeldpl' nml 

Yerfahl'l'Jlsko:::LC'J1. die in der nach }Juster A zu fülmcHdpn 
Übersicht der Geldgdml'lll1gsyorschrift in Y O1'schreibung- stehen, 

ist dann "I althaft wenn hei dem zur Zahlung Verpflichteten die 
im § 277 der G. Str, Y. V. Iwzdrhlieten Um3tände zutreffen. 

Die Lösehung- der Stl'aJ'g'(,)(kr erfolgt in diesem Falle 

erst, bis n[tehgewipsen ist daß djl~ die Geldstrafe vertretende 

Arreststrafc' yoJlzüg'dl wurden ist: 
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13i Di(~ udn .AJI~dll·(·ilnlllt! ü\'~ l31~!!';3f!'PS 

in der ]lad] }Iu~ier _\ zu iülll',:nc]l'n I('rsidll bc;willigt der 

Oberstnh lricl!tel' 

~ 131. 

I'm!' );1 1'1 ('i im :-iimH' eh·s § 271 <1\'1' Sir. Y. \'. 

die d\'l' ~\kll~n all elF]] Obf"J'stnhlr:iehtl'l'. so sind SÜLlll-

Hehe _lk[('11 mit ('[nell1 r 
\Vortlaul hai UHel aur dl'l' des Sicdel'schl'irtnmstel'.~ 

eines AllfdruddeJllld" <l11ZU

()lw1'511 LI] 11'iclrl('I' Yü1'wll'geu, 
a] I ('1! rall~ 

\reise ioil allch cbnn Hl)'ZUgl']WIl, \HmU das 
;.:'(';.ten ,jllell eIer ZIH' Zeit der 

)((l'll'l'flmg das z \\'ölftc" Leb alu bereits ühel'-

sehrittcr:. al,er das ach1zehntE' Jloch nichl yoll(~ndct hat 

des G. A. 

zur 

\yeil das 

eine sdnyc'ren~ 

achü~t. 

als den auch im S 33 
17, 1\J und 20 (Jnt

oder 
Zlt für 

eJ'e1'1('111 hat '\\' orUa u!: 
Hcrm Oüerstublric:htPl' 111 

lind weil sich die Paltei 

mit der EntschE'idlll1g des 
nichl zufriE'del1geg'p])('J1 haL 

oder 
f"qren deH jugl'ndlidH:ll Besdmldiglen 
a.ls l'ilwn ,"(']'In'i" für notwendig (,l'-

\Vl'JlU die "\.kLt~Jl dem Obel'stulddchter ans alldE~l'en als 
den in diesem Pal'agralJhen envähnten Gründen \orzlIleg'el1 sind, 
hat dies mit einem hesonneren Berielltp Zll 

ur. Abschnitt. 
§ 132. 

Diese Yel'ol'duulI/of gleichzeitig' mit der yom Jnnell-
milli:::ter himichllieh der einheitlichen Rcg'elullg' des Strafverfahrens 
der Yer\\'albmg'sbehörden erlassenen Verordnung ::\1'. G,:;OOO aus 1909 
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I. M. in Kraft ulld erslreekt sich auf dieseIhen Angelegenheiten, 
in denen die Bestinnmlllg'(·n der Y. Str. Y. Y. anzmyenden sind. 

Anmerkung: Die §§ 133 bis 135 enthalten Übergangshestim
nrllngen und siud 

BndapesL am:!8. Dez(,lll])pl' 1909. 

Flir den .Justizillinister: Für den llllllmillillister: 

'l'öry m. p. m. p. 

~) _ ..... 
0J.u 

~iuster. 

Datnm 
Anzahl Tag.tler 

tlpJ' tier Vorlage 
Bezei"h- vom Ge- an tlen 
llUllg der 

rechts-
meinde- Ohe1'-

al1ge- kJ'iifligell 
geridJte stuhl· All-

Entschei-
ze,igtell 

dung 
reehts- richter llH'rkulJg 

Uber- kräftig im Falle 
irl'trllJg tles Ge-

"erur- eines Illeinde-
gerichtes 

teilten Hechts-
Personen miltels 

Ein- Tag .::\ame 
des des lauf-
Ein- Beseblll-z;lhl 

!angens digtell 

.. ..._ ..... ·~- .. --I-~~-I .. ~ -- ~ .. - -~ _ ............ - _._ .. .. 

1 2 3 G 7 8 
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XIX, Niederschriften. 
(Ei'stl~ 

}lu>'fN'XIX 
(zu § 112). 

Ei:ll;wfz"itl des Fallt-s Z .... , ..... , .. Üb. j 92 ...•. 

an} . < ••••• ~ .'. • • • • , , •• , " 1 D5! • • .. ; 1""n 

A 11 Z ei g e. 

~. Sallic~ und \\'ublJort de::: Hl'S{'hu1(1iglen 
(§ 2V~ der G. Sir. Y. V.) 

') 
C>. 

. j.. Bf'zeic1jl1nnU' des YU]l dC'nl ;\Uf fri'!CJ11 Fuße 

o. 

tL 

belass01lC'1l w Hescill11digten g\~]lilnl111l'JleJl 
und 
251 

ihrer BczielHll1g' zur 
he:O"lllagn:thmlen 

ulld sonslip:C'Jl 
G. Sir. ·F. V.), ullll 

\< org:el ade n zur 
G. Sir. V. V.) 

g'egen .. , , ... , . , .. 

(ZlCtUe S'cltc.) 

i1!q . , , , , . , .. , .. " , , , , ' , , , , , , , , , , , .. , ' .. , , .. , , . , .lfJ2, , 

::2, :\8.111C iJlJll 

sehüdigiel'; ~~ :?4<4~ 24·5 
C'J'~dlit'JH2nClJ P,lrlC'lcn oder jlll'er 

:3. Etklärttl.l~'l:'H (lL':-
der G. Si~'. y, 
(§ 21i5 

(lJritte .')'ch'e.) 

Y 0] I Z LI g . 

1. 

2. Ha.ben si<:!1 die Parteien mit dem "Crleile 
zufrieden· 

Benennung· iener 
des Falles "ln{ den 

(§ 271 der 

oder dem 
'? \Yeml 

3. Posinulllmer, deJ' Chersil'lll und des Geld· 
3 und 12 derVdg.:\r.12iOOO.H103 

-1-. Zeit punk I 1ll1l1 Z,'itdiluel' der 
der die Geldstrafe 
lenden Arreststrafe oder äff. "l'npltcl," 

(§§ 277 bis 280 der G. Sir. V. V.) 

;J. SOllst ige 

264· bis 266 
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(Vie1·tt Seile.) 

Einlaufzahl des Falles ......................... . 

Aktel1vel'zeichnis 

üher die dpl' :'Iiedersehrift angeschlosspnen Akten. 

Fort- Zeitpunkt Bezeichnung des GesebäflsslÜI'kes 
laufende des und Anzalll der Beilagen 

Bemerkungen 
Zahl Einhülgens 

, 
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od Muster XX 
(zu § 1 

z ............. Üb. 19:2 ... . 

Y 0 r I a cl e ;.: ehe i n. 

(Vor- und Zuname) ... , .. ' .... " ....... (Besehäfli;nmgj .... " .. 

aus ......... , , . , ..... , ....... ,yird \'om 

in .......... , . . .. . ..... in l'iJ,em tbertretnngsfalJe als 

Besl'huldigter 

Zeuge 

für den Be,schllldigten \,pran!iyorlliehe Person 

für den ................... 192 ... Ulll ...... uhr in das Gemeindehaus 

unler AndrohUllg' der gesetzlichen Rec1l1sfoJgeu 

L. S. 

Ril'hter, oder für ibn Gemeinde-(Kreis-) 
Xot&1'. 

Den Vor!adesl'hC'in ::\1' ........... ÜII. J9:2 ... . 

halle ieh übernolllmell in ................ am ................ 192 .. . 

r J 11 ers,;hrifl. 

Zugestellt durch ... , .............. , ...... , . 
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Zur Beadüllllg'. 

\VeUll bei der Verhandlung ,vedel' der .Bes<.:huldigte selbst, no<.:]] 
sein Bevollmächtigter erscheint, kann das Gericht die Verhandlung au<.:h in 
dessen Abwesenheit eimchführel1. Soferne die HUT auf Antrag 
(Klage) strafbar ist, ,ürd das Gericht, wenn hei der Verhandlung y,eder eier 

selbst noch sein Be\-ollmächtigter erscheint und sein Ausbleihen 
nicht enlsc]mldigl, das Verfahren einstellen und den Beschädigten zur Tragung 
der etwRigen Kosten yerhalten; im Falle einer \'on Amts wegen zu yerfol

,,-irr] die Schadenersatzfordenmg des Bescllädigten nur 

in50ferne berücksichtigt werden, als der keine 

dagegen erheht; 
wenn der Zeuge ohne Enlsehuldigungsgrnnd ausbleibt, wird das Gericht 

gegen ihn einG Geldstrafe \"erhängell, im Falle der Erfolglosigkeit dieser 
Strafe aber ihn yorführen lassen ulld ;mm Ersatz der Kosten der 

yerhalten; 
weml der Anzeiger als Beschädigter oder Zeuge trotz Vorladung aus

bleibt, treffen ihn die fell' elen Beschädigteu ud den Zeugen 
Rechtsfolgell. 

Hinsichtlich der Verantwortlichkeit dritier Personen, die außer dem 
Beschuldiglen für clielm Sinne des Gesetzes yerantwortlich und 
trotz Vorladlmg< nicht erschienen sind, entscheidet das Gemeindegericht auf 
Grllnd der zn!" Verflig-ung stehenden ulJcl Beweise. 
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:Jlnstel' XXI 
(zu § 1 

über die im Jahre 192. heim Gemeindegerichte in ................... < ... . 

anhängig gewesenen 

Anzahl der beim Anzahl der 
Anzahl Gemeindegerichte infolge eines 

der rechtskräftig Rechtsmittel5 
Art der Übertretungen ange- dem Oher-

zeiglen 
erledigten i \'erU1"- stuhlrichter 

Personen teilten 
yorgelegtGu 

Fälle Personen Fälle 

Forstübertretungen ....... 

Feldpolizeiliche Über-
tretungen. < ........... 

Dienstbotenübertretungen . 

Zusammen .. 

j 
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19 .... 
Gebührell Verfahrf'll vor 

Genleindl'gericht(\ll. *) 

Vollmachten, 

§ :29 des G. A. XLIII: 1914. 

(1) Vollmachten in Zivi!- oder Strafsachen, Verwaltung's
oder anderen Allgeleg'enheiten oder zu welchem Zwecke immer 
unterliegen, ,yemt darin deI' Betrag des ,Honorars ersichtlich 
gemacht ist, im Verhältnis zum HOllorarhetrage der Skala IL 
wenn aber der HOllorad)etrag nieht ersichtlich ist, der 
Gebühr von 1 K 50 h für den Bogen; die Gebühr darf aher, 
auch 'wenn ein Honorar ausbedungen wurde, nicht weniger als 
1 K 50 h betragen, 

(2) Dasselbe gilt a.uch von der Gehühr von dem im ZiviI
yerfahren erteilten Znstellung'saurtl'age. 

Anmerkung: 1. Zu Absatz 1, "gI. § 68, Abs. 7. 

2. Die in einer Originah'ollmacht enthallenell Ermächli
gungen zur Stellvertretung sind gebührenfrei (§ 49, 
Punkt C) der Slempel- und Gebührenvorschrifl, Post 41 des Gehührpll
tarifes), dagegen sind solche in besonueren Vollmaehteii e1lt
Jlaltcnc ErmiiehtiguJlgell gehührell pflich lig 
.\r. 

3. \-ollmaelüea I'on Pariei('1J, die Armenrecht genießen, ferner 
die n111 Reehl"anwälten solcher Parteien für ihren Verkehr ansge~telilell 
besonderen Vollmachten si.nd ge bü hren fre i 

Sr. 

4. 'Wenn eine Ol'dnHng~llläßig Vollmaeht \\-icdel'holt 
yerwelldel wird, kann eine neuerliehe Gebühr llieb! gefurderi wl~l'(len, 

922;1887 FimlIlzsektion des 

sim) der Brnschüre 

l; ebülIJ'81J('ldri eJJtuHg hei Yollmach1811, 

~ j.~J des G. A, XLIII: 1914. 

111 StraL:;lcl!ell sOII'je im Verfahrell vOr den 
Gemeindeger!chi('JI (Friedensrichter) ist von der münd.
lich erteilten rollmaeht kein(~ Gebühr zu entrichteJl. 

(2) Die Gebühr VOll sclll·jfUich Yollmachtell 
und Ermächliguug'l'n ZIII' SleJh-ertretung ist yor deren Fertigung 
derart zu daß der untere Teil der Stempelmarke 
durch die erste Zeile des Textes zu überschreiben ist. 

(3) Die Gehühr Hm bedingt g(c'bühl'enfreien KOl'l'espondemeJJ 
der Kaufleute und (§ ist yor BenutzUll!!' 
des Briefes bei GI~ridü durch Aufkleben vonStempelmarken 
auf dl~n Brief zn e11 tl'khlelJ: die Stempelmarken sind heim 
Gerichte zu überstempeln. 

Cberstei die Gebühl' den Betrag von 50 l\ro llell, 
so kann sie auch iu Bargeld 12utrichtet \yerden, 

Gehühren Jm rerfal1l'en vor den Gen1(~jlld n 
edensri 

§ ß8 des G. A. XLIII: 1911. 

~1) Im 
ist den 'vVert des Gegenstandes 

Gehühr zu entrichten: 
L von der oder mündlich vorg'ehraehten c', 

ihr0l' Übe!Teil:bung odel' Anhringtmg' für den Bogen 
,JOH0,Ile r i 

2. von der Yerhillldl UIJ ederschrift beim 
für jeden Bogen :10 Hellet" 

3. vom Ul'teile naeh SehluL1 der Yedmlldlung' 30 Heller; 
!L vonl Ver g 1 ei c 11 e - sofern er eill neues Reehtsgeschäft 

enthält das einer besonderen Gebühr unterliegt - beim Abscblusse 
der 30 Heller; 

.). YOU der Aumeldul1(:;', daß die Weiterleitung der Ang'elegen-
heil vor das g'ewünscht wird, gelegentlieh der 
Anmeldung' 30 H(,ller. 

Die unter den Punkten 1 bis 4 erwähnten Gehühren hat 
der l':'lügel', die Gehühr unter 5, elie amneldende Partei zu 
i:'nt]'ichl(~11. 
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Die der o(kr SOllst illl Lall re eil':' Yedahrells 

ang'esch1ossenen Beilatten unterliegen nicht der 13(:ila;:tensl 
gebühr, 

die im Laufe (li::' Zwallg'.,-:yoll

stre (S 762 der Z, p, 0.) schriftlich oder 

mündlich eingebracht \yerden, hat der Gesuchsicllel' ;tf']eg'('lltlj('h 

ihrer Einhl'il1gung, von den im Laufe der Z\rang'syolbtn:c]ülDg 

verfaßten Niederschriften, der betreibende GHiuhiger beim 
Abseh1usse die Gebühr YOll :10 Hellern für jeden Bog'el! Zll 

entrichten. 

Die Entsch eid ung ü]J er die im Z w;lIlgs,'oll

stre sverfahren erhol)(;nen Be cl1\n~nlcll sO\ne über 

Ansuchen um Einstellung und Eillsdll'iillkullg de]' Zwangs-

vollstreckung sind ei. 

(6) Im Sinne des § 758 dei· Zivllpl'ozeHorclllllllF Silld in 

in den vVirkllngskl'eis dps G(~meiuaegel'iehtes fallenden 
Angeleg'Cnheiten, die die Partei 1'01' df~m Bezit'lisg{>,richte an-

hat Absatz des § 7 fer]l('I' §~ iG!, 
763 ulld 761 der Z. in jenen Ange!eg'('ldwitclI. in 
denen die Partei das Urteil oder c1eH dOt't 

hat (~ 7(55 ([eI' 
die f'ÜI' das dllt'dl die Zivilprozeß-

ordnung gereg·elte Vco l'fahren festgesetzt si! I d, voll e n ;\11 s-

maße zu entrichten. 

(7) Die im erstell Ahsatze des § 29 enthaltenen Bestim-

mungen sind auch in den VOl' das g·ehörenden 
anzuwenrlen. 

Anmerkung: 1. Yor dem 

kommen neue 

verfabren auch in dem Falle niehi itl1!,""''''''Jl 
die vor den mil Urleil ahgeschlossene 
\'01' das hringen. Damit erklärt sich die 
wenn Gemeindegel'ichisangeleg'enheiten aus \\'elchem Gl'lmde im lllE'r \'01' 

dem Bezirksgerichte yerhandelt werden, Ruch die Urleilsgebiihr, 
im yollen Ausmaße zu entrichten ist 

2. Unter den 55 bis 7üo tIer Z. p, O. sind :tucl! d;e §§ 1 bis Gi 
der Gemeindegerichl~instr[Jktion zu verstehen. 

3, Dem § 7G2 der Z. P. O. enlspricht der § (j·l, (le]' 
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),rt 11IIÜ ZI,jLptuJ!d df'l' Uebi'tllreJl811lriclttu Jl i!'. 

§ {j~J (1\.", U. A. XLIH : 1 H llL 

(1i 1m \'erfaln011 vor dun GenwhHlegeriehte (J~'ded{·ns· 
riehÜ~l') ist die ;::jtempelllläl'ke, die dt;l' von der Eillgahe zu 
entrichtende!l Gebühr entspriel,t, YOlI der ]lach ~ 68 Z1ll' Gehührell

entriehtung \'el'pfliclltetell .Partei auf die Eillg'ahe zu k!ehen:, die 
SternpelmmkelL di(~ den VOll Niederschriftell, Urtell:11, \ ('1'

:deiehell Imd mündlicllen "orhringen zu elltrlehtellden 

GebÜhreli ellbpl'edll'li. sind 8Jltwedel' aufzukle}Jen odel' dem 

H.ichter zu ülwJ'gelJen, der . ..;je auf dil: .:\iedersehl'ift zu klehen lind 

ordIIHIIg'smiißi;.r Ztl üherstempeln hat. 

\Vnm die Parteien ihrer Yel'j)flichtllfl!l' zu]' Gehül11·ell

,~ntrich!ung- !licht naehkommen. jst der Hichter yerpflidli.eL dpli 

amtliehen Befund aufzuJlehlllPll uud dem zilstiindig'eil Bemes-

(:: I Im geuwlmh'geriehtlielwn V(:rl'alll'ell sind die !3c"stilll-
I deI' §§ SH und 84 eillspl'prliend anzll\\elldelt 

(; eh ii 111'f'1I ver kü l' Zllll~!'. 

~ 8~ des G. 1\. XLIII: 1914:. 

Wer Ü I dem durch die Zivilprozeßordmmg 

Vl~rfahl'ell die Gehülll' (:nh\'(~det' gar nielli oder nur mang'ellmll 

oder jlJ VOI's('hl'i['[,;\I'idrigerWfc:i"p enlri,·htet hat k allll auf ()l'l1lid 
der ,Aufnalllne des amUieheJl Befundes hinnen 16 'fageJl. 1'011 

der ZustelluJlg' des Zahlllnffsallt'lrag'es gerechnet, die verkürzte 

Gehühr IIlld überdies als erhöhte Gebühr die Hälfte d,·!' 

verkürzü'll Gebühr, höchstens aber 50 K entriehten. 

\Ver aus einem Grunde binnen der f\;:,,]-

gesetzten Frist diese Gehühren nicbt entrichtet, hat den vOll:) 11 

B der verkürzten einfaellen Gebühr lllid der Jm 

Sinne des Gesetzes entfallenden erhöhten Gebühr zu zallleJl. 

Die Entrichtung des nach dem ersten Absatz entfallenden 
hinnen 15 '[aew) hindert nieht die Appellation gegeJI 

die Reehlmäßigkeit u~ld Riehtigkeit der hemessenen GehüllT, 

Posl 

Alllllel'kung: \Yellll der eillPinlwlllfadle B'"lrag im \~'('gc .. kr 
wurde. ~il! als Elltridll1lJJgstag der Tag Iler Aufgahe 

21 '1 i)9G,v Finall7.sektioll des VenvallllngSf2'l'l'iehlshofes). 
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Die erhöhte Gehiihl'. 

§ 83 des G. A. XLIII: 191-1. 

(1) Bei Gebührenvel'kürzung in dem durch die Zivilprozeß
ordnung g"eregelten Verfahren ist die verkürzte Gebühr im 
vierfachen Betrage zu bemessen; die erhöhte Gebühr darf 
weder nachgesehen noch ermäßigt werden. 

(2) Hingegen darf von dem, der nar;h den allgemeüH'lt 
Stempel- und Gebührenvorschriften zur Zahlung der Gebühr aus 
dem Grunde ycrpflichtet ist \\"eil sie VOll deIn in erster Reihe 
zur Zahlung Verpflichteten nicht eing'ehoben "m::!rden konnte, nur 
die einfach eGel! ühr eilIgehoben ,",>,erden. 

Allmerblllg: 1. Für die Bemessung' der el"llijhten Gühülu 
beträgt die Verjährungsfrist drei Jahre Hun der Vel"kürZ1JJJg 

an gereehnet (§ 220 Sr. u. G. V.), für die B:inhellllng der ben,its 

hemessenen erhöhten G0!Jühr fü Jl f .T a j, rt' \""11 der 
Bemessun!, an gerechnet. 

2. Die Verzugszinsen (5 Prozent) sind nieht nm der erltöhkll, 
sondern nur yon der einfachen Gebühr zu 1eislc'n (Xr. 3927L1877, 

F. "1.). 

3. Die wegen St.f'mpelmangels erhö)'!(' Gebühr i~l, 

wenn die Festsel7.ll11g der einfachen GehülIr als befunden 

,yul'de, zu löschen; wenn die einfache Gebi"thr mil Hecht fest-
gesetzt und erst infolge eines spiiler l"msiandes 
wurde, ist die erhöhte Gebühr allli'eeht Z\l erhalLell 11 iJ SflSJ, Plen. 

Beseh!. des Verwaltullgsgeriehies). 

4. 1m Falle eines vorzeitig vorgenommenen Befundes ist die 
erhöhte / Gebühr llieht zn entrichten 5636/1884, Fin. Sekt. des 

Verw. Ger.). 

5. Wenn die Parleien die Stempelmarke für eine unlcr amtlieJwl' 
Mitwirkung ausgestellte Urkunde rechtzeitig haben, sind sie 
für deren etwa vorschl'iflswidJ"ig erfolgte auf der Grkmde 
nicht verantwortlich; in solchen li'iiUen sind die AmlsjlNsollell, die die 
Stempfllmarken YOl"sehriftswidrig Y8rwendet haben, allein Yeral1lworllieh 
und mit einer Ordmmgssiral'e \'011 2 bis 100 K zn belegen; die Auf
nahme des Befundes hat jedoch 7,JJ unlerhleiben. Der Wert der verspätet 
beigebraehten oder yorsehriftswidrig überschriebenen Stl'mpelmarkelJ ist 
zur teilweisen Ahstattllllg des erhöhten Gebührenbetrages, Ulld wenn 
erhöhte Gehühr V81:jührl isl, auch zur Ahsialll111g der einfachen Gehühr 
eiuzureclmcn. Die SLempelnmrken, die auf eilll'l" zur 
:cmzllllleldenden Urkunde \"(;l"w8ndet wurdell, sind. auch wenn sie \"O\'

!'c.hrif!swidrig aufgeklebt will'Cll, Wl' Abstuttung tier Zll hemesseIlden, im 

BRJ'Pll zu pntriehtellden Gebühr einzurechnen. 

:iS7 

AU'IH'udung der bestehenden Vorschriften. 

§ 84 des G. A. XLIII: 1914. 

"Venn im Verfahren vor den Zivilgerichten bei m ün dU eh en 
V orbring'en lJnterlassung"en vorkommen, so sind bei der Gebühren
entrichtung die auf die BemessUllg", Einzahlung oder Einhebullg
der Gehühr und die hinsichtlich der Prämie bestehenden Yor
schriften entsprechend anzuwenden. 

L Die Bemessung der unmittelbar zu entrichtenden 
und auf Grund der Befunde entfallenden Gebilhren besorgen die Staats
kassen und zwar entweder end!l'ülti!l' oder nach "orher
gehender Überprüfung seitens des von der Fina~zd:i~'ektion entsendeten 
Beamten. 

z. Xaeh der Bemessung wird ein Zahlungsauftrag ausgefertigt, 
desstm Erfordernisse im Abschnitte IV des G. A. XXXIV; 1881 

sind. 
3. Von erhöhten 

kÖllnen Verzugszinsen n ieht 
n und von Geldstrafen 

werden. 

4. die der bemessenen 
Gebuhren kann, nlll dem auf die des Zaltluugsauftrages 

all gerechnet. binnen 30 Tagen mil auf.'ichiehender 
binnell weiteren fiO Tagen ohne aufschiebende \Virkung 

die werden. Die nach Ahlauf yon 90 Tagen 
eingebrachte Appellation ist von Amts wegen zurückzuweisen (§ 29 des 
G. A. XXXIV; Die mit aufschiebender Wirkung eillgebrachte 
Appellation befreit llicht von der Zahlung der Verzugszinsen iN]". 
Fin. Sekt. des Verw. Ger.). Bei einer mit der Post eingesendel:en Appellalion 
gilt der der AufgalJe zur Post als der Einhringung (NI'. 422;1885, 
l"in. Sekt. des Verw. Ger.). 

Die heteiligten Parteien können gegen die zweithlstanzliche Ent
~t""elUUl1,, Beschwerde erhehen, die I/inllen 15 Tagen, von dem der 
Zustellung folgenden Tage an gerechnet, eimmreichen ist (§ 93 des G. A. 
XXVi: Beschwerden hat die FillallZ,lil'ektioll wl'uck
zuweisen; gegen elie zurückweisende Entscheidung ist Rekurs zulässig 
(§ 98 des G. XXVI; 1896), dessen Frist ebenfalls 15 Tage beträ!l't. 

Wenn die heteiligte Partei (ihr gesetzlicher die Appellati~n 
wegen irgendwelcher, von ihr unahhängiger und unüberwindlicher 
Hindernisse binnen der Frist. nieht einreichen konnte 
steht ihr das Hechtsmittel des Rechtfertigungsnaeltweises zu. De: 
Hechtfertigungsnachweis ist wsammen mit der meritorisehen Appellation 
hinllen 30 Tagen bei der Staatskasse S t eu er a m einzureichen. 
Diese Frist wird VOll dem Tage gerechnet, der auf den Zeitpunkt 
in dem die Appellation spätestens eimmreiehen gewesen wäre; im Falle 
der VerSäUl111ll1g dieser Fl"ist ist ein weiteres HechtsmiUel nicht zulässig 
(§ 31 des G. A. XXXIV; 1881). JiJbenso ist ein an die 15tä~jge Frist 
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inl Falle einer \Yegvll 1HIÜbel'willd

licher Hindernisse nieht eingereichten Beschwerdeseluifi statthaft. 

Hat die Partei die Appellation hillnen 30 Tagen nichi 
so kommt der bezüglich der ZwangsHJllstret'k1ll1g in keinelll 
Falle anfsehiebende Wirknng zu (13 3:3 des G. A. X-x...'(JY : 1881). Zur Elll-

scheidung' über Besdrwenle und 
ist die FhuUlz<1irektion. in letzter Instanz der Yerwaltullgsgericht,.
hof zuständig. Den Het~hi~lllitteln gegen t]je Entscheidllllg'Pll der Finanz
direktion, 'womit die Zustellnngsallfträge der Staatskassen (Steuel'ämlt'l') 

hestätif!'l werden, kommt in der Regel keine ;mfschieh8lltlt' \VirkmJf! zu 

(§ 35 des G. A. XXXIV: 1881): nufsehielH'nde Wirk\lng hal>eu ~i,-, 

nur in folgemlml Fällen: 

((.) \Venn die Zahlung-sjlJlkhl niebl ~'efn'Jl llie 

geltend zn machen bl: 

11) we1lll dipse Parlei aueh dur!:JI ""Jid;u'is('],.. Hal"iull;.!' "d"I' ({l'wiihr-

leisl ung nidn \'erjltliehtct isi: 

c) wenn die Frail'" zu enise]lpiuen ist. ob ein Ht'('ltl,~'(':,('llilfl (;(')l',:1t

stand (]rJ' G"bfthrenrntrjelllllng ist oder niehl: 

rI) wenn die Einsl'J'nclJe der Vet:iillll'l!l!g' ):rhoheH wir,1: 

e) ,vellll dit, Geld;.:lr~ff' gPP'(\li elJlt~ 11ldlt 

Y0rhiingl w11rde: 

f) \yenn die an~T.foeldenp nYlyerSiilJitilidl oder 11J1(ln ... ·1J-
filhrhar ist (§ ::t'; des C:L A" XXXIV: 18xll. 

Priy;tlp,u·tt,jPlJ kÖlIllPll um dip \Yiedel'IHlt'nallllle 11('" \'('1'

fahrens unmiUplb:.lr heim Y('t'waltUlll.!:s~el'iellt,slwf aTI~llel)(,lL jedo("11 
in ein- und dcrselhpll nur pimm,l; das G(,~llt'li i,t iimt'J" 

halh eines ,jahres, YOlil Tage der Zuslellung der im Haupil"erfaJm'Jl 

Ellise!Jeil]ullg ,tll einzubringen; die YoransseiZlillf! 

ist. daß "ie nach ()PI' recll1skräftigen EntseLeidnllg in dlm Besilz 'Oll 

Beweisen' sind, die lJezüglieh des 1Ilel'itllm~ s<l,I:Itenis(:heidülJd 

sind und die sie illl Latlfe ues Hauptn'l'fahrens Ollll!' ihr Vel's('hnld"n 

nicht hcrmt~ell konnten I§~ 13\1 his 1M" des G. A. XXV! : 18%l. 

u. Die GebilhrPll \('rj il h 1'1' 11, \\'(')lIl sif' nicht IJemeSSI'H "8)'(1"11, 

binnen fünf Jalli'ell, YOll jenem Tage an gerccullet all dem flie Fonle

nmg des Arar" entshwden ist. 'Vmde die Gebühr j,':;llleSSPll, :-0 

sip, ,'('mJ sie "um TagT' ,kr Bplllessllllg durch fünf ;Inhn' nicj,t llpiriellcll 
\,in!. Die AJ)f'I',hr('illltll~' der yerjiihrtüll Gehühr in ersier 
Insl;llIz dir' l<'inHlIzdil'ektion, in 7.,n~iif'r und lelzÜ'l' Insl;wz der 

YeJ'wa1tllllg,;gel'leht"h()f' 1;:\ ~:! dt'" (t A. XXVI: I 

(i. Die () h He ~,(, setz 1 i I' II (' 

Gehühr kalln von deli Pnriei"lJ \'lllil 

\~erl'r!iehtllJlg' entrichtete 

Tage der ZB,hlullF binnell drei 

Jahrl'll ~urückgefJ)l'Jerl \ypl'd,'JI. Die Zurü('kerst.aii.rmg: 
dann H~dallgt werden. \\"t']Jll dil' t;l·;,ühn'llt'lIlriehllillg' in 

k<1llH aueh 

~ 8~) des (~ . .;-\. XLJH : lH14,. 

Bezirksgerichte uml 
dem \'("rhandE'H 
hat del" die Y(-;rhUlldlung leitende fi.icllhjl' darauf ZlI achten, daß 
dic' wiilll'('lIfl dpI' YerhamHUllg' oder BC"H'l"ilufIla]mw ,.;idl ergehende 

Gehüln' in Pli 

l'lIll'idlfp[ In'rd(!]I. 

Wird hezüfdkh der Elltricldlmg' ,·ine Unterlassung oder 
PUl 

d,'l' 
dH' Hielll,:r und cl!'1' c\llfl.'dlürigt' 

11) aber PÜI(']l deI' 

:Hnllidll'lJ !:l"l'um[ :rul'zlIllC'hlilelJ. 

hat ,1,,1' Ilml 

d('lJ Befund :-,rJhsl aufzunehmen, 

des HilJspel',,:ollal,.; (Notar, Rechts

<111 znweisPTl , den 

11ls1 )('SOl Idl']'(' i:"t PS im lwzirl'':'g','riclI1liC']H'll VPl'faln'l'll 
pnieltt dpi': \' hei li('!im 

lIDd mlt.:1' den zur Entrichtllllg' dei' Gc~bühr vC'r-

\\"('TJ{ blE'11 deli ,:,o\\'i(' den Ums/ami 
zu ,Tl'lllCr!, ('11. \'011 ,ypm, Inder \yplr:1wlI Ti]<,] Hll<l an \\'ddwm 

dj(~ EllIridll1llJg' u-folttl ist. 

(t) Dt'ljpnig'" Hit:htl;l' od(']' G(~ri('hf",h('illlll(', der die in di('spm 
i'('slW;,,('lzlf~JI PflkhleH nicht prl'üllt und überhaupt die 
PrÖhlll!2' zum Zweckt· ([pr SidH:I".::tdlung· der genallell 

Elllriebt Illlg' der GdlülH'PIl nicht ausülJL j,.J für dpn aus spinpm 
V"l'sl'buldC'IJ eh'li t'l'waehsC'udl'11 Selmd!:'ll yerantlyol'Llieh. 

(:,) Ur'g'(']) deJl Ricld('l' odu!' G('I'ichl"lH'amh~H kann jedoeb 
eh' Y\'I',1I!iworUicl1k<'it 11m ill d"m ralle- gi\macht 
\Vf:'llJl die C;ehübr von dell ZIIl' Z;lhlulIg' YPl'pfli(;ht('tf~ll ParLej('ll 
nicht Inmlpu kann. D('I' SI;hadplls}wtnlg \\'i,'d. 

soferll Cl' g'0f('C'1l den Hieb leI' oder Gi;rkhtslwamtell geltpud 
wird Hm dei' Finanzair(']{timJ mit B (''; elJ (' i d fpst

gestplJt: ~(egl'll dil'sPu Bi'Sc!wid j,.:t hinll('11 I j Tagell. von der 
Zu,,!P]IUilg g·(Tf·l'llild. die Bc'st'h\\('I'c1c' all {[('II VE']'waltungs

ZUHt~6ig'. 

(6) DI'I' mli,'I'. rkll Sh'mpt'lmm'kH! JwWil'kll' \'vrmerk hC'bl 
die\'pi'pflitIJttmg' zn dei' rOI'i't]wiHsmiißigH1 C'hc'I',-df'mpl'lung du' 
SIf'lll]J('lmad~('n lliclli auf. 



_\1!Jn('rku1i~: 1. Die Bestillllitlulg de::; § 8;') llar: ülllg"cgen den 
Boslinmll!!l;ren des ~ no des G. A. XXVi : 18~l.t die Vt'l'antw"rlliellk(>it der 
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III es handelt, der unV,l' 

dir; der Art des Jm Brid' ('lItJ,,!llenel1 Heehtsg(Oscbäfles enl
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sdbsUindig dahel' finden die 

das Arm enre c.ht lwtl'effl:J Iden Bestimmungen (§§ 73·-78 da" 
X. Ahsc:hniUes des G, A' XLIII: 1914) im allgemeinen keine 
Anwendung, doch ist ;]nch bezüglich ([es Gemeindegerichts
verfahrens die Bestimmung' cks "jerlen Absatzes des § 75 des 
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